
840 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

28. 6. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX be­
treffend, die Arbeitsverfassung (Arbeitsver­

fassung~gesetz -' Arb VG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

r. TEIL 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Gdtungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten 
- soweit im folgenden nicht anderes bestimmt 
ist - für Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf 
einem privatrechtlichen Vertrag beruhen. 

(2) Ausgenommen sind: 
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­

schaftlichen Arbeiter, die dem Landarbeits­
gesetz, BGBl. Nr. 140/1948, unterliegen; 

2. Arbeitsverhältnisse, die dem Heimarbeitsge­
setz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, unterliegen. 

(3) Auf Arbeitsverhältnisse der in Abs. 1 be­
zeichneten Art zum Bund, zu den Ländern, Ge-
meindeverbänden und Gemeinden sowie zu den 
von diesen Gebietskörperschaften verwalteten 
Betrieben, Unternehmungen, Anstalten, Stiftun­
gen und Fonds, für die auf Grund eines Gesetzes 
Vorschriften Anwendung finden, die den wesent­
lichen Inhalt des Arbeitsvertrages zwingend fest­
legen, sind die Bestimmungen des 1. bis 4. Haupt­
stückes nicht anzuwenden. 

(4) Die Bestimmungen des 5. Hauptstückes 
gelten nur für Betriebe, die den Bestimmungen 
des IL Teiles unterliegen. 

1. HAUPTSTüCK 

KOLLEKTIVVERTRAG 

Begriff und Inhalt 

§ 2. (1) Kollektivverträge sind Vereinbarungen, 
die zwischen kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitgeber einerseits und der 
Arbeitnehmer andererseits schriftlich abgeschlos­
sen 'werden. 

(2) Durch Kollektivverträge können geregelt 
werden: 

1. die Rechtsbeziehungen zwischen den Kol-
lektivvertragsparteien; , 

2. die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis 
entspringenden Rechte und Pflichten der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer; 

3. die. Änderung kollektivvertraglicher Rechts­
ansprüche gemäß Z. 2 der aus dem Arbeits­
verhältnis ausgeschiedenen Arbeitnehmer; 

4. Bestimmungen; die einen über das gesetz­
lich vorgesChriebene Maß hinausgehenden 
Schutz des Lebens, der Gesundheit und Sitt­
lichkeit der Arbeitnehmer bei ihrer beruf­
lichen Tätigkeit gewähren; 

5. die Erweiterung der gesetzlich vorgesehenen 
Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmer­
schaft; 

6. gemeinsame Einrichtungen' der Kollektivver­
tragsparteien ; 

7. sonstige Angelegenheiten, deren Regelung 
durch Gesetz dem Kollektivvertrag über­
tragen wird. 

Verhältnis zu anderen Rechtsquellen 

§ 3. (1) Die Bestimmungen in Kollektivverträ­
gen können, soweit sie die Rechtsverhältnisse 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
regeln, durch Betriebsvereinbarung oder Arbeits­
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt wer­
den. Sondervereinbarungen sind, sofern sie der 
Kollektivvertrag nicht ausschließt" nur gültig, so­
weit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind 
oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektiv­
vertrag nicht geregelt sind. 

(2) Bei der Prüfung, ob eine Sonderverein­
barung im Sinne des Abs. 1 günstiger ist als 
der Kollektivvertrag, sind jene Bestimmungen 
zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in 
einem rechtlichen und sachlichen Zusammenhang 
stehen. 
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2 840 der Beilagen 

Kollektivvertragsfähigkeit 

§ 4. (1) Kollektivvertragsfähig sind gesetzliche 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, denen unmittelbar oder' mittelbar 
die Aufgabe obliegt, auf die Regelung von 
Arbeitsbedingungen hinzuwirken und deren 
Willensbildung in der Vertretung der Arbeit­
geber- oder der Arbeitnehmerinteressen gegen­
über der anderen Seite unabhängig ist. 

(2) Kollektivvertragsfähig sind die auf frei­
williger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereini­
gungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
welche 

1. sich nach ihren Statuten zur Aufgabe stellen, 
die Arbeitsbedingungen innerhalb ihres Wir­
kungsbereiches zu regeln; 

2. in ihrer auf Vertretung der Arbeitgeber­
oder der Arbeitnehmerinteressen gerichteten 
Zielsetzung in einem größeren fachlichen und 
räumlichen Wirkungsbereich tätig werden; 

3. vermöge der Zahl der Mitglieder und des 
Umfanges der Tätigkeit eine maßgebende 
wirtschaftliche Bedeutung haben; 

4. in der Vertretung der Arbeitgeber- oder 
der Arbeitnehmerinteressen gegenüber der 
anderen Seite unabhängig sind. 

Zuerkennung und Aberkennung der Kollektiv­
vertragsfähigkeit freiwilliger Berufsvereinigungen 

§ 5. (1) Die Kollektivvertragsfähigkeit der frei­
willigen Berufsvereinigungen im Sinne des § 4 
Abs. 2 ist auf Antrag nach Anhörung der zustän­
digen gesetzlichen Interessenvertretungen durch 
das Obereinigungsamt zuzuerkennen. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung 
der Kollektivvertragsfähigkeit ist im "Amtsblatt 
zur Wien er Zeitung" kundzumachen und dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung sowie 
allen Einigungsämtern zur Kenntnis zu bringen. 
Die Kosten der Kundmachung hat die freiwillige 
Berufsvereinigung, der die Kollektivvertrags­
fähigkeit zuerkannt wurde, zu tragen. 

(3) Die Kollektivvertragsfähigkeit ist durch 
das Obereinigungsamt von Amts wegen oder auf 
Antrag einer kollektivvertragsfähigen Berufsver­
einigung oder einer gesetzlichen Interessenver­
tretung abzuerkennen, wenn die Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 2 nicht mehr gegeben sind; die 
Bestimmungen des Abs. 2 sind sinngemäß anzu­
wenäen. 

Vorrang der freiwilligen Berufsvereinigungen 

§ 6. Wird einer freiwilligen Berufsvereinigung 
die Kollektivvertragsfähigkeit gemäß § 5 Abs. 1 
zuerkannt und schließt diese einen Kollektiv­
vertrag ab, so verliert die in Betracht kommende 

gesetzliche Interessenvertretung hinsichtlich der 
Mitglieder der Berufsvereinigung die Kollektiv­
vertragsfähigkeit für die Dauer der Geltung und 
für den Geltungsbereich des von der Berufsver­
einigung abgeschlossenen Kollektivvertrages. 

Kollektivvertragsfähigkeit juristischer Personen 
öffentlichen Rechts 

§ 7. Für Arbeitsverhältnisse zu juristischen 
Personen öffentlichen Rechts, die den Vorschrif­
ten dieses Hauptstückes unterliegen, sind diese 
selbst kollektivvertragsfähig, soweit sie nicht für 
Arbeitsverhältnisse bestimmter Betriebs- oder 
Verwaltungsbereiche einer anderen kollektivver­
tragsfähigen Körperschaft angehören. 

Kollektivvertragsangehörigkeit 

§ 8. Kollektivvertragsangehörig sind, sofern 
der Kollektivvertrag nicht anderes bestimmt, 
innerhalb seines räumlichen, fachlichen und per­
sönlichen Geltungsbereiches 

1. die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die 
zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver­
trages Mitglieder der am Kollektivvertrag 
beteiligten Parteien waren oder später wer­
den; 

2. die Arbeitgeber, auf die der Betrieb eines 
der in Z. 1 bezeichneten Arbeitgeber über­
geht. 

Fachlicher Geltungsbereich 

§ 9. (1) Verfügt ein mehrfach kollektivver­
tragsangehöriger Arbeitgeber über zwei oder 
mehrere Betriebe, so findet auf die Arbeitnehmer 
der jeweilige dem Betrieb in fachlicher und ört­
licher Beziehung entsprechende Kollektivvertrag 
Anwendung. 
~J 

(2) Die Regelung des Abs. 1 findet sinngemäß 
Anwendung, wenn es sich um Haupt- und Neben­
betriebe oder um organisatorisch und fachlich 
abgegrenzte Betriebsabteilungen handelt. 

(3) Liegt eine organisatorische Trennung in 
Haupt- und Nebenbetriebe oder eine organisa­
torische Abgrenzung in Betriebsabteilungen nicht 
vor, so findet jener Kollektivvertrag Anwendung, 
welcher für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, 
der für den Betrieb die maßgebliche wirtschaft­
liche Bedeutung hat. 

(4) Liegt weder eine organisatorische Trennung 
oder eine organisatorische Abgrenzung noch die 
maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung eines fach­
lichen Wirtschaftsbereiches im Sinne des Abs. 3 
vor, .so findet jener Kollektivvertrag Anwendung, 
dessen Geltungsbereich unbeschadet der Verhält­
nisse im Betrieb die größere Zahl von Arbeit­
nehmern des fachlichen Wirtschafts bereiches er­
faßt. 
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Persönlicher Geltungsbereich 

§ 10. (1) Wird ein Arbeitnehmer in zwei oder 
mehreren Betrieben eines Arbeitgebers oder in 
organisatorisch abgegrenzten Betriebsabteilungen 
beschäftigt, für die verschiedene Kollektivver­
träge gelten, so findet auf ihn jener Kollektiv­
vertrag Anwendung, der seiner überwiegend aus­
geübten Beschäftigung entspricht. 

(2) Liegt eine überwiegende Beschäftigung im 
Sinne des Abs. 1 nicht vor, so findet jener Kol­
lektivvertrag Anwendung, dessen Geltungsbereich 
unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb die grö­
ßere Zahl von Arbeitnehmern des fachlichen 
Wirtschaftsbereiches erfaß t. 

Normwirkung , 
§ 11. (1) Die Bestimmungen des Kollektiv­

vertrages sind, soweit sie nicht die Rechtsbezie­
hungen zwischen den Kollektivvertragsparteien 
regeln, innerhalb seines fachlichen, räumlichen 
und persönlichen Geltungsbereiches unmittelbar 
rechtsverbindlich. 

(2) Enthält der Kollektivvertrag keine Vor­
schrift über seinen Wirksamkeitsbeginn, so be­
ginnt seine Wirkung mit dem auf die Kund­
machung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
folgenden Tag. 

Außenseiterwirkung 

§ 12. (1) Die Rechtswirkungen des Kollektiv­
vertrages treten auch für Arbeitnehmer eines 
kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebers ein, 
die nicht kollektivvertragsangehörig sind (Außen­
seiter). 

(2) Die gemäß Abs. 1 eingetretenen Rechts­
wirkungen werden durch einen späteren Kollek­
tivvertrag für dessen Geltungsbereich aufgehoben. 

Nachwirkung 

§ 13. Die Rechtswirkungen des Kollektivver­
trages bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeits­
verhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlö­
schen durch ihn erfaßt waren, so lange aufrecht, 

. als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer 
Kollektivvertrag wirksam oder mit den betrof­
fenen Arbeitnehmern nicht eine neue Einzel­
vereinbarung abgeschlossen wird. 

Hinterlegung und Kundmachung des Kollektiv­
vertrages 

§ 14. (1) Jeder Kollektivvertrag ist innerhalb 
von zwei Wochen nach seinem Abschluß von 
den daran beteiligten kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitnehmer in drei, bei 
Kollektivverträgen für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses 
Bundesgesetz Anwendung findet, in vier gleich-

lautenden Ausfertigungen, die von den vertrag­
schließenden Parteien ordnungsgemäß gezeichnet 
sein müssen, beim Einigungsamt Wien mit gleich­
zeitiger Angabe der Anschriften der vertrag­
schließenden Parteien zu hinterlegen. 

(2) Erstreckt sich der örtliche Geltungsbereich 
des Kollektivvertrages auf die Sprengel mehrerer 
Einigungsämter oder zwar nur auf den Sprengel 
eines Einigungsamtes, jedoch nicht auf den Spren­
gel des Einigungsamtes Wien, so sind außer der 
im Abs. 1 festgesetzten Anzahl von Ausferti­
gungen des Kollektivvertrages jeweils so viele 
Exemplare dem Antrag auf Hinterlegung anzu­
schließen, wie Einigungsamtssprengel - außer 
dem Sprengel des Einigungsamtes Wien - vom 
örtlichen Geltungsbereich des Kollektivvertrages 
erfaßt sind. Auf diesen Exemplaren kann die 
Zeichnung der vertragschließenden Parteien auf 
mechanischem Wege wiedergegeben werden. 

(3) Auch die im § 4 bezeichneten kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
sowie die juristischen Personen öffentlichen Rech­
tes (§ 7) sind berechtigt, die von ihnen abge­
schlossenen Kollektivverträge beim Einigungsamt 
Wien zu hinterlegen. 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer 
Woche nach der Hinterlegung die Kundmachung 
des Abschlusses des Kollektivvertrages durch Ein­
schaltung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
zu veranlassen. Die Kosten der Kundmachung 
sind von den vertragschließenden Parteien zu 
gleichen Teilen zu tragen. 

(5) Nach erfolgter Kundmachung im "Amts­
blatt zur Wien er Zeitung" (Abs. 4) hat das Eini­
gungsamt Wien dem Hinterleger eine Ausferti­
gung des Kollektivvertrages mit der Bestätigung 
der durchgeführten Hinterlegung und Bekannt­
gabe der Zahl, unter der der Kollektivvertrag 
im Register für Kollektivverträge eingetragen 
wurde (Registerzahl) sowie des Tages der Kund­
machung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
zurückzustellen. Eine Ausfertigung ist mit Be­
kanntgabe des Datums der Kundmachung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung, bei Kollek­
tivverträgen für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses Bundesgesetz 
Anwendung findet, auch dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen. Eine 
Ausfertigung ist dem Kataster der Kollektiv­
verträge einzuverleiben. In den Fällen des Abs. 2 
hat das Einigungsamt Wien von den im Abs. 2 
angeführten Kollektivvertragsexemplaren je eines 
den Einigungsämtern, die vom örtlichen Gel­
tungsbereich des Kollektivvertrages erfaßt sind, 
mit Angabe des Datums seiner Kundmachung 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" und der 
Katasterzahl, unter der der Kollektivvertrag im 
Kataster des Einigungsamtes Wien eingereiht 
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wurde, zu übermitteln; die Einigungsämter haben 
diese Kollektivverträge dem Kataster der Kollek­
tivverträge einzuverleiben. 

(6) Der Hinterleger eines Kolh:ktivvertrages 
hat innerhalb von zwei Wochen nach Einlangen 
der Bestätigung des Einigungsamtes über die 
Hinterlegung des Kollektivvertrages je eine Aus­
fertigung desselben, dem österreichischen Statisti­
schen Zentral amt in Wien, den nach dem Gel­
tungsbereich des Kollektivvertrages in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, sofern 
diese nicht selbst vertragschließende Parteien sind, 
zu übermitteln. Diese Ausfertigungen sindinit 
der Zahl, unter der der Kollektivvertrag vom 
Einigungsamt Wien im Regist~r für Kollektiv­
verträge eingetragen wurde und mit dem Datum 
der Kundmachung im "Amtsblatt zur Wien er 
Zeitung" zu versehen. Auf diesen Exemplaren 
kann die Zeichnung der vertragschließenden Par­
teien auf mechanischem Wege wiedergegeben wer-
den. ' 

Auflegung des Kollektivvertrages im Betrieb 

§ 15. Jeder kollektivvertrags angehörige Arbeit­
geber hat den Kollektivvertrag binnen drei Tagen 
nach dem Tage der Kundmachung (§ 14 Abs. 4) 
im Betrieb in einem für alle Arbeitnehmer zu­
gänglichen Raume aufzulegen und darauf in einer 
Betriebskundmachung hinzuweisen. 

Verlängerung und Abänderung von Kollektiv­
verträgen 

§ 16. Die Bestimmungen der §§ 14 und 1S sind 
auf die Verlängerung und Abänderung von Kol­
lektivverträgen sinngemäß anzuwenden. 

Geltungsdauer des Kollektivvertrages 

§ 17. (1) Enthält der Kollektivvertrag keine 
Vorschrift über seine Geltungsdauer, so kann er 
nach Ablauf eines Jahres von jeder vertrag­
schließenden Partei unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens drei Monaten zum Letzten eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündi­
gung bedarf ,zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Form und hat durch eingeschriebe­
nen Brief zu erfolgen. 

(2) Bei rechtswirksam erfolgter Kündigung hat 
die Partei, die die Kündigung ausgesprochen hat, 
dem Einigungsamt Wien innerhalb von drei 
Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist das Er­
löschen des Kollektivvertrages anzuzeigen. Auch 
die andere Kollektivvertragspartei ist berechtigt, 
diese Anzeige zu erstatten. 

(3) Wird einer freiwilligen Berufsvereinigung 
gemäß § 5 Abs. 3 die Kollektivvertragsfähigkeit 
aberkannt, so erlöschen die von dieser Berufs­
vereinigung abgeschlossenen Kollektivverträge 

mit dem Tage, an dem die gemäß § S Abs. 3 
ergangene Entscheidung des Obereinigungsamtes 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundge­
macht, wird. Im Falle des § 6 erlischt ein von 
der gesetzlichen Interessenvertretung abgeschlos­
sener Kollektivvertrag für die Mitglieder der 
freiwilligen Berufsvereinigung mit dem Tage, an 
dem ein von dieser Berufsvereinigung abgeschlos­
sener Kollektivvertrag in Wirksamkeit tritt. 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer 
Woche nach dem Einlangen der Anzeige über das 
Erlöschen eines Kollektivvertrages nach Abs. 2 
eine Kundmachung über das Erlöschen im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" zu veranlassen. Die 
Kosten der Kundmachung sind von den Kollek­
tivvertragsparteien zu gleichen Teilen zu tragen; 
in qen Fällen des Abs. 3 ist diese Kundmachung 
innerhalb einer Woche nach dem Erlöschen des 
Kollektivvertrages zu veranlassen. 

(5) Das Einigungsamt Wien hat auf der im 
Kataster hinterlegten Ausfertigung des Kollek­
tivvertrages das Datum des Erlöschens zu ver­
merken. Den Bundesministerien, denen gemäß 
§ 14 Abs. S eine Ausfertigung des Kollektiv­
vertrages vorgelegt wurde, ist das Erlöschen des 
Kollektivvertrages mit Angabe des Datums der 
Kundmachung im "Amtsblatt ,zur Wiener Zei­
tung" mitzuteilen. Die gleiche Mitteilung ist an 
die Einigungsämter zu richten, denen gemäß § 14 
Abs. S eine Ausfertigung des Kollektivvertrages 
übermittelt wurde. Diese Einigungsämter haben 
auf der im Kataster hinterlegten Ausfertigung 
des Kollektivvertrages das Datum des Erlöschens 
zu vermerken. 

(6) In den Fällen des Erlöschens eines Kollek~ 
tivvertrages durch Ablauf seiner Geltungsdauer 
oder durch Kündigung hat der Hinterleger das 
Erlöschen den in § 14 Abs. 6 bezeichneten Stellen 
innerhalb von zwei Wochen nach der 'Kund­
machung des Erlöschens des Kollektivvertrages 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" mitzuteilen; 
i11 den Fällen des Erlöschens eines Kollektiv­
vertrages nach Abs. 3 obliegt diese Verpflichtung 
dem Einigungsamt Wien. Die Mitteilung hat 
den Zeitpunkt und den Grund des Erlöschens 
zu enthalten. 

2. HAUPTSTüCK 

DIE ERKLÄRUNG VON KOLLEKTIVVER­
TRÄGEN ZUR SATZUNG 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 18. (1) Das Obereinigungsamt hat für den 
Bereich eines oder mehrerer Einigungsamtspren­
gel auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft, die, Partei eines Kollektivvertrages 
ist, bei Vorliegen der in Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen diesem Kollektivvertrag durch Er­
klärung zur Satzung auch außerhalb seines räum-
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,lichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbe­
reiches rechtsverbindliche Wirkung zuzuerkennen. 
Die in der Erklärung als rechtsverbindlich be­
zeichneten Bestimmungen des Kollektivvertrages 
bilden die Satzung. 

(2) Gegenstand des Antrages auf Erklärung 
eines Kollektivvertrages zur Satzung köimen alle 
oder auch einzelne Bestimmungen des Kollektiv­
vertrages sein, die für die ihm unterliegenden 
Arbeitsverhältnisse rechtsverbindlich sind, doch 
dürfen einzelne Bestimmungen nicht aus einem 
unmittelbaren rechtlichen und sachlichen Zusam­
menhang gelöst werden. 

'Der Antrag ist schriftlich unter Beischluß dieses 
Kollektivvertrages zu stellen. 

(2) Vor Erklärung eines Kollektivvertrages zur 
Satzung ist allen von ihr betroffenen kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer Gelegenheit zu schrift­
licher Stellungnahme sowie zur Äußerung in einer 
mündlichen Verhandlung zu geben. 

(3) Die Erklärung eines Kollektivvertrages zur 
Satzung hat ohne unnötigen Aufschub zu erfol­
gen. In der Erklärung zur Satzung sind der 
Inhalt, der Geltungsbereich, der Beginn der Wirk­
samkeit und die Geltungsdauer der Satzung fest-

(3) Ein Kollektivvertrag oder ein Teil emes zusetzen. 
solchen darf nur zur Satzung erklärt werden, (4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 sind 
wenn auch auf das Verfahren wegen Änderung oder 

1. der zu satzende Kollektivvertrag gehörig Aufhebung einer Satzung anzuwenden. 
kundgemacht ist und in Geltung steht; 

2. der zu satzende Kollektivvertrag oder der 
Teil eines solchen überwiegende Bedeutung 
erlangt hat; 

3. die von der Satzung zu erfassenden Arbeits­

(5) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist eine Ausfertigung der Satzungser­
klärung zu übermitteln und das Erlöschen von 
Satzungen mitzuteilen. 

verhältnisse im Verhältnis zu jenen, die dem Kundmachung und Veröffentlichung der Satzung 
Kollektivvertrag unterliegen, im wesent­
lidien gleichartig sind; 

4. die von der Satzung zu erfassenden Arbeits­
verhältnisse unbeschadet des Abs. 4 nicht 
schon durch einen Kollektivvertrag erfaßt 
sind. 

(4) Kollektivverträge, deren Wirkungsbereich 
sich fachlich auf mehr als einen Wirtschaftszweig 
und räumlich auf das ganze Bundesgebiet er­
streckt, und die sich auf die Regelung einzelner 
Arbeitsbedingungen beschränken, stehen der Er­
klärung eines Kollektivvertrages zur Satzung 
nicht entgegen. 

(5) Kollektivverträge im Sinne des Abs. 4 kön­
nen auch dann zur Satzung erklärt werden, wenn 
die Voraussetzungen des Abs. 3 Z. 3 nicht vor­
liegen. 

Rechtswirkungen 

§ 19. (1) Die Bestimmungen der gehörig kund­
gemachten Satzung sind innerhalb ihres räum­
lichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbe­
reiches unmittelbar rechtsverbindlich. § 3 und § 11 
Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Kollektivverträge setzen für ihren Gel­
tungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft. 
Dies gilt nicht für Kollektivverträge im Sinne des 
§ 18 Abs. 4. 

Verfahren 

§ 20. '(1) Das Verfahren auf Erklärung eines 
Kollektivvertrages zur Satzung wird auf Antrag 
eines gemäß § 18 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. 

§ 21. Die Erklärung eines Kollektivvertrages 
zur Satzung ist durch Verlautbarung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung", der volle Wortlaut 
der Satzung in den amtlichen Nachrichten des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung kund­
zumachen. In der Kundmachung der Satzungs­
erklärung ist auf die Veröffentlichung des Wort­
lautes der Satzung in den amtlichen Nachrichten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
hinzuweisen. Die Kosten der Kundmachung der 
Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung 
und der Veröffentlichung ihres Inhaltes trägt der 
Bund. Die Satzung ist einem Kataster einzuver­
leiben. 

3. HAUPTSTüCK 

DER MINDESTLOHNTARIF 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 22. (1) Die Einigungsämter und das Ober­
einigungsamt haben auf Antrag einer kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaft der Arbeitnehmer 
bei Vorliegen der im Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen Mindestentgelte und Mindest­
beträge für den Ersatz von Auslagen festzusetzen. 
Die in der Erklärung festgesetzten Mindestent­
gelte und Mindes'tbeträge für den Ersatz von 
Auslagen werden als Mindestlohntarif bezeichnet. 

" (2) Für Arbeitnehmer, die dem Hausbesorger­
gesetz, BGBL Nr. 16/1970, in der jeweils gelten­
den Fassung unterliegen, dürfen Mindestentgelte 
und Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen 
nur insoweit festgesetzt werden, als es sich um 
das anderweitige Entgelt gemäß § 12 des Haus­
besorgergesetzes handelt. 
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6 840 der Beilagen 

(3) Ein Mindestlohntarif darf nur für Gruppen 
von Arbeitnehmern festgesetzt werden, für die 
ein Kollektivvertrag nicht abgeschlossen werden 
kann, 

1. weil kollektivvertragsfähige Körperschaften 
auf Arbeitgeberseite nicht bestehen und 

2. sofern eine Regelung von Mindestentgelten 
und Mindestbeträgen für den Ersatz von 
Auslagen durch die Erklärung eines Kollek­
tivvertrages zur Satzung nicht erfolgt ist. 

Bemessung des Mindestentgeltes 

§ 23. Bei Festsetzung von Mindestentgelten 
und Mindestbeträgen für den Ersatz von Aus­
lagen ist insbesondere auf deren Angemessen­
heit und die Entgeltbemessung in verwandten 
Wirtschaftszweigen Bedacht zu nehmen. 

Rechtswirkungen 

§ 24. (1) Die Bestimmungen des gehörig kund­
gemachten Mindestlohntarifes sind innerhalb 
seines räumlichen, fachlichen und persönlichen 
Geltungsbereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die Bestimmungen des Mindestlohntarifes 
können durch Betriebsvereinbarung oder Arbeits­
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. Sondervereinbarungen sind nur gültig, 
soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind 
oder Ansprüche betreffen, die im Mindestlohn­
tarif nicht geregelt sind. § 3 Abs. 2 und § 11 
Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Kollektivverträge und Satzungen setzen für 
ihren Geltungsbereich einen bestehenden Min­
destlohntarif außer Kraft. Ausgenommen von 
dieser Rechtswirkung sind Kollektivverträge im 
Sinne des § 18 Abs. 4 und Satzungen auf Grund 
solcher Kollektivverträge. 

(4) Die Rechtswirkungen des Mindestlohntarifes 
bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeitsver­
hältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen 
durch ihn erfaßt waren, solange aufrecht, als für 
diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer Mindest­
lohntarif, ein Kollektivvertrag oder eine Satzung 
wirksam oder mit den betreffenden Arbeit­
nehmern eine neue Einzelvereinbarung abge­
schlossen wird. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 25. (1) Die Einigungsämter dürfen Mindest­
lohntarife nur für den Bereich ihres Sprengels 
festsetzen. Die Festsetzung von Mindestlohn­
tarifen, die den Wirkungsbereich mehrerer Eini­
gungsämter berühren, obliegt dem Ober­
einigungsamt. 

(2) Das Verfahren zur Festsetzung eines Min­
destlohntarifes wird auf Antrag eines gemäß 
§ 22 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. Der Antrag 

ist schriftlich zu stellen und hat die zur Beur­
teilung der Notwendigkeit der Festsetzung eines 
Mindestlohntarifes erforderlichen Angaben sowie 
einen Vorschlag über die Höhe der fest­
zusetzenden Mindestentgelte und Mindestbeträge 
für den Ersatz von Auslagen zu enthalten. 

(3) Die Einigungsämter und das Obereinigungs­
amt haben vor der Festsetzung die nach dem 
räumlichen Geltungsbereich des beantragten Min­
destlohntarifes örtlich zuständigen Landeshaupt­
männer zu hören. 

(4) Die Festsetzung eines Mindestlohntarifes 
hat ohne unnötigen Aufschub zu erfolgen. Im 
Mindestlohntarif sind die Mindestentgelte und 
Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen, 
der Geltungsbereich und der Beginn der Wirk­
samkeit des Mindestlohntarifes festzusetzen. 
Wird innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Einlangen des Antrages auf Festsetzung 
des Mindestlohntarifes diese vom Einigungsamt 
nicht vorgenommen, geht auf Antrag (Abs. 2) 
die Zuständigkeit zur Festsetzung an das Ober­
einigungsamt über. 

(5) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 sind auch 
auf das Verfahren wegen Abänderung oder Auf­
hebung eines Mindestlohntarifes anzuwenden. 

(6) § 21 ist sinngemäß anzuwenden. Eine Ab­
schrift des Mindestlohntarifes ist den örtlich zu­
ständigen Landeshauptmännern (Abs. 3) zu über­
mitteln. 

4. HAUPTSTüCK 

FESTSETZUNG DER LEHRLINGS­
ENTSCHÄDIGUNG 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 26. (1) Das Obereinigungsamt hat auf Antrag 
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft die 
Lehrlingsentschädigung festzusetzen, wenn für 
den betreffenden Wirtschaftszweig kein Kollek­
tivvertrag wirksam ist. 

(2) Kollektivverträge im Sinne des § 18 Abs. 4 
stehen der Festsetzung einer Lehrlingsentschädi­
gung nicht entgegen. 

(3) Bei Festsetzung der Höhe der Lehrlings­
entschädigung ist auf die für gleiche, verwandte 
oder ähnliche Lehrberufe geltenden Regelungen, 
sofern solche nicht bestehen, auf den Orts­
gebrauch Bedacht zu nehmen. 

Verfahren 

§ 27. (1) Das Verfahren zur Festsetzung einer 
Lehrlingsentschädigung wird auf Antrag eines 
gemäß § 26 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. Der 
Antrag ist schriftlich einzubringen und hat die 
zur Beurteilung der Notwendigkeit der Fest­
setzung erforderlichen Angaben sowie einen Vor-
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schlag über die Höhe der festzusetzenden Lehr­
lingsentschädigung zu enthalten. § 25 Abs. 4 
erster und zweiter Satz sind sinngemäß anzu­
wenden. 

(2) Die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung 
ist durch Verlautbarung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung« im vollen Wortlaut kund­
zumachen: Die Kosten der Kundmachung trägt 
der Bund. Die Festsetzung der Lehrlings­
entschädigung ist einem Kataster einzuverleiben. 

(3) Abs. 1 und 2 sind auf das Verfahren wegen 
Abänderung oder Aufhebung der festgesetzten 
Lehrlingsentschädigung sinngemäß anzuwenden. 

(4) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist eine Ausfertigung der Festsetzung der 
Lehrlingsentschädigung zu übermitteln und das 
Erlöschen derselben mitzuteilen. 

Rechtswirkungen 

§ 28. (1) Die gehörig kundgemachte Lehr­
lingsentschädigung ist innerhalb ihres räumlichen, 
fachlichen und persönlichen Geltungsbereiches 
unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die festgesetzte Lehrlingsentschädigung 
kann durch Betriebs- oder Einzelvereinbarung 
weder aufgehoben noch beschränkt werden. 
Sondervereinbarungen über die Lehrlings­
entschädigung sind nur gültig, soweit sie für den 
Lehrling günstiger sind. 

(3) Kollektivverträge setzen für ihren Gel­
tungsbereich eine festgesetzte Lehrlingsentschädi­
gung außer Kraft; Satzungen nur dann, wenn sie 
die Lehrlingsentschädigung regeln. Ausgenommen 
von dieser Rechtswirkung sind Kollektivverträge 
im Sinne des § 18 Abs. 4. § 24 Abs. 4 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

5. HAUPTSTüCK 

DIE BETRIEBSVEREINBARUNG 

Begriff 

§ 29. Betriebsvereinbarungen sind Verein-: 
barungen, die vom Betriebsinhaber einerseits und 
dem Betriebsrat (Betriebsausschuß, Zentral­
betriebsrat) andererseits in Angelegenheiten ab­
geschlossen werden, deren Regelung durch Gesetz 
oder Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung 
vorbehalten ist. 

Form und Wirksamkeitsbeginn 

§ 30. (1) Betriebsvereinbarungen sind schriftlich 
abzuschließen und vom Betriebsirihaber im Be­
trieb an sichtbarer, für alle Arbeitnehmer zu­
gänglicher Stelle anzuschlagen; der Anschlag kann 
auch vom Betriebsrat vorgenommen werden. 

(2) Enthält die Betriebsvereinbarung keine Be­
stimmung über ihren Wirksamkeitsbeginn, so 

tritt ihre Wirkung mit dem auf den Anschlag 
folgenden Tag ein. 

(3) Nach Wirksamwerden der Betriebsverein­
barung sind vom Betriebsinhaber dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung, dem öster­
reichischen Statistischen Zentralamt sowie den für 
den Betrieb zuständigen· gesetzlichen Interessen­
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer je eine Ausfertigung der Betriebsver­
einbarung zu übermitteln. 

Rechtswirkungen 

§ 31. (1) Die Bestimmungen der Betriebs­
vereinbarung sind innerhalb ihres Geltungs­
bereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die Bestimmungen in Betriebsvereinbarun­
gen können durch Einzelvereinbarung weder auf­
gehoben noch beschränkt werden. Einzelverein­
barungen sind nur gültig, soweit sie für den 
Arbeitnehmer günstiger sind oder Angelegen­
heiten betreffen, die durch Betriebsvereinbarun­
gen nicht geregelt sind. § 3 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Die Geltung von Betriebsvereinbarungen 
wird durch den übergang des Betriebes auf einen 
anderen Betriebsinhaber nicht berührt. 

Geltungsdauer von Betriebsvereinbarungen 

§ 32. (1) Betriebsvereinbarungen können, so­
weit sie keine Vorschriften über ihre· Geltungs­
dauer enthalten und Abs. 2 nicht anderes be­
stimmt, von jedem der Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 
Letzten eines Kalendermonats schriftlich gekün­
digt werden. 

(2) In Angelegenheiten, in denen das Gesetz 
bei Nichtzustandekommen einer Einigung über 
den Abschluß, die Abänderung oder Aufhebung 
einer Betriebsvereinbarung eine Anrufung des 
Einigungsamtes zuläßt, können Betriebs­
vereinbarungen nicht gekündigt werden. 

(3) Ist eine Betriebsvereinbarung durch Kündi­
gung erloschen, so bleiben ihre Rechtswirkungen 
für Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor 
ihrem Erlöschen durch sie erfaßt waren, so lange 
aufrecht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht 
eine neue Betriebsvereinbarung wirksam oder mit 
den betroffenen Arbeitnehmern nicht eine neue 
Einzelvereinbarung abgeschlossen wird. 

(4) Die Beendigung der Betriebsvereinbarung 
ist entsprechend der Vorschrift des § 30 Abs. 1 
im Betrieb kundzumachen. Der Betriebsinhaber 
hat die im § 30 Abs. 3 genannten Stellen vom 
Erlöschen der Betriebsvereinbarung zu verstän­
digen. 
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H. TEIL 

Betriebsverfassung 

1. HAUPTSTücK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Geltungsbereich 

§ 33. (1) Die Bestimmungen des IL Teiles gel­
ten für Betriebe aller Art. 

(2) Unter die Bestimmungen des IL Teiles 
fallen nicht: 

1. die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft; 

2. di~ Behörden, Amter und sonstigen Ver­
waltungsstellen des Bundes, der' Länder, 
Gemeindeverbände und Gemeinden; 

3. die Post- und Telegraphenverwaltung, der 
Wirtschaftskörper österreichische Bundes­
bahnen und Eisenbahnen im Sinne des § 1 
I Z. 1 Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, 
samt den von diesen betriebenen sonstigen 
Verkehrszweigen (Kraftfahr-, Schiffahrts-, 
Straßenbahnlinien und Seilbahnen); 

4. die öffentlichen Unterrichts- und Erzie­
hungsanstalten, sofern. für sie die Bestim­
mungen des Bundespersonalvertretungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, gelten; 

5. die privaten Haushalte. 

Betriebsbegriff 

§ 34. (1) Als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte, 
die eine organisatorische Einheit bildet, inner­
halb der eine physische oder juristische Person 
oder eine Personengemeinschaft mit technischen 
oder immateriellen Mitteln die Erzielung be­
stimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, 
ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht be­
steht oder nicht. 

(2) Das Einigungsamt hat auf Antrag fest­
zustellen, ob ein Betrieb im Sinne des Abs. 1 
vorliegt. Die Entscheidung des Einigungsamtes 
hat so lange bindende Wirkung, als sich nicht 
die Voraussetzungen, die für die Entscheidung 
maßgebend waren, wesentlich geändert haben 
und dies in einem neuerlichen Verfahren fest­
gestellt wird. 

(3) Zur Antragstellung im Sinne des Abs. 2 
sind bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses 
der Betriebsinhaber, der Betriebsrat, die zustän­
dige freiwillige Berufsvereinigung und die gesetz­
liche Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
sowie mindest doppelt so viele wahlberechtigte 
Arbeitnehmer, als Betriebsratsmitglieder zu wäh­
len wären (§ 55 Abs. 4), berechtigt. Jeder im 
Betrieb bestehende Wahlvorstand hat 1m Ver­
fahren ParteisteIlung. 

Gleichstellung 

§ 35. (1) Das Einigungsamt hat auf Antrag eine 
Arbeitsstätte, die nicht alle Merkmale eines Be­
triebes im· Sinne des § 34 Abs. 1 aufweist, einem 
selbständigen Betrieb gleichzustellen, wenn sie 
räumlich vom Hauptbetrieb weit entfernt ist und 
hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation 
eine Eigenständigkeit besitzt, die der eines Be­
triebes nahekommt. 

(2) Das Einigungsamt hat die Gleichstellung 
auf Antrag für beendet zu erklären, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 ilicht mehr gegeben 
sind. 

(3) Antragsberechtigt im Sinne der Abs. 1 
und 2 sind der Betriebsrat, die zuständige frei­
willige Berufsvereinigung oder gesetzliche Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer sowie minde­
stens doppelt so viele wahlberechtigte Arbeit­
nehmer, als Betriebsratsmitglieder zu wählen 
wären; zur AntragsteIlung gemäß Abs. 2 ist auch 
der Betriebsinhaber berechtigt. 

Arbeitnehmerbegriff 

§ 36. (1) Arbeitnehmer im Sinne des 11. Teiles 
sind alle im Rahmen eines Betriebes beschäftigten 
Personen einschließlich der Lehrlinge und der 
Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters. 

(2) Als Arbeitnehmer gelten nicht: 

1. in Betrieben einer juristischen Person die 
Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen 
Vertretung der juristischen Person berufen 
ist; 

2. leitende Angestellte, denen maßgebender 
Einfluß auf die Führung des Betriebes zu"' 
steht; 

3. Personen, die vorwiegend zu ihrer Er­
ziehung, Behandlung, Heilung oder Wieder­
eingliederung beschäftigt werden, sofern sie 
nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages be­
schäftigt sind; 

4. Personen, die im Vollzug einer verwaltungs­
behördlichen oder gerichtlichen Ver­
wahrungshaft, Untersuchungshaft, F reiheits­
strafe oder vorbeugenden Maßnahme be­
schäftigt werden, sofern sie nicht auf Grund 
eines Arbeitsvertrages beschäftigt sind; 

5. Personen, deren Beschäftigung vorwiegend 
durch religiöse, karitative oder soziale Mo­
tive bestimmt ist, sofern sie nicht auf 
Grund emes Arbeitsvertrages beschäftigt 
sind; 

6. Personen, die zu Schulungs- und Aus-
bildungszwecken kurzfristig beschäftigt 
werden. 
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Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot 

§ 37. Die Arbeitnehmer dürfen in der Aus­
übung ih~er betriebsverfassungsrechtIichen Befug­
nisse nicht beschränkt und aus diesem Grunde 
nicht benachteiligt werden. 

Aufgaben· 

§ 38. Die Organe der Arbeitnehmerschaft des 
Betriebes haben die Aufgabe, die wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Inter­
essen der Arbeitnehmer im Betrieb wahr­
zunehmen und zu fördern. 

Grundsätze der Interessenvertretung 

§ 39. (1) Die Organe der Arbeitnehmerschaft 
des Betriebes sollert bei Verwirklichung ihrer 
Interessenvertretungsaufgaben im Einvernehmen 
mit den zuständigen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitnehmer vorgehen. 

(2) Die Organe der Arbeitnehmerschaft können 
zur Beratung in allen Angelegenheiten die zustän­
dige freiwillige Berufsvereinigung oder gesetz­
liche Interessenvertreturi.g der Arbeitnehmer bei­
ziehen. Den Vertretern der zuständigen frei­
willigen Berufsvereinigung und der gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist in 
diesen Fällen oder soweit dies zur Ausübung 
der ihnen durch dieses oder ein anderes Bundes­
gesetz eingeräumten Befugnisse sonst erforderlich 
ist, nach Unterrichtung des Betriebsinhabers oder 
seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu ge-
währen. . 

(3) Die Organe der Arbeitnehmerschaft haben 
ihre Tätigkeit tunlichst ohne Störung des Be­
triebes zu vollziehen. Sie sind nicht befugt, in 
die Führung und den Gang des Betriebes durch 
selbständige Anordnungen einzugreifen. 

(4) Die den zuständigen. freiwilligen Berufs­
vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer eingeräumten Befugnisse kommen nur 
jenen freiwilligen Berufsvereinigungen zu, denen 
gemäß § 5 Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt 
wurde. 

2. HAUPTSTüCK 

ORGANISA TIONSRECHT 

Organe der Arbeitnehmerschaft 

§ 40. (1) In jedem Betrieb, in dem am Stichtag 
(Abs. 2) und im Durchschnitt des dem Stichtag 
vorangehenden Jahres mindestens fünf stimm­
berechtigte (§ 49 Abs. 1) Arbeitnehmer beschäf­
tigt werden, sind nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen von der Arbeitnehmerschaft 
Organe zu bilden. 

(2) Stichtag für die Berechnung der Arbeit­
nehmerzahl ist der Tag der Betriebs(Gnippen)-

versammlung zur· Wahl des Wahlvorstandes. Bei 
der Berechnung der Arbeitnehmerzahl haben 
Heimarbeiter außer Betracht zu bleiben. Ab­
weichend von Abs. 1 ist in neuerrichteten Be­
trieben für die Berechnung der Arbeitnehmer­
zahl ausschließlich die Zahl der am Stichtag 
beschäftigten Arbeitnehmer maßgebend. 

(3) Erfüllt sowohl die Gruppe der Arbeiter 
als auch die Gruppe der Angestellten (§ 41 
Abs. 3) die Voraussetzungen des Abs; 1, so sind 
folgende Organe zu bilden: 

1. die Betriebshauptversammlung; 
2. die Gruppenversammlungender Arbeiter 

und der Angestellten; 
3. die Wahlvorstände für die Betriebsratswahl; 
4. die Betriebsräte der Arbeiter und der Ange-

stellten; 
5. der Betriebsausschuß; 
6. die Rechnungsprüfer. 

(4) Erfüllt nur eine Gruppe die Voraus­
setzungen des Abs. 1, erfüllen .sie beide Gruppen 
nur in ihrer Gesamtheit oder beschließen die 
Gruppenversammlungen in getrennten Abstim­
mungen die Bildung eines gemeinsamen Betriebs­
rates, so sind folgende Organe zu bilden: 

1. die Betriebsversammlung; 
2. der Wahlvorstand für die Betriebsratswahl; 
3. der Betriebsrat; 
4. die Rechnungsprüfer. 

(5) Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe 
umfaßt, die eine wirtschaftliche Einheit bilden 
und voin Unternehmen zentral verwaltet 
werden, so sind folgende Organe zu bilden: 

1. der Wahlvorstand für die Zentralbetriebs-
ratswahl; 

2. der Zentralbetriebsrat; 
3. die Betriebsräteversammlung; 
4. die Rechnungsprüfer. 

(6) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 sind in Betrieben, in denen im Durch­
schnitt des Jahres mindestens fünf jugendliche 
Arbeitnehmer (§ 123 Abs. 2) beschäftigt sind, 
nach den Bestimmungen des 5. Hauptstückes 
Jugendvertretungen zu errichten. 

Abschnitt 1 

Die B e tri e b s (G r u p p c n-, B e tri e b s­
hau p t) ver sam m I u n g 

ZlJsammensetzung und Gruppenzugehörigkeit 

§ 41. (1) Die Betriebs(Betriebshaupt)versamm­
lung besteht aus der Gesamtheit der Arbeit­
nehmer des Betriebes. 

(2) Die Gruppenversammlung der Arbeiter 
besteht aus den Arbeitnehmern, die der Gruppe 
der Arbeiter, die Gruppenversammlung der An-
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gestellten besteht aus den Arbeitnehmern, die 
der Gruppe der Angestellten angehören. 

(3) Für die Gruppenzugehörigkeit ist die auf 
Gesetz beruhende arbeitsvertragliche Stellung der 
Arbeitnehmer maßgebend. Zur Gruppe der An­
gestellten gehören ferner Arbeitnehmer, die mit 
dem Arbeitgeber die Anwendung des Ange­
stelltengesetzes sowie des Angestelltenkollektiv­
vertrages, der auf den Betrieb Anwendung fin­
det, zuzüglich einer Einstufung in die Gehalts­
ordnung dieses Kollektivvertrages unwiderruflich 
vereinbart haben. Lehrlinge, die zur Angestellten­
tätigkeit ausgebildet werden, zählen zur Gruppe 
der Angestellten, die übrigen Lehrlinge zur 
Gruppe der Arbeiter. 

(4) Betriebsratsmitglieder gelten als Angehörige 
jener Arbeitnehmergruppe, die sie gewählt hat. 

Aufgaben der Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung 

§ 42. (1) Der Betriebs(Gruppen)versammlung 
obliegt: 

1. Behandlung von Berichten des Betriebsrates 
und der Rechnungsprüfer; 

2. Wahl des Wahlvorstandes für die Betriebs­
ratswahl; 

(2) Eine Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlung hat außerdem binnen zwei Wochen 
stattzufinden, wenn mehr als ein Drittel der in 
der betreffenden Versammlung stimmberech­
tigten Arbeitnehmer öder ein Drittel der Be­
triebsratsmitglieder, im Falle der Betriebshaupt­
versammlung auch dann, wenn einer der beiden 
Betriebsräte dies verlangt. 

Teilversammlungen 

§ 44. (1) Wenn nach der Zahl der Arbeit­
nehmer, Arbeitsweise oder Art des Betriebes die 
Abhaltung von Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlungen oder die Teilnahme der 
Arbeitnehmer an diesen nicht oder nur schwer 
möglich ist, können Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlungen in Form von Teil­
versammlungen durchgeführt werden. Die Ent­
scheidung über die Abhaltung von Teilversamm­
lungen obliegt dem Betriebsrat (Betriebs­
ausschuß). 

(2) Für die Ermittlung von Abstimmungs­
ergebnissen in den Angelegenheiten. des § 42 
ist die Gesamtheit der in den einzelnen Teil­
versammlungen abgegebenen Stimmen maß­
gebend. 

Einberufung 
3. Beschlußfassung über die Einhebung und die 

Höhe einer Betriebsratsumlage sowie über 
die Art und Weise der Auflösung des Be­ § 45. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung 

ist vom Betriebsrat, die Betriebshauptversamm­
über die Enthebung des lung vom Betriebsausschuß einzuberufen. 

triebsratsfonds; 
4. Beschlußfassung 

Betriebsrates; 
5. Beschlußfassung über die Enthebung des 

> Wahlvorstandes für die Betriebsratswahl; 
6. Wahl der Rechnungsprüfer; 
7. Beschlußfassung über die Enthebung der 

Rechnungsprüfer; 
8. Beschlußfassung über eine Fortsetzung der 

Funktion des Betriebsrates nach Wiederauf­
nahme des Betriebes. 

(2) Der Gruppenversammlung obliegt überdies 
die Enthebung eines Betriebsratsmitgliedes gemäß 
§ 64 Abs. 1 Z. 4, sowie die Beschlußfassung über 
die Errichtung eines gemeinsamen Betriebsrates 
gemäß § 40 Abs. 4. 

(3) Der Betriebshauptversammlung obliegt die 
Behandlung von Berichten· des Betriebs­
ausschusses. 

Ordentliche und außerordentlkhe Versamm­
lungen 

§ 43. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung 
hat mindestens einmal in jedem Kalenderhalb­
jahr, die Betriebshauptversammlung mindestens 
einmal in jedem Kalenderjahr stattzufinden. 

(2) Nimmt der Betriebsrat (Betriebsausschuß) 
entgegen den Bestimmungen des § 43 die Ein­
berufung nicht vor, so kann eine zuständige 
freiwillige Berufsvereinigung oder gesetzliche 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer eine 
außerordentliche Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung einberufen. 

(3) Besteht kein Betriebsrat (Betriebsausschuß) 
oder ist er vorübergehend funktionsunfähig, so 
sind zur Einberufung berechtigt! 

1. der an Lebensjahren älteste Arbeittiehmer; 
2. eine Gruppe von mindestens doppelt so 

vielen Arbeitnehmern, als Betriebsratsmit­
glieder zu wählen sind; 

3. eine zuständige freiwillige Berufsvereinigung 
oder gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer. 

Die Einberufung ist erfolgt, wenn einer der zur 
Einberufung Berechtigten von diesem Recht Ge­
brauch gemacht hat. 

(4) Die Einberufung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung hat unter gleich­
zeitiger· Bekanntgabe der Tagesordnung zu 
erfolgen. 

I 

I 
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Vorsitz 

§ 46. Die Vorsitzführung obliegt dem Obmann 
des Betriebsrates (Betriebsausschusses), in den 
Fällen des § 45 Abs. 2 und 3 dem Einberufer; 
dieser kann die Vorsitzführung einem Stellver­
treter aus dem Kreis der stimmberechtigten 
Arbeitnehmer übertragen. 

Zeitpunkt und Ort der Versammlungen 

§ 47. (1) Wenn es dem Betriebsinhaber unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse 
zumutbar ist, können Betriebs(Gruppen-, Be­
triebshaupt)versammlungen während der Arbeits­
zeit abgehalten werden. Wird die Versammlung 
während der Arbeitszeit abgehalten, entsteht den 
Arbeitnehmern für den erforderlichen Zeitraum 
ein Anspruch auf Arbeitsfreistellung. Ansprüche 
der Arbeitnehmer auf Fortzahlung des Entgeltes 
für diesen Zeitraum sind, soweit dies nicht im 
Kollektivvertrag geregelt ist, durch Betriebs­
vereinbarung zu regeln. Dies gilt auch für die 
Vergütung von Fahrtkosten. 

(2) Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)ver­
sammlung kann im Betrieb oder außerhalb des­
selben stattfinden. Findet die Versammlung 
innerhalb des Betriebes statt, hat der Betriebs­
inhaber nach Tunlichkeit die erforderlichen 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Teilnahme des Betriebsinhabers und der über­
betrieblichen Interessenvertretungen 

§ 48. Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlungen sind nicht öffentlich. Jede zu­
:ständige freiwillige Berufsvereinigung und die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer sind berechtigt, zu allen Betriebs­
versammlungen Vertreter zu entsenden. Der Be­
triebsinhaber oder sein Vertreter im Betrieb 
kann auf Einladung der Einberufer an der Be­
triebsversammlung teilnehmen. Der Zeitpunkt 
und die Tagesordnung sind rechtzeitig schriftlich 
mitzuteilen. 

Stimmberechtigung und Beschlußfassung 

§ 49. (1) In der Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung ist jeder betriebs(gruppen)­
zugehörige Arbeitnehmer ohne Unterschied der 
Staatsbürgerschaft stimmberechtigt, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat, am Tage der Be­
triebsversammlung im Betrieb beschäftigt ist und 
nicht gemäß §§ 23 und 24 der Nationalrats­
Wahlordnung 1971, BGBl. Nr. 194, vom Wahl­
recht zum Nationalrat ausgeschlossen ist. Heim­
arbeiter sind nur dann stimmberechtigt, wenn sie 
im Sinne des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. 
Nr. 105/1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

(2) Zur Beschlußfassung ist die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten 

Arbeitnehmer erforderlich. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. Beschlüsse über die Enthebung 
des Betriebsrates (§ 42 Abs. 1 Z. 4) oder eines 
Betriebsratsmitgliedes (§ 42 Abs. 2) bedürfen der 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen. Abstimmungen über Enthebungen 
haben geheim zu erfolgen. 

(3) Sind bei Beginn der Betriebsversammlung 
weniger als die Hälfte der stimmberechtigten 
Arbeitnehmer anwesend, so ist eine halbe Stunde 
zuzuwarten; nach Ablauf dieser Zeit ist die Be­
triebsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden stimmberechtigten Arbeit­
nehmer beschlußfähig. Diese Bestimmung gilt 
nicht in den Fällen des § 42, Abs. 1, Z. 3 bis 5 
und 8. 

(4) Die Beschlußfassung über die Bildung eines 
gemeinsamen Betriebsrates im Sinne des § 40 
Abs. 4 bedarf der Zustimmung der Mehrheit 
der für die Wahl des jeweiligen Gruppenbetriebs­
rates aktiv Wahlberechtigten. 

Abschnitt 2 

Betriebsrat 

Zahl der Betriebsratsmitglieder 

§ 50. (1) Der Betriebsrat besteht in Betrieben 
(Arbeitnehmergruppen) mit fünf bis neun 
Arbeitnehmern aus einer Person (Betriebs­
obmann), mit zehn bis neunzehn Arbeitnehmern 
aus zwei Mitgliedern, mit zwanzig bis fünfzig 
Arbeitnehmern aus drei Mitgliedern, mit ein­
undfünfzig bis hundert Arbeitnehmern aus vier 
Mitgliedern. In Betrieben (Arbeitnehmergruppen) 
mit mehr als hundert Arbeitnehmern erhöht sich 
für je weitere hundert Arbeitnehmer, in Be­
trieben mit mehr als tausend Arbeitnehmern für 
je weitere dreihundert Arbeitnehmer die Zahl 
der Mitglieder des Betriebsrates um ein Mit­
glied. Bruchteile von hundert bzw. dreihundert 
werden für voll gerechnet. 

(2) Die Zahl der Mitglieder eines Betriebs­
rates bestimmt sich nach der Zahl der am Tage 
der Betriebsvers;tmmlung zur Wahl des Wahl­
vorstandes im Betrieb beschäftigten Arbeit­
nehmer; bei Berechnung dieser Zahl haben Heim­
arbeiter außer Betracht zu bleiben. Eine spätere 
hnderung der Zahl der Arbeitnehmer ist auf 
die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates ohne 
Einfluß. 

Wahlgrundsätze 

§ 51. (1) Die Mitglieder des Betriebsrates 
werden auf Grund des gleichen, unmittelbaren 
und geheimen Wahlrechtes gewählt. Die Wahl 
hat durch persönliche Stimmabgabe oder in den 
Fällen des § 56 Abs. 3 durch briefliche Stimm­
abgabe im Postwege zu erfolgen. 
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(2) Die Wahlen sind nach den GrundsätZen des 
Verhältniswahlrechtes durchzuführen. Die Be­
rechnung der auf die zugelassenen Wahlvorschläge 
entfallenden Mitglieder des Betriebsrates hat nach 
dem System von d'Hondt zu erfolgen. Die Wahl­
zahl ist' in Dezimalzahlen zu errechnen. Haben 
nach dieser Berechnung mehrere Wahlvorschläge 
den gleichen Anspruch auf eine Mitgliedsstelle, 
so entscheidet das Los. 

(3) Wird nur ein Wahlvorschlag eingebracht, 
so sind die Betriebsratsmitglieder mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu wählen. 

Aktives Wahlrecht 

§ 52. (1) Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer 
ohne Unterschied der Staatsbürgerschaft, die am 
Tage der Betriebsversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, an diesem Tage und am Tage der Wahl 
im Rahmen des Betriebes beschäftigt und nicht 
gemäß §§ 23 und 24 der Nationalrats-Wahl­
ordnung 1971 vom Wahlrecht zum Nationalrat 
ausgeschlossen sind. Heimarbeiter sind nur dann 
wahlberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27 Heim­
arbeitsgesetz 1960, BGBL Nr. 105/1961, regel­
mäßig beschäftigt werden. 

(2) Werden getrennte Betriebsräte gewählt, ist 
für die Wahlberechtigung Gruppenzugehörigkeit 
(§ 41 Abs. 2 bis 4) erforderlich. 

Passives Wahlrecht 

§ 53. (1) Wählbar sind alle Arbeitnehmer, 
sofern sie am Tag der Ausschreibung der Wahl 
volljährig, seit mindestens sechs Monaten im 
Rahmen des Betriebes oder des Unternehmens, 
dem der Betrieb angehört, beschäftigt sind und 
die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum 
Nationalrat erfüllen. 

(2) Bei getrennten Wahlen kann jede Arbeit­
nehmergruppe auch Angehörige der anderen 
Arbeitnehmergruppe wählen. 

(3) Nicht wählbar sind: 

1. der Ehegatte des Betriebsinhabers und Per­
sonen, die mit dem Betriebsinhaber bis zum 
zweiten Grad verwandt oder verschwägert 
sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl­
oder Pflegekind, Wahl~ oder Pflegeeltern 
sowie Mündel oder Vormund stehen; 

2. Ehegatten leitender Angestellter und Per­
sonen, die mit leitenden Angestellten im 
ersten Grad verwandt oder verschwägert 
sind oder zu diesen im Verhältnis von 
Wahl- oder Pflegekind, Wahl- oder Pflege­
eltern sowie Mündel oder Vormund stehen; 

3. Heimarbeiter. 

(4) Sind mindestens vier Betriebsratsmitglieder 
zu wählen, sind auch Vorstandsmitglieder und 

Angestellte einer zuständigen freiwilligen Berufs­
vereinigung der Arbeitnehmer wählbar. Minde­
stens drei Viertel der Betriebsratsmitglieder müs­
sen Arbeitnehmer des Betriebes sein. Ein Vor­
standsmitglied oder Angestellter einer zuständi­
gen freiwi1lig~n Berufsvereinigung der Arbeit­
nehmer kann gleichzeitig nur einem Betriebsrat 
angehören. 

(5) In neu errichteten Betrieben und in Saison­
betrieben sind auch Arbeitnehmer wählbar, die 
noch nicht sechs Monate im Betrieb oder Unter­
nehmen beschäftigt sind. 

(6) Als Saisonbetriebe gelten Betriebe, die ihrer 
Art nach nur zu bestimmten Jahreszeiten arbei­
ten oder die regelmäßig zu gewissen Zeiten des 
Jahres erheblich verstärkt arbeiten. 

Berufung des Wahlvorstandes 

§ 54. (1) Zur Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl des Betriebsrates hat die Betriebs­
(Gruppen)versammlung einen Wahlvorstand 
(Ersatzmitglieder) zu bestellen. In Betri~ben, in 
denen ein Betriebsrat besteht, ist der Wahlvor­
stand so rechtzeitig zu bestellen, daß der neu­
gewählte Betriebsrat bei Unterbleiben einer 
Wahlanfechtung spätestens unmittelbar nach Ab­
lauf der Tätigkeitsdauer des abtretenden Betriebs­
rates seine Konstituierung vornehmen kann. 

(2) Wird die Nichtigkeit einer Wahl festge­
stellt oder die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
vorzeitig beendet, ist unverzüglich ein Wahlvor­
stand zu bestellen. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus drei Mit­
gliedern. In den Wahlvorstarid können wahl­
berechtigte Arbeitnehmer und Vorstandsmitglie­
der oder Angestellte einer zuständigen freiwilli­
gen Berufsvereinigung oder gesetzlichen Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer als Mitglieder 
berufen werden. 

(4) Die Wahl des Wahlvorstandes erfolgt durch 
Handerheben der wahlberechtigten Arbeitneh­
mer in der Betriebs(Gruppen)versammlung. Die 
Betriebs(Gruppen)versammlung kann auch be­
schließen, die Wahl des Wahlvorstandes mittels 
Stimmzettels vorzunehmen. Als gewählt gelten 
die Kandidaten jenes Vorschlages, der die meisten 
Stimmen auf sich vereint. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Wird nur ein Vorschlag er­
stattet, so gelten ohne eine Abstimmung die Kan­
didaten dieses Vorschlages als gewählt. 

(5) In neu errichteten Betrieben hat zur Vor­
bereitung und Durchführung der erstmaligen 
Wahl eines Betriebsrates die Betriebs(Gruppen)­
versammlung die Bestellung des Wahlvorstandes 
binnen vier Wochen nach dem Tage der Auf­
nahme des Betriebes vorzunehmen. 

'" I 
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Vorbereitung der Wahl 

§ 55. (1) Der Wahlvorstand hat nach seiner 
Bestellung die Wahl unverzüglich vorzubereiten 
und innerhalb von vier Wochen durchzuführen. 

(2) Der Wahlvorstand hat die Wählerliste zu 
verfassen und sie zur Einsicht der Wahlberech­
tigten im Betrieb aufzulegen. Er hat ferner die 
Wahl in Form einer Wahlkundmachung auszu­
schreiben, über die gegen die Wählerliste vorge­
brachten Einwendungen und darüber zu entschei­
den, welche Wahlberechtigten zur brieflichen 
Stimmabgabe berechtigt sind. Er hat die Wahl­
vorschläge entgegenzunehmen und über ihre Zu-. 
lassung zu entscheiden. 

(3) Der Betriebsinhaber hat dem Wahlvor­
stand die zur Durchführung der Wahl erforder­
lichen Verzeichnisse der Arbeitnehmer rechtzeitig 
zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Wahlvorschläge sind schriftlich einzu­
bringen und von mindestens doppelt so vielen 
wahlberechtigten Arbeitnehmern zu unterfer­
tigen, als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 
Unterschriften von Wahlwerbern werden auf die 
erforderliche Anzahl von Unterschriften des 
Wahlvorschlages nur bis zur Höhe der Zahl der 
zu wählenden Betriebsratsmitglieder angerechnet. 
Der Wahlvorstand hat die zugelassenen Wahl­
vorschläge zur Einsicht im Betrieb aufzulegen. 

(5) Kommt der Wahlvorstand den im Abs. 1 
genannten Verpflichtungen nicht oder nur unzu­
reichend nach, so kann er von der Betriebs­
(Gruppen)versammlung enthoben werden. In die­
sem Fall ist von dieser Versammlung gleichzeitig 
ein neuer Wahlvorstand zu bestellen. 

Durchführung der Wahl 

§ 56. (1) Der Wahlvorstand hat die Wahl~ 
handlung zu leiten und das Wahlergebnis festzu­
stellen. 

(2) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Die 
Wahl hat mittels Stimmzettels zu erfolgen. Das 
Wahlrecht ist unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 3 persönlich auszuüben. 

(3) Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, 
Karenzurlaubs, Leistung des Präsenzdienstes oder 
Krankheit am Wahltag an der Leistung der 
Dienste oder infolge Ausübung ihres Berufes 
oder aus anderen wichtigen, ihre Person betref­
fenden Gründen an der persönlichen Stimm­
abgabe verhindert sind, haben das Recht auf 
briefliche Stimmabgabe; diese hat im Postweg 
zu erfolgen. 

Mitteilung des Wahler~ebnisses 

§ 57. Das Ergebnis der Wahl ist im Betrieb 
kundzumachen und dem Betriebsinhaber, dem 

nach dem Standort des Betriebes zuständigen 
Einigungsamt, den zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigungen und der zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
mitzuteilen. 

Vereinfachtes Wahlverfahren 

§ 58. Unbeschadet der Bestimmungen des § 51 
Abs. 1 gilt in Betrieben (Arbeitnehmergruppen), 
in denen bis zu zwei Betriebsratsmitglieder zu 
wählen sind, folgendes: 

1. die Betriebsratsmitglieder und die Ersatz­
mitglieder werden mit Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen gewählt; 

2. der Wahlvorstand besteht aus einem wahl­
berechtigten Arbeitnehmer oder einem Vor­
standsmitglied oder Angestellten einer zu­
ständigen freiwilligen Berufsvereinigung 
oder gesetzlichen Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer; 

3. es bedarf keiner Einreichung von Wahlvor­
schlägen im Sinne des § 55 Abs. 4. Wurden 
solche Wahlvorschläge nicht eingebracht, so 
ist für jedes Betriebsratsmitglied und für 
jedes Ersatzmitglied ein gesonderter Wahl­
gang durchzuführen; 

4. erreicht keiner der Wahlvorschläge (Wahl­
werber) die Mehrheit, so ist ein zweiter 
Wahlgang durchzuführen. Im zweiten Wahl­
gang können gültige Stimmen nur für die 
beiden Wahlvorschläge (Wahlwerber) abge­
geben werden, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stim­
mengleichheit entscheidet das Los. 

Anfechtung 

§ 59. (1) Die einzelnen Wahlberechtigten, jede 
wahlwerbende Gruppe, die zuständigen freiwil­
ligen Berufsvereinigungen und die zuständige 
gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer sind berechtigt, binnen Monatsfrist vom 
T~ge der Mitteilung des Wahlergebnisses an ge­
rechnet die Wahl beim Einigungsamt anzufech­
ten, wenn wesentliche Bestimmungen des Wahl­
verfahrens oder leitende Grundsätze des Wahl­
rechtes verletzt wurden und hiedurch das Wahl­
ergebnis beeinflußt werden konnte. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Anfechtungs­
berechtigten sowie der Betriebsinhaber, dessen 
zust~ndige freiwillige Berufsvereinigung und die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitgeber sind \berechtigt, binnen Monatsfrist 
vom Tage der Mitteilung des Wahlergebnisses an 
gerechnet die Wahl beim Einigungsamt anzufech­
ten, wenn die Wahl ihrer Art oder ihrem Umfang 
nach oder mangels Vorliegens eines Betriebes 
nicht durchzuführen gewesen wäre. 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 183

www.parlament.gv.at



---------------- ------ -------

14 840 der Beilagen 

Nichtigkeit 

§ 60. Die Nichtigkeit der Wahl kann bei Vor­
liegen eines rechtlichen Interesses jederzeit auch 
durch Antrag auf Feststellung beim Einigungsamt 
geltend gemacht werden. Die Entscheidung des 
Einigungsamtes über die Nichtigkeit der Wahl 
hat bindende Wirkung. 

Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 

§ 61. (1) Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Tage der 
Konstituierung oder mit Ablauf der Tätigkeits­
dauer des früheren Betriebsrates, wenn die Kon­
stituierung vor diesem Zeitpunkt erfolgte. 

(2) Erklärt das Einigungsamt die Wahl eines 
Betriebsrates auf Grund einer Anfechtung nach 
§ 59 Abs. 1 oder 2 für ungültig, so führt der 
frühere Betriebsrat die laufenden Geschäfte bis 
zur Konstituierung des neu gewählten Betriebs­
rates, höchstens jedoch bis zum Ablauf von drei 
Monaten ab dem Tag der Ungültigkeits erklärung 
gerechnet, weiter. Dies gilt nicht, wenn die Tätig­
keitsdauer des früheren Betriebsrates gemäß § 62 
vorzeitig geendet hat. 

(3) Die nach Beginn der Tätigkeitsdauer 
(Abs. 1) gesetzten Rechtshandlungen eines Be­
triebsrates werden in ihrer Gültigkeit durch die 
zufolge einer Wahlanfechtung nachträglich er­
folgte Aufhebung der Betriebsratswahl nicht be­
rührt. 

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer 

§ 62. Vor Ablauf des im § 61 Abs. 1 bezeich­
neten Zeitraumes endet die Tätigkeitsdauer des 
Betriebsrates, wenn 

1. der Betrieb dauernd eingestellt wird; 
2. der Betriebsrat dauernd funktionsunfähig 

wird, insbesondere wenn die Zahl der Mit­
glieder unter die Hälfte der im § 50 Abs. 1 
festgesetzten Mitgliederzahl sinkt; 

3. die Betriebs(Gruppen)versammlung die Ent­
hebung des Betriebsrates beschließt; 

4. der Betriebsrat seinen Rücktritt beschließt; 
5 .. das Einigungsamt die Wahl für ungültig er­

klärt; 
6. das Einigungsamt die Gleichstellung der 

Arbeitsstätte gemäß § 35 Abs. 2 für beendet 
erklärt. 

Fortsetzung der Tätigkeitsdauer 

§ 63. Nach Wiederaufnahme eines einge­
schränkten oder stillgelegten Betriebes kann die 
Betriebs(Gruppen)versammlung an Stelle von 
Neuwahlen die Fortsetzung der Tätigkeit des 
früheren Betriebsrates bis zur Beendigung seiner 
ursprünglichen Tätigkeitsdauer beschließen, so­
fern die Zahl der im Betrieb verbliebenen und 

wiedereingestellten ehemaligen Betriebsratsmit­
glieder (Ersatzmitglieder) mindestens die Hälfte 
der Zahl der ursprünglichen Betriebsratsmandate 
erreicht. 

Beginn und Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 64. (1) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat 
beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt, 
wenn 

1. die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates endet; 
2. das Mitglied zurücktritt; 
3. das Mitglied aus dem Betrieb ausscheidet; 
4. die Arbeitnehmergruppe, die das Mitglied 

in den Betriebsrat gewählt hat, dieses wegen 
Verlustes der Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe enthebt. 

(2) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt 
für Mitglieder, die gemäß § 53 Abs. 4 gewählt 
wurden, auch mit Beendigung einer Funktion 
oder Anstellung bei der zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigung der Arbeitnehmer. 

(3) Die Mitgliedschaft aller Mitglieder des Be­
triebsrates erlischt, wenn die Konstituierung des 
Betriebsrates nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf der im § 66 Abs. 1 gesetzten Frist 
erfolgt. 

(4) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat ist vom 
Einigungsamt über Antrag abzuerkennen, wenn 
das Betriebsratsmitglied die Wählbarkeit nicht 
oder nicht mehr besitzt. Zur AntragsteIlung sind 
der Betriebsrat und jedes Betriebsratsmitglied 
berechtigt. 

Ersatzmitglieder 

§ 65. (1) Im Falle des Erlöschens der Mitglied­
schaft oder der Verhinderung eines Betriebsrats­
mitgliedes tritt ein Ersatzmitglied an dessen 
Stelle. Dies gilt nicht bei Erlöschen der Mitglied­
schaft aller Betriebsratsmitglieder gemäß § 64 
Abs.3. 

(2) Ersatzmitglieder sind die auf einem Wahl­
vorschlag den gewählten Mitgliedern des Be­
triebsrates folgenden Wahlwerber. Die Reihen­
folge des Nachrückens der Ersatzmitglieder wird 
durch die Reihung auf dem Wahlvorschlag be­
stimmt. Verzichtet ein Ersatzmitglied auf das 
Nachrücken, so verbleibt es weiterhin als Ersatz­
mitglied auf dem Wahlvorschlag in der ursprüng­
lichen Reihung. 

(3) Wurde der Betriebsrat ohne Erstellung von 
Wahlvorschlägen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt (§ 58 Z. 3), so 
tritt das Ersatzmitglied mit der höchsten Stim­
menzahl an die Stelle des ausgeschiedenen oder 
verhinderten Mitgliedes. Bei gleicher Stimmen­
zahl entscheidet das Los. 

• 
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Konstituierung des Betriebsrates 

§ 66. (1) Das an Lebensjahren älteste Mitglied 
des Betriebsrates hat die gewählten Mitglieder 
zur Wahl der Organe des Betriebsrates einzu­
berufen (konstituierende Sitzung). Die Einberu­
fung hat spätestens innerhalb von sechs Wochen 
nach Durchführung der Betriebsratswahl zu er­
folgen. 

(2) In der konstituierenden Sitzung hat der 
Einberufer bis zur erfolgten Wahl des Obmannes 
den Vorsitz zu führen. 

(3) Die Betriebsratsmitglieder haben aus ihrer 
Mitte mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
den Obmann, einen oder mehrere Stellvertreter 
und, falls erforderlich, weitere Funktionäre zu 
wählen. Besteht ein Betriebsratsfonds, ist ein 
Kassaverwalter zu wählen. Die Wahl der Betriebs­
ratsfunktionäre erfolgt für die Tätigkeitsdauer 
des Betriebsrates. 

(4) Vor Ablauf der Tätigkeitsdauer des Be­
triebsrates ist eine Neuwahl eines Funktionärs 
vorzunehmen, wenn 

1. die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder die 
Enthebung eines Funktionärs beschließt; 

2. ein Funktionär seine Funktion zurücklegt; 
3. die Mitgliedschaft eines Funktionärs zum 

Betriebsrat erlischt. 

(5) Besteht der Betriebsrat aus Vertretern bei­
der Arbeitnehmergruppen, so dürfen der Ob­
mann und sein Stellvertreter nicht der gleichen 
Gruppe angehören. 

(6) Bei Stimmengleichheit gilt jenes für die 
Obmannstelle vorgeschlagene Betriebsratsmitglied 
als gewählt, das auf jenem Wahlvorschlag kandi­
diert hat, der bei der Betriebsratswahl die mei­
sten Stimmen auf sich vereinigt hat. Im Falle der 
Stimmengleichheit bei der Wahl der übrigen 
Funktionäre findet § 68 Abs. 2 sinngemäß An­
wendung. 

(7) Besteht ein Betriebsrat aus zwei Mitglie­
dern, so wird mangels Einigung dasjenige Ob­
mann, das bei der Wahl die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt hat. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet das Los. Wurden die Betriebsratsmit­
glieder auf einem Wahlvorschlag gewählt, so wird 
mangels Einigung das an erster Stelle gereihte 
Mitglied Obmann. 

(8) Der Obmann hat unmittelbar nach Been­
digung der konstituierenden Sitzung das Ergeb­
nis der Wahl der Betriebsratsfunktionäre so­
wie die Reihenfolge der Ersatzmitglieder 
dem Betriebsinhaber, der zuständigen freiwilli­
gen Berufsvereinigung und der zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer sowie dem zuständigen Einigungsamt anzu­
zeigen und im Betrieb durch Anschlag kundzu­
machen. 

Sitzungen des Betriebsrates 

§ 67. (1) Die Sitzungen des Betriebsrates sind 
vom Obmann, bei dessen Verhinderung vom 
Stellvertreter, mindestens einmal im Monat ein­
zuberufen und zu leiten. Die Mitglieder des Be­
triebsrates sind rechtzeitig unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung zu laden. 

(2) Der Obmann hat den Betriebsrat binnen 
Zwei Wochen einzuberufen, wenn es die Hälfte 
der Betriebsratsmitglieder, mindestens jedoch 
zwei Mitglieder verlangen. 

(3) Kommt der Obmann seinen Verpflich­
tengen gemäß Abs. 1 oder 2 nicht nach, hat das 
Einigungsamt auf Antrag der gemäß Abs. 2· Be­
rechtigten, eine zuständige freiwillige Berufsver­
einigung oder die zuständige gesetzliche Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer die Sitzung 
einzuberufen. 

(4) Die Sitzungen des Betriebsrates sind nicht 
öffentlich. Der Betriebsrat kann bei Erledigung 
bestimmter Aufgaben auch Personen, die nicht 
dem Betriebsrat angehören, beratend zuziehen. 

Beschlußfassung 

§ 68. (1) Der Betriebsrat ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an­
wesend ist. 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit in diesem 
Bundesgesetz oder in der Geschäftsordnung 
(§ 70) keine strengeren Erfordernisse festgesetzt 
sind, mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die Meinung 
angenommen, für die der Obmann gestimmt hat. 
Besteht ein Betriebsrat nur aus zwei Mitgliedern, 
kommt ein Beschluß nur bei übereinstimmung 
beider Mitglieder zustande. 

(3) Der Beschluß über den Rücktritt des Be­
triebsrates bedarf der Mehrheit der Stimmen 
aller Betriebsratsmitglieder. 

Übertragung von Aufgaben 

§ 69. (1) Der Betriebsrat kann im Einzelfall 
die Durchführung einzelner seiner Befugnisse 
einem oder mehreren seiner Mitglieder übertra­
gen. 

(2) Der Betriebsrat kann im Einzelfall die 
Vorbereitung und Durchführung seIner Be­
schlüsse einem Ausschuß übertragen. 

(3) Der Betriebsrat kann in der Geschäfts­
ordnung einem Ausschuß in bestimmten Ange­
legenheiten die Vorbereitung und Durchführung 
seiner Beschlüsse übertragen. 

(4) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit 
mehr als tausend Arbeitnehmern kann der Be­
triebsrat in der Geschäftsordnung geschäftsfüh­
rende Ausschüsse zur selbständigen Beschlußfas-
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sung in bestimmten Angelegenheiten errichten. 
In solchen Ausschüssen muß jede wahlwerbende 
Gruppe, die ein Mitglied des Betriebsrates stellt, 
vertreten sein. Die Beschlüsse in diesen Aus­
schüssen haben einhellig zu erfolgen. Kommt ein 
Beschluß ~icht zustande, entscheidet der Betriebs­
rat. Das Recht auf Abschluß von Betriebsver­
einbarungen und die Wahrnehmung der wirt­
schaftlichen Mitwirkungsrechte gemäß §§ '108 bis 
112 kann den geschäftsführenden Ausschüssen 
nicht übertragen werden. 

(5) Für die Sitzungen der Ausschüsse gemäß 
Abs. 2 bis 4 ist § 67 Abs. 4 sinngemäß anzuwen­
den. Die Mitglieder des Betriebsrates haben das 
Recht, an allen Ausschußsitzungen als Beobach­
ter teilzunehmen. 

Autonome Geschäftsordnung 

§ 70. Der Betriebsrat kann mit Mehrheit von 
zwei Drittel seiner Mitglieder eine Geschäftsord­
nung beschließen. Die Geschäftsordnung kann ins­
besondere regeln: 

1. die Errichtung, Zusammensetzung und Ge­
schäftsführung von Ausschüssen im Sinne 
des § 69 Abs. 3 und Aps. 4; 

2. die Bezeichnung der Angelegenheiten, in 
denen geschäftsführenden Ausschüssen das 
Recht auf selbständige Beschlußfassung zu­
kommt; 

3. die Festlegung von Art und Umfang der 
Vertretungsmacht der Vorsitzenden von 
geschäftsführenden Ausschüssen; 

4. die Zahl der Stellvertreter des Betriebsrats­
obmannes und die Reihenfolge der Stellver­
tretung. 

Vertretung nach außen 

§ 71. Vertreter des Betriebsrates gegenüber 
dem Betriebsinhaber und nach außen ist der 
Obmann, bei dessen Verhinderung der Stellver­
treter. Der Betriebsrat kann in Einzelfällen auch 
andere seiner Mitglieder und in Angelegenheiten, 
zu deren Behandlung ein geschäftsführender Aus­
schuß (§ 69 Abs. 4) errichtet wurde, den Vor­
sitzenden dieses Ausschussses mit der Vertretung 
nach außen beauftragen. Die Reihenfolge der 
Stellvertretungen und eine besondere Regelung 
der Vertretungsbefugnisse sind dem Betriebs­
inhaber umgehend mitzuteilen und erlangen erst 
mit der Verständigung Rechtswirksamkeit. 

Beistellung von Räumlichkeiten, Dienstleistungen 
und Material 

§ 72. Dem Betriebsrat und dem Wahlvorstand 
sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf­
gaben Dienstleistungen, Räumlichkeiten und son­
stige Sacherfordernisse in einem der Größe des 
Betriebes und den Bedürfnissen des Betriebsrates 
(Wahlvorstandes) angemessenen Ausmaß vom 

Betriebsinhaber unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Desgleichen hat der Betriebsinhaber 
unentgeltlich für die Instandhaltung der bereit­
gestellten Räume und Gegenstände zu sorgen. 

Abschnitt 3 

Betriebsratsfonds 

Betriehsratsumlage 

§ 73. (1) Zur Deckung der Kosten der 
Geschäftsführung des Betriebsrates und Zur Er­
richtung und Erhaltung von' Wohlfahrtseinrich­
tungen sowie zur Durchführung von W ohlfahrts­
maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmerschaft 
kann von den Arbeitnehmern eine Betriehsrats­
umlage eingehoben werden. Sie darf höchstens 
ein halbes Prozent des regelmäßigen Brutto­
arbeitsentgeltes betragen. 

(2) Die Einhebung und Höhe der Betriebs­
ratsumlage beschließt auf Antrag des Betriebs­
rates die Betriebs(Gruppen)versammlurig; zur 
Beschlußfassung ist die Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der stimmberechtigten Arbeit­
nehmer erforderlich. 

(3) Die Umlagen sind vom Arbeitgeber vom 
Arbeitsentgelt einzubehalten und bei jeder Lohn­
(Gehalts)auszahlung an den Betriebsratsfonds ab­
zuführen. 

Betriebsratsfonds 

§ 74. (1) Die Eingänge aus der Betriebsrats­
umlage sowie sonstige für die im §, 73 Abs. 1 
bezeichneten Zwecke bestimmten Vermögen­
schaften bilden den mit Rechtspersönlichkeit aus­
gestatteten Betriebsfonds. 

(2) Die Verwaltung des Betriebsratsfonds ob­
liegt dem Betriebsrat, Vertreter des Betriebsrats­
fonds ist der Obmann des Betriebsrates, bei sei­
nel' Verhinderung dessen Stellvertreter. 

(3) Die Mittel des Betriebsratsfonds dürfen 
nur zu den in § 73 Abs. 1 bezeichneten Zwecken 
verwendet werden. 

(4) Wird ein Betriebsratsfonds errichtet, hat 
die Betriebs(Gruppen)versammlung eine Rege­
lung über die Verwaltung und Vertretung des 
Betriebsratsfonds bei zeitweiligem Fehlen eines 
ordentlichen Verwaltungs- bzw. Vertretungs­
organs zu beschließen. Ein solcher Beschluß hat 
die notwendige Verwaltungstätigkeit zu 
umschreiben, die Höchstdauer der vertretungs­
weisen Verwaltung und das vorgesehene Vertre­
tungs- und Verwaltungsorgan zu bestimmen. 

(5) Hat die Betriebsversammlung einen Be­
schluß im Sinne des Abs. 4 nicht gefaßt, obliegt 
die Vertretung und Verwaltung des Betriebsrats­
fonds für die Dauer des Fehlens eines ordent­
lichen Vertretungs(V erwaltungs )organs, höchstens 
aber für einen Zeitraum von sechs Monaten, dem 
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ältesten Rechnungsprüfer, wenn keine Rech­
nungsprüfer bestellt sind, der zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer. 
Nach Ablauf von sechs Monaten ist der Betriebs­
ratsfonds aufzulöseri. 

(6) Die Revision der Rechtmäßigkeit der Ge­
barung und der Verwendung der Mittel des 
Betriebsratsfonds obliegt der zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung aer Arbeitnehmer. 

(7) Der Betriebsratsfonds ist aufzulösen, wenn 
der Betrieb dauernd eingestellt wird. Die nähere 
Regelung ist durch Beschluß der Betriebs(Grup­
pen)versammlung bei Errichtung des Betriebs­
ratsfonds zu treffen. Spätere Beschlüsse sind gül­
tig, wenn sie mindestens ein Jahr vor der dau­
ernden Betriebseinstellung gefaßt wurden. 

Rechnungsprüfer 

§ 75. (1) Zur überprüfung der Verwaltung und 
Gebarung des Betriebsratsfonds hat die Betriebs­
(Gruppen)versammlung anläßlich der Beschluß­
fassung über die Einhebung einer Betriebsrats­
umlage aus ihrer Mitte in geheimer Wahl mit 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen, in 
Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit mehr als 
zwanzig Arbeitnehmern zwei Rechnungsprüfer 
(Stellvertreter) zu wählen. Diese dürfen dem Be­
triebsrat nicht angehören. § 58 Z. 4 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell­
vertreter) dauert drei Jahre. Wiederwahl ist zu­
lässig. 

(8) Wird wegen Wegfalls der Voraussetzung Ab s c h n i t t 4 
für das Bestehen getrennter Betriebsräte ein 
gemeinsamer Betriebsrat gewählt, so verschmel- B e tri e b sau s s c h u ß 
zen die bestehenden Betriebsratsfonds zu einem Voraussetzung und Errichtung 
einheitlichen Fonds. Werden infolge Wegfalls 
der Voraussetzungen für das Bestehen eines ge- § 76. (1) In Betrieben, in denen getrennte 
meinsamen Betriebsrates getrennte Betriebsräte' Betriebsräte für die Gruppen der Arbeiter und 
gewählt, so zerfällt der Betriebsratsfonds in der Angestellten bestehen, bildet die Gesamtheit 
getrennte Fonds für jede Arbeitnehmergruppe. der Mitglieder beider Betriebsräte zur Wahrneh­
Das Vermögen ist nach dem Verhältnis der Zah- mung gemeinsamer Angelegenheiten den Be­
len der gruppenangehörigen Arbeitnehmer auf triebsausschuß. 
die getrennten Betriebsratsfonds aufzuteilen. 

(9) Wird auf Grund von Beschlüssen der 
Arbeitnehmergruppen ein gemeinsamer Betriebsc 
rat (§ 40 Abs. 4) errichtet, ist die Verwendung 
der bestehenden Betriebsratsfonds durch Be­
schluß der jeweils zuständigen Betriebs(Gruppen)­
versammlung zu regeln. 

(10) Die zuständige gesetzliche Interessenver-

(2) Die Sitzung zur Wahl des Obmannes des 
Betriebsausschusses und dessen Stellvertreters ist 
von den Obmännern der Betriebsräte gemeinsam 
einzuberufen. Kommt es innerhalb von zwei 
Wochen zu keiner Einigung, kann ein Obmann 
allein die Einberufung vornehmen. Für die Wahl 
ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder jedes Betriebsrates erforderlich. 

tretung der Arbeitnehmer ist vom Beschluß ge- (3) B' W hl d Ob d B . b 
mäß Abs. 7 und von den Maßnahmen im Sinne IS zu~. a. es n:annes es etne s-
d Ab 8 " d' S' h d' D ch I ausschusses fuhrt Jener Betnebsratsobmann den 

es s. zu verstan Igen. le at le ur - V ' d d' "ß Ab' h 
f"h d A' fI" ' d Z 1 I orsltz, er le gro ere r eltne mergruppe u rung er u osung, er usammen egung ", b . b ch 

d T d B . b f d d ch' reprasentlert. Der 0 mann des Betne sauss us-
un rennung es etne srats on s ur emen 1 d d 
V 

"b ch ses und dessen Ste! vertreter wer en aus er 
ertreter zu u erwa en. M' d M' l' d b 'd 'B . b" . Itte er Itg le er el er etne srate mit 
(11) Die Durchführung der Auflösung und der Mehrheit der ~bgegebenen ISt~mmen gew~hlt: Der 

Vermögensübertragung bei Zusammenlegung und ?tellvertre.ter 1st aus d~.r Mitte der Mitglieder 
Trennung obliegt der zuständigen gesetzlichen I Jenes ~et:lebsr.ates zu w~~len,. dem der ?bn:ann 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer wenn als Mitglied mcht angehort. § 58 Z. 41st smn-

1 . B chI ß d "d' B ·'b (G gemäß anzuwenden. ,em es u er zustan Igen etne s rup-
pen)versammlung fehlt; 

2. der Beschluß nicht den in § 73 Abs. 1 ge­
forderten Verwendungs zweck vorsieht oder 

3. der Beschluß undurchführbar geworden ist. 

(12) Ein nach Durchführung der Auflösung 
verbleibender Vermögensüberschuß geht auf die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer über und ist von dieser für Wohl­
fahrtseinrichtungen der Arbeitnehmer zu ver­
wenden. 

(4) In Betrieben, in denen für jede Gruppe nur 
je ein Betriebsobmann (§ 50 Abs. 1) zu wählen ist, 
gilt mangels Einigung jener als Obmann des 
Betriebsausschusses, der die größere Arbeitneh­
mergruppe repräsentiert. Bei gleicher Gruppen­
stärke entscheidet das Los. 

(5) Der Obmann des Betriebsausschusses und 
dessen Stellvertreter sind neu zu wählen, sobald 
einer der beiden Betriebsräte sich nach Neuwahl 
konstituiert hat. 

2 
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Geschäftsführung 

§ 77. (1) Auf die Geschäftsführung des Betriebs­
ausschusses sind, soweit im folgenden nicht an­
deres bestimmt wird, die §§ 67 Abs. 1, 3 und 4, 
68, 69 Abs. 1, 2 und 3, 70 Z. 1 und 4, 71 und 72 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Obmann hat den Betriebsausschuß 
binnen zwei Wochen einzuberufen, wenn mehr 
als ein Dritte! der Betriebsratsmitglieder des 
Betriebes oder ein Betriebsrat dies verlangt. 

(3) Werden bei einer Abstimmung sänitliche 
anwesenden Betriebsratsmitglieder einer Gruppe 
überstimmt, bedarf es in einer zweiten Abstim­
mung der Mehrheit von zwei Drittel der abge­
gebenen Stimmen. Ist für jede Gruppe nur ein 
Betriebsobmann zu wählen, bedarf es für das 
Zustandekommen eines Beschlusses der überein­
stimmung beider Betriebsobmänner. 

Abschnitt 5 

Betriebsräteversammlung 

Zusammensetzung und Geschäftsführung 

§ 78. (1) Die Gesamtheit der Mitglieder der im 
Unternehmen bestellten Betriebsräte bildet die 
Betriebsräteversammlung. Die Betriebsrätever­
sammlung ist mindestens einmal in jedem Kalen­
derjahr vom Zentralbetriebsrat einzuberufen. 
Den Vorsitz führt der Obmann des Zentralbe­
triebsrates, bei dessen Verhinderung sein Stell­
vertreter. 

(2) Zur Beschlußfassung über die ,Fortsetzung 
der Tätigkeitsdauer (§ 82 Abs. 4) u'nd über die 
Enthebu~g des Zentralbetriebsrates (Abs. 3) kann 
die Betriebsräteversammlung von jedem Betriebs­
rat einberufen werden. In diesem Falle führt der 
Obmann des einberufenden Betriebsrates den 
Vorsitz. 

(3) Für eine Beschlußfassung über die Ent­
hebung des Zentralbetriebsrates ist die Anwesen­
heit von drei Viertel aller Betriebsratsmitglieder 
des Unternehmens und eine Mehrheit von zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Jedem Betriebsratsmitglied kommen so viele 
Stimmen zu, als der Zahl der bei der letzten 
Betriebsratswahl wahlberechtigten Arbeitnehmer, 
geteilt durch die Anzahl der Gewählten, ent­
spricht. Die Abstimmung hat mittels Stimm­
zettels und geheim zu erfolgen. Im übrigen sind 
,die Bestimmungen der §§ 47 Abs. 2, 48, 49 Abs. 2 
und 3 sinngemäß anzuwenden. 

Aufgaben 

§ 79. Der Betriebsräteversammlung obliegt: 
1. Behandlung von Berichten des Zentr~lbe­

triebsrates und der Rechnungsprüfer für den 
Zen tral betriebs ra tsfonds; 

2. Beschltißfassung über die Einhebung und 
Höhe der Zentralbetriebsratsumlage; 

3. Wahl und Enthebung der Rechnungsprüfer 
für den Zentralbetriebsratsfonds; 

4. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Zentralbetriebsra tes; 

5. Beschlußfassung über die Fortsetzung der 
Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates 
(§ 82 Abs. 4). 

Abschnitt 6 

Zen t ra I b e tri eb s rat 

Zusammensetzung 

§ 80. Der Zentralbetriebsrat besteht in Unter­
nehmen bis zu tausend Arbeitnehmern aus vier 
Mitgliedern. Die Zahl der _ Mitglieder erhöht sich 
für je weitere fünfhundert Arbeitnehmer, in 
Unternehmen mit mehr als fünftausend Arbeit­
nehmern für je weitere tausend Arbeitnehmer um 
jeweils ein Mitglied. Bruchteile von fünfhundert 
und tausend werden für voll gerechnet. § 50 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

Berufung 

§ 81. (1) Die Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates werden von der Gesamtheit der Mitglieder 
der im Unternehmen errichteten Betriebsräte 
aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen des Ver­
hältniswahlrechtes (§ 51 Abs. 2) geheim gewählt. 
J edern wahlberechtigten Betriebsratsmitglied 
kommen so viele Stimmen zu, als der Zahl- der 
bei der letzten Betriebsratswahl wahlberechtigten 
Arbeitnehmer, geteilt durch die Anzahl der Ge­
wählten, entspricht. 

(2) Die Wahl h~t mittels Stimmzettels und 
zwar durch persönliche Stimmabgabe oder durch 
briefliche Stimmabgabe im Postwege zu erfolgen. 

(3) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf 
eine angemessene Vertretung der Gruppen der 
Arbeiter und Angestellten und der einzelnen 
Betriebe des Unternehmens im Zentralbetriebsrat 
Bedacht genommen werden. 

(4) Der Wahlvorstand besteht aus mindestens 
drei Betriebsratsmitgliedern. Jeder im Unterneh­
men bestehende Betriebsrat hat, sofern zwischen 
den Betriebsräten des Unternehmens keine an­
dere Vereinbarung zustande kommt, eines seiner 
Mitglieder in den Wahlvorstand zu entsenden. 
Der Wahlvorstand hat nach seiner Bestellung die 
Wahl unverzüglich vorzubereiten und innerhalb 
von vier Wochen durchzuführen. 

(5) Auf die Berufung des Zentralbetriebsrates 
sind die Vorschriften der §§ 51 Abs. 3, 56 Abs. 1, 
57,59 und 60 sinngemäß anzuwenden. 
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Tätigkeitsdauer 

§ 82. (1) Die Tätigkeitsdauer des Zentralbe­
triehsrates beträgt drei Jahre. § 61 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Vor Ablauf der im Abs. 1 bezeichneten 
Zeit endet die Tätigkeit des Zentralbetriebs­
rates, wenn 

1. d'~s Unternehmen aufgelöst wird; 
2. dem Unternehmen nur mehr ein Betrieb 

angehört; , 
3. die Zahl der Mitglieder unter drei sinkt; 
4. die Betriebsräteversammlung die Enthebung 

des Zentralbetriebsrates beschließt; 
5. der Zentralbetriebsrat den Rücktritt be­

schließt; 
6. das Einigungsamt die Wahl für ungültig 

erklärt. 

(3) Die Mitgliedschaft Zum Zentralbetriebsrat 
erlischt, wenn 

1. die Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates 
endet; 

2. das Mitglied zurücktritt; 
3. die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt. 

(4) Hat in einem Unternehmen die Tätigkeit 
des Zentralbetriebsrates deshalb geendet, weil 
durch vorübergehende Stillegung von Betrieben 
dem Unternehmen nur mehr ein Betrieb ange­
hört oder die Zahl der Mitglieder des Zentral­
betriebsrates unter drei gesunken ist, und wird 
in der Folge in wenigstens einem dieser stillgeleg­
ten Betriebe die Tätigkeit wieder aufgenommen, 
so können die Mitglieder der Betriebsräte des 
Unternehmens die Fortsetzung der Tätigkeit des 
Zentralbetriebsrates bis zur Beendigung seiner 
ursprünglichen Tätigkeitsdauer beschließen, wenn 

1. in qem Betrieb, der seine Tätigkeit wieder 
aufgenommen hat, ein Beschluß zur Fort­
setzung der Tätigkeitsdauer des Betriebs­
rates (§ 63) gefaßt wurde und 

2. die Zahl der im Unternehmen verbliebenen 
und wieder eingestellten ehemaligen Mit­
glieder (Ersatzmitglieder) des Zentralbe­
triebsrates mindestens die Hälfte der Zahl 
der ursprünglichen Zentralbetriebsratsman­
date erreicht. 

(5) Für den Eintritt von Ersat~mitgliedern ist 
§ 65 sinngemäß anzuwenden. Enthält der Wahl­
vorschlag, dem das ausgeschiedene oder verhin­
derte Mitglied angehört, keiJ1 für ein Nachrücken 
in Frage kommendes Ersatzmitglied, so entsendet 
die wahlwerbende Gruppe ein anderes Betriebs­
ratsmitglied in den Zentralbetriebsrat. 

Geschäftsführung 

§ 83. Auf die Geschäftsführung des Zentral­
betriebsrates sind die Vorschriften der §§ 66 

Abs. 1 bis 3, 6 und 8, 67, 68, 69 Abs. 1 bis 3, 
70 Z. 1 und 4 und 71 sinngemäß anzuwenden. 

Aufwand 

§ 84. (1) Räumlichkeiten, Dienstleistungen und 
sachliche Mittel für den Zentralbetriebsrat sind 
in sinngemäßer Anwendung des' § 72 vom Be­
triebsinhaber zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die den einz,elnen Mitgliedern des Zentral­
betriebsrates 'in Ausübung ihrer Tätigkeit er­
wachsenen Barauslagen sind aus dem Zentral­
betriebsratsfonds, ist ein solcher nicht errichtet, 
aus dem Betriebsratsfonds des Betriebes, der das 
Mitglied in den Zentralbetriebsrat entsendet hat, 
zu entrichten. 

Zentralbetriebsratsumlage 

§ 85. (1) Zur Deckung der Kosten der Ge­
schäftsführung des Zentralbetriebsrates und zur 
Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrtsein­
richtungen der Arbeitnehmerschaft des Unter­
nehmens kann eine Zentralbetriebsratsumlage 
eingehoben werden. Sie darf höchstens zehn 
Prozent der Betriebsratsumlage betragen. 

(2) Einhebung und Höhe der Zentralbetriebs­
ratsumlage beschließt auf Antrag des Zentral­
betriebsrates oder eines Betriebsrates die Be­
triebsräteversammlung. Die Zentralbetriebsrats­
umlage ist aus den in den einzelnen Betrieben 
des Unternehmens eingehobenen Betriebsrats­
umlagen zu entrichten. 

(3) Der Arbeitgeber hat die Zentralbetriebs­
ratsumlage von der einbehaltenen Betriebsrats­
umlage in Abzug zu bringen und unmittelbar an 
den Zentralbetriebsratsfonds abzuführen. 

Zentralbetriebsratsfonds 

§ 86. Die Eingänge aus der Zentralbetriebsrats­
umlage sowie sonstige für die im § 85 Abs. 1 
bezeichneten Zwecke bestimmte Vermögenschaf­
ten bilden den mit Rechtspersönlichkeit ausge­
statteten Zentralbetriebsratsfonds, der vom Zen­
tralbetriebsrat verwaltet wird. Die Mittel des 
Zentralbetriebsratsfonds dürfen nur zu den im 
§ 85 Abs. 1 bezeichneten Zwecken' verwendet 
werden. 

Verwaltung und Auflösung des Zentralbetriebs­
ratsfonds 

§ 87. Der Zentralbetriebsratsfonds ist aufzu­
lösen, wenn die Voraussetzungen für die Errich­
tung eines Zentralbetriebsrates dauernd wegge­
fallen sind. In diesem Fall ist das Vermögen auf 
jene Betriebsratsfonds des Unternehmens, aus 
deren Betriebsratsumlage Beiträge zum Zentral­
betriebsratsfonds geleistet wurden, aufzuteilen. 
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Die Auf teilung erfolgt nach dem Verhältnis der 
Zahlen der zu den einzelnen Betriebsratsfonds 
beitragspflichtigen Arbeitnehmer. § 74 Abs. 2, 
Abs. 4 bis 6 und 12 sind sinngemäß anzuwenden. 

Rechnungsprüfer für den 
Zentralbetriebsratsfonds 

§ 88. (1) Zur überprüfung der Verwaltung 
und Gebarung des Zentralbetriebsratsfonds hat 
die Betriebsräteversammlung anläßlich der Be­
schlußfassung über die Einhebung einer Zentral­
betriebsratsumlage aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
zwei Rechnungsprüfer (Stellvertreter) zu wählen. 
Diese dürfen dem Zentralbetriebsrat nicht ange­
hören. § 58 Z. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell­
vertreter) dauert drei Jahre. Wiederwahl ist zu­
lässig. 

3. HAUPTSTüCK 

BEFUGNISSE DER ARBEITNEHMERSCHAFT 

Abschnitt 1 

Allgemeine Befugnisse 

Überwachung 

§ 89. Der Betriebsrat hat das Recht, die Ein­
haltung der die Arbeitnehmer des Betriebes be­
treffenden Rechtsvorschriften und arbeitsrecht­
lichen Vereinbarungen zu überwachen. Insbeson­
dere stehen ihm folgende Befugnisse zu: 

1. der Betriebsrat ist berechtigt, in die vom 
Betrieb geführten Aufzeichnungen über die 
Bezüge der Arbeitnehmer und die zur Be­
rechnung dieser Bezüge erforderlichen Un­
terlagen Einsicht zu nehmen, sie zu über­
prüfen und die Auszahlung zu kontrollieren. 
Dies gilt auch für andere, die Arbeitnehmer 
betreffenden Aufzeichnungen, deren Kennt­
nis für den Betriebsrat zur Ausübung seiner 
Befugnisse erforderlich ist; . 

2. der Betriebsrat ist allen Betriebsbesichtigun­
gen beizuziehen, die von den zur über­
wachung von Arbeitnehmerschutzvorschrif­
ten gesetzlich berufenen Organen durchge­
führt werden oder an denen diese Organe 
teilzunehmen haben oder teilnehmen. Der 
Betriebsinhaber oder dessen Beauftragter ist 
verpflichtet, den Betriebsrat von der An­
kunft eines Aufsichtsorgans unverzüglich zu 
verständigen. 

Intervention 

§ 90. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, in 
allen Angelegenheiten, die die Interessen der 
Arbeitnehmer berühren, beim Betriebsinhaber, 
erforderlichenfalls auch bei den zuständigen Stel-

len außerhalb des Betriebes, entsprechende Maß­
nahmen zu beantragen und die Beseitigung von 
Mängeln zu verlangen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den 
Betriebsrat auf dessen Verlangen in allen Ange­
legenheiten des Betriebes, die die Interessen der 
Arbeitnehmer des Betriebes berühren, anzu­
hören. 

Allgemeine Information 

§ 91. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die 
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen oder 
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer des Be­
triebes berühren, Auskunft zu erteilen und ihn 
über wichtige Angelegenheiten zu informieren. 

Beratung 

§ 92. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 
mit dem Betriebsrat mindestens vierteljährlich 
und auf Verlangen des Betriebsrates monatlich 
gemeinsame Beratungen über laufende Ange­
legenheiten, allgemeine Grundsätze der Betriebs­
führung in sozialer, personeller, wirtschaftlicher 
und technischer Hinsicht sowie über die Gestal­
tung der Arbeitsbeziehungen abzuhalten. 

(2) Betriebsrat und Betriebsinhaber sind be­
rechtigt, an ihre zuständigen kollektivvertrags­
fähigen Körperschaften das Ersuchen zu richten, 
einen Vertreter zur Teilnahme an diesen Bera­
tungen zu entsenden, sofern über Betriebsände­
rungen oder andere wichtige Angelegenheiten 
beraten werden soll. Betriebsinhaber und Be­
triebsrat haben einander gegenseitig rechtzeitig 
Mitteilung zu machen, um dem anderen Teil die 
Beiziehung seiner Interessenvertretung zu er-. 
möglichen. 

Errichtung und Verwaltung von Wohlfahrtsein­
richtungen der Arbeitnehmer 

§ 93. Der Betriebsrat ist berechtigt, zugunsten 
der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
Unterstützungseinrichtungen sowie sonstige 
Wohlfahrtseinrichtungen zu errichten und aus­
schließlich zu verwalten. 

Abschnitt 2 

Mitwirkung in sozialen 
Angelegenheiten 

Mitwirkung in Angelegenheiten der betrieb­
lichen Berufsausbildung und Schulung 

§ 94. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, an der 
Planung und Durchführung der betrieblichen 
Berufsausbildung sowie betrieblicher Schulungs­
und Umschulungsmaßnahmen mitzuwirken. 
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(2) Der Betriebsrat hat das Recht, an den 
Verhandlungen zwischen dem Betriebsinhaber 
und den Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung über Maßnahmen der betrieblichen Schu­
lung, Umschulung und Berufsausbildung teilzu­
nehmen. Zeitpunkt und Gegenstand der Beratun­
gen sind ihm rechtzeitig mitzuteilen. 

(3) Der Betriebsrat hat sich an allen behörd­
lichen Besichtigungen zu beteiligen, welche die 
Planung und Durchführung der betrieblichen 
Berufsausbildung berühren. 

(4) Der Betriebsrat, hat das Recht, an der 
Verwaltung von betriebs- und unternehmens­
eigenen Schulungs- und Bildungseinrichtungen 
und an der Planung und Durchführung von 
Maßnahmen der betrieblichen Berufsausbildung 
sowie betrieblicher Schulungs- und Umschulungs­
maßnahmen teilzunehmen. Art und Umfang der 
Teilnahme sind durch Betriebsvereinbarung zu 
regeln. Kommt zwischen Betriebsinhaber und 
Betriebsrat über den Abschluß, die Abänderung 
oder Aufhebung einer solchen Betriebsverein­
barung eine Einigung nicht zustande, entscheidet 
auf Antrag eines der Streitteile das Einigungsamt. 

(5) Die Errichtung, Ausgestaltung und Auf­
lösung von betriebs- und unternehmenseigenen 
Schulungs- und Bildungseinrichtungen kann durch 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

(6) Der Betriebsrat kann die Auflösung einer 
betriebs- oder unternehmens eigenen Schulungs­
oder Bildungseinrichtung binnen vier Wochen 
beim Einigungsamt anfechten, wenn sie einer 
Betriebsvereinbarung (Abs. 5) widerspricht oder, 
wenn eine solche nicht besteht, unter Abwägung 
der Interessen der Belegschaft und der wirtschaft­
lichen Lage des Betriebes nicht gerechtfertigt ist. 

Mitwirkung an betrieblichen Wohlfahrtseinrich­
tungen 

§ 95. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, an der 
Verwaltung von betriebs- und unternehmens­
eigenen Wohlfahrtseinrichtungen teilzunehmen. 
Art und Umfang der Teilnahme sind durch 
Betriebsvereinbarung zu regeln. Kommt zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat über den Ab­
schluß, die Abänderung oder Aufhebung einer 
solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht 
zustande, entscheidet auf Antrag eines der Streit­
teile das Einigungsamt. 

(2) Die Errichtung, Ausgestaltung und Auf­
lösung betriebs- und unternehmenseigener Wohl­
fahrtseinrichtungen kann durch Betriebsverein­
barung geregelt werden. 

(3) Der Betriebsrat kann die Auflösung einer 
betriebs- oder unternehmens eigenen Wohlfahrts­
einrichtung binnen vier Wochen beim Einigungs­
amt anfechten, wenn sie einer Betriebsverein-

barung (Abs. 2) widerspricht oder, wenn eine 
solche nicht besteht, unter Abwägung der Inter­
essen der Belegschaft und der wirtschaftlichen 
Lage des Betriebes nicht gerechtfertigt ist. 

Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

§ 96. Folgende Maßnahmen des Betriebsin­
habers bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Zustimmung des Betriebsrates: 

1. die Einführung einer betrieblichen Diszipli­
narordnung; 

2. die Einführung von Personalfragebögen, so­
fern in diesen nicht bloß die allgemeinen 
Angaben zur Person und zu den fachlichen 
Voraussetzungen für die beabsichtigte Ver­
wendung des Arbeitnehmers enthalten sind; 

3. die Regelung von Akkord-, Stück- und 
Gedinglöhnen, akkordähnlichen und sonsti­
gen leistungsbezogenen Prämien und Ent­
gelten, die auf Arbeits(Persönlichkeits)bewer­
tungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder 
ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruhen, 
sowie der maßgeblichen Grundsätze (Systeme 
und Methoden) für die Ermittlung und Be­
rechnung dieser Löhne bzw. Entgelte. 

Betriebsvereinbarungen 

§ 97. (1) Durch Betriebsvereinbarung im Sinne 
des § 29 können folgende Angelegenheiten ge­
regelt werden: 

1. Fragen der Ordnung des Betriebes; 
2. die generelle Festsetzung des Beginns und 

Endes der täglichen Arbeitszeit, der Dauer 
und Lage der Arbeitspausen und der Ver­
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage; 

3. Regelung der Art und Weise der Abrech­
nung und insbesondere von Zeit und Ort 
der Auszahlung der Bezüge; 

4. Aufstellung von Grundsätzen betreffend 
den Verbrauch des Erholungsurlaubes; 

5. Maßnahmen zur Vermeidung von für die 
Arbeitnehmer nachteiligen Folgen einer 
Betriebsänderung ; 

6. Einführung von Kontrol!maßnahmen, wel­
che die Menschenwürde oder Persönlich­
keit der Arbeitnehmer berühren; 

7. Aufstellung von Einstellungsrichtlinien ; 
8. Richtlinien für die Vergabe von Werk­

wohnungen; 
9. Maßnahmen zur zweckentsprechenden Be­

nützung von Betriebseinrichtungen und Be­
triebsmitteln; 

10. Regelung von Entgeltfortzahlungsansprü­
chen für den zur Teilnahme an Betriebs­
(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlungen 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 183

www.parlament.gv.at



22 840 der Beilagen 

erforderlichen Zeitra1Jm und damit im 
Zusammenhang stehende Fahrtkostenver­
gütungen; 

11. Einfi,ihrung von Maßnahmen zur Verhü­
tung von Unfällen und Berufskrankheiten 
und zurhumarigerechten Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen im Betrieb; 

12. Erstattung von Auslagen und Aufwendun­
gen sowie Regelung von Aufwandsent­
schädigungen ; 

13. Anordnung der vorübergehenden Verkür­
zung oder Verlängerung der Arbeitszeit; 

14. Grundsätze des betrieblichen Vorschlags­
wesens; 

15. Gewährung von Zuwendungen aus beson­
deren betrieblichen Anlässen; 

16. Einführung von Systemen der Gewinnbe­
teiligung; 

17. Maßnahmen zur Sicherung der vom Arbeit­
nehmer eingebrachten Gegenstände; 

18. Einführung von betrieblichen Pensions­
und Ruhegeldleistungen; 

19. Maßnahmen der Personalplanung, insbe­
sondere Aufstellung von Rie-htlinien für die 
innerbetriebliche Ausschreibung und Be­
setzung von Arbeitsplätzen sowie für die 
Versetzung und Beförderung von Arbeit­
nehmern; 

20. Regelung des betrieblichen Beschwerde­
wesens; 

21. Rechtsstellung der Arbeitnehmer bei 
Krankheit und Unfall; 

22. Kündigungsfristen und Gründe zur vor­
zeitigen Beendigung des Arbeitsverhält­
nisses; 

23. Bezeichnung der verschiedenen Arbeiter­
und Angestelltenkategorien sowie Art der 
Verwendung der Frauen und der jugend­
lichen Arbeitnehmer einschließIlch der 
Lehrlinge. 

(2) Liegt in den in Abs. 1 Z. 1 bis 10 bezeich­
neten Angelegenheiten eine kollektivvertragliche 
Regelung nicht vor, und kommt zwischen Be­
triebsinhaber und Betriebsrat über den Abschluß, 
die Abänderung oder Aufhebung einer solchen 
Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht zu­
stande, so entscheidet auf Antrag eines der Streit­
teile das Einigungsamt. 

Abschnitt 3 

Mitwirkung in personellen 
A n gel e gen h e i te n 

Mitwirkung bei der Einstellung von Arbeit­
nehmern 

§ 98. (1) Der Betriebsrat kann dem Betriebs­
inhaber jederzeit die Ausschreibung eines zu be­
setzenden Arbeitsplatzes vorschlagen. 

(2) Der Betriebsrat ist vor jeder beabsichtigten 
Einstellung eines Arbeitnehmers unter Bekannt­
gabe der in Aussicht genommenen Verwendung, 
des vorgesehenen Arbeitsplatzes und der beab­
sichtigten vertraglichen Vereinbarungen zu -ver­
ständigen. Auf Verlangen des Betriebsrates ist 
ihm über alle die Person des Bewerbers be­
treffenden Umstände, soweit sie für die Er­
füllung der Aufgabe des Betriebsrates von Be­
deutung sein können, Auskunft zu erteilen. 

(3) Der Betriebsinhaber hat die beabsichtigte 
Einstellung eines Arbeitnehmers dem Betriebsrat 
jener Gruppe, welcher' der Einstellungswerber 
angehören würde, ehestmöglich mitzuteilen und 
- sofern der Betriebsrat bis zum Ablauf des der 
Mitteilung folgenden Tages eine Beratung be­
gehrt hat - mit ihm zu beraten. Die Verständi­
gung von der beabsichtigten Einstellung kann 
auch durch den Einstellungswerber erfolgen. 

(4) Der Betriebsrat kann gegen die beabsich­
tigte Einstellung binnen drei Arbeitstagen ab 
Verständigung Einspruch er heben. Wird eine 
Einstellung entgegen dem Einspruch vorgenom­
men, kann der Betriebsrat innerhalb von 8 Tagen 
nach Ablauf der Einspruchsfrist beim Einigungs­
amt den Antrag auf Ungültigerklärung der Ein­
stellung sowie Unterlassung der Weiterbeschäfti­
gung stell eil. 

(5) Der Anfechtung ist stattzugeben, wenn 
1. die Einstellung gegen zwingende gesetzliche 

Vorschriften, den Kollektivvertrag oder eine 
Betriebsvereinbarung verstößt; 

2. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß der in Aussicht genommene Be­
werber durch gesetz- oder sittenwidriges 
Verhalten den Betriebsfrieden stören würde; 

3. die durch Tat~achen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß infolge der Einstellung die Ar­
beitsplätze von im Betrieb Beschäftigten ge­
fährdet werden, ohne daß dies aus betrieb­
lichen oder persönlichen Gründen gerecht­
fertigt ist. 

Mitwirkung bei der Festsetzung von Leistungs­
entgelten im Einzelfall 

§ 99. Vereinbarungen über Entgelte der in 
§ 96 Z. 3 bezeichneten Art für einzelne Arbeit­
nehmer oder einzelne Arbeiten, die generell nicht 
vereinbart werden können, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit I der Zustimmung des Be­
triebsrates. 

Mitwirkung bei Versetzungen 

§ 100. Die dauernde Einreihung von Arbeit­
nehmern auf einen anderen Arbeitsplatz bedarf 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 
Betriebsrates, wenn mit dem Wechsel des Arbeits-
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platzes eine Verschlechterung der Entgelt- oder 
sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden ist. Die 
Zustimmung kann durch Entscheidung des Eini­
gungsamtes ersetzt werden. 

Mitwirkung bei Verhängung von Disziplinar­
maßnahmen 

I 

§ 101. Der Betriebsrat hat an der Aufrecht­
erhaltung der Disziplin im Betrieb mitzuwirken. 

. Die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen im 
Einzelfall ist nur zulässig, wenn sie in einem 
Kollektivvertrag oder in einer Betriebsverein­
barung (§ 96 Z. 1) vorgesehen ist; sie bedarf, 
sofern darüber; nicht eine mit Zustimmung des 
Betriebsrates eingerichtete Stelle entscheidet, der 
Zustimmung des Betriebsrates. 

Mitwirkung bei der Vergabe von Werk­
wohnungen 

§ 102.' (1) Die beabsichtigte Vergabe einer 
Werkwohnung an einen im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer hat der Betriebsinhaber dem Be­
triebsrat ehestmöglich mitzuteilen und innerhalb 
der Einspruchsfrist über Verlangen des Betriebs­
rates mit diesem zu beraten. 

(2) Der Betriebsrat kann binnen 6 Arbeits­
tagen ab Verständigung gegen die beabsichtigte 
Vergabe Einspruch erheben. Während der Ein­
spruchsfrist darf die Wohnungsvergabe bei son­
stiger Rechtsunwirksainkeit nicht durchgeführt 
werden. 

(3) . Eine entgegen seine~ Einspruch vorge­
nommene Vergabe einer Werkwohnung kann der 
Betriebsrat innerhalb. von 8 Tagen nach Ablauf 
der Einspruchsfrist beim Einigungsamt anfechten. 

(4) Das Einigungsamt hat der Anfechtung statt­
zugeben und dem Betriebsinhaber aufzutragen, 
die Maßnahme rückgängig zu machen, wenn 

1. die Vergabe der Werkwohnung gegen eine 
Betriebsvereinbarung verstößt; 

2. die Vergabe der Werkwohnung eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Bevorzugung des Ar­
beitnehmers gegenüber anderen Arbeitneh­
mern des Betriebes darstellt, wobei die Inter­
essen des Betriebsinhabers und der Arbeit­
nehmerschaft in gleicher Weise zu berück­
sichtigen sind. 

Mitwirkung bei Beförderungen 

§ 103. (1) Der Betriebsinhaber hat die beab­
sichtigte Beförderung eines Arbeitnehmers dem 
Betriebsrat mitzuteilen und auf Verlangen des 
Betriebsrates mit diesem innerhalb der Ein­
spruchsfrist zu beraten. 

(2) Der Betriebsrat kann gegen die beabsich­
tigte Beförderung innerhalb einer Frist von 
3 Arbeitstagen ab Verständigung Einspruch er­
heben: Eine vor Ablauf der Einspruchsfrist vor­
genommene Beförderung ist rechtsunwirksam. 

(3) Der Betriebsrat kann die entgegen seinem 
Einspruch vorgenommene Beförderung innerhalb 
von 8 Tagen nach Ablauf der Einspruchsfrist 
beim Einigungsamt anfechten. 

\ (4) Das Einigungsamt hat der Anfechtung 
stattzugeben, die Beförderung für ungültig zu 
erklären und die in Aussicht genommene Ver­
wendung zu untersagen, wenn 

1. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß der in Aussicht genommene Be­
werber' durch gesetz- öder sittenwidriges 
Verhalten den Betriebsfrieden stören würde; 

2. die Beförderung gegen den Personalplan 
oder die Beförderungsrichtlinien (§ 97 Abs. 1 
Z. 19) verstößt; 

3. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß die in Aussicht genommene Be­
förderung den Betriebsfrieden deshalb stö­
ren ,würde, well dem Bewerber die wesent­
lichen sachlichen Voraussetzungen für die 
angestrebte höhere Verwendung fehlen. 

Nichtigkeit von Kündigungen , 

, § 104. Kündigungen, die gegen ein gesetzliches 
Verbot oder die guten Sitten verstoßen, sind 
nichtig. Nichtig sind insbesondere Kündigungen, 
deren Motiv im Beitritt oder in der Mitglied­
schaft des gekündigten Arbeitnehmers zu Ge­
werkschaften, in seiner Tätigkeit in Gewerk­
schaften oder in Ausübullg betriebsverfassungs­
rechtlicher Befugnisse, insbesondere auch in der 
Bewerbung um die Mitgliedschaft in Organen 
der Arbeitnehmerschaft oder in seiner früheren 
Tätigkeit in solchen Organen gelegen ist. 

Anfechtung von Kündigungen 

§ 105. (1) Der Betriebsrat ist über beabsichtigte 
Kündigungen, von denen in Betrieben bis 
50 Arbeitnehmer mindestens 5, in Betrieben mit 
51 bis 200 Arbeitnehmern mindestens 10, in Be­
trieben mit 201 bis 500 Arbeitnehmern :minde­
stens 20, in Betrieben mit 501 bis 1000 Arbeit­
nehmern mindestens 40 Arbeitnehmer und in 
Betrieben mit mehr als 1000 Arbeitnehmern 
mindestens fünf Prozent der Arbeitnehmer be­
troffen sind, rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

(2) Der Betriebsinhaber hat vor jeder Kündi­
gung eines Arbeitnehmers den Betriebsrat zu 
verständigen, der innerhalb von 3 Arbeitstagen 
hiezu Stellung nehmen kann. Die Frist verlängert 
sich bei Kündigungen im Sinne des Abs. 1 um 5 
weitere Arbeitstage. 

(3) Der Betriebsinhaber hat auf Verlangen des 
Betriebsrates mit diesem innerhalb der Frist zur 
Stellungnahme über die Kündigung zu beraten. 
Eine vor Ablauf dieser Frist ausgesprochene 
Kündigung ist nur rechtswirk!;am, wenn der 
Betriebsrat eine Stellungnahme abgegeben hat. 
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(4) Hat der Betriebsrat der beabsichtigten 
Kündigung innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Frist nicht ausdrücklich zugestimmt, so kann 
diese beim Einigungsamt angefochten werden, 
wenn 

1. die Kündigung wegen des Beitrittes oder der 
Mitgliedschaft des Arbeitnehmers Zu Ge­
werkschaften, wegen seiner Tätigkeit in Ge­
werkschaf~en oder wegen Ausübung seiner 
?etriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse, 
Insbesondere auch wegen seiner Bewerbung 
um eine Mitgliedschaft in Organen der 
Arbeitnehmerschaft oder einer früheren 
Tätigkeit in solchen Organen erfolgt ist 
oder 

2. die Kündigung sozial ungerechtfertigt und 
der gekündigte Arbeitnehmer bereits sechs 
Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem 
der Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial 
ungerechtfertigt ist eine Kündigung, wenn 
sie nicht durch Umstände, die in der Person 
des Arbeitnehmers gelegen sind und die 
betrieblichen Interessen nachteilig berühren 
oder durch betriebliche Erfordernisse, die 
einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
entgegenstehen, dringend geboten ist. Ergibt 
bei einer betrieblich gebotenen Kündigung 
ein Vergleich sozialer Gesichtspunkte für 
den Gekündigten eine größere soziale Be­
nachteiligung als für andere Arbeitnehmer 
des gleichen Betriebes und derselben Tätig­
keitssparte, deren Arbeit der Gekündigte zu 
leisten fähig und willens ist; so ist dessen 
Kündigung sozial ungerechtfertigt. 

(5) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat 
vom Ausspruch der Kündigung zu verständigen. 
Der Betriebsrat kann auf Verlangen des gekün­
digten Arbeitnehmers binnen einer Woche nach 
Verständigung vom Ausspruch der Kündigung 
diese beim Einigungsamt anfechten. Kommt der 
Betriebsrat dem Verlangen des Arbeitnehmers 
nicht nach, kann dieser innerhalb einer Woche 
nach Ablauf der für den Betriebsrat <7eltenden 
Frist die Kündigung selbst beim Eini~ungsamt 
anfechten. Wird eine vom Betriebsrat erhobene 
Kündigungsanfechtung ohne Zustimmung des 
gekündigten Arbeitnehmers zurückgezogen, so 
kann dieser binnen 14 Tagen ab Kenntnis das 
Anfechtungsverfahren selbst fortsetzen. 

(6) Insoweit der Anfechtungsberechtigte im 
Zuge des Anfechtungsverfahrens sich auf einen 
Anfechtungsgrund im Sinne des Abs. 4 Z. 1 
beruft, hat er diesen glaubhaft zu machen. Spricht 
bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahr­
scheinlichkeit für das Vorliegen eines anderen 
vom. Arbeitgeber glaubhaft gemachten Kündi­
gungsmotives, ist die Anfechtung abzuweisen. 

(7) Gibt das Einigungsamt der Anfechtung 
statt, so ist die Kündigung rechtsunwirksam. Die 
Entscheidung des Einigungsamtes ist endgültig. 

Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Entlassungen 

§ 106. (1) Entlassungen, die gegen ein gesetz­
liches Verbot oder die guten Sitten verstoßen, 
sind nichtig. 

(2) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat 
von jeder Entlassung eines Arbeitnehmers un­
verzüglich zu verständigen und innerhalb von 
3 Arbeitstagen nach erfolgter Verständigung auf 
Verlangen des Betriebsrates mit diesem die Ent­
lassung zu beraten. 

(3) Hat der Betriebsrat innerhalb der drei­
tägigen Frist der Entlassung nicht ausdrücklich 
zugestimmt, kann diese beim Einigungsamt ange­
fochten werden, wenn ein Anfechtungsgrund im 
Sinne des § 105 Abs. 4 vorliegt und der be­
troffene Arbeitnehmer keinen verschuldeten Ent­
lassungsgrund gesetzt hat. § 105 Abs. 5 und 7 
ist sinngemäß anzuwenden. . 

Anfechtung durch den Arbeitnehmer 

§ 107. In Betrieben, in denen Betriebsräte zu 
errichten sind, solche aber nicht bestehen, steht 
das Recht der Anfechtung der Kündigung oder 
der Entlassung dem betroffenen Arbeitnehmer zu. 

Abschnitt 4 

Mitwirkung in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten 

Wirtschaftliche Informations-, Interventions- und 
Beratungsrechte 

§ 108. (1) Der Betriebsinhaber hat dem Be­
triebsrat Aufschluß zu geben über die wirtschaft­
liche Lage des Betriebes, über die Art und den 
Umfang der Erzeugung, den Auftragsstand, den 
mengen- und wertmäßigen Absatz, die Investi­
tionsvorhaben sowie über sonstige geplante Maß­
nahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes. Der Betriebsrat ist berufen, insbeson­
dere im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Wirtschaftsplänen (Erzeugungs-, Investitions-, 
Absatz- und anderen Plänen) dem Betriebsinhaber 
Anregungen zu geben und Vorschläge zu er­
statten, mit dem Ziele, zum allgemeinen wirt­
schaftlichen Nutzen und im Interesse des Be­
triebes und der Arbeitnehmer die Wirtschaftlich­
keit und Leistungsfähigkeit des Betriebes zu 
fördern. . 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den 
Betriebsrat von geplanten Betriebsänderungen 
ehestmöglich in Kenntnis zu setzen und mit ihm 
dar~ber zu beraten. Als Betriebsänderungen ge1-
t;en msbesondere 

1. die Einschränkung oder Stillegung des gan­
zen Betriebes oder von Betriebsteilen; 

2. die Verlegung des ganzen Betriebes oder von 
Betriebsteilen ; 

3. der Zusammenschluß mit anderen Betrieben; 
4. Anderungen der Rechtsform oder der Eigen­

tumsverhältnisse an dem Betrieb; 
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5. Änderungen des Betriebszweckes, der Be- macht wird, entsendet der Zentralbetriebsrat 
triebsanlagen, der Arbeits- und Betriebs- (Betriebsrat) die restlichen Arbeitnehmervertreter 
organisation; durch Mehrheitsbeschluß in den Aufsichtsrat. 

6. die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 
7. die Einführung von Rationalisierungs- und 

Automatisierungsmaßnahmen von erheb­
licher Bedeutung. 

Der Betriebsrat kann Vorschläge zur Verhin­
derung, Beseitigung oder Milderung von für die 
Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von Maßnah­
men gemäß Z. 1 bis 7 erstatten; hiebei hat der 
Betriebsrat auch auf die wirtschaftlichen Notwen­
digkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen. 

(3) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat 
alljährlich, spätestens einen Monat nach Vorlage 
an die Steuerbehörde, eine Abschrift der Bilanz 
für das verflossene Geschäftsjahr einschließlich 
des ungekürzten Gewinn- und Verlustausweises 
zu übermitteln. Dem Betriebsrat sind die zum 
Verständnis erforderlichen Erläuterungen und 
Aufklärungen zu geben. 

Mitwirkung im Aufsichtsrat 

§ 109. (1) In Unternehmen, die in der Rechts­
form einer Aktiengesellschaft geführt werden, 
entsendet der Zentralbetriebsrat oder, sofern 
nur ein Betrieb besteht, der Betriebsrat aus dem 
Kreise der Betriebsratsmitglieder, denen das ak­
tive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, für je 
zwei nach dem Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98/ 
1965, oder der Satzung bestellte Aufsichtsrats­
mitglieder einen Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat. Ist die Zahl der nach dem Aktien­
gesetz 1965, BGBl. Nr. 98/1965, oder der Satzung 
bestellten Aufsichtsratsmitglieder eine ungerade, 
ist ein weiterer Arbeitnehmervertreter zu ent­
senden. 

(2) Die Mitglieder des Zentralbetriebsrates 
(Betriebsrates), die auf den Vorschlag einer wahl­
werbenden Gruppe gewählt wurden, haben das 
Recht, durch Mehrheitsbeschluß Arbeitnehmer­
vertreter für die Entsendung in den Aufsichtsrat 
zu nominieren sowie ihre Abberufung zu ver­
langen. Dieses Recht steht für so viele Arbeit­
nermervertreter zu, wie .es dem Verhältnis der 
Zahl der vorschlags berechtigten Personen zur 
Gesamtzahl der Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates (Betriebsrates) entspricht. Bei Erstellung der 
Nominierungsvorschläge soll auf eine angemes­
sene Vertretung der Gruppen der Arbeiter und 
Angestellten und der einzelnen Betriebe des 
Unternehmens Bedacht genommen werden. Der 
Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) ist bei Entsendung 
und Abberufung der Arbeitnehmervertreter an 
die Vorschläge der zur Nominierung berechtigten 
Mitglieder gebunden. Soweit vom Vorschlagrecht 
nicht innerhalb von drei Monaten Gebrauch ge-

(3) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
üben ihre Funktion ehrenamtlich aus; sie haben 
Anspruch auf Ersatz der angemessenen Baraus­
lagen. Auf sie finden die Bestimmungen der §§ 86 
Abs. 1, 87, 90 Abs. 1, zweiter Satz und Abs. 2 
und 98 des Aktiengesetzes 1965, BGBl. Nr. 98/· 
1965, keine Anwendung. Im übrigen haben die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gleiche 
Rechte und Pflichten wie die nach dem Aktien­
gesetz 1965 oder der Satzung bestellten Aufsichts­
ratsmitglieder. Ihre Mitgliedschaft endet mit der 
Mitgliedschaft zum Betriebsrat oder mit der 
Abberufung durch die entsendende Stelle. 

(4) Im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, 
die in einem Konzern (§ 15 Aktiengesetz 1965) 
die einheitliche Leitung der Konzernunternehmen 
in ne hat oder einen beherrschenden Einfll,lß auf 
sie ausübt, sind die Arbeitnehmervertreter von 
der Gesamtheit der Mitglieder aller im Konzern 
bestellten Be.triebsräte aus dem Kreise der Be­
triebs rats mitglieder, denen das aktive Wahlrecht 
zum Betriebsrat zusteht, nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechtes geheim zu wählen. Die 
Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 54 Abs. 1, 
erster Satz, 55 Abs. 1, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 61 
Abs. 1, erster Satz, 62 Z. 2 bis 5, 64 Abs. 1 Z. 1 
und 2 und Abs. 4, 65 Abs. 1 erster Satz und 
Abs. 2, 78 Abs. 3 sowie 81 Abs. 1, zweiter Satz, 
Abs.· 2 und 4 sind sinngemäß anzuwenden. Dies 
gilt nicht 'für Banken und Versicherungsunter­
nehmen. 

(5) Die Bestimmungen über die Vertretung 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Aktien­
gesellschaften (Abs. 1 bis 4) sind sinngemäß anzu­
wenden auf Unternehmen, die in der Rechtsform 
einer juristischen Person geführt werden und für 
die nach Gesetz oder Satzung (Gesellschaftsver­
trag, Statuten) neben dem Geschäftsführungsor­
gan ein Aufsichts- oder Kontrollorgan vorgesehen 
ist. 

(6) Ist in einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die persönlich haftender Gesellschafter 
in einer Kommanditgesellschaft (offenen Handels­
gesellschaft) ist, nach Gesetz oder Gesellschafts­
vertrag ein Aufsichtsrat zu bestellen, so sind die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Ge­
sellschaft mit beschränkter Haftung von der 
Gesamtheit der Mitglieder aller in den Unter­
nehmen der Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung und der Kommanditgesellschaft (offenen 
Handelsgesellschaft) errichteten Betriebsräte aus 
dem Kreise der Betriebsratsmitglieder, denen das 
aktive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, nach 
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes ge­
heim zu wählen. Die Bestimmungen der §§ 51 
Abs. 3, 54 Abs. 1 erster Satz, 55 Abs. 1, 56 Abs. 1, 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 183

www.parlament.gv.at



26 840 der Beilagen 

57, 59, 60, 61 Abs. 1 erster Satz, 62 Z. 2 bis 5, 
64 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 4, 65 Abs. 1 
erster Satz und Abs. 2, 78 Abs. 3 sowie 81 Abs. 1 
zweiter Satz, Abs. 2 und 4 sind sinngemäß anzu­
wenden. 

Einspruch gegen die Wirtschaftsführung 

§ 110. (1) In Betrieben, in denen im Durch­
schnitt des Jahres mehr als 200 Arbeitnehmer 
beschäftil'1t sind, kann der Betriebsrat 

1. gegen Betriebsänderungel1 (§ 108 Abs. 2) 
oder 

2. gegen andere wirtschaftliche Maßnahmen, 
sofern sie vom Betriebsrat erstattete Vor­
schläge nicht berüc..l{sichtigen, 

binnen 3 Tagen ab Kenntnisnahme beim Betriebs­
inhaber Einspruch erheben, wenn er zur Auf­
fassung gelangt, daß ein Einspruchsgrund im 
Sinne des § 111 vorliegt und es sich um eine 
Angelegenheit von gesamtwirtschaftliCher Bedeu­
tung handelt. Diese Bestimmung gilt sinngemäß 
für Unternehmen der in § 40 Abs. 5 bezeichneten 
Art, wenn die Zahl der im Durchschnitt des 
Jahres im Unternehmen beschäftigten Arbeit­
nehmer mehr als 200 beträgt. 

(2) Kommt zwischen Be.triebsinhaber und Be­
triebsrat binnen einer Woche ab Erhebung des 
Einspruches eine Einigung nicht zustande, so 
kann über einen binnen weiterer 3 Tage von 
einem der Streitteile zu stellenden Antrag eine 
yon den zuständigen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitgeber' und Arbeit­
nehmer paritätisch besetzte Schlichtungskommis­
sion Schlichtungsverhandlungen einleiten~ 

(3) Die Schlichtungskommission hat zwischen 
den Streitteilen zu vermitteln und auf eine 
Vereinbarung der Streitteile zwecks Beilegung 
der Streitigkeit hinzuwirken. Die Schlichtungs­
kommission kann zur Beilegung der Streitigkeit 
einen Schiedsspruch nur fällen, wenn die beiden 
Streitteile vorher die schriftliche Erklärung ab­
geben, daß sie sich dem Schiedsspruch unter­
werfen. 

(4) Schriftliche Vereinbarungen zwischen Be­
triebsrat und Betriebsinhaber sowie Schieds­
sprüche gelten als Betriebsvereinbarung. 

(5) Kommt innerhalb von zwei Wochen ab 
AntragsteIlung (Abs. 2) eine Einigung oder ein 
Schiedsspruch nicht zustande, kann jeder der 
Streitteile binnen einer. weiteren Woche einen 
Antrag auf Entscheidung bei der Staatlichen 
Wirtschaftskommission stellen. Ist eine Schlich­
tungskommissionim Sinne des Abs. 2 nicht er­
richtet und kommt zwischen Betriebsrat und 
Betriebsinhaber binnen einer Woche ab Erhebung 
des Einspruchs (Abs. 1) eine Einigung nicht zu-

stande, so kann binnen einer weiteren Woche von 
jedem derStreitteile ein Antrag auf Entscheidung 
bei der Staatlichen Wirtschaftskommission ge­
stellt werden. 

(6) Bei geplanten Betriebsstillegungen hat der 
Einspruch des Betriebsrates bis zur Entscheidung 
der Staatlichen Wirtschaftskommission, längstens 
jedoch bis 8 Wochen gerechnet vom Tage der 
Mitteilung des Betriebsinhabers an den Betriebs­
rat, aufschiebende Wirkung. 

(7) Die Staatliche Wirtschaftskommission hat 
zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber zu ver­
mitteln und zum Zwecke des Interessenausglei~ 
ches Vorschläge zur Beilegung der Streitfragen 
zu erstatten. 

(8) Kommt eine Einigung nicht zustande, hat 
der Betriebsinhaber der Staatlichen' Wirtschafts­
kommission alle zur Entscheidung über den Ein­
spruch notwendigen und alle ihm bezeichneten 
Unterlagen zu übermittell\. Wenn es sich um 
eine Maßnahme von gesamtwirtschaftlicher Be­
deutung handelt, hat die Staatliche Wirtschafts­
kommission das Vorliegen der Einspruchsgründe 
(§ 111) festzustellen oder den Antrag abzuweisen. 
Gegen die Entscheidung ist kein Rechtsmittel 
zulässig. 

(9) Hat die Staatliche Wirtschaftskommission 
das Vorliegen eines Einspruchsgrundes im Sinne 
des § 111 Z. 1 oder 2 festgestellt, und beharrt der 
Betriebsinhaber . auf den strittigen Maßnahmen, 
so haben die zur Entscheidung arbeitsrechtlicher 
Streitigkeiten zuständigen Gerichte und Verwal­
tungsbehörden so zu entscheiden, als ob die 
strittigen Maßnahmen' nicht gesetzt worden 
wären; ihre nachteiligen Folgen treffen ausschließ­
lich den Betriebsinhaber. 

(10) Hat die. Staatliche Wirtschaftskommission 
das Vorliegen eines Einspruchsgrundes im Sinne 
des § 111 Z. 3 festgestellt, so hat sie eine Rege­
lung zum Ausgleich der nachteiligen Folgen zu 
treffen, die für die Arbeitnehmerschaft oder ein­
zelne Arbeitnehmer entstehen, wenn der Be­
triebsinhaber auf den strittigen Maßnahmen be­
harrt. Diese Regelung ist innerhalb ihres Gel­
tungsbereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

Einspruchsgründe 

§ 111. Ein Einspruchsgrund ist gegeben, wenn 
eine vom Betriebsinhaber angestrebte oder ge­
troffene Maßnahme 

1. betriebswirtschaftlich, allenfalls nach Durch­
führung anderer vom Betriebsrat oder von 
der Staatlichen Wirtschaftskommission im 
Zuge der Verhandlungen über die Streit­
beilegung vorgeschlagenen Hilfsmaßnahmen 
vermieden werden könnte oder 
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2. durch eine andere Maßnahme ersetzt werden 
könnte, die für die Arbeitnehmerschaft oder 
einzelne Arbeitnehmer mit einer geringeren 
sozialen Härte verbunden wäre oder 

3. vermieden werden könnte, sofern der Be­
triebsinhaber Nachteile auf sich nimmt, die 
ihn weniger hart treffen als die Folgen der 
Maßnahme die Arbeitnehmerschaft des Be­
triebes. 

Staatliche Wirtschaftskommission 

§ 112. Für die im § 4 Abs. 1 Z. 2 des Bundes­
gesetzes vom 16. 12. 1949, BGBI. Nr. 24/1950, 
genannten Betriebe und Unternehmungen ist 
beim Bundeskanzleramt unter dem Vorsitz des 
Bun,deskanzlers oder eines von ihm bestellten 
Vertreters, für die übrigen Betriebe und Unter­
nehmen ist beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie unter dem Vorsitz des 
zuständigen Bundesministers oder eines von ihm 
bestellten Vertreters eine Staatliche Wirtschafts­
kommission zu errichten. Die übrigen Mitglieder 
der beim Bundeskanzleramt und beim Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
errichteten Wirtschaftskommissionen werden in 
gleicher Anzahl von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und vom Österreichi­
schen Arbeiterkammertag entsendet. 

Abschnitt 5 

o rga nz u s t än d ig k ei t 

Kompetenzabgrenzung 

§ 113. (1) Die der Arbeitnehmerschaft zuste­
henden Befugnisse werden, soweit nicht anderes 
bestimmt ist, durch Betriebsräte ausgeübt. 

(2) In Betrieben, in denen ein Betriebsausschuß 
(§ 76 Abs. 1) errichtet ist, stehen folgende Befug­
nisse dem Betriebsrat und - soweit die Inter­
essen der gesamten Arbeitnehmerschaft des Be­
triebes berührt sind - auch dem Betriebsaus­
schuß zu: 

1. überwachung der Einhaltung der die Arbeit-
nehmer betreffenden VorsChriften (§ 89); 

2. Recht auf Intervention (§ 90); 

3. Allgemeines Informationsrecht (§ 91); 
4. Mitwirkung an betriebs- und unternehmens­

eigenen Wohlfahrtseinrichtungen (§ 95); 

5. Mitwirkung bei Beförderungen (§ 103); 

6. Mitwirkung am Abschluß, an der Abände­
rung und Aufhebung von Betriebsvereinba­
rungen, sofern nicht anderes bestimmt ist; 

7.Informationsrecht bei Kündigungen 1m 
Sinne des § 105 Abs. 1. 

(3) In Betrieben, in denen ein Betriebsaus­
schuß errichtet ist, stehen folgende Befugnisse 
dem Betriebsausschuß zu: 

1. Beratungsrecht (§92); 

2. Wirtschaftliche Informations-, Interventions­
und Beratungsrechte (§ 108); 

3. Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen­
heiten gemäß §§ 109 bis 112. 

(4) In Betrieben; in denen ein gemeinsamer 
Betriebsrat (§ 40 Abs . .4) errichtet ist, stehen 
diesem auch die Befugnisse des Betriebsausschusses 
zu. 

(5) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
betriebsrat errichtet ist, stehen die in Abs. 2 
Z. 1 bis 4, 6 und 7 genannten Befugnisse, soweit 
die Interessen der Arbeitnehmerschaft mehr als 
eines Betriebes des Unternehmens berührt sind, 
auch dem Zentralbetriebsrat zu. 

(6) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
betriebsrat errichtet ist, stehen die im Abs. 3 
Z. 1 und 2 genannten Befugnisse neben dem 
Betriebsausschuß auch dem Zentralbetriebsrat zu, 
soweit die Interessen der Arbeitnehmerschaft 
mehr als eines Betriebes des Unternehmens be­
rührt sind. 

(7) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
betriebsrat errichtet ist, steht die Mitwirkung 
in wirtschaftlichen Angelegenheiten gemäß §§ 109 
bis 112 ausschließlich dem Zentralbetriebsrat zu. 

Kompetenzübertragung 

§ 114. (1) Durch übereinstimmende Mehrheits­
beschlüsse jedes Gruppenbetriebsrates kann dem 
Betriebsausschuß neben den im § 113 angeführten 
Zuständigkeiten die Ausübung weiterer dem Be­
triebsrat zustehender Befugnisse übertragen wer­
den. 

(2) Der Zentralbetriebsrat kann einem Be­
triebsrat oder Betriebsausschuß des Unterneh­
mens mit dessen Zustimmung die Ausübung sei­
ner Befugnisse, ausgenommen jene gemäß §§ 109 
bis 112, für einzelne Fälle oder für bestimmte 
Angelegenheiten, die eine Arbeitnehmergruppe 
oder einen Betrieb betreffen, übertragen. 

(3) Der Betriebsrat kann dem Zentralbetriebs­
rat des Unternehmens mit dessen Zustimmung 
die Ausübung seiner Befugnisse für einzelne Fälle 
oder für bestimmte Angelegenheiten übertragen. 

(4) Beschlüsse im Sinne der Abs. 1 bis 3 sind 
dem Betriebsinhaber umgehend mitzuteilen und 
erlangen erst mit der Verständigung Rechtswirk­
samkeit. 

4. HAUPTSTüCK 

RECHTSSTELLUNG DER MITGLIEDER DES 
BETRIEBSRATES 

Grundsätze der Mandatsausübung, Verschwie­
genheitspflicht 

§ 115. (1) Das Mandat des Betriebsratsmit­
gliedes ist ein Ehrenamt, das, soweit im folgenden 
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nicht anderes bestimmt wird, neben den Berufs­
pflichten auszuüben ist. Für erwachsene Baraus­
lagen gebührt den Mitgliedern des Betriebsrates 
Ersatz aus dem Betriebsratsfonds. 

(2) Die Mitglieder des Betriebsrates sind bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit an keinerlei Weisungen 
gebunden. Sie sind nur der Betriebs(Gruppen)­
versammlung verantwortlich. 

(3) Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt 
und wegen dieser nicht benachteiligt werden. 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Betriebsrates sind verpflichtet, über alle in Aus­
übung ihres Amtes bekanntgewordenen Ge­
schäfts- und Betriebsgeheimnisse insbesondere 
über die ihnen als geheim bezeichneten techni­
schen Einrimtungen, Verfahren und Eigentüm­
lichkeiten des Betriebes Verschwiegenheit zu be-
wahren. 

Freizeitgewährung 

(5) Bei Berechnung der Zahlengrenzen gemäß 
Abs. 1 bis 4 haben Heimarbeiter außer Betracht 
zu bleiben. 

Bildungsfreistellung 

§ 118. (1) Jedes Mitglied des Betriebsrates hat 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeitslei­
stung zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungs­
veranstaltungen bis zum Höchstausmaß von zwei 
Wochen innerhalb einer Funktionsperiode unter 
Fortzahlung des Entgeltes. 

(2) Die Dauer der Freistellung kann bei Vor­
liegen. eines Interesses an einer besonderen Aus­
bildung bis zu vier Wochen ausgedehnt werden. 

(3) Die Schulungs- und Bildungsveranstaltun­
gen müssen von kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber 
veranstaltet sein oder von diesen übereinstim­
mend als geeignet anerkannt werden und vor­
nehmlich die Vermittlung von Kenntnissen zum 
Gegenstand haben, die der Ausübung der Funk-

§ 116. Den Mitgliedern des Betriebsrates ist, tion als Mitglied des Betriebsrates dienen. 

ud~besmadet .. einer ~ildungsfr~istellu~g nach § 118, (4) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber 
.Ie zur E.rf~llung Ihrer OblIegenheIten erforder-· mindestens vier Wochen vor Beginn des Zeit­

lIche FreIzeIt unter Fortzahlung des Entgeltes raumes, für den die Freistellung beabsimtigt ist, 
zu gewähren. in Kelmtnis zu setzen. Der Zeitpunkt der Frei­

Freistellung 

§ 117. (1) Auf Antrag des Betriebsrates sind 
in Betrieben mit mehr als 150 Arbeitnehmern 
ein, in Betrieben mit mehr als 600 Arbeitnehmern 
zwei und in Betrieben mit mehr als 2500 Arbeit­
nehmern drei Mitglieder des Betriebsrates und 
für je weitere 2500 Arbeitnehmer ein weiteres 
Mitglied des Betriebsrates von der Arbeitsleistung 
unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen. 

(2) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte der Arbeiter und Angestellten zu wählen 
sind, gelten die in Abs. 1 angeführten Zahlen 
für die betreffenden Arbeitnehmergruppen. Die 
Betriebsräte können durch übereinstimmende Be­
schlüsse den Betriebsaussmuß für die gesamte 
Arbeitnehmersmaft des Betriebes zur gemein­
samen Antragstellung ermächtigen. 

(3) Erfüllt keine der beiden Gruppen die Vor­
aussetzung der Freistellung nach Abs. 2, so ist 
auf Antrag des Betriebsausschusses ein Betriebs­
ratsmitglied von der Arbeitsleistung unter Fort­
zahlung des Entgeltes freizustellen, wenn die Ge­
samtzahl der Arbeitnehmer beider Gruppen 150 
übersteigt. 

(4) Sind in Betrieben eines Unternehmens, in 
denen eine Freistellung von Betriebsratsmitglie­
dern gemäß Abs. 1 und 2 nicht möglich ist, mehr 
als 150 Arbeitnehmer beschäftigt, so ist auf An­
trag des Zentralbetriebsrates ein Mitglied des­
selben unter Fortzahlung des Entgeltes von der 
Arbeitsleistung freizustellen. 

stellung ist im Einvernehmen zwischen Betriebs­
inhaber und Betriebsrat festzusetzen, wobei die 
Erfordernisse des Betriebes einerseits und die 
Interessen des Betriebsrates und des Betriebs­
ratsmitgliedes andererseits zu berücksichtigen 
sind. Im Streitfall entscheidet das Einigungsamt. 

(5) Betriebsratsmitglieder, die in der laufenden 
Funktionsperiode bereits nam § 119 freigestellt 
worden sind, haben während dieser Funktions­
periode keinen Anspruch auf Freistellung gemäß 
Abs. 1 und 2. 

(6) Rückt ein Ersatzmitglied des Betriebsrates 
in das Mandat eines Mitgliedes des Betriebsrates 
dauernd nach, so hat es nur insoweit einen An­
sprum gemäß Abs. 1 und 2, als das ausgeschie­
dene Mitglied noch keine Bildungsfreistellung in 
Anspruch genommen hat. 

Erweiterte Bildungsfreistellung 

§ 119. (1) In Betrieben mit mehr als 150 Arbeit­
nehmern ist neben der Bildungsfreistellung ge­
mäß § 118 auf Antrag des Betriebsrates ein wei­
teres Betriebsratsmitglied für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen bis zum 
Höchstausmaß eines Jahres gegen Entfall des Ent­
geltes von der Arbeitsleistung freizustellen. § 117 
Abs. 2, 3 und 5 sowie § 118 Abs. 3 und 4 sind 
sinngemäß anzuwenden, 

(2) In Dienstjahren, in die Zeiten einer Bil­
dungsfreistellung gemäß Abs. 1 fallen, gebühren 
der Urlaub im vollen Ausmaß, das Urlaubsent-

. . 
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gelt jedoch in dem Ausmaß, das dem um die 
Dauer einer Bildungsfreistellung verkürzten 
Dienstjahr entspricht. 

(3) Der Arbeitnehmer behält in Kalenderjah­
ren, in die Zeiten einer Bildurigsfreistellung 
gEmäß Abs. 1 fallen, den Anspruch auf sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 440/1972, in dem Ausmaß, das dem um die 
Dauer der Bildungsfreistellung verkürzten Kalen­
derjahr entspricht. 

(4) Soweit sich Ansprüche eines Arbeitnehmers 
nach der Dauer der Dienstzeit richten, sind Zeiten 
einer Bildungsfreistellung gemäß Abs. 1, während 
der das Arbeitsverhältnis bestanden hat, auf die 
Dauer der Dienstzeit anzurechnen. 

Kündigungs- und Entlassungsschutz 

§ 120. (1) Ein Mitglied des Betriebsrates darf 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur nach vor­
heriger Zustimmung des Einigungsamtes gekün­
digt oder entlassen werden. Das Einigungsamt 
hat bei seiner Entscheidung den sich aus § 115 
Abs. 3 ergebenden Schutz der Betriebsratsmit­
glieder wahrzunehmen. Stützt sich ein Antrag 
an das Einigungsamt auf Zustimmung zur Kün­
digung oder Entlassung eines Betriebsratsmitglie­
des auf ein von diesem Betriebsratsmitglied zu 
vertretendes Verhalten, so hat das Einigungsamt 
den Antrag abzuweisen, wenn dieses Verhalten 
in Ausübung des Mandates gesetzt wurde und 
unter Berücksichtigung dieses Umstandes ent­
schuldbar war. 

(2) Dem Betriebsratsmitglied kommt im Ver­
fahren vor dem Einigungsamt Parteistellung 
zu. 

(3) Der sich aus den §§ 120 bis 122 ergebende 
Schutz beginnt mit dem Zeitpunkt der Annahme 
der Wahl durch das Betriebsratsmitglied und 
endet drei Monate nach Erlöschen der Mitglied­
schaft zum Betriebsrat, im Falle der dauernden 
Einstellung des Betriebes mit Ablauf der Tätig­
keitsdauer des Betriebsrates. 

(4) Die §§ 120 bis 122 gelten sinngemäß für 
1. Ersatzmitglieder, die an der Mandatsaus­

übung verhinderte Betriebsratsmitglieder 
durch mindestens zwei Wochen ununterbro­
,chen vertreten haben, bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach Beendigung dieser Tätig­
keit, sofern der Betriebsinhaber vom Beginn 
und Ende der Vertretung ohne unnötigen 
Aufschub in Kenntnis gesetzt wurde; 

2. Mitglieder von Wahlvorständen und Wahl­
werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. 
Bewerbung bis zum Ablauf der Frist zur 
Anfechtung der Wahl; 

.3. Mitglieder eines Betriebsrates, der nach Be­
endigung seiner Tätigkeitsdauer die Ge-

schäfte weiterführt (§ 61 Abs. 2), bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach Beendigung 
dieser Tätigkeit. 

Wahlwerber sind Personen, die als Kandida­
ten auf einem Wahlvorschlag aufscheinen. 

Kündigungsschutz 

§ 121. (1) Das Einigungsamt darf einer Kündi­
gung unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 120 nur zustimmen, wenn 

1. der Betriebsinhaber im Falle einer Einstel­
lung oder Einschränkung des Betriebes oder 
der Stillegung einzelner Betriebsabteilungen 
den Nachweis erbringt, daß er das betroffene 
Betriebsratsmitglied trotz dessen Verlangens 
an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unter­
nehmens ohne erheblichen Schaden nicht 
weiterbeschäftigen kann; 

2. das Betriebsratsmitglied unfähig wird, die im 
Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, 
sofern in absehbarer Zeit eine Wiederher­
stellung seiner Arbeitsfähigkeit nicht zu er­
warten ist und dem Betriebsinhaber die 
Weiterbeschäftigung oder die Erbringung 
einer anderen Arbeitsleistung durch das Be­
triebsra tsmi tglied, zu deren V errichtung sich 
dieses bereit erklärt hat, nicht zugemutet 
werden kann; 

3. das Betriebsratsmitglied die ihm auf Grund 
des Arbeitsverhältnisses obliegenden Pflich­
ten beharrlich verletzt und dem Betriebs­
inhaber die Weiterbeschäftigung aus Grün­
den der Arbeitsdisziplin nicht zugemutet 
werden kann. 

(2) Werden die Maßnahmen, welche die Kün­
digung eines Betriebsratsmitgliedes wegen Be­
triebseinstellung rechtfertigen, binnen sechs 
Monaten und innerhalb jenes Zeitraumes, für den 
das Betriebsratsmitglied gewählt wurde, aufge­
hoben, verliert die Kündigung ihre Rechtswirk- . 
samkeit mit dem Zeitpunkt, zu dem das gekün­
digte Betriebsratsmitglied seinen Wiedereintritt 
in das Arbeitsverhältnis erklärt. Diese Erklärung 
muß bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit binnen 
vierzehn Tagen ab Kenntnis der anspruchsbe­
gründenden Tatsachen, längstens jedoch inner­
halb von zwei Monaten nach Aufhebung der die 
Kündigung rechtfertigenden Maßnahme abgege­
ben werden. 

Entlassungsschutz 

§ 122. (1) Das Einigungsamt kann unter Be­
dachtnahme auf die Bestimmungen des § 120 
und unter Berücksichtigung der Frage der Zumut­
barkeit der Weiterbeschäftigung des Betriebsrats­
mitgliedes unter Abwägung der Interessen des 
Betriebsinhabers und des betroffenen Betriebs­
ratsmitgliedes einer Entlassung nur zustimmen, 
wenn das Betriebsratsmitglied . 
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1. absichtlich den Betriebsinhaber über Um­
stände, die für den Vertragsabschluß oder 
den Vollzug des in Aussicht' genommenen 
Arbeitsverhältnisses wesentlich sind, in Irr­
tum versetzt hat; 

2. sich eines Verbrechens oder aus Gewinnsucht 
eines Vergehens oder einer übertretung 
schuldig machte, sofern die Verfolgung von 
Amts wegen oder auf Antrag des Betriebs­
inhabers zu erfolgen hat; 

3. seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis so 
schwer verletzt, daß auch eine kurzfristige 
Weiterbeschäftigung unzumutbar ist; 

4. sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver­
letzungen gegen den Betriebsinhaber, dessen 
im Betrieb tätige oder anwesende Familien­
angehörige oder Arbeitnehmer des Betriebes 
zuschulden kommen läßt, sofern durch die­
ses Verhalten eine sinnvolle Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsratsmitglied und Betriebs­
inhaber nicht mehr zu erwarten ist. 

(2) In den Fällen des Abs. l' Z. 2 und 4 kann 
die Entlassung des Betriebsratsmitgliedes gegen 
nachträgliche Einholung der Zustimmung des 
Einigungsamtes ausgesprochen werden. Stimmt 
das Einigungsamt der Entlassung nicht zu, so ist 
sie rechtsunwirksam. 

5. HAUPTSTüCK 

JUGENDVER TRETUNG 

Organe 

§ 123. (1) In jedem Betrieb, in dem am Stichtag 
und im Durchschnitt des dem Stichtag voran­
gehenden Jahres mindestens fünf jugendliche 
Arbeitnehmer beschäftigt w:erden, sind folgende 
Organe zu bilden: 

1. die Jugendversammlung; 
2. der Wahlvorstand für die Wahl des Jugend­

vertra uensra tes; 
3. der Jugendvertrauensrat. 

§ 40 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. , 
(2) Jugendliche Arbeitnehmer im Sinne dieses 

Hauptstückes sind Arbeitnehmer, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Jugendversammlung 

§ 124. (1) Die Jugendversammlung besteht aus 
der Gesamtheit der jugendlichen Arbeitnehmer 
des Betriebes und der Mitglieder des Jugend­
vertrauensrates, die nicht jugendliche Arbeitneh­
mer sind. 

(2) Der Jugendversammlung obliegt: 
1. Behandlung von Berichten des Jugendver­

trauensrates ; 
2. Wahl des Wahlvorstandes für die Wahl des 

Jugendvertrauensrates; 

3. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Jugendvertrauensrates. 

(3) Die Jugendversammlung ist vom Jugend­
vertrauensrat mindestens einmal in jedem Kalen­
derhalbjahr einzuberufen. 

(4) Besteht kein Jugendvertrauensrat oder ist 
er funktionsunfähig, so sind zur Einberufung 
berechtigt: 

1. der an Lebensjahren älteste stimmberechtigte 
jugendliche Arbeitnehmer; 

2. sofern Betriebsräte errichtet' sind, jeder Be­
triebsrat; 

3. jede zuständige freiwillige Berufsvereinigung 
oder gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbei tnehmer. 

(5) Jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
ist berechtigt, durch mindestens einen Vertreter 
mit beratender Stimme an der Jugendversamm­
lung teilzunehmen. 

(6) In der Jugendversammlung sind alle jugend­
lichen Arbeitnehmer (§ 123 Abs. 2) sowie die 
Mitglieder des Jugendvertrauensrates, die nicht 
jugendliche Arbeitnehmer sind, stimmberechtigt, 
sofern sie am Tag der Jugendversammlung im 
Betrieb beschäftigt sind. Heimarbeiter, die 
jugendliche Arbeitnehmer sind, sind nur dann 
stimmberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27 
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBL Nr. 105/1961, 
regelmäßig beschäftigt sind. 

(7) Im übrigen sind auf die Einberufung und 
Durchführung der Jugendversammlung die Be­
stimmungen der §§ 43 Abs. 2, 45 Abs. 4, 46 bis 
48 sowie 49 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden, 

Jugendvertrauensrat 

§ 125. (1) Der Jugendvertrauensrat besteht, 
soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in Be­
trieben mit 5 bis 10 jugendlichen Arbeitnehmern 
aus einer Person (Jugendvertreter), in Betrieben 
mit 11 bis 30 jugendlichen Arbeitnehmern aus 
'zwei Mitgliedern, in Betrieben mit 31 bis 50 
jugendlichen Arbeitnehmern aus drei Mitgliedern, 
in Betrieben mit 51 bis 100 jugendlichen Arbeit­
nehmern aus vier Mitgliedern. In Betrieben mit 
mehr als 100 jugendlichen Arbeitnehmern erhöht 
sich für je weitere hundert jugendliche Arbeit­
nehmer die Zahl der Mitglieder um eines. IJ;l 
Betrieben mit mehr als 1000 jugendlichen Arbeit­
nehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder für 
je weitere 500 jugendliche Arbeitnehmer um 
eines. Bruchteile von hundert bzw. fünfhundert 
werden für voll gerechnet. 

(2) In Betrieben, in denen im Durchschnitt 
des Jahres sowohl der Gruppe der Arbeiter als 
auch der Gruppe der Angestellten mindestens 
fünf jugendliche Arbeitnehmer angehören, be­
steht der Jugendvertrauensrat aus von den 
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jugendlichen Arbeitnehmern jeder Gruppe ge­
trennt zu wählenden Mitgliedern. Die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder ergibt sich aus der 
getrennten Anwendung der Zahlengrenzen des 
Abs. 1 auf die Zahl der jugendlichen Gruppen­
angehörigen (§ 41 Abs. 3). 

(3) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Jugendvertrauensrates richtet sich nach der Zahl 
der jugendlichen Arbeitnehmer am Tag der 
Wahlausschreibung; bei Berechnung dieser Zahl 
haben Heimarbeiter außer Betracht zu bleiben. 
Eine spätere Änderung der Zahl der jugendlichen 
Arbeitnehmer ist auf die Anzahl der Mitglieder 
des Jugendvertrauensrates ohne Einfluß. § 65 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl· des 
Jugendvertrauensrates . 

§ 126. (1) Die Tätigkeitsdauer des Jugendver­
trauensrates beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit 
dem Tage der Konstituierung oder mit Ablauf 
der Tätigkeitsdauer des früheren Jugendvertrau­
ensrates, wenn die Konstituierung vor diesem 
Zeitpunkt erfolgte. 

(2) Zur Durchführung der Wahl des Jugend­
vertrauensrates hat die Jugendversammlung einen 
Wahlvorstand zu bestellen. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus zwei Arbeit­
nehmern, die wahlberechtigt (Abs. 4) oder wähl­
bar (Abs. 5) sein müssen, und einem vom Be­
triebsrat - bei getrennten Betriebsräten vom 
Betriebsausschuß - entsandten Betriebsratsmit­
glied. Besteht im Betrieb kein Betriebsrat oder 
macht er von seinem Entsendungsrecht nicht oder 
nicht rechtzeitig Gebrauch; so besteht der Wahl­
vorstand aus drei wahlberechtigten oder wähl­
baren Arbeitnehmern. In Betrieben, in denen 
gemäß § 125 Abs. 2 getrennt zu wählen ist, 
haben dem Wahlvorstand je ein wahlberechtigter 
oder wählbarer Arbeitnehmer aus der Gruppe 
der Arbeiter und aus der Gruppe der Angestell­
ten anzugehören. 

(4) Wahlberechtigt· sind alle jugendlichen 
Arbeitnehmer des Betriebes, die am Tag der 
Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und an diesem Tag· sowie am 
Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. Heim­
arbeiter, die jugendliche Arbeitnehmer sind, sirid 
nur dann wahlberechtigt, wenn sie im Sinne 
des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 1051 
1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

(5) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Be­
triebes, die am Tag der Wahlausschreibung das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, am 
Tag der Wahl seit mindestens sechs Monaten 
im Betrieb beschäftigt sind, und, abgesehen vom 
Alter, nicht vom Wahlrecht zum Nationalrat 
ausgeschlossen sind. 

(6) Für die getrennte Wahl des Jugendver, 
ttauensrates gemäß § 125 Abs. 2 sind nach der 
Gruppe der Arbeiter und der Gruppe dir Ange­
stellten getrennte Wahlvorschläge einzubringen. 
Die Wahl ist jedoch am selben Ort und zur 
gleichen Zeit durchzuführen. 

(7) Auf die Durchführung und Anfechtung der 
Wahl des Jugendvertrauensrates sind die Bestim­
mungen der §§ 51, 53 Abs. 2, 3, 5 und 6, 54 
Abs. 1, 2, 4 und 5, sowie 55 bis 60 sinngemäß 
anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist auch 
jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat berech­
tigt. 

Beendigung der Tätigkeitsdauer 

§ 127. (1) Die Tätigkeit des Jugendvertrauens­
rates endet mit Ablauf der Zeit, für die er ge­
wählt wurde (§ 126 Abs. 1). 

(2) Für die vorzeitige Beendigung der Tätig­
keitsdauer sind die Vorschriften des § 62 sinn­
gemäß anzuwenden. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Jugendvertrauens­
rat erlischt; wenn das Mitglied des Jugendver­
trauensrates eine Wahl zum Mitglied des Betriebs­
rates annimmt. Im übrigen sind für das Erlöschen 
der Mitgliedschaft zum Jugendvertrauensrat die 
Bestimmungen des § 64 Abs. 1 und 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Die Mitgliedschaft ·zum Jugendvertrauens­
rat ist vom Einigungsamt abzuerkennen, wenn 
das Mitglied des Jugendvertrauensrates, abge­
sehen von der Vollendung des 21. Lebensjahres, 
die Wählbarkeit nicht oder nicht mehr besitzt. 

Geschäftsführung des Jugendvertrauensrates 

§ 128. (1) Auf die Geschäftsführung des Jugend­
vertrauensrates sind, sofern dieser aus minde­
stens drei Mitgliedern besteht, die Bestimmungen 
der §§ 66 Abs. 1, 2, 3 erster Satz, 4, 6 und 8, 
67 Abs. 1, 2 und 4, 68 Abs. 1, 2 erster und 
zweiter Satz und 3, 70 erster Satz sowie 72 sinn-
gemäß anzuwenden. . 

(2) Besteht der Jugendvertrauensrat aus zwei 
Mitgliedern, so haben sie, soweit sie nicht die 
Geschäfte untereinander aufteilen, ihre Aufgaben 
gemeinsam durchzuführen. § 66 Abs. 7 und 68 
Abs. 2 dritter Satz sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Vertreter des Jugendvertrauensrates gegen­
über dem Betriebsinhaber und nach außen ist 
der Obmann, bei dessen Verhinderung der Stell­
vertreter, es sei denn, der Jugendvertrauensrat 
beschließt im Einzelfall etwas anderes. 

(4) Zu den Sitzungen des Jugendvertrauens­
rates ist jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
einzuladen. Der Betriebsrat ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Jugendvertrauensrates durch einen 
Vertreter mit beratender Stimme teilzun.ehmen. 
Zu den Sitzungen jedes im Betrieb bestehenden 
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Betriebsrates und des Betriebsausschusses ist der 
Jugendvertrauensrat einzuladen. Der Jugendver­
trauensrat ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Betriebsrates und des Betriebsausschusses durch 
einen Vertreter mit beratender Stimme teilzu­
nehmen. 

(5) Die Beschlüsse des Jugendvertrauensrates 
sind jedem im Betrieb bestehenden Betriebsrat 
zur Kenntnis zu bringen. Der Betriebsrat hat 
über Beschlüsse des Jugendvertrauensrates und 
über Angelegenheiten der jugendlichen Arbeit­
nehmer in Anwesenheit des Jugendvertrauens­
rates oder von diesem entsendeter Mitglieder zu 
beraten. 

(6) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte bestehen, und die Mitglieder des Jugend­
vertrauensrates gemäß § 125 Abs. 2 getrennt 
gewählt wurden, ist bei der Entsendung von 
Mitgliedern zu den Beratungen eines Betriebs­
rates gemäß Abs. 4 oder 5 auf die Gruppen­
zugehörigkeit dieser Mitglieder Bedacht zu neh­
men. 

Aufgaben und Befugnisse des Jugendvertrauens­
rates 

§ 129. (1) Der Jugendvertrauensrat ist berufen, 
die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 
und kulturellen Interessen der jugendlichen 
Arbeitnehmer des Betriebes wahrzunehmen. Be­
steht im Betrieb ein Betriebsrat, so hat der 
Jugendvertrauensrat, sofern Abs. 3 nicht anderes 
bestimmt, seine Aufgaben im Einvernehmen mit 
dem Betriebsrat wahrzunehmen. § 39 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

(2) In Erfüllung dieser Aufgabe hat der Jugend­
vertrauensrat den Betriebsrat zu beraten und zu 
unterstützen, der seinerseits verpflichtet ist, dem 
Jugendvertrauensrat bei der Wahrnehmung der 
besonderen Belange der jugendlichen Arbeitneh­
mer beizustehen. 

(3) In Wahrnehmung der Interessen der jugend­
lichen Arbeitnehmer ist der Jugendvertrauensrat 
insbesondere berufen: 

1. bei allen Angelegenheiten, die die Interessen 
der jugendlichen Arbeitnehm~r des Betriebes 
betreffen, beim Betriebsrat und, sofern ein 
solcher nicht besteht, beim Betriebsinhaber 
entsprechende Maßnahmen zu beantragen 
und auf die Beseitigung von Mängeln hin­
zuwirken; 

2. darüber zu wachen, daß die Vorschriften, 
die für das Arbeitsverhältnis jugendlicher 
Arbeitnehmer gelten, eingehalten werden, 
und über wahrgenommene Mängel dem Be­
triebsrat, dem Betriebsinhaber und erforder­
lichenfalls den zum Schutz jugendlicher 
Arbeitnehmer eingerichteten Stellen Mittei­
lung zu machen und auf Beseitigung dieser 
Mängel hinzuwirken; 

3. an den Unterweisungen gemäß § 24 des 
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen, BGBL Nr. 146/ 
1948, durch ein Mitglied teilzunehmen; 

4. Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung 
und der beruflichen Weiterbildung jugend­
licher Arbeitnehmer zu erstatten; 

5'. an den Beratungen zwischen Betriebsrat (Be­
triebsausschuß) und Betriebsinhaber (§§ 92, 
94 Abs. 2, 108 Abs. 2) durch ein Mitglied 
teilzunehmen; 

6. an den Sitzungen des Betriebsrates (Betriebs­
ausschusses) mit beratender Stimme teilzu­
nehmen (§ 128 Abs. 4 und 5). 

(4) Der Betrieb~rat und der Betriebsinhaber 
sind verpflichtet, dem Jugendvertrauensrat die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

Rechtsstellung der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates 

§ 130. (1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte 
und pflichten der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates sind die Bestimmungen der §§ 115 
Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 bis 4, 116, 120 Abs. 1 
bis 3, 121 und 122, hinsichtlich der Ersatzmit­
glieder, Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahl­
werber auch jene des § 120 Abs. 4 Z. 1 und 2 
sinngemäß anzuwenden. Das Einigungsamt darf 
der Entlassung eines Mitgliedes oder Ersatzmit­
gliedes des Jugendvertrauensrates, eines Mitglie­
des des Wahlvorstandes oder eines Wahlwerbers, 
sofern diese Personen Lehrlinge im Sinne des 
Berufsausbildungsgesetzes sind, auch aus den im 
§ 15 Abs. 3 lit. c und f des Berufsausbildungs­
gesetzes, BGBL Nr. 142/1969, genannten Gründen 
zustimmen. 

(2) Der Ablauf der gesetzlichen oder einer 
kollektivvertraglichen Frist nach § 18 des Berufs­
ausbildungsgesetzes, BGBL Nr. 142/1969, wird 
durch die Bewerbung um die Bestellung zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates, durch die 
Bestellung zum Mitglied des Wahlvorstandes und 
durch die Wahl zum Mitglied des Jugendver­
trauensrates gehemmt. Die Hemmung dauert für 
Mitglieder des Wahlvorstandes und für Wahl­
werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. 
Bewerbung bis zum Ablauf der Frist zur Anfech­
tung der Wahl, für Mitglieder des Jugendver­
trauensrates vom Zeitpunkt der Annahme der 
Wahl bis zum Ablauf der jeweiligen Tätigkeits­
dauer. Auf Antrag des Betriebsinhabers kann das 
Einigungsamt einer vorzeitigen Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses auch zustimmen, wenn ein 
Tatbestand im Sinne des § 121 verwirklicht 
wurde. . 

(3) Für die Teilnahme an Schulungs- und Bil­
dungsveranstaltungen im Sinne des § 118 Abs. 3 
hat jedes Mitglied des Jugendvertrauensrates An-
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spruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
und auf Fortzahlung des Entgeltes bis zur Dauer 
von zwei Wochen innerhalb einer Funktions­
periode. § 118 Abs. 4 und 6 ist sinngemäß anzu­
wenden. 

(4) Die Kündigung eines Arbeitnehmers kann 
gemäß § 105 auch mit der Begründung angefoch­
ten werden, daß der Grund zur Kündigung 

1. in seiner früheren Tätigkeit als Mitglied des 
Jugendvertrauensrates; 

2. in seiner Bewerbung um die Bestellung zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates oder 

3. in seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahl­
vorstandes 

gelegen ist. 

Rechtsausübung durch Minderjährige 

§ 131. Die Ausübung von Rechten und die 
übernahme von Pflichten nach den Bestimmun­
gen dieses Hauptstückes bedürfen zu ihrer Rechts­
gültigkeit nicht der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters. 

6. HAUPTSTüCK 

VORSCHRIFTEN FÜR EINZELNE 
BETRIEBSARTEN 

Betriebe mit besonderer Zweckbestimmung und 
Verwaltungsstellen juristischer Personen des 

öffentlichen Rechts 

§ 132. Auf Unternehmen und Betriebe, die 
unmittelbar politischen, koalitionspolitischen, 
konfessionellen, wissenschaftlichen, erzieherischen 
oder karitativen Zwecken dienen, ferner auf Ver­
waltungsstellen von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und der Oesterreichisdien 
Nationalbank sind die Bestimmungen der §§ 108 
bis 112 nicht anzuwenden. 

Theaterunternehmen 

§ 133. (1) Auf Theaterunternehmen im Sinrte 
des § 1 Abs. 2 des Schauspielergesetzes, BGBL 
Nr. 441/1922, sind die Bestimmungen des 11. Tei­
les anzuwenden, soweit sich im folgenden nicht 
anderes ergibt. 

(2) Beschäftigt ein Theaterunternehmen mehr 
als 50 dem Schauspielergesetz unterliegende 
Arbeitnehmer, so sind für diese Personen ge­
trennte Betriebsräte des darstellenden und des 
nichtdarstellenden Personals zu wählen, wenn 
jede dieser Gruppen mindestens 20 Arbeitnehmer 
umfaßt. Innerhalb dieser Gruppen finden die 
Bestimmungen über getrennte Betriebsräte der 
Arbeiter und Angestellten keine Anwendung. 

(3) In Betrieben, in denen berufsüblich Arbeits~ 
verhältnisse mit künstlerischem Personal jeweils 
nur auf bestimmte Dauer abgeschlossen werden, 
endet das Arbeitsverhältnis eines Betriebsrats­
mitgliedes, wenn es dem .künstlerischen Personal 

angehört, ohne seine Zustimmung nicht vor Ab­
lauf der Spielzeit, innerhalb der die Tätigkeits~ 
dauer des Betriebsrates endet. Die Bestimmungen 
der §§ 62, 64 sowie 120 bis 122 bleiben unberührt. 

(4) W erden Bühnendienstvertr~ge im Sinne des 
§ 32 Schauspielergesetz, BGBL Nr. 441/1922, 
nicht verlängert, so ist der Betriebsrat hievbn 
spätestens 3 Tage vor Absendung der Benach­
richtigung von der Nichtverlängerung zu ver­
ständigen. 

(5) Die Bestimmung des § 98 Abs. 3 ist auf 
die Einstellung von Arbeitnehmern, die vor­
übergehend zu dem Zweck eingestellt werden, 
um den Ausfall einer Vorstellung zu verhindern, 
nicht anzuwenden. Im übrigen sind in Theat,er­
unternehmen die Bestimmungen der §§ 40 Abs. 5, 
78 bis 88 und 109 bis 112 nicht anzuwenden. 

Betriebe mit geringer Beschäftigtenzahl 

§ 134. (1) Bei Berechnung der Arbeitnehmer­
zahl gemäß § 40 Abs. 1 und 2 haben die gemäß 
§ 53 Abs. 3 Z. 1 vom passiven Wahlrecht zum 
Betriebsrat ausgeschlossenen Familienangehörigen 
des Betriebsinhabers außer Betracht zu bleiben. 

(2) In Betrieben, in denen im Durchschnitt 
des Jahres nicht mehr als 50 Arbeitnehmer. be­
schäftigt werden, sind die Bestimmungen über 
den Abschluß von Betriebsvereinbarungen betref­
fend 

1. Aufstellung von Einstellungsrichtlinien (§ 97 
Abs. 1 Z. 7); 

2. Richtlinien für die Vergabe von Werkwoh­
nungen (§ 97 Abs. 1 Z. 8) 

nicht anzuwenden. 
(3) In Betrieben, in denen im Durchschnitt 

des Jahres nicht mehr als 20 Arbeitnehmer be­
schäftigt werden, sind auch die Bestimmungen 
über 

1. den Abschluß von Betriebsvereinbarungen 
betreffend Maßnahmen zur Vermeidung von 
für die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen 
einer Betriebsänderung (§ 97 Abs. 1 Z. 5); 

2. die Anfechtung der Einstellung von Arbeit­
nehmern (§ 98 Abs. 4 und 5); 

3. die Anfechtung der Vergabe von Werkwoh­
nungen (§ 102 Abs. 2 bis 4); 

4. die Al).fechtung von Beförderungen (§ 103 
Abs. 2 bis 4) 

nicht anzuwenden. 

(4) In Handelsbetrieben, Banken und Versiche­
rungsanstalten, in denen im Durchschnitt des 
Jahres nicht mindestens 30 Arbeitnehmer be­
schäftigt werden, in sonstigen Betrieben, mit Aus­
nahme der Fabriks- und Bergbaubetriebe, in 
denen im Durchschnitt des Jahres nicht minde­
stens 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind 
die Bestimmungen über die Bilanzvorlagepflicht 
(§ 108 Abs. 3) nicht anzuwenden. 
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III. TEIL 

Behörden und Verfahren 
1. HAUPTSTÜCK 

EINIGUNGSXMTER UND 
OBJiREINIGUNGSAMT 

Abschnitt 1 

Einigungsämter 

Errichtung von Einigungsämtern 

§ 135. In jedem Bundesland ist mindestens ein 
Einigungsamt zu errichten. Sitz und Sprengel der 
Einigungsämter werden nach Anhörung des zu­
ständigen Landeshauptmannes durch Verordnung 
des Bundesministers 'für soziale Verwaltung be­
stimmt. 

Zusammensetzung 

§ 136. (1) Das Einigungsamt besteht aus einem 
Vorsitzenden und nach Erfordernis aus einem 
oder mehreren Stellvertretern sowie aus der er­
forderlichen Zahl von Mitgliedern und Ersatz­
rnitgliedern, die aus den Gruppen der Arbeit­
geber und der Arbeitnehmer unter Berücksichti­
gung der Berufszweige, die für das Einigungsamt 
von Bedeutung sind, bestellt werden. 

(i) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter 
werden vom Bundesminister für Justiz im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung der örtlich zuständi­
gen Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft 
und Kammern für Arbeiter und Angestellte für 
unbestimmte Zeit und auf Widerruf ernannt. 
Sie haben, wenn sie nicht schon als öffentlich 
Bedienstete zur unparteiischen und gewissenhaf­
ten Ausübung der Amtspflichten verpflichtet wur­
den, dieses Gelöbnis vor dem Bundesminister 
für Justiz zu leisten. Der Bundesminister für 
Justiz kann den Landeshauptmann ermächtigen, 
dieses Gelöbnis abzunehmen. 

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder wer­
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
auf Grund von Vorschlägen bestellt, die von den 
zuständigen Kammern oder, wenn solche nicht 
bestehen, von den sonstigen Interessenvertretun­
gen der Arbeitgeber einerseits und der Arbeit­
nehmer andererseits erstattet werden. Wird das 
Vorschlagsrecht nicht binnen zwei Monaten nach 
Aufforderung ausgeübt, so ist der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung bei der Bestellung 
an Vorschläge nicht gebunden. 

(4) Hinsichtlich der Erfordernisse der Bestel­
lung der Mitglieder und Ersatzmitglieder sind 
die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 des Arbeits­
gerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 170/1946, sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Die Ablehnung der Übernahme oder die 
Niederlegung des Amtes ist nur aus wichtigen 
Gründen zulässig. Die Entscheidung hierüber 
trifft der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Amtsdauer der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 

§ 137. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
werden für eine Amtsdauer von fünf Jahren 
bestellt. Sie haben vor Antritt ihres Amtes dem 
Vorsitzenden durch Handschlag gewissenhafte 
und unparteiische Ausübung des Amtes zu ge­
loben. Das Amt von Mitgliedern und Ersatzmit­
gliedern, die innerhalb der allgemeinen fünf jäh­
rigen Amtsdauer bestellt werden, endet mit deren 
Ablauf. Die in folge des Ablaufes der Amtsdauer 
ausscheidenden Mitglieder und Ersatzmitglieder 
haben ihr Amt bis zur Wiederbesetzung auszu­
üben. Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) seines Amtes 
zu entheben, wenn ein gesetzliches Hindernis 
(§ 136 Abs. 4) bekannt wird oder wenn es sich 
einer groben Verletzung oder einer dauernden 
Vernachlässigung seiner Amtspflichten schuldig 
gemacht hat. Ein Mitglied (Ersatzmitglied) ist 
auch dann zu entheben, wenn in seiner Berufs­
tätigkeit eine solche Änderung eintritt, daß es 
nicht mehr geeignet erscheint, die Interessen jener 
Berufsgruppe wahrzunehmen, zu deren Vertre­
tung es bestellt wurde. 

Verhandlung 

§ 138. (1) Das Einigungsamt verhandelt und 
entscheidet in Senaten, die nach dem Ermessen 
des Vorsitzenden für bestimmte Gruppen von 
Arbeitsverhältnissen oder von Verhandlungs­
gegenständen bestellt werden. 

(2) Der Vorsitzende betraut, soweit er nicht 
selbst den Vorsitz in den Senaten führt, mit dem 
Vorsitz seine Stellvertreter und weist jedem 
Senate je eine gleiche Anzahl von Mitgliedern 
und Ersatzmitgliedern aus der Gruppe der Arbeit­
geber einerseits und aus der Gruppe der Arbeit­
nehmer andererseits zu. 

(3) Das Einigungsamt kann zu den Verhand­
lungen Sachverständige und Auskunftspersonen 
beiziehen. 

Beschlußfassung 

§ 139. (1) Ein Senat ist, soweit im folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, verhandlungs- und 
beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter sowohl aus d(!r Gruppe 
der Arbeitgeber wie aus der Gruppe dl!r Arbeit­
nehmer wenigstens ein Mitglied (Ersatzmitglied) 
anwesend ist. 

(2) Zur Verhandlung und Entscheidung über 
die Festsetzung, Abänderung oder Aufhebung 
eines Mindestlohntarifes (§ 22) ist die Anwesen­
heit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 
und wenigstens von je zwei Mitgliedern (Ersatz­
mitgliedern) aus der Gruppe der Arbeitgeber 
und der Gruppe der Arbeitnehmer erforderlich. 
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(3) Sin? die Mit.~lieder (Ersatzmitglieder) einer I strafen bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Ver­
Gruppe In der Uberzahl, so haben in dieser fügung steht innerhalb von 14 Tagen nach der 
Gruppe die dem Alter nach jüngsten Mitglieder Zustellung die Beschwerde an das Bundesmini­
(Ersatzmitglieder), soweit sie überzählig sind, sterium für soziale Verwaltun" offen. 
kein Stimmrecht. Die Beschlüsse werden mit ein- l:> 

facher Mehrheit der vom Vorsitzenden und den 
stimmberechtigten Mitgliedern abgegebenen Stim­
men gefaßt; der Vorsitzende gibt seine Stimme 
als letzter ab. 

Ordnungsstrafen 

§ 140. Gegen Mitglieder (Ersatzmitglieder), die 
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der 
Vorsitzende des Einigungsamtes Ordnungsstrafen 
bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Verfügung 
steht innerhalb von 14 Tagen nach der ZusteI~ 
lung die Beschwerde an das Obereiriigungsamt 
offen, das endgültig entscheidet. 

Abschnitt 2 

Obereinigungsamt 

Errichtung und Zusammensetzung 

§ 141. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ist ein Obereinigungsamt zu errich­
ten. Es besteht aus einem Vorsitzenden und nach 
Bedarf aus einem oder mehreren Stellvertretern 
sowie aus der erforderlichen Zahl von Mitglie­
dern und Ersatzmitgliedern, die aus den Gruppen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestellt 
werden. 

(2) Für die Ernennung des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter gelten die Bestimmungen des 
§ 136 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß vor der 
Ernennung die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und der österreichische Arbeiter­
kammertag zu hören sind; für die Bestellung 
und Amtsausübung der Mitglieder (Ersatzmit­
glieder) sind die Bestimmungen der §§ 136 Abs. 3 
bis 5 und 137 sinngemäß anzuwenden. 

Vorsitz und Beschlußfassung 

§ 142. (1) Für die Bildung der Senate des 
Obereinigungsamtes gelten die Bestimmungen des 
§ 138 Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Ein Senat des Obereinigungsamtes ist ver­
handlungs- und beschlußfähig, wenn außer dem 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter je zwei 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus der Gruppe der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anwesend 
sind; im übrigen sind die Bestimmungen der 
§§ 138 Abs. 3 und 139 Abs. 3 sinngemäß anzu­
wenden. 

Ordnungsstrafen 

§ 143. Gegen Mitglieder (Ersatzmitglieder), die 
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der 
Vorsitzende des Obereinigungsamtes Ordnungs-

Ab s c hn i t t 3 

Gemeinsame Bestimmungen 

Geschäftsführung 

§ 144. (1) Die Leitung der Einigungsämter 
und des Obereinigungsamtes obliegt, sofern nicht 
die Beschlußfassung Senaten vorbehalten ist, 
deren Vorsitzenden. Im Verhinderungsfalle leitet 
der Stellvertreter des Vorsitzenden das Amt. Mit 
der Führung der laufenden Geschäfte und der 
Vorbereitung der Verhandlungen unter der Lei­
tung des Vorsitzenden des Oberreinigungsamtes 
können Bedienstete des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung betraut werden. Die Kanzlei­
geschäfte des Obereinigungsamtes sind von Orga­
nen aus dem Personalstand des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung, die der Einigungs­
ämter von Organen aus dem Personalstand der 
Geschäftsstelle der Arbeitsgerichte zu besorgen. 

Gebühren und Aufwandsentschädigungen 

§ 145. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
der Einigungsämter und des Obereinigungsamtes 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Einigungsämter und des Obereinigungsamtes, die 
im öffentlichen Dienst stehen, erhalten Reisege­
bühren nach den für sie geltenden Vorschriften; 
die übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder 
haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Ent­
schädigung für Zeitversäumnis nach den Bestim­
mungen und Tarifen, die für Schöffen nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 17Y/1965, 
gelten. 

(3) Die Vorsitzenden der Einigungsämter und 
des Obereinigungsamtes und deren Stellvertreter 
erhalten eine Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe vom Bundesminister für soziale. Verwal­
tungfestgesetzt wird. Vorsitzende und Stellver­
treter, die im öffentlichen Dienst stehen, erhalten 
Reisegebühren nach den für sie geltenden Vor­
schriften; die übrigen Vorsitzenden und Stell­
vertreter haben Anspruch auf Ersatz der notwen­
digen Reise- und Aufenthaltskosten nach den 
Bestimmungen und Tarifen, die für Schöffen nach 
dem Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 179/ 
1965, gelten. 

(4) Die mit der Geschäftsführung der Eini­
gungsämter und des Obereinigungsamtes betrau­
ten Bediensteten sowie das Kanzlei- und Schreib­
personal der Einigungsämter und des Obereini­
gungsam:tes erhalten für die Ausübung ihrer 
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Funktionen eine Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen festgesetzt wird. 

(5) Hinsichtlich der Geltendmachung, der Be­
stimmung und Zahlung der Gebühr nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz finden die Bestimmun-
1;en des Gebührenanspruchsgesetzes sinngemäß 
mit der Maßgabe Anwendung, daß der Vorsit­
zende des Einigungsamtes beziehungsweise des 
Obereinigungsamtes einen geeigneten Bedienste­
ten dieses Amtes mit der Bestimmung der Ge­
bühr beauftragt und daß gegen die Bestimmung 
der Gebühr die Beschwerde an den Vorsitzenden 
des Einigungsamtes beziehungsweise des Ober­
einigungsamtes zulässig ist. Handelt es sich um 
eine Beschwerde des Vorsitzenden, so entscheidet 
hierüber der Stellvertreter des Vorsitzenden. 

Einsichtnahme 

§ 146. Die bei den Einigungsämtern hinter­
legten Kollektivverträge, die von ihnen beschlos­
senen Mindestlohntarife und die vom Obereini­
gungsamt l?eschlossenen Satzungen, Mindestlohn­
tarife und Lehrlingsentschädigungen können wäh­
rend der Amtsstunden von jedermann eingesehen 
werden. 

Gebührenfreiheit 

§ 147. Die den EiJ,ligungsämtern und dem Ober­
einigungs amt überreichten Eingaben und deren 
Beilagen, die im Verfahren aufgenommenen Nie­
derschriften und deren Beilagen sowie die Korre­
spondenzen und sonstigen amtlichen Ausfertigun­
gen der Einigungsämter und des Obereinigungs­
amtes sind stempel- und gebührenfrei. 

Amtshilfe 

§ 148. Alle Behörden, die gesetzlichen Interes­
.senvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer sowie die Träger der Sozialversicherung 
haben die Einigungsämter und das Obereinigungs­
amt bei Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt­
zen. 

2. HAUPTSTüCK 

BEHöRDENZUSTÄNDIGKEIT 

Ehtscheidungen durch Einigungsämter 

§ 149. (1) In allen Fällen, in denen durch 
Gesetz die Entscheidung VOn Streitigkeiten Eini-
1;ungsämtern übertragen wird, haben diese einen 
Ausgleich anzubahnen und, wenn erforderlich, 
eine Entscheidung zu fällen. 

(2) Gegen die Entscheidungen der Einigungs­
:ämter ist eine Berufung nicht zulässig. 

Mitwirkung bei Verhandlungen über kollektive 
Regelungen 

§ 150. Di~ Einigungsämter sind berufen, bei 
den Verhandlungen über den Abschluß oder die 
Anderung von Kollektivverträgen und Betriebs­
vereinbarungen mitzuwirken, wenn ein Antrag 
von einer der beteiligten Vertragsparteien gestellt 
wird. 

Schlichtung bei kollektiven Regelungsstreitig­
keiten 

§ 151. (1) Bei Streitigkeiten über den Abschluß 
oder die Anderung eines Kollektivvertr;tges oder 
einer Betriebsvereinbarung haben die Einigungs­
ämter über Antrag einer der am Streite beteilig­
ten Parteien Einigungsverhandlungen einzuleiten. 

(2) Die Einigungsämter haben zwischen den 
Streitteilen zu vermitteln und auf eine Verein­
barung der Streitteile zwecks Beilegung der Strei­
tigkeit hinzuwirken. 

(3) Schriftliche Vereinbarungen im Sinne des 
Abs. 2 gelten als Kollektivverträge bzw. Betriebs­
vereinbarungen. 

Schiedssprüche 

§ 152. Die Einigungsämter können zur Beile­
gung der Streitigkeit einen Schiedsspruch nur fäl­
len, wenn die Streitteile vorher eine schriftliche 
Erklärung abgeben, daß sie sich dem Schieds­
spruch unterwerfen. Schiedssprüche gelten als 
Kollektivverträge beziehungsweise Betriebsver­
einbarungen. 

Streitigkeiten um Abschluß, Änderung oder Auf­
hebung von Betriebsvereinbarungen 

§ 153. (1) In Angelegenheiten, in denen das· 
Gesetz bei Nichteinigung über Abschluß, Ande~ 
rung oder Aufhebung einer Betriebsvereinbarung 
die Entscheidung des Einigungsamtes vorsieht, 
hat dieses über Antrag eines der Streitteile einen 
Ausgleich anzubahnen und, wenn erforderlich, 
eine bindende Regelung zu treffen. 

(2) Eine solche bindende Regelung hat im Rah­
men der Anträge der Streitteile zu erfolgen. Sie 
gilt als Betriebsvereinbarung. 

Erlassung von Mindestlohntarifen 

§ 154. Die Einigungsämter sind berufen, für 
den Bereich ihres Sprengels 

1. nach Maßgabe des 3. Hauptstückes des I. Tei­
les dieses Bundesgesetzes Mindestlohntarife 
festzusetzen, abzuändern oder aufzuheben; 

2. einen Kataster der von ihnen beschlossenen 
Mindestlohntarife zu führen. 
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Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus der 
Betriebsverfassung 

§ 155. (1) Die Einigungsämter haben über An­
trag eines hiezu Berechtigten einen Ausgleich an­
zubahnen und, wenn erforderlich, eine Entschei­
dung zu fällen in Streitigkeiten 

1. über den Geltungsbereich der Bestimmungen 
des 11. Teiles dieses Bundesgesetzes; 

2. über die Bestellung und die Geschäftsfüh­
rung sowie die Beendigung der Funktion der 
Organe der Arbeitnehmerschaft; 

3. über die Mitgliedschaft zu den Organen und 
die RechtssteHung der Mitglieder der Organe 
der Arbeitnehmerschaft; 

4. über den Betriebsratsfonds; 

5. über die Befugnisse der Arbeitnehmerschaft 
und deren Ausübung durch ihre Organe; 

6. mit dem Betriebsinhaber aus der Bestellung 
und der Geschäftsführung des Jugendver­
tr,auensrates sowie über das Erlöschen seiner 
Funktion; 

'7. aus der Geschäftsführung innerhalb der· 
Organe der Jugendvertretung. 

(2) Insbesondere sind die Einigungsämter zu­
ständig zur Entscheidung über 

1. die Feststellung des Vorliegens emes Be­
triebes (§ 34); 

2. die Gleichstellung von Betriebsteilen und 
die Beendigung der Gleichstellung (§ 35); 

3. die Anfechtung einer Wahl (§ 59); 
4. die Feststellung der Nichtigkeit einer Wahl 

(§ 60); 

5. die Aberkennung der Mitgliedschaft zum 
Betriebsrat (§ 64 Abs. 4); 

6. die Einberufung einer Betriebsratssitzung 
(§ 67 Abs. 3); 

7. die Anfechtung der Auflösung von Schu­
lungs- oder Bildungseinrichtungen (§ 94 
Abs.6); 

8. die Anfechtung der Auflösung von Wohl­
fahrtseinrichtungen (§ 95 Abs. 3); 

9. die Anfechtung der Einstellung von Arbeit­
nehmern (§ 98); 

10. die Zustimmung zur Versetzung von 
Arbeitnehmern (§ 100); 

l1.die Anfechtung der Vergabe von Werk­
wohnungen (§ 102); 

12. die Anfechtung von Beförderungen (§ 103); 

13. die Anfechtung von Kündigungen und Ent­
lassungen von Arbeitnehmern (§§ 105 bis 
107); 

14. die Festsetzung des Zeitpunktes einer Bil­
dungs- oder erweiterten Bildungsfreistel­
lung (§§ 118 Abs. 4, 119 Abs. 1); 

15. den Antrag auf Zustimmung zur Kündi­
gung und Entlassung von Betriebsratsmit­
gliedern (§§ 120 bis 122); 

16. den Antrag auf Zustimmung zur vorzeiti­
gen Auflösung des Arbeitsverhältnisses von 
Mitgliedern des Jugendvertrauensrates ge-­
mäß § 130 Abs. 2. 

Zuständigkeit des Obereinigungsamtes 

§ 156. Das Obereinigungsamt ist berufen: 
1. zur Entscheidung über die Zuerke~nung und 

Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit 
gemäß § 5; 

2. auf Ersuchen eines Gerichtes oder einer Ver­
waltungsbehörde ein Gutachten über die 
Auslegung eines Kollektivvertrages abzuge­
ben; 

3. unter Maßgabe der Bestimmungen des 2. 
und 3. Hauptstückes des I. Teiles dieses 
Bundesgesetzes Kollektivverträge zur Sat­
zung zu erklären und für den Bereich meh­
rerer Einigungsamtssprengel Mindestlohn­
tarife festzusetzen sowie dieselben abzu­
ändern oder-aufzuheben; 

4. für den Bereich eines Einigungsamtssprengels 
Mindestlohntarife festzusetzen sowie diesel­
ben abzuändern oder aufzuheben, wenn die 
Zuständigkeit gemäß § 25 Abs. 4 an das 
Obereinigungsamt übergegangen ist; 

5. zur Festsetzung, Abänderung und Aufhebung 
von Lehrlingsentschädigungen nach Maßgabe 
der Bestimmungen des 4. Hauptstückes des 
I. Teiles dieses Bundesgesetzes; 

6. einen Kataster der von ihm beschlossenen 
Satzungen, Mindestlohntarife und Lehrlings­
entschädigungen zu führen; 

7. über Beschwerden gegen die Verhängung von 
Ordnungsstrafen zu entscheiden (§ 140); 

8. die Aufsicht über die Einigungsämter zu füh­
ren und insbesondere die Gleichartigkeit 
ihrer Geschäftsführung zu überwachen. 

IV. TEIL 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 
Strafbestimmungen 

§ 157. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim­
mungen der §§ 55 Abs. 3, 73 Abs. 3, 85 Abs. 3, 
108 Abs. 3 und 117 Abs. 1 bis 4, sowie des § 98 
Abs. 3, soweit es sich um die Verletzung der 
Beratungspflicht handelt, und den hiezu erlasse­
nen Durchführungsbestimmungen sind, sofern 
die Tat nach anderen Gesetzen nicht einer stren­
geren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S 
oder mit einer Arreststrafe bis zu drei Monaten 
zu ahnden. Beide Strafen können auch neben­
einander verhängt werden. 
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Vorbehalt weiterer Vorschriften 

§ 158. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat durch Verordnung insbesondere 
näher zu regeln: 

1. die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl zum Betriebsrat, Zentralbetriebsrat 
und Jugendvertrauensrat; 

2. die Entsendung von Arbeitnehmervertretern 
in Aufsichts- und Kontrollorgane von Unter­
nehmen (§ 109); 

3. die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung, des Betriebs­
rates, des Betriebsausschusses, der Betriebs­
räteversammlung, des Zentralbetriebsrates, 
der Jugendversammlung und des Jugendver­
tra uensrates; 

4. die Errichtung, Verschmelzung, Trennung, 
Auflösung und Verwaltung des Betriebsrats­
(Zeritralbetriebsrats)fonds, die Revision sei­
ner Gebarung sowie Rechte und Pflichten 
der Revisionsorgane; 

5. die Wahl der Rechnungsprüfer und ihre 
Geschäftsführung; 

6. die Geschäftsführung der Einigungsämter 
und des Obereinigungsamtes. 

(2) Der Bundeskanzler hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
die Berufung der Mitglieder, die Zusammenset­
zung und die Geschäftsführung der Staatlichen 
Wirtschaftskommission beim Bundeskanzleramt 
durch Verordnung näher zu regeln. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung die Be­
rufung der Mitglieder, die Zusammensetzung und 
die Geschäftsführung der Staatlichen Wirtschafts­
kommission beim Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie durch Verordnung 
näher zu regeln: . 

Außerkrafttreten von Vorschriften 

§ 159. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes verlieren 

1. § 200 Allgemeines Berggesetz, RGBl. Nr. 146/ 
1854; 

2. das Kollektivvertragsgesetz, BGBl. Nr. 76/ 
1947; 

3. das Betriebsrätegesetz, BGBl. Nr. 97/1947; 

4. das Mindestlohntarifgesetz, BGBl. Nr. 156/ 
1951; 

5. § 17 Abs. 2 und 3 Berufsausbildungsgesetz, 
BGBl. Nr. 142/1969; 

6. das Jugendvertrauensrätegesetz, BGBl. 
Nr.287/1972 

in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes geltenden Fassung ihre Wirksamkeit. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vor­
schriften verwiesen wird, treten an deren Stelle 
die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes. 

Weitergelten des Kollektivvertragsgesetzes 

§ 160. Für Dienststellen im Sinne des Bundes­
personalvertretungsgesetzes, BGBL Nr. 133/1967, 
die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes unter den Geltungsbereich des 
Artikels III des Kollektivvertragsgesetzes, BGBL 
NI'. 76/1947, fallen, bleibt dieser weiter in Kraft. 

Weitergelten sonstiger Vorschriften 

§ 161. (1) Der Bestand und die Wirksamkeit 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes geltenden Kollektivverträge, Satzun­
gen, Mindestlohntarife und LehrIingsentschädi­
gungen werden durch das Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes nicht berührt. 

(2) Die innerhalb des Geltungsbereiches des 
11. Teiles dieses Bundesgesetzes im Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens geltenden Arbeitsordnungen 
und Betriebsvereinbarungen bleiben mit den bis­
herigen Rechtswirkungen solange und insoweit 
aufrecht, als sie nicht durch Betriebsvereinbarun­
gen im Sinne des 5. Hauptstückes des 1. Teiles 
dieses Bundesgesetzes ersetzt werden. Dies gilt 
sinngemäß auch für Dienstordnungen nach § 200 
Allgemeines Berggesetz, RGBl. Nr. 146/1854. 

Anhängige Verfahren 

§ 162. (1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes anhängigen Verfahren über 
die Zu- und Aberkennung der Kollektivvertrags­
fähigkeit, über die Erklärung von Kollektivver­
trägen zur Satzung sowie über die Festsetzung 
von Mindestlohntarifen und LehrIingsentschädi­
gungen sind nach den Bestimmungen dieses· Bun­
desgesetzes durchzuführen. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Einigungsämtern anhän­
gigen Verfahren über die Erklärung von Kollek­
tivverträgen zur Satzung sind von Amts wegen 
an das Obereinigungsamtabzutreten. 

(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Arbeitsgerichteri anhän­
gigen Verfahren auf Unwirksamerklärung einer 
Entlassung (§ 25 Abs. 8 Betriebsrätegesetz, BGBl. 
Nr. 97/1947) sind nach den bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes gelten­
den Rechtsvorschriften durchzuführen. 

Weiterbestehen von Betriebsräten 

§ 163. (1) Der Ablauf der Tätigkeitsdauer (§ 8 
Abs. 1 BRG und § 5 Abs. 1 JVRG) der im Zeit­
punkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
bestehenden Vertrauensmänner, Betriebsräte, 
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Zentralbetriebsräte und Jugendvertrauensräte 
wird bis zum Ablauf einer Frist von drei Mona­
ten vom Tage des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes an gerechnet gehemmt. 

(2) Vertrauensmänner, Betriebsräte, Zentralbe­
triebsräte und Jugendvertrauensräte, die im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen, 
bleiben bis zur Beendigung ihrer Tätigkeitsdauer 
im Amt. Ihre Rechte und Pflichten richten sich 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(3) Für Betriebe von öffentlichen Verkehrs­
unternehmungen, die nunmehr dem Geltungs­
bereich des II. Teiles dieses Bundesgesetzes unter­
liegen, gilt folgendes: 

1. Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes auf Grund von 
Kollektivverträgen oder Betriebsvereinba­
rungen ordnungsgemäß bestellten Ver­
trauensmänner, Betriebsräte, Zentralbetriebs­
räte und Jugendvertrauensräte sind die Be· 
stimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwen­
den. 

2. Die Tätigkeitsdauer der in Z. 1 genannten 
Organe endet in dem Zeitpunkt, in dem 
für den Betrieb nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes Organe bestellt sind, 
spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes. 

Fristenberechnung 

§ 164. Für die Berechnung und den Lauf der 
in diesem Bundesgesetz festgesetzten Fristen gel­
ten die Bestimmungen der §§ 32 und 33 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, 
BGBL Nr. 172/1950. 

Wirksamkeits beginn und Vollziehung 

§ 165. (1) § 163 dieses BundesgesetZes tritt mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung, die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 
Ablauf des sechsten, diesem Zeitpunkt folgenden 
Monats in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinslchtlich 

1. § 159 Abs. 1 Z. 1 und § 161 Abs. 2 zweiter 
Satz der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie; 

2. § 104 und § 136 Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz der Bundesminister für Justiz; 

3. § 112 in Verbindung mit § 158 Abs. 2 der 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung;' 

4. § 112 in Verbindung mit § 158 Abs. 3 der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für soziale Verwaltung; 

5. § 136 Abs. 2 erster Satz der Bundesminister 
für Justiz im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für soziale Verwaltung; 

6. § 145 Abs. 4 der Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Finanzen; 

7. aller übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung 

betraut. 

(3) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er­
lassen werden. 

Diese Verordnungen dürfen frühestens mit 
dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft 
gesetzt werden. 
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Erläuterungen 

I. Einleitung 

In der Regierungserklärung vom 5. November 
1971 hat die Bundesregierung die Absicht be­
kundet, die Bemühungen um die Kodifikation 
des Arbeitsrechtes, für die bereits umfangreiche 
Vorarbeiten geleistet wurden, rasch und ziel­
strebig fortzusetzen. Es wurde in Aussicht ge­
nommen, als ersten Teil der Kodifikation das 
kollektive Arbeitsrecht (Arbeitsverfassungsrecht) 
der parlamentarischen Behandlung zuzuführen. 
Diese Vorgangsweise entsprach thematisch der 
Arbeitsplanung der Kommission zur yorberei­
tung der Kodifikation des Arbeitsrechtes. Der 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ausgearbeitete und zur Begutachtung ausgesandte 
Entwurf eines Arbeitsverfassungsgesetzes enthielt 
vorzüglich den von der Kommission behandelten 
Rechtsstoff, suchte jedoch eine Verbindung zu 
jenen rechtlichen Bereichen herzustellen, die von 
der Arbeitsrechtslehre der Arbeitsverfassung zu­
geordnet werden, ohne diese Bereiche einer er­
schöpfenden Regelung zu unterziehen. Es waren 
dies das Koalitionsrecht, die gesetzlichen Inter­
essenvertretungen (Kammern) sowie die Berufs­
vereinigungen auf freiwilliger Basis. Hiefür waren 
eine Reihe von überlegungen maßgebend, wobei 
verfassungsrechtliche und rechtssystematische Er­
wägungen im Vordergrund standen. Die Begut­
achtung des Ministerialentwurfes zeigte eine 
weitgehende übereinstimmung in der Auffas­
sung, diese Bestimmungen nicht in die Regie­
rungsvorlage aufzunehmen. Begründet wurde 
dieses Verlangen hinsichtlich des Koalitions­
rechtes vor allem mit dem Hinweis auf die 
Unzweckmäßigkeit eines Vorgriffes auf die 
Arbeit der Grundrechtskommission und ihrer 
nicht erkennbaren Auswirkungen. Die Bestim­
mungen über die gesetzlichen Interessenvertre­
tungen und· freiwilligen Berufsvereinigungen soll­
ten wegen ihrer bloß programmatischen Bedeu­
tung und mangels näherer inhaltlicher Regelung 
unterbleiben. Die Regierungsvorlage. hat diesen 
Bedenken Rechnung getragen und beschränkt sich 
auf die zusammenfassende Neuregelung der 
engeren Bereiche der Arbeitsverfassung. 

H. Kodifikationsgedanke und Werdegang des 
Entwurfes 

Der Gedanke der Schaffung eines österreichi­
sdIen Arbeitsgesetzbuches ist auf das engste mit 
der Entwicklung des Arbeitsrechtes verbunden 
und kann ebenso wie dieses auf eine lange Ge­
schichte zurückblicken. Bereits zu Beginn dieses 
Jahrhunderts findet sich in den sozialpolitischen 
Resolutionen der Gewerkschaften österreichs 
neben anderen sozialpolitischen Forderungen das 
Verlangen nach Kodifikation der gesamten 
Arbeitsrechtsbestimmungen. 

Unmittelbar nach 1918 waren die sozialpoliti­
schen Bemühungen jedoch nicht so sehr auf den 
Plan zur Schaffung eines Arbeitsgesetzbuches ge­
richtet. Im Wege der Einzelgesetzgebung mußte 
versucht werden, die wesentlichen Rechte der 
Arbeitnehmer gesetzlich zu verankern. Der Ge­
danke einer Kodifikation des Arbeitsrechtes wurde 
zwar niCht ganz aufgegeben, trat aber merklich 
in den Hintergrund. Erst im Jahre 1937 bekam 
der Kodifikationsgedanke neuen Auftrieb. 

Beim Bundesministerium für soziale Verwal­
tung wurde eine Kodifikationskommission ein­
gesetzt, die jedoch nach der Annexion österreichs 
wieder aufgelöst wurd~. . 

Auch m der Zweiten Republik gingen 
die Impulse zur Schaffung eines Arbeitsgesetz­
buches von der Gewerkschaftsbewegung aus. 
Schon der erste Bundeskongreß des neu ent­
standenen österreichischen Gewerkschaftsbundes 
im Jahre 1948 verlangte die Kodifikation des 
Arbeitsrechtes. Die gewerkschaftlichen Forderun­
gen und sonstigen Bestrebungen zur Schaffung 
eines österreichischen Arbeitsgesetzbuches fanden 
schließlich Eingang in die Erklärungen der 
Bundesregierung vom 4. Juli 1956 und 17. Juli 
1959. Das Verlangen nach einer Arbeitsrechts­
kodifikation findet sich in der Folge in allen 
weiteren Regierungserklärungen (7. November 
1960, 19. April 1961, 3. April 1963, 2. April 
1964, 20. April 1966, 27. April 1970 und 5. No­
vember 1971). 
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Den ersten konkreten Schritt zur Verwirk­
lichung dieses Vorhabens stellen die beiden vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung er­
stellten Teilentwürfe einer Kodifikation des 
Arbeitsrechtes dar. Im Juli 1960 wurde der 
öffentlichkeit der I. Teilentwurf, der die Rechts­
beziehungen im Bereich des Individualarbeits­
rechtes zu erfassen suchte, vorgelegt. Der das 
kollektive Arbeitsrecht beinhaltende H. Teilent­
wurf wurde im November 1962 zur Aussendung 
gebracht. Wenngleich die beiden Entwürfe keine 
ungeteilte Aufnahme gefunden haben, so haben 
sie doch gezeigt, daß eine Systematisierung des 
Rechtsstoffes möglich ist, anderseits ließen sie 
jene Kernprobleme sichtbar werden, die einer 
grundsätzlichen Klärung bedürfen. 

Auf Grund der Entschließung des National­
rates vom 1. Dezember 1966 hat sich im Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung unter dem 
Vorsitz von Frau Bundesminister Grete Rehor 
eine Kommission zur Vorbereitung der Kodi­
fikation des österreichischen Arbeitsrechtes kon­

scheidung, ob Teilbereiche des Arbeitsrechtes, 
deren Diskussion abgeschlossen ist und die 
systemgerecht in einem legistischen Akt zusam­
mengefaßt werden können, einer gesetzlichen 
Regelung zugeführt werden sollen. Im konkreten 
Zusammenhang war sie nach Auffassung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung ein­
deutig zu bejahen, weil das bearbeitete Teil­
gebiet des kollektiven Arbeitsrechtes als eine 
in sich geschlossene Rechtsmaterie betrachtet 
werden kann. 

Geleitet von diesen Erwägungen arbeitete das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung einen 
Gesetzentwurf aus, welcher den Kollektivvertrag, 
die Satzung, den Mindestlohntarif und die 
Betriebsvereinbarung unter Berücksichtigung der 
Beratungen der Kommission einer zusammen­
fassenden Regelung zuführt. Dieser Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die kollektive Rechts­
gestaltung im Arbeitsrecht wurde anfangs Juli 
1969 einem Begutachtungsverfahren unterzogen. 

stituiert. Dieser gehörten Vertreter der parla- Anläßlich der Beratung des gesamten Themen­
mentarischen Klubs, der beteiligten Ressorts und kreises der Mittel der kollektiven Rechtsgestal­
der in Betracht kommenden gesetzlichen und auf tung wurden überlegungen angestellt, ob korre­
freiwilliger Basis beruhenden Interessenvertretun- spondierende Maßnahmen auf verfassungsrecht­
gen sowie eine Reihe von Wissenschaftlern und lichem Gebiet getroffen werden sollten, um den 
Fachleuten auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes I Rechtsquellen des kollektiven Arbeitsrechtes eine 
an. Um den Beratungen der Kommission eine alle Zweifel ausschließende verfassungsrechtliche 
möglichst breite Diskussionsbasis zu bieten, wur- Absicherung zu bieten. In der Folge arbeitete 
den über eine Reihe von arbeitsrechtlichen das Bundeskanzleramt zu Beginn des Jahres 1970 
Grundsatzfragen Forschungsaufträge an nam- einen Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, 
hafte Wissenschaftler vergeben. Die erstellten mit dem das Staatsgrundgesetz über die allge­
Gutachten sowie die vom ho. Ressort bereits meinen Rechte der Staatsbürger ergänzt wird, 
geleisteten Vorarbeiten - die 1960 bzw. 1962 und einen Entwurf eines Bundesverfassungs­
erstellten Teilentwürfe zu einer Kodifikation des gesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
österreichischen Arbeitsrechtes (I. und II. Teil- in der Fassung von 1929 abgeändert wird, aus. 
entwurf) - bilden die Basis für eine systema~ Die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens 
tische Diskussion der einzelnen Problemkreise. dieser Verfassungsentwürfe wurden vom Arbeits­
Zu diesem Zweck wurde ein Ausschuß gebildet, ausschuß in zwei Sitzungen im März 1971 einer 
dessen Vorsitz Hochschulprofessor Dr. Rudolf Beratung unterzogen. Nach Kenntnisnahme der 
Strasser übertragen wurde. Stellungnahmen des Verfassungsgerichtshofes und 

Der erste in Angriff genommene Themenkreis 
betraf "Die für das Arbeitsrecht spezifischen 
Rechtsquellen", welche Umschreibung einem an 
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Schnorr ver­
gebenen Forschungsauftrag entsprach. Kommis­
sion und ein besonders gebildeter Ausschuß 
unterzogen in achtzehn ganztätigen Ausschuß­
sitzungen und in sieben Plenarsitzungen die ein­
schlägigen Rechtsprobleme einer eingehenden 
Diskussion. Die Beratungen umfaßten die 
Themenkreise des Kollektivvertrages, der Satzung 
und des Mindestlohntarifes. Breiten Raum nahm 
die Diskussion der Probleme der Betriebsver­
einbarung ein. 

Nach Abschluß der Beratungen über die 
spezifischen Rechtsquellen des kollektiven 
Arbeitsrechtes stand das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung vor der grundsätzlichen Ent-

des. Obersten Gerichtshofes konnte in der 
Kommission zu den beiden Verfassungsentwürfen 
jedoch keine einhellige Meinung hinsichtlich der 
verfassungs rechtlichen Verankerung des Kollek­
tivvertrages erzielt werden. 

Die Kommission faßte in ihrer 8. Arbeits­
sitzung am 20. Jänner 1970 den Beschluß, ihre 
Tätigkeit mit der Beratung des Verhältnisses der 
zukünftigen Kodifikation zu den allgemeinen 
Grundsätzen des ABGB fortzusetzen. 

In der Folge wurde jedoch erwogen, ob die 
Beratung so verschiedenartiger Themen dem 
Kodifikationsvorhaben förderlich sei. Die über­
legungen gingen nun dahin, im Anschluß an die 
Beratungen über die kollektive Rechtsgestaltung 
weitere Teile des kollektiven Arbeitsrechtes zu 
beraten und abzuschließen. 
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In der 9. Arbeitssitzung am 24. September 
1970 beschloß daher die Kommission, nunmehr 
unter dem Vorsitz des Bundesministers für 
soziale Verwaltung, Vizekanzler lng. Rudolf 
Häuser, die Beratungen im Bereich des kollek­
tiven Arbeitsrechtes mit dem Thema "Betriebs­
verfassung" fortzusetzen und dieses zum Ab­
schluß zu bringen. Hiezu wurde ein zweiter 
Arbeitsausschuß eingesetzt, der gleichfalls unter 
dem Vorsitz von Professor Dr. Rudolf Strasser 
seine Beratungen am 16. Oktober 1970 aufge­
nommen und in der Folge, an Hand von zwei, 
als Arbeitsunterlage gedachten Entwürfen von 
Ministerialrat Dr. Martinek und Prof. Dr. Stras­
ser einerseits und Prof. Dr. Tomandl anderseits 
fortgesetzt hat. 

Dieser Arbeitsausschuß hat m insgesamt 
38 Sitzungen die Probleme der Vertretung der 
Arbeitnehmerschaft im Betrieb durchberaten, 
wobei neun Sitzungen der Begutachtung der vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung aus­
gesandten Novelle zum BRG 1971 und eine 
Sitzung der Begutachtung des Entwurfes über 
die Errichtung betrieblicher Jugendvertretungen 
und Überprüfung ihrer Übereinstimmung init 
den Zielrichtungen der Kommission gewidmet 
waren. 

Um eine Beschleunigung der Arbeiten zu er­
reichen und die wiederholte Berichterstattung der 
Beratungsergebnisse des Ausschusses an das 
Plenum der Kommission zu vermeiden, wurde 
die Kommission in der 12. Plenarsitzung am 
16. Juni 1972 umgestaltet und die Mitgliederzahl 
von 44 auf 19 verringert. Die Vorsitzführung 
in dieser Kommission hat ebenfalls der Bundes­
minister für soziale Verwaltung, Vizekanzler Ing. 
Rudolf Häuser übernommen. Zu seinem Stell­
vertreter wurde Professor Dr. Strasser bestellt, 
der die Beratungen leitete. Der Kommission ge­
hören nunmehr Vertreter der in Betracht kom­
menden gesetzlichen und auf freiwilliger Basis 
beruhenden Interessenvertretungen, Wissenschaft­
ler und Fachleute auf dem Gebiet des Arbeits­
rechtes sowie je ein Vertreter des Bund~skanzler­
amtes und des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung an. Die Kommission hat in der 
Folge in weiteren acht Arbeitssitzungen den 
Problemkreis der Betriebsverfassung einschließ­
lich der betrieblichen Mitbestimmung weiter be­
raten, wobei drei Sitzungen der Beratung der 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ausgesandten Novelle zum BRG 1972 gewidmet 
waren. 

Die Regierungsvorlage wurde unter Bedacht­
nahme auf die Beschlüsse der Kommission zur 
Vorbereitung der Kodifikation des Arbeits­
rechtes, das Begutachtungsverfahren zum Mini­
sterialentwurf sowie die vorliegenden Ergebnisse 
der Beratungen der Sozialpartner erstellt. 

111. Die Entwicklung der kollektiven Rechts­
gestaltung und der Betriebsverfassung 

1. Der Kollektivvertrag 

Die gesetzliche Grundlage für die Möglichkeit, 
Arbeitsbedingungen im Wege einer kollektiven 
Vereinbarung festzusetzen, wurde erstmalig 
durch das Gesetz vom 18 .. Dezember 1919, 
StGBI. Nr. 16/1920, über die Errichtung von 
Einigungsämtern und kollektive Arbeitsverträge 
geschaffen. Bis zum Jahre 1920 richtete sich die 
Wirkung der abgeschlossenen Kollektivverträge 
(Tarifverträge) lediglich nach den Bestimmungen 
des ABGB über die Bevollmächtigung. Das durch 
das genannte Gesetz geschaffene Kollektivver­
tragsrecht hat durch spätere Gesetze zum Teil 
grundlegende Anderungen erfahren. So wurde 
durch das Gesetz zum Sdmtz der Arbeits- und 
Versammlungsfreiheit, BGBI. Nr. 113/1930, die 
bis, dahin strittige Frage der Kollektivvertrags­
angehörigkeit und der Kollektivvertragsgebun­
denheit gelöst und Bestimmungen betreffend die 
Publizität der Kollektivverträge getroffen. Ein­
schneidende Anderungen erfuhr das Kollektiv­
vertragsrecht durch die seit dem Jahre 1934 
zur Vorbereitung des berufsständischen . Aufbaues 
ergangenen Gesetze über die Errichtung von 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Dem im Jahre 1934 gegründeten 
"Gewerkschaftsbund der österreichischen Arbei­
ter und Angestellten" und der Berufskörper­
schaft der öffentlich Bediensteten auf Seite der 
Arbeitnehmer stand allein das Rec..~t zum Ab­
schluß von Kollektivverträgen zu. Die abge­
schlossenen Kollektivverträge hatten daher für 
alle räumlich und fachlich erfaßten Arbeitnehmer 
ohne Rücksicht auf den Bestand einer Mitglied­
schaft zur vertragschließenden Gewerkschaft Gel­
tung. 

Mit Einführung des Gesetzes zur Ordnung 
der nationalen Arbeit im Jahre 1938 wurde 
das auf dem Dualismus der Sozialpartner be­
ruhende System der kollektiven Rechtssetzung 
beseitigt. Die Entscheidung über alle das Arbeits~ 
verhältnis berührende Fragen wurde dem 
"Reichstreuhänder der Arbeit", einer staatlichen 
Verwal tungsbehörde, übertragen. 

Im Interesse der notwendigen Kontinuität auf 
arbeitsrechtlichem Gebiet wurden nach Wieder­
herstellung der Selbständigkeit österreichs die 
Bestimmungen des in der Zeit der national­
sozialistischen Besetzung in Geltung stehenden 
Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit 
über das Tarifordnungsrecht bis zur Neuregelitng 
des Kollektivvertragswesens aufrecht erhalten. 
Die Befugnisse des Reichstreuhänders der 
Arbeit, dessen Tätigkeit mit der Befreiung 
österreichs em Ende fand, wurden durch 
Verordnung des Bundesministeriums für 
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soziale Verwaltung vom 28. Jänner 1946, BGBL 
Nr. 50, auf eine beim Bundesministerium für 
soziale Verwaltung errichtete provisorische 
Zentrallohnkommission übertragen. Sie war als 
kurzfristige übergangsmaßnahme gedacht und 
dazu bestimmt, die Aufgaben des ehemaligen 
Reichstreuhänders der Arbeit nach demokrati­
schen Grundsätzen weiterzuführen und sozusagen 
eine überleitung aus dem Tarifordnungsrecht in 
das Kollektivvertragsrecht herbeizuführen. Mit 
der Schaffung des neuen Kollektivvertrags­
gesetzes vom 26. Feber 1947, BGBL Nr. 76, 
wurde die Regelung der Lohn- und Arbeits­
bedingungen wieder ausschließlich den Interessen­
vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
übertragen. 

Dieses Gesetz folgte in den grundsätzlichen 
Fragen den bewährten Bestimmungen des alten 
österreichischen Kollektivvertragsrechtes, hat 
aber den Knderungen, die in wirtschaftspoliti­
scher Hinsicht und in der Organisation der als 
Kollektivvertragspartner in Betracht kommen­
den Körperschaften eingetreten sind, entspre­
chend Rechnung getragen. Gegenüber dem 
Kollektivvertragsgesetz aus dem Jahre 1920 und 
seinen späteren Novellen ergab sich insoweit auch 
eine gewisse Erweiterung, als die Judikatur der 
Jahre 1920 bis 1938 zum Kollektivvertragsrecht 
sowie das Schrifttum hiezu bei Formulierung 
einzelner Bestimmungen des Gesetzes entspre­
chend verwertet wurden. 

Dieses Gesetz erfuhr seit seinem Inkrafttreten 
nur verhältnismäßig geringfügige Knderungen. 
Das Bundesgesetz vom 18. März 1959, BGBL 
Nr. 92, mit dem das Einführungsgesetz zu 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen abgeändert 
wurde, brachte lediglich eine textliche Berichti­
gung, welche die Unzulässigkeit der Berufung 
gegen die Entscheidungen der Einigungsämter 
klarstellte. Die Novelle vom 14. Feber 1962, 
BGBl. Nr. 60, vereinfachte das Verfahren für 
die Hinterlegung von Kollektivverträgen, be­
schränkte die Verpflichtung zur Kundmachung 
der Entscheidungen des Obereinigungsamtes über 
die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit 
auf das Amtsblatt zur Wiener Zeitung und traf 
eine Regelung über die Entschädigung der Mit­
glieder und Ersatzmänner der Einigungsämter 
und des Obereinigungsamtes. 

2. Die Arbeitsordnung 

Schon vor jeder gesetzlichen Regelung diente 
die Fabriksordnung, die vom Arbeitgeber ein­
sei tig erlassen wurde, der Vereinheitlichung der 
Arbeitsbedingungen im Betrieb. Die Arbeit­
nehmer waren verhalten, die Bedingungen dieser 
Fabriks- oder Werkstättenordnung bei Abschluß 
des Arbeitsvertrages ausdrücklich oder still­
schweigend anzunehmen. Eine gesetzliche Rege­
lung der Dienstordnung des Bergrechts erfolgte 

durch das Allgemeine Berggesetz vom 23. Mai 
1854, für die gewerbliche Wirtschaft erfolgte eine 
Regelung durch § 84 der GewO vom 20. Dezem­
ber 1859. Diese Dienstordnungen konnten vom 
Arbeitgeber einseitig erlassen werden, ihr Inhalt 
war im Gesetz vorgeschrieben und sie mußten 
der Behörde zur Kenntnis gebracht werden. Die. 
Gewerberechtsnovelle von 1885 brachte eine 
Verstärkung des behördlichen Einflusses. Den 
übergang zur Betriebsvereinbarung schuf das 
RegiebautenArbG vom 28. Juli 1902. Nunmehr 
konnten die großjährigen Arbeitnehmer zum 
Entwurf der Arbeitsordnung 'Stellung nehmen. 
Die Behörde erhielt das Recht, nicht nur die 
Gesetzmäßigkeit, sondern auch die Zweckmäßig­
keit der Regelung zu überprüfen. 

Einen entscheidenden Umschwung brachte das 
Betriebsrätegesetz 1919. Nunmehr konnte die 
Arbeitsordnung, soweit sie nicht durch Kollektiv­
vertrag geregelt war, vom Betriebsinhaber nur 
mit Zustimmung des Betriebsrates beschlossen 
werden. Dies änderte sich auch unter der Geltung 
des Werksgemeinschaftsgesetzes 1934 nicht. 

Im geltenden Recht wurde der § 88 a GewO 
durch die §§ 21 bis 26 KollVG ersetzt. Die 
Arbeitsordnung des geltenden Rechts ist eine 
generelle Regelung, die durch eine besondere 
Form des Zustandekommens und durch einen 
bestimmten im Gesetz näher bezeichneten Inhalt 
gtkennzeichnet ist. 

3. Die Betriebsverfassung 

Die Bemühungen der Arbeiterschaft gingen seit 
jeher dahin, gesetzliche Betriebsvertretungen der 
Arbeiter und Angestellten zu erhalten. Die Berg­
arbeiter erreichten bereits durch das Gesetz, 
RGBl. Nr. 156/1896, betreffend die Errichtung 
von Genossenschaften eine gesetzliche Regelung 
ihrer Betriebsvertretung. Für die fabriksmäßigen 
sowie für alle übrigen Betriebe, in denen minde­
stens 20 Arbeitnehmer dauernd beschäftigt waren, 
erfolgte die gesetzliche Regelung erst durch das 
Gesetz betreffend die Errichtung von Betriebs­
~äten im Jahre 1919, StGBl. Nr. 283. In kleineren 
Betrieben, in denen mindestens 5 Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, waren zur Besorgung der Auf­
gaben der Betriebsvertretung je nach Größe des 
Betriebes ein oder zwei Vertrauensmänner zu 
bestellen. Hinsichtlich der Betriebe der Privat­
wirtschaft stellte das Bundesgesetz über die Er­
richtung von Werksgemeinschaften, BGBl. II 
Nr. 153/1934, die Betriebsvertretung auf eine 
völlig neue Grundlage. Das Gesetz unterschied 
hinsichtlich der Wahrnehmung der Interessen 
zwischen jenen, die Betriebsinhaber und Arbeit­
nehmer gleichermaßen betreffen, und solchen, die 
die Arbeitnehmer allein berühren. 

Mit der 2. Verordnung über die Einführung 
sozialrechtlicher Vorschriften im Lande Oster-
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reich vom 9. Juli 1938, GBL für das Land öster­
reich Nr. 290/1938, wurde das AOG in Öster­
reich eingeführt und damit das Gesetz über die 
Errichtung von Werksgemeinschaften aufgeho­
ben. 

Das Gesetz StGBl. Nr. 20/1945 setzte § 9 
AOG, der die Berufung der Vertrauensmänner 
festlegte, außer Kraft und entzog damit den 
Betriebsvertretungen im Sinne des AOG die 
Grundlage ihres Bestandes. Mit Unterstützung 
der zugelassenen politischen Parteien und der 
Gewerkschaften wurden in der Folge in Anleh­
nung an das nicht wieder in Kraft getretene 
Betriebsrätegesetz 1919 provisorische Betriebs­
räte und Vertrauensleute gebildet. 

Das durch Gesetz vom 28. März 1947, BGBL 
Nr. 97, geschaffene neue Betriebsrätegesetz ist als 
eine Fortbildung des Betriebsrätegesetzes 1919 
anzusehen. Das Betriebsrätegesetz 1947 verstärkte 
den Schutz der Betriebsratsmitglieder in bezug 
auf die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes und er­
weiterte den Einfluß des Betriebsrates in perso­
nellen Angelegenheiten. Weiters baute es 
die wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte aus. Das 
Betriebsrätegesetz wurde mehrfach geändert: 

1. Das Gesetz vom 30. Juni 1948, BGBL 
Nr. 157, verlängerte die Tätigkeitsdauer 
der Betriebsvertretung auf 2 Jahre. 

2. Das Bundesverfassungsgesetz vom 2. Juni 
1948, BGBL Nr. 139, dehnte in Verbindung 
mit § 2 Landarbeitsgesetz, BGBL Nr. 140/ 
1948, den Geltungsbereich des BRG aus. 

3. Durch Gesetz vom 16. Dezember 1949, 
BGBL Nr. 24/1950, wurde die Vorsitzfüh­
rung in der Staatlichen Wirtschaftskommis-
sion neu geregelt. . 

4. Durch § 54 Abs. 5 Schillingeröffnungsbilan­
zengesetz vom 7. Juli 1954, BGBL Nr. 190, 
wurde die Entsendung von Betriebsratsmit­
gliedern in die Aufsichtsräte von Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung an die 
Bedingung eines Stammkapitals von 
200.000 S geknüpft. 

5. Durch Gesetz vom 11. Juli 1956, BGBL 
Nr. 134, wurde die Staatliche Wirtschafts­
kommission, die bisher beim Bundesmini­
sterium für Verkehr und verstaatlichte Be­
triebe bestand, aufgelöst und beim Bundes­
kanzleramt neu errichtet. 

6. Die Novelle vom 23. Juli 1962, BGBL 
Nr. 234, brachte eine Herabsetzung des Wahl­
alters sowie für Theaterunternehmungen 
eine über die Sektionierung in Arbeiter und 
Angestellte hinausgehende Sektionierung 
nach darstellendem und nichtdarstellendem 
Personal. 

7. Durch Gesetz vom 7. Juli 1965, BGBL 
Nr. 235, wurde die Mandatsdauer der Be­
triebsratsmitglieder auf drei Jahre verlän­
gert und die Möglichkeit der Briefwahl ein­
geführt. 

8. Die Novelle vom 13. Juli 1971, BGBL 
Nr. 319, ist die erste Novelle seit Bestand 
des Betriebsrätegesetzes, die eine Verbesse­
rung der Rechte und eine Erweiterung der 
Aufgaben und Befugnisse des Betriebsrates 
enthält. Die Anderungen betrafen insbeson­
dere Bestimmungen über die Betriebsrats­
wahl, die Einführung eines allgemeinen In­
formations- und Interventionsrechtes, die 
Ausgestaltung des Beratungsrechtes, eine Er­
weiterung des Mitbestimmungsrechtes bei 
der Akkordfestsetzung und die Einführung 
eines von der Arbeitsordnung unabhängi­
gen Mitbestimmungsrechtes bei der betrieb­
lichen Arbeitszeitregelung. Die Mitwirkungs­
rechte bei Planung und Durchführung der 
betrieblichen Berufsausbildung und bei be­
trieblichen Schulungs- und Umschulungsmaß-

. nahmen wurden erweitert. Neu geschaffen 
wurde ein Mitwirkungsrecht bei Betriebs­
änderungen. Die Novelle brachte weiters 
eine Befugnisabgrenzung zwischen Betriebs­
rat und Zentralbetriebsrat, die Einführung 
von Bildungsfreistellungen für Betriebsrats­
mitglieder, eine Verbesserung des Kündi­
gungs- und Entlassungsschutzes der Betriebs­
ratsmitglieder (Vertrauensmänner) und die 
Ausdehnung dieses Schutzes auf die Mit­
glieder des Wahlvorstandes, auf Wahlwerber 
bzw. einen erweiterten Schutz für Ersatz­
mitglieder. 

IV. Das Wesen des Arbeitsverfassungsrechtes 

Als Konsequenz der sozialpolitischen Entwick­
lung wurde die Gestaltung der Arbeitsbedingun­
gen in steigendem Maße der Willkür entzogen. 
Dieser Vorgang läßt die spannungsreiche Aus­
einandersetzung mit dem Problem der Arbeits­
abhängigkeit erkennen und ist dadurch gekenn­
zeichnet, daß all das für den einzelnen schick­
salhafte Bedeutung gewinnt, was eine bestimmte 
Gemeinschaft verfügt und erreicht. Die Organisa­
tion der Arbeitnehmerschaft innerhalb und außer­
halb der Betriebe wird zu einem ordnenden 
Faktor unseres Sozialgefüges. Die individuellen 
Vereinbarungen werden in wachsendem Ausmaß 
durch organisierte Rechtsgestaltung, und zwar 
durch kollektiv geschaffene Regelungen ersetzt, 
welche die Arbeitsbedingungen generell festlegen. 
Aber nicht nur die rechtliche Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen sondern auch die Mitwir­
kung und Mitbestimmung in wirtsc1J.aftlicher, 
sozialer, gesundheitlicher und kultureller Hin­
sicht überhaupt wird von dieser Entwicklung 
erfaßt. 

Träger dieser Entwicklung sind organlSlerte 
Gemeinschaften. Sie sind die Keimzellen für die 
Herausbildung des kollektiven Arbeitsrechtes. 
Die Zusammenschlüsse der Arbeitnehmer bildeten 
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ursprünglich einen Akt kollektiver Selbsthilfe. 
Sie wurden nach einer wechselvollen Geschichte 
im Verein mit den ihnen gegenüberstehenden 
Arbeitgeberverbänden zu bedeutenden Faktoren 
unseres demokratischen Staatswesens. Neben den 
auf Freiwilligk~it basierenden Koalitionen ent­
wickelten sich gesetzliche Interessenvertretungen, 
die den Rechtsstatus öffentlich-rechtlicher Kor­
porationen aufweisen und auf Zwangsmitglied­
schaft beruhen. Durch einzelne Akte der Gesetz­
gebung entstand eine Arbeitsverfassung, die dem 
Verfassungskonzept der demokratischen Repu­
blik ;Osterreich entsprach. 

Auf betrieblicher Ebene schuf der Gesetzgeber 
1919 eine aus dem Rätegedanken hervorgegan­
gene Betriebsräteorganisation. Damit wurde die 
Arbeitnehmerschaft rechtlich als Trägerin der 
Interessenvertretung in den Betrieben anerkannt. 
Zwischen der überbetrieblichen, auf Arbeitneh­
merseite durch freiwillige Berufsvereinigungen 
(Gewerkschaften) und Arbeiterkammern reprä­
sentierten Arbeitsverfassung und der Betriebs­
räteorganisation wurde keine Über- und Unter­
ordnung geschaffen; daran hat auch das Betriebs­
rätegesetz 1947 nichts geändert. Trotz dieser 
Trennung finden sich weitgehende rechtliche Par­
allelen. Die Normen dieser beiden Teilgebiete 
des kollektiven Arbeitsrechtes behandeln nicht 
die Rechtsbeziehungen zu den einzelnen Arbeit­
nehmern, sondern stellen im Prinzip Verbands­
recht dar. Daß mit diesem auch individuelle 
Rechtsansprüche verbunden werden, ändert nichts 
am Charakter. dieses Rechtsgebietes. Demnach 
kann man das Arbeitsverfassungsrecht als die 
Summe jener Normen bezeichnen, die das Recht 
der Berufsvereinigungen und sonstiger Koalitio­
nen, das Recht der gesetzlichen Interessenvertre­
tungen sowie das Recht der Arbeitnehmerschaft 
in den Betrieben regeln; hiezu zählt auch die 
Auseinandersetzung mit d~m entsprechenden 
Sozialpartner und die damit verbundene kollek­
tive Rechtsgestaltung. 

Die drei Teile der Regierungsvorlage enthal­
ten die Normen über die kollektive Rechtsgestal­
tung, das Betriebsverfassungsrecht und das 
Schlichtungs- und Verfahrensrecht im Bereich 
des kollektiven Arbeitsrechtes. Die Regelung des 
Koalitionsrechtes sowie die Normen über die 
gesetzlichen Interessenvertretungen und freiwil­
ligen Berufsvereinigungen wurden aus den be­
reits eingangs angeführten Gründen nicht in die 
Regierungsvorlage aufgenommen. 

1. Ein wesentlicher Teil des kollektiven Arbeits­
rechtes sind die Normen über die kollek­
tive Rechtsgestaltung. Das bedeutendste Mit­
tel dieser Rechtsgestaltung ist der Kollek­
tivvertrag. Durch diesen wird es ermöglicht, 
im Wege autonomer Rechtsetzung die 
Arbeitsbedingungen nach den Bedürfnissen 
der einzelnen Wirtschaftszweige und der 

Verkehrsauffassung der beteiligten Kreise 
entsprechend zu gestalten. Ihm zur Seite 
stellt das positive österreichische Arbeits­
recht die Rechtseinrichtungen der Satzung, 
des Mindestlohntarifes und der Festsetzung 
der Lehrlingsentschädigung. Auf betrieblicher 
Ebene bildet die Betriebsvereiribarung ein 
wichtiges Instrument der Mitbestimmung 
der Arbeitnehmerschaft. Damit wird aber 
schon nach geltendem Recht der enge Zu­
sammenhang der kollektiven Rechtsgestal­
tung mit dem Rechtsgebiet der Betriebs-. 
verfassung, deutlich. 

2. Das zweite Teilgebiet des kollektiven 
Arbeitsrechtes ist das Betriebsverfassungs­
recht, also die Gesamtheit der Bestimmun­
gen, die der Arbeitnehmerschaft eines Be­
triebes eine rechtliche Organisation sowie 
bestimmte Aufgaben und Befugnisse ein­
räumen. Hiezu gehören demgemäß alle Vor­
schriften über die Organisation der Arbeit­
nehmer des Betriebes selbst, als auch ihrer 
Vertretungskörper sowie die Gesamtheit der 
materiellen Berechtigungen bezüglich der 
Mitwirkung und Mitbestimmung in den Be­
trieben. 

3. Als ein dritter Teil des Arbeitsverfassungs­
rechtes können jene Vorschriften angesehen 
werden, die der Rechtsdurchsetzung und der 
Schlichtung von Streitigkeiten dienen. Sie 
regeln die Behörden, deren Zuständigkeit 
und das anzuwendende Verfahren. Unter 
Schlichtung wird im allgemeinen die Hilfe­
leistung bzw. das verbindliche Herbeiführen 
eines Interessenausgteiches beim Abschluß 
von Gesamtregelungen (Kollektivverträgen, 
Betriebsvereinbarungen) verstanden. Gegen­
stand der Schlichtung sind demgemäß keine 
Rechtsstreitigkeiten sondern Regelungsstrei­
tigkeiten. Die Schlichtung von Regelungs­
streitigkeiten obliegt dem Obereinigungsamt 
und den Einigungsämtern. Letztere bleiben 
bis zur Neuordnung der Arbeitsgerichtsbar­
keit auch zur Entscheidung über Rechts­
streitigkeiten aus der Betriebsverfassung zu­
ständig. 
Wenngleich im Laufe der Entwicklung des 
Arbeitsrechtes der umfangreiche und wach­
sende Bereich des Arbeitsverfassungsrechtes 
gegenüber dem Individualarbeitsrecht eine 
eigene Bedeutung gewann, darf nicht über­
sehen werden, daß die sozialpolitische Ziel­
setzung, die dem gesamten Arbeitsrecht zu­
grunde liegt, grundsätzlich einheitlich ist und 
lediglich die Methode zur Erreichung dieses 
Zieles sich auf verschiedenen Ebenen der 
rechtlichen Beziehungen abspielt. Der Arbeit­
nehmerschutzgedanke wurde als das beherr­
schende Generalprinzip des Arbeitsrechts 
und der Leitgedanke dieser Rechtsdisziplin 
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bezeichnet, der auch im kollektiven Arbeits­
recht bestimmend ist. Gerade dem Arbeits­
verfassungsrecht kam und kommt die Auf­
gabe zu, die in der Natur der Dinge gelege­
nen Interessengegensätze durch richtige 
Maßnahmen auszugleichen, zu überbrücken 
und mitzuhelfen, das Arbeitsleben zu huma­
nisieren und harmonischer zu gestalten. Die 
Auseinandersetzung und das Zusammenwir­
ken auf dem Boden der sozialen Verbände 
hat tragende Bedeutung und ist eine ver­
antwortungsvolle, im Interesse der Stabilität 
und Entwicklung unseres Gemeinwesens 
liegende Aufgabe. Darüber· hinaus aber 
kommt dem Ausbau der Arbeitsverfassung 
im überbetrieblichen und betrieblichen Be­
reich, insbesondere der Ausgestaltung der 
Mitbestimmung entscheidendes Gewicht für 
die soziale Struktur und Entwicklung der 
Gesellschaft zu. Das Arbeitsrecht in seiner 
jeweiligen Ausprägung ist ein sehr beacht­
licher Faktor der Gesamtrechtsordnung. 
Neben der Repräsentaüon organisierter In­
teressen im Arbeitsrecht, die der Staat zur 
Sicherung eines funktionierenden Ausgleiches 
zu garantieren hat, gilt es unter Wahrung 
der Gesamtkonzeption die Würde des arbei­
tenden Menschen und seine individuellen 
Interessen zu wahren. Diese werden vor 
allem im Bereich des Individualarbeitsrechtes 
zu berücksichtigen sein. Unter anderem wer­
den bei der kodifikatorischen Behandlung 
dieses Bereiches nach Auffassung der Kom­
mission zur Vorbereitung der Kodifikation 
des Arbeitsrechtes besondere Informations-, 
Anhörungs-, Einsichts- und Vorschlagsrechte 
des einzelnen Arbeitnehmers, die seine Per­
son oder seine Arbeitssphäre unmittelbar 
berühren, beraten werden. Regelungen dieser 
Art sind systematisch nicht der Betriebsver­
fassung, sondern dem Arbeitsverhältnisrecht 
zuzuordnen und daher im Individualarbeits­
recht zu regeln. Das endgültige Verhältnis 
zwischen diesem Teilbereich und der Arbeits­
verfassung wird demnach erst dort festgelegt 
werden können. 

V. Zur Terminologie des Gesetzentwurfes 

1. Der aus dem Jahre 1962 stammende H. Teil­
entwurf für eine Kodifikation des Arbeits­
rechtes, der thematisch dem vorliegenden 
Entwurf entspricht, wurde von seinen Ver­
fassern mit "Kollektives Arbeitsrecht" be­
zeichnet. Davon wird im vorliegenden Ent­
wurf abgegangen und statt dessen "Arbeits­
verfassungsgesetz" gewählt. Die Gründe 
dafür sind: Der Begriff des kollektiven 
Arbeitsrechtes ist im deutschen Sprachraum 
von der Arbeitsrechtswissenschaft der Bun­
desrepublik Deutschland als Gegensatz zum 

sogenannten individuellen Arbeitsrecht ent­
wickelt worden. Er soll zum Ausdruck 
bringen, daß es sich dabei um die Zusam­
menfassung jener Teilgebiete des Arbeits­
rechtes handelt, bei denen nicht so sehr der 
einzelne Arbeitnehmer als vielmehr Arbeit­
nehmergruppierungen auf verschiedenen 
Ebenen des Sozial- und Wirtschaftslebens 
im Vordergrund stehen. Im Gegensatz dazu 
soll das individuelle Arbeitsrecht dadurch 
gekennzeichnet sein, daß jeweils der einzelne 
Arbeitnehmer im Mittelpunkt der gesetz­
lichen; Regelung steht. Auf diese Weise 
kommt man dazu, im Rahmen des indivi­
duellen Arbeitsrechtes das Arbeitsvertrags­
recht und das Arbeitnehmerschutzrecht, also 
Normen privatrechtlichen wie öffentlich­
rechtlichen Charakters, zusammenzufassen. 
Dies allein schon ist bedenklich und spricht· 
nicht für diese Art von Begriffsbildung. 
Denn zweifellos stehen bei den Bestimmun­
gen des Arbeitnehmerschutzrechtes vor 
allem öffentliche und damit gesamtgesell­
schaftliche Interessen und weniger indivi­
duelle im Vordergrund. Stimmt somit die 
eine Seite des Begriffspaares individuelles 
und kollektives Arbeitsrecht nicht, so wird 
auch die andere fragwürdig. Zwar vereinigt 
die Lehre unter dem Begriff des kollektiven 
Arbeitsrechtes weniger heterogene Teil­
gebiete des Arbeitsrechtes als unter dem 
Begriff des individuellen Arbeitsrechtes, 
doch ist in diesem Fall vor allem die Mehr­
deutigkeit des Begriffes kritisch zu vermer­
ken. Unter kollektivem Arbeitsrecht kann 
nämlich auch das durch kollektive Regelun­
gen, z. B. durch Kollektivverträge, geschaf­
fene (individuelle) Arbeitsrecht verstanden 
werden. All dies läßt es zweckmäßig er­
scheinen, im Rahmen einer gesetzlichen 
Terminologie auf diesen Begriff zu verzich­
ten und statt dessen die Bezeichnung 
"Arbeitsverfassung" zu wählen. Sind auch 
Organisation und Aufbau der Interessenver­
tretungen auf überbetrieblicher Ebene nicht 
mehr von der Neuregelung erfaßt, so wurde 
mit dieser Bezeichnung doch ein kollektive 
Rechtsgestaltung und Betriebsverfassung 
klar umfassender Oberbegriff gefunden. Die 
Arbeitsverfassung auf betrieblicher Ebene ist 
durch den Begriff "Betriebsverfassung" seit 
Jahrzehnten eindeutig im Rahmen eines 
festen gesetzlichen, wissenschaftlichen, aber 
auch allgemeinen Sprachgebrauches bezeich­
net. 

2. Im geltenden Recht werden die durch. Gesetz 
errichteten Arbeitnehmer- und Arbeitgeber­
verbände meist als gesetzliche Interessenver­
tretungen (z. B. § 3 Abs. 1 Z. 1 KolIVG) 
oder als Kammern (z. B. Bundesgesetz vom 
19. Mai 1954, über die Kammern für Arbei-
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ter und Angestellte und den österreichischen 
Arbeiterkammertag, BGBl. Nr. 105/1954; 
Bundesgesetz vom 24. Juli 1946, betreffend 
die Errichtung von Kammern der gewerb­
lichen Wirtschaft, BGBl. Nr. 182/1946) be­
zeichnet. Die auf freiwilliger Mitgliedschaft 
beruhenden Interessenverbände auf Arbeit­
nehmerseite nennt der Gesetzgeber oft 
Berufsvereinigungen (z. B. § 8 Abs. 5 BRG; 
§ 3 Abs. 1 Z. 2 KollVG), mitunter auch 
Gewerkschaften (z. B. § 5 Abs. 6 BRG). 
Für die entsprechenden Verbände auf 
Arbeitgeberseite fehlt es an einer festen 
Begriffsbildung (der Gesetzgeber spricht 
- wohl in Anlehnung an die entsprechenden 
Arbeitnehmerorganisationen mitunter 
von Interessenvertretungen oder Berufsver­
einigungen der Arbeitgeber, z. B. in § 3 
des Kollektivvertragsgesetzes). Dasselbe gilt 
für die Frage, ob und wie gesetzliche Inter­
essenvertretungen und freie Berufsvereini­
gungen zusammenfassend bezeichnet werden 
sollen. Da die im Entwurf den freiwilligen 
Berufsvereinigungen eingeräumten Befug­
nisse vom Besitz der Fähigkeit zum Ab­
schluß von Kollektivverträgen abhängig ge­
macht werden, hat sich der Entwurf in 
diesem Punkt dafür entschieden, als Ober­
begriff von "kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaften der Arbeitnehmer und Arbeit­
geber" zu sprechen (§ 2 Abs. 1) und in 
weiterer Folge jeweils zwischen "gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber bzw. 
Arbeitnehmer" und "freiwilligen Berufsver­
einigungen der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer" zu unterscheiden. Das Wort 
"Beruf" ist hier im Sinne der jeweiligen 
organisatorischen Zusammenfassung zu ver­
stehen. Diese organisatorische Zusammen­
fassung richtet sich nach jenen Grundsätzen, 
die die Koalitionen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Autonomie 
selbst aufstellen. 

3. Zur Bezeichnung der im 1. Teil geregelten 
Fragen wurde der Begriff "kollektive 
Rechtsgestaltung" gewählt. Damit wird die 
für das Arbeitsrecht charakteristische Art 
der betrieblichen und übertrieblichen Norm­
setzung mittels spezifischer Regelungsinstru­
mente, die von den Parteien des Arbeits­
lebens (Kollektivvertrag, Betriebsvereinba­
rung) bzw. in weiterer Folge vom Gesetz­
geber (Satzung, Mindestlohntarif, Festset­
zung von Lehrlingsentschädigungen) ent­
wickelt wurden, zusammenfassend bezeich­
net. 

4. Im 11. Teil wurde der im österreichischen 
Sprachgebrauch, darüber hinaus aber auch 
im deutschsprachigen Raum fest eingeführte 
Begriff "Betriebsverfassung" beibehalten, ob-

wohl verschiedentlich dar an Kritik geübt 
wurde. Der vom Sprachlogischen her sicher 
eher zutreffende Begriff "Belegschaftsverfas­
sung" würde mit einer über 50 Jahre be­
stehenden Terminologie brechen und hätte 
große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. 

5. Durchgängig wird an Stelle des Begriffs 
"Dienstnehmer" und "Dienstverhältnis" von 
"Arbeitnehmer" und "Arbeitsverhältnis" ge­
sprochen und damit einer Terminologie 
Rechnung getragen, die sich in der moder­
nen Arbeitsrechtsgesetzgebung zunehmend 
durchsetzt. Eine Änderung des Begriffs­
inhaltes ist mit dieser terminologischen An­
passung nicht verbunden. Entsprechend der 
in Judikatur und' Lehre nunmehr einhellig 
vertretenen Auffassung sind auch Lehrlinge 
Arbeitnehmer im Sinne des ArbeitsvertTags­
rechtes; das Lehrverhältnis ist ein Arbeits­
verhältnis. Dies muß auch für den Bereich 
der Arbeitsverfassung gelten. Um jeden 
Zweifel auszuschließen, hat der Entwurf 
diesen Gedanken an zentraler Stelle (Arbeit­
nehmerbegriff - § 36) ausdrücklich klarge­
stellt. 

VI. Zur Systematik des Gesetzentwurfes 

Die systematische Gestaltung der Regierungs­
vorlage ergibt sich aus der Abgrenzung des Rechts­
stoffes und den Besonderheiten der im Laufe der 
Zeit entwickelten Teilrechtsgebiete, welche in eine 
logische und zweckmäßige Ordnung zu bringen 
sind. 

Der 1. Teil des Entwurfes sucht den Bereich 
der kollektiven Rechtsgestaltung zu erfassen, 
und zwar sowohl auf überbetrieblicher Ebene 
(durch Kollektivverträge, Satzungen, Mindest­
lohntarife und Lehrlingsentschädigungen) als auch 
im betrieblichen Bereich (durch Betriebsverein­
barung). Es wurde bewußt davon abgesehen, die 
überbetriebliche und betriebliche kollektive 
Rechtsgestaltung im Rahmen der Arbeitsverfas­
sung getrennt zu regeln; vielmehr wurde an 
der von der Kommission vorgeschlagenen Syste­
matik festgehalten. Da den Interessenverbänden 
in der kollektiven Rechtsgestaltung eine unter­
schiedliche Bedeutung und Rangordnung zu­
kommt, erscheint es notwendig, ihre gegensei­
tigen Beziehungen übersichtlich gemeinsam zu 
regeln. Die enge Verbindung des Betriebsver­
fassungsrechtes mit dem Recht der Betriebsver­
einbarung spricht nicht gegen ein solches Vor­
gehen. Es wird versucht, diese besondere Rechts­
form der Mitbestimmung des Betriebsrates ein­
heitlich und umfassend als Institution zu regeln. 

Im 11. Teil wird die Betriebsverfassung ge­
regel t. Hier finden sich die Vorschriften über 
die Organisation der Vertretung der Arbeit­
nehmer in den Betrieben. Hier finden sich auch 
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die Befugnisse, die Non den gewählten Organen 
auszuüben sind. Diese Befugnisse reichen von 
der Überwachung, Intervention, Information, 
Beratung bis zu bestimmten Alleinbestimmungs­
rechten und umfassen die Mitwirkung in sozialen, 
personellen sowie wirtschaftlichen Angelegen­
heiten. Eine besondere Regelung erfährt die Zu­
ständigkeit der verschiedenen Organe der 
Betriebsverfassung durch Vorschriften über die 
Abgrenzung und Übertragung der verschiedenen 
Kompetenzen. In einem besonderen Abschnitt 
wird die Rechtsstellung der Mitglieder des 
Betriebsrates geregelt. Die Bestimmungen über 
die Jugendvertretung und Vorschriften für ein­
zelne Betriebsarten beschließen diesen Teil. 

Die Vorschriften des III. Teiles regeln jene 
Verwaltungsbehörden, die primär zur Entschei­
dung über Regelungs- und- Rechtsstreitigkeiten, 
die sich aus der Arbeitsverfassung ergeben kön­
nen, zuständig sind. Das 2. Hauptstück dieses 
Teiles umschreibt die Zuständigkeit der Eini­
gungsämter und des Obereinigungsamtes, soweit 
sie sich aus dem Entwurf ergibt. 

Der IV. Teil sieht die notwendigen Schluß­
und Übergangsbestimmungen vor. 

VII. Grundsätzliche Fragen des Gesetzentwurfes 

Aus den schon eingangs erwähnten Gründen 
sieht der Entwurf von einer Regelung des 
Koalitionsrechtes ab. Er setzt die Begriffe "frei­
willige Berufsvereinigung" und "gesetzliche Inter­
essenvertretungen", die in der Arbeitsrechts­
gesetzgebung häufig verwendet werden, als be­
kannt voraus. Es wurde jedoch klargestellt, daß 
die im Entwurf genannten Aufgaben und Befug­
nisse nur jenen freiwilligen Berufsvereinigungen, 
welche die Kollektivvertragsfähigkeit besitzen, 
zukommen. Soweit also der Begriff "freiwillige 
Berufsvereinigung" ein im Sinne dieses Entwurfes 
gesetzlicher Begriff ist, wird er durch die 
Kollektivvertragsfähigkeit besonders qualifiziert. 

Der Entwurf hält es für zweckmäßig, die 
Institutionen der kollektiven Rechtsgestaltung 
wegen ihres Ineinandergreifens und ihrer gegen­
seitigen' Beziehungen in einem Teil gemeinsam 
zu regeln. Nicht nur das Verbindende sondern 
auch das Unterschiedliche, insbesondere die Rang­
ordnung der einzelnen Rechtsinstitutionen im 
Stufenbau der kollektiven Normen sowie ihre 
unterschiedliche Zulässigkeit hinsichtlich der 
Rechtsgestaltung und der Funktion, sprechen 
dafür, die spezifischen Rechtsquellen des kollek­
tiven Arbeitsrechtes gemeinsam systematisch zu 
erfassen und ihre Besonderheiten entsprechend 
hervorzuheben. 

Für eine zusammenfassende gesetzliche Neu­
ordnung der Instrumente der kollektiven Rechts­
gestaltung spricht auch die Aktualität, die dieser 
Teil des kollektiven Arbeitsrecht:es in der wissen-

schaftlichen Diskussion über die Rechtsnatur des 
Kollektivvertrages gewonnen hat, die Notwen­
digkeit, das Kollektivvertragsrecht trotz seiner 
prinzipiellen Bewährung in verschiedener Hin­
sicht zu ergänzen sowie insbesondere die sichtbar 
gewordene Reformbedürftigkeit der Betriebsver­
einbarung. 

Geleitet von diesen Erwägungen hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung bereits 
anfangs Juli 1969 den Entwurf eines Bundes­
gesetzes über die kollektive Rechtsgestaltung zur 
Begutachtung ausgesendet. Er unterbreitete den 
Vorschlag, den Kollektivvertrag, die Satzung von 
Kollektivverträgen, den Mindestlohntarif und 
die Betriebsvereinbarung einer zusammenfassen­
den Regelung zuzuführen. Dieser Entwurf ging 
im wesentlichen auf die Beratungen der Kodi­
fikationskommission zurück. In legistischer Hin­
sicht wurde ein Weg gewählt, der auch einen 
späteren Einbau in eine umfassendere Ordnung 
des Arbeitsrechtes ermöglichte. Es wurde daher 
von einer bloßen Novellierung der gesetzlichen 
Vorschriften über die Instrumente der kollek­
tiven Rechtsgestaltung abgesehen und eine 
partielle Neuregelung geschaffen, die darauf ab­
zielte, den Sachzusammenhang möglichst zu wah­
ren. 

Die Vorschläge zur Neuordnung der kollek­
tiven Rechtsgestaltung finden sich im vorliegen­
den Entwurf unter Berücksichtigung der statt­
gefundenen Begutachtungsverfahren und der Er­
kenntnisse, die bei der Diskussion der Probleme 
der Betriebsverfassung durch die Kommission ge­
wonnen wurden, im wesentlichen wieder. Die 
Bedenken, die man gegen den damaligen Entwurf 
als Teilkodifikation vorgebracht - hat, dürften 
nunmehr entkräftet sein. Dies gilt insbesondere 
für die Feststellung, daß zwischen den spezi­
fischen Rechtsquellen des kollektiven Arbeits­
rechtes und der Betriebsverfassung, insbesondere 
den durch den Betriebsrat wahrzunehmenden 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten eine 
erhebliche Interpendenz besteht. Der vorlie­
gende Entwurf nimmt jedoch hierauf Bedacht 
und hat die notwendige Übereinstimmung mit 
den Regelungen in der Betriebsverfassung vor­
genommen. Durch entsprechende Knderungen 
und Ergänzungen, die durch die neue Konzeption 
der Betriebsverfassung sich als notwendig er­
wiesen, erfolgt eine Koordinierung beider Teil­
gebiete des kollektiven Arbeitsrechtes und wird 
der legistische Zusammenhang hergestellt. 

Geleitet von diesen Erwägungen führt der Ent­
wurf den Kollektivvertrag, die Satzung, den 
Mindestlohntarif, aber auch die Festsetzung der 
Lehrlingsentschädigung und die Betriebsverein­
barung in einem Teil einer zusammenfassenden 
Regelung zu. Die im Entwurf 1969 nicht er­
faßten, dort notwendig abgeänderten und er­
gänzten Bestimmungen der Bundesgesetze vom 
26. Feber 1947, BGBL Nr. 76, über die Regelung 
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von Arbeits- und Lohnbedingungen durch 
Kollektivverträge und Arbeitsordnungen und 
vom 28. März 1947, BGBL Nr. 97, über die 
Errichtung von Betriebsvertretungen sind nun­
mehr in den vorliegenden Entwurf aufgenom­
men. Dies gilt auch für die seinerzeit unberührt 
gebliebenen Bestimmungen des Artikel V Kollek­
tivvertragsgesetz über die Organisation, die Zu­
ständigkeit lind das Verfahren der Einigungs­
ämter und des Obereinigungsamtes. Zufolge der 
Bestrebungen zur Schaffung einer Sozialgerichts­
barkeit und des Umstandes, daß vor allem 
Fragen der Organisation, der Zuständigkeit und 
des Verfahrens der mit dem Arbeitsrecht befaß­
ten Verwaltungsbehörden und besonderer 
Schlichtungsstellen noch nicht abschließend dis­
kutiert sind, wurden einschlägige Reform­
gedanken bis zu ihrer endgültigen Behandlung 
vorläufig zurückgestellt. Die Beschränkung des 
Entwurfes auf die Neuordnung der wesentlichen 
materiellrechtlichen Fragen der kollektiven 
Rechtsgestaltung und der Betriebsverfassung 
steht jedoch einer systemgerechten gesetzlichen 
Regelung der im vorliegenden Entwurf enthal­
tenen in sich geschlossenen Rechtsmaterie nicht 
entgegen. 

Die Regelungen des vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Jahre 1969 erstellten 
Gesetzentwurfes über die kollektive Rechts­
gestaltung im Arbeitsrecht standen in einem 
engen ,Zusammenhang mit korrespondierenden 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Verfassungs­
rechtes, welche die Kommission im Zuge der 
Erörterung der Rechtsquellen des kollektiven 
Arbeitsrechtes ins Auge gefaßt hat. Diese Maß­
nahmen sollten den genannten Rechtsquellen eine 
alle Zweifel ausschließende Absicherung bieten, 
die rechtliche Kontrolle adäquat regeln und die 
Fragen der verfassungsrechtlichen Kompetenz 
auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes ordnen. An­
läßlich der Aussendung des Entwurfes eines Ge­
setzes über die kollektive Rechtsgestaltung im 
Arbeitsrecht 1969 bestand darin Übereinstim­
mung, daß verfassungsrechtliche Maßnahmen 
wegen ihrer Verflechtung mit prinzipiellen 
Fragen der Kodifikation der Grundrechte in ab­
sehbarer Zeit einer mit dem Entwurf zusammen­
hängenden Lösung nicht unmittelbar zugeführt 
werden können. Die später vorgelegten Ent­
würfe des Bundeskanzleramtes - Verfassungs­
dienst ergaben in der Begutachtung weitgehende 
übereinstimmung hinsichtlich der in Recht­
sprechung und Lehre herrschenden Auffassung, 
wonach die kollektive Rechtsgestaltung im 
Arbeitsrecht nach geltendem Recht verfassungs­
konform geregelt ist. In der theoretischen Aus­
einandersetzung hat zuletzt die Veranstaltung 
der Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial recht 
1970 mit den Vorträgen von Floretta und Kafka 
gezeigt, daß die kollektive Rechtsgestaltung nach 
geltendem Recht hinreichend abgesichert und 

eine verfassungsrechtliche Verankerung des kol­
lektiven Arbeitsrechtes nicht erforderlich ist. 
Diese Auffassung bestätigen auch die vom Ver­
fassungsgerichtshof und vom Obersten Gerichts­
hof erstellten gutächtlichen Außerungen zu den 
Entwürfen des Bundeskanzleramtes. Der Entwurf 
geht gleichfalls von diesen Meinungen aus und 
sieht im verfassungsrechtlich geschützten Koali­
tionsrecht die rechtliche Basis für die Norm­
wirkung der Kollektivverträge. Auf die ver­
schiedentlich geäußerten Bedenken zur geltenden 
Rechtslage und die vorgebrachten Anregungen 
bezüglich der Problematik einer verfassungs­
rechtlichen Absicherung der kollektivrechtlichen 
Teile des Arbeitsrechtes braucht daher in diesen 
Erläuterungen nicht näher eingegangen zu wer­
den. Diese Probleme werden gegenwärtig von 
dem Expertenkollegium zur Neuordnung der 
Grund- und Freiheitsrechte unter Bedachtnahme 
auf die Ergebnisse der Beratungen in der Kodifi­
kationskommission einer eingehenden Erörterung 
unterzogen. Bezüglich· der verfassungsrechtlichen 
Entwürfe des Bundeskanzleramtes gelangte die 
Kodifikationskommission wohl zu einer überein­
stimmenden Auffassung über die grundsätzliche 
Zweckmäßigkeit einer Neuordnung der kollek­
tiven Rechtsgestaltung im Wege der Instituts­
garantie in der Verfassung und einige Details, 
nicht jedoch über die Voraussetzungen der 
Kollektivvertragsfähigkeit. 

Bei Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes 
wurden die Ergebnisse des Begutachtungsverfah­
rens genau· geprüft. Das Begutachtungsverfahren 
ergab allerdings extrem verschiedene Auffassun­
gen in der Beurteilung seines sozialpolitischen 
Gehaltes. Während von seiten der Arbeitgeber­
organisationen der vorgesehene Ausbau der Mit­
wirkungsrechte als zu weitgehend kritisiert 
wurde; gingen die Vorschläge der Arbeitnehmer­
seite vielfach noch über die Regelungen des Ent­
wurfes hinaus. Bei diesen kontroversiellen Auf­
fassungen über die künftige Gestaltung wesent­
licher Bereiche der Arbeitsverfassung schien es 
nicht angebracht, den Entwurf in der einen oder 
anderen Richtung erheblich zu verändern. Soweit 
jedoch in der Begutachtung zwischen den Inter­
essenverbänden der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer Einhelligkeit bestand, wurde den er­
hobenen Einwänden Rechnung getragen. Dies aus 
der Überlegung, daß die übereinstimmenden 
Interessen beider großen, gesellschaftlich relevan­
ten Gruppierungen des Arbeitslebens vom 
Gesetzgeber keineswegs negiert werden können. 
Entsprechend diesem Grundsatz wurden auch die 
zwischen den Interessenvertretungen im Zuge 
von mittlerweile eingeleiteten Verhandlungen 
bisher erzielten Ergebnisse berücksichtigt. Soweit 
eine einheitliche Auffassung nicht gefunden wer­
den konnte, wurde die grundlegende Konzeption 
des zur Begutachtung ausgesendeten Entwurfes 
beibehalten. 

4 
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Es wurde auch auf die Diskussion in der 
Kommission Bedacht genommen, die zur Auf­
klärung von Mißverständnissen und einer An­
näherung der unterschiedlichen Standpunkte ge­
führt hat. Hervorzuheben ist der Problemkreis 
"Ordnungsprinzip - GÜnstigkeitsprinzip". Zur 
Frage, ob Kollektivverträge zweiseitig zwingende 
Wirkung ihrer Normen vorsehen dürfen, hat 
die Begutachtung eine stärkere Divergenz gezeigt, 
als zu erwarten war. Der Entwurf hält nach 
eingehender Prüfung am geltenden Recht (einge­
schränktes Ordnungsprinzip) fest. Bei Kollektiv­
vertragsablöse - also im Verhältnis gleich­
rangiger Rechtsquellen zueinander - soll das 
starre Ordnungsprinzip in der Form zum Tragen 
kommen, daß eine formelle Derogation eintritt. 

Neu gefaßt ist zum Teil der Regelungsbereich 
des Kollektivvertrages. Ausdrücklich werden die 
durch Kollektivvertrag entstandenen Rechtsan­
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschiede­
ner Arbeitnehmer einer Normierung zugänglich 
gemacht. Auch betriebsverfassungsrechtliche Be­
stimmungen, welche die Mitwirkungsbefugnisse 
der Arbeitnehmerschaft ausweiten, können in 
einem Kollektivvertrag geregelt werden; organi­
satorische Bestimmungen nur dann, wenn eine 
besondere gesetzliche Ermächtigung dies zuläßt. 

, Wichtig und neu ist die Befugnis der Kollektiv­
vertragsparteien zur Errichtung gemeinsamer 
Einrichtungen, wobei für die Arbeitnehmer nor­
mative Ansprüche zur Entstehung kommen 
sollen. 

Die Bestimmungen über die Festsetzung von 
Lehrlingsentschädigungen sind in den Entwurf 
aufgenommen worden. Die Rechtswirkungen 
dieses Instruments der kollektiven Rechtsgestal­
tung und das Verfahren zu seiner Erlassung sind 
nunmehr geregelt. 

Die Erörterung der Arbeitsordnung in der 
Kommission führte zu dem Ergebnis, daß diese 
zu beseitigen wäre und an deren Stelle einzelne 
Betriebsvereinbarungen treten sollen. Diesen Weg 
ist auch der 2. Teilentwurf gegangen (vgl. § 63). 
Die Arbeitsordnung hat sich als relativ schwer­
fälliges Instrument erwiesen und manche Pro­
bleme aufgeworfen. Der Umstand, daß § 22 
KollVG einen zwingenden Mindestinhalt vor­
schreibt, läßt es fraglich erscheinen, ob die Mög­
lichkeit besteht, Rumpf- oder Teilarbeitsordnun­
gen über einzelne oder mehrere Punkte abzu­
schließen. Die Formulierung des Gesetzes läßt 
weiters den Schluß zu, daß die im § 22 KollVG 
angeführten Angelegenheiten auch dann in der 
Arbeitsordnung zu regeln sind, wenn sie in 
höherrangigen Normen (Gesetz oder Kollektiv­
vertrag) bereits zwingend geregelt sind oder ein 
sachliches Bedürfnis hiefür gar nicht besteht. Auch 
über den Umfang des fakultativen Inhaltes der 
Arbeitsordnung herrscht weitgehend Unklarheit. 
Die Auffassung, daß die demonstrative Aufzäh-

lung des § 22 KollVG die Möglichkeit eröffne, 
andere formelle und materielle Arbeitsbedin­
gungen in einer Arbeitsordnung zu regeln, blieb 
nicht unwidersprochen. Es wurde dagegen ins 
Treffen gefiihrt, daß eine Regelung materieller 
Arbeitsbedingungen der Arbeitsordnung im 
Rahmen des fakultativen Inhaltes versperrt sei. 

Durch die Beratung der Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte in der Kommission 
konnte die Bedeutung und Funktion der Betriebs­
vereinbarung als besonderes Instrument klarge­
legt werden. In diesem Zusammenhang wird die 
Institution wesentlich abstrakt durchnormiert. 
Die einzelnen Regelungsbereiche haben im Be­
reich der Befugnisse Berücksichtigung gefunden, 
die der Entwurf der Arbeitnehmerschaft einge­
räumt hat. Aus den dort vorgesehenen Berechti­
gungen ist auch festzustellen, ob die einzelne 
Betriebsvereinbarung bloß eine obligatorische 
Verpflichtung enthalten soll oder mit norma­
tivem Gehalt ausgestattet ist. 

Neben Betriebsvereinbarungen, welche ohne' 
Einigung zwischen Betriebsinhaber und Betriebs­
,rat nicht zustande kommen, kennt der Entwurf 
in bestimmten durch Gesetz zu bezeichnenden 
Angelegenheiten auch Betriebsvereinbarungen, 
deren Zustandekommen, Abänderung oder Auf­
hebung durch Entscheidung des Einigungsamtes 
herbeigeführt werden kann. Im übrigen wird auf 
die eingehenden Erläuterungen zu den einzelnen 
Bestimmungen verwiesen. 

Auch im Bereich der Betriebsverfassung be­
schränkt sich der Entwurf nicht auf die Ände­
rung einzelner Bestimmungen des Betriebsräte­
gesetzes. Er beschreitet neue Wege, ist jedoch 
bestrebt, den Zusammenhang mit dem geltenden 
Recht Zll wahren. Unter Heranziehung von Judi­
katur und Schrifttum werden offene Streitfragen 
bereinigt. Besonderes Anliegen des Entwurfes 
ist eine überschaubare Systematisierung des 
Rechtsstoffes, da das System des Betriebsräte­
gesetzes den Bedürfnissen der Praxis nicht ent­
spricht. Vordringlich gilt es, die den Arbeit­
nehmern des Betriebes bzw. des Unternehmens 
eingeräumten Befugnisse in eine übersichtliche 
Ordnung zu bringen. 

Der Geltungsbereich der Betriebsverfassung 
wird zum Teil neu umschrieben. Die öffentlichen 
Verkehrsunternehmungen werden in die Betriebs­
verfassung einbezogen. Die öffentlichen Unter­
richts- und Erziehungsanstalten fallen aus dem 
Geltungsbereich nur insoweit heraus, als für sie 
die Bestimmungen des Bundespersonalvertre­
tungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, Anwendung 
finqen. 

Neu ist die Möglichkeit abstrakter Feststellung, 
ob ein Betrieb im Sinne des Entwurfes vorliegt, 
und die Gleichstellung von Arbeitsstätten mit 
Betrieben, auch wenn sie nicht alle Merkmale 
eines Betriebes aufweisen unter bestimmten Vor-
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aussetzungen. Zuständig für die Feststellung und I position durch Mitwirkungs- . und Mitbestim­
Gleichstellung ist das Einigungsaint. Neu gefaßt mungsrechte der Arbeitnehmerschaft in bestimm­
sind die Ausnahmen vom Arbeitnehmerbegriff ten Angelegenheiten beschränkt wird. Dies ge-
im Sinne der Betriebsverfassung. schieht, um den Interessengegensätzen, die sich 

. ... ., , 1 im Bereich des Betriebes aus der Natur des 
DIe Schwiengkelten, dIe SIch bel Aus egung Ab' h"l' d d Ab' bh" 'k' 

d B . b " b' d ' reitsver a tmsses un er r eltsa angtg elt es etne srategesetzes erge en, sm 1m wesent- b ch d' A 
l 'ch d . f "ck f·"h d ß d' A f erge en, Re nung zu tragen, le ustragung 1 en ar au zu ru zu uren, a es le u ga- , ,,' d h 1 k 
b d Bef ' d Ab' h ch f d dIeser Gegensatze m geor nete Ba nen zu en en 

en un ugmsse er r eltne mers a t es d d ' d E h 1 d B . b f . d 
B . b "d' . ch D "b h' b un amlt er r a tung es etne s ne ens 

etne es stan l,g v.ermls ~. aru er ma~s e- zu dienen, 
stehen unterschIedlIche Memungen, wem elgent- D' b 'bl'ch kann ' , le etne 1 e Interessenvertretung 
hch der Gesetzgeber dIe Aufgabe zur Vertretung 11 d' b' Z b . 'd 
der Interessen der Arbeitnehmer in den Betrieben ~ er l~g~ 7ur deI d usamme~~ elt I X;lt er 
zugewiesen hat bzw. wem die zur Bewältigung ewer s a t un

f 
1 ~nch ges~tz lU en nWerhessen-

, f b '" f' vertretungen er 0 grel sem, nter a rung 
dIeser Au ga e emgeraumten Be ugmsse zu- d S lb " d' k' d V d Ab' 

Ü d ' , f b h d h lb er e stan 19 elt er ertretung er r elt-
stehen. ber lese StreIt rage este t es a h . d B . b h"ch l'ch'h A f 

ch 'ch "lI' KI h' cl "b d ch ne mer m en etne en mSI tl 1 rer u-no m t vo Ige ar elt, a u er en re t- b d k . "ch d h d 
l'ch eh k Ab' h ch f d ga en un Fun nonen erweIst SI a er as 
1 e? ara ~er von r . eltne ~ers a t un Gebot des Zusammenwirkens mit der Gewerk-

Betnebsrat Memungsverschledenhelten herrschen ch f d d K f" A b 't d A 
ch ' eh I' . ch üb 1 . s a tun en ammern ur r el er un nge-

und au dIe re tspo ItlS en er egungen m 11 1 d' d "t l'ch A d' . d'ch h f ste te a s notwen 19 un nu z 1 , us lesem 
verschle ene Rl tungen ge en. Der Entwur G d ß d' R ch f Z b . ., , . , run mu leses e t au usammenar elt 
SIeht m den betnebsverfassungsrechthchen Auf- d Ab' h ch f d B . b d "ck " , er r eltne mers a t es etne es aus ru -
gaben und Befugmssen eme allen ArbeItnehmern l'ch "h 1 . 'A ß·d· h 
d B 'b ' k d A 1 gewa r eIstet sem. u er em 1st vorgese en, 

es etne es gememsam zu ommen e nge- d ß V d "d' G k ch f d 
1 nh · E ch 'd ' ch d d a ertreter er zustan 1gen ewer s a t un 
ege elt, r unters el et ZWIS en en er d l'ch I d Ab' 
A b ' h ch f k d A f b er gesetz 1 en nteressenvertretung er r elt-

r eltne mers at zu ommen en u ga en h B d 0 d Ab' 
d d'h E f'll d' A f b . ne mer zur eratung er rgane er r elt-

un" en 1 ~ z; r u ;~gfl.~eser D~ g~ ~~llem- nehmerschaft beigezogen werden können. Sie 
~era~m;enb e t~n d~n A -\ ten. d le B ~ u ~ng haben Zugang zum Betrieb, soweit dies zur 

er u ga e~ un le usu ung er e ugmsse Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben 
werden den 1m Entwurf vorgesehenen Organen f d l'ch' W· b' h k" d' " d' 
der Arbeitnehmer in den Betrieben _ in erster er or er lIst. le. IS er 0r:nen le zustan 1ge 
L' . d B . b . Gewerkschaft und dIe gesetzlIche Interessenver-

mle em etne srat - zugewIesen. tretung der Arbeitnehmer Vertreter zu allen 
Es ist wichtig und auch zweckmäßig, bereits Betriebsversammlungen entsenden. Ihre Vor­

im Gesetz die Grundsätze einer wirksamen standsmitglieder und Angestellten sind als Mit­
Interessenvertretung im betrieblichen Bereich, die glieder von Betriebsräten wählbar; um die 
durch die Organisation der Arbeitnehmer in Kumulierung von Mandaten zu verhindern, dür­
den Betrieben erreicht werden soll, klarzulegen. fen sie jedoch gleichzeitig nur einem Betriebs­
Die Vertretung ist auf die Wahrnehmung und ratskollegium angehören. Weiters werden den 
Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, gesund- zuständigen Gewerkschaften und den gesetzlichen 
heitlichen und kulturellen Interessen gerichtet, Interessenvertretungen der Arbeitnehmer Befug­
die allen Arbeitnehmern unter den vom Entwurf nisse eingeräumt, die es ihnen ermöglichen, auf 
entwickelten Aspekten in gleicher Weise zugute die Errichtung und das Funktionieren der 
kommen soll.· Sie ist unter anderem auf die Betriebsvertretung hinzuwirken, 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Betrieb, Die Bestrebungen nach einer individualrecht­
die Siche~ung ~er Arbeitspl~tze, die V ~rbe.sserung lichen Angleichung der derzeitigen Rechtsstellung 
der A~beltSbezle~1Ungen ZWIschen .Betne~~mh~ber der verschiedenen Arbeitergruppen an die der 
und semen Arbel.tnehmern un~ dIe Ge,;,ahr e~nes Angestellten ziehen nicht notwendigerweise die 
geordneten Arbcltsab.laufes gen,0t~t. DIes spn0t Konsequenz nach sich, daß im künftigen Arbeits­
~er ~ntwurf zw~r mcht ausd.ruckhch aus, ergIbt recht die Unterscheidung zwischen Arbeitern und 
SIch Jedoch aus semer Konzeption. Angestellten entfällt. Das gilt auch für den 

Die Führung des Betriebes steht grundsätzlich Bereich der Arbeitsverfassung. Der Entwurf orga­
dem Betriebsinhaber oder dem von ihm Beauf- nisiert die Arbeitnehmer in den Betrieben ent­
tragten zu. Aus diesem Grund sind die Organe sprechend ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe der 
der Arbeitnehmerschaft nicht befugt, in die Füh- Arbeiter oder zur Gruppe der Angestellten ähn­
rung und den Gang des Betriebes eigenmächtig lich wie nach dem geltenden Recht. Maßgebend 
durch selbständige Anordnungen einzugreifen. Sie für die Gruppenzugehörigkeit ist die auf dem 
haben ihre Tätigkeit tunlichst ohne Störung des Gesetz beruhende arbeitsvertragliche Stellung des 
Betriebes zu verrichten. Die Stellung des Betriebs- Arbeitnehmers. Durch Vereinbarung können 
inhabers erfährt aber insofern eine Änderung, Arbeitnehmer der Gruppe der Angestellten zuge­
als ihm zugunsten der Arbeitnehmerschaft Pflich- ordnet werden, wenn ihnen· alle Rechte zustehen, 
ten auferlegt werden und seine Freiheit zur Dis- die den Angestellten kraft Gesetzes zukommen. 
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Die grundsätzliche Entscheidung, die bisherige 
Gruppenbildung im Betriebsverfassungsrecht bei­
zubehalten, fand im Entwurf entsprechende Be­
rücksichtigung. Jede der beiden Arbeitnehmer­
gruppen bildet für sich eine Gruppenversamm­
lung, wenn sie Betriebsräte zu wählen haben; 
zusammen bilden sie die Betriebshauptversamm­
lung. Der Entwurf sieht die Beseitigung des 
Dualismus von Betriebsräten und Vertrauens­
männern vor. Da in jedem -Betrieb, in dem im 
Durchschnitt des Jahres mindestens fünf wahl­
berechtigte Arbeitnehmer beschäftigt sind, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, und für 
jede Arbeitnehmergruppe gleicher Größe die 
Bildung von Betriebsräten vorgesehen ist, bleibt 
die gemeinsame Wahl ein Ausnahmefall. Es ist 
also zu unterscheiden, ob sowohl die Gruppe der 
Arbeiter als auch die der Angestellten oder nur 
eine Gruppe für sich allein oder die Gesamtheit 
der Arbeitnehmer beider Gruppen die Voraus­
setzungen zur Bildung eines Betriebsrates er­
füllen. In den letzten beiden Fällen ergibt sich 
die Zusammenarbeit unmittelbar aus der Kon­
struktion. Im erstgenannten Fall kann sie durch 
Bildung eines gemeinsamen Betriebsrates im Wege 
VOn getrennten Mehrheitsbeschlüssen der Wahl-

, berechtigten beider Gruppen herbeigeführt wer­
den. Abgesehen von dieser Möglichkeit sorgt 
die Einrichtung des Betriebsausschusses, dem die 
Gesamtheit der Mitglieder beider Betriebsräte 
angehört und der zur Durchführung gemein­
samer Angelegenheiten berufen ist, für die Er­
reichung dieses Zieles. Der Entwurf sieht auch 
eine wechselseitige Wählbarkeit von Gruppen­
fremden vor, die dann als Angehörige jener 
Arbeitnehmergruppen gelten, die sie gewählt hat. 
Durch diese Einrichtungen wird dem Gedanken 
gemeinsamer Interessenwahrung durch Arbeiter 
und Angestellte Rechnung getragen, ohne in 
soziologische Prozesse stark reglementierend ein­
zugreifen. 

Sowohl die Maßnahmen zur Wahrung der 
Gruppenrechte als auch die Einrichtungen, die 
das gemeinsame Vorgehen der Gruppen regeln, 
berücksichtigen mehr als das geltende Recht den 
Willen der Minderheiten. In diesem Sinne wird 
auch die Geltendmachung des Antragsrechtes auf 
Abhaltung einer außerordentlichen Betriebs­
(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlung für wahl­
berechtigte Arbeitnehmer und Betriebsratsmit­
glieder zu werten sein. In diesem Zusammenhang 
gehört auch die Bestimmung hervorgehoben, wo­
nach jede wahlwerbende Gruppe, die ein Mitglied 
des Betriebsrates stellt, in geschäftsführenden 
Betriebsratsausschüssen vertreten sein muß. Auch 
bei der Bestellung der Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat werden die Minderheiten mehr als 
im geltenden Recht berücksichtigt. 

Besondere Aufmerksamkeit wendet der Ent­
wurf der Sicherung der Arbeitsplätze unter Be-

rücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zu. So 
sollen u. a. durch Neueinstellungen die Arbeits­
plätze von im Betrieb Beschäftigten nicht ge­
fährdet werden. Bei Beurteilung sozial ungerecht­
fertigter Kündigungen sind soziale Gesichts­
punkte vergleichsweise heranzuziehen. Auch die 
Regelung über die Staatliche Wirtschaftskommis­
sion trägt diesem Gedanken Rechnung. 

Besondere Beachtung haben im Entwurf der 
Aufbau und die Gliederung der Befugnisse der 
Arbeitnehmerschaft gefunden. Bei Anordnung 
der Befugnisse der Arbeitnehmerschaft ist der 
Entwurf der auch im deutschen Betriebs­
verfassungsrecht beobachteten Systematik ge­
folgt und hat die Befugnisse zunächst nach sach­
lichen Gesichtspunkten in allgemeine, soziale, per­
sonelle und wirtschaftliche Befugnisse gegliedert. 
Da in einer Reihe von Berechtigungen das Be­
stehen und der Inhalt von Betriebsvereinbarun­
gen für den Umfang von personellen Mitwir­
kungsrechten bestimmend ist, sind die sozialen 
Mitwirkungsrechte vor den personellen gereiht.' 
Innerhalb der einzelnen Gruppen von Befug­
nissen wurde eine Reihung nach der Intensität 
der Mitwirkung angestrebt. 

Eine lückenlose, allen möglichen oder auch nur 
gebräuchlichen Einteilungskriterien gerecht wer­
dende Systematik kann allerdings kaum gefunden 
werden. An der gleichen konsequenten Berück­
sichtigung der drei Kriterien: Grad der Intensität 
der Mitwirkung; Gegenstand der Regelung; per­
sonelle, soziale und wirtschaftliche Mitwirkung; 
muß jede perfekte Systematik scheitern. Dies 
wird etwa bei der Mitwirkung anläßlich der Ein­
stellung von Arbeitnehmern erkennbar. Sollen 
alle der Arbeitnehmerschaft bei der "Einstel­
lung von Arbeitnehmern" zustehenden Rechte an 
einer Stelle geregelt werden, dann muß der Ab­
schluß einer Betriebsvereinbarung über Einstel­
lungsrichtlinien (soziales Mitwirkungsrecht) mit 
dem Recht auf Anfechtung einer konkreten Ein­
stellung (personelles Mitwirkungsrecht) und dem 
entsprechenden Beratungsrecht (geringere Intensi­
tät der Mitwirkung) vermengt werden. Gewisse 
umfassende und allgemeine Befugnisse (z. B. 
Beratungsrechte, Interventionsrechte) müssen 
generell geregelt und daher vorangestellt werden. 
Eine solche Systematik macht entweder zum Teil 
Wiederholungen nötig oder bewirkt, daß der 
als Kernstück der Mitbestimmung in sozialen 
Angelegenheiten anzustrebende Katalog der 
Betriebsvereinbarungen unvollständig bleibt. 
Diese überlegungen haben zu der im Entwurf 
verwirklichten Systematik geführt, welche eine 
Mittelläsung anstrebt. 

Mitwirkungsbefugnisse finden sich derzeit 
nicht nur im Betriebsrätegesetz, sondern auch 
in einer Reihe anderer arbeitsrechtlicher Sonder­
bestimmungen. Sie können im gegenwärtigen 
Zeitpunkt in der Kodifikation der, Arbeitsver-

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)52 von 183

www.parlament.gv.at



840 der Beilagen 53 

fassung keine Aufnahme finden, ohne das Ver- I nehmer nachteiligen Folgen bei Betriebsänderun­
ständnis und die Lesbarkeit der Rechtsvorschrif- gen getroffen werden können. Diese Befugnis 
ten, die sie enthalten, Zu beeinträchtigen. Solche zur Erstellung eines Sozialplanes steht in einem 
Mitwirkungsbefugnisse, die in Sondergesetzen engen Konnex zu dem Nachteilsausgleich, der 
eine spezifische Ausprägung erfahren haben, wie durch die Staatliche Wirtschaftskommission ver­
etwa das Anhörungsrecht gemäß § 5 Abs. 1 des bindlich festgelegt werden kann, wenn der 
Bauarbeiter- Schlechtwetterentsdlädigungsgesetzes Betriebsinhaber die Vorschläge der Staatlichen 
1957, BGBI. Nr. 129, machen ohnehin jede in Wirtschaftskommission nicht beachtet. 
der Betriebsverfassung vorgenommene Ordnung, 
aber auch jede unsystematische Aufzählung der 
Mitwirkungsbefugnisse ergänzungsbedürftig. 

Den Mitwirkungsrechten vorangestellt sind die 
allgemeinen Rechte zur Überwachung und Inter­
vention, die nach der herkömmlichen Systematik 
nicht den Mitwirkungsrechten zugeordnet wer­
den, das allgemeine Recht auf Information, das 
Beratungsrecht sowie die Berechtigung zur Er­
richtung und alleiniger Verwaltung von Wohl­
fahrtseinrichtungen zugunsten der Arbeitnehmer. 
Auch dieses zuletzt genannte Recht, von der 
Lehre als ein "Alleinbestimmungsrecht" bezeich­
net, muß ausdrücklich normiert werden, weil 
die Arbeitnehmerschaft als Trägerin der betriebs­
verfassungsrechtlichen Befugnisse schon mangels 
Vermögensfähigkeit nicht "Juristische. Person" 
ist, sondern - wie im geltendem Recht - nur 
Teilrechtsfähigkeit 1m Umfange der ihr vom 
Gesetz ausdrücklich eingeräumten Befugnisse 
haben soll. Diese Rechte stehen der Arbeit­
nehmerschaft im wesentlichen schon bisher zu, 
sie wurden zum Teil in der Novelle zum BRG 
1971, BGBl. Nr. 319, konkreter gefaßt und nun­
mehr ausgestaltet. 

Der Entwurf führt einen neuen Typus von 
Mitwirkungsrechten ein: in bestimmten Ange­
legenheiten kann ohne Zustimmung des Betriebs­
rates vom Betriebsinhaber keine Maßnahme ge­
troffen werden (notwendige Mitbestimmung). 
Die Zustimmung des Betriebsrates ist nicht durch 
Entscheidung der Behörde ersetzbar. Der Ab­
schluß von Betriebsvereinbarungen kann zum 
Teil über Antrag erzwungen werden, zum Teil 
ist er ausschließlich Gegenstand freier überein­
kunft zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat. 
Der im geltenden Remt vorgesehene Mitbestim­
mungskatalog wird näher ausgeführt und er­
weitert. Die in bestimmten Angelegenheiten für 
den Fall der Nichteinigung vorgesehene Ent­
scheidung des Einigungsamtes führt ebenfalls zur 
Betriebsvereinbarung. Den sozialen Mitwirkungs­
rechten ordnet der Entwurf auch das Recht des 
Betriebsrates auf Anfechtung gewisser Maßnah­
men des Betriebsinhabers zu, welme die Arbeit­
nehmerschaft generell berühren, so bei Auflösung 
betrieblicher Wohlfahrts-, Smulungs- und Bil­
dungseinrichtungen. 

Im Bereich der Mitbestimmung in sozialen 
Angelegenheiten ist als Neuerung von besonderer 
Bedeutung, daß durch Betriebsvereinbarung Maß­
nahmen zur Vermeidung von für die Arbeit-

Fragen der Sicherheit des Arbeitsplatzes, Vor­
beugung vor beruflichen Erkrankungen und der 
humangerechten Gestaltung der Arbeitbedingun­
gen. werden zusehends mehr Beachtung geschenkt. 
Schon im Planungsstadium sollen die Interessen 
der Arbeitnehmer wahrgenommen und die Aus­
wirkungen auf den Arbeitsverlauf abgeschätzt 
werden. 

Die Aufstellung von Einstellungsrichtlinien ge­
winnt insbesondere in Großbetrieben eine be­
sondere Bedeutung und stellt eine wirksame Er­
gänzung der personellen Mitbestimmung dar. 
Dies gilt auch für die Richtlinien zur Vergabe 
von Werkwohnungen und Vornahme von Be­
förderungen. 

Im Bereim der personellen Angelegenheiten 
werden die Rechte des Betriebsrates ebenfalls 
erweitert. Die Mitwirkung in personellen Ange­
legenheiten bezieht sich auf Einzelrnaßnahmen 
des Arbeitgebers und betrifft die Einstellung, 
Versetzung, Beförderung, Kündigung und Ent­
lassung von Arbeitnehmern, die Verhängung von 
Disziplinarmaßnahmen und die Vergabe von 
Werkwohnungen. Hiebei darf bei einem Teil 
der personellen Angelegenheiten nicht übersehen 
werden, daß die Mitwirkung bereits im Vorfeld 
der personellen Angelegenheiten einsetzt. Es geht 
hier um die Aufstellung von Richtlinien für die 
Einstellung, die Vergabe von Werkwohnungen, 
die Aussmreibung und Besetzung von Arbeits­
plätzen sowie für die Versetzung und Beförde­
rung von Arbeitnehmern; auch Maßnahmen der 
Personalplanung gehören hierher, die zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat vereinbart wer­
den müssen. Die rechtstechnisme Ausgestaltung 
der einzelnen Beteiligungsrechte des Betriebsrates 
in personellen Angelegenheiten ist unterschied­
lich. Der Entwurf unterscheidet zwismen Ein­
spruchs- bzw. Anfemtungsremten einerseits und 
Mitbestimmungsrechten, die in die Form des 
positiven Konsensprinzips gekleidet sind. Zu den 
ersteren gehören z. B. die Anfechtung der Ein­
stellung oder Beförderung, zu den letzteren die 
Zustimmung zur Versetzung oder zur Ver­
hängung einer Disziplinarmaßnahme. 

Im Bereich der wirtschaftlichen Angelegen­
heiten verstärkt der Entwurf das Informations­
recht, indem der Katalog der demonstrativ auf­
gezählten Fälle von Betriebsänderungen, von 
denen der Betriebsrat rechtzeitig in Kenntnis 
zu setzen ist, ergänzt wird. Die Mitwirkung im 
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Aufsichtsrat entspricht im wesentlichen der Kon­
zeption der Regierungsvorlage zum Betriebsräte­
gesetz (601 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XIII. GP). 

Wie nach geltendem Recht soll es den Betriebs­
räten größerer Unternehmungen - nun bereits 
mit mehr als 200 Arbeitnehmern - möglich 
sein, Einspruch gegen die Wirtschaftsführung des 
Unternehmens zu erheben. Anlaß für den -Ein­
spruch sollen Betriebsänderungen und sonstige 
Maßnahmen, die ohne Berücksichtigung der vom 
Betriebsrat erstatteten Vorschläge getroffen wer­
den, sein. Vor der Anrufung der Staatlichen 
Wirtschaftskommission kann über Antrag eines 
der Streitteile eine von Arbeitgebern und Arbeit­
nehmern paritätisch zusammengesetzte Schlich­
tungskommission (Branchenkommission) zwi­
schen den Streitteilen vermitteln. Ein Schieds­
spruch kann allerdings nur dann gefällt werden, 
wenn sich beide Streitteile diesem vorher unter­
werfen. 

Kommt eine Einigung oder ein Schiedsspruch 
nicht zustande, kann jeder der Streitteile die 
Staatliche Wirtschaftskommission anrufen. Diese 
hat zu vermitteln und Vorschläge zur Beilegung 
der Streitfragen zu erstatten. Weiters ist es die 
Aufgabe der Kommission, das Vorliegen von 
Gründen für den Einspruch gegen die Wirt­
schaftsführung festzustellen. 

Dem Betriebsinhaber werden keine Maßnah­
men aufgetragen, die als Eingriffe in die Betriebs­
führung unter Zugrundelegung eines bestimmten 
umfassenden gesamtwirtschaftlichen Ordnungs­
aspektes angesehen werden könnten. Er kann, 
ohne korrigiert zu werden, auf den strittigen 
Maßnahmen beharren. Die für die Arbeitnehmer­
schaft nachteiligen Folgen seiner Maßnahme 
gehen jedoch zu seinen Lasten, wenn er entgegen 
der Meinung der Staatlichen Wirtschaftskommis­
sion gehandelt hat. Wenn eine Regelung des 
Naditeilsausgleiches erfolgt, so kann diese auch 
gegen den Willen des Betriebsinhabers von der 
Staatlichen Wirtschaftskommission unmittelbar 
rechtsverbindlich festgelegt werden. 

Durch diese vom Entwurf vorgeschlagene 
Konstruktion soll in einer der österreichischen 
Rechtsordnung adäquaten Weise der Staatlichen 
Wirtschaftskommission die ihr bisher fehlende 
Wirksamkeit verliehen werden. Dieses Modell 
der betrieblichen wirtschaftlichen Mitbestimmung 
sucht der österreichischen Betriebs- und Wirt­
schaftsstruktur besonders Rechnung zu tragen 
und wurde von der Kommission dem Bundes­
ministerium zur Verwirklichung empfohlen. 

Für Kleinbetriebe, in denen im Durchschnitt 
des Jahres nicht mehr als 20 Arbeitnehmer be­
schäftigt sind, kommen den dort bestellten 
Betriebsräten bestimmte Mitwirkungsrechte in 
sozialen, personellen und wirtschaftlichen Ange-

legenheiten nicht zu; auch besondere organisa­
torische Bestimmungen wurden für diese Betriebe 
vorgesehen. 

Die Bestimmungen über die Jugendvertretung 
wurden inhaltlich unverändert dem Bundesgesetz 
vom 9. Juli 1972 über betriebliche Jugendver­
tretungen (Jugendvertrauensrätegesetz) entnom­
men, das am 1. Jänner 1973 in Kraft getreten 
ist. 

VIII. Zu den einzelnen Vorschriften 

I. TEIL 
KOLLEKTIVE RECHTSGESTALTUNG 

Zu § 1: 
Der Entwurf übernimmt den Geltungsbereich 

des Kollektivvertragsgesetzes. In Abs. 1 wurde 
lediglich eine sprachliche Anpassung vorgenom­
men, die auf das Landarbeitsgesetz 1948 und das 
Heimarbeitsgesetz 1960 Bedacht nimmt. 

Zum "wesentlichen Inhalt des Arbeitsvertra­
ges" im Sinne des Abs. 3 gehören Regelungen 
über die Lohn- und Arbeitsbedingungen. Zu 
letzteren zählen insbesondere Vorschriften über 
Umfang, Zeit und Ort der Arbeitsleistung und 
über die Lösung des Arbeitsverhältnisses sowie 
die aus der Dauer des Arbeitsverhältnisses ent­
stehenden Rechte. 

Da die Betriebsvereinbarung künftig das 
wesentliche Instrument der Mitwirkung des 
Betriebsrates in sozialen Angelegenheiten sein 
wird, war es notwendig, den Geltungsbereich 
der Bestimmungen über die Betriebsvereinbarung 
mit dein Geltungsbereich des Betriebsverfassungs­
rechtes abzustimmen. 

Abs. 4 stellt eine Ausnahmebestimmung zu 
Abs. 1 dar: Die Bestimmungen über die Betriebs­
vereinbarung gelten somit für alle Betriebe, die 
dem Betriebsverfassungsrecht unterliegen; inner­
halb dieser Betriebe für Arbeitsverhältnisse aller 
Art, sofern sie auf einem privatrechtlichen Ver­
trag beruhen (also nicht für Dienstverhältnisse 
von öffentlich-rechtlichen Bediensteten, auch 
wenn diese in einem dem Betriebsverfassungs­
recht unterliegenden Betrieb beschäftigt werden). 

Zu § 2: 

1. Hauptstück 

Kollektivvertrag 

Die Rechtsgestaltung durch Kollektivvertrag 
innerhalb der vom Staat gesetzten Grenzen ist 
primär durch die normative Regelung von 
Arbeitsbedingungen seitens der Verbände des 
Arbeits- und Wirtschaftslebens gekennzeichnet. 
Ihre rechtliche Fundierung ist ein Eckpfeiler der 
sozialen Entwicklung. Diese führte zur Aner­
kennung der kollektiven Rechtssetzung neben 
jener des Staates und neben der Privatautonomie 
des einzelnen. Der Kollektivvertrag als bedeu­
tende arbeitsrechtliche Rechtsquelle wurde zum 
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geeigneten Mittel, den jeweiligen auch über­
raschend auftauchenden Bedürfnissen der Arbeit­
nehmer und Arbeitgeber zu entsprechen. Die 
gesetzliche Grundlage, Arbeitsbedingungen im 
Wege kollektiver Vereinbarungen festzusetzen, 
wurde erstmalig durch das Gesetz vom 18. De­
zember 1919, StGBl. Nr. 16/1920, über die Er­
richtung VOn Einigungsämtern und über kollek­
tive Arbeitsverträge (EAG) geschaffen, welches 
insbesondere im Jahre 1930 in verschiedenen 
Punkten ergänzt wurde. Damit fand nach einer 
etwa fünfzigjährigen Entwicklung der Gedanke 
einer rechtsverbindlichen Kollektivvereinbarung 
in die Rechtsordnung Eingang. 

Auf diesem Gesetz aufbauend wurde nach 
Wiederherstellung der Selbständigkeit österreichs 
am 26. Feber 1947 das derzeit geltende Kollektiv­
vertragsgesetz beschlossen. Die Tatsache, daß 
dieses Gesetz seit seinem Inkrafttreten nur ver­
hältnismäßig geringfügigen Knderungen erfahren 
hat, beweist den hohen sozialpolitischen Rang 
und die Qualität des Gesetzes, so daß Rechts­
änderungen im Zuge der kodifikatorischen Bear­
beitung einer besonders eingehenden Prüfung be­
dürfen. 

§ 2 des vorliegenden Entwurfes regelt den 
normativen und schuldrechtlichen Teil des 
Kollektivvertrages. Ersterer wird im EAG und 
im KollVG im wesentlichen gleichlautend um­
schrieben ( ... "die gegenseitigen, aus dem Dienst­
verhältnis entspringenden Rechte und Pflich­
ten ... "), doch ist zu bemerken, daß das ältere 
Gesetz im § 11 Abs. 2 noch von "sonstigen 
Angelegenheiten" spricht, die "für das Arbeits­
verhältnis wirtschaftlich von Bedeutung sind". 

Diese wenig klare Umschreibung hat in das 
geltende Recht keinen Eingang gefunden. Sie 
hätte jedoch die Möglichkeit geboten, dem Be­
dürfnis der Kollektivvertragsparteien zur Rege­
lung verschiedener gemeinsamer Angelegenheiten 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern Rechnung 
zu tragen. Um diesen Notwendigkeiten zu ent­
sprechen, zählt § 2 Abs. 2 alle jene Gegenstände, 
die durch Kollektivvertrag geregelt werden kön­
nen, taxativ auf. 

Es sind dies: 
1. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Par­

teien des Kollektivvertrages, welche die 
gegenseitigen Rechte und korrespondieren­
den Pflichten beinhalten. Damit wird der 
schuldrechtliche Teil des Kollektivvertrages 
umschrieben, der für die Verbindlichkeiten 
zwischen den vertragsschließenden Körper­
schaften bestimmend ist. Hinsichtlich dieses 
Teiles des Kollektivvertrages wurde keine 
Knderung vorgenommen. 

2. Die Regelung der gegenseitigen Rechte und 
Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
- also die Festlegung des Inhaltes des 

Arbeitsvertrages. Die normativen Bestim­
mungen, welche die gegenseitigen aus dem 
Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und 
pflichten zwischen den vom Kollektivvertrag 
erfaßten Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
regeln, bilden wie im geltenden Recht das 
Kernstück des Kollektivvertrages. Sie haben 
die gleichen Wirkungen, die den relativ 
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des 
Arbeitsvertragsrechtes zukommen. Bei der 
Umschreibung dieses Teiles des Kollektiv­
vertrages hält der Entwurf im wesentlichen 
am geltenden Recht fest. Hiebei wird von 
der überlegung ausgegangen, daß die dies­
bezüglichen Grenzen der Kollektivvertrags­
macht dem Gegenstande nach nicht durch 
eine konsequente Richtlinie, die allen denk­
baren Fällen gerecht wird, normiert werden 
kann. Eine solche Normierung müßte einen 
hohen Grad an Kasuistik aufweisen, ohne 
Anspruch auf eine befriedigende Lösung er­
heben zu können. 

3. Die Regelung der aus einem früheren 
Arbeitsverhältnis stammenden Rechtsbezie­
hungen zwischen ehemaligen Arbeitgebern 
und ihren inzwischen ausgeschiedenen 
Arbeitnehmern und den anspruchsberech­
tigten Hinterbliebenen. Die Möglichkeit der 
Begründung derartiger Ansprüche bei auf­
rechtem Bestand des Arbeitsverhältnisses 
durch Kollektivvertrag steht nicht im Zwei­
fel. Problematisch hingegen erweist sich nach 
geltendem Recht die kollektivvertragliche 
Regelung von Ruhegenüssen oder ähnlichen 
Ansprüchen nach Ausscheiden der Arbeit­
nehmer aus dem Arbeitsverhältnis. Es er­
geben sich Bedenken bezüglich der Regelung 
erworbener Rechtsansprüche von Personen, 
die keine Arbeitnehmer mehr sind (vgl. 
Landesgericht Wien vom 25. August 1955, 
Arb. 6287). Der Oberste Gerichtshof bejaht 
die Regelungsbefugnis - und zwar auf 
Grund des in österreich herrschenden dis­
pos!t1ven Günstigkeitsprinzipes in jeder 
Richtung -, indem er die Nachwirkung aus 
dem Arbeitsverhältnis der Kollektivvertrags­
macht zuordnet und die §§ 9, 10 KollVG 
auf die Ruhestandsverhältnisse analog an­
wendet (OGH vom 16. Dezember 1958, 
Arb. 6986; OGH vom 14. März 1967, 
Arb. 8384). Auch der zweite Teilentwurf 
ordnete die Nachwirkungen aus dem Arbeits­
verhältnis dem normativen Teil des Kollek­
tivvertrages zu (§ 82 Abs. 2 lit. alITE). 
Die Diskussion in der Kommission führte 
zu geteilten Meinungen über Notwendigkeit 
und Zweckmäßigkeit einer solchen Regelung. 
Der Entwurf folgt in seiner Konzeption 
dem durch die Rechtsprechung bereits an­
erkannten Grundsatz, daß dem Kollektiv-
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vertrag die prinzipielle Regelungsbefugnis 
bezüglich der Ruhegenußansprüche oder 
ähnlicher Ansprüche von Arbeitnehmern 
nach Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
zukommt. Diese Regelungsbefugnis soll künf­
tig nicht mehr per analogiam gewonnen 
werden müssen. Sie ist aber formell (frühere 
Regelung muß durch Kollektivvertrag er­
folgt sein) und materiell (a~f Inhaltsnormen) 
beschränkt. 

4. Bestimmungen, die einen über das gesetzlich 
vorgeschriebene Maß hinausgehenden Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und Sittlichkeit 
der Arbeitnehmer bei ihrer beruflichen 
Tätigkeit gewähren. Nach geltendem Recht 
ergibt sich aus besonderen gesetzlichen Vor­
schriften die Befugnis der Kollektivvertrags­
parteien, durch sogenannte "Zulassungs­
normen" Modifikationen der gesetzlichen 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen vorzu­
nehmen. Bereits unter der Geltung des Ge­
setzes über die Errichtung von Einigungs­
ämtern und über kollektive Arbeitsverträge 
waren den Kollektivvertragsparteien Befug­
nisse zur Vereinbarung von Zulassungs­
normen unter Wahrung des Konnexes zum 
Kollektivvertragsrecht eingeräumt worden. 
Auch unter der Herrschaft des KollVG hat 
der Gesetzgeber den Kollektivverträgen 
außer halb des für sie dort vorgesehenen 
Regelungsbereiches im Rahmen des Arbeit­
nehmerschutzrechtes spezifische Aufgaben 
zugewiesen. Das KJBG und insbesondere das 
AZG bedienen sich des Instruments des 
Kollektivvertrages zu abweichender Rege­
lung. Von diesen schon dem geltenden Recht 
bekannten kollektivvertraglichen Regelun­
gen auf dem Gebiete des Arbeitnehmer­
schutzes sind die nunmehr gemäß § 2 Abs. 2 
Z. 4 vorgesehenen Regelungsbefugnisse des 
Kollektivvertrages zu unterscheiden: Wäh­
rend die als "Zulassungsnormen" bezeichne­
ten kollektivvertraglichen Arbeitnehmer­
schutzbestimmungen nach Maßgabe und im 
Rahmen der besonderen gesetzlichen Er­
mächtigung die gesetzlichen Schutzvorschrif­
ten nach beiden Richtungen modifizieren 
können, also für die Arbeitnehmer sowohl 
strengere als auch weniger strenge Schutz­
bestimmungen schaffen können, ist die 
kollektivvertragliche Regelungsmacht gemäß 
§ 2 Abs. 2 Z. 4 auf die Schaffung von 
Arbeitnehmerschutzrecht, das gegenüber 
dem gesetzlichen Standard strenger ist, be­
schränkt. Die Regelungsmacht des Kollektiv­
vertrages hinsichtlich der "Zulassungsnor­
men" wird nunmehr durch die Bestimmun­
gen des § 2 Abs. 2 Z. 7 erfaßt. Der Wort­
laut "Bestimmungen, die einen ... Schutz ... 
gewähren ... ", soll sicherstellen, daß der 

Kollektivvertrag selbst eine materielle Rege­
lung treffen muß. Eine bloße Weitergabe 
der Regelungsmacht an die Betriebsverein­
barung ist gemäß Abs. 2 Z. 4 nicht möglich; 
eine solche Delegierung der Regelung könnte 
der Kollektivvertrag allenfalls auf Grund 
des Abs. 2 Z. 7 vornehmen, sofern eine 
gesetzliche Vorschrift ihn ausdrücklich dazu 
ermächtigt; 

5. Die Regelung von betriebsverfassungsrecht­
lichen Angelegenheiten. Die Berechtigung zur 
Regelung solcher Angelegenheiten ist eine 
beschränkte, sie erstreckt sich nicht auf 
organisatorische Bestimmungen betriebsver·­
fassungs rechtlicher Natur sondern ausschließ­
lich auf die Verleihung von Mitwirkungs­
befugnissen an die Arbeitnehmerschaft, und 
zwar über jene Befugnisse hinaus, die schon 
durch Gesetz der Arbeitnehmerschaft einge­
räumt sind. So ist etwa die Befugnis des 
Kollektivvertrages, Angelegenheiten zu be­
stimmen, in denen die Belegschaft Betriebs­
vereinbarungen abschließen kann, ein 
typischer - auch schon im geltenden Recht 
(§ 2 Abs. 2 KollVG) geregelter - Fall einer 
Regelung von Mitwirkungsbefugnissen durch 
Kollektivvertrag. Aber auch bei der Ein­
räumung von Mitwirkungsbefugnissen ist 
der Kollektivvertrag beschränkt durch zwei­
seitig zwingende gesetzliche Vorschriften: 
Die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen 
über die Besetzung der Aufsichtsräte von 
Kapitalgesellschaften zum Beispiel sind der 
Modifizierung durch Kollektivvertrag nicht 
zugänglich. 

6. Die Regelung von gemeinsamen Einrichtun­
gen der Kollektivvertragsparteien. Solche 
Regelungen lassen sich unter die Aufzählung 
zu Z. 1 bis 4 nur schwer subsumieren. Sie 
sollen nicht nur für die kollektiven Ver­
tragspartner verbindlich sein, sondern auch 
im Verhältnis der Einrichtung zu den 
kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern unmittelbare und zwin­
gende Wirkungen entfalten (§ 11 Abs. 1). 

7. Sonstige Angelegenheiten, deren Regelung 
durch Gesetz dem Kollektivvertrag vorbe­
halten ist. Im Gegensatz zu den Bestimmun­
gen des § 2 Abs. 2 Z. 1 bis 6, die eine 
unmittelbare Rechtsgr:undlage für den Rege­
lungsumfang des Kollektivvertrages abgeben, 
hat die Z. 7 lediglich deklaratorische Bedeu­
tung. Ihre Aufnahme in das Gesetz schien 
jedoch aus systematischen Gründen zweck­
mäßig. Schon nach geltendem Recht fanden 
sich nicht nur im Kollektivvertragsgesetz 
sondern auch in anderen Gesetzen Bestim­
mungen über Angelegenheiten, die der Rege­
lung durch Kollektivvertrag zugänglich 
waren. Eine kodifikatorische Erfassung des 
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Kollektivvertrages kann nicht darauf ver­
zichten, bei Aufzählung des Regelungsum­
fanges des Kollektivvertrages auf die Mög­
lichkeit des Gesetzgebers hinzuweisen, durch 
weitere gesetzliche Ermächtigungen dem 
Kollektivvertrag zusätzliche Regelungsmacht 
einzuräumen. Unter diese lediglich verwei­
senden Bestimmungen der Z. 7 lassen sich 
nicht nur die in schon bestehenden gesetz­
lichen Besti~mungen enthaltenen Ermächti­
gungen der Kollektivvertragspartner subsu­
mieren (vgl. Z. 4 die Ausführungen bezüg­
lich der Zulassungsnormen), es werden hie­
durch auch in künftigen Gesetzen enthaltene 
Ermächtigungen erfaßt. Erfaßt sollen durch 
die Bestimmung des § 2 Abs. 2 Z. 7 nur 
jene gesetzlichen Bestimmungen werden, die 
dem Kollektivvertrag Regelungsmacht mit 
normativer Wirkung einräumen (vgl. § 11). 

Zu § 3: 

Auszugehen ist von dem Grundsatz, daß die 
Ablösung einer kollektiven arbeitsrechtlichen 
Regelung durch eine andere (Ersatz eines Kollek­
tivvertrages durch einen anderen, Ersatz einer 
Betriebsvereinbarung durch eine andere) sich 
nach dem Ordnungsprinzip bestimmt, das heißt, 
die erste Norm wird durch die zweite Norm 
abgelöst - sofern nicht das Verhältnis einer 
lex specialis zu einer lex generalis vorliegt -, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob die bisherige 
Norm für den Arbeitnehmer vorteilhafter war. 
Im Verhältnis gleichrangiger Rechtsquellen zuein­
ander kommt - wie im geltenden Recht -
auch nach dem Entwurf das Ordnungsprinzip 
zum Tragen. Im Verhältnis des Kollektivver­
trages zu den nachgeordneten Rechtsquellen hin­
gegen findet im Entwurf - wie nach geltendem 
Recht - das dispositive Günstigkeitsprinzip An­
erkennung. Die Beibehaltung des geltenden 
Rechtes (§ 2 Abs. 3 KollVG) in diesem Punkte 
soll vor allem die Rechtsgrundlage für die 
kollektivvertragliche Istlohnpolitik erhalten, die 
derzeit in der Bestimmung des § 2 Abs. 3 KollVG 
erblickt wird (vgl. Borkowetz KollVG 3 S. 87 ff). 
Als die "Rechts verhältnisse zwischen Arbeit­
gebern und Arbeitnehmern" regelnde Bestim­
mungen kommen nur jene in Betracht, die ge­
eignet sind, auf das Arbeitsverhältnis normativ 
einzuwirken. 

Ob eine Sondervereinbarung eine günstigere 
Regelung gegenüber der kollektivvertraglichen 
Ordnung darstellt, ist nach dem im Abs. 2 ver­
ankerten Günstigkeitsvergleich zu beurteilen. 
Nur in dessen Rahmen kann eine Abdingung 
vorgenommen werden. Dieser Rahmen ist durch 
den rechtlichen und sachlichen Zusammenhang 
der einschlägigen Normen abgesteckt. 

Zu §§ 4 und 5: 

Der Entwurf hält am bisherigen Rechtszu­
stand fest, wonach die gesetzlichen Interessen­
vertretungen - bei Vorrang der freiwilligen 
Berufsvereinigungen - ex lege kollektivvertrags­
fähig sind. Die für die Kollektivvertragsfähig­
keit maßgebenden Kriterien sollen jedoch auch 
auf die gesetzlichen Interessenvertretungen zur 
Anwendung kommen. Aus diesem Grund wird 
die Unabhängigkeit vom sozialen Gegenspieler 
postuliert und die Regelung von Arbeitsbedin­
gungen als notwendige Zielsetzung heryorge­
hoben. Diese Zielsetzung muß bei den gesetz­
lichen Interessenvertretungen nicht ausdrücklich 
genannt sein, sie kann sich auch aus den Gesamt­
aufgaben mittelbar ergeben. Es genügt, wenn 
der Wirkungskreis der gesetzlichen Interessen­
vertretung so umschrieben ist, daß ihm auf 
interpretativem Wege ein Hinwirken auf die 
Regelung von Arbeitsbedingungen zu unterstel­
len ist. Das Vorliegen der Unabhängigkeit gegen­
über der anderen Seite in der Vertretung der 
jeweiligen Interessen muß gewährleistet sein. Dies 
hat zur Folge, daß eine Doppelvertretung aus­
geschlossen ist und die entsprechenden arbeits­
rechtlichen Agenden von jeder gesetzlichen Inter­
essenvertretung entweder nur für die Arbeit­
geberseite oder nur für die Arbeitnehmerseite 
besorgt werden dürfen. Nur in besonderen Aus­
nahmefiillen wird einer gesetzlichen Interessen­
vertretung das Recht zustehen, einmal auf 
Arbeitnehmerseite und dann wiederum auf 
Arbeitgeberseite Kollektivverträge abzuschließen. 
Es ist dies nur dann möglich, wenn die gesetz­
liche Interessenvertretung vom Gesetzgeber so 
organisiert ist, daß ihr sowohl Arbeitnehmer a~s 
auch Arbeitgeber angehören und sowohl die 
Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber innerhalb 
der Kammer in der Willensbildung voneinander 
vollständig unabhängig sind. Es ist dies kraft 
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung (§ 125 
Abs. 2 Z. 4 der Notariatsordnung) z. B. bei der 
Gruppe der Notare und der Gruppe. der 
Notariatskandidaten innerhalb des Notanats­
kollegiums der Fall. Hingegen vermag etwa die 
Gliederung der Arztekammern (vgl. § 26 Arzte­
gesetz) den Erfordernissen der "Gegnerunab­
hängigkeit" nicht zu genügen. Eine ausreichende 
organisatorische Selbständigkeit zwischen selb­
ständigen und angestellten Arzten und eine ent­
sprechende Freiheit der Willensbildung ist hier 
nicht gegeben. 

Dem Entwurf liegt die Auffassung zugrunde, 
daß - wie in den Allgemeinen Bemerkungen 
angeführt wird - die Normsetzungsbefugnis der 
Kollektivvertragspartner und damit auch nicht 
staatlicher Verbände nicht in einer originären 
Autonomie gelegen, sondern von einer staat­
lichen Delegation herzuleiten ist. Deren dogmati­
scher Ort liegt allerdings nicht im Bereiche des 
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Artikel 18 B-VG sondern in einem Konnex I das für die Verleihung der Kollektivvertrags­
zu Artikel 12 StGG vom 21. Dezember 1867, fähigkeit von Vereinen maßgebende Prinzip der 
RGBl. Nr. 142, und in Artikel 11 MRK. Gegnerunabhängigkeit gegenüber dem bisherigen 

Eine solche Rechtssetzungsbefugnis nichtstaat­
licher Verbände erfordert bestimmte Vorausset­
zungen für 'die Entstehung der Kollektivvertrags­
fähigkeit. Der Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die kollektive Rechtsgestaltung im Arbeitsrecht 
hat gegenüber dem geltenden Recht als weitere 
Voraussetzung für die Kollektivvertragsfähigkeit 
die statutarisch verfügte Freiheit der inneren 
demokratischen Einrichtungen der Berufsvereini­
gungen vorgesehen. Im vorliegenden Entwurf ist 
dieses Kriterium nicht mehr enthalten. Über seine 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit gingen die 
Meinungen in der Diskussion und Begutachtung 
stark auseinander. Dies zeigte sich auch bei den 
Beratungen der Kommission in der Frage, welche 
Voraussetzungen für die Zuerkennung der 
Kollektivvertragsfähigkeit in den Verfassungs­
rang erhoben werden sollten. Bei diesem Stand 
der Meinungen kann es nicht die Aufgabe des 
einfachen Gesetzgebers sein, ein Sonderrecht für 

. die Berufsvereinigungen zu schaffen, für das die 
gesellschaftlichen Verhältnisse m österreich 
keinerlei Veranlassung geben. 

Die demokratische Organisation von Vereinen 
ist ein allgemeines Problem, dessen Lösung sehr 
wesentlich von den Ergebnissen der Beratungen 
der Grundrechtskommission abhängen wird. 

Das im geltenden Recht für die Kollektiv­
vertragsfähigkeit geforderte Kriterium des grö­
ßeren fachlichen und räumlichen Wirkungskreises 
(§ 3 Abs. 1 Z. 2 lit. b KollVG) wurde gemäß § 4 
Abs. 2 Z. 2 des Entwurfes spezifisch auf die 
Zielsetzung der Vertretung der Arbei tgeber- oder 
Arbeitnehmerinteressen bezogen. 

Weiters wird klargestellt, daß die Entscheidung 
des Obereinigungsamtes bezüglich der Kollektiv­
vertragsfähigkeit konstitutiven Charakter hat. 
Dies bringt die Regelung des § 5 des Entwurfes 
dadurch zum Ausdruck, daß im Gegensatz zur 
bisherigen Rechtslage nicht von Feststellung, son­
dern von Zuerkennung der Kollektivvertrags­
fähigkeit gesprochen wird. Der konstitutive 
Charakter- der Entscheidung entspricht dem oben 
angeführten Prinzip der Delegation besser als 
eine bloßdeklaratorische Lösung. Auch nach § 41 
Landarbeitsgesetz 1948 wird die Kollektivver­
tragsfähigkeit durch die Obereinigungskommis­
sion zuerkannt. Um jedoch klarzustellen, daß 
bei Vorliegen der im § 4 Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf Zuer­
kennung der Kollektivvertragsfähigkeit besteht 
und der Behörde diesbezüglich kein Ermessen zu­
kommt, wurde § 5 Abs. 1 entsprechend formu­
liert. 

Im übrigen ist noch als 
wurfes hervorzuheben, daß 

Neuerung dies Ent­
im § 4 Abs. 2 Z. 4 

Recht (§ 3 Abs. 1 Z. 2 lit. d KollVG) präzisiert 
wird. 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich § 4 
KollVG. Lediglich terminologische Anpassungen 
und eine KlarsteIlung wurden vorgenommen. 
Der Verlust der Kollektivvertragsfähigkeit der 
in Betracht kommenden gesetzlichen Interessen­
vertretung wird dem Umfang und der Dauer 
nach begrenzt. 

Zu § 7: 

Gegenüber dem geltenden Recht wird die 
Fähigkeit zum Abschluß von Kollektivverträgen 
auf alle juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts ausgedehnt, soweit diese unter den 
Geltungsbereich des 1. Hauptstückes fallen. Wie 
bisher genügt der bloße Beitritt bzw. die Zuge­
hörigkeit ,zu einer kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigung oder gesetzlichen Interessen­
vertretung, um die Kollektivvertragsfähigkeit 
auszuschließen. 

Das Recht der juristischen Personen des öffent­
lichen Rechts zum Abschluß von Kollektivver­
trägen ist darüber hinaus begrenzt auf privat­
rechtliche Arbeitsverhältnisse, da nur diese unter 
den Geltungsbereich dieses Teiles fallen (§ 1 
Abs. 1). 

Zu § 8: 

Diese Vorschrift entspricht dem geltenden 
Recht. 

Zu § 9: 

Diese Bestimmungen des Entwurfes folgen der 
Anregung der Kommission, eine Regelung der 
bisher ungeklärten Kollisionsfragen im Kollektiv­
vertragsrecht vorzunehmen. Dies erscheint um so 
mehr geboten, als die Rechtsprechung bisher 
keine alle Zweifel ausschließenden Kriterien be­
züglich der Lösung der Kollisionsfälle heraus­
gearbeitet hat. Dies ist allerdings verständlich, 
weil die auf den Einzelfall abgestellten Entschei­
dungen mangels positiver Normen auf eine be­
stimmte Rangordnung der Kriterien in grund­
sätzlicher Form nicht Bezug nehmen können. 

Eine echte Kollision liegt vor, wenn für ein 
und dasselbe Arbeitsverhältnis die Anwendung 
von zwei oder mehreren Kollektivverträgen in 
Frage kommt; dies kann bei mehrfacher 
Kollektivvertragsangehörigkeit des Arbeitgebers 
- meist bedingt durch verschiedene Gewerbebe~ 
rechtigungen - der Fall sein. Unbestritten dürfte 
sein, daß auch in österreich der Grundsatz 

'. 
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der Tarifeinheit Anerkennung zu finden hat (vgl. 
OGH vom 7. September 1965, Arb. 8114). Dieser 
besagt nicht nur, daß auf ein und dasselbe 
Arbeitsverhältnis nur ein Kollektivvertrag ange­
wendet werden soll, sondern auch, daß für jeden 
Betrieb im allgemeinen nur ein Kollektivvertrag 
in Betracht kommt. Die Frage der Verwirk­
lichung der Tarifeinheit im Betrieb ist allerdings 
problematisch: Es erhebt sich die Frage, ob fach­
fremde Nebenbetriebe, Betriebsteile oder Be­
triebsabteilungen eine besondere Berücksichtigung 
erfahren sollen (bejahend LG Wien vom 17. No­
vember 1953, SozM I C, S. 63). Im übrigen muß 
gerade im Falle der Bejahung des Grundsatzes 
der Tarifeinheit klargestellt werden, welchem 
Kollektivvertrag der Vorrang einzuräumen ist. 

§ 9 Abs. 1 des Entwurfes geht davon aus, 
daß ein mehrfach kollektivvertragsangehöriger 
Arbeitgeber über mehrere Betriebe verfügt, das 
heißt entweder Eigentümer, Pächter oder 
Nutzungsberechtigter ist. In solchen· Betrieben 
ist mehrfache Kollektivvertragsangehörigkeit 
möglich. Es kommt demnach der jeweils dem 
Betrieb in fachlicher und örtlicher Beziehung 
entsprechende Kollektivvertrag zur Anwendung. 
Da nicht das Unternehmen oder der Betrieb, 
sondern der Inhaber Arbeitgeber ist, kommt es 
nicht darauf an, für welchen Betriebsbereich der 
Arbeitnehmer aufgenommen wurde, sondern für 
welchen Betriebsbereich tatsächlich Dienste ge­
leistet werden (LG Wien· vom 28. April 1953, 
Arb. 5725; OGH vom 18. Mai 1954, Arb. 5988). 
Diese gesicherte Erkenntnis wird im § 10 des 
Entwurfes vorausgesetzt. 

Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 soll auch dann 
sinngemäß Anwendung finden, wenn Haupt- und 
Nebenbetriebe oder organisatorisch und fachlich 
abgegrenzte Betriebsabteilungen vorliegen. Dies 
bedeutet eine erhebliche Durchbrechung des 
Grundsatzes der Tarifeinheit und damit eine 
erhebliche Eingrenzung der echten Kollisionsfälle 
auf die sogenannten "Mischbetriebe", was mit 
den Erfahrungen der Praxis und mit der Recht­
sprechung gerechtfertigt werden kann (LG Wien 
vom 17. November 1953, SozM I C,S 63). Im 
übrigen liegt diese Lösung im Interesse der 
Rechtssicherheit. Wenn auch Nebenbetriebe und 
organisatorisch klar abgegrenzte Betriebsabteilun­
gen tarifrechtIich ein Eigenleben führen, wird 
sich die Lösung rasch und praktikabel wenig­
stens für jene Arbeitnehmer ergeben, deren über­
wiegende Beschäftigung in diesem oder jenem 
Betriebsteil feststeht (vgl. § 10 Abs. 1). 

Tragen und es findet jener Kollektivvertrag An­
wendung, welcher dem Wirtschaftszweig ent­
spricht, dem für den Betrieb aus wirtschaftlicher 
Sicht die maßgebliche Bedeutung zukommt. Es 
ist also zu prüfen, welcher Wirtschaftszweig dem 
Betrieb nach Maßgabe seines wirtschaftlichen 
Hauptzweckes sein Gepräge verleiht. Es kommt 
aber primär auf die Art des Betriebes und nicht 
auf die Art der geleisteten Arbeit an. Auch dann, 
wenn das hauptsächliche Produktionsziel infolge 
weitgehender Automatisierung nur eine verhält­
nismäßig geringe Zahl von Arbeitskräften erfor­
dert, soll dies an der hier relevanten wirtschaft­
lichen Dominanz nichts ändern. 

Versagt dieses Kriterium, so soll die Zahl der 
vom Kollektivvertrag auf Branchenebene erfaß­
ten Arbeitnehmer den Ausschlag geben. 

Zu § 10: 

§ 10 Abs. 1 des Entwurfes knüpft an die oben 
getroffene Feststellung an, daß die faktische Be­
schäftigung des Arbeitnehmers den Ausschlag 
gibt, wenn mehrere Betriebe desselben Arbeit­
gebers verschiedenen Kollektivverträgen unter­
liegen (LG Wien vom 28. April 1953, Arb. 5725; 
OGH vom 18. Mai 1954, Arb. 5988; LG Klagen­
furt vom 30. Mai 1956, SozM I C, S. 197; LG 
Linz vom 3. Juli 1968, Arb. 8555). Diese Auf­
fassung wird im Entwurf durch das Merkmal 
der überwiegenden Beschäftigung präzisiert und 
analog zu § 9 auch auf abgegrenzte Betriebs­
abteilungen bezogen. Damit ist eine echte Kolli­
sion erst dann gegeben, wenn eine überwiegende 
Beschäftigung nicht festgestellt werden kann. 
Hier greift Abs. 2 ein und übernimmt die für 
Mischbetriebe bereits getroffene Regelung des 
§ 9 Abs. 4. 

Zu § 11: 

§ 11 Abs. 1 des Entwurfes bringt eine Klarstel­
lung. In Anlehnung an § 14 Abs. 2 EAG wurde 
in § 9 Abs. 1 KollVG festgelegt, daß die Bestim­
mungen des Kollektivvertrages, soweit sie die 
Red1tsverhältnisse zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern regeln, als Bestandteil der erfaß­
ten Arbeitsverträge gelten. Gesetzestext und 
Materialien zu § 9 KollVG deuten auf eine 
gesetzliche Verankerung der sogenannten "mittel­
baren Einwirkung" hin (Fiktionstheorie). Auch 
der die Nachwirkung von Kollektivverträgen 
regelnde § 13 KöllVG scheint in Anlehnung an 

§ 9 Abs. 3 bezieht sich auf Mischbetriebe, die die Entscheidung des OGH vom 26. September 
dadurch charakterisiert sind, daß sich die 1923 (Judikat 10, Arb. 3163) diese Auffassung 
Gewerbeberechtigungen weder auf Betriebe noch konsequent fortzuführen. Gerade darin wurde 
auf Haupt- oder Nebenbetriebe oder organisa- ein Widerspruch erblickt, denn bei Annahme 
torisch klar abgegrenzte Betriebsabteilungen auf- einer mittelbaren Einwirkung auf das Arbeits­
teilen lassen. Hier kommt das Prinzip der Tarif- verhältnis könnte sich eine positive Normierung 
einheit auch in Ansehung des Betriebes voll zum I der Nachwirkung erübrigen. Es wurde schon auf 
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Grund der bisherigen Rechtslage für eine unmit­
telbare Rechtswirkung eingetreten und die For­
mel "gelten als Bestandteil" nicht notwendig als 
"gelten als vereinbart" verstanden. 

Nach der Konzeption des Entwurfes kann kein 
Zweifel bestehen, daß der Kollektivvertrag kraft 
Delegation objektives Recht setzt und somit für 
die "Fiktionstheorie" keine Berechtigung mehr 
besteht. Auch die Kommission hat sich für die 
unmittelbare Einwirkung des Kollektivvertrages 
ausgesprochen und angeregt, dies im Gesetz un­
mißverständlich zum Ausdruck zu bringen. § 11 
Abs. 1 spricht sinngemäß von der unmittelbaren 
Rechtsverbindlichkeit jener Regelungen des Kol­
lektivvertrages, die geeignet sind, auf das Arbeits­
verhältnis einzuwirken (normativer Teil). 

§ 11 Abs. 2 des Entwurfes übernimmt die Be­
stimmung des § 9 Abs. 2 KollVG. 

Zu § 12: 

§ 12 übernimmt die bisherige Regelung der 
Außenseiterwirkung von Kollektivverträgen (§ 10 
Abs. 1 KollVG). Die Frage der Außenseiter­
wirkung war Gegenstand eingehender Prüfung, 
zumal gerade ihre Bejahung für die Delegation 
der Verbände zu kollektivvertraglicher Rechts­
setzung von besonderer Bedeutung ist. Die Kom­
mission befürwortete die bisherige Rechtslage, 
also: Außenseiterwirkung bezüglich der Arbeit­
nehmer, keine Außenseiterwirkung bezüglich der 
Arbeitgeber. 

Abs.2 entspricht § 10 Abs. 2 KoIIVG. 

Zu § 13: 

Die Regelung des § 13 entspricht der bisherigen 
Rechtslage (§ 13 KoIIVG) mit der Maßgabe, daß 
als Mittel der Abdingung nicht ein neuer Arbeits­
vertrag sondern eine neue Einzelvereinbarung 
genannt wird. 

Zu §§ 14 bis 17: 

2. Hau p t s t ü c k 

Erklärung von Kollektivverträgen zur Satzung 

Zu § 18: 

Das KollVG hat seine Bestimmungen über die 
Satzung weitgehend den Vorschriften des EAG 
entnommen. Das Satzungswesen erlangte nach 
dem Inkrafttreten des KollVG nicht mehr jene 
Bedeutung, die es in der ersten Republik gehabt 
hat. Dies ist auf eine Reihe von organisations­
und wirtschaftspolitischen Umständen zurückzu­
führen. Die rückläufige Tendenz kommt inder 
Zahl der seit dem Inkrafttreten des KollVG 
durchgeführten Satzungserklärungen zum Aus­
druck. Das Obereinigungsamt hat seit 1947 ins­
gesamt 73, die Einigungsämter haben 3 Kollek­
tivverträge zur Satzung erklärt, woraus ersicht­
lich ist, daß der Schwerpunkt der Satzungstätig­
keit beim Obereinigungsamt lag. Wenngleich aus 
den angeführten Gründen dem Instrument Sat­
zung nicht mehr seine frühere Bedeutung zu:­
kommt, bejaht der Entwurf die Notwendigkeit 
der Ausdehnung des Geltungsbereiches von Kol­
lektivverträgen durch Satzungserklärung in sub­
sidiärer Form. Aus Gründen der Verwaltungs­
ökonomie erschien es jedoch zweckmäßig, die 
Satzungserklärung künftig ausschließlich dem 
Obereinigungsamt zu übertragen. 

Der Entwurf folgt den Ergebnissen der Bera­
tungen der Kommission bezüglich der Rechts­
natur der Satzung. Die Kommission bejaht in 
Anlehnung an die Rechtsprechung des Verfas­
sungs- und Verwaltungsgerichtshofes (VfGH vom 
14. Oktober 1952, SlgNF Nr. 2410/1952; VwGH 
vom 24. Feber 1953, SlgNF Nr. 2873/A/1953 
und der diesem Erkenntnis zugrundeliegende Be­
schluß eines verstärkten Senates SlgNF Anhang 
Nr. 46/1953) den Verordnungscharakter der Sat­
zung. Gegenstand der Verordnung ist aber ledig­
lich die Ausdehnung des Geltungsbereiches des 
Kollektivvertrages nicht jedoch der normative 
Teil des Kollektivvertrages, der durch die Er­
klärung der Behörde zur Satzung erhoben wird. 
Den Anregungen der Kommission folgend wer­
den im Entwurf die beiden Seiten dieses Rechts-

Diese Bestimmungen entsprechen dem gelten-
den Recht: institutes insofern sichtbar gemacht, als der Er-

klärung des Kollektivvertrages zur Satzung die 
Satzung selbst als Rechtsquelle konsequent gegen­
über gestellt wird. Die in der Satzungserklärung 
als rechtsverbindlich bezeichneten Bestimmungen 
des normativen Teiles des zur Satzung beantrag­
ten Kollektivvertrages stellen die Satzung als 

§ 14 des Entwurfes entspricht § 7 KoIIVG; 

§ 15 des Entwurfes entspricht § 8 KollVG; 
§ 16 des Entwurfes entspricht § 11 KollVG; 
§ 17 des Entwurfes entspricht § 12 KollVG. 

Eine Verletzung der Verpflichtung des Arbeit- Rechtsquelle dar. Die Bestimmung des § 18 ver­
gebers zur Auflage des Kollektivvertrages im arbeitet die Vorschriften des § 14 Abs. 1 KollVG 
Betrieb (§ 15) berührt zwar nicht die Gültigkeit und teilt den Inhalt dieser Norm in drei Ab­
der normativen Bestimmungen d~s Kollektiv- sätze. Im Abs. 2 wird der Gegenstand des Antra­
vertrages, ist jedoch zivilrechtlich relevant (ins-, ges auf Satzungserklärung klargestellt, während 
besondere hinsichtlich eines allfälligen Verschul-li im Abs. 3 die materiellen Voraussetzungen für 
dens an der Unkenntnis von VerfaIIsklauseln I die Satzungserklärung aufgezählt werden. Neu 
u. dg1.). sind die Vorschriften des Abs. 4, welche für die 
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Satzungs erklärung von Kollektivverträgen bei 
Vorliegen eines sogenannten "Spitzenkollektiv­
vertrages" eine besondere Regelung vorsehen. 

Der Entwurf hält im Abs. 1 am Antragsprinzip 
fest. Der Anregung der Kommission folgend wird 
jedoch die Legitimation zur Antragstellung auf 
die Partner des zu satzenden Kollektivvertrages 
eingeschränkt. Es erscheint nicht gerechtfertigt, 
am Abschluß des Kollektivvertrages nicht betei­
ligten Körperschaften einen Einfluß auf das Zu­
standekommen einer Satzung einzuräumen und 
damit der Auffassung von der Möglichkeit einer 
fremdbestimmten Repräsentation des Kollektiv­
vertrages Raum zu geben. Diese Neuerung findet 
auch in der bisherigen Praxis der Satzungserklä­
rung ihre Rechtfertigung. Die Formel, wonach 
die Erklärung zur Satzung dem normativen Teil 
des zur Satzung 'beantragten Kollektivvertrages 
"auch außer halb seines Geltungsbereiches" recht­
liche Wirkung verschaffen solle, hat in der Sat­
zungspraxis ein dahingehendes Verständnis gefun­
den, daß bei Festsetzung des Anwendungsberei­
ches der Satzung der Geltungsbereich des Kollek­
tivvertrages nicht nur in persönlicher sondern 
auch in örtlicher und fachlicher Hinsicht einer 
Erweiterung zugänglich ist. Diese Auffassung fand 
auch im Ergebnis der Beratungen der Kommis­
sion über das Kriterium der Gleichartigkeit ihren 
Niederschlag. Bei Erörterung der Frage, ob und 
inwieweit auch in einem erweiterten fachlichen 
und räumlichen Geltungsbereich dem Kriterium 
der Gleichartigkeit der Arbeitsverhältnisse Rele­
vanz zukomme, wurde der Beibehaltung der gel­
tenden Regelung der Vorzug gegeben. Dies ge­
schah mit dem Hinweis auf die bisherige Sat­
zungspraxis, die keinerlei Tendenz zu einer exten­
siven Handhabung des Kriteriums der Gleich­
artigkeit gezeigt hat. Eine Beschränkung der Mög­
lichkeit zur Satzung lediglich für die Außen­
seiter eines Kollektivvertrages setzte sich eben­
sowenig durch wie der Gedanke, die Zulässigkeit 
einer überschreitung des fachlichen und räum­
lichen Geltungsbereiches vom Fehlen einer kollek­
tivvertragsfähigen Körperschaft abhängig zu 
machen, die in diesem ~ereich für den Abschluß 
eines einschlägigen Kollektivvertrages zuständig 
wäre. 

Eine Abweichung vom geltenden Recht wurde 
insofern vorgenommen,.als die Satzungserklärung 
künftig ausnahmslos vom Obereinigungsamt vor­
genommen werden soll - auch wenn ihr Gel­
tungsbereich über den Sprengel eines Einigungs­
amtes nicht hinausreicht. Diese Konzentration 
der Satzungskompetenzen beim Obereinigungs­
amt bot sich schon aus verwaltungsökonomischen 
Gründen an, war doch die Zahl der von den 
Einigungsämtern erlassenen Satzungen seit 1947 
- wie bereits erwähnt - so gering, daß die 
Aufrechterhaltung der Kompetenzaufteilung nicht 
gerechtfertigt erschien. Auch im Interesse der 

Erzielung einer einheitlichen Satzungspraxis er­
weist sich die Konzentration beim Obereinigungs­
amt als vorteilhaft. 

Abs. 2 knüpft die Satzung einzelner Bestim­
mungen eines Kollektivvertrages an die Bedin­
gung der Konnexität. Bereits unter der .Herr­
schaft des EAG konnte ein Kollektivvertrag in 
allen oder in einzelnen seiner Bestimmungen zur 
Satzung erklärt werden. Dazu hat der Verwal­
tungsgerichtshof die einschränkende Feststellung 
getroffen, daß die Satzung solcher Bestimmungen 
unzulässig sei, die zwar in ihrem Wortlaut dem 
Kollektivvertrag entnommen sind, jedoch infolge 
Nichtsatzung anderer Stellen des Kollektivver­
trages einen völlig anderen Sinn erhalten (VwGH 
vom 18. Dezember 1922, Arb. 3173 und OEA 
vom 21. Juni 1927 Arb. 3706). Das KollVG hat 
die Regelung des EAG unverändert übernommen. 
Die Kommission hingegen vermeinte, daß die 
im geltenden Recht gegebene Möglichkeit, ein­
zelne Bestimmungen des Kollektivvertrages zu 
satzen, dahingehend zu präzisieren sei, daß dem 
Gedanken der Konnexität Rechnung getragen 
wird. Um eine willkürliche Selektion der zu 
satzenden Rechtsmaterie hintanzuhalten, gestattet 
Abs. 2 ausdrücklich nur mehr die Satzung zu­
sammenhängender Normengruppen. Einzelne Be­
stimmungen des zu satzenden Kollektivvertrages 
dürfen aus einem unmittelbaren, rechtlichen und 
sachlichen Zusammenhang nicht gelöst werden. 

Abs. 3 legt die Voraussetzungen fest, bei deren 
Vorhandensein ein Kollektivvertrag zur Satzung 
erklärt werden darf. Es muß ein gültiger, gehörig 
kundgemachter Kollektivvertrag vorliegen. Auch 
an den Erfordernissen der überwiegenden Bedeu­
tung und der wesentlichen Gleichartigkeit der 
zu erfassenden Arbeitsverhältnisse wird festge­
halten. Der in Abs. 3 Z. 4 (wie in den Bestim­
mungen der §§ 14 Abs. 1 und 17 Abs. 4 KollVG) 
zum Ausdruck gebrachte Gedanke, wonach jeder 
Kollektivvertrag eine Satzungserklärung aus­
schließt bzw. für seinen Geltungsbereich eine 
Satzung außer Kraft setzt, erfährt für den Spit­
zenkollektivvertrag eine bedeutende Abschwä­
chung in Abs. 4. Eine Satzungserklärung soll 
nicht durch die bloße Existenz eines Spitzen­
kollektivvertrages für die von der Satzung zu 
erfassenden Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen 
werden. Diese Erwägung hat den Gesetzgeber 
bereits veranlaßt, im Bereich des Heimarbeits­
gesetzes das Verhältnis zwischen Heimarbeits­
gesamtvertrag und Heimarbeitstarif durch ein 
sinnvolles ergänzendes Zusammenspiel dieser spe­
zifisch arbeitsrechtlichen Rechtsquellen zu klären. 
Der vorliegende Entwurf beschreitet einen ver­
mittelnden Weg, welcher den Bedürfnissen der 
Kollektivvertrags- und Satzungspraxis entgegen­
kommt. Die Rechtswirkungen des Abs. 3 Z. 4 
sind bei solchen Kollektivverträgen nicht gerecht­
fertigt, die auf seiten beider Vertragspartner von 
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Spitzenorganisationen abgeschlossen werden und Nach Abs. 2 wird die Satzung durch einen 
nur die Regelung einzelner Arbeitsbedingungen Kollektivvertrag für dessen Geltungsbereich 
zum Gegenstand haben. Singularregelungen sol- außer Kraft gesetzt. Auch dieser Bestimmung liegt 
cher Organisationen, wie sie in den Kollektiv- der Gedanke der Subsidiarität der behördlichen 
verträgen betreffend die Verkürzung der Arbeits- Mitwirkung iPl Rahmen des autonomen Rechts­
zeit oder die Einführung des dreiwöchigen Min- setzungsverfahrens für die dem Kollektivvertrag 
desturlaubes getroffen wurden, sollen die sozial- nicht angehörenden Arbeitgeber und Arbeitneh­
politische Funktion der Satzung nicht ausschalten. mer zugrunde. Dies ist auch unter Bedachtnahme 
über Empfehlung der Kommission wurde der' auf den Verordnungs charakter der Satzung ohne 
Ausdruck "Spitzenorganisationen", wie er sich weiteres zulässig, zumal der Verfassungsgerichts­
im § 10 ades Tarifvertragsgesetzes der Bundes- hof in seinem Erkenntnis vom 14. Oktober 1952, 
republik Deutschland findet, vermieden und die SlgNF 2410/1952, keinen Widerspruch zur Ver­
ins Auge gefaßten kollektivvertragsfähigen Kör- fassung erblickt, wenn der Ablauf der Geltungs­
perschaften durch eine Umschreibung gekenn- dauer einer Verordnung in dieser Art durch 
zeichnet. Kollektivverträge im Sinne des Abs. 4, Festlegung einer Bedingung im voraus bestimmt 
die sich auf die Regelung einzelner Arbeitsbedin- wird. Ein Kollektivvertrag von Spitzenorganisa­
gungen beschränken, stehen daher der Erklärung tionen im Sinne des § 18 Abs. 4 setzt eine Satzung 
eines anderen Kollektivvertrages zur Satzung nicht außer Kraft. 
nicht entgegen und setzen auch eine solche nicht 
außer Kraft. 

Die Sonderstellung der Spitzenorganisationen 
und der von ihnen abgeschlossenen Kollektiv­
verträge über einzelne Arbeitsbedingungen 
kommt, abgesehen von der vorgesehenen Durch­
brechung des grundsätzlichen Vorranges des Kol­
lektivvertrages gegenüber der Satzung, nur noch 
in einer Erleichterung der Satzungserklärung sol­
cher Kollektivverträge zum Ausdruck. Diese er­
leichterte Satzungsmöglichkeit für Spitzenkollek­
tivverträge besteht darin, daß die Gleichartigkeit 
der durch den Spitzenkollektivvertrag geregelten 
Arbeitsverhältnisse mit den durch die Satzung 
zu erfassenden Arbeitsverhältnissen nicht gefor­
dert wird. Die Notwendigkeit dieser Erleichte­
rung ergibt sich aus dem weiten - die verschie­
denartigsten Arbeitsverhältnisse umfassenden -
Geltungsbereich des Spitzenkollektivvertrages, 
der bei einer Gleichartigkeitsprüfung praktisch 
jed,e Satzungserklärung verhindern würde. 

Zu § 19: 

Die im § 17 Abs. 1 und Abs. 3 KollVG ent­
haltenen Bestimmungen über die Rechtswirkun­
gen der Satzung wurden seinerzeit in Anlehnung 
an §§ 2 Abs. 3 und 9 Abs. 1 KollVG festgelegt. 
Die im Entwurf vorgenommene KlarsteIlung der 
unmittelbaren Einwirkung des normativen Teiles 
des Kollektivvertrages auf die Arbeitsverhältnisse 
(vgl. die Erläuterungen zu § 11) hat auch für den 
Bereich der Satzung Konsequenzen. Wenn dem 
Kollektivvertrag unmittelbare Einwirkung zu­
kommt, so muß diese auch für die Satzung Aner­
kennung finden. Dies folgt aus der Notwendig­
keit, die Art der Einwirkung der Normen des 
gesatzten Kollektivvertrages auf die von der 
Satzungserklärung erfaßten Einzelarbeitsverträge 
jener des normativen Teiles des Kollektivver­
trages anzugleichen. Der Satzung kommen alle 
Rechtswirkungen zu, die der Entwurf für den 
Kollektivvertrag gemäß §§ 3 und 11 Abs. 2 vor­
sieht. 

Zu § 20: 

Nach Abs. 1 kann das Verfahren über die 
Festsetzung, Abänderung oder Aufhebung einer 
Satzung nicht von Amts wegen sondern nur über 
Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körper­
schaft, die als Partei am Abschluß des zur Satzung 
beantragten Kollektivvertrages beteiligt war, ein­
geleitet werden. Bezüglich der Einschränkung der 
Antragslegitimation und deren Begründung wird 
auf die Erläuterungen zu § 18 Abs. 1 verwiesen. 
Neu ist die Bestimmung, daß dem Antrag der 
Kollektivvertrag, dessen Satzung beantragt wird, 
beizuschließen ist. 

Abs. 2 bestimmt, daß im Verfahren auf Er­
klärung eines Kollektivvertrages zur Satzung den 
freiwilligen Berufsvereinigungen und gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anträge auf Satzungserklärung 
bekanntgegeben werden müssen, um diesen -Ge­
legenheit zur schriftlichen Stellungnahme und 
Äußerung in einer mündlichen. Verhandlung zu 
geben. Obwohl die Einigungsämter und das 
Obereinigungsamt sich bei ihrer Satzungspraxis 
stets einer solchen Vorgangsweise befleißigt 
haben, empfahl die Kommission, diese Praxis im 
Interesse der künftig Normunterworfenen recht­
lich abzusichern; dies auch in Anlehnung an 
ähnliche Bestimmungen im Bereich des deutschen 
Tarifvertragsgesetzes und des schweizerischen 
Bundesbeschlusses über die Allgemeinverbindlich­
erklärung von Gesamtarbeitsverträgen. 

Abs. 3 bringt zum Ausdruck, daß die Erklä­
rung eines Kollektivvertrages zur Satzung nicht 
im freien Ermessen des Obereinigungsamtes liegt. 
Es besteht eine Rechtspflicht zur Vornahme der 
Satzungserklärung oder allenfalls zur Ablehnung 
des diesbezüglichen Antrages, wenn die Voraus­
setzungen für die Satzungserklärung nicht vor­
liegen. Diese Rechtspflicht bringt Satz 1 zum 
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Ausdruck, welcher sich an die Vorschrift des 
§ 73 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrens­
gesetz AVG 1950 anlehnt. 

Die Frage der Konnexität der zu satzenden 
Bestimmungen eines Kollektivvertrages wirft das 
Problem auf, inwieweit das Obereinigungsamt 
an den Inhalt des Antrages gebunden ist. Der 
Behörde ist ein rechtsgestaltendes Eingreifen ver­
wehrt. Ein Satzungsantrag, der auf die Konnexi­
tät der zu satzenden Bestimmungen nicht Bedacht 
nimmt, ist daher keiner amtswegigen Berichti­
gung zugänglich sondern muß abgewiesen werden. 

Satz 2 entspricht § 14 Abs. 3 KollVG, Abs. 4 
entspricht § 14 Abs. 8 KollVG. 

Zu § 21: 

Eine Knderung haben die Bestimmungen über 
die Kundmachung von Satzungsbeschlüssen nach 
dem KollVG erfahren. Im Hinblick auf den Ver­
ordnungscharakter der Satzungserklärung erschei­
nen die öffentliche Kundmachung durch Anschlag 
an der Amtstafel des Obereinigungsamtes sowie 
die Einschaltung im Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft nicht mehr ausreichend. Um den 
Gedanken einer verstärkten Publizität der Sat­
zungserklärung und der gesatzten Kollektivver­
tragsbestimmungen Rechnung zu tragen, werden 
drei Maßnahmen getroffen. Die Kundmachung 
der Satzungs erklärung im Amtlichen Teil der 
Wiener Zeitung soll nun von Amts wegen erfol­
gen. Der volle Wortlaut des Inhaltes der Satzung 
ist in den amtlichen Nachrichten des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung zu veröffent­
lichen, worauf in der Kundmachung besonders 
hingewiesen werden muß. Schließlich soll die 
Kundmachung nicht davon abhängig gemacht 
werden, daß die antragstellende Partei deren 
Kosten trägt. Es werden die Kosten für die 
Kundmachung der Satzungserklärung und die 
Veröffentlichung der Satzung künftig vom Bund 
zu tragen sein. Unter Annahme eines Anfalles 
von Satzungserklärungen im bisherigen Ausmaß 
würden dem Bund für die Kundmachung und 
Veröffentlichung Kosten von insgesamt 30.000 S 
im Jahr erwachsen. 

Zu § 22: 

3. Hau p t s t Ü c k 

per Mindestlohntarif 

Die Schaffung eines Rechtsinstruments, durch 
das Mindestlöhne mit zwingender Wirksamkeit 
für den Einzelarbeitsvertrag festgelegt werden 
können, erschien dem Gesetzgeber geboten, um 
Arbeitnehmern, deren Lohnbedingungen wegen 
des Fehlens einer kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaft auf Arbeitgeberseite nicht durch Kollek­
tivvertrag geregelt werden können, hinsichtlich 
der Lohngestaltung den erforderlichen sozialpoli-

tischen Schutz zu gewähren. Diesem Zweck dient 
das Mindestlohntarifgesetz vom 4. Juli 1951, 
BGBl. Nr. 156, das sich in das die kollektive 
Rechtsgestaltung beherrschende Prinzip einfügt, 
wonach der Staat die Gestaltung der Arbeits­
bedingungen weitgehend den auf freiwilliger 
Basis beruhenden Berufsvereinigungen bzw. ge­
setzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer überantwortet. Aus diesem 
Grunde sieht der Gesetzgeber keine amtswegige 
Festsetzung von Mindestlohntarifen vor, die In­
itiative hiezu muß vielmehr im Antragswege von 
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der 
Arbeitnehmer ausgehen. Die Kompetenz zur Fest­
setzung von Mindestlohntarifen kommt den 
Einigungsämtern bzw. dem Obereinigungsamt zu, 
die über solche Anträge in S~naten entscheiden, 
denen außer dem Vorsitzenden als Mitglieder 
Vertreter aus dem Kreise der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer paritätisch angehören, die auf 
Grund von Vorschlägen der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und des Osterreichischen 
Arbeiterkammertages bestellt werden. Auch in 
der Art der Bestellung der Mitglieder und der 
personellen Zusammensetzung der Senate der 
Einigungsämter und des Obereinigungsamtes zur 
Festsetzung von Mindestlohntarifen kommt die 
Dominanz der überbetrieblichen Interessenver­
tretungen zum Ausdruck, wenngleich die Ämter 
als kollegial organisierte Verwaltungs behörden 
nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes 
(E. vom 22. Juni 1963, SlgNF 4455/1963) dem 
Weisungsrecht des Artikel 20 B-VG unterworfen 
sind. 

Das Rechtsinstitut des Mindestlohntarifes hat 
sich in seiner praktischen Handhabung und Aus­
wirkung durchaus bewährt. Seit dem Jahre 1951 
bis Mitte Mai 1973 haben die Einigungsämter ins­
gesamt 233 Mindestlohntarife erlassen, die sich 
auf Privat-, Musik- und Sprachlehrer, Hausge­
hilfen, Hausbesorger, Personal von Festspielen 
sowie auf Arbeitnehmer beziehen, die zur Be­
treuung von Aufzügen und bei der Trabrennbahn 
Wien beschäftigt werden. 

Der Entwurf bezieht die im ML TG getroffene 
Regelung zur Festsetzung von Mindestlohntarifen 
in seinen Regelungsbereich ein, um sie mit den 
übrigen Instrumenten der kollektiven Rechts­
gestaltung in einem Gesetz zusammenzufassen. 

Weder bezüglich der Rechtsnatur des Mindest­
lohntarifes noch hinsichtlich seines möglichen In­
haltes und seiner Rechtswirkungen sieht der Ent- . 
wurf grundsätzliche Knderungen vor. Die vor­
genommenen Klarstellungen und Knderungen 
sind durch die Ausrichtung auf das größere Kon­
zept bedingt. Zunächst war in übereinstimmung 
mit den Beratungen der Kommission, die der 
Rechtsprechung des Verfassungs gerichtshofes 
CE. vom 20. Juni 1966, SlgNF 5291/1966) und 
des Verwaltungsgerichtshofes CE. vom 8. Jänner 
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1953 SlgNF 2802 A/1953) folgten, der Verord­
nun:scharakter der Festsetzung von Mindest­
loh:tarifen wie auch der Mindestlohntarife selbst, 
die jedoch hier im Gegensatz zur Satzungserklä­
rung und zur Satzung ineinanderfließen, zu unter­
streichen. Dies geschah durch folgende Maßnah­
men: 

1. Es wird die Terminologie "Festsetzung" und 
Mindestlohntarif" verwendet, wobei sich 

der zuletzt genannte Begriff auf die festge­
legten materiellen Arbeitsbedingungen be­
zieht. 

2. Im Interesse der Rechtsstaatlichkeit wird die 
im Entwurf enthaltene Ermächtigung zur 
Festsetzung von Mindestentgelten und Min­
destbeträgen für den Ersatz von Auslagen 
im Verordnungswegdurch eine Umschrei­
bung der sachlichen Voraussetzungen für die 
Festsetzung strenger gefaßt. Damit soll jedem 
Anschein einer formalgesetzlichen Dele­
gation der Bo'den entzogen werden. 

3. In übereinstimmung mit den übrigen Instru­
menten der kollektiven Rechtsgestaltung 
wird, was auch dem Verordnungscharakter 
entspricht, die unmittelbare Rechtsverbind­
lichkeit und Unabdingbarkeit der Normen 
des Mindestlohntarifes festgelegt. 

4. Im Hinblick auf den Verordnungscharakter 
des Mindestlohntarifes wird eine entspre­
chende Publikation analog der Satzung vor­
gesehen. 

Klargestellt wird weiters die Regelungsweite 
des Mindestlohntarifes, wobei über Anregung der 
Kommission nunmehr an Stelle der Festsetzung 
von Mindestlöhnen (Mindestgehältern) von einer 
solchen von Mindestentgelten und Mindestbeträ­
""en für den Ersatz von Auslagen gesprochen o • 
wird. Maßgebend für diese Änderung der TermI-
nologie war die Erkenntnis, daß der Begriff 
"Entgelt" gegenüber dem des "Lohnes" weiter 
ist und jede vermögenswerte Leistung umfaßt, 
die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für seine 
ordnungsgemäß angebotenen Dienste schuldet 
(v gl. OGH vom 3. Juli 1956, Arb. 6470 = ISozM. 
I A/b, S. 25), also insbesondere auch Sonderzah­
lungen, Zuschüsse und Remunerationen. Diese 
erweiterte Regelungsbefugnis entspricht zwar der 
bisherigen Praxis der Mindestlohntarife, soll aber 
durch den geänderten Wortlaut rechtlich abge­
sichert werden. Jedoch bleiben die Mindestlohn­
tarife weiterhin von der Festlegung sonstiger 
Arbeitsbedingungen ausgeschlossen (in diesem 
Sinn auch der VfGH vom 20. Juni 1966, SlgNF 
5291/1966). 

Die Rechtswirkungen des Mindestlohntarifes 
werden bei § 24 näher erläutert. 

Die Bestimmung des Abs. 2 entspricht, abge­
sehen von der Anpassung an die geltende Rechts-

lage durch die Zitierung des § 12 Hausbesorger­
gesetz 1970 und an die Terminologie des Ent­
wurfes, inhaltlich der Fassung des § 1 Abs. 3 
MLTG. 

Die Voraussetzungen für die Festsetzung von 
Mindestlohntarifen entsprechen im wesentlichen 
dem geltenden Recht. Zur KlarsteIlung wurde 
die Bestimmung neu aufgenommen, daß die Fest­
setzung von Mindestentgelten oder Mindestb:­
trägen für den Ersatz von Auslagen durch dIe 
Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung 
für deren Geltungsbereich ausgeschlossen ist. 
Diese Norm erscheint als logische Konsequenz 
der möglichen Reichweite von Satzungserklärun­
gen. Auch diese Norm bringt den das Instrument 
des Mindestlohntarifes beherrschenden Gedanken 
der lediglich subsidiären Betätigung der Staats­
gewalt bei Festlegung von Arbeitsbedingungen 
zum Ausdruck. 

Zu § 23: 

Dieser Bestimmung kommt besondere Bedeu­
tung zu. Sie will allfällige Bedenken zerstreuen, 
die in der vom Entwurf vorgesehenen Ermächti­
gung zur Festsetzung von Mindestentgelten und 
Mindestbeträgen für den Ersatz von Auslagen 
eine formal gesetzliche Delegation sehen, durch 
die den Einigungsämtern und dem Obereinigungs­
amt die Vollmacht zur Erlassung selbständiger 
Verordnungen eingeräumt wird. (VfGH vom 
19. März 1923, SlgNF 176; vom 15. März 1960, 
SlgNF 3679/1960). Der Verfassungsgerichtshof hat 
bei der überprüfung der für die Festsetzung von 
Heimarbeitstarifen maßgebenden Bestimmungen 
der §§ 34 bis 36 Heimarbeitsgesetz 1960 das 
Vorliegen einer bloß formalgesetzlichen Delega­
tion nicht feststellen können. Die Arbeitsbedin­
gungen, zu denen vor allem die Höhe des Ent­
geltes gehört, werden hier nicht nach freiem 
Ermessen bestimmt. Vielmehr stellt die Ermitt­
lung einer angemessenen Entlohnung, deren ge­
setzmäßige überprüfung möglich ist, den Gegen­
stand der Ermächtigung dar, so daß ursprüngliche 
Bedenken zerstreut werden konnten (VfGH vom 
20. Juni 1959, SlgNF 3573/1959, ferner E. vom 
24. März 1952, SlgNF 2294/1952; E. vom 11. De­
zember 1954, SlgNF 2768/1954; E. vom 19. Okto­
ber 1957, SlgNF 3267/1957). Dennoch erschien 
es zweckmäßig, eine stärkere Determination bei 
der Festsetzung von Mindestentgelten und Min­
destbeträgen für den Ersatz von Auslagen vor­
zuschlagen und schließlich die diesbezüglichen 
Kriterien in der im Entwurf formulierten Weise 
zu präzisieren, um die Annahme einer formal­
gesetzlichen Delegation auf jeden Fall auszu­
schließen. 

Zu § 24: 

Das MLTG hat im § 3 Abs. 1 (den Bestimmun­
gen der §§ 9 Abs. 1 und 17 Abs. 1 KollVG fol-
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gend) dem Mindestlohnta~if die rechtlichen Wir­
kungen des normativen Teiles des Kollektiv~ 
vertrages und der Satzung eingeräumt. Die For­
mulierung des Gesetzgebers, wonach die Normen 
"als Bestandteil der Arbeitsverträge gelten", hat 
im Bereich des Kollektivvertrages zu Meinungs­
verschiedenheiten geführt, ob der Gesetzgeber 
eine mittelbare oder eine unmittelbare Norm­
wirkung beabsichtigt habe. Mittlerweile hat sich 
jedoch die Auffassung der unmittelbaren Einwir­
kung der Bestimmungen des normativen Teiles 
des Kollektivvertrages und der Satzung auf die 
Arbeitsverträge durchgesetzt. Diese Wirkung hat 
der Entwurf sowohl für den Kollektivvertrag 
(§ 11 Abs. 1) als auch für die Satzung (§ 19 Abs. 1) 
insofern klargestellt, als ihre normativen Bestim­
mungen nunmehr für die von ihnen erfaßten 
Arbeitsverhältnisse unmittelbar als rechtsverbind­
lich und unabdingbar erklärt werden. Der ent­
sprechende Schritt bezüglich der Mindestlohn­
tarife liegt nahe, da der Mindestlohntarif ebenso 
wie die Heimarbeitstarife als von einer Verwal­
tungsbehörde erlassene generelle Vorschriften auf 
der Rechtsstufe einer Verordnung anzusehen sind 
(VfGH vom. 20. Juni 1959, SlgNF 3573/1959; 
vom 20. Juni 1966, SlgNF 5291/1966), die der 
gesetzlichen Kontrolle des Verfassungsgerichts­
hofes gemäß Artikel 139 B-VG unterliegen. Auch 
die Kommission plädierte für die unmittelbare 
Rechtsverbindlichkeit der Normen des Mindest­
lohntarifes inne-rhalb seines Wirkungsbereiches, 
welche der Gesetzgeber in bezug auf die Heim­
arbeitstarife im § 35 Abs. 2 Heimarbeitsgesetz 
1960 bereits zweifelsfrei anerkannt hat. Im übri­
gen wird auch auf die Erläuterungen zu den 
§§ 11 Abs. 1 und 19 Abs. 1 verwiesen. Bezüglich 
der Unabdingbarkeit der Normen des Mindest­
lohntarifes sowie der Zulässigkeit abweichender 
Bestimmungen übernimmt Abs. 2 die Regelung 
des § 3 Abs. 1 des Entwurfes mit der Einschrän­
kung, daß dem Mindestlohntarif im Gegensatz 
zum Kollektivvertrag und zur Satzung keine 
Regelungsmacht zum Ausschluß günstigerer Ver­
einbarungen zukommt; dies entspricht dem gel­
tenden Recht und ergibt sich aus dem Wesen 
des Mindestlohntarifes, der ausschließlich auf die 
Regelung von Mindestnormen beschränkt ist. 

Abs. 3 erster Satz entspricht § 3 Abs. 4 MLTG. 
Die im Satz 2 vorgenommene Ergänzung er­

weist sich zufolge der nunmehr vorgeschlagenen 
Regelung für bestimmte Kollektivverträge von 
Spitzenorganisationen der ·Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretungen im Bereich der Sat­
zung als notwendig (Erläuterungen zu § 18 Abs. 4 
und § 19 Abs. 2 des Entwurfes). 

Die in Abs. 4 festgesetzte Nachwirkung des 
Mindestlohntarifes wurde über Anregung der 
Kommission in Erweiterung des § 3 Abs. 5 MLTG 
so gestaltet, daß nunmehr in übereinstimmung 
mit § 13 des Entwurfes eine Abdingung auch 
durch Einzelvereinbarung möglich ist. 

Zu § 25: 

Im Gegensatz zur Behördenzuständigkeit bei 
Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung 
wird die Zuständigkeit der Einigungsämter zur 
Erlassung von Mindestlohntarifen für den Be­
reich ihres Sprengels beibehalten, da den Eini­
gungsämtern bei Erlassung von Mindestlohntari­
fen nach den bisherigen Erfahrungen im Ver­
gleich zum Obereinigungsamt eine überwiegende 
Bedeutung zukommt. 

Abs. 2 entspricht § 4 Abs. 1 MLTG. 

Das im Abs. 3 vorgesehene Anhörungsrecht 
der nach dem örtlichen Geltungsbereich des bean­
tragten Mindestlohntarifes in Betracht kommen­
den Landeshauptmänner wurde aus § 4 Abs. 2 
ML TG übernommen. Die Bestimmung des Abs. 4 
erster Satz entspricht jener des § 20 Abs. 3 Satz 1 
des Entwurfes. Der zweite Satz des Abs. 4 ent­
spricht § 4 Abs. 3 MLTG. Die Einigungsämter 
werden verpflichtet, ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens aber sechs Monate nach Einbringen 
des Antrages, die Erlassung eines Mindestlohn­
tarifes vorzunehmen. Wird dieser Verpflichtung 
durch die Einigungsämter nicht nachgekommen, 
tritt gemäß Satz 3 eine Devolution der Kompe­
tenz zur Erlassung des Mindestlohntarifes an das 
Obereinigungsamt ein. 

Abs.5 entspricht § 4 Abs. 6 MLTG. 

Abs. 6 statuiert die sinngemäße Anwendung 
der Vorschriften über die Kundmachung und 
Veröffentlichung der Satzung für den Mindest­
lohntarif und ordnet die übermittlung von Ab­
schriften an die Landeshauptmänner an. Es kann 
daher auf die Erläuterungen zu § 21 verwiesen 
werden. Im Hinblick auf den Verordnungscharak­
ter des Mindestlohntarifes empfahl die Kommis­
sion zur Wahrung des Rechtsstaatsprinzips eine 
entsprechende Publikation analog den für die 
Satzung erarbeiteten Gesichtspunkten. Das in der 
Verfassung verankerte Rechtsstaatsprinzip gebie­
tet, daß Verordnungen ausreichend kundgemacht 
werden müssen. Eine bestimmte Form der Kund­
machung von Verordnungen wird durch die 
Verfassung allerdings nicht vorgeschrieben. Durch 
die hier vorgesehenen Vorschriften über die 
Kundmachung und Veröffentlichung von Min-. 
destlohntarifen erscheint im Sinne der Auffas­
sung des Verfassungsgerichtshofes (E. vom 
9. Dezember 1964, SlgNF 4865/1964) eine Form 
gefunden, die eine ausreichende Publizität ver­
schafft. Die Kommission hat auch die Frage der 
Kostentragung erörtert und ist schließlich zur 
Auffassung gelangt, daß die Verwirklichung des 
verstärkten Publizitäts gedankens nur dann ge­
währleistet erscheint, wenn die Kosten für die 
Kundmachung und - Veröffentlichung entspre­
chend den Vorschriften über die Satzung (§ 21 
des Entwurfes) künftig von der Behörde getragen 
werden. Bei Annahme eines Anfalles von Min-

5 
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destlohntarifen im bisherigen Ausmaß würden 
dem Bund an Kosten für die Kundmachung und 
Veröffentlichung ungefähr 30.000 S pro Jahr ent­
stehen. 

4. Hau p t s t ü c k 

Festsetzung der Lehrlingsentschädigung 

Zu §§ 26 bis 28: 

Als eine neue Rechtsquelle der kollektiven 
Rechtsgestaltung sieht das Berufsausbildungsge­
setz (BGBI. Nr. 142/1969) die generelle Festset­
zung von Lehrlingsentschädigungen durch das 
Obereinigungsamt vor, soweit eine kollektivver­
tragliche Regelung der Lehrlingsentschädigung 
nicht vorliegt. Der Einbau dieser Bestimmung 
in den vorliegenden Entwurf erschien zweck­
mäßig, da sie nach ihrem Inhalt in das System 
der Rechtsquellen des Arbeitsverfassungsrechtes 
gehört. Im übrigen ist die Festsetzung von Lehr­
lingsentschädigungen verständlicherweise im Be­
rufsausbildungsgesetz nur mangelhaft geregelt 
worden. Gegenüber der Konzeption des gelten­
den Rechtes erfolgte allerdings eine Anderung: 
Während nach dem Berufsausbildungsgesetz ein 
Kollektivvertrag die Möglichkeit zur behörd­
lichen Festsetzung der Lehrlingsentschädigung nur 
dann ausschließt, wenn der Kollektivvertrag 
selbst eine Bestimmung über die Lehrlingsent­
schädigung enthält, wird nach der Konzeption 
des Entwurfes die behördliche Festsetzung schon 
durch den bloßen Bestand eines Branchenkollek­
tivvertrages ausgeschlossen, auch wenn dieser eine 
Regelung der Lehrlingsentschädigung überhaupt 
nicht enthält oder die Lehrlinge von seinem 
Geltungsbereich ni<;ht erfaßt sind. 

Hingegen steht eine Satzung der Festsetzung 
der Lehrlingsentschädigung nur dann entgegen, 
wenn die Satzung selbst eine Regelung der Lehr­
lingsentschädigung trifft; eine Satzung mit ande­
rem Regelungsgegenstand vermag die Festsetzung 
der Lehrlingsentschädigung nicht zu sperren. 
Durch diese Bestimmungen wird der Gedanke 
der Subsidiarität staatlichen Handeins gegenüber 
der Lohnpolitik der Verbände stärker betont. 

Unter den Begriff "Lehrlingsentschädigung" 
fallen nicht nur die regelmäßigen (wöchentlichen 
oder monatlichen) Zuwendungen, sondern auch 
Remunerationen und sonstige Zuschüsse. 

§ 26 räumt abweichend von den Bestimmungen 
über den Mindestlohntarif sowohl den kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
als auch der Arbeitnehmer ein Antragsrecht ein. 

Eine sinngemäße Anwendung der Bestimmun­
gen des § 3 Abs. 2 des Entwurfes über die Durch­
führung des Günstigkeitsvergleiches scheint ent­
behrlich, weil schon aus dem Regelungsumfang 
der Lehrlingsentschädigung ein solcher Vergleich 
rein rechnerisch möglich und daher unproblema­
tisch ist. 

Hinsichtlich des Verfahrens (§ 27) und der 
Rechtswirkungen (§ 28) wird die Lehrlingsent­
schädigung in Analogie zum Mindestlohntarif ge­
regelt. 

Zu § 29: 

5.Hauptstück 

Die Betriebsvereinbarung 

Die Betriebsvereinbarung war schon bisher ein 
wichtiges Instrument der Arbeitnehmerschaft in 
den Betrieben. Umso bedauerlicher ist es, daß 
dieses Rechtsinstitut bisher nicht einheitlich ge­
regelt wurde. Sieht man von der Arbeitsordnung 
(§§ 21 ff. KollVG) und den kollektivvertragser­
gänzenden Betriebsvereinbarungen (§ 2 Abs. 2 
KollVG, § 14 Abs. 2 Z. 1 BRG) ab, so fehlt es 
an einer ausdrücklichen Regelung über die Ver­
leihung der Befugnis zum Abschluß von Betriebs­
vereinbarungen und deren Rechtswirkungen. 
Gleichwohl muß in allen Bestimmungen, die vor­
sehen, daß die Belegschaft, repräsentiert durch 
den Betriebsrat, an der Schaffung genereller Rege­
lungen in den Betrieben mitentscheidet, eine Be­
fugnis zum Abschluß von Normenverträgen er­
blickt werden (z. B. § 14 Abs. 2 Z. 2 und 10 
BRG). Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, 
rechtliche Unklarheiten zu beseitigen sowie die 
Rechtswirkungen einheitlich zu regeln. Dies umso 
mehr, als die Arbeitsordnung als Instrument der 
Mitbestimmung von der Betriebsvereinbarung 
abgelöst wird. Deshalb wurde auch der Geltungs­
bereich der Betriebsvereinbarung an jenen der 
Betriebsverfassung angeglichen. 

Werden keine Betriebsräte errichtet, sind Be­
triebsvereinbarungen im Sinne des Gesetzes nicht 
möglich, weil die Belegschaft ausschließlich durch 
die gesetzlich vorgesehenen Organe vertreten 
wird. Der Entwurf geht in seinem Grundkonzept 
davon aus, daß den Arbeitnehmern des Betriebes 
als Träger der Mitwirkungs- und Mitbestim­
mungsrechte die Stellung einer juristischen Person 
nicht zukommt und daher die Fähigkeit zum 
Abschluß von Betriebsvereinbarungen durch den 
Betriebsrat nicht die Konsequenz einer allgemei-­
nen Rechtsfähigkeit sein kann. 

Daraus ergibt sich die Schlußfolgerung, daß 
der Abschluß von Betriebsvereinbarungen nur 
nach Maßgabe des positiven Rechts zulässig ist. 

Gemäß § 29, der den Begriff der Betriebsver­
einbarung umschreibt, kommen als Ermächti­
gungsnormen Gesetz und Kollektivvertrag in 
Frage. Der Begriff des "Gesetzes" ist im formel-­
len Sinn zu verstehen. Die Regelungsmacht des 
Kollektivvertrages zur Benennung von Angele­
genheiten, in denen Betriebsvereinbarungen ab­
geschlossen werden können, ist durch zwingende 
gesetzliche Bestimmungen begrenzt. Auch kann 
der Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung 
nicht alle Rechtswirkungen verleihen, die das 
Gesetz ihr einzuräumen vermag. So wird etwa. 
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die Normierung einer Zuständigkeit der Behörde 
(Einigungsamt), die nichtzustandegekommene 
Willenseinigung zwischen Betriebsinhaber und Be­
triebsrat hinsichtlich der Betriebsvereinbarung zu 
ersetzen, dem Kollektivvertrag versagt sein. 

Die sogenannten "freien Betriebsvereinbarun­
gen", also schuldrechtliche Vereinbarungen mit 
dem Betriebsinhaber, die an sich fähig sind, auf 
den Arbeitsvertrag einzuwirken, hat der Entwurf 
nicht besonders geregelt. Solchen Vereinbarungen 
kommen daher nicht die Rechtswirkungen einer 
Betriebsvereinbarung zu; sie sind sowohl hin­
sichtlich ihres Zustandekommens als auch hin­
sichtlich ihrer Rechtswirkungen ausschließlich 
nach allgemein bürgerlich-rechtlichen Grund­
sätzen zu beurteilen. 

Der Entwurf beschränkt sich auf die Regelung 
jener Betriebsvereinbarungen, die als spezifische 
Rechisquellen des Arbeitsrechtes in das System 
der Mitbestimmung einzuordnen sind. 

Zu § 30: 

Formvorschriften bestehen nach bisherigem 
Recht nur bezüglich der kollektivvertragsergän­
zenden Betriebsvereinbarungen (§ 2 Abs. 2 
KollVG) und der Arbeitsordnung (§§ 21 ff. 
KollVG), wobei sich das Formerfordernis der 
Schriftlichkeit bei letzterer aus dem Sinnzusam­
menhang der einschlägigen Bestimmungen ergibt. 
Abs. 1 sieht für alle Betriebsvereinbarungen die 
Schriftlichkeit als konstitutive Formvorschrift vor 
und übernimmt die Publikation durch Anschlag 
im Betrieb aus § 23 Abs. 1 KollVG. Der Anschlag 
kann sowohl vom Betriebsinhaber als auch vom 
Betriebsrat vorgenommen werden; für den Be­
triebsinhaber besteht eine Verpflichtung zum An­
schlag. 

Abs. 2 entspricht § 24 KollVG. 

Die Regelung des Abs. 3 erfolgte in Anlehnung 
an die Vorschrift des § 30 Abs. 3 BRGO und 
soll eine systematische Auswertung der Betriebs­
vereinbarungen ermöglichen. 

Zu § 31: 

Die Bestimmung des Abs. 1 regelt die norma­
tive und zwingende Wirkung der Betriebsverein­
barung in einer nunmehr allen Rechtsquellen 
des kollektiven Arbeitsrechtes entsprechenden 
Form. 

Die unmittelbare Rechtsverbindlichkeit der Be­
triebsvereinbarung (Normwirkung) kommt aller­
dings nur bei Betriebsvereinbarungen in Frage, 
die auf den Arbeitsvertrag einwirken können. 
Nicht einwirkungsfähige Bestimmungen in Be­
triebsvereinbarungen (etwa die Regelung der 
Rechtsbeziehungen zwischen Betriebsinhaber und 
Betriebsrat vergleichbar dem obligatorischen Teil 
des Kollektivvertrages) -haben die Wirkung 

schuldrechtlicher Verträge (bzw. Bestimmungen) 
und bedürfen auch in Hinkunft keiner besonde­
ren Regelung. Hinsichtlich der zwingenden Wir­
kung der Betriebsvereinbarungen gegenüber Ver­
einbarungen mit einzelnen Arbeitnehmern 
(Abs. 2) gilt uneingeschränkt das Günstigkeits­
prinzip. Zu beachten ist allerdings, daß in ge­
wissen Angelegenheiten das Verhältnis zwischen 
Betriebsvereinbarung und Einzelvereinbarung 
nicht nach dem Günstigkeitsprinzip gelöst wer­
den kann, da nach der Art der geregelten Materie 
ein objektiver Günstigkeitsvergleich nicht mög­
lich ist. Dies besonders in Fällen, in denen nur 
eine einheitliche Regelung den von der Betriebs­
vereinbarung angestrebten Zweck gewährleistet, 
die durch Einzelvereinbarung nicht durchbrochen 
werden soll (z. B. in Angelegenheiten, die die 
Ordnung des Betriebes betreffen). 

Abs. 2 regelt in grundsätzlicher übereinstim­
mung mit den auch für den Kollektivvertrag, 
die Satzung, den Mindestlohntarif und die Lehr­
lingsen tschädigung geltenden Vorschriften die 
Voraussetzung für die Zulässigkeit von Einzel­
vereinbarungen, die von der Betriebsvereinba­
rung abweichen. Der im § 3 Abs. 2 vorgesehene 
Günstigkeitsvergleich ist auch hier vorzunehmen. 
Abs. 3 entspricht § 25 Abs. 2 KollVG. Damit 
wurde die für Arbeitsordnungen vorgesehene 
Regelung für den übergang des Betriebes auf 
alle Betriebsvereinbarungen ausgedehnt. Es ent­
spricht vor allem der Rechtsnatur der Betriebs­
vereinbarung, insbesondere ihrem Charakter als 
Rechtsquelle, daß ihre Existenz unabhängig vom 
Rechtsschöpfer gesichert wird, sofern der Betrieb 
als Wirkungsbereich der Norm ident bleibt. Die 
kollektivrechtliche Bedeutung der Betriebsidenti­
tät äußert sich auch im Zusammenhang mit der 
Kollektivvertragsangehörigkeit sowie darin, daß 
trotz Betriebsinhaberwechsels keine Beendigung 
der Mitgliedschaft zum Betriebsrat eintritt (OGH 
vom 17. Feber 1953, Arb. 5653). Die Anwendung 
des § 25 Abs. 2 KollVG auch auf Betriebsverein­
barungen kann bereits nach geltendem Recht be­
gründet werden. 

Zu § 32: 

Abs. 1 und 2 regeln die Beendigung der Be­
triebsvereinbarung. Nur die ordentliche Kündi­
gung bedarf einer positiven Regelung, die in An­
sehung der Form, Fristen, Termine und Gestal­
tungsfreiheit analog zum Kollektivvertragsrecht 
erfolgt. Die Regelung des .Entwurfes ist nicht 
abschließend, da abgesehen von der Kündigung 
auch andere Lösungsformen - wie etwa der in 
Abs. 1 genannte Zeitablauf bei Befristung und 
die einvernehmliche Auflösung - nach allgemei­
nen Rechtsgrundsätzen Anwendung zu finden 
haben. Abweichendes gilt gemäß Abs. 2 für jene 
Betriebsvereinbarungen, die auch durch das Eini­
gungsamt erlassen werden können (siehe insbe-
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sondere § 97 Abs. 2); diese können, soweit sie Bund die Gesetzgebungs- und Vollziehungs­
nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen wurden, kompetenz zusteht (v gl. Bundesverfassungsgesetz 
nur einverständlich (bzw. durch das Einigungs- vom 2. Juni 1948, BGBl. Nr. 139). 
amt) aufgehoben werden. Abs. 2 Z. 2, entspricht im wesentlichen dem 

Anders als bei Kollektivvertrag, Mindestlohn- geltenden Recht(§ 1 Abs. 2 lit. b BRG). Die 
tarif und Lehrlingsentschädigung kommt der Be- Anführung der Bezirke erscheint entbehrlich, weil 
triebsvereinbarung keine generelle Nachwirkung diese nicht Rechtsträger sind. 
zu (Abs. 3). Bei Befristung, einvernehmlicher Hingegen weicht Abs. 2 Z. 3 vom geltenden 
Auflösung bzw. Aufhebung durch das EinigUngS-! Recht insoweit ab, als nunmehr die öffentlichen 
amt im Nichteinigungsfalle ist eine Nachwirkung Verkehrsunternehmungen mit Ausnahme der in 
nicht vorgesehen. Nur im Falle des Erlöschens I Z. 3 genannten in den Geltungsbereich der 
einer Betriebsvereinbarung durch Kündigung blei- Betriebsverfassung einbezogen sind. Von. ,dieser 
ben die Rechtswirkungen der erloschenen Be· Ausweitung des Geltungsbereiches sind ins­
triebsvereinbarung für Arbeitsverhältnisse, die besondere Seilbahnen, Straßenbahnen, Schiff­
vorher von ihr erfaßt waren, bis zum Abschluß fahrts- und Luftverkehrs- sowie die Kraftfahr­
abweichender Vereinbarungen aufrecht. unternehmungen betroffen. Die Post- und 

Abs.4 legt im übrigen für die Beendigung einer Telegraphenverwaltung wird unter den Aus­
Betriebsvereinbarung die nämlichen Publizitäts- nahmen wegen ihrer Bedeutung und in An'a­
vorschriften fest, die für das Zustandekommen logie zum geltenden Recht (§ 1 Abs. 2 lit. b 
einer solchen maßgebend sind. BRG) ausdrücklich angeführt, obgleich sie als 

Ir. TEIL 

BETRIEBSVERFASSUNG 

l.Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 
Zu § 33: 

Der Geltungsbereich der Betriebsverfassung hat 
gegenüber dem Betriebsrätegesetz in einigen 
Punkten eine Anderung erfahren. 

Gemäß Abs. 2 Z. 1 sind wie schon im geltenden 
Recht die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
vom Geltungsbereich der Betriebsverfassung aus­
genommen. Die langjährigen Forderungen der 
Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter nach 
Einbeziehung des Landarbeitsrechtes in die 
Kodifikation des Arbeitsrechtes konnten aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht erfüllt 
werden. Gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG ist das 
Arbeiterrecht sowie der Arbeiter- und Ange­
stelltenschutz, soweit es sich um land- und forst­
wirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt, 
Bundessache nur hinsichtlich der Gesetzgebung 
über die Grundsätze; die Bemühungen der 
Bundesregierung um eine Anderung der 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Län­
dern in diesem Bereich sind bisher erfolglos 
geblieben. Es ist jedoch beabsichtigt, Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes - soweit es die Ver­
fassungsrechtslage zuläßt - als Grundsatzgesetz 
des Bundes auch für den Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft in Wirksamkeit zu setzen und auf 
diese Weise eine Angleichung des Arbeitsrechtes 
für die Arbeitnehmer in der Land- und Forst­
wirtschaft an das der gewerblichen Arbeitnehmer 
herbeizuFühren. Zur Land- und Forstwirtschaft 
zählen nicht die im § 2 des Landarbeitsgesetzes 
genannten Betriebe, da hinsichtlich dieser dem 

Verwaltungsstelle schon gemäß Z. 2 vom Gel­
tungsbereich ausgenommen wäre. 

Abs. 2 Z. 4 zieht im Bereich der öffentlichen 
Unterrichts- und Erziehungsanstalten die Grenze 
des Geltungsbereiches der Betriebsverfassung 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundes­
personalvertretungsgesetzes (Abschnitt II und V). 
Der Geltungsbereich der Betriebsverfassung wird 
daher auf jene öffentlichen Unterrichts- und 
Erziehungsanstalten ausgedehnt, welche dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz nicht unter­
liegen und für die bisher keinerlei gesetzliche 
Grundlagen für die Errichtung einer Betriebs­
vertretung bestanden (z. B. Konservatorium der 
Stadt Wien). 

Zu § 34: 

Die Definition des Betriebes in Abs. 1 bewirkt 
inhaltlich keine Anderung des geltenden Rechts. 
Die Einführung des Begriffes Arbeitsstätte als 
Oberbegriff wurde notwendig, da § 35 unter 
gewissen Voraussetzungen die Gleichstellung 
von Arbeitsstätten, die nicht Betriebe im Sinne 
der vorliegenden Bestimmungen sind, vorsieht. 
Die räumliche Entfernung VOn Betriebsteilen 
voneinander ist zwar für die Frage des Vor­
liegens eines Betriebes von untergeordneter, für 
die Gleichstellung einer Arbeitsstätte von großer 
Bedeutung. 

Der Tendenz des Entwurfes, Rechtsunsicher­
heit im Zusammenhang mit der Bestellung von 
Betriebsräten weitgehend auszuschalten, ent­
sprechen die Abs. 2 und 3. Die Judikatur zum 
geltenden Recht (vgl. z. B. VwGH vom 26. April 
1951, SozM II B S. 63) hat die Zuständigkeit 
des Einigungsamtes zur Entscheidung über das 
Vorliegen eines Betriebes anerkannt. Unbeschadet 
der grundsätzlichen Zuständigkeit des Einigungs­
amtes in betriebsverfassungsrechtlichen Streitig­
keiten will der Entwurf eine Handhabe bieten, 
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das Vorliegen eines Betriebes bei Bestehen eines 
rechtlichen Interesses (etwa im Zusammenhang 
mit der Durchführung einer Betriebsratswahl) 
zweifelsfrei feststellen zu lassen. 

Die Antragslegitimation kommt gemäß 

Gesetz aufgezählte Merkmale aufweisen, durch 
Bescheid den Betrieben im Sinne des § 34 Abs. 1 
gleichzustellen. Um jede Möglichkeit einer Ein­
flußnahme auf das Bestehen und den Umfang 
einer Betriebsvertretung auszuschalten, wurde 
für die Einleitung des Gleichstellungsverfahrens 
dem Betriebsinhaber keine Antragslegitimation 
eingeräumt. Die Rechtswirkungen der Entschei­
dung enden jedenfalls mit der Einstellung des 
gleichgestellten Betriebs. Als antragsberechtigter 
Betriebsrat im Sinne des Abs. 3 wird jeder 
Betriebsrat anzusehen sein, der in einem Betrieb 
oder für eine Organisationseinheit errichtet ist, 
die die gleichzustellende Arbeitsstätte mitumfaßt. 

Abs. 3 neben dem Betriebsinhaber und dem 
Betriebsrat auch den zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigungen und gesetzlichen Interessen­
vertretungen der Arbeitnehmer zu. Auch so viele 
Arbeitnehmer, als zur Einbringung eines Wahl­
vorschlages für die Betriebsratswahl erforderlich 
sind, haben ein Antragsrecht. Auf das Bestehen 
von Betriebsräten im Zeitpunkt der Antrag­
steIlung kommt es nicht an. Die Behörde hat bei 
Durchführung des Verfahrens nicht nur den 
Betriebsinhaber, sondern auch alle anderen in Be-
tracht kommenden rechtlichen Interessenten (§ 8 Zu § 36: 
A VG), insbesondere die im Betrieb etwa be- Gleich dem geltenden Recht (§ 2 Abs. 2 und 3 
stehenden Organe der Arbeitnehmerschaft, zu I BRG) wird im vorliegenden Entwurf ein 
hören. Als rechtliche Interessenten werden alle I betriebsverfassungsrechtlicher Arbeitnehmer­
jene Betriebsräte anzusehen sein, die im Betrieb begriff definiert. Eine Knderung der Rechtslage 
oder für eine Organisationseinheit errichtet sind, wird durch Abs. 1 nur insoweit herbeigeführt, 
die den strittigen Betrieb mitumfaßt. Ein etwa als nunmehr alle Heimarbeiter grundsätzlich zur 
bestehender Wahlvorstand genießt im Verfahren Arbeitnehmerschaft des Betriebes zählen. Die 
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung zweifellos vorhandene Sonderstellung der Heim­
Parteistellung, obgleich ihm ein Antragsrecht im arbeiter rechtfertigt nicht deren Ausnahme von 
Sinne des Abs. 2 nicht zukommt. der Betriebsverfassung, da ihre Interessen im 

Die Entscheidung des Einigungsamtes hat ?ru?-dsätzliche~ nicht von d~n Interessen . der 
solange Bindungswirkung, als das Einigungsamt ubngen Arbeltn~hmer abwelchen ... Auf lhre 
anläßlich einer neuerlichen Antragstellung nicht So.nderstellung. wlrd du~ch Beschrankung des 
gegenteilig entscheidet. Die Zulässigkeit einer Stimmrechtes m de.r Betnebsversammlung (§ 49 
neuerlichen AntragsteIlung hängt von einer gra- Abs. 1) und des aktl~en Wahlrechtes (§ 52 Abs. 1), 
vierenden Knderung des entscheidungswesent- Ausschluß v~m passiven. Wahlrecht (§ .53 Abs. 3 
lichen Sachverhaltes ab. Die Antragstellung hin- Z. 3) u.nd m. der Welse .. B~dacht. genomme~, 
dert nicht die Durchführung der Betriebsrats- d.~ß ~elmarbeiter grundsatzhch mcht .. au.f dle 
wahl, doch bleibt wie nach geltendem Recht das fur dle Zahlengrenzen relevanten Beschafugten­
Risiko bestehen, daß im Zuge eines Wahl- zahlen angerechnet werden. 
anfechtungsverfahrens das Nichtvorliegen eines Durch die Worte "alle im Rahmen eines Be- , 
Betriebes geltend gemacht wird. Unterbleibt triebes beschäftigten Personen" soll klargestellt 
jedoch die Wahlanfechtung und wird in der werden, daß Arbeitnehmer, die zwar nicht -im 
Folge auf Grund eines Antrages im Sinne des örtlich engeren Betriebsrahmen tätig sind (etwa 
Abs. 2 das Nichtvorliegen eines Betriebes fest- Reisende), wohl aber organisatorisch und 
gestellt, so hat diese Entscheidung keinen Ein- soziologisch der Belegschaft des Betriebes zuzu­
fluß auf den Bestand des Betriebsrates, da die ordnen sind, dieser auch rechtlich angehören. 
Wahl durch Verstreichen der Anfechtungsfrist Gleiches gilt für ins Ausland entsandte Arbeit­
saniert ist. Die Geltendmachung einer Betriebs- nehmer, sofern der Schwerpunkt ihrer Arbeits­
einstellung als Grund für die vorzeitige Beendi- beziehungen auf längere Sicht im Betrieb gelegen 
gung der Tätigkeitsdauer des Betriebsrates ist ist. "Beschäftigung im Betrieb" liegt nach herr­
jedoch weiterhin möglich. Sie setzt allerdings schender Lehre zum geltenden Recht auch dann 
begrifflich eine Knderung der Verhältnisse ab vor, wenn die unmittelbare Tätigkeit am 
dem Zeitpunkte der letzten Betriebsratswahl Arbeitsplatz vorübergehend infolge Abwesenheit 
bzw. seit dem letzten rechtskräftigen, das Vor- wegen Karenzurlaubs, Ableistung des Präsenz­
liegen eines Betriebes feststellenden Bescheid vor- dienstes usw. unterbrochen ist, das Arbeitsver­
aus. hältnis aber fortdauert (vgl. Floretta-Strasser, 

Zu § 35: 

Ebenfalls zur Vermeidung von Streitigkeiten 
über die Frage, ob eine Arbeitsstätte ein Betrieb 
im Sinne dieses Entwurfes ist, wird die Möglich­
keit geschaffen, Arbeitsstätten, die gewisse im 

Kommentar zum Betriebsrätegesetz, 2. Auflage 
S. 41). Der Hinweis, daß die Arbeitnehmereigen­
schaft ohne Rücksicht auf das Geschlecht besteht, 
wurde aus dem geltenden Recht nicht über­
nommen, da dieser Grundsatz selbstverständlich 
und ohne jeden normativen Gehalt ist. Hin­
gegen wurde der Hinweis auf das Alter -bei~ 
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behalten, um klarzustellen, daß auch jugend­
liche Arbeitnehmer ungeachtet ihrer Sonderver­
tretung (Jugendvertrauensrat) zur Arbeitnehmer­
schaft des Betriebes zählen. 

Abs. 2 nimmt alle jene Personen vom Arbeit­
nehmerbegriff aus, die hinsichtlich ihrer betrieb­
lichen Stellung im Grenzbereich der General­
klausel des Abs. 1 angesiedelt sind, deren Inter­
essenlage jedoch erheblich anders gelagert ist. 

Da die Rechtsstellung von Organen juristischer 
Personen auf Anstellungsvertrag beruhen 
kann und sie in der Sozialversicherung nach 
ASVG einbezogen sein können, ist zur Klar­
stellung der Ausnahmetatbestand der Z. 1 
erforderlich. Im Hinblick darauf, daß die im 
§ 2 Abs. 3 lit. a BRG enthaltene Bezeichnung 
"Direktor" nicht eindeutig determiniert ist und 
keinen generellen Schluß hinsichtlich des Um­
fanges der Einflußnahme auf die Betriebsführung 
zuläßt, wurde sie in Z. 2 nicht übernommen. 

Den in Z. 3 bis Z. 5 bezeichneten Personen ist 
gemeinsam, daß sIe nicht auf Grund eines 
Arbeitsvertrages beschäftigt sind und ihre Be­
schäftigung überwiegend besondere Motive ver­
folgt oder bestimmten Zwecken dient. Durch 
Z. 3 sollen jene Personen ausgenommen werden, 
die zur Heilung, Behandlung, Erziehung oder 
Wiedereingliederung beschäftigt werden. Dies 
sind vor allem Kranke, Geisteskranke, Alko­
holiker oder Suchtgiftkranke, die aus 
therapeutischen Gründen, Fürsorgezöglinge und 
Zöglinge in Erziehungsheimen, die aus 
erzieherischen Gründen beschäftigt sowie Per­
sOnen, die im Rahmen der Rehabilitation umge­
schult werden. 

Z. 4 erfaßt z. B. den Personenkreis der Straf­
gefangenen und Arbeitshausinsassen. 

Z. 5 soll jenen Kreis von Beschäftigten erfassen, 
der sich in der Motivation der Beschäftigung 
interessensmäßig von der übrigen Belegschaft 
erheblich unterscheidet, W1e z. B. Ordens­
personen. 

Z. 6 entspricht im wesentlichen dem geltenden 
§ 2 Abs. 3 lit. c BRG, soll jedoch jene (ins­
besondere nach den Bestimmungen des AMFG) 
in Ausbildung stehenden Personen erfassen, deren 
Beschäftigung im Betrieb mit Erreichung des 
Ausbildungszieles endet. 

Zu § 37: 

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden 
§ 21 BRG, wurde jedoch umfassender formuliert, 
um jede mögliche Benachteiligung der Arbeit­
nehmer aus der Ausübung betriebsverfassungs­
rechtlicher Befugnisse hintanzuhalten. Im übrigen 
wird die Bestimmung des § 21 BRG von der 
Lehre in der Richtung ausgelegt, daß durch diese 

Bestimmung - trotz ihres einschränkenden 
Wortlautes - die Ausübung aller betriebs­
verfassungsrechtlichen Befugnisse geschützt ist. 

Zu § 38: 

Nach dem Konzept des Entwurfes ist die 
Arbeitnehmerschaft des Betriebes Trägerin der 
betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse, die 
durch ihre Organe ausgeübt werden. Der Entwurf 
ist bestrebt, die im geltenden Recht bestehende 
und 1m Schrifttum wiederholt kritisierte 
unsystematische Vermengung von Aufgaben­
steIlung und Befugnisverleihung zu beseitigen 
und eine übersichtlichere Ordnung zu schaffen. 

Im § 38 ist die umfassende Interessen­
vertretungsaufgabe entsprechend dem geltenden 
§ 3 Abs. 1 lit. a BRG verankert; dieser Inter­
essenvertretungsaufgabe werden im 3. Haupt­
stück die Befugnisse, die zur Erfüllung dieser 
Aufgabe dienen, gegenübergestellt. 

Zu § 39: 

Abs. 1 entspricht inhaltlich im wesentlichen 
§ 28 Abs. 4 BRGO. 

Um die Zusammenarbeit auch in der Praxis 
zu gewährleisten, hat der Entwurf in Abs. 2 
eine Bestimmung aufgenommen, welche den Ver­
tretern der Gewerkschaften und gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer das 
Recht auf Zugang zum Betrieb sichert, soweit 
es zur Ausübung der ihnen eingeräumten Befug­
nisse erforderlich erscheint. Der Betriebsinhaber 
ist vom Eintreffen des Gewerkschaftsvertreters 
Zu benachrichtigen; er kann den Zutritt zum 
Betrieb aber nicht verweigern. 

Abs. 3 entspricht § 15 BRG. In Abs. 4 wird 
zum Begriff "freiwillige Berufsvereinigung" eine 
terminologische sowie materiellrechtliche Klar­
stellung getroffen, um zu verhindern, daß die den 
freiwilligen Berufsvereinigungen vorbehaltenen 
Befugnisse von jeder beliebigen Vereinigung an­
gesprochen werden können. 

Zu § 40: 

2. Hau p t s t Ü c k 

Organisationsrecht 

Diese Bestimmung zählt die Organe der 
Arbeitnehmerschaft taxativ auf. Der Begriff 
"Organ" bringt zum Ausdruck, daß Träger der 
Befugnisse die Arbeitnehmerschaft ist und die 
Organe diese Befugnisse nicht im eigenen Inter­
esse ausüben. Während das geltende Recht (§§ 7 
Abs. 1, 12 Abs. 1, 19 Abs. 1 BRG) sich auf die 
Anordnung zur Bildung der einzelnen Organe 
beschränkt, stellt Abs. 1 auf die Vertretung der 
Arbeitnehmerschaft schlechthin ab. Die Mindest­
zahl an Beschäftigten, die die Einrichtung der 
Organe der Arbeitnehmerschaft im Betrieb erfor­
dert, wurde wie im geltenden Recht mit fünf 
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festgesetzt. Die Unterscheidung zwischen Ver- Darüber hinaus ist auch bei getrennten Be­
trauensmännern und Betriebsräten ist jedoch triebsräten ein Betriebsausschuß zur Ausübung 
fallengelassen worden. Da Abs. 1 von (in der der gemeinsam wahrzunehmenden Befugnisse 
Betriebsversammlung) "stimmberechtigten" vorgesehen. Ein gemeinsamer Betriebsrat ist aber 
Arbeitnehmern spricht, sind Jugendliche unter immer dann zu bilden, wenn nur eine Gruppe 
18 Jahren nicht mitzuzählen, da sie kein Stimm- oder beide Gruppen zusammen die Voraus­
recht in der Betriebsversammlung und kein setzungen des Ahs. 1 erfüllen. 
Wahlrecht zum Betriebsrat haben. Ohne diese - Bilden mehrere Betriebe ein Unternehmen im 
Einschränkung könnte der Fall eintreten, daß' Sinne einer wirtschaftlichen Einheit, so sind auf 
wohl fünf Arbeitnehmer vorhanden sind, diesen Unternehmens ebene die in Abs. 5 genannten 
jedoch das Wahlrecht fehlt und daher die Bil- Organe zu bilden. 
dung eines Betriebsrates undurchführbar wäre. Nicht enthalten in der Aufzählung sind die 
Stichtag ist auf Grund der Sondervorschrift des Organe der Jugendvertretung, da es sich hiebei 
Abs.2 aus s chI i e ß I ich der Tag der Betriebs- um eine Sondervertretung für Jugendliche han­
versammlung zur Wahl des Wahlvorstandes. Ganz delt, die eine umfassende Vertretungsbefugnis für 
allgemein ist bei Ermittlung von Zahlengrenzen die Arbeitnehmerschaft nicht hat, und zwar selbst 
an Stelle des vom geltenden Recht geforderten dann nicht, wenn im Betrieb ein Betriebsrat nicht 
Merkmales der "dauernden Beschäftigung" der errichtet ist. Im Interesse der übersichtlichkeit 
Jahresdurchschnitt maßgebend. Es ist daher das wurde jedoch im Abs. 6 auf die diesbezüglichen 
Mittel aus der Beschäftigtenzahl während des Regelungen des 5. Hauptstückes verwiesen. 
dem Stichtag (Abs. 2) vorangegangenen Kalender-
jahres zu errechnen. Um zu verhindern, daß in 
einem Betrieb, in dem der Jahresdurchschnitt 
von fünf beschäftigten Arbeitnehmern zwar 
erreicht ist, in dem nunmehr aber nur mehr 
erheblich weniger Arbeitnehmer beschäftigt sind, 
von diesen die Durchführung einer Betriebs­
ratswahl beschlossen wird, ist. vorgesehen, daß 
jedenfalls im Zeitpunkt der Betriebsversammlung 
zur Wahl des Wahlvorstandes noch fünf stimm­
berechtigte Arbeitnehmer beschäftigt sein 
müssen. Eine Sonderregelung für neuerrichtete 
Betriebe war deshalb erforderlich, weil bei Ab­
stellen auf den Beschäftigtendurchschnitt des 
letzten Jahres mit der Errichtung von Betriebs­
räten ein Jahr zugewartet werden müßte, und 
zwar auch dann, wenn der neuerrichtete Betrieb 
mit mehr als fünf Arbeitnehmern die Arbeit 
aufgenommen hätte. 

Abs. 3 enthält den Katalog der Organe, die 
bei getrennten Gruppen der Arbeiter und Ange­
stellten zu errichten sind. Der Entwurf geht 
davon aus, daß die soziologische Unterscheidung 
zwischen Arbeitern und Angestellten im Kern­
bereich nach wie vor vorhanden und im Bewußt­
sein der Betroffenen stark verwurzelt ist. Auch 
die arbeitsvertraglichen Unterschiede sind 
- trotz gewisser Tendenzen zur Angleichung 
(siehe z. B. das Bundesgesetz vom 13. Juli 1971, 
mit dem Urlaubsvorschriften geändert werden, 
BGBl. Nr. 317/1971) - nach wie vor beträchtlich. 
Aus diesen überlegungen trägt der Entwurf den 
Realitäten Rechnung und geht vom Grundsatz 
der Trennung zwischen Arbeitern und Ange­
stellten auch im Bereich der Betriebsverfassung 
aus. Er trifft jedoch Vorsorge, daß die Errichtung 
gemeinsamer Betriebsräte jederzeit möglich ist, 
sofern die Betroffenen dies wünschen (Abs. 4); 
ein solcher Beschluß ist nur für eine Funktions­
periode verbindlich. 

Zu § 41: 

Diese Bestimmung definiert die Begriffe Be­
triebs-, Betriebshaupt- und Gruppenversamm­
lung. An Stelle der Betriebs- bzw. Sektionsver­
sammlungen des geltenden Rechts bestehen nun­
mehr Gruppenversammlungen bei getrennten 
Betriebsräten und die Betriebsversammlung bei 
einem gemeinsamen Betriebsrat der Arbeiter und 
Angestellten. Bei getrennten Betriebsräten wird 
zur Behandlung der Berichte des Betriebsaus­
schusses die Betriebshauptversammlung einge­
richtet. 

Dem geltenden Recht fehlt eme eigene 
Definition der Begriffe "Arbeiter" und "Ange­
stellte" für den Bereich der Betriebsverfassung. 
Diese Abgrenzung wird daher nach den Normen 
des Arbeitsvertragsrechtes vorgenommen. Ange­
stellt ist zunächst jeder, der eine vom Gesetz 
umschriebene Angestelltentätigkeit ausübt (z. B. 
§ 1 und 2 AngG, § 1 Schauspielergesetz, § 10 
Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz, § 1159 a 
ABGB). Nicht eindeutig zuzuordnen sind nach 
der geltenden Rechtslage jedoch jene Personen, 
denen die Angestellteneigenschaft nicht kraft 
Tätigkeit, sondern kraft Einzelvereinbarung zu­
kommt. Es wird daher klargestellt (Abs. 3), daß 
Angestellte kraft Vereinbarung nur dann auch 
als Angestellte im Sinne der Betriebsverfassung 
gelten, wenn ihnen unabdingbar alle jene Rechte 
verliehen werden, die den Personen, deren 
Angestellteneigenschaft auf ihrer Tätigkeit be­
ruht, zustehen. Es ist dies der sich aus dem 
Angestelltengesetz und dem zuständigen Ange­
stelltenkollektivvertrag ergebende Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses. Werden die Angestellten­
rechte nur unter Widerrufsvorbehalt gewährt, 
tritt eine Änderung der Gruppenzugehörigkeit 
nach der Betriebsverfassung nicht ein; durch 
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diese Einschränkung sollen Manipulationen aus- Zu § 44: 
geschlossen und nur auf Dauer angelegte 
Änderungen in der Rechtsstellung der Arbeit­
nehmer betriebsverfassungsrechtliche Relevanz 
erhalten. Es müssen nicht alle im Angestellten­
gesetz geregelten Rechtsfiguren in den Arbeits­
vertrag übernommen werden, jedenfalls aber jene 
Ansprüche, die den "Angestellten kraft Gesetzes" 
zwingend zustehen (vgl. § 40 AngG). 

Es ist demnach die arbeitsvertragliche und die 
betriebsverfassungsrechtliche Angestellteneigen­
schaft zu unterscheiden, da die gegenständliche 
Begriffsbestimmung ausschließlich für die 
Betriebsverfassung bedeutsam ist. Arbeiter, die 
ohne eine wesentliche Änderung ihrer arbeits­
vertraglichen Stellung vom Betriebsinhaber etwa 
wegen langer Betriebszugehörigkeit zu soge­
nannten "Ehrenangestellten" ernannt werden, 
verbleiben in ihrer Gruppe, der sie soziologisch 
und hinsichtlich ihrer Interessenlage angehören 
und von der sie eine wirksame Vertretung 
erwarten dürfen. 

Die Notwendigkeit der Regelung des Abs. 4 
ergibt sich aus § 53 Abs. 2, wonach auch Arbeiter 
auf Angestelltenlisten und Angestellte auf 
Arbeiterlisten gewählt werden können. Es soll 
damit vermieden werden, daß etwa der Arbeiter­
betriebsrat zur Wahrung der Rechte eines Mit­
gliedes des Angestelltenbetriebsrates zuständig 
ist. 

Zu § 42: 

Die im § 42 Abs. 1 Z. 1 bis 4 genannten 
Angelegenheiten entsprechen in etwa § 4 Abs. 2 
Z. 1 bis 4 BRG. Die weiteren Zuständigkeiten 
werden im Zusammenhang mit den einschlägigen 
Bestimmungen erörtert. 

Zu § 43: 

Die Regelungen entsprechen im wesentlichen 
dem geltenden Recht (§ 5 Abs. 1 und 2 BRG). 
Für die ordentliche Betriebshauptversammlung 
scheint im Hinblick auf die ihr zugewiesenen 
Aufgaben eine Einberufung einmal im Kalender­
jahr ausreichend. 

In Abs. 2 werden die für die Einberufung 
einer außerordentlichen Versammlung erforder­
lichen Quoren an Antragsberechtigten gegenüber 
dem geltenden Recht (§ 5 Abs. 2 BRG) herab­
gesetzt, um den im Betrieb vertretenen Minder­
heiten größeren Einfluß auf die Geschäftsführung 
des Betriebsrates einzuräumen. Diesem Zweck 
dient auch die Bestimmung, daß die außerordent­
liche Versammlung bei Vorliegen eines ordnungs­
gemäßen Antrages nunmehr binnen zwei Wochen 
nicht bloß einzuberufen, sondern auch abzuhalten 
ist. 

Diese Bestimmung sieht als Neuerung gegen­
über dem geltenden Recht die fakultative Ein­
richtung von Teilversammlungen als besondere 
Form der Durchführung der Betriebsversamm­
lung vor. Damit wird versucht, in das relativ 
starre Organisationsschema einen Elastizitäts­
faktor einzubauen, der vor allem in Betrieben 
mit großer Beschäftigtenzahl, in Schichtbetrieben 
oder in Betrieben, in denen auf Grund ihrer 
Eigenart eine gleichzeitige Anwesenheit aller 
Arbeitnehmer nicht möglich ist (z. B. in Ver­
kehrsunternehmungen), die Ausübung der den 
Arbeitnehmern im Rahmen der Betriebs­
versammlung zustehenden Rechte gewährleisten 
soll. Liegen die genannten Voraussetzungen vor, 
so kann der Betriebsrat die Betriebsversammlung 
in Form von Teilversammlungen abhalten. Hat 
sich der Betriebsrat für die Abhaltung von Teil­
versammlungen entschlossen, hat er mit dem 
Betriebsinhaber eine generelle Regelung in Form 
einer Betriebsvereinbarung anzustreben, in wel­
cher die Zuordnung der Arbeitnehmer zu den 
einzelnen Teilversammlungen geregelt wird. Da 
alle Organe der Betriebsvertretung - sohin auch 
Betriebsrat und Betriebsversammlung - ihre 
Tätigkeit tunlichst ohne Störung des Betriebes 
zu vollziehen haben (§ 39 Abs. 3), darf durch 
die Organisation von Betriebsversammlungen in 
Form von Teilversammlungen für den Betrieb 
keine größere Störung erfolgen, als es bei Ab­
haltung der Betriebsversammlung in einem der 
Fall wäre. Aus dieser überlegung heraus schien 
es auch nicht erforderlich, dem Betriebsinhaber 
auf die Entscheidung über die Abhaltung von 
Betriebsversammlungen in Teilen unmittelbare 
Ingerenz einzuräumen. Aus der Tatsache, daß die 
Teilversammlung nur eine besondere Form der 
Betriebsversammlung ist, ergibt sich, daß für 
Teilversammlungen die Bestimmungen der 
Betriebsversammlung sinngemäß gelten. 

Bei der Ermittlung von Abstimmungsergeb­
nissen ist gemäß Abs. 2 so vorzugehen, als ob 
dif Betriebsversammlung in einem abgehalten 
worden wäre. Ein starrer Zeitraum für die 
Willensbildung der Gesamtheit der Teilversamm­
lungen ist nicht vorgesehen; eine zeitliche Be­
grenzung ergibt sich aus den Bestimmungen über 
die Einberufung (§ 43). 

Zu § 45: 

Die Betriebs- bzw. Gruppenversammlung ist 
wie im geltenden Recht (§ 5 Abs. 1 BRG) vom 
Betriebsrat, die Betriebshauptversammlung 
analog vom Betriebsausschuß einzuberufen 
(Abs.1). 

Durch Abs. 2 wird den zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigungen und gesetzlichen Interessen­
vertretungen der Arbeitnehmer das Recht ein-

;. 
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geräumt, eine Betriebsversammlung einzuberufen, 
wenn die in erster Linie hiefür Zuständigen ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen. Das 
subsidiäre Einberufungsrecht gemäß Abs. 2 be­
steht sowohl bei Nichteinberufung ordentlicher 
Versammlungen als auch außerordentlicher Ver­
sammlungen. 

Abs. 3 regelt das Recht zur Einberufung bei 
Fehlen oder Funktionsunfähigkeit des Betriebs­
rates. Die Funktionsunfähigkeit kann nur eine 
vorübergehende sein, da die dauernde Funk­
tionsunfähigkeit die vorzeitige Beendigung der 
Tätigkeitsdauer des Betriebsrates bewirkt und 
daher in diesem Falle ein Betriebsrat nicht mehr 
besteht. Abs. 3 Z. 3 räumt den zuständigen frei­
willigen Berufsvereinigungen und gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer ein 
pnmares Einberufungsrecht ein, um dem 
Gesetzesbefehl zur Errichtung funktions­
tüchtiger Betriebsvertretungen Nachdruck zu 
verleihen. Obgleich das Gesetz die Errichtung von 
Betriebsvertretungen bei Vorliegen der gesetz­
lichen Voraussetzungen zwingend vorschreibt, ist 
die Errichtung häufig unterblieben. Der Entwurf 
versucht nun, die Errichtung der Organe der 
Belegschaft dadurch zu gewährleisten, daß den 
überbetrieblichen Interessenvertretungen gewisse 
Antragsrechte verliehen werden. 

Zu § 46: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
der Regelung des § 5 Abs. 3 BRG. In den Fällen 
des § 45 Abs. 2 und Abs. 3 Z. 3 führt den Vorsitz 
ein Vertreter der freiwilligen Berufsvereinigung 
oder gesetzlichen Interessenvertretung, die die 
Versammlung einberufen hat, oder ein von ihm 
beauftragter Stellvertreter aus dem Kreise der 
stimmberechtigten Arbeitnehmer. Im Falle des 
§ 45 Abs. 3 Z. 2 haben sich die Einberufer auf 
einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte oder aus dem 
Kreise der stimmberechtigten Arbeitnehmer zu 
einigen. 

Zu § 47: 

Eine Regelung des Freistellungsanspruches der 
Arbeitnehmer zur Teilnahme an der Betriebs­
versammlung und zur Abgeltung eines allfälligen 
Verdienstentganges fehlt im geltenden Recht. Der 
Entwurf läßt Betriebsversammlungen während 
der Arbeitszeit grundsätzlich zu, sofern dies für 
den Betrieb zumutbar ist. Die Zumutbarkeit hat 
jedoch der Einberufer, keinesfalls der einzelne 
zur Teilnahme an der Betriebsversammlung be­
rechtigte Arbeitnehmer zu prüfen, so daß diesen 
aus der Teilnahme keine arbeitsvertraglichen 
Nachteile (ausgenommen Lohnausfall) treffen 
können. 

Lohnfortzahlungsansprüche für den Zeitraum, 
in dem wegen Teilnahme an der Betriebsver-

sammlung nicht gearbeitet wurde (Zeit der Ver­
sammlungsdauer, Weg zum Versammlungsort 
und zurück, Zeit einer notwendigen Reinigung), 
werden vom Entwurf nicht normiert. Die 
Regelung dieser Ansprüche wird dem Kollektiv­
vertrag und der Betriebsvereinbarung vor­
behalten, da sich infolge der Verschiedenheit in 
den einzelnen Branchen und Betrieben die Rege­
lung durch Instrumente der kollektiven Rechts­
gestaltung anbietet. 

Abs. 2 entspricht im wesentlichen dem gel­
tenden Recht (§ 8 BRGO, § 5 Abs. 7 1. Satz 
BRG). Die Aufnahme einer Bestimmung, wie sie 
im § 5 Abs. 7 2. Satz BRG enthalten ist, erübrigt 
sich im Hinblick auf die umfassende, auch für 
diesen Fall geltende Regelung des § 39 Abs. 3. 

Zu § 48: 

Durch den ersten Satz wird sichergestellt, daß 
grundsätzlich nur jene Personen in der Betriebs­
versammlung anwesend sein dürfen, denen der 
Entwurf dieses Recht einräumt. Dadurch soll eine 
von äußeren Einflüssen unabhängige Willens­
bildung gewährleistet werden. Die Entscheidung 
über die Teilnahme des Betriebsinhabers an- der 
Versammlung obliegt dem Einberufer. 

Zu § 49: 

§ 49 regelt die Stimmberechtigung und die 
Beschlußfassung im wesentlichen nach den Be­
stimmungen des geltenden Rechts. Einer im Be­
gutachtungsverfahren vielfach erhobenen For­
derung folgend, sollen Arbeitnehmer, die wegen 
strafgerichtlicher Verurteilung vom Wahlrecht 
zum Nationalrat ausgeschlossen sind, ihres 
Stimmrechtes in der Betriebsversammlung (und 
auch des aktiven Wahlrechtes zum Betriebsrat) 
künftig nicht verlustig gehen. Personen, die 
wegen Entmündigung oder wegen Unterbringung 
in einem Arbeitshaus vom Wahlrecht zum 
Nationalrat ausgeschlossen sind, sollen hingegen 
weiterhin vom Stimmrecht in der Betriebs­
versammlung ausgeschlossen sein. Heimarbeiter 
sind zwar grundsätzlich Arbeitnehmer, aber nur 
wenn sie im Sirme des § 27 Heimarbeitsgesetz 
regelmäßig beschäftigt sind, haben sie auch das 
Stimmrecht in der Betriebsversammlung (vgl. 
auch die Erläuterungen zu § 36 Abs. 1). 

Anders als im § 10 Abs. 3 BRGO nehmen auch 
die Mitglieder des Betriebsrates an der Abstim­
mung in der Betriebsversammlung teil, jedoch 
nur soweit sie Arbeitnehmer des Betriebes sind 
(also nicht die zu Betriebsratsmitgliedern ge­
wählten Gewerkschaftsfunktionäre oder -ange­
stellten). 

Abs. 3 gewährleistet, daß die Betriebsver­
sammlung auch bei einer geringeren Beteiligung 
der Arbeitnehmer funktionsfähig bleibt. Beson-
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ders wichtige Angelegenheiten können allerdings 
mit einem verringerten Quorum nicht behandelt 
werden. 

Durch Abs. 4 soll sichergestellt werden, daß die 
~ildung eines gemeinsamen Betriebsrates vom 
Willen der Mehrheit der wahlberechtigten 
Arbeitnehmer jeder Gruppe getragen ist. 

Zu § 50: 

Durch Abs. 1 wird für Betriebe bis tausend 
Beschäftigte die Anzahl der Betriebsratsmitglieder 
wie im geltenden Recht geregelt, allerdings mit 
der Maßgabe, daß nunmehr auch für Betriebe 
mit mehr als fünf Arbeitnehmern Betriebsräte 
an Stelle von Vertrauensmännern zu wählen sind. 
Für Großbetriebe, die mehr als tausend Arbeit­
nehmer beschäftigen, wurde die Zahl der Be­
triebs rats mitglieder erhöht. Gerade in Groß­
betrieben wird von den durch den Entwurf nun­
mehr wesentlich erweiterten Mitwirkungsbefug­
nissen der Arbeitnehmerschaft voraussichtlich im 
vollen Umfange Gebrauch gemacht werden, 
woraus sich eine erhöhte Inanspruchnahme der 
Betriebsratsmitglieder ergibt. Dies rechtfertigt es, 
gerade für Großbetriebe, wo auf das einzelne 
Betriebsratsmitglied eine unverhältnismäßig 
große Anzahl von Arbeitnehmern entfällt, eine 
Erhöhung der Zahl der Betriebsratsmitglieder 
vorzunehmen. Hiedurch wird auch eine bessere 
Vertretung einzelner Organisationseinheiten, 
Personengruppen und Minderheiten innerhalb 
des Betriebsratskollegiums ermöglicht. Bei Er­
mittlung der Arbeitnehmerzahlen werden Heim­
arbeiter - auch dann wenn sie regelmäßig be­
schäftigt sind - nicht mitgezählt, obgleich sie als 
Arbeitnehmer des Betriebes (§ 36) aktiv wahl­
berechtigt sind. Die Zahl der zu wählenden 
Betriebsratsmitglieder bestimmt sich nach den 
Arbeitnehmerzahlen im Zeitpunkt der Betriebs­
versammlung zur Wahl des Wahlvorstandes; auf 
den Jahresdurchschnitt der Beschäftigten kommt 
es - wie auch im geltenden Recht - nicht an. 

Zu § 51: 

Abs. 1 vervollständigt gegenüber § 8 Abs. 1 
BRG die Wahlgrundsätze insoweit, als außer dem 
Grundsatz der unmittelbaren und geheimen Wahl 
auch der Grundsatz der gleichen Wahl hervor­
gehoben wird. Damit soll lediglich eine Verdeut­
lichung der gegenwärtigen Rechtslage bewirkt 
werden. Der Grundsatz der persönlichen Stimm­
abgabe ist wie im geltenden Recht (§ 9 Abs. 7 
BRG) durch die Möglichkeit der Briefwahl durch­
brochen. Briefwahl bedeutet Stimmabgabe auf 
dem Postwege, nicht aber durch Boten. 

Die Wahl ist nach den Grundsätzen des Ver­
hältniswahlrechtes (System d'Hondt) oder des 
Mehrheitswahlrechtes durchzuführen (Abs. 2 
und 3). Die Anwendung des Mehrheitswahl-

systems wird im Entwurf auch für jene Fälle, in 
denen maximal zwei Betriebsratsmitglieder zu 
wählen sind (§ 58), vorgesehen. Wenn nur ein 
Wahlvorschlag eingebracht wird, ist das Ver­
hältniswahlrecht unanwendbar und daher ist auch 
in diesem Fall nach den Grundsätzen des Mehr­
heitswahlrechtes zu wählen. 

Das Prinzip des Verhältniswahlrechtes wird 
nunmehr im Gesetz selbst näher determiniert. 
überdies wird klargestellt, daß die Wahlzahl 
künftig in Dezimalzahlen errechnet werden muß. 
Damit soll der derzeitigen, aus einem Nachsatz 
zu Beispiel I der Anlage 5 zur Betriebsratswahl­
ordnung hergeleiteten Praxis, wonach bei Ermitt­
lung der Wahlzahl die Dezimalzahlen in der 
Regel unberücksichtigt bleiben, und die zu 
Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung geführt 
hat (vgl. VwGH vom 8. Dezember 1971, SozM 
II B, S. 971 f.), der Boden entzogen werden. 

Zu § 52: 

Abs. 1 entspricht, abgesehen von den bereits 
zur Stimmberechtigung erläuterten Abweichun­
gen (vgl. Erläuterungen zu § 49), dem geltenden 
Recht. Bei der Wahl getrennter Betriebsräte ist 
das aktive Wahlrecht nur für jene Gruppe 
gegeben, der der Arbeitnehmer angehört. 

Zu § 53: 

Das passive Wahlrecht wurde - mit kleinen 
Abweichungen - wie im geltenden Recht ge­
regelt: 

So stellt Abs. 1 klar, daß alle Voraussetzungen 
für die Wählbarkeit im Zeitpunkt der Wahl­
ausschreibung vorliegen müssen. Die erforder­
liche Mindestbeschäftigungsdauer von sechs 
Monaten soll künftig auch dann erfüllt sein, 
wenn sie zwar nicht im nämlichen Betrieb, aber 
doch in Betrieben desselben Unternehmens 
zurückgelegt wurde. Vorbestrafte, die vom Wahl­
recht zum Nationalrat ausgeschlossen sind, haben 
wohl das aktive, nicht aber das passive Wahlrecht 
zum Betriebsrat. 

Abs. 2 regelt die Kandidatur von Angestellten 
auf Wahlvorschlägen der Arbeiter urid umge­
kehrt. Maßgebend für die Zulassung einer 
wechselseitigen Kandidatur war die überlegung, 
daß trotz Eigenständigkeit von Arbeiter- und 
Angestelltenbetriebsräten ihre Zusammenführung 
nicht behindert werden sollte. 

Abs. 3 schließt Familienangehörige des Be­
triebsinhabers und von leitenden Angestellten 
von der Wählbarkeit aus, um Interessens­
konflikte hintanzuhalten. Der Kreis der von der 
Wählbarkeit ausgeschlossenen Familienange­
hörigen leitender Angestellter ist jedoch kleiner 
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als jener der Angehörigen des Betriebsinhabers. 
Der Sonderstellung der Heimarbeiter wird durch 
ausdrücklichen Ausschluß vom passiven Wahl­
recht Rechnung getragen. 

Zu § 54: 

Die Bestimmungen des Abs. 1, 2. Satz und des 
Abs. 2 sollen die Kontinuität der Betriebsver­
tretung gewährleisten. Dementsprechend wird 
nunmehr auch im Falle der vorzeitigen Beendi­
gung der Tätigkeitsdauer des Betriebsrates für 
eine möglichst rasche Bestellung eines Wahl­
vorstandes Vorsorge getroffen. Normadressat 
dieser Bestimmung ist unmittelbar die Betriebs­
versammlung und mittelbar das zur Einberufung 
zuständige Organ. Eine Vereinfachung in der 
Bestellung des Wahlvorstandes tritt durch die 
Neuregelung insofern ein, als die getrennte 
Wahl eines gemeinsamen Betriebsrates (§ 9 Abs. 1 
BRG) künftig nicht mehr vorgesehen ist. 

Ahs. 2 ersetzt § 10 Abs. 3 BRG. Abweichend 
vom geltenden Recht ist nunmehr der Wahl­
vorstand ohne unnötigen Verzug zu bestellen. 
Eine Frist zur Ausschreibung der Neuwahlen 
analog zu § 10 Abs. 3 BRG ist nicht mehr vor­
gesehen, doch ist die Wahl vom Wahlvorstand 
gemäß § 55 Abs. 1 binnen vier Wochen durch­
zuführen. 

Im Abs. 3 ist die Bestimmung über die Beru­
fung von Vorstandsmitgliedern und Angestellten 
der zuständigen freiwilligen Berufsvereinigung 
und gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeit­
nehmer in den Wahlvorstand neu. Auch diese 
Bestimmung soll eine fehlerfreie und reibungs­
lose Wahl sicherstellen. Die Entscheidung über 
die Berufung dieser Personen in den Wahl­
vorstand obliegt der Betriebsversammlung. 

Obwohl Ahs. 4 im Interesse eines möglichst 
einfachen Wahlvorganges den Grundsatz der 
geheimen Wahl bei der Bestellung des Wahl­
vorstandes nicht zwingend vorschreibt, entspricht 
es demokratischen Grundsätzen, die Möglichkeit 
einer Abstimmung mittels Stimmzettels für den 
Fall einzuräumen, daß die Betriebsversammlung 
dies mehrheitlich wünscht. 

Abs. 5 gilt analog auch für jene Fälle, in denen 
ein unselbständiger Betriebsteil zu einem selb­
ständigen Betrieb oder einem solchen gleich­
gestellt wird, zwei Betriebe zu einem neuen Be­
trieb verschmolzen werden, im Betrieb die für 
die Wahl eines Betriebsrates erforderliche Min­
destbeschäftigtenzahl erstmals erreicht wird oder 
ein stillgelegter Betrieb seine Tätigkeit wieder 
aufnimmt. In letzterem Fall hat die Betriebs­
versammlung bei Vorliegen der Voraussetzungen 
(§ 63) auch die Möglichkeit, eine Fortsetzung der 
Tätigkeitsdauer des früheren Betriebsrates zu 
beschließen. 

Zu §§ 55 bis 57: 

Diese Bestimmungen entsprechen im wesent­
lichen dem geltenden Recht. § 55 Abs. 5 soll 
sicherstellen, daß der Wahlvorstand tatsächlich 
tätig wird. Sanktion seiner Untätigkeit ist die 
Enthebung durch die Betriebsversammlung. Die 
Enthebung hat bei Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der stimmberechtigten Arbeitnehmer 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
zu erfolgen (§ 49 Abs. 2). 

Zu § 58: 

Durch diese Bestimmung soll ein einfaches, 
den Verhältnissen in Kleinbetrieben (geringe Zahl 
von Wählern, nur ein oder zwei Mandate) ange­
paßtes Wahlverfahren ermöglicht werden. Aus 
Gründen der größeren übersichtlichkeit werden 
alle für Kleinbetriebe vorgesehenen besonderen 
Wahlvorschriften an einem Ort zusammengefaßt. 
Die Bestimmungen entsprechen teilweise den 
schon derzeit für die Vertrauensmännerwahlen 
geltenden Vorschriften. 

Zu §§ 59 und 60: 

§ 59 Abs. 1 und 2 entspricht im wesentlichen 
dem seit der Betriebsrätegesetznovelle 1971 gel­
tenden Recht (§ 9 Abs. 8 BRG), doch wird der 
Kreis der Antragslegitimierten auf Empfehlung 
der Kodifikationskommission erweitert. Eine An­
fechtung der Wahl wegen Nichtvorliegens eines 
Betriebes kann nur dann Erfolg haben, wenn 
weder ein Betrieb im Sinne des § 34 Abs. 1 noch 
eine diesem gemäß § 35 gleichgestellte Arbeits­
stätte vorliegt; unterliegt die Organisations­
einheit, in der eine Betriebsratswahl durchgeführt 
wurde, hingegen nicht dem Geltungsbereich des 
zweiten Teiles (z. B. Verwaltungsstelle einer Ge­
bietskörperschaft), so liegt eine auch durch Unter­
lassung der Anfechtung nicht sanierbare Nichtig­
keit vor. 

Durch § 60 sollen jene Wahlmängel, die nicht 
zur Anfechtbarkeit führen, erfaßt werden. Da 
die Anfechtungsgründe sehr umfassend konzi­
piert wurden, um auch schwerste Verstöße gegen 
die Bestimmungen über das Wahlverfahren nach 
Ablauf der Anfechtungsfrist im Interesse der 
Rechtssicherheit möglichst zu sanieren, bleibt für 
die Geltendmachung der Nichtigkeit nur mehr 
ein sehr kleiner Bereich. Es fallen darunter ins­
besondere jene Fälle, in denen die elementarsten 
.Grundsätze einer Wahl außer acht gelassen wur­
den. Auch die Wahl in Bereichen, auf die der 
gegenständliche Entwurf keine Anwendung findet 
(z. B. Verwaltungsstellen des Bundes), kann durch 
Unterlassung der Anfechtung nicht saniert wer­
den. Die absolute Nichtigkeit der Wahl ist daher 
ein unheilbarer Mangel. Da mitunter ein recht­
liches Interesse an der selbständigen Feststellung 
der Nichtigkeit einer solchen "Wahl" bestehen 
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kann, regelt der Entwurf die Behördenzuständig­
keit und Rechtswirkung der Entscheidung. An­
ders als bei einer bloß anfechtbaren Wahl (§ 61 
Abs. 3) erzeugen die Rechtshandlungen (Be­
schlüsse) eines aus nichtigen "Wahlen" hervor­
gegangenen Betriebsrates keinerlei Rechtswirkun­
gen, da die festgestellte Nichtigkeit ex tune wirkt. 

Zu § 61: 

Die Frage, wann die Tätigkeitsdauer des Be­
triebsrates beginnt bzw. wann sie endet, ist im 
geltenden Recht nicht ausdrücklich geregelt. Es 
ist nach dem Schrifttum strittig, ob die Tätig­
keitsdauer mit der Konstituierung des Betriebs­
rates oder mit dem Tag beginnt, an dem mit der 
Zuteilung der Mitgliedsstellen an die Wahlwerber 
die Eigenschaft als Mitglied des Betriebsrates 
erworben wird. 

In Abs. 1 wird der Beginn der Tätigkeitsdauer 
mit der Konstituierung festgesetzt, da dieser 
Tag leicht festgestellt werden kann; überdies 
kann von einer Tätigkeitsdauer erst dann ge­
sprochen werden, wenn der Betriebsrat als Organ 
handlungsfähig geworden ist. Die Konstituierung 
des neu gewählten Betriebsrates führt jedoch zu 
keiner Verkürzung der Tätigkeitsdauer des ab­
tretenden Betriebsrates. 

Abs. 2 sieht eine dem früheren § 21 BRGO 
(aufgehoben durch Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes vom 19. März 1954, GV 1/54/11) 
ähnliche Regelung vor. Die Zulässigkeit der 
zwischenzeitlichen Geschäftsführung durch den 
früheren Betriebsrat wird jedoch auf den Fall 
beschränkt, daß die Wahl des neuen Betriebs­
rates durch das Einigungsamt gemäß § 59 Abs. 1 
oder 2 aufgehoben wird. Der Umfang der 
interimistischen Geschäftsführung ist von der 
Sache her auf die laufenden Geschäfte und zeit­
lich auf eine Dauer von drei Monaten beschränkt. 

Abs. 3 stellt klar, daß durch die erfolgreiche 
Wahlanfechtung die Tätigkeitsdauer des Betriebs­
rates lediglich ex nunc beendet wird, auch wenn 
die Entscheidung des Einigungsamtes auf die 
Wahl selbst zurückwirkt. Es entspricht dem Ge­
bot der Rechtssicherheit und des Vertrauens­
schutzes, daß Rechtshandlungen des Betriebsrates 
durch eine nachträglich erfolgte Wahlaufhebung 
nicht berührt werden. Diese Regelung entspricht 
auch der herrschenden Lehre zum geltenden 
Recht. Dies gilt allerdings nicht, wenn keine 
anfechtbare, sondern eine absolut nichtige Wahl 
vorliegt; Rechtshandlungen eines durch nichtige 
Wahl bestellten "Betriebsrates" verpflichten weder 
die Arbeitnehmerschaft noch den (allenfalls 
gültig errichteten) Betrieb~ratsfonds. 

Zu § 62: 

§ 13 BRG unterscheidet in den Abs. 2 und 3 
die Fälle der vorzeitigen Beendigung der Tätig-

keitsdauer des Betriebsrates als Organ und jene, 
die ein Erlöschen des Mandates des einzelnen 
Betriebsratsmitgliedes herbeiführen, ohne das 
Organ in seinem Bestand zu berühren. 

In Z. 2 wird klargestellt, daß die dauernde 
Funktionsunfähigkeit des Betriebsrates ein Fall 
der vorzeitigen Beendigung seiner Tätigkeits­
dauer ist. Der häufigste Fall der dauernden 
Funktionsunfähigkeit ist das Absinken der Mit­
gliederzahl (einschließlich der nachgerückten Er­
satzmitglieder) unter die Hälfte. 

Der Beschluß des Betriebsrates zurückzutreten 
(Z. 4), bedarf der Zustimmung der absoluten 
Mehrheit aller Betriebsratsmitglieder (§ 68 
Abs.3). 

Der Endigungsgrund der Z. 6 ergibt sich aus 
den Bestimmungen über das Gleichstellungsver­
fahren (§ 35) als Parallelfall zur Betriebseinstel­
lung. Die Enthebung des Betriebsrates durch die 
Betriebsversammlung bedarf einer Zweidrittel­
mehrheit (§ 49 Abs. 2). 

Zu § 63: 

Diese Norm stellt eine Neuerung dar. Die vor­
zeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer des Be­
triebsrates tritt nicht selten infolge restriktiver 
Maßnahmen im Betrieb oder durch Stillegung ein. 
Im Falle' der Stillegung endet die Funktions­
periode gemäß § 62 Z. 1; im Falle der Ein­
schränkung endet sie gemäß § 62 Z. 2 unter 
anderem dann, wenn so viele Betriebsratsmitglie­
der aus dem Betrieb ausscheiden, daß die Zahl 
der verbleibenden Mitglieder einschließlich der 
nachgerückten Ersatzmitglieder unter die Hälfte 
der im § 50 Abs. 1 vorgeschriebenen Zahl sinkt. 
Werden diese restriktiven Maßnahmen wieder 
aufgehoben, müßte trotz Betriebsidentität ein 
neuer Betriebsrat bestellt werden. Es soll daher 
in jenen Fällen, in denen die Einschränkung oder 
Einstellung des Betriebes nicht von Dauer ist, 
Vorsorge getroffen werden, daß der frühere Be­
triebsrat reaktiviert und von einer Neuwahl 
Abstand genommen werden kann. Dies ist vor 
allem bei Betrieben, die periodisch eingeschränkt 
oder stillgelegt werden (z. B. im Baugewerbe, 
Saisonbetriebe), besonders bedeutsam. 

Die Betriebsversammlung hat nach Wieder­
aufnahme des Betriebes im früheren Umfang das 
Recht, zu beschließen, daß der frühere Betriebs­
rat seine Tätigkeit bis zur Beendigung der Funk­
tionsperiode fortsetzen kann (§ 42 Z. 8). Ein 
solcher Beschluß der Betriebsversammlung hat 
zur weiteren Voraussetzung, daß mindestens die 
Hälfte der Mandate ,durch Betriebsratsmitglieder 
bzw. durch nachgerückte Ersatzmitglieder besetzt 
werden kann. Auf die Zahl der (nunmehr) be­
schäftigten Arbeitnehmer kommt es hiebei nicht 
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an. Der Entwurf folgt hier dem Gedanken, 
daß eine nachträgliche Knderung der Zahl der 
Arbeitnehmer auf die Größe des Betriebsrats­
kollegiums keinen Einfluß haben soll. 

Zu § 64: 

Der Erlöschensgrund des Abs. 1 Z. 3 erfaßt das 
dauernde Ausscheiden eines Betriebsratsmitgtiedes 
aus dem Betrieb, sei es durch Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses, sei es durch eine (ohnehin 
nur sehr beschränkt mögliche) dauernde Ver­
setzung in einen anderen Betrieb. 

Abs. 1 Z. 4 sieht vor, daß ein Betriebsrats­
mitglied, bei dem eine Knderung seiner arbeits­
vertraglichen Stellung im Sinne eines Gruppen­
wechsels eintritt, von der Versammlung jener Ar­
beitnehmergruppe, die ihn gewählt hat, enthoben 
werden kann. Die Enthebung muß gemäß § 49 
Abs. 2 mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. Damit ist eine 
strittige Frage, die das geltende Recht aufwirft, 
bereinigt. 

Abs. 2 sieht für Betriebsratsmitglieder, die 
Gewerkschaftsfunktionäre sind, einen zusätz­
lichen Erlöschensgrund vor. Auf diese Personen­
gruppe sind aber naturgemäß die Erlöschens­
gründe des Abs. 1 Z. 3 und 4 nicht anwendbar. 

Nach den 'Bestimmungen des Entwurfes be­
ginnt die Mitgliedschaft zum Betriebsrat mit der 
Annahme der Wahl durch den gewählten Be­
werber, wogegen die Tätigkeitsdauer des Organs 
"Betriebsrat" mit dem Zeitpunkt seiner Konsti­
tuierung beginnt. Die Bestimmung des Abs. 3 
ist eine Sanktion für den Fall, daß sich der 
Betriebsrat nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf der Einberufungsfrist (§ 66 Abs. 1) 
konstituiert. Es kann nicht im Ermessen der 
Betriebsratsmitglieder liegen, den Zeitpunkt des 
Beginnes und damit auch der Beendigung der 
Funktionsperiode des Betriebsrates beliebig zu 
bestimmen. Da vor der Konstituierung ein hand­
lungsfähiges Organ "Betriebsrat" noch nicht exi­
stiert, ist der Mandatsverlust wegen Nichtkon­
stituierung unter die Gründe für die Beendigung 
der Mitgliedschaft und nicht unter jene für die 
Beendigung der Tätigkeitsdauer des Organs (§ 62) 
einzureihen. 

Durch Abs. 4 tritt im Vergleich zum gelten­
den Recht keine wesentliche Knderung der 
Rechtslage ein. Die einschlägige Bestimmung des 
geltenden Rechtes (§ 13 Abs. 3 BRG) wurde von 
Judikatur und Lehre (Floretta-Strasser, Kommen­
tar zum Betriebsrätegesetz 2, S. 203) bereits im 
Sinne der von dem Entwurf getroffenen Lösung 
ausgelegt. Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat 

, erlischt mit Rechtskraft des aberkennenden Be­
scheides. Die Wahl eines Nichtwahlberechtigten 
ist kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne 

des § 59, daher ist eine Anfechtung der Wahl 
des Betriebsrates aus diesem Grund nicht mög­
lich. Dies entspricht auch dem geltenden Recht 
(Floretta-Strasser aaO S. 158). 

Zu § 65: 

Gemäß § 7 Abs. 6 BRG ist für jedes Mitglied 
des Betriebsrates ein Ersatzmann zu wählen. 
Diese Bestimmung wurde von der Rechtspre­
chung dahingehend ausgelegt, daß für jedes Be­
triebsratsmitglied nicht etwa ein namentlich be­
stimmtes Ersatzmitglied zu wählen ist, sondern 
die den gewählten Mitgliedern eines Wahlvor­
schlages folgenden Bewerber als Ersatzmänner zu 
gelten haben (so auch § 21 Abs. 8 BR WO, § 20 
Abs. 4 BRGO). Der Entwurf folgt im wesent­
lichen dieser Konzeption. Rangtausch durch Ver­
zicht der zunächst berufenen Ersatzmitglieder ist 
zulässig (Ahs. 2). 

Die Regelung des Abs. 3 gilt für Betriebe, in 
denen bis zu zwei Personen in den Betriebsrat 
zu wählen sind oder kein Wahlvorschlag einge­
bracht wurde. 

Zu § 66: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem geltenden Recht. Die Konstituierung kann 
unbeschadet einer allfälligen Anfechtung der 
Wahl stattfinden. 

Zur Verstärkung der demokratischen Kon­
trolle sind die Rechnungsprüfer künftig von der 
Betriebsversammlung zu wählen (§ 42 Abs. 1 
Z.6). 

Zu §§ 67 und 68: 

Der Entwurf ergänzt die Bestimmungen des 
geltenden Rechts über die Sitzungen des Betriebs­
rates in zwei Richtungen: Die Ersatzeinberufung 
durch das Einigungsamt oder die überbetrieb­
lichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer 
(§ 67 Abs. 3) soll die Abhaltung der Sitzungen 
des Betriebsrates gewährleisten. 

§ 67 Ahs. 4 regelt analog zu § 29 Abs. 2 BRGO 
das Recht des Betriebsrates, del1. Sitzungen außen­
stehende Personen beizuziehen. Von dies'er Be­
fugnis des Betriebsrates müssen jene Fälle unter­
schieden werden, in denen den Betriebsrat eine 
Verpflichtung trifft, bestimmte Personen seinen 
Sitzungen beizuziehen (v gl. etwa § 22 Invaliden­
einstellungsgesetz 1969, BGBI. Nr. 22/1970; bei 
Beratung über die Durchführung dieses Gesetzes 
hat die Betriebsvertretung den Vertrauensmann 
der Invaliden beizuziehen). 

Da gemäß § 68 Abs. 1 für die Beschlußfähigkeit 
des Betriebsrates die Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder erforderlich ist, wurde auch für die 
Einberufung einer außerordentlichen Betriebs­
ratssitzung (§ 67 Abs. 2) die Unterstützung der 
Hälfte der Betriebsratsmitglieder vorgt:sehen. 
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Die Beschlußerfordernisse können durch die ordnung erfolgen. Die Errichtung ständiger Aus­
autonome Geschäftsordnung (vgl. § 70) mit Zwei- schüsse ist nur durch Geschäftsordnung möglich 
drittelmehrheit verschärft werden. Im übrigen (Qualifizierte Mehrheit im Interesse des Minder­
entsprechen die Bestimmungen des § 68 im heitenschutzes). 
wesentlichen dem geltenden Recht. 

Zu § 69: 

Vorwiegend den Bedürfnissen in Großbetrie­
ben sollen die Bestimmungen des § 69 dienen. 

Fällt eine Vielzahl von gleichartigen Geschäften 
an, ist es schon aus rein zeitlichen Gründen nicht 
möglich, daß mit allen Angelegenheiten stets das 
gesamte Betriebsratskollegium befaßt wird. Die 
vorliegenden Bestimmungen geben dem Betriebs­
rat die Möglichkeit, entsprechend den betrieb­
lichen Erfordernissen die anhllenden Geschäfte 
aufzuteilen. Der Entwurf unterscheidet zwischen 
Delegierung im Einzelfall (an ein- oder mehrere 
seiner Mitglieder - Abs. 1, oder an einen ad hoc 
gebildeten Ausschuß - Abs. 2) und der ständigen 
Delegierung an einen Ausschuß in bestimmten 
Angelegenheiten (Abs. 3 und 4). Die in den 
Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Möglichkeiten der 
Delegierung können die Beschlußfassung des Be­
triebsratskollegiums nicht ersetzen, sondern die­
nen lediglich der Vorbereitung solcher Beschlüsse 
oder der Durchführung von durch das Betriebs­
ratskollegium beschlossenen Maßnahmen. Abs. 4 
hingegen ermöglicht die Delegierung auch der 
Beschlußfassung in bestimmten Angelegenheiten 
an einen Ausschuß. Dies kann nur durch die 
Geschäftsordnung und unter den in Abs. 4 ge­
nannten Bedingungen erfolgen. Abs. 4 zählt auch 
jene besonders wichtigen Mitwirkungsbefugnisse 
auf, die den geschäftsführenden Ausschüssen nicht 
übertragen werden können. Die Zuweisung die­
ser Angelegenheiten an vorbereitende Ausschüsse 
ist jedoch möglich. Weiters wird Sorge getragen, 
daß die geschäftsführenden Ausschüsse nicht an 
Stelle des gesamten Betriebsratskollegiums Ent­
scheidungen treffen, die unter den Mitgliedern 
strittig sind. Durch die vorgesehene Regelung 
wird den Minderheiten in den Ausschüssen ein 
Vetorecht eingeräumt. 

Zu § 70: 

Das Recht des Betriebsrates, sich autonom eine 
Geschäftsordnung zu geben, wird nunmehr im 
Gesetz ausdrücklich verankert. Die Geltung einer 
autonomen Geschäftsordnung endet mit der 
Tätigkeitsdauer des Betriebsrates, der sie beschlos­
sen hat. Die im § 70 enthaltene Aufzählung ist 
eine demonstrative ("insbesondere"). Die auto­
nome Geschäftsordnung kann auch strengere Er­
fordernisse für das gültige Zustandekommen 
eines Beschlusses des Betriebsrates vorsehen; sie 
hat keinen gesetzlich vorgeschriebenen Mindest­
inhalt. Auch die Regelung bloß einer der ange­
führten Angelegenheiten kann durch Geschäfts-

Zu §§ 71 und 72: 

Abweichend vom geltenden Recht kann in 
Großbetrieben mit mehr als tausend Arbeit­
nehmern, in denen geschäftsführende Betriebs­
ratsausschüsse (§ 69 Abs. 4) errichtet wurden, dem 
Vorsitzenden eines solchen Ausschusses vom Be­
triebsrat generell die Befugnis verliehen werden, 
als Vertreter des Betriebsrates nach außen auf­
zutreten. Die Angelegenheiten, in denen ein sol­
ches Vertretungsrecht besteht, sind in der auto­
nomen Geschäftsordnung festzusetzen. 

Im übrigen entsprechen die Bestimmungen der 
§§ 71 und 72 im wesentlichen dem geltenden 
Recht. 

Zu § 73: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem geltenden Recht. Die Mittel des Betriebs­
ratsfonds dürfen nur zu den im Abs. 1 angeführ­
ten Zwecken verwendet werden. Zu den. Wohl­
fahrtseinrichtungen gehören auch Betreuungs-, 
Unterstützungs- und kulturelle Einrichtungen. 
Generelle Geldzuwendungen an die Arbeitneh­
mer sind nicht zulässig. 

Gemäß Abs. 2 ist nur das regelmäßige Entgelt 
zur Bemessung der Betriebsratsumlage heranzu­
ziehen; Sonderzahlungen bleiben daher außer 
Betracht. 

Der Beschluß über die Einhebung der Betriebs­
ratsumlage erfordert stets die Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte aller Arbeitnehmer. Eine 
erleichterte Beschlußfassung in einer zweiten Ab­
stimmung (§ 49 Abs. 3 erster Satz) ist nicht 
möglich. 

Zu § 74: 

Obgleich das geltende Recht auch bei getrenn­
ten Betriebsräten die Errichtung und Verwaltung 
des Betriebsratsfonds als gemeinsame Angelegen­
heit vorsieht, wurden in der Praxis sehr häufig 
entgegen dem Gesetz getrennte Betriebsratsfonds 
errichtet. Diesen Gegebenheiten hat sich der Ent­
wurf nicht verschließen können; er sieht daher 
die Errichtung getrennter Betriebsratsfonds vor. 

Ein gemeinsamer Fonds wird nur mehr dann 
gebildet werden müssen, wenn infolge der ge­
ringen Zahl der Arbeitnehmer des Betriebes oder 
einer Gruppe die Errichtung getrennter Betriebs­
räte nicht erfolgen kann; darüber hinaus besteht 
auch die Möglichkeit, durch übereinstimmende 
Beschlüsse der beiden Gruppenversammlungen 
einen gemeinsamen Betriebsrat zu wählen. Auch 
in diesem Fall muß der Betriebsratsfonds gemein­
sam sein (vgl. § 40 Abs. 4). 
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Für den Fall der Vertretung und Verwaltung 
des Betriebsratsfonds bei vorübergehendem Feh­
len eines Verwaltungsorgans hat die Betriebs­
versammlung bei Errichtung des Fonds vorzu­
sorgen (Abs. 4). Ist die Anfechtung einer Be­
triebsratswahl erfolgreich und führt der frühere 
Betriebsrat die laufenden Geschäfte gemäß § 61 
Abs. 2 interimistisch fort, dann gehört auch die 
Verwaltung des Betriebsratsfonds zu seinen Auf­
gahen. Für einen Beschluß der Betriebsversamm­
lung bleibt in diesem Fall kein Raum. Liegen die 
Voraussetzungen für eine interimistische Ver­
waltung durch den früheren Betriebsrat nicht 
vor, fehlt es aber sowohl an einem ordentlichen 
Verwaltungs organ als auch an einem Beschluß 
der Betriebsversammlung, hat der an Lebens­
jahren älteste Rechnungsprüfer zwischenzeitlich 
zu verwalten (Abs. 5). 

.Dem ,zweiten Rechnungsprüfer (in Betrieben 
mIt mehr als zwanzig Arbeitnehmern) obliegt 
allein die Kontrolle. Nach Ablauf der Sechs­
monatsfrist ist der Betriebsratsfonds zu liqui­
dieren, wenn bis dahin kein ordentliches Ver­
tretungsorgan vorhanden ist. Die Liquidierung 
nach sechs Monaten erfolgt auch dann, wenn die 
interimistische Verwaltung nicht vom Rechnungs­
prüfer, sondern bei dessen Fehlen von der zu­
ständigen gesetzlichen Interessenvertretu~g der 
Arbeitnehmer geführt wurde. Die Verwendung 
der Mittel des Betriebsratsfonds im Falle der 
Auflösung muß - um die Möglichkeit miß­
bräuchlicher Verwendung auszUschließen -
grundsätzlich schon im vorhinein festgelegt sein. 
Der Entwurf unterscheidet folgende Möglich-
keiten: ' 

1. Bei dauernder Betriebseinstellung ist der 
Betriebsratsfonds aufzulösen. Eine Betriebs­
einstellung liegt immer dann vor, wenn ein 
Betrieb seine organisatorische Selbständig­
keit verliert. Dies ist nicht nur bei Beendi­
gung der Tätigkeit des Betriebes der Fall, 
sondern auch z. B. dann, wenn der Betrieb 
mit einem anderen Betrieb unter Beendi­
gung seiner organisatorischen Selbständigkeit 
verschmolzen oder von einem anderen Be­
trieb aufgesogen wird. In diesem Fall hat 
die Betriebs(Gruppen)versammlung schon bei 
Errichtung des Fonds über die Verwendung 
der Mittel Beschluß zu fassen. Ein solcher 
Beschluß kann bis spätestens ein Jahr vor 
Betriebseinstellung abgeändert werden 
(Abs.7). 

2. Beschlüsse der betroffenen Versammlungen 
entscheiden auch über das Schicksal der Be­
triebsratsfonds in jenen Fällen, in denen frei­
willig ein gemeinsamer Betriebsrat errichtet 
wird (Abs. 9). 

3. Hingegen werden in jenen Fällen, in denen 
durch Veränderung der Arbeitnehmerzahlen 

der einzelnen Gruppen kraft Gesetzes ge­
trennte Betriebsräte an Stelle eines gemein­
samen Betriebsrates oder ein gemeinsamer 
an Stelle getrennter Betriebsräte zu errichten 
sind, das rechtliche Schicksal und die Ver­
wendung der Mittel des (der) Betriebsrats­
fonds durch das Gesetz selbst geregelt 
(Abs.8). 

Ähnlich wie im geltenden Recht sind der zu­
ständigen Kammer der Arbeiter und Angestell­
ten Kontroll- und Oberwachungsbefugnisse so­
wie das Recht zur Durchführung der Liquidation 
der Fonds in gewissen Fällen verliehen (Abs. 6, 
10 und 11). Liquidationsüberschüsse sind von den 
Arbeiterkammern für Arbeitnehmerwohlfahrts­
einrichtungen zu verwenden. 

Zu § 75: 

Abweichend vom geltenden Recht werden die 
Rechnungsprüfer nicht mehr vom Betriebsrat, 
so?-dern von der Betriebsversammlung gewählt. 
Hledurch soll den Rechnungsprüfern größere 
Unabhängigkeit verliehen und der unbefriedi­
gende Zusta~d beseitigt werden, daß das zu 
kontrollierende Organ gleichzeitig für die Be­
stellung des Kontrollorgans zuständig ist. Wegen 
der geringen Anzahl von Arbeitnehmern und 
weil die verwalteten Werte ohnehin geringfügig 
sein werden, erscheint für kleine Betriebe nur 
ein Rechnungsprüfer ausreichend. Die Tätigkeits­
dauer der Rechnungsprüfer soll künftig drei 
Jahre betragen. Da die Wahl der Rechnungsprü­
fer in der Regel erst nach der Konstituierung 
des Betriebsrates erfolgen wird, wird auch ihre 
Tätigkeitsdauer nach der des Betriebsrates ab­
laufen. Das ist besonders für die interimistische 
Verwaltung des Betriebsratsfonds bedeutsam. 

Zu §§ 76 und 77: 

Trotz Bestehens getrennter Betriebsräte kön­
nen gewisse Mitwirkungsbefugnisse sinnvoll nur 
gemeinsam ausgeübt werden, weil sie alle Arbeit­
nehmer - unabhängig von ihrer Gruppenzuge­
hörigkeit - berühren. Zur Wahrnehmung dieser 
gemeinsamen Angelegenheiten sieht der Entwurf 
ein gemeinsames Organ - den Betriebsaus­
schuß - vor. Er besteht aus der Gesamtheit der 
Betriebsratsmitglieder aller im Betrieb errichte­
ten Betriebsräte (§ 76 Abs. 1) und faßt seine 
Beschlüsse grundsätzlich mit Stimmenmehrheit. 
Eine Minderheitenschutzvorschrift enthält § 76 
Abs. 2: Das Erfordernis der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder j e des 
Betriebsrates gewährleistet, daß gegen den Willen 
der Mehrheit einer Gruppe ein BetriebsausschuK 
nicht errichtet werden kann. Ein Obmann kann 
die Einberufung dann allein vornehmen, wenn 
innerhalb von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt, 
zu dem er das Einvernehmen mit dem anderen, 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 79 von 183

www.parlament.gv.at



80 840 der Beilagen 

Obmann' über eine gemeinsame Einberufung ge­
sucht hat eine Einigung über die gemeinsame 
Einberufu~g oder den Einberufungst~rmi~ nicht 
zustande kommt. Gemäß § 76 Abs. 5 sind sowohl 
der Obmann des Betriebsausschusses als auch sein 
Stellvertreter immer dann neu zu wählen, wenn 
auch nur ein Betriebsrat sich neu kqnstituiert hat. 
Davon zu unterscheiden sind jene Fälle, in denen 
nur ein Funktionär (etwa der Obmann oder sein 
Stellvertreter) neu gewählt werden müssen (etwa 
wegen Ausscheidens aus dem Betrie~ u. ~gl.). 
Zum Schutz der kleineren Gruppe Ist weiters 
vorgesehen, daß - wenn sie einstimmig votiert 
hat - eine zweite Abstimmung zu erfolgen hat, 
in welcher ein Beschluß nur mit Zweidrittel­
mehrheit zustande kommen kann (§ 77 Abs. 3). 

Zu §§ 78 und 79: 

Insbesondere die Einhebung einer Zentralbe­
triebsratsumlage und die Regelung der Fort­
setzung der Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebs­
rates machen die Einrichtung einer Betriebsräte­
versammlung als Kontrollorgan des Zentralbe­
triebsrates erforderlich. Aus § 78 Abs. 1 erster 
Satz ergibt sich, daß auch die Mitglieder des 
Zentralbetriebsrates in der Betriebsräteversamm­
lung stimmberechtigt sind, und zwar abweichend 
von der Regelung des § 49 Abs. 1 auch jene, die 
nicht Arbeitnehmer des Unternehmens, sondern 
Gewerkschaftsfunktionäre sind. Der Ausschluß 
dieser Personen vom Stimmrecht in der Betriebs­
räteversammlung würde nämlich unter Umstän­
den zu einer völligen Verzerrung der Mehrheits­
verhältnisse und damit des Wählerwillens führen. 
Dies gilt auch für die Beschlußfassung über die 
Enthebung des Zentralbetriebsrates (§ 78 Abs. 3), 
für welche strengere Anwesenheits- und Be­
schluß erfordernisse gelten, um die Kontinuität 
des Zentralbetriebsrates zu wahren. Soweit das 
Gesetz nicht ausdrücklich Stimmgewichtung an­
ordnet, hat jedes Mitglied des Zentralbetriebs­
rates nur eine Stimme; dies ergibt sich aus der 
sinngemäßen Anwendung des § 49 Abs. 2. Aus 
den Bestimmungen über die persönliche Rechts­
steIlung der Betriebsratsmitglieder ergibt sich ihr 
Anspruch auf Arbeitsfreistellung und Entgelt­
fortzahlung für die Teilnahme an der Betriebs­
räteversammlung und das Recht,. die Betriebs­
räteversammlung während der Arbeitszeit abzu­
halten. Eine gesonderte Verweisung, auf die ein­
schlägigen Bestimmungen des Entwurfes erschien 
daher entbehrlich. 

vom Zentralbetriebsrat wahrgenommen); hat der 
Ent;urf die Zahl der Zentralbetriebsratsmit­
glieder unverändert beibehalten. 

Zu § 81: 
Abs. 1 sieht für die Wahl des Zentralbetriebs­

rates - die wie nach geltendem Recht durch die 
Gesamtheit der Betriebsratsmitglieder des Unter­
nehmens erfolgt - die Gewichtung der Stimmen 
vor. Die schon nach geltendem Recht bestehende 
Problematik daß die Arbeitnehmer der großen 
Betriebe geg~nüber den Arbeitnehmern kleinerer 
Betriebe bei der Zentralbetriebsratswahl unter­
repräsentiert sind, würde. noch er~eb~ich ver­
stärkt wenn auch die Betnebsratsmltgheder aus 
sehr kleinen Betrieben (ab fünf Arbeitnehmern) 
das gleiche Stimmrecht hätten wie Bet:iebsrats­
mitglieder, die mehrere hundert Arbeitnehmer 
repräsentieren. .., 

Die den einzelnen Betriebsratsmltghedern bel 
der Zentralbetriebsratswahl zustehende Anzahl 
von Stimmen ist das Ergebnis der Division: Anzahl 
der im Betrieb (in der Arbeitnehmergruppe) bei 
der letzten Betriebsratswahl wahlberechtigten 
Arbeitnehmer geteilt durch die Zahl der gewähl­
ten Betriebsratsmitglieder. 

Adressat der Bestimmung des Abs. 3 sind die 
Ersteller 'der Wahlvorschläge, denen - sanktions­
los - die Berücksichtigung des Betriebs- und 
Gruppenproporzes aufgetragen wird. 

Von zwingenden Bestimmungen zur Sicherung 
der Vertretung von Minderheiten im Zentral­
betriebsrat wird Abstand genommen, da eine 
Berücksichtigung aller im Rahmen eines Unter­
nehmens bestehenden Minderheiten (Arbeiter, 
Angestellte, Angehörige von Kleinb~trieben und 
kleinerer wahlwerbender Gruppen) nicht möglich 
ist. Die Berücksichtigung all dieser Minderheiten 
ist im Rahmen des Listenwahlrechtes nicht durch­
führbar. Die Bedac.11tnahme auf nur eine Minder­
heit (z. B. kleinere Betriebe) wäre eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Bevorzugung gegenübe: an­
deren Minderheiten (z. B. Angestellte). Erreichen 
die Minderheiten eine gewisse Stärke und treten 
sie als wahlwerbende Gruppen auf, ergibt sich 
ihre Berücksichtigung ohnehin aus dem Wesen 
des Listenwahlrechtes. 

Abs. 4 entspricht im wesentlichen dem gelten­
den Recht. Die Möglichkeit, eine Vereinbarung 
über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
in den Wahlvorstand zu treffen, entspricht einer 
schon derzeit häufig geübten Praxis. 

Zu §§ 82 bis 84: 
Zu § 80: Die Bestimmungen über die Tätigkeitsdauer, 

Im Hinblick darauf, daß die vom Zentral- die Geschäftsführung und den Geschäftsführungs­
betriebsrat wahrzunehmenden Befugnisse durch aufwand des Zentralbetriebsrates sind analog den 
den Entwurf keine wesentliche Anderung erfah- entsprechenden Bestimmungen über den Betriebs­
ren haben (in der Praxis wurden auch bisher rat geregelt. Eine vorzeitige Beendigung der 
schon soziale und personelle Angelegenheiten, die Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates gemäß 
die Arbeitnehmerschaft mehrerer Betriebe oder § 82 Abs. 2 Z. 3 kann erst dann eintreten, wenn 
des gesamten Unternehmens betroffen haben, die Mindestzahl von Betriebsratsmitgliedern auch 
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unter Berücksichtigung der gemäß § 82 Abs. 5 
in den Betriebsrat nachrückenden Ersatzmitglie­
der nicht erreicht wird. 

Der in § 82 Abs. 2 Z. 5 vorgesehene Rücktritt 
des Zentralbetriebsrates bedarf der Zustimmung 
der absoluten Mehrheit aller Zentralbetriebsrats­
mitglieder; dies ergibt sich aus der sinngemäßen 
Anwendung des § 68 Abs. 3 des Entwurfes (vgl. 
§ 83). 

Die Regelung der Nachfolge eines ausgeschie­
denen Zentralbetriebsratsmitgliedes bei Erschöp­
fung des Wahlvorschlages (§ 82 Abs. 5) entspricht 
dem geltenden Recht (§ 54 Abs. 4 BRGO). 

Zu §§ 85 bis 88: 

Die Einhebung einer Zentralbetriebsratsumlage 
ist vorgesehen und nötig, da das geltende Recht 
keine ausreichende Regelung für die Tragung des 
Aufwandes dieses Organes trifft. Die Zentral­
betriebsratsumlage ist von der Einhebung einer 
Betriebsratsumlage im Betriebe abhängig. Durch 
diese Regelung ist gewährleistet, daß die Betriebs­
versammlung durch Beschlußfassung über die 
Einhebung und Höhe der Betriebsratsumlage ein 
Mitspracherecht über Leistung und Höhe der 
Zentralbetriebsratsumlage besitzt (§ 85 Abs. 2). 
Die Zentralbetriebsratsumlage ist direkt vom 
Arbeitgeber einzubehalten und an den Zentral­
betriebsratsfonds abzuführen (§ 85 Abs. 3). 

Für den Fall der Auflösung des Zentralbe­
triebsratsfonds trifft der Entwurf eine Regelung 
über die Verwendung der Mittel (§ 87); ein Be­
schluß der Betriebsräteversammlung ist nicht er­
forderlich. Zu den Geschäftsführungsaufwendun­
gen, die aus dem Zentralbetriebsratsfonds zu 
decken sind, gehören auch Barauslagen im Sinne 
des § 84 Abs. 2. 

Die Bestimmung des § 88 entspricht der im 
§ 75 hinsichtlich des Betriebsratsfonds getroffenen 
Regelung. 

3. Hau p t s t Ü c k 

Befugnisse der Arbeitnehmerschaft 

Zu § 89: 

Gemäß der vom Entwurf gewählten Systema­
tik sind an die Spitze der Bestimmungen über die 
Befugnisse der Arbeitnehmerschaft das über­
wachungsrecht (§ 89) und das Interventionsrecht 
(§ 90) gestellt, die nach herrschender Auffassung 
nicht zu den Mitwirkungsrechten zählen. Der 
Entwurf versucht, die dem geltenden Recht an­
haftenden systematischen Mängel zu beseitigen: 
Das überwachungsrecht wird daher umfassend 
mittels einer Generalklausel umschrieben und 
durch beispielsweise Aufzählung einzelner über­
wachungsbefugnisse ausgeformt. 

Die umfassende Formulierung der General­
klausel soll deutlicher als das geltende Recht ein 

umfassendes überwachungsrecht des Betriebs­
rates bezüglich der Einhaltung aller die Arbeit­
nehmer berührenden Normen (z. B. arbeits-, 
steuer- . oder sozialversicherungsrechtlichen In­
haltes) sicherstellen; es kommt daher nicht darauf 
an, ob sich solche Normen aus Gesetz, Verord­
nung, Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohn­
tarif oder Betriebsvereinbarungen, Bescheid oder 
Einzelarbeitsvertrag, oder etwa aus schuldrecht­
lichen Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und . 
Betriebsinhaber ergeben. Im Anschluß an die 
Generalklausel werden zwei in deren Grenzbe­
reich liegende Befugnisse ausdrücklich angeführt. 
Diese beispielsweise Aufzählung der über­
wachungsrechte wird gegenüber dem geltenden 
Recht (§ 14 Abs. 2 Z. 1 und 7 bis 9 BRG) inso­
weit ausgeweitet, als das Recht auf Einsichtnahme 
in die Gehaltsunterlagen auch auf andere die 
Arbeitnehmer betreffende Aufzeichnungen aus­
gedehnt wird, sofern deren Kenntnis für den 
Betriebsrat zu einer zweckentsprechenden Aus­
übung seiner betriebsverfassungsrechtlichen Be­
fugnisse nötig ist. 

Die im geltenden Recht ausdrücklich angeführ­
ten überwachungsrechte bezüglich Kollektivver­
trägen(§ 14 Abs. 2 Z. 1 BRG) bzw. Arbeit­
nehmerschutz- und Sozialversicherungsvorschrif­
ten (§ 14 Abs. 2 Z. 7 BRG) sind hingegen von 
der Generalklausel eindeutig mitumfaßt und be­
dürfen daher keiner gesonderten Erwähnung. 

Zu § 90: 

Wie das überwachungs recht wurde aum das 
Interventionsremt in generalklauselartiger Form 
geregelt. Auf eine demonstrative Aufzählung 
einzelner Interventionsrechte an dieser Stelle 
wurde hingegen verzichtet. Zwei Fälle des Inter­
ventionsrechtes, die auch schon im geltenden 
Recht enthalten sind (vgl. § 14 Abs. 3 Z. 1 und 4 
BRG), werden wegen des engen sachlichen Zu­
sammenhanges zweckmäßigerweise bei den wirt­
schaftlichen Mitwirkungsrechten angesiedelt. Das 
Wort "erforderlichenfalls" soll zum Ausdruck 
bri~gen, daß 'der Betriebsrat seine Beschwerden 

. und Anregungen primär an den Betriebsinhaber 
richten und sich erst bei Erfolglosigkeit seiner 
Bemühungen' an die zuständigen außerbetrieb­
lichen Stellen wenden soll; Erfolglosigkeit der 
Bemühungen wird allerdings nicht nur dann an­
zunehmen sein, wenn der Betriebsinhaber die 
Abhilfe ausdrücklich verweigert, sondern auch 
dann, wenn er untätig bleibt. Allerdings steht 
dem Betriebsrat wie jedermann das Remt zu, 
die Tätigkeit zuständiger Behörden in Ansprum 
zu nehmen, ohne daß ihn deshalb namteilige 
Rechtsfolgen treffen. ' 

Da die Intervention bei außerbetrieblichen 
Stellen (z. B. Gewerksmaft, Kammern, Arbeits­
gericht, Einigungsamt, Arbeitsinspektorat) zu 

6 
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den Befugnissen des Betriebsrates zählt, hat ihm 
der Betriebsinhaber auch hiefür die erforderliche 
Freizeit unter Fortzahlung des Entgeltes zu ge­
währen. 

Die Bestimmungen des Abs. 2 richten sich an 
den Betriebsinhaber und stellen eine notwendige 
Ergänzung zu Abs. 1 dar. 

Zu §§ 91 und 93: 

Die Bestimmung des § 91 entspricht im wesent­
lichen dem geltenden Recht, doch hat der Be­
triebsinhaber den Betriebsrat über wichtige Vor­
haben künftig von sich aus zu informieren. Der 
Begriff "Wohlfahrtseinrichtungen" in § 93 ist in 
dem zu § 73 erläuterten Sinne zu verstehen. 

Zu § 92: 

Umfang und Inhalt des Beratungsrechts ent­
sprechen dem geltenden Recht (§ 14 Abs. 1 zwei­
ter Satz BRG). Der Entwurf regelt darüber 
hinaus die Frage der Beiziehung überbetrieb­
licher Interessenvertretungen in wichtigen Fällen 
(Abs. 2). Der Entwurf verzichtet auf eine aus­
drückliche Bezeichnung der Person des Beratungs­
pflichtigen, doch wird das Beratungsrecht sinn­
vollerweise von der für die Betriebsführung in 
erster Linie verantwortlichen Person und nicht 
bloß von einem Bevollmächtigten auszuüben sein. 

Die Beratungen sind von den Beteiligten in 
freier Wechselrede durchzuführen. Der Betriebs­
rat kann bei den Beratungen auch sonstige, ins­
besondere überwachungs-, Interventions- und 
Informationsrechte ausüben. 

Neben dem allgemeinen Beratungsrecht sind 
sowohl im Bereich der sozialen als auch der per­
sonellen und der wirtschaftlichen Mitwirkungs­
rechte weitere Beratungsrechte verankert. 

Zu §§ 94 und 95: 

Aus Erwägungen der übersichtlichkeit und 
leichteren Anwendbarkeit in der Praxis wurden 
die Bestimmungen über die Mitwirkung in Ange­
legenheiten der betrieblichen Schulung (§ 94) und 
der betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen (§ 95) 
in je einem Paragraphen zusammengefaßt. So­
weit von mitwirkungspflichtigen "Maßnahmen" 
gesprochen wird, sind nur jene genereller Art 
gemeint. Dies ergibt sich u. a. auch aus der 
systematischen Zuordnung zum Bereich der so­
zialen Angelegenheiten. 

§ 94 Abs.· 1 bis Abs. 4 entspricht im wesent­
lichen .dem geltenden Recht. 

Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
haben das Recht des Betriebsrates, den Verhand: 
lungen beigezogen zu werden, ebenso zu beachten 
wie der Betriebsinhaber . 

Durch § 94 Abs. 4 zweiter und dritter Satz 
wird eine durchsetzbare Mitsprache des Betriebs-

rates bei der Verwaltung der Schulungs- und 
Bildungseinrichtungen geschaffen. Auf die Er­
richtung, Ausgestaltung und Auflösung einer 
Schulungseinrichtung hat der Betriebsrat hin­
gegen nur dann Einfluß, wenn Einvernehmen mit 
dem Betriebsinhaber erzielt und darüber eine 
Betriebsvereinbarung (Abs. 5) abgeschlossen wird. 

Wurde eine Betriebsvereinbarung abgeschlos­
Sen, welche die Voraussetzungen enthält, unter 
denen eine Schulungs- und Bildungseinrichtung 
aufgelöst werden kann, so ist der Verstoß gegen 
diese Betriebsvereinbarung beim Einigungsamt 
anfechtbar. Im übrigen muß die Auflösung be­
trieblicher Schulungs- und Bildungseinrichtungen 
grundsätzlich möglich sein, da sonst die Errich­
tung derselben dem Betriebsinhaber billigerweise 
nicht zumutbar wäre. Jedoch soll die Auflösung 
auch bei Nichtvorliegen einer Betriebsverein­
barung nicht in der Willkür des Betriebsinhabers 
liegen, sondern über Antrag des Betriebsrates 
beim Einigungsamt anfechtbar sein, wenn sie 
nicht durch die wirtschaftliche Situation des Be­
triebes bedingt ist und den Interessen der Beleg­
schaft widerspricht. Diese Regelung soll auch ver­
meiden, daß auf dem Umweg über die Drohung 
mit der Auflösung der Bildungs- und Schulungs­
einrichtungen das Mitwirkungsrecht des Betriebs­
rates bei der Verwaltung derselben ausgeschaltet 
wird. 

§ 95 Abs. 1 erster und zweiter Satz entspricht 
im wesentlichen dem geltenden Recht. Für die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten die Er­
läuterungen zu § 94 Abs. 4 und 5 sinngemäß. Mit 
betrieblichen Wohlfahrts- bzw. Schulungseinrich­
tungen sind ausschließlich jene gemeint, die im 
Eigentum des Betriebsinhabers stehen. Hinsicht­
lich der vom Betriebmit oder Zentralbetriebsrat 
errichteten Einrichtungen dieser Art gilt die 
Sonderbestimmung des § 93. 

Zu § 96: 

Diese Bestimmung regelt jene Angelegenheiten, 
in denen der Betriebsinhaber ohne Zustimmung 
des Betriebsrates rechtswirksam keine Maßnah­
men setzen kann. Die Verweigerung der Zustim­
mung des Betriebsrates kann (durch die Ent­
scheidung einer Behörde) nicht ersetzt werden 
(notwendige Mitbestimmung des Betriebsrates). 
Bei den in dieser Bestimmung enthaltenen mit­
wirkungspflichtigen Maßnahmen des Betriebs­
inhabers handelt es sich stets um generelle Rege­
lungen. Maßnahmen, von denen beide Arbeit­
nehmergruppen betroffen werden, bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung beider 
Gruppenbetriebsräte. 

Zu § 97: 

Das wesentlichste Instrument der Mitwirkung 
ilJ. sozialen Angelegenheiten ist die Betriebsver-
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einbarung-. Sie tritt a~ Stelle der Arbeitsordnung, 
die sich vor allem wegen ihres vom Gesetz ge­
forderten Mindestinhaltes als zu starr erwiesen 
und in der Praxis nicht bewährt hat. Die vor­
liegende Bestimmung zählt alle jene Angelegen­
heiten auf, in denen Betriebsvereinbarungen im 
Sinne des 5. Hauptstückes des 1. Teiles abge­
schlossen werden können. Von einer Regelung 
der sogenannten "freien Betriebsv~reinbarungen" 
wurde bewußt abgesehen; solche Vereinbarungen, 
die lediglich schuldrechtliche Wirkungen erzeugen 
können, sind - wie im geltenden Recht - mög­
lich und durch den Entwurf nicht ausgeschlossen. 
Ihnen kommen allerdings die im Entwurf für 
Betriebsvereinbarungen vorgesehenen Rechtswir­
kungen nicht zu: sie sind ausschließlich nach 
schuldrechtlichen Grundsät7.en zu beurteilen. 

Der Katalog des § 97 verzichtet bewußt auf 
Vollständigkeit. Eine solche wäre schon deshalb 
nicht möglich, weil es dem Gesetzgeber natur­
gemäß freisteht, auch in anderen gesetzlichen Be­
stimmungen den Betriebsräten Mitwirkungsrechte 
einzuräumen und deren Ausübung an die Form 
der Betriebsvereinbarung zu binden. Aus syste­
matischen Gründen fehlen in der Aufzählung 
die Betriebsvereinbarungen in Angelegenheiten 
der betrieblichen Schulung und betrieblicher 
Wohlfahrtseinrichtungen, da ansonsten eine Dop­
pelnormierung unvermeidlich wäre (vgl. die Er­
läuterungen zu §§ 94 und 95). überdies sind auch 
in jenen Angelegenheiten Betriebsvereinbarungen 
zulässig, deren Regelung durch Kollektivvertrag 
der Betriebsvereinbarung zugewiesen wird (vgl. 
§ 29). 

Betriebsrat und Betriebsinhaber gemäß Abs. 2 
der Abschluß, die Abänderung oder die Auf­
hebung einer Betriebsvereinbarung durch Ent­
scheidung des Einigungsamtes ersetzt werden. 
Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn eine 
kollektivvertragliche Regelung des durch die 
Betriebsvereinbarung geregelten Gegenstandes im 
Zeitpunkte des Abschlusses (bzw. der Abände­
rung oder der Aufhebung) der Betriebsverein­
barung nicht besteht. So lange und insoweit die 
Abänderung oder Aufhebung einer Betriebsver­
einbarung durch Spruch des Einigungsamtes her­
beigeführt werden kann, ist eine einseitige Kündi­
gung derselben durch eine der Parteien nicht 
möglich (vgl. § 32 Abs. 2). Eine nach Abschluß 
einer solchen Betriebsvereinbarung getroffene 
kollektivvertragliche Regelung bestimmt zu­
nächst selbst ihr Verhältnis zur (nachgeordneten) 
Betriebsvereinbarung. Der Kollektivvertrag kann 
die den gleichen Gegenstand betreffende Regelung 
der Betriebsvereinbarung entweder im Sinne des 
Günstigkeitsprinzips unberührt lassen oder sie 
im Sinne des Ordnungsprinzips ganz 
oder teilweise ausschließen (vgl. § 3 Abs. 1). 
Aber auch eine vom Kollektivvertrag aufrecht­
erhaltene günstigere Betriebsvereinbarung än­
dert mit dem Abschluß der kollektivvertrag­
lichen Regelung über den gleichen Gegenstand 
ihre Rechtswirkungen: Ihre Aufhebung oder Ab­
änderung durch das Einigungsamt ist nicht mehr 
möglich, sie kann nunmehr aber von jeder Ver­
tragspartei gekündigt werden. Dementsprechend 
kann auch der Abschluß einer Betriebsvereinba­
rung nicht beim Einigungsamt erzwungen wer­
den, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses bereits 
eine kollektivvertragliche Regelung zum gleichen 
Gegenstand vorliegt; in diesem Fall ist eine 
Einigung zwischen Betriebsrat und Betriebsin­
haber erforderlich. 

Eine Abgrenzung zwischen Betriebsvereinba­
rungen, die formelle und solchen, die materielle 
Arbeitsbedingungen regeln, wurde vom Entwurf 
nicht vorgenommen. Nach wie vor ist die Rege­
lung formeller Arbeitsbedingungen der Haupt­
anwendungsfall der Betriebsvereinbarung, die 
sich somit als typisches Instrument zur Beschrän­
kung des Direktionsrechtes des Arbeitgebers er­
weist. Da jedoch eine taxative Aufzählung aller 
formellen Arbeitsbedingungen nicht möglich ist, 
wurden in Abs. 1 Z. 1 alle die Ordnung des 
Betriebes betreffenden Angelegenheiten (die 
typischerweise im Weisungsrecht des Arbeitgebers 
gelegen sind) generell der Mitwirkung unterstellt. 
Darüber hinaus sind der Regelung durch Be­
triebsvereinbarung auch solche Angelegenheiten 
vorbehalten, die unzweifelhaft materielle Arbeits­
bedingungen zum Inhalt haben (wie z. B. Abs. 1 
Z. 10: Regelung von Entgeltfortzahlungsansprü­
chen). Die Abgrenzung zwischen formellen und 
materiellen Arbeitsbedingungen ist nicht immer 
eindeutig zu ziehen; es wird vielmehr im Einzel­
fa!l der Inhalt der konkreten Regelung zu prüfen 

. sem. 
In einigen der im § 97 Abs. 1 aufgezählten 

Angelegenheiten kann bei Nichteinigung zwischen 

Der unbedingte Vorrang zwingender gesetz­
licher Bestimmungen vor jenen der Betriebsver­
einbarung ergibt sich aus dem Stufenbau der 
Rechtsordnung, ohne daß es einer ausdrücklichen 
Normierung bedurft hätte. Dies bedeutet, daß 
Angelegenheiten, die durch einseitig zwingende 
(d. h. zuungunsten des Arbeitnehmers unab­
dingbare) gesetzliche Vorschriften geregelt sind, 
durch eine Betriebsvereinbarung nur dann erfaßt 
werden können, wenn diese für die Arbeit­
nehmer günstiger ist, während die Betriebsver­
einbarung in Angelegenheiten, .die durch Gesetz 
zweiseitig zwingend (d. h. nach jeder Richtung 
unabdingbar) geregelt werden, keine Regelungs­
befugnis besitzt. Letzteres wird vor allem hin­
sichtlich des persönlichen Geltungsbereiches von 
Betriebsvereinbarungen in Betrieben von Gebiets­
körperschaften zu beachten sein, in denen auch 
Vertragsbedienstete und Beamte beschäftigt wer­
den, deren Dienstverhältnis in der Regel durch 
zweiseitig zwingende Normen geregelt ist. 
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Da spätere technische und wirtschaftliche Ver­
änderungen im Betrieb bei Abschluß einer Be­
triebsvereinbarung meist nicht vorhersehbar sind, 
wird im Zweifel (bei Fehlen einer gegenteiligen 
Norm) angenommen werden müssen, daß sich 
der Geltungsbereich der durch Betriebsverein­
barung getroffenen Regelung nur auf jene Ar­
heitnehmerkategorien erstreckt, die im Zeitpunkt 
"des Abschlusses der Betriebsvereinbarung im 
.Betrieb vorhanden waren. Die durch Verände­
.rung der betrieblichen Verhältnisse allenfalls 
entstehenden Regelungslücken bleiben bis zu 
einer entsprechenden Neufassung der Betriebs­
ver,einbarung der Regelung durch Arbeitsver­
trag und Arbeitgeberweisung zugänglich. Zu der 
in Abs. 1 enthaltenen Aufzählung wird im 
übrigen bemerkt: 

Z. 2 ermöglicht der Betriebsvereinbarung die 
Gestaltung aller Arbeitszeitfragen, soweit nicht 
durch zwingende gesetzliche (v gl. insbesondere 
AZG, Sonn- und Feiertagsruhegesetz) oder 
kollektivvertragliche Bestimmungen Grenzen ge­
setzt sind. Insbesondere Fragen der gleitenden 
Arbeitszeit und der Schichtarbeitszeit fallen unter 
diese Bestimmungen. 

Z. 3 will alle mit der Auszahlung und Abrech­
nung der Bezüge zusammenhängenden Fragen, 
wie insbesondere Probleme der bargeldlosen 
Lohnzahlung, des Lohnzahlungszeitraumes sowie 
die damit in Zusammenhang stehenden Fragen 
der Freizeitgewährung u. dgl. erfassen. 

Das Mitwirkungsrecht der Z. 4 hat die Verein­
barung genereller Richtlinien betreffend U rlaubs­
einteilung und. -verbrauch zum Gegenstand. Der 
Urlaub für den einzelnen Arbeitnehmer ist unter 
Anwendung dieser Richtlinien und Berücksichti­
gung allfälliger günstigerer vertraglicher Verein­
barungen festzulegen. 

Durch Z. 5 wird der sogenannte "Sozialplan" 
zum Ausgleich von Härten für die Arbeitnehmer­
schaft im Zuge von Betriebsänderungen (§ 108 
Abs. 2) erfaßt. Er gewinnt besondere Bedeutung 
im Zusammenhang mit dem Recht der Anfech­
tung betrieblicher Maßnahmen bei der Staatlichen 
Wirtschaftskommission (§§ 110 und 111). 

Durch Z. 6 soll der schmale Grenzbereich 
zwischen den die Menschenwürde verletzenden 
(und damit ohnehin sittenwidrigen) Maßnahmen 
und den die Menschenwürde überhaupt nicht 
tangierenden Maßnahmen des Betriebsinhabers 
geregelt werden. Es ist dabei vor allem an Art 
und Umfang von Torkontrollen, Leibesvisitatio­
nen, Kontrolleinrichtungen am Arbeitsplatz 
u. dgl. zu denken. 

Der Abschluß einer Betriebsvereinbarung über 
Einstellungsrichtlinien (Z. 7) ist vor allem im 
Zusammenhang mit den personellen Mitwir­
kungsrechten bei der Einstellung von Arbeit-

nehmern von Bedeutung, da Verstöße gegen eine 
solche Betriebsvereinbarung im Einzelfall den 
Betriebsrat zur Anfechtung berechtigen. 

Z. 8 ist im Zusammenhang mit dem personellen 
Mitwirkungsrecht bei der Vergabe von We~k­
wohnungen von Bedeutung: Ein Verstoß gegen 
die Richtlinien berechtigt zur Anfechtung der 
Wohnungsvergabe im Einzelfall. 

Z. 10 schafft die Möglichkeit, die mit der Teil­
nahme der Arbeitnehmer an Betriebsversamm­
lungen verbundenen Lohnfortzahlungs- und 
Fahrkostenvergütungsfragen zu regeln. 

Betriebsvereinbarungen im Sinne der Z. 11 
sollen der näheren Ausgestaltung der gesetzlichen 
Arbeitnehmerschutzvorschriften und Berück­
sichtigung der besonderen betrieblichen Verhält­
nisse dienen. 

Gemäß Z. 13 sind die mit der generellen An­
ordnung von überstundenarbeit und der Verein­
barung von Kurzarbeit zusammenhängenden 
Fragen der Mitwirkung durch den Betriebsrat 
unterworfen. Das Mitwirkungsrecht bezieht sich 
jedoch nicht auf die damit in Zusammenhang 
stehenden Lohnfragen, für deren Regelung nach 
wie vor Gesetz, Kollektivvertrag oder Arbeits­
vertrag maßgeblich sind. Von Kurzarbeit zu 
unterscheiden und damit von diesem Mitwir­
kungsrecht nicht erfaßt ist die Teilzeitbeschäfti­
gung (die gegenüber der Normalarbeitszeit ge­
ringere Beschäftigungsdauer des Teilzeitbeschäf­
tigten beruht in der Regel nicht - wie bei der 
Kurzarbeit - auf nachträglicher Verkürzung der 
Normalarbeitszeit, sondern auf einer bei Abschluß 
des Arbeitsvertrages geschlossenen Vereinbarung). 

Im übrigen enthält der Katalog des Abs. 1 
eine Reihe von Angelegenheiten, deren Regelung 
durch Betriebsvereinbarung schon im Gesetzent­
wurf über die kollektive Rechtsgestaltung im 
Arbeitsrecht, der vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Jahre 1969 zur Begut­
achtung versendet wurde, vorgesehen war. Ferner 
werden Betriebsvereinbarungen . in jenen Ange­
legenheiten vorgesehen, deren Regelung bisher 
der Arbeitsordnung vorbehalten war, sowieinsol­
chen, deren Regelung durch Betriebsvereinbarung 
von der Kodifikationskommission vorgeschlagen 
wurde. 

Zu § 98: 

Die Mitwirkung bei der Einstellung von Ar­
beitnehmern hat im geltenden Recht keine Ent­
sprechung. Der Entwurf geht von der über­
legung aus, daß die unternehmerische Entschei­
dung darüber, ob eine Einstellung von Arbeit­
nehmern erforderlich ist und welcher Bewerber 
aufgenommen werden soll, grundsätzlich gewahrt 
bleiben soll, daß jedoch der Arbeitnehmerschaft 
in gewissen Fällen ein Interesse an der Nichtein­
steIlung von Arbeitnehmern zuzubilligen ist. 
Unter Einstellung ist jedenfalls der Abschluß des 

I 
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Arbeitsvertrages, im Falle einer Beschäftigung 
ohne Arbeitsvertrag der Zeitpunkt der Auf­
nahme der Beschäftigung im Betrieb zu ver­
stehen (z. B. bei Leiharbeitnehmern). Die über­
prüfung der betriebswirtschaftlichen Notwendig­
keiten einer Einstellung ist dem Betriebsrat eben­
so entzogen, wie der Einfluß darauf, daß eine 
bestimmte Person tatsächlich eingestellt wird. 
Wenn jedoch durch die Einstellung einer der im 
Abs. 5 aufgezählten Einspruchsgründe verwirk­
licht wird, kann die Maßnahme vom Betriebsrat 
angefochten und vom Einigungsamt für ungültig 
erklärt werden. Hiedurch wird ein schon abge­
schlossener Arbeitsvertrag ex nunc vernichtet. 
An die Spitze der Mitwirkungsrechte des Be­
triebsrates bei der Einstellung von Arbeitneh­
mern wird ein (sanktionsloses) Vorschlagsrecht 
gestell t (Abs. 1). 

Die Einspruchsfrist des Betriebsrates beginnt 
mit Ablauf des Tages, an dem die Information 
über die beabsichtigte Einstellung erfolgt ist. Die 
Einspruchsfrist beträgt drei Arbeitstage. Das Be­
gehren auf Beratung ist unverzüglich, spätestens 
jedoch bis Zum Ablauf des der Information über 
die beabsichtigte Einstellung folgenden Tages zu 
stellen. Hiedurch soll für den Betriebsinhaber 
Klarheit darüber geschaffen werden, ob der Be­
triebsrat eine konkrete Einstellung für etörte­
rungsbedürftig hält. Die Unterlassung des Be­
gehrens auf Beratung bewirkt jedoch keine Zu­
stimmung des Betriebsrates. Es steht diesem 
vielmehr frei, innerhalb der Einspruchsfrist Ein­
spruch zu erheben. Die Unterlassung des Ein­
spruches macht die Einstellung unanfechtbar, 
gleichgültig ob sie schon erfolgt ist oder erst 
nach Ablauf der Einspruchsfrist erfolgt. Das 
Mitwirkungsrecht bei der Einstellung von Arbeit­
nehmern steht dem Betriebsrat hinsichtlich 
aller Personen im Betrieb zu, die Arbeitnehmer 
im Sinne des § 36 sind. 

Verstößt die Einstellung gegen eine zwingende 
Norm oder eine vom Betriebsinhaber abgeschlos­
sene Betriebsvereinbarung (vgl. § 97 Abs. 1 Z. 7), 
muß dem Betriebsrat jedenfalls ein Anfechtungs­
recht zugebilligt werden, ohne daß es noch einer 
gesonderten Prüfung der Frage bedarf, ob ein 
Belegschaftsinteresse verletzt ist (Abs. 5 Z. 1). 
In den Anfechtungsgründen des Abs. 5 Z. 2 und 3 
ist hingegen genau umschrieben, welche Beleg­
schaftsinteressen durch die Einstellung verletzt 
sein müssen, um mit der Anfechtung durchzu­
dringen. 

Zu § 99: 

Die Regelung der Mitwirkung des Betriebs­
rates bei der Festsetzung von Leistungsentgelten 
im . Einzelfall weicht vom geltenden Recht inso­
weit ab, als eine solche Regelung zu ihrer Rechts­
wirksamkeit künftig unbeschadet einer Einigung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Zu­
stimmung des Betriebsrates bedarf; die Verwei­
gerung der Zustimmung des Betriebsrates kann 
(durch die Entscheidung einer Behörde) nicht 
ersetzt werden (notwendige Mitbestimmung des 
Betriebsrates). 

Zu § 100: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem geltenden Recht (§ 14 Abs. 2 Z. 6 BRG). Im 
Falle einer vertragsändernden Versetzung ver­
pflichtet die Zustimmung des Betriebsrates den 
Arbeitnehmer nicht, einer Knderung seines Ar­
beitsvertrages zuzustimmen. Das Einigungsamt 
kann die mangelnde Zustimmung des Betriebs­
rates nur dann ersetzen, wenn die Versetzung 
sachlich gerechtfertigt ist. 

Zu § 101: 

Bei Disziplinarmaßnahmen ist das Mitwir­
kungsrecht des Betriebsrates ein doppeltes: Die 
Einführung einer Disziplinarordnung im Betrieb 
kann nur durch Kollektivvertrag oder nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Betriebsrates er­
folgen (vgl. § 96 Z. 1). Darüber hinaus bedarf die 
Verhängung einer Disziplinarmaßnahme im Ein­
zelfall ebenfalls der Zustimmung des Betriebs­
rates (vgl. § 14 Abs. 2 Z. 13 BRG); dies gilt nur 
dann nicht, wenn über die Verhängung einer Dis­
ziplinarmaßnahme im Einzelfall eine durch die 
Disziplinarordnung eingerichtete Disziplinarkom­
mission entscheidet. Die Einrichtung und perso­
nelle Zusammensetzung einer solchen Disziplinar­
kommission ist jedoch wieder nur mit Zustim­
mung des Betriebsrates möglich. 

Zu § 102: 

Das Mitwirkungsrecht bei der Vergabe von 
Werkwohnungen ist ebenfalls ein Novum. Es ist 
in seiner Konzeption weitgehend dem Mitwir­
kungsrecht bei der Einstellung von Arbeitneh­
mern angeglichen. Da über die Vergabe einer 
Werkwohnung im allgemeinen weniger rasch 
entschieden werden muß als über die Einstellung 
von Arbeitnehmern, wird dem Betriebsrat eine 
Einspruchsfrist von sechs Tagen eingeräumt. Auch 
für das gegenständliche Mitwirkungsrecht gilt, 
daß der Betriebsrat weder die Vergabe einer 
Werkwohnung erzwingen noch die Vergabe an 
eine bestimmte Person durchsetzen kann. Auch 
hier wird vom Entwurf eine Regelung nach dem 
Mißbrauchsprinzip getroffen: Nur eine Werk­
wohnungsvergabe, die entweder gegen eine vom 
Betriebsinhaber selbst eingegangene Verpflichtung 
-bzw. gegen eine sie ersetzende Entscheidung des 
Einigungsamtes verstößt (vgl. § 97 Abs. 1 Z. 8), 
oder eine typische "Protektionsvergabe" recht­
fertigen die Anfechtung. Eine während der Ein-
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spruchsfrist vorgenommene Wohnungsvergabe ist: einhellige Ablehnung gestoßen. Die Kodifika­
ex tune nichtig. Durch diese Sanktion soll das tionskommission hat sich einhellig klar in der 
Beratungsrecht des Betriebsrates unter allen Um- Richtung ausgesprochen, daß neben den beson­
ständen gesicherr werden. deren Anfechtungstatbeständen (§ 105 Abs. 4 

Z. 1) jede sittenwidrige oder gegen ein gesetz­

Zu § 103: liches Verbot verstoßende Kündigung nichtig sein 
soll. Diese Regelung gilt nur für Betriebe, die in 

Nur wenige Maßnahmen berühren das Inter- den Geltungsbereich des Entwurfes fallen, doch 
esse der Belegschaft so sehr wie Beförderungen kann daraus keinesfalls geschlossen werden, daß 
im Betrieb. Nicht nur die berufliche Aufstiegs- eine sittenwidrige Kündigung außerhalb des Gel­
~ane~ ist eine .der wese~tlichsten Motiva~ionen tungsbereiches der Betriebsverfassung nicht mit 
fur ~Ie ~ahl emes A~beltSplat:es, auch f~r das Nichtigkeit bedroht sei. Die Nichtigkeit kann 
Be~~~eb:kllI~a, d. h. dIe "Arbeitsplatzzufneden- vom Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht geltend 
he.It ,1st dIe Person des Vorgesetzten von un- I gemacht werden. Die beispielsweise Ausformung 
mIttelbarer Bed~utu.ng. Der .. Entwurf unterstellt von Nichtigkeitsgründen entspricht etwa § 25 
da.her. das betnebh~e Beforderungswesen d.er lAbs. 3 BRG, 'ist jedoch insofern umfassender, 
MltWIr~~ng des B.etne?srates. Unter de!ll Begr~ffl als nunmehr die Ausübung sämtlicher betriebs­
der ~eforderu~g 1st mcht s00n etwa Jede ZeIt-j verfassungsrechtlicher Befugnisse geschlitzt ist. 
,,:?rr';lcku~~, eme. bessere .. ~ms~ufung ~hne tat- i Der Grundsatz der Nichtigkeit sittenwidriger 
sa.chhche ~nderung der. Tatigkeit oder eme bloße' Kündigungen gilt sowohl für Arbeitnehmer- als 
TItelverleihung ohne Änderung der Rechtsstel- auch für Arbeitgeberkündigungen 
lung des Arbeitnehmers zu verstehen. Maßgeblich . 
soll vielmehr eine tatsächliche Erhöhung des Um-
fanges der Weisungsbefugnis gegenüber anderen Zu § 105: 
Arbeitnehmern bzw. eine Vergrößerung des Ver- Das Mitwirkungsrecht des Betriebsrates bei 
antwortungsbereiches oder des Einflusses auf die der Kündigung von Arbeitnehmern entspricht 
Betriebsführung (etwa Stabsfunktion) sein. Auch im wesentlichen dem geltenden Recht. Der Ent­
bei diesem Mitwirkungsrecht greifen die Betriebs- wurf beinhaltet jedoch folgende Abweichungen: 
vereinbarung als Instrument der Mitwirkung in 
sozialen Angelegenheiten (v gl. § 97 Abs. 1 Z. 19) 
und die der personellen Mitwirkung zugehörigen 
Anfechtungsrechte ineinander. Auch für dieses 
Mitwirkungsrecht gilt, daß weder die Vornahme 
einer Beförderung überhaupt noch die Beförde­
rung einer bestimmten Person durchgesetzt wer­
den kann, sondern die Mitwirkung auf dem Prin­
zip der Beeinspruchung mißbräuchlicher Maß­
nahmen beruht. 

Als Einspruchsgründe kommen in Betracht: 

Verstoß gegen eine Betriebsvereinbarung (§ 97 
Abs. 1 Z. 19), Beförderung eines Arbeitnehmers, 
gegen dessen künftiges Verhalten konkrete Be­
fürchtungen im Hinblick auf die Gefährdung des 
Betriebsfriedens vorliegen, schließlich "Protek­
tionsbeförderungen", die den Betriebsfrieden 
stören würden. Die Rechtsfolgen der Anfechtung 
sind im wesentlichen analog zur Anfechtung der 
Einstellung und Vergabe der Werkwohnung ge­
regelt. Ist die Anfechtung erfolgreich, so bleibt 
der Arbeitsvertrag, wie er vor der Beförderung 
bestanden hat, unberührt. 

Zu § 104: 

Durch § 104 soll die im geltenden Recht von 
Judikatur und Lehre kontrovers beantwortete 
Frage entschieden werden, ob neben den An­
fechtungstatbeständen des § 25 Abs. 3 BRG noch 
Raum bleibt für die Anwendung des § 879 ABGB. 
Die Judikatur des Obersten Gerichtshofes (vgl. 
Arb. 6901), die dies verneint, ist in der Lehre auf 

1. An die Spitze der Bestimmungen über das 
Mitwirkungsrecht des Betriebsrates bei der 
Kündigung von Arbeitnehmern wird ein be­
sonderes Informationsreeht des Betriebs­
rates bei Kündigungen größeren Ausmaßes 
gestellt (Abs. 1). Unbeschadet der ebenfalls 
vorgesehenen Verlängerung der Frist zur 
Stellungnahme des Betriebsrates auf acht 
Tage ist die Absicht zur Kündigung eines 
größeren Kreises von Arbeitnehmern, auch 
wenn diese namentlich noch nicht feststehen, 
dem Betriebsrat umgehend mitzuteilen, da 
jede Kündigung dieses Ausmaßes besondere 
soziale und personelle Auswirkungen auf 
die Belegschaft des Betriebes hat. 

2. Die Anfechtung der Kündigung soll künftig 
nur dann ausgeschlossen sein, wenn ihr der 
Betriebsrat ausdrücklich zugestimmt hat. 
Sein Stillschweigen "sperrt" nicht. Abs. 3 
zweiter Satz räumt eine in der Judikatur 
der Höchstgerichte kontroversiell entschie­
dene Streitfrage aus (vgl. OGH in Arb. 7430 
und Verfassungsgerichtshof in SozM II B, 
S. 693; entgegengesetzt Verwaltungsgerichts­
hof in Arb. 5256). 

3. Unbeschadet der Nichtigkeit von Kündigun- . 
gen gemäß § 104 können gewerkschafts­
oder betriebsverfassungsfeindliche Motive 
einer Kündigung auch im Zuge eines An­
fechtungsverfahrens geltend gemacht werden 
(Abs. 4 Z. 1). Für die Geltendmachung im 
Anfechtungsverfahren sieht Abs. 6 jedodi 
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Erleichterungen in der Beweisführung vor. 
Es genügt die bloße Glaubhaftmachung des 
Anfechtungsgrundes, der der Betriebsinha­
ber nur durch Glaubhaftmachung eines an­
deren Kündigungsmotives, für welches ein 
höherer Grad der Wahrscheinlichkeit spricht, 
entgegentreten kann. Damit sollen Beweis­
schwierigkeiten, die sich in solchen Verfahren 
bisher aus dem geltenden Recht ergeben 
haben, gemildert werden. Für die Geltend­
machung der Nichtigkeit sittenwidriger Kün­
digungen gemäß § 104 gelten hingegen die 
allgemeinen Bestimmungen über die Beweis­
führung. 

4. Der Kündigungsanfechtungstatbestand der 
"sozialen Härte" (vgl. § 25 Abs. 4 BRG) 
wird umgestaltet und erweitert: 

Eine Kündigung ist künftig nur dann ge­
rechtfertigt, wenn in der Person des Arbeit­
nehmers Umstände vorliegen, die sich auf 
die Interessen des Betriebes negativ aus­
wirken (1. Fall) oder wenn auch ,ohne Vor­
liegen solcher persönlicher Umstände die 
betrieblichen Erfordernisse einer Weiterbe­
schäftigung entgegenstehen (2. Fall). Im 
2. Fall ist jedoch bezüglich der zu kündigen­
den Personen eine Auswahl nach sozialen 
Gesichtspunkten vorzunehmen (Abs. 4 Z. 2). 
Der Beschäftigtenkreis, aus dem die Auswahl 
zu treffen ist, bestimmt sich danach, welche 
Tätigkeit der zu Künd,igende tatsächlich ge­
leistet hat bzw. zu welcher er sonst fähig 
und bereit ist. Durch den Hinweis auf die 
betrieblichen Erfordernisse wird die im gel­
tenden Recht enthaltene Formulierung "in 
den Betriebsverhältnissen nicht begründet" 
(§ 25 Abs. 4 BRG) lediglich verdeutlicht, 
inhaltlich jedoch nicht verändert. 

5. Abs. 5, dritter Satz soll verhindern, daß der 
Betriebsrat das subsidiäre Anfechtungsrecht 
des gekündigten Arbeitnehmers durch eine 
"Scheinanfechtung" unterläuft. 

Zu § 106: 

Die Bestimmungen über die Nichtigkeit und 
Anfechtbarkeit von Entlassungen wurden - einer 
Empfehlung der Kodifikationskommission fol­
gend - jenen über die Kündigung angeglichen. 
Eine wesentliche Abweichung gegenüber dem 
geltenden Recht (§ 25 Abs. 8 BRG) ist die teil­
weise Beseitigung des Grundsatzes, daß auch die 
ungerechtfertigte Entlassung das Arbeitsverhält­
nis beendet und bloß schadenersatzpflichtig 
macht. Da künftig die sachliche Berechtigung von 
Kündigungen in einem wesentlich stärkeren Aus­
maß als bisher überprüfbar ist, muß auch die 
Lösung des Arbeitsverhältnisses durch Ausspruch 
einer (ungerechtfertigten) Entlassung vermieden 

werden, um eine Umgehung des allgemeinen 
Kündigungsschutzes durch Entlassungserklärun­
gen zu verhindern. Liegt ein u n ver s c h u 1-
d e t e r Entlassungsgrund und dazu ein Grund 
vor, der bei einer Kündigung zu einer Anfech­
tung berechtigten würde (§ 105 Abs. 4), dann 
ist die Entlassung anfechtbar. 

Zu § 107: 

Diese Bestimmung entspricht - .soweit sie sich 
auf Kündigungen bezieht - dem § 25 Abs. 6 
BRG. Ihre Ausweitung auf die Anfechtung von 
Entlassungen ergibt sieh aus dem oben (§ 106) 
bereits erläuterten Gedanken der Gleichschaltung 
von Kündigungs- und Entlassungschutz. 

Zu § 108: 

Entsprechend der vom Entwurf gewählten 
Systematik sind Informations-, Interventions­
und Beratungsrechte in wirtschaftlichen Ange­
legenheiten als Befugnisse geringerer Intensität 
vorangestellt. 

Abs. 1 entspricht § 14 Abs. 3 Z. 1 und 3 erster 
Satz BRG; Abs. 2 im wesentlichen § 14 Abs. 3 
Z. 3 zweiter und dritter Satz und § 14 Abs. 3 
Z. 4 BRG. Der Katalog der mitwirkungspflichti­
gen Betriebsänderungen wurde jedoch um einen 
Tatbestand (Z. 7) erweitert. 

Abs. 3 in Verbindung mit § 134 Abs. 4 ent­
spricht im wesentlichen etwa § 14 Abs. 3 Z. 2 
BRG, ist jedoch insofern weiter gefaßt, als der 
Geltungsbereich gegenüber dem geltenden Recht 
erweitert wird; künftig sind "sonstige Betriebe" 
(vgl. § 134 Abs. 4) mit mehr als 50 Arbeit­
nehmern zur Bilanzvorlage verpflichtet. 

Zu § 109: 

Abs. 1 folgt in seiner Konzeption der Regie­
rungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Betriebsrätegesetz geändert wird (BRG­
Novelle 1972 - 601 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode). 

Die vorgesehene Erhöhung der Zahl der Ar­
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat auf ein 
Drittel war in den letzten Jahren Gegenstand 
zahlreicher Diskussionen. Eine Reihe von Mit­
bestimmungskonzepten wurde entworfen, die 
eine über die derzeitige gesetzliche Regelung 
hinausgehende Beteiligung der Vertreter der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat im Sinne einer 
Drittelbeteiligung fordern. Auch der Entwurf 
eines Statutes für die europäische Aktiengesell­
schaft, ausgearbeitet von der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft, trägt die­
sem Gedanken Rechnung. In der Bundes­
republik Deutschland ist neben der pari­
tätischen Mitbestimmung im Bereiche der Mon-
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tanindustrie die Drittelbeteiligung der Arbeit­
nehmer in den Aufsichtsräten bereits seit länge­
rer Zeit verwirklicht. 

Die Konzentrationstendenzen in der österrei­
chischen Wirtschaft und die wachsende wirtschaft­
liche Bedeutung der großen Gesellschaften er­
fordern die Verstärkung des Einflusses der Arbeit­
nehmer in den Aufsichtsräten im Sinne einer 
Drittelbeteiligung. Die Erhöhung der Zahl der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat läßt eine 
stärkere Berücksichtigung der Zusammensetzung 
des Zentralbetriebsrates bei der Entsendung zu. 
Zur Entsendung der Arbeitnehmervertreter ist 
zwar nach wie vor der Zentralbetriebsrat (so­
fern im Unternehmen nur ein Betrieb besteht, 
der Betriebsrat) berufen, doch ist er an die Vor­
schläge der Listen gebunden, die im Zentralbe­
triebsrat (Betriebsrat) vertreten sind. Diesen 
Listen steht das Nominierungsrecht für so viele 
Arbeitnehmervertreter zu, als dem Verhältnis 
der Zahl der auf dieser Liste Gewählten zur 
Gesamtzahl der Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates entspricht. Listenkoppelungen bei der Zen­
tralbetriebsratswahl haben auch für die Entsen­
dung von Arbeitnehmervertretern in den Auf­
sichtsrat zu gelten; Listenkoppelungen erst an­
läßlich der Entsendung sind hingegen unzulässig. 
Gleiches gilt für die Abberufung. . 

Abs. 3 entspricht dem geltenden Recht (§ 14 
Abs. 3 Z. 6 BRG). 

Den engen wirtschaftlichen Verflechtungen in 
Konzernen trägt Abs. 4 Rechnung. Arbeitnehmer 
eines Unternehmens, die von wirtschaftlichen 
Entscheidungen betroffen sind, die außerhalb des 
Unternehmens in der Konzernspitze getroffen 
werden, sollen die Möglichkeit haben, in den 
Gremien, in denen diese Entscheidungen fallen, 
vertreten zu sein. Gleiches gilt für Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, die persönlich haften­
der Gesellschafter - und damit das maßgeb­
lichen Einfluß ausübende Unternehmen - in 
einer KG oder OHG sind. Da sich vor allem die 
Rechtsform der GesmbH & Co KG im Wirt­
schaftsleben zunehmender Beliebtheit erfreut, er­
schien eine analoge Regelung zum Konzern auch 
für solche Unternehmen erforderlich (Abs. 6). 

Durch Abs. 5 wird das Mitwirkungsrecht der 
Arbeitnehmer durch Entsendung von Vertretern 
in den Aufsichtsrat auch auf Unternehmen (wie 
etwa Genossenschaften, Sparkassen) ausgeweitet, 
die ein dem Aufsichtsrat ähnliches Kontrollorgan 
besitzen. Diese Regelung des Entwurfes weist aber 
auch die notwendige Elastizität auf, um künftigen 
Entwicklungen des Gesellschaftsrechtes gerecht 
zu werden. 

Zu §§ 110 bis 112: 

Die Bestimmungen des geltenden Rechtes (§ 14 
Abs. 3 Z. 5 BRG) über die Staatliche Wirtschafts­
kommission sind im Schrifttum auf Bedenken 

gestoßen und haben auch keine große praktische 
Bedeutung erlangt. Einem von der Kodifikations­
kommission empfohlenen Modell folgend, ver­
sucht der Entwurf die Grundgedanken des gel­
tenden Rechts (Kontrolle wirtschaftlicher Maß­
nahmen von Großbetrieben durch überbetrieb­
liche Instanzen) systemkonform zu verwirklichen. 
Es werden daher die wirtschaftlichen Maßnahmen 
des Betriebsinhabers unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse 
der Arbeitnehmer des Betriebes geprüft. Auf dem 
Umweg über arbeitsvertragliche Konsequenzen 
soll die Beachtung der Entscheidungen der Wirt­
schaftskommission durch den Betriebsinhaber 
sichergestellt werden. 

Die Größenstruktur der österreichischen Un­
ternehmen gebietet es - um dem Mitwirkungs­
recht einen nennenswerten Anwendungsbereich 
zu sichern - den Geltungsbereich dieses Mit­
wirkungsrechtes gegenüber dem geltenden Recht 
zu erweitern. 

Das Verfahren ist grundsätzlich dreistufig, doch 
ist die zweite Stufe durch das Gesetz nicht zwin­
gend geregelt, sondern bleibt der Ordnung durch 
die überbetrieblichen Interessenvertretungen vor­
behalten: 

1. Wirtschaftliche Maßnahmen des Betriebs­
inhabers, welche sich als Betriebsänderungen 
darstellen oder Vorschlägen widersprechen, 
die vom Betriebsrat erstattet wurden, kön­
nen, sofern sie gesamtwirtsdlaftliche Bedeu­
tung haben, innerhalb von drei Tagen ab 
Kenntnisnahme vom Betriebsrat beein­
sprucht werden (Abs. 1). Es wird klargestellt, 
daß die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der 
strittigen Maßnahme lediglich Einspruchs­
voraussetzung und keineswegs ein die Ent­
scheidung der Wirtschaftskommission inhalt­
lich determinierendes Kriterium ist. Der Ein­
spruch setzt eine Frist von einer Woche in 
Gang, innerhalb der eine Einigung zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat anzustreben 
ist. 

2. Kommt eine Einigung nicht zustande, kön­
nen sowohl der Betriebsinhaber als auch der 
Betriebsrat eine von den zuständigen kol­
lektivvertragsfähigen Körperschaften ge­
meinsam errichtete und paritätisch besetzte 
Schlichtungskommission auf Branchenebene 
(Branchenkommission) anrufen. Die Errich­
tung solcher Kommissionen ist in das Be­
lieben der überbetrieblichen Interessenver­
tretungen gestellt. Die Tätigkeit der Bran­
chenkommission ist eine rein vermittelnde, 
wobei der Entwurf auf das in den §§ 18 bis 
20 Kollektivvertragsgesetz für Streitigkeiten 
über den Abschluß und die Abänderung von 
Kollektivverträgen vorgesehene Verfahren 
zurückgreifen konnte (Abs. 2 bis 4). 
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3. Kommt eine Einigung oder ein Schiedsspruch 
vor der Branchenkommission nicht zustande, 
oder besteht eine solche nicht, kann eine 
Staatliche Wirtschaftskommission angerufen 
werden. Diese ist nach der Konzeption des 
Entwurfes eine Verwaltungsbehörde, gegen 
deren Entscheidung kein ordentliches Rechts­
mittel zulässig ist und deren örtliche Zu­
ständigkeit das gesamte Bundesgebiet um­
faßt. Hinsichtlich der sachlichen Zuständig­
keit wurde die Teilung in Angelegenheiten 
der verstaatlichten Unternehmen und jene 
der Privatwirtschaft aus dem geltenden 
Recht übernommen. Es sind demnach zwei 
Wirtschaftskommissionen zu errichten. 

Auch die Staatliche Wirtschaftskommission hat 
zunächst eine Schlichtung zu versuchen (Abs. 7). 
Bei Nichteinigung hat sie an Hand der ihr vor­
zulegenden Unterlagen und sonstiger von ihr 
herangezogener Beweismittel eine Entscheiduna 

" zu treffen. Stellt die Entscheidung fest, daß ein 
Einspruchsgrund gemäß § 111 Z. 1 oder 2 hin­
sichtlich einer Maßnahme des Betriebsinhabers 
vorliegt, so ist sie präjudiziell für Gerichte und 
Einigungsämter, wenn der Betriebsinhaber auf 
einer Maßnahme beharrt und ihre Auswirkungen 
auf die Arbeitnehmerschaft oder einzelne Arbeit­
nehmer zu arbeitsvertraglichen oder betriebs­
verfassungsreCl~tlichen Streitigkeiten führen 
(Abs. 9). Dieses Verfahren führt also dazu, daß 
der Betriebsinhaber bei arbeitsrec.h.tlichen Strei­
tigkeiten wie z. B. über Versetzungen, Kündigun­
gen u. dgl. sich nicht auf betriebliche Erforder­
nisse berufen kann, welche durch die erfolgreich 
beeinspruchte Maßnahme entstanden sind. Bei 
Vorliegen des Einspruchsgrundes gemäß § 111 
Z. 3 hat die Wirtschaftskommission für den Fall 
des Beharrens des Betriebsinhabers auf der stritti­
gen Maßnahme eine Regelung zum Ausgleich von 
Härten zu treffen, die für die Arbeitnehmer aus 
dieser Maßnahme entstehen. Diese Härteregelung 
ist unbeschadet des etwaigen V orliegens eines 
Sozialplanes (§ 97 Abs. 1 Z. 5) unmittelbar rechts­
verbindlich. 

Die Gründe, welche einen Einspruch recht­
fertigen, sind im § 111 taxativ aufgezählt. Wäh­
rend die Einspruchsgründe gemäß § 111 Z. 1 
und 2 davon ausgehen, daß die Maßnahme ohne 
Nachteil für den Betriebsinhaber durch eine an­
dere ersetzt oder überhaupt vermieden werden 
könnte, trifft Z. 3 eine Interessenabwägung. Die 
Maßnahme des Betriebsinhabers ist zwar an sich 
gerechtfertigt, ihre Unterlassung würde auch 
einen Schaden für den Betriebsinhaber nach sich 
ziehen, der jedoch geringer ist als die Nachteile, 
die den Arbeitnehmern des Betriebes aus der 
Maßnahme entstehen. 

Die Bestimmungen über die Organisation der 
Staatlichen Wirtschaftskommission (§ 112) ent­
sprechen der geltenden Rechtslage. 

Zu §§ 113 und 114: 

Der Entwurf hat gegenüber dem geltenden 
Recht sowohl die Anzahl der betriebsverfas5ungs­
~echtlichen ~rgane erhöht als auch den Umfang 
ihrer Befugmsse ausgeweitet. Es war daher der 
Abgrenzung der Zuständigkeiten besondere Auf­
merksamkeit zu schenken, um Kompetenzkon-" 
flikte möglichst hintanzuhalten. Das geltende 
Recht hat die Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der einzelnen Organe nicht ganz eindeutig ge­
troffen (vgl. § 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 
Abs. 5 BRG). 

Grundsätzlich ist der Betriebsrat das zur Aus­
übung der Befugnisse primär berufene Organ 
(§ 113 Abs. 1). 

Die in § 113 Abs. 2 aufgezählten Befugnisse 
können vom Betriebsrat, vom Betriebsausschuß 
(wenn sie Interessen der gesamten Arbeitnehmer­
schaft des Betriebes berühren) und gemäß § 113 
Abs. 5 teilweise auch vom Zentralbetriebsrat 
(wenn sie die Interessen der Arbeitnehmerschaft 
mehr als eines Betriebes berühren) ausgeübt wer­
den. Bei Bestehen eines Betriebsausschusses sind 
die in § 113 Abs. 3 genannten Befugnisse grund­
s~tzlich nur von diesem (nicht auch von jedem 
emzelnen Gruppenbetriebsrat) auszuüben. Die in 
§ 113 Abs. 3 Z. 1 und 2 genannten Befugnisse 
können daneben auch noch vom Zentralbetriebs­
rat ausgeübt werden, soweit die Interessen der 
Arbeitnehmerschaft des Unternehmens berührt 
sind (§ 113 Abs. 6). Die Mitwirkung in wirt­
schaftlichen Angelegenheiten ist bei Bestehen 
eines Zentralbetriebsrates unter Ausschluß von 
Betriebsrat und Betriebsausschuß von diesem 
wahrzunehmen (§ 113 Abs. 7). Von der Kom­
petenzabgrenzung hinsichtlich betriebs- und un­
ternehmenseigener Wohlfahrtseinrichtungen (§ 113 
Abs. 2 Z. 4) ist die Zuständigkeit für die Ver­
waltung und Auflösung von Wohlfahrtseinrich­
tungen zu unterscheiden, die der Betriebsrat 
(~ 93) oder Zentralbetriebsrat (§ 85 Abs. 1) er­
nchtet hat. Solche Wohlfahrtseinrichtungen kön­
nen nur vom Betriebsrat oder Zentralbetriebsrat 
verwaltet werden; ein Mitwirkungsrecht des Be­
triebsausschusses besteht in diesen Fällen nicht. 

Durch § 114 Abs. 1 soll im Interesse eines 
engen Zusammenwirkens der Betriebsräte der 
Arbeiter und der Angestellten die Möglichkeit 
geschaffen werden, Angelegenheiten, die grund­
sätzlich von den einzelnen (Gruppen)Betriebs­
räten wahrzunehmen sind, dem gemeinsamen 
Organ zu übertragen. Die übrigen Regelungen 
des § 114 dienen vorwiegend dem Zweck, die 
durch § 113 vorgegebene Kompetenzverteilung 
den konkreten Erfordernissen im Betrieb oder 
Unternehmen anzupassen. 
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4. Hau p t s t ü c k 

Rechtsstellung der Mitglieder des Betriebsrates 

Zu §§ 115 bis 119: 

Die Bestimmungen über die Grundsätze der 
Mandatsausübung, die Freizeitgewährung sowie 
über die Bildungsfreistellung und erweiterte Bil­
dungsfreistellung entsprechen weitgehend dem 
geltenden Recht. Dies gilt auch für die Regelung 
über die Verschwiegenheitspflicht der Betriebs­
ratsmitglieder. Der Entfall des Wortes "strengste" 
vor "Verschwiegenheit" in § 115 Abs. 4 hat 
keinerlei normative Bedeutung: Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit ist als solche keiner Steigerung 
fähig. Die Grenzziehung zwischen Verschwiegen­
heitspflicht und Interessenvertretungsaufgabe ist 
schon de lege lata problematisch. Der Entwurf 
verzichtet bewußt auf eine Regelung und über­
läßt der Rechtsanwendung die Grenzziehung im 
Einzelfall, wobei die widerstreitenden Interessen 
abzuwägen sein werden. 

Die Herabsetzung der Zahlengrenzen für die 
Freistellung (§ 117 Abs. 1 und 4) bzw. für die 
erweiterte Bildungsfreistellung (§ 119 Abs. 1) 
ist im Hinblick auf die Ausweitung der von den 
bt:triebsverfassungsrechtlichen Organen auszu­
übenden Befugnisse geboten. 

§ 117 Abs. 2 erster Satz verankert einen durch 
die Judikatur des Verwaltungs gerichtshofes I 
(Arb. 6268 u. a.) entwickelten Grundsatz im 
Gesetz. Welche Schulungs- und Bildungsveran­
staltungen (§ 118) die Freistellung rechtfertigen, 
wird durch Verordnung näher zu regeln sein, 
wobei insbesondere auf die Eignung der Veran­
staltung, den im Gesetz genannten Zweck zu 
erfüllen, Bedacht zu nehmen sein wird (vgl. § 27 a 
BRGO). 

Zu §§ 120 bis 122: 

Hinsichtlich des besonderen Kündigungs- und 
Entlassungsschutzes bringt der Entwurf nur 
punktuelle Änderungen gegenüber der seit der 
Betriebsrätegesetznovelle 1971, BGBI. Nr. 3191 
1971, bestehenden Rechtslage: 

1. Gemäß § 120 Abs. 1 hat die Abwägung der 
Umstände, die ein tatbestandsmäßiges Ver­
halten des Betriebsrates als entschuldbar er­
scheinen lassen, bei allen Kündigungs- und 
Entlassungstatbeständen zu erfolgen; die 
Entschuldbarkeit wird aber nicht an jenen 
Umständen gemessen, die in der Person des 
Betriebsratsmitgliedes liegen (Gemütszu­
stand), sondern nur mehr an Umständen, 
die mit der Ausübung des Mandates in 
Zusammenhang gebracht werden können 
(z. B. Berücksichtigung des Verhaltens des 
Betriebsinhabers). Der Entwurf ist insoweit 
einer Empfehlung der Kodifikationskommis­
sion gefolgt. 

2. § 120 Abs. 3 enthält eine Abweichung vom 
Grundsatz, daß der Mandatsschutz der Be­
triebsratsmitglieder drei Monate' nach Be­
endigung ihres Mandats endet. Die dauernde 
Betriebseinstellung ist ein Grund für die 
vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer 
des Betriebsrates (§ 62 Z. 1); ein Bedürfnis 
nach einer "Abkühlungsperiode" besteht in 
diesem Falle nicht. 

3. Die Notwendigkeit der Regelung des § 120 
Abs. 4 Z. 3 ergibt sich aus § 61 Abs. 2. 

4. Der Kündigungsgrund gemäß § 121 Abs. 1 
Z. l' wird eingeschränkt: Das zu kündigende 
Betriebsratsmitglied kann künftig zur Ab­
wendung der Kündigung auf andere Be­
schäftigungsmöglichkeiten nicht nur im Be­
trieb, sondern auch im Unternehmen ver­
weisen. Dieser Kündigungsgrund ist sowohl 
bei dauernder als auch bei vorübergehender 
Betriebseinstellung gegeben, jedoch wird im 
Zustimmungsverfahren vor dem Einigungs­
amt die Tatsache einer bloß vorübergehen­
den Betriebseinstellung bei der Prüfung der 
Zumutbarkeit einer Weiterbeschäftigung des 
Betriebsratsmitgliedes zu berücksichtigen 
sem. 

5. Die Bestimmung des § 121 Abs. 2 dient der 
Kontinuität der Betriebsvertretung; sie soll 
Umgehungshandlungen des Betriebsinhabers 
vereiteln und die Berücksichtigung nachträg­
lich eingetretener Änderungen ermöglichen. 

6. § 122 Abs. 1 steht unter dem Vorbehalt, daß 
- unbeschadet aller übrigen Voraussetzun­
gen - einer Entlassung nur zuzustimmen 
ist, wenn die Weiterbeschäftigung des Be­
triebsratsmitgliedes nach Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 

7. Der Entlassungstatbestand des § 122 Abs. 1 
Z. 1 faßt die kasuistische Regelung des § 18 
Abs. 3 lit. a BRG abstrakter, ohne ihren 
Sinngehalt wesentlich zu verändern. 

8. § 122 Abs. 1 Z. 3 faßt die Entlassungstat­
bestände des § 18 Abs. 3 lit b bis d BRG 
zusammen; er umfaßt nunmehr alle Ver­
letzungen der Pflichten aus dem Arbeits­
vertrag, sofern diese so schwer wiegen, daß 
dem Betriebsinhaber nicht einmal die Wei­
terbeschäftigung während einer Kündigungs­
frist zugemutet werden kann. Darunter fal­
len somit die im geltenden Recht enthaltenen 
Entlassungstatbestände des § 18 Abs. 3 lit. b 
bis d BRG. Durch die neue Formulierung 
wird auch eine deutlichere Grenzziehung 
zum Kündigungstatbestand der beharrlichen 
Pflichtverletzung (§ 121 Abs. 1 Z. 3) vor­
genommen. 

9. Bei einem Entlassungstatbestand der erheb­
lichen Ehrverletzung (§ 122 Abs. 1 Z. 4) 
wird durch Einführung eines "Zerrüttungs-
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prinzips" der besonderen Situation in klei­
neren Betrieben und der dort in der Regel 
engeren persönlichen Kontakte zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat Rechnung 
getragen. 

5. Hau p t s t Ü c k 

Jugendvertretung 

Zu §§ 123 his 131: 

Die Bestimmungen über die Jugendvertretung 
wurden im wesentlichen unverändert aus dem 
geltenden Recht (J ugendvertrauensrätegesetz, 
BGBl. Nr. 287/1972) übernommen und lediglich 
hinsichtlich Terminologie und Systematik an die 
übrigen Bestimmungen des Entwurfes angepaßt. 
Wo jedoch im Jugendvertrauensrätegesetz auf 
Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes verwiesen 
wird, ist auch im Entwurf auf die entsprechenden 
Bestimmungen über die Betriebsräte Bezug ge­
nommen. Haben die Bestimmungen des Ent­
wurfes, auf welche verwiesen wird, gegenüber 
dem geltenden Recht eine Veränderung erfahren, 
bewirkt dies auch eine Knderung der Rechtslage 
bezüglich der Jugendvertretung. Dies gilt ins­
besondere für die Bestimmungen des § 127 über 
die Beendigung der Tätigkeitsdauer des Jugend­
vertrauensrates und die Beendigung der Mitglied­
schaft zu diesem, ferner für die Bestimmung des 
§ 129 Abs. 1, soweit er auf die Grundsätze der 
betrieblichen Interessenvertretung Bezug nimmt 
(§ 39) und für § 130 bezüglich des Kündigungs­
und Entlassungsschutzes (§ 120 bis 122). Aus der 
Bestimmung des § 127 Abs. 3, 1. Satz ergibt sich 
die grundsätzliche Unvereinbarkeit der Mitglied­
schaft zum Betriebsrat und zum Jugendvertrau­
ensrat. Die Möglichkeit einer Doppelkandidatur 
besteht übrigens nur für Arbeitnehmer zwischen 
dem 19. und dem 21. Lebensjahr. 

6. Hau p t s t ü c k 

Vorschriften für einzelne Betriebsarten 

Zu § 132: 

Einige Veränderungen erfährt das geltende 
Recht hinsichtlich der Sonderstellung der soge­
nannten "Tendenzbetriebe"; der Entwurf ver­
meidet jedoch diesen Ausdruck, da er mißver­
ständlich ist und spricht von Betrieben mit be­
sonderer Zweckbestimmung. Inhaltliche Knde­
rungen ergeben sich in folgenden Punkten: 

1. An Stelle des Ausdrucks "gewerkschaftlich" 
(§ 14 Abs. 4 BRG) wird der Begriff des 
"koalitionspolitischen" Zweckes gebraucht. 
Schon de lege lata mußte der Begriff "ge­
werkschaftlich" in dem in § 14 Abs. 4 BRG 
gebrauchten Zusammenhang als "koalitions­
politisch" verstanden werden, da nur eine 
solche Auslegung dem verfassungsrechtlichen 
Gleichheitssatz entspricht. Durch die vorlie-

gende Formulierung soll somit lediglich eine 
sprachliche Unklarheit des geltenden Rechts 
beseitigt werden. Auch die Verwendung des 
Begriffs "erzieherische Zwecke" an Stelle der 
im geltenden Recht enthaltenen Bezugnahme 
auf "private Unterrichts- und Erziehungs­
anstalten" beruht auf rein sprachlichen Er­
wägungen und soll keine Knderung der 
Rechtslage bewirken. 

2. Die bisher von aer wirtschaftlichen Mit­
wirkung ausgenommenen Betriebe "künst­
lerischer Art" werden nunmehr teilweise in 
den Geltungsbereich der wirtschaftlichen 
Mitbestimmung einbezogen. Dies aus der 
Erwägung, daß die im Entwurf enthaltenen 
wirtschaftlichen Informations-, Interven­
tions- und Beratungsrechte keinesfalls eine 
sachlich nicht gerechtfertigte Einflußnahme 
der Arbeitnehmerschaft auf die künstleri­
schen Belange befürchten lassen (v gl. auch 
§ 133 Abs. 4 und 5). 

Ganz allgemein ist darauf hinzuweisen, daß 
ein Betrieb nicht schon durch die programmatische 
Zielsetzung allein unter die gegenständliche Aus­
nahmebestimmung fällt. Es muß vielmehr die im 
Betrieb entfaltete Tätigkeit selbst unmittelbar 
durch die besondere Zweckbestimmung charakte­
risiert sein. Diesem von der Judikatur zum gel­
tenden Recht entwickelten Grundsatz versucht 
der Entwurf auch sprachlich gerecht zu werden. 
Durch den Gebrauch des Wortes "Verwaltungs­
stellen" soll deutlicher als im geltenden Recht 
unterschieden werden, daß die von den genann­
ten juristischen Personen geführten Betriebe der 
wirtschaftlichen Mitbestimmung im vollen Um­
fang unterliegen. 

Zu § 133: 

Abs. 1 bis 3 entsprechen im wesentlichen dem 
geltenden Recht (§ 7 Abs. 5 und § 18 Abs. 6 
BRG). Durch Abs. 4 und 5 wird dem Umstand 
Rechnung getragen, daß die Theaterbetriebe 
- anders als im geltende,n Recht - nicht mehr 
zu den sogenannten "Tendenzbetrieben" gezählt 
werden, sie daher nicht mehr im § 132 von der 
wirtschaftlichen Mitbestimmung ausgenommen 
sind. Die Theaterbetriebe genießen aber insofern 
eine Sonderstellung, als für sie die Bestimmungen 
über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat und den 
Einspruch gegen die Wirtschaftsführung bei der 
Staatlichen Wirtschaftskommission nicht gelten. 
Da sich in der Praxis kein Bedürfnis nach Errich- _ 
tung von Zentralbetriebsräten für Theaterbe­
triebe gezeigt hat, finden die Bestimmungen über 
den Zentralbetriebsrat auf Theaterbetriebe keine 
Anwendung. Auch die Bestimmungen über die 
Beratungen bei Einstellung von Arbeitnehmern 
und über die Verständigung von der Nichtver­
längerung des Vertrages tragen den Besonder­
heiten der Theaterbetriebe Rechnung. 
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Zu § 134: 

Der besseren übersicht wegen wurden die not­
wendigen Sonderbestimmungen bezüglich der 
Betriebe mit geringer Beschäftigtenzahl an einem 
Ort zusammengefaßt. 

Für die Berechnung der Zahl von fünf Arbeit-
nehmern - die für die Frage entscheidend ist, 
ob Betriebsvertretungen überhaupt zu errichten 
sind - trifft Abs.l eine Sonderregelung: Die im 

dem geltenden Recht: Die Pflicht zur Bilanz­
vorlage besteht nunmehr schon für Betriebe mit 
über 50 (bisher 70) beschäftigten Arbeitnehmern. 
Die bezüglichen Sonderbestimmungen für Fabriks­
und Bergbaubetriebe, Handelsbetriebe, Banken 
und Versicherungsanstalten bleiben unberührt. 

111. TEIL 

BEHöRDEN UND VERFAHREN 

§ 53 Abs. 3 Z. 1 aufgezählten nahen Angehörigen Im Hinblick auf die Bemühungen zur Schaf­
des Betriebsinhabers werden bei Berechnung die- fung einer eigenständigen Sozialgerichtsbarkeit 
ser Zahlengrenze nicht mitgezählt. Gerade in für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus 
kleinen Betrieben ist die Mittätigkeit der Fami- dem Arbeits- und Sozial recht, welche eine Neu­
lienangehörigen die Regel. Es wäre nicht sinnvoll, ordnung der Verfahrensbestirnmungen und der 
in solchen Betrieben, die überwiegend mit Fami-. Behördenzuständigkeit auch im Bereiche des 
lienangehörigen arbeiten, die Errichtung von kollektiven Arbeitsrechtes nach sich ziehen wird, 
Betriebsvertretungen vorzusehen, wenn die hat der Entwurf die diesbezüglichen Bestimmun­
Rechtsbeziehungen zwischen Betriebsinhaber und gen des geltenden Rechtes soweit als möglich un­
einem Großteil der Beschäftigten eher nach verändert übernommen; es werden lediglich in­
familienrechtlichen denn nach arbeitsrechtlichen soweit Anpassungen vorgenommen, als sie für 
Kriterien erfaßbar sind. Die Nichtberücksichti- die Anwendbarkeit der Instrumente der kollek­
gung der Familienangehörigen gilt jedoch nicht tiven Rechtsgestaltung und zur Durchsetzung der 
für die anderen betriebsverfassungsrechtlich rele- durch den Entwurf neugeschaffenen materiellen 
vanten Zahlengrenzen: So werden etwa in einem Rechtsansprüche unbedingt erforderlich sind. 
Betrieb, der fünf (fremde) Arbeitnehmer und 
fünf Familienangehörige im Sinne des § 53 Abs. 3 
Z. 1 beschäftigt, zwei Betriebsratsmitglieder zu 
wählen sein. 

Durch Abs. 2 wird für die Betriebe bis 
SO Arbeitnehmer die Möglichkeit zum Abschluß 
von Betriebsvereinbarungen über Einstellungs­
richtlinien tlnd Richtlinien für die Vergabe von 
Werkwohnungen ausgeschlossen. Daraus folgt 
zwangsweise, daß in solchen Betrieben auch die 
Anfechtung einer Einzelmaßnahme (Einstellung 
oder Werkwohnungsvergabe) wegen Verstoßes 
gegen eme solche Betriebsvtreinbarung nicht 
möglich ist. 

Für Betriebe bis 20 Arbeitnehmer schließt 
Abs. 3 über die Bestimmung des Abs. 2 hinaus 
auch noch die Möglichkeit aus, Betriebsverein­
barungen über einen Härteausgleich bei Betriebs­
änderungen (sogenannte Rationalisierungsschutz­
abkommen) abzuschließen. Dies aus der Erwä­
gung, daß gerade Betriebe mit geringer Beschäf­
tigtenzahl von Konjunkturschwankungen und 
Knderungen der wirtschaftlichen Lage besonders 
betroffen sind und ihre Leistungsfähigkeit durch 
die Erfüllung derartiger Betriebsvereinbarungen 
häufig überfordert wäre. Auch die personelle 
Mitbestimmung bei Einstellung, Beförderung und 
Werkwohnungsvergabe ist in solchen Betrieben 
ausgeschlossen. Dies jedoch nur hinsichtlich der 
Anfechtungsrechte; die Pflicht zur Information 
und Beratung besteht auch in diesen Kleinbe­
trieben. 

Die Bestimmungen des Abs. 4 über die Bilanz­
vorlagepflicht entsprechen mit einer Ausnahme 

-I. Hauptstück 

Einigungsämter und Obereinigungsamt 

Zu §§ 135 bis 148: 

Diese Bestimmungen entsprechen dem gelten­
den Recht. Aus der Einbeziehung des Mindest­
lohntarifgesetzes und jener Bestimmungen des 
Berufsausbildungsgesetzes, die die Festsetzung 
von Lehrlingsentschädigungen betreffen (§ 17 
BAG) sowie aus der Konzentration der Satzungs­
erklärung beim Obereinigungsamt ergeben sich 
jedoch sprachliche Korrekturen. 

Durch die im § 144 Abs. 1 ~nd § 145 Abs. 4 
vorgenommenen Ergänzungen betreffend die 
Geschäftsführung des Obereinigungsamtes und 
der Einigungsämter soll eine seit Jahrzehnten 
bestehende Praxis gesetzlich verankert und so 
den Erfordernissen des Artikels 18 Abs. 1 B-VG. 
entsprochen werden. 

2. Hau p t s t ü c k 

Behördenzuständigkeit 

Zu §§ 149 bis 153: 

Auch diese Bestimmungen entsprechen weit­
gehend dem geltenden Recht. Die Mitwirkung 
der Einigungsämter bei Verhandlungen über den 
Abschluß und die Abänderung kollektiver Rege­
lungen wurde auf Betriebsvereinbarungen ausge­
dehnt (§ 150), jedoch wurde die Antragslegitima­
don generell auf die beteiligten Parteien be­
schränkt, da der Sinn der Regelung eine frei­
willige Schlichtung zwischen den Vertragspar-

i 
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teien sem soll. Soweit eine Behörde Vertrags­
partei 1st, kommt ihr auch künftig Antrags­
legitimation zu; ob die Regelung des geltenden 
Rechts (§ 18 KollVG) darüber hinausgeht, ist 
zumindest zweifelhaft. 

Auch die Bestimmungen betreffend die Schlich­
tung von Streitigkeiten über den Abschluß oder 
die Knderung von Kollektivverträgen (§§ 151 
und 152) wurden hinsichtlich ihres Anwendungs­
bereiches auf Betriebsvereinbarungen ausgedehnt. 

Es liegt im Wesen der Regelungsstreitigkeiten, 
daß der Inhalt der Entscheidung nicht vorgegeben 
ist, sondern weitgehend durch Billigkeitserwägun­
gen bestimmt wird. 

§ 153 Abs. 2 grenzt den möglichen Regelungs­
inhalt der Entscheidung ein; er muß im Rahmen 
der Parteienanträge liegen. Eine Entscheidung, 
die mehr als das Geforderte oder weniger als 
das Zugestandene festsetzt, ist nicht möglich. 

§ 153 ersetzt § 27 KollVG. Er regelt die Ent­
scheidungszuständigkeit des Einigungsamtes im 
Falle der Erzwingbarkeit von Abschluß, Abände­
rung oder Aufhebung einer Betriebsvereinbarung 
(vgl. auch die Erläuterungen zu § 97). 

Zu §§ 154 bis 156: 

Die Zuständigkeit der Einigungsämter und des 
Obereinigungsamtes ergibt sich aus den ein­
zelnen Bestimmungen des I. und II. Teiles dieses 
Entwurfes. 

Die Zuständigkeit der Einigungsämter zur Ent­
scheidung von Rechtsstreitigkeiten aus der Be­
triebsverfassung wird in Form von General~ 
klauseln (§ 155 Abs. 1) umfassend geregelt. Die 
in Z. 5 erwähnte Zuständigkeit des Einigungs­
amtes bezieht sich - wie schon aus der Marginal­
rubrik ersichtlich - ausschließlich auf Rechts­
streitigkeiten. Regelungsstreitigkeiten (Abschluß, 
Abänderung oder Aufhebung von Betriebsver­
einbarungen) sind unter diese Bestimmung nicht 
subsumierbar. 

Darüber hinaus werden im § 155 Abs. 2 ein­
zelne Kompetenzen demonstrativ aufgezählt, die 
sich aus besonderen Zuständigkeitsvorschriften 

des 11. Teiles ergeben. 

IV. TEIL 

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIM­
MUNGEN 

Zu §§ 157 bis 159: ' 

Durch die Strafbestimmungen des § 157 soll 
- im wesentlichen analog dem geltenden 
Recht - die Erfüllung jener Verpflichtungen 
sichergestellt werden, hinsichtlich derer zivilrecht­
liche Sanktionen nicht ausreichend erscheinen. 

Die Bestimmung des § 158 hat den Zweck, 
die im geltenden Recht in verschiedenen Bestim-

mungen enthaltenen Verordnungsermächtigungen 
(vgl. §§ 6 Abs. 5, 8 Abs. 7, 9 Abs. 11, 11 Abs. 5, 
12 Abs. 5, 14 Abs. 2 Z. 11 und Abs. 3 Z. 5 letzter 
Satz sowie 24 Abs. 4 BRG; 38 Abs. 2 KollVG), 
soweit sie noch von Bedeutung sind, übersichtlich 
zusammenzufassen .. 

§ 159 Abs. 2 stellt klar, daß die in anderen 
arbeitsrechtlichen Gesetzen (z. B. Arbeitszeit­
gesetz, Invaliden-Einstellungsgesetz, Kinder- und 
Jugendlichenbeschäftigungsgesetz, Arbei tsplatz­
sicherungsgesetz usw.) enthaltenen Befugnisse der 
Betriebsräte grundsätzlich unberührt bleiben, je­
doch Verweisungen auf die im § 159 Abs. 1 auf­
gehobenen Bestimmungen als Verweisungen auf 
die entsprechenden Bestimmungen des Entwurfes 
gelten. 

Zu § 160: 

Da der Entwurf den Geltungsbereich der die 
Arbeitsordnung ersetzenden Betriebsvereinba­
rung mit dem Geltungsbereich der Betriebsver­
fassung abstimmt, kann in Bereichen, in denen 
Personal vertretungen bestehen, auch die Bestim­
mung über die Betriebsvereinbarung nicht An­
wendung finden. Sinn der vorliegenden Regelung 
ist es daher, in jenen Dienststellen, in denen kraft 
Gesetzes Personalvertretungen zu errichten sind 
und die de lege lata unter den Geltungsbereich 
der Bestimmungen über die Arbeitsordnung fal­
len (§§ 21 bis 26 KollVG), die Möglichkeit zur 
Anwendung der Arbeitsordnung aufrecht zu er'" 
halten. 

Zu § 161: 

Diese Bestimmung verfolgt den Zweck, einen 
nahtlosen übergang vom System der Arbeits­
ordnung auf das System der Betriebsvereinbarung 
zu erleichtern und das Entstehen von Rechts­
unsicherheiten und Regelungslücken zu vermei­
den. 

Zu § 162: 

Anhängige Verfahren nach dem Kollektivver­
tragsgesetz, dem Mindestlohntarifgesetz und dem 
§ 17 Abs. 2 und 3 Berufsausbildungsgesetz sind 
ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens nach den 
neuen Rechtsvorschriften durchzuführen (Abs. 1). 

Der vom Entwurf vorgesehenen Zuständig­
keitskonzentration bezüglich der Erklärung von 
Kollektivverträgen zur Satzung beim Obereini­
gungsamt trägt Abs. 2 Rechnung. Die Einigungs­
ämter haben die überweisung des Verfahrens 
an das Obereinigungsamt zu verfügen. Abs. 3 
sieht aus verfahrensökonomischen Gründen vor, 
daß Klagen auf Unwirksamkeitserklärung von 
Entlassungen, die beim Arbeitsgericht anhängig 
sind, vom Inkrafttreten der neuen Zuständigkeits­
vorschriften (v gl. § 106) unberührt bleiben. 
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Zu § 163: 

Da ab dem Zeitpunkt der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes die Wahl von betriebsverfassungs­
rechtlichen Organen nach den Bestimmungen des 
Betriebsrätegesetzes und des Jugendvertrauens­
rätegesetzes nicht mehr zweckmäßig ist, wird die 
Tätigkeitsdauer dieser Organe durch Abs. 1 so­
weit verlängert, daß nach Inkrafttreten des Ge­
setzes ein ausreichender Zeitraum zur Vorberei­
tung und Durchführung von Neuwahlen ver­
bleibt. 

Durch die Verweisung auf § 8 Abs. 1 BRG bzw. 
§ 5 Abs. 1 JVRG wird überdies klargestellt, daß 
die gesetzliche Verlängerung der Tätigkeitsdauer 
nicht für jene Fälle gilt, in denen die Tätigkeits­
dauer des Organs vorzeitig (etwa infolge Rück­
tritts oder Enthebung) endet. 

Aus Abs. 2 ergibt sich, daß auch auf jene be­
triebsverfassungsrechtlichen Organe, deren Tätig­
keitsdauer gemäß Abs. 1 verlängert wurde, ab 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes dessen 
Bestimmungen anzuwenden sind. 

Abs. 3 verfolgt die Absicht, die in der Praxis 
bestehenden "Betriebsräte" und "Personalver­
tretungen" im Bereich der nunmehr unter die 
Geltung des 11. Teiles fallenden öffentlichen Ver­
kehrsunternehmungen für einen übergangszeit­
raum zu sanieren. Soweit diese Betriebsvertre­
tungen auf Grund von Kollektivverträgen oder 
Betriebsvereinbarungen errichtet sind und der 
Bestellungsvorgang den Bestimmungen des Kol­
lektivvertrages (der Betriebsvereinbarung) ent­
spricht, gelten die Bestimmungen des Entwurfes 
auch für sie. Innerhalb eines Jahres nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes sind jedoch Neu­
wahlen abzuhalten (Abs. 3 Z. 2). 

Zu § 164: 

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden 
Recht (vgl. § 29 BRG und § 44 KollVG). 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Legende: 

In der gegenständlichen Synopse wird den 
Bestimmungen der Regierungsvorlage der Text 
geltender Rechtsvorschriften nur insoweit gegen­
übergestellt, als es sich um Bestimmungen han­
delt, die auf der Stufe eines (formellen) Gesetzes 
stehen. Bei Beurteilung der Frage, inwieweit die 
Regierungsvorlage vom geltenden Recht ab­
weicht, muß daher noch auf weitere Rechts­
vorschriften Bedacht genommen werden, die 
nicht im Gesetzesrang stehen. Es sind dies ins­
besondere folgende Verordnungen: Betriebsrats­
Geschäftsordnung, BGBL Nr. 221/1947, Betriebs­
ratswahlordnung, BGBL Nr. 211/1947, Betriebs­
ratsfonds-Revisionsordnung, BGBL Nr. 219/ 

1947, Verordnung über die Staatliche Wirtschafts­
kommission, BGBL Nr. 231/1947, und Eini­
gungsamts-Geschäftsordnung, BGBL Nr. 279/ 
1962. 

Hinsichtlich der als unverändert bezeichneten 
TextsteIlen des geltenden Rechts wird bemerkt, 
daß rein sprachliche .i\nderungen gegenüber dem 
geltenden Recht unberücksichtigt bleiben (z. B. 
Dienstgeber - Arbeitgeber, Dienstnehmer -
Arbeitnehmer, Ersatzmann ~ Ersatzmitglied, Be­
triebsjugendversammlung Jugendversamm­
lung). Weiters werden die Verordnungs­
ermächtigungen des Bundesministeriums den 
Verordnungsermächtigungen des Bundesministers 
als unverändert gegenübergestellt. 

GEGENÜBERSTELLUNG 

Geltendes Recht 

§ 1 KVG 

(1) Die Besti,mmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten, soweit im folgenden nichts anderes be­
stimmt ist, für Dienst- und Lehrverhältnisse aller 
Art, die auf einem privatrechtlichen Vertrag 
beruhen. 

Fassung des Entwurfes 

1. TEIL 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten 
- soweit im folgenden nicht anderes bestimmt 
ist - für Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf 
einem privatrechtlichen Vertrag beruhen. 

". 
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Geltendes Recht 

§ 1 KVG 

(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten nicht für Dienstverhältnisse von Arbeitern 
in der Land- und Forstwirtschaft. 

§ 1 KVG 

(3) Dienstverhältnisse in der Heimarbeit sind 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ausgenommen, wenn für den betreffenden Zweig 
der 'Heimarbeit besondere gesetzliche Einrich­
tungen zur Regelung der Arbeits- und Lohn­
bedingungen bestehen. 

§ 1 KVG 

(2) Für Dienstverhältnisse der im Abs. 1 be­
zeichneten Art zum Bund, zu den Ländern (Stadt 
Wien), zu Bezirken und Gemeinden und zu den 
von Gebietskörperschaften verwalteten Betrieben, 
Unternehmungen, Anstalten, Stiftungen und 
Fonds gelten. die Bestimmungen des Artikels H 
und die damit im Zusammenhang stehenden 
Bestimmungen der Artikel IV bis VI nur dann, 
wenn nicht für sie auf Grund eines Gesetzes 
Vorschriften Anwendung finden, die den wesent­
lichen Inhalt des Dienstvertrages zwingend fest­
legen. 

§ 26 KVG 

(1) Die Bestimmungen der §§ 21 bis 25 finden, 
soweit im Abs. 2 njchts anderes bestimmt wird, 
keine Anwendung auf: 

a) die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft; 

b) den Bergbau auf vorbehaltene Mineralien 
und die auf Grund der Bergwerks­
verleihung (§ 131 des Allgemeinen Berg­
gesetzes) errichteten Anlagen; . 

t) die Eisenbahnen, Schiffahrtsunternehmun­
gen und den Luftverkehr; 

d) die Behörden, Ämter, Anstalten undson­
stigen Verwaltungsstellen des Bundes, der 
Länder (Stadt Wien), der Bezirke und Ge­
meinden und von Gebietskörperschaften 
verwalteten Anstalten, Stiftungen und 
Fonds sowie die Verwaltungsstellen son­
stiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften. 

(2) Die Ausnahmen des Abs. 1 gelten nicht für 
Regiebauten, Werkstätten und Hilfsanlagen der 
Post- und Telegraphenanstalten sowie der im 
Abs. 1 lit. c bezeichneten Betriebe und Unter­
nehmungen. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Ausgenommen sind: 

1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­
schaftlichen Arbeiter, die dem Landarbeits­
gesetz, BGBl. Nr. 140/1948, unterliegen; 

2. Arbeitsverhältnisse, die dem Heimarbeitsge­
setz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, unterliegen. 

(3) Auf Arbeitsverhältnisse der in Abs. 1 be­
zeichneten Art zum Bund, zu den Ländern, Ge­
meindeverbänden und Gemeinden sowie zu den 
von diesen Gebietskörperschaften verwalteten 
Betrieben, Unternehmungen, Anstalten, Stiftun­
gen und Fonds, für di~ auf Grund eines Gesetzes 
Vorschriften Anwendung finden, die den wesent­
lichen Inhalt des Arbeitsvertrages zwingend fest­
legen, sind die Bestimmungen des 1. bis 4. Haupt­
stückes nicht anzuwenden. 

(4) Die Bestimmungen des 5. Hauptstückes 
gelten nur für Betriebe, die den Bestimmungen 
des H. Teiles unterliegen. 
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Geltendes Recht 

§2KVG 

(1) Kollektivverträge im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind Vereinbarungen, die zwischen 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften der 
Dienstgeber einerseits und der Dienstnehmer 
andererseits (§§ 3 und 5) schriftlich abgeschlossen 
werden und die die gegenseitigen aus dem Dienst­
verhältnis entspringenden Rechte und Pflichten 
oder Rechtsbeziehungen zwischen den Kollektiv­
vertragsparteien regeln. 

§ 2KVG 

(3) Die Bestimmungen in Kollektivverträgen 
können, soweit sie die Rechtsverhältnisse 
zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern 
regeln, durch Arbeitsordnung oder Dienstvertrag 
weder aufgehoben noch beschränkt werden. 
Sondervereinbarungen sind, sofern sie der 
Kollektivvertrag nicht ausschließt, nur gültig, 
soweit sie für den Dienstnehmer günstiger sind 
oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollek­
tivvertrag nicht geregelt sind. 

Fassung des Entwurfes 

1. HAUPTSTÜCK 

KOLLEKTIVVER TRAG 

Begriff und Inhalt 

§ 2. (1) Kollektivverträge sind Vereinbarungen, 
die zwischen kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitgeber einerseits und der 
Arbeitnehmer andererseits schriftlich abgeschlos­
sen werden. 

(2) Durch Kollektivverträge können geregelt 
werden: 

1. die Rechtsbeziehungen zwischen den Kol­
lek tivvertragsparteien; 

2. die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis 
entspringenden Rechte und Pflichten der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer; 

3. die Änderung kollektiv vertraglicher Rechts­
ansprüche gemäß Z. 2 der aus dem Arbeits­
verhältnis ausgeschiedenen Arbeitnehmer; 

4. Bestimmungen, die einen über das gesetz­
lich vorgeschriebene Maß hinausgehenden 
Schutz des Lebens, der Gesundheit und Sitt­
lichkeit der Arbeitnehmer bei ihrer beruf­
lichen Tätigkeit gewähren; 

5. die Erweiterung der gesetzlich vorgesehenen 
Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmer­
schaft; 

6. gemeinsame Einrichtungen der Kollektivver­
tragsparteien ; 

7. sonstige Angelegenheiten, deren Regelung 
durch Gesetz dem Kollektivvertrag über­
tragen wird. 

Verhältnis zu anderen Rechtsquellen 

§ 3. (1) Die Bestimmungen in Kollektivverträ­
gen können, soweit sie die Rechtsverhältnisse 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
regeln, durch Betriebsvereinbarung oder Arbeits­
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt wer­
den. Sondervereinbarungen sind, sofern sie der 
Kollektivvertrag nicht ausschließt, nur gültig, so­
weit· sie für den Arbeitnehmer günstiger sind 
oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektiv­
vertrag nicht geregelt sind. 

(2) Bei der Prüfung, ob eme Sonderverein­
barung im Sinne des Abs. 1 günstiger ist als 
der Kollektivvertrag, sind jene Bestimmungen 
zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in 
einem rechtlichen und sachlichen Zusammenhang 
stehen. 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)96 von 183

www.parlament.gv.at



840 der Beilagen 97 

Geltendes Recht 

§ 3 KVG 

(1) Kollektivvertragsfähig sind: 

1. die zuständigen gesetzlichen Interessenver­
tretungen der Dienstgeber und der Dienst­
nehmer ebenso 

2. die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen­
den Berufsvereinigungen der Dienstgeber 
und der Dienstnehmer, 

a) die sich nach ihren Statuten zur Aufgabe 
stellen, die Arbeitsbedingungen innerhalb 
ihres Geltungsbereiches zu regeln, 

b) deren Wirkungskreis sich über einen 
größeren fachlichen und räumlichen Be­
reich erstreckt, 

c) denen vermöge der Zahl ihrer Mitglieder 
und des Umfanges ihrer Tätigkeit wirt­
schaftlich eine maßgebliche Bedeutung 
zukommt und 

d) die voneinander unabh.ängig sind. 

§ 3 KVG 

(2) Die Kollektivvertragsfähigkeit nach Abs. 1 
Z. 2 wird nach Anhörung der in Betracht kom­
menden gesetzlichen Interessenvertretungen 
durch das Obereinigungsamt (§ 34) festgestellt. 

§ 3 Abs. 2 2. Satz KVG 

Die Entscheidung des Obereinigungsamtes ist im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren 
und dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung sowie allen Einigungsämtern (§ 28) zur 
Kenntnis zu bringen. Die Kosten der Verlaut· 
barung hat die Berufsvereinigung, der die Kollek· 
tivvertragsfähigkeit zuerkannt wurde, zu tragen. 

§ 3 KVG 

(3) Die Kollektivvertragsfähigkeit ist durch 
das Obereinigungsamt von Amts wegen oder auf 
Antrag einer kollektivvertragsfähigen Berufs­
veremlgung abzuerkennen, wenn festgestellt 
wird, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 Z. 2 
nicht mehr gegeben sind; die Bestimmungen des 
Abs. 2 gelten sinngemäß. 

Fassung des Entwurfes 

Kollektivvertragsfähigkeit 

§ 4. (1) Kollektivvertragsfähig sind gesetzliche 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, denen unmittelbar oder mittelbar 
die Aufgabe obliegt, auf die Regelung von 
Arbeitsbedingungen hinzuwirken und deren 
Willens bildung in der Vertretung der Arbeit­
geber- oder der Arbeitnehmerinteressen gegen­
über der anderen Seite unabhängig ist. 

(2) Kollektivvertragsfähig sind die auf frei­
williger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereini­
gungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
welche 

1. sich nach ihren Statuten zur Aufgabe stellen, 
die Arbeitsbedingungen innerhalb ihres Wir­
kungsbereiches zu regeln; 

2. in ihrer auf Vertretung der A~beitgeber­
oder der Arbeitnehmerinteressen gerichteten 
Zielsetzung in einem größeren fachlichen und 
räumlichen Wirkungsbereich tätig werden; 

3. vermöge der Zahl der Mitglieder und des 
Umfanges der Tätigkeit eine maßgebende 
wirtschaftliche Bedeutung haben; 

4. in der Vertretung der Arbeitgeber- oder 
der Arbeitnehmerinteressen gegenüber der 
anderen Seite unabhängig sind. 

Zuerkennung und Aberkennung der Kollektiv­
vertragsfähigkeit freiwilliger Berufsvereinigungen 

§ 5. (1) Die Kollektivvertragsfähigkeit der frei­
willigen Berufsvereinigungen im Sinne des § 4 
Abs. 2 ist auf Antrag nach Anhörung der zustän­
digen gesetzlichen Interessenvertretungen durch 
das Obereinigungsamt zuzuerkennen. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung 
der Kollektivvertragsfähigkeit ist im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" kundzumachen und dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung sowie 
allen Einigungsämtern zur Kenntnis zu bringen: 
Die Kosten der Kundmachung hat die freiwillige 
Berufsvereinigung, der die Kollektivvertrags­
fähigkeit zuerkannt wurde, zu tragen. 

(3) Die Kollektivvertragsfähigkeit ist durch 
das Obereinigungsamt von Amts wegen oder auf 
Antrag einer kollektivvertragsfähigen Berufsver­
einigung oder einer gesetzlichen Interessenver­
tretung abzuerkennen, wenn die Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 2 nicht mehr gegeben sind; die 
Bestimmungen des Abs. 2 sind sinngemäß anzu­
wenden. 

7 
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Geltendes Recht 

§4 KVG 

Wird einer auf freiwilliger Mitgliedschaft be­
ruhenden Berufsvereinigung die Kollektivver­
tragsfähigkeit zuerkannt (§ 3) und schließt diese 
einen Kollektivvertrag ab, so verliert die in 
Betracht kommende gesetzliche Interessen­
vertretung hinsichtlich der Mitglieder der Berufs­
vereinigung die Kollektivvertragsfähigkeit für 
die Dauer der Geltung des von der Berufs­
vereinigung abgeschlossenen Kollektivvertrages. 

§ 5 KVG 

Für Dienstverhältnisse zu öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften oder zu von diesen geführten 
Betrieben, Unternehmungen, Anstalten, Stiftun­
gen oder Fonds, die den Vorschriften des 
Artikels II unterliegen, sind, soweit diese Körper­
schaften, Betriebe, Unternehmungen, Anstalten, 
Stiftungen oder Fonds keiner kollektivvertrags­
fähigen Berufsvereinigung oder gesetzlichen 
Interessenvertretung (§ 3) angehören, die öffent­
lich-rechtlichen Körperschaften selbst kollektiv­
vertragsfähig. 

Unverändert § 6, 1. Satz KVG 

Unverändert § 6 Z. 1 KVG 

Unverändert § 6 Z. 2 KVG 

Fassung des Entwurfes 

Vorrang der freiwilligen Berufsvereinigung 

§ 6. Wird einer freiwilligen Berufsvereinigung 
die Kollektivvertragsfähigkeit gemäß § 5 Abs. 1 
zuerkannt und schließt diese einen Kollektiv­
vertrag ab, so verliert die in Betracht kommende 
gesetzliche Interessenvertretung hinsichtlich der 
Mitglieder der Berufsvereinigung die Kollektiv­
vertragsfähigkeit für die Dauer der Geltung und 
für den Geltungsbereich des von der Berufsver­
einigung abgeschlossenen Kollektivvertrages. 

Kollektivvertragsfähigkeit juristischer Personen 
öffentlichen Rechts. 

§ 7. Für Arbeitsverhältnisse zu juristischen 
Personen öffentlichen Rechts, die den Vorschrif­
ten dieses Hauptstückes unterliegen, sind diese 
selbst kollektivvertragsfähig, soweit sie nicht für 
Arbeitsverhältnisse bestimmter Betriebs- oder 
Verwaltungsbereiche einer anderen kollektivver­
tragsfähigen Körperschaft angehören. 

Kollektivvertragsangehörigkeit 

§ 8. Kollektivvertragsangehörig sind, sofern 
der Kollektivvertrag nicht anderes· bestimmt, 
innerhalb seines räumlichen, fachlichen und per­
sönlichen Geltungsbereiches 

1. die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die 
zur Zeit des Abschlusses des Kollektivver­
trages Mitglieder der am Kollektivvertrag 
beteiligten Parteien waren oder später wer­
den; 

2. die Arbeitgeber, auf die der Betrieb eines 
der in Z. 1 bezeichneten Arbeitgeber über-
geht. . 

Fachlicher Geltungsbereich 

§ 9. (1) Verfügt ein mehrfach kollektivver­
tragsangehöriger Arbeitgeber über zwei oder 
mehrere Betriebe, so findet auf die Arbeitnehmer 
der jeweilige dem Betrieb in fachlicher und ört­
licher Beziehung entsprechende Kollektivvertrag 
Anwendung. 

(2) Die Regelung des Abs. 1 findet sinngemäß 
Anwendung, wenn es sich um Haupt- und Neben­
betriebe oder um organisatorisch und fachlich 
abgegrenzte Betriebsabteilungen handelt. 

(3) Liegt eine organisatorische Trennung in 
Haupt- und Nebenbetriebe oder eine organisa­
torische Abgrenzung in Betriebsabteilungen nicht 
vor, so findet jener Kollektivvertrag Anwendung, 
welcher für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, 
der für den Betrieb die maßgebliche wirtschaft­
liche Bedeutung hat. 
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Geltendes Recht 

§9KVG 

Die Bestimmungen des Kollektivvertrages gel­
ten, soweit sie die Rechtsverhältnisse zwischen 
Dienstgebern und Dienstnehmern regeln, als Be­
standteil der Dienstverträge, die zwischen den 
kollektivvertragsangehörigen Dienstgebern und 
Dienstnehmern abgeschlossen werden. 

Unverändert § 9 Abs. 2 KVG 

§ 10 KVG 

(1) Die Rechtswirkungen des Kollektiv­
vertrages (§ 9) treten auch für nichtkollektiv­
vertragsangehörige Dienstnehmer eines kollek­
tivvertragsangehörigen Dienstgebers ein. 

. Unverändert § 10 Abs. 2 KVG 

§ 13 KVG 

Die Rechtswirkungen des Kollektivvertrages 
bleiben nach seinem Erlöschen für Dienstverhält­
nisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen durch 
ihn erfaßt waren, so lange aufrecht, als für diese 
Dienstverhältnisse nicht ein neuer Kollektivver­
trag wirksam oder mit den betroffenen Dienst­
nehmern nicht ein neuer Dienstvertrag abge­
schlossen wird. 

Fassung des Entwurfes 

(4) Liegt weder eine organisatorische Trennung 
oder eine organisatorische Abgrenzung noch die 
maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung eines fach­
lichen Wirtschaftsbereiches im Sinne des Abs. 3 
vor, so findet jener Kollektivvertrag Anwendung, 
dessen Geltungsbereich unbeschadet der Verhält­
msse 1m Betrieb die größere Zahl von Arbeit­
nehmern des fachlichen Wirtschafts bereiches er­
faßt. 

Persönlicher Geltungsbereich 

§ 10. (1) Wird ein Arbeitnehmer in zwei oder 
mehreren Betrieben eines Arbeitgebers oder in 
organisatorisch abgegrenzten Betriebsabteilungen 
beschäftigt, für die verschiedene Kollektivver­
träge gelten, so findet auf ihn jener Kollektiv­
vertrag Anwendung, der seiner überwiegend aus­
geübten Beschäftigung entspricht. 

(2) Liegt eine überwiegende Beschäftigung im 
Sinne des Abs. 1 nicht vor, so findet jener Kol­
lektivvertrag Anwendung, dessen Geltungsbereich 
unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb die grö­
ßere Zahl von Arbeitnehmern des fachlichen 
Wirtschaftsbereiches erfaßt. 

Normwirkung 

§ 11. (1) Die Bestimmungen des Kollektiv­
vertrages sind, soweit sie nicht die Rechtsbezie­
hungen zwischen den Kollektivvertragsparteien 
regeln, innerhalb seines fachlichen, räumlichen 
und persönlichen Geltungsbereiches unmittelbar 
rechtsverbindlich. 

(2) Enthält der Kollektivvertrag keine Vor­
schrift über seinen Wirksamkeitsbeginn, so be­
ginnt seine Wirkung mit dein auf die Kund­
machung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
folgenden Tag. . 

Außenseiterwirkung 

§ 12. (1) Die Rechtswirkungen des Kollektiv­
vertrages treten auch für Arbeitnehmer eines 
kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebers ein, 
die nicht kollektivvertragsangehörig sind (Außen­
seiter). 

(2) Die gemäß Abs. 1 eingetretenen Rechts­
wirkungen werden durch einen späteren Kollek­
tivvertrag für dessen Geltungsbereich aufgehoben. 

Nachwirkung 

§ 13. Die Rechtswirkungen des Kollektivver­
trages bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeits­
verhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlö­
schen durch ihn erfaßt waren, so lange aufrecht, 
als für diese Arbeitsver hältnisse nicht ein neuer 
Kollektivvertrag wirksam oder mit den betrof­
fenen Arbeitnehmern nicht eine neue Einzel­
vereinbarung abgeschlossen wird. 
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Geltendes Recht 

§ 7KVG 

(1) Jeder Kollektivvertrag ist innerhalb von 
zwei Wochen nach seinem Abschluß von den 
daran beteiligten Berufsvereinigungen der Dienst­
nehmer, im Falle des § 2 Abs. 2 von der gesetz­
lichen Betriebsvertretung in drei, bei Kollektiv­
verträgen für Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses Bundes­
gesetz Anwendung findet, in vier gleichlautenden 
Ausfertigungen, die von den vertragschließenden 
Parteien ordnungsgemäß gezeichnet sein müssen, 
beim Einigungsamt Wien mit gleichzeitiger An­
gabe der Anschriften der vertragschließenden 
Parteien zu hinterlegen. 

Unverändert § 7 Abs. 2 KVG 

'§ 7 KVG 

(3) Auch die im § 3 bezeichneten Berufs­
verelmgungen und gesetzlichen Interessen­
vertretungen der Dienstgeber sowie die öffent­
lich-rechtlichen Körperschaften (§ 5) sind berem­
tigt, die von ihnen abgeschlossenen Kollektiv­
verträge beim Einigungsamt Wien zu hinter­
legen. 

Unverändert § 7 Abs. 4 KVG 

Unverändert § 7 Abs. 5 KVG 

Fassung des Entwurfes 

Hinterlegung und Kundmachung des Kollektiv­
vertrages 

§ 14. (1) Jeder Kollektivvertrag ist innerhalb 
von zwei Wochen nach seinem Abschluß von 
den daran beteiligten kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitnehmer in drei, bei 
Kollektivverträgen für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses 
Bundesgesetz Anwendung findet, in vier gleich­
lautenden Ausfertigungen, die von den vertrag­
schließenden Parteien ordnungsgemäß gezeichnet 
sein müssen, beim Einigungsamt Wien mit gleich­
zeitiger Angabe der Anschriften der vertrag­
schließenden Parteien zu hinterlegen. 

(2) Erstreckt sich der örtliche Geltungsbereich 
des Kollektivvertrages auf die Sprengel mehrerer 
Einigungsämter oder zwar nur auf den Sprengel 
eines Einigungsamtes, jedoch nicht auf den Spren­
gel des Einigungsamtes Wien, so sind außer der 
im Abs. 1 festgesetzten Anzahl von Ausferti­
gungen des Kollektivvertrages jeweils so viele 
Exemplare dem Antrag auf Hinterlegung anzu­
schließen, wie Einigungsamtssprengel - außer 
dem Sprengel des Einigungsamtes Wien - vom 
örtlichen Geltungsbereich des Kollektivvertrages 
erfaßt sind. Auf diesen Exemplaren kann die 
Zeichnung der vertragschließenden Parteien auf 
memanischem Wege wiedergegeben werden. 

(3) Auch die im § 4 bezeichneten kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
sowie die juristischen Personen öffentlichen Rech­
tes (§ 7) sind berechtigt, die von ihnen abge­
schlossenen Kollektivverträge beim Einigungsamt 
Wien zu hinterlegen. 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer 
Woche nach der Hinterlegung die Kundmachung 
des Abschlusses des Kollektivvertrages durch Ein­
sdlaltung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
zu veranlassen. Die Kosten der Kundmachung 
sind von den vertragschließenden Parteien zu 
gleichen Teilen zu tragen. 

(5) Nach erfolgter Kundmachung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" (Abs. 4) hat das Eini­
gungsamt Wien dem Hinterleger eine Ausferti­
gung des Kollektivvertrages mit der Bestätigung 
der durchgef.ührten Hinterlegung und Bekannt­
gabe der Zahl, unter der der Kollektivvertrag 
im Register für Kollektivverträge eingetragen 
wurde (Registerzahl) sowie des Tages der Kund­
rnachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
zurückzustellen. Eine Ausfertigung ist mit Be­

. kanntgabe des Datums der Kundmachung im 
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Geltendes Recht 

Unverändert § 7 Abs. 6 KVG 

Unverändert § 8 KVG 

§ 11 KVG 

Die Bestimmungen der §§ 7 bis 10 gelten 
sinngemäß für die Verlängerung und Abänderung 
von Kollektivverträgen. 

§ 12 KVG 

(1) Enthält der Kollektivvertrag keine Vor­
schrift über seine Geltungsdauer, so kann er nach 
Ablauf eines Jahres jederzeit auf drei Monate 

Fassung des Entwurfes 

"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" dem Bundes~ 
ministerium für soziale Verwaltung, bei Kollek­
tivverträgen für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft, soweit auf sie dieses Bundesgesetz 
Anwendung findet, auch dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft vorzulegen: Eine 
Ausfertigung ist dem Kataster der Kollektiv­
verträge einzuverleiben. In den Fällen des Abs. 2 
hat das Einigungsamt Wien. von den im Abs. 2 
angeführten Kollektivvertragsexemplaren je eines 
den Einigungsämtern, die vom örtlichen Gel-· 
tungsbereich des Kollektivvertrages erfaßt sind, 
mit Angabe des Datums seiner Kundmachung 
im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" und der 
Katasterzahl, unter der der Kollektivvertrag im 
Kataster des Einigungsamtes Wien eingereiht 
wurde, zu übermitteln; die Einigungsämter haben 
diese Kollektivverträge dem Kataster der Kollek­
tivverträge einzuverleiben. 

(6) Der Hinterleger eines Kollektivvertrages 
hat innerhalb von zwei Wochen nach Einlangen 
der Bestätigung des Einigungsamtes über die 
Hinterlegung des Kollektivvertrages je eine Aus­
fertigung desselben dem Österreichischen Statisti­
schen Zentralamt in Wien, den nach dem Gel­
tungsbereich des Kollektivvertrages in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Arbeitnehmer· und der Arbeitgeber, sofern 
diese nicht selbst vertragschließende Parteien sind, 
Zll übermitteln. Diese Ausfertigungen sind mit 
der Zahl, unter der der Kollektivvertrag vom 
Einigungsamt Wien im Register für Kollektiv­
verträge eingetragen wurde und mit dem Datum 
der Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" zu versehen. Auf diesen Exemplaren 
kann die Zeichnung der vertragschließenden Par­
teien auf mechanischem Wege wiedergegeben wer­
den. 

Auflegung des Kollektivvertrages im Betrieb 

§ 15. Jeder kollektivvertrags angehörige Arbeit­
geber hat den Kollektivvertrag binnen drei Tagen 
mch dem Tage der Kundmachung (§ 14 Abs. 4) 
im Betrieb in einem für alle Arbeitnehmer zu­
gänglichen Raume aufzulegen und darauf in einer 
Betriebskundmachung hinzuweisen. 

Verlängerung und Abänderung von Kollektiv­
verträgen 

§ 16. Die Bestimmungen der §§ 14 und 15 sind 
auf die Verlängerung und Abänderung von Kol­
lektivverträgen sinngemäß anzuwenden. 

Geltungsdauer des Kollektivvertrages 

§ 17. (1) Enthält der .Kollektivvertrag keine 
Vorschrift über seine Geltungsdauer, so kann er 
nach Ablauf eines Jahres von jeder vertrag-
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Geltendes Recht 

zum Letzten eines Kalendermonates gekündigt 
werden; die Kündigung muß zu ihrer Rechts­
wirksamkeit gegenüber der anderen vertrag­
schließenden Partei mittels eingeschriebenen 
Briefes ausgesprochen werden. 

Unverändert § 12 Abs. 2 KVG 

§ 12 KVG 

(3) Wird einer Berufsvereinigung gemäß § 3 
Abs. 3 die Kollektivvertragsfähigkeit aberkannt, 
so erlöschen die von dieser Berufsvereinigung 
abgeschlossenen Kollektivverträge mit dem Tage, 
au dem die gemäß § 3 Abs. 3 ergangene Ent­
scheidung des Obereinigungsamtes im "Amtsblatt 
zur Wien er Zeitung" verlautbart wird. Im Falle 
des § 4 erlischt ein von der gesetzlichen Inter­
essenvertretung abgeschlossener Kollektivvertrag 
für die Mitglieder der Berufsvereinigung mit 
dem Tag, an dem ein von der Berufsvereinigung 
abgeschlossener Kollektivvertrag in Wirksamkeit 
tritt. 

§ 12 KVG 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb emer 
Woche nach dem Einlangen der Anzeige über 
das Erlöschen eines Kollektivvertrages nach 
Abs. 2 eine Kundmachung über das Erlöschen 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu ver­
anlassen. Die Kosten der Kundmachung sind von 
den Kollektivvertragsparteien zu gleichen Teilen 
zu tragen; in den Fällen des Abs. 3 ist diese 
Kundmachung innerhalb einer Woche nach den 
dort genannten Tagen zu veranlassen. 

Unverändert § 12 Abs. 5 KVG 

Fassung des Entwurfes 

schließenden Partei unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens drei Monaten zum Letzten eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündi­
gung bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Form und hat durch eingeschriebe­
nen Brief zu erfolgen. 

(2) Bei rechtswirksam erfolgter Kündigung hat 
die Partei, die die Kündigung ausgesprochen hat, 
dem Einigungsamt Wien innerhalb von drei 
Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist das Er­
löschen des' Kollektivvertrages anzuzeigen. Auch 
die andere Kollektivvertragspartei ist berechtigt, 
diese Anzeige zu erstatten. 

(3) Wird einer freiwilligen Berufsvereinigung 
gemäß § 5 Abs. 3 die Kollektivvertragsfähigkeit 
aberkannt, so erlöschen die von dieser Berufs­
vereinIgung abgeschlossenen Kollektivverträge 
mit dem Tage, an dem die gemäß § 5 Abs. 3 
ergangene Entscheidung des Obereinigungsamtes 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundge­
macht wird. Im Falle des § 6 erlischt ein von 
der gesetzlichen Interessenvertretung abgeschlos­
sener KoUektivvertrag für die Mitglieder der 
freiwilligen Berufsvereinigung mit dem Tage, an 
dem ein von dieser Berufsvereinigung abgeschlos­
sener Kollektivvertrag in Wirksamkeit tritt. 

(4) Das Einigungsamt Wien hat innerhalb einer 
Woche nach dem Einlangen der Anzeige über das 
Erlöschen eines Kollektivvertrages nach Abs; 2 
eine Kundmachung über das Erlöschen im "Amts­
blatt Zur Wiener Zeitung" zu veranlassen. Die 
Kosten der Kundmachung sind von den Kollek­
tivvertragsparteien zu gleichen Teilen zu tragen; 
in den Fällen des :Abs. 3 ist diese Kundmachung 
innerhalb einer Woche nach dem Erlöschen des 
Kollektivvertrages zu veranlassen. 

(5) Das Einigungsamt Wien hat auf der im 
Kataster hinterlegten Ausfertigung des Kollek­
tivvertrages das Datum des Erlöschens zu ver­
merken. Den Bundesministerien, denen gemäß 
§ 14 Abs. 5 eine Ausfertigung des Kollektiv­
vertrages vorgelegt wurde, ist das Erlöschen des 
Kollektivvertrages mit Angabe des Datums der 
Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung" mitzuteilen. Die gleiche Mitteilung ist an 
die Einigungsämter zu richten, denen gemäß § 14 
Abs. 5 eine Ausfertigung des Kollektivvertrages 
übermittelt wurde. Diese Einigungsämter haben 
auf der im Kataster hinterlegten Ausfertigung 
des Kollektivvertrages das Datum des Erlöschens 
zu vermerken. 
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Unverändert § 12 Abs. 6 KVG 

§ 14 KVG 

(1) Auf Antrag der im Abs. 2 bezeichneten 
Stellen kann durch Beschluß des Einigungsamtes 
ausgesprochen werden, daß ein gehörig kund­
gemachter, gültiger Kollektivvertrag (§ 7 Abs. 4), 
der eine überwiegende Bedeutung erlangt hat, 
in allen oder in einzelnen seiner Bestimmungen, 
die die Rechtsverhältnisse zwischen den Dienst­
gebern und Dienstnehmern regeln,. auch außer­
halb seines Geltungsbereiches für solche Dienst­
verhältnisse maßgebend zu sein hat, die mit 
den durch den Kollektivvertrag erfaßten im 
wesentlichen gleichartig und nicht schon durch 
einen Kollektivvertrag erfaßt sind. Die in den 
Beschluß aufgenommenen Bestimmungen des 
Kollektivvertrages werden als Satzung bezeichnet. 

§ 14 KVG 

(2) Das Verfahren über die Festsetzung, 
Abänderung oder Aufhebung einer Satzung ist 
einzuleiten, wenn ein Antrag von einer kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaft (§§ 3 und 5) gestellt 
wird. 

§ 14 KVG 

(4) Die Einigungsämter können Satzungen fll.Jr 
für den Bereich ihres Sprengels beschließen. 

§ 16 KVG 

(1) über Anträge (§ 14 Abs. 2) auf Fest­
setzung, Abänderung oder Aufhebung einer 
Satzung, die den Wirkungsbereich mehrerer 
Einigungsämter berühren, entscheidet unter Aus­
schluß der Einigungsämter das Obereinigungsamt 
endgültig. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 
gelten sinngemäß. 

Fassung des Entwurfes 

(6) In den Fällen des Erlöschens eines Kollek­
tivvertrages durch Ablauf seiner Geltungsdauer 
oder durch Kündigung hat der Hinterleger das 
Erlöschen den in § 14 Abs. 6 bezeichneten Stellen 
innerhalb von zwei Wochen nach der Kund­
machung des Erlöschens des Kollektivvertrages 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" mitzuteilen; 
in den Fällen des Erlöschens eines Kollektiv­
vertrages nach Abs. 3 obliegt diese Verpflichtung 
dem Einigungsamt Wien. Die Mitteilung hat 
den Zeitpunkt und den Grund des Erlöschens 
zu enthalten. 

2. HAUPTSTüCK 

DIE ERKLÄRUNG VON KOLLEKTIVVER­
TRÄGENZURSATZUNG 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 18. (1) Das Obereinigungsamt hat für den 
Bereich eines oder mehrerer Einigungsamtspren­
gel auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft, die Partei eines Kollektivvertrages 
ist, bei Vorliegen der in Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen diesem Kollektivvertrag durch Er­
klärung zur Satzung auch außerhalb seines räum­
lichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbe­
reiches rechtsverbindliche Wirkung zuzuerkennen. 
Die in der Erklärung als rechtsverbindlich be­
zeichneten Bestimmungen des Kollektivvertrages 
bilden die Satzung. 

(2) Gegenstand des Antrages auf Erklärung 
eines Kollektivvertrages zur Satzung können alle 
oder auch einzelne Bestimmungen des Kollektiv­
vertrages sein, die für die ihm unterliegenden 
Arbeitsverhältnisse rechtsverbindlich sind, doch 
dürfen einzelne Bestimmungen nicht aus einem 
unmittelbaren rechtlichen und sachlichen Zusam­
menhang gelöst werden. 

(3) Ein Kollektivvertrag oder ein Teil emes 
solchen darf nur zur Satzung erklärt werden, 
wenn 

1. der zu satzende Kollektivvertrag gehörig 
kundgemacht ist und in Geltung steht; 

2. der zu satzende Kollektivvertrag oder der 
Teil eines solchen überwiegende Bedeutung 
erlangt hat; 

3. die von der Satzung zu erfassenden Arbeits­
verhältnisse im Verhältnis zu jenen, die dem 
Kollektivvertrag unterliegen, im wesent­
lichen gleichartig sind; 
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§ 17 KVG 

(1) Die Bestimmungen der in Rechtskraft 
erwachsenen und gehörig kundgemachten Satzung 
gelten innerhalb ihres örtlichen, persönlichen und 
fachlichen Geltungsbereiches von dem in der 
Satzung festgesetzten Wirksamkeitsbeginn an als 
Bestandteile jedes Dienstvertrages, der zwischen 
einem Dienstgeber und einem Dienstnehmer ab­
geschlossen ist oder während der Geltungsdauer 
der Satzung abgeschlossen wird. 

(2) Ist in der Satzung ihr Wirksamkeitsbeginn 
nicht festgesetzt, so beginnt ihre Wirkung von 
dem Tag, an dem die Rechtskraft des Be­
schlusses auf Festsetzung der Satzung kund­
gemacht (§ 14 Abs. 5 und § 15 Abs. 3) wurde, 
be~ Satzungen des Obereinigungsamtes vom Tage 
der Kundmachung (§ 16 Abs. 2) an. 

(3) Die Bestimmungen der Satzung können 
durch Arbeitsordnung oder Dienstvertrag weder 
aufgehoben noch beschränkt werden. Sonder­
vereinbarungen sind, sofern sie die Satzung nicht 
ausschließt, nur gültig, soweit sie für den Dienst­
nehmer günstiger sind oder Angelegenheiten be­
treffen, die in der Satzung nicht geregelt sind. 

§ 17 KVG 

(4) Jeder Kollektivvertrag setzt für seinen 
Geltungsbereich eine bestehende Satzung außer 
Kraft. 

§ 14 KVG 

(2) Das Verfahren über die Festsetzung, Ab­
änderung oder Aufhebung einer Satzung ist ein­
zuleiten, wenn ein Antrag von einer kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaft (§§ 3 und 5) gestellt 
wird. 

Fassung des Entwurfes 

4. die von der Satzung zu erfassenden Arbeits­
verhältnisse unbeschadet des Abs. 4 nicht 
schon durch einen Kollektivvertrag erfaßt 
sind. 

(4) Kollektivverträge, deren Wirkungsbereich 
sich fachlich auf mehr als einen Wirtschaftszweig 
und räumlich· auf das ganze Bundesgebiet er­
streckt, und die sich auf die Regelung einzelner 
Arbeitsbedingungen beschränken, stehen der Er­
klärung eines Kollektivvertrages zur Satzung 
nicht entgegen. 

(5) Kollektivverträge im Sinne des Abs. 4 kön­
nen auch dann zur Satzung erklärt werden, wenn 
die Voraussetzungen des Abs. 3 Z. 3 nicht vor­
liegen. 

Rechtswirkungen 

§ 19. (1) Die Bestimmungen der gehörig kund­
gemachten Satzung sind innerhalb ihres räum­
lichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbe..: 
reiches unmittelbar rechtsverbindlich. § 3 und § 11 
Abs.2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Kollektivverträge setzen für ihren Gel­
tungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft. 
Dies gilt nicht für Kollektivverträge im Sinne des 
§ 18 Abs. 4. 

Verfahren 

§ 20. (1) Das Verfahren auf Erklärung eines 
Kollektivvertrages zur Satzung wird auf Antrag 
eines gemäß § 18 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. 
Der Antrag ist schriftlich unter Beischluß dieses 
Kollektivvertrages zu stellen. 

(2) Vor Erklärung eines Kollektivvertrages zur 
Satzung ist allen von ihr betroffenen kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 
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§ 14 KVG 

(3) In dem Beschluß sind der Inhalt, der Gel­
tungsumfang, der Beginn der Wirksamkeit und 
die Geltungsdauer der Satzung festzusetzen. 

§ 14 KVG 

(8) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 7 finden 
auch auf das Verfahren wegen Anderung oder 
Aufhebung einer Satzung Anwendung. 

§ 14 AVG 

(5) Der Beschluß des Einigungsamtes ist durch 
Ansdl1ag an der Amtstafel des Einigungsamtes 
öffentlich kundzumachen; in der Kundmachung 
ist zu verlautbaren, daß ein Einspruch im Sinne 
des § 15 innerhalb 30 Tagen, 'gerechnet vom 
ersten Tage des Anschlages, beim Einigungsamte 
erhoben werden kann. Der Beschluß hat durch 
30 Tage an der Amtstafel im Anschlag zu ver­
bleiben. Der Tag des Anschlages und der Ab­
n8.hme ist am Beschluß zu vermerken. 

(6) Wird kein Einspruch erhoben, so ist nach 
Ablauf der Einspruchsfrist durch Anschlag an der 
Amtstafel öffentlich kundzumachen, daß der Be­
schluß auf Festsetzung der Satzung in Rechts­
kraft erwachsen ist. In der Kundmachung ist der 
Wirksamkeitsbeginn der Satzung zu verlautbaren. 

(7) Die Satzung ist einem Kataster einzuver­
leiben; eine Abschrift der Satzung ist dem Ober­
einigungsamt (§ 34) vorzulegen. 

§ 15 KVG 

(1) Gegen den Beschluß des Einigungsamtes 
auf Festsetzung, Abänderung oder Aufhebung 
einer Satzung kann binnen 30 Tagen, gerechnet 
VOm ersten Tage des Anschlages an der Amts­
tafel (§ 14 Abs. 5), von jeder Partei, die ihre 
Interessen durch den Beschluß verletzt erachtet, 
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch kann 
sich auch gegen einzelne Bestimmungen des Be­
schlusses richten. Wird einem Antrag auf Fest­
setzung, Abänderung oder Aufhebung einer 
Satzung nicht Folge gegeben, so steht dem An­
tragsteller das Recht des Einspruches binnen zwei 
Wochen nach Zustellung des Beschlusses des Eini­
gungsamtes zu. 

Fassung des Entwurfes 

und der Arbeitnehmer Gelegenheit zu schrift­
licher Stellungnahme sowie zur Außerung in einer 
mündlichen Verhandlung zu geben. 

(3) Die Erklärung eines Kollektivvertrages zur 
Satzung hat ohne unnötigen Aufschub zu erfol­
gen. In der Erklärung zur Satzung sind der 
Inhalt, der Geltungsbereich, der Beginn der Wirk­
samkeit und die Geltungsdauer der Satzung fest­
zusetzen. 

(4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 sind 
auch auf das Verfahren wegen Anderung oder 
Aufhebung einer Satzung anzuwenden. 

(5) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist eine Ausfertigung der Satzungser­
kiärung zu übermitteln und das Erlöschen von 
Satzungen mitzuteilen. 

Kundmachung und Veröffentlichung der Satzung 

§ 21. Die Erklärung eines Kollektivvertrages 
zur Satzung ist durch Verlautbarung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung", der volle Wortlaut 
der Satzung in den amtlichen Nachrichten des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung kund­
zumachen. In der Kundmachung der Satzungs­
erklärung ist auf die Veröffentlichung des Wort­
lautes der Satzung in den amtlichen Nachrichten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
hinzuweisen. Die Kosten der Kundmachung der 
Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung 
und der Veröffentlichung ihres Inhaltes trägt der 
Bund. Die Satzung ist einem Kataster einzuver­
leiben. 
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(2) über den Einspruch (Abs. 1), der beim 
Einigungsamt einzubringen ist, das den ange­
fochtenen Beschluß gefaßt hat, entscheidet end­
gültig das Obereinigungsamt (§ 34). Das Ober­
einigungs amt kann den Beschluß bestätigen, auf­
heben, ganz oder teilweise abändern oder die 
Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung an 
da~ Einigungsamt zurückverweisen. 

(3) Der Beschluß des Obereinigungsamtes ist 
in seinem wesentlichen Inhalt vom Einigungsamt 
durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kund­
zumachen. Lautet er auf Festsetzung einer 
Satzung, so' ist diese vollinhaltlich mit dem Bei­
fügen kundzumachen, daß ihre Bestimmungen in 
Rechtskraft erwachsen sind. 

§ 16 KVG 
(2) Lautet der Beschluß des Obereinigungs­

amtes auf Festsetzung einer Satzung, so ist er 
vollinhaltlich, sonst in seinem wesentlichen In­
halt, durch Anschlag an der Amtstafel des Ober­
einigungs amtes öffentlich kundzumachen. Der 
Beschluß bleibt durch 30 Tage angeschlagen. Der 
Tag des Anschlages und der Abnahme ist auf dem 
Beschluß zu vermerken. 

§ 1 MLTG 

(1) Für Gruppen von Dienstnehmern, die unter 
den Geltungsbereich des Kollektivvertrags­
gesetzes, BGBI. Nr. 76/1947, in der jeweils gel­
tenden Fassung fallen, für die jedoch eine Lohn­
regelung durch Kollektivvertrag nicht getroffen 
werden kann, weil auf Dienstgeberseite kollektiv­
vertragsfähige Körperschaften (§§ 3 und 5 
Kollektivvertragsgesetz) nicht bestehen, können 
durch Beschluß des Einigungsamtes Mindestlöhne 
(Mindestgehälter) festgesetzt werden. Die im Be­
schluß festgesetzten Mindestlöhne (Mindest­
gehälter) werden als Mindestlohntarif bezeichnet. 

§ 1 MLTG 

(3) Die Bestimmungen des. Abs. 1 finden auf 
Dienstnehmer, die den Bestimmungen der Haus­
besorgerordnung 1957, BGBI. Nr. 154/1957, in 
der jeweils geltenden Fassung unterliegen, nur 
insoweit Anwendung, als es sich um die Fest­
setzung anderweitigen Entgelts gemäß § 11 der 
Hausbesorgerordnung handelt. 

Fassung des Entwurfes 

3. HAUPTSTüCK 

DER MINDESTLOHNTARIF 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 22. (1) Die Einigungsämter und das Ober­
einigungsamt haben auf Aritrag einer kollektiv­
vertragsfähigen Körperschaft der Arbeitnehmer 
bei Vorliegen der im Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen Mindestentgelte und Mindest­
beträge für den Ersatz von Auslagen festzusetzen. 
Die in der Erklärung festgesetzten Mindestent­
gelte und Mindestbeträge für den Ersatz von 
Auslagen werden als Mindestlohntarif bezeichnet. 

(2) Für Arbeitnehmer, die dem Hausbesorger­
gesetz, BGBl. Nr. 16/1970, in der jeweils gelten­
den Fassung unterliegen, dürfen Mindestentgelte 
und Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen 
nur insoweit festgesetzt werden, als es sich um 
das anderweitige Entgelt gemäß § 12 des Haus­
besorgergesetzes handelt. 

(3) Ein Mindestlohntarif darf nur für Gruppen 
VOn Arbeitnehmern festgesetzt werden, für die 
ein Kollektivvertrag nicht abgeschlossen werden 
kann, 

1. weil kollektivvertragsfähige Körperschaften 
auf Arbeitgeberseite nicht bestehen und 

2. sofern eine Regelung von Mindestentgelten 
und Mindestbeträgen für den Ersatz von 
Auslagen durch die Erklärung eines Kollek­
tivvertrages zur Satzung nicht erfolgt ist. 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)106 von 183

www.parlament.gv.at



840 der Beilagen 107 

Geltendes Recht Fassung des Entwurfes 

" Bemessung des Mindestentgeltes 

§ J MLTG 

(1) Die Bestimmungen des Mindestlohntarifes 
gelten innerhalb seines räumlichen, fachlichen und 
persönlichen Geltungsbereiches von dem im Be­
schluß festgesetzten Wirksamkeitsbeginn an als 
Bestandteile jedes Dienstvertrages, der zwischen 
einem Dienstgeber und einem Dienstnehmer ab­
geschlossen worden ist oder während der Gel­
tungsdauer des Mindestlohntarifes abgeschlossen 
wird. 

§ 3 MLTG 

(3) Die Bestimmungen des Mindestlohntarifes 
können durch Dienstv~rtrag oder Arbeits­
ordnung weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. Sondervereinbarungen sind nur gültig, 
soweit sie für den Dienstnehmer günstiger sind 
oder Ansprüche betreffen, die im Mindestlohn­
tarif nicht geregelt sind. 

§ 3 MLTG 

(2) Enthält der Mindestlohntarif keine Vor­
schriften über seinen Wirksamkeitsbeginn, so be­
ginnt seine Wirkung mit dem auf die Kund­
machung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
(§ 4 Abs. 4) folgenden Tag. 

§ 3 MLTG 

(4) Jeder Kollektivvertrag und jede Satzung 
setzen für ihren Geltungsbereich einen bestehen­
den Mindestlohntarif außer Kraft. 

§ 3 MLTG 

(5) Die Rechtswirkungen des Mindestlohntarifes 
bleiben nach seinem Erlöschen für Dienstverhält­
nisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen von 
ihm erfaßt waren, solange aufrecht, als für diese 
Dienstverhältnisse nicht ein neuer Mindestlohn­
tarif, ein Kollektivvertrag oder eine Satzung 
wirksam wird. 

§ 1 MLTG 

(2) Die Einigungsämter können Mindestlohn­
t;trife nur für den Bereich ihres Sprengels er­
lassen. Die Erlassung von Mindestlohntarifen, die 

§ 23. Bei Festsetzung von Mindestentgelten 
und Mindestbeträgen für den Ersatz von Aus­
lagen ist insbesondere auf deren Angemessen­
heit und die Entgeltbemessung in verwandten 
Wirtschaftszweigen Bedacht zu nehmen. 

Rechtswirkungen 

§ 24. (1) Die Bestimmungen des gehörig kund­
gemachten Mindestlohntarifes sind innerhalb 
seines räumlichen, fachlichen und persönlichen 
Geltungsbereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die Bestimmungen des Mindestlohntarifes 
können durch Betriebsvereinbarung oder Arbeits­
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. Sondervereinbarungen sind nur gültig, 
soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind 
oder Ansprüche betreffen, die im Mindestlohn­
tarif nicht geregelt sind. § J Abs. 2 und § 11 
Abs. -2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Kollektivverträge und Satzungen setzen für 
ihren Geltungsbereich einen bestehenden Min­
destlohntarif außer Kraft. Ausgenommen von 
dieser Rechtswirkung sind Kollektivverträge im 
Sinne des § 18 Abs. 4 und Satzungen auf Grund 
solcher Kollektivverträge. 

(4) Die Rechtswirkungen des Mindestlohntarifes 
bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeitsver­
hältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen 
durch ihn erfaßt waren, solange aufrecht, als für 
diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer Mindest­
lohntarif, ein Kollektivvertrag oder eine Satzung 
wirksam oder mit den betreffenden Arbeit­
nehmern eine neue Einzelvereinbarung abge­
schlossen wird. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 25. (1) Die Einigungsämter dürfen Mindest­
lohntarife nur für den Bereich ihres Sprengels 
fe~tsetzen. Die Festsetzung von Mindestlohn-
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den Wirkungsbereich mehrerer Einigungsämter tarifen, die den Wirkungsbereich mehrerer Eini­
berühren, obliegt dem Obereinigungsamt. gungsämter berühren, obliegt dem Ober­

einigungsamt. 

§ 4 MLTG 

(1) Das Verfahren zur Festsetzung eines 
Mindestlohntarifes ist einzuleiten, wenn ein An­
trag von einer kollektivvertragsfähigen Körper­
schaft der Dienstnehmer (§ 3 Kollektivvertrags­
gesetz) gestellt wird. Der Antrag hat die· zur 
Beurteilung der Notwendigkeit der Erlassung 
eines Mindestlohntarifes erforderlichen Angaben 
SOWle emen Vorschlag über die Höhe der fest­
zusetzenden Mindestlöhne (Mindestgehälter) zu 
eil thalten, 

§ 4 MLTG 

(2) Die Einigungsämter und das Obereinigungs­
amt haben vor der Beschlußfassung die nach 
dem räumlichen Geltungsbereich des beantragten 
Mindestlohntarifes in Betracht kommenden 
Landeshauptmänner zu hören. 

§ 4 MLTG 

(3) In dem Beschluß sind die Mindestlöhne 
(Mindestgehälter), der Geltungsumfang und der 
Wirksamkeitsbeginn des Mindestlohntarifes fest­
zusetzen. 

§ 4 MLTG 

(6) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 5 finden 
auch auf das Verfahren wegen Abänderung oder 
Aufhebung eines Mindestlohntarifes Anwendung. 

§ 4 MLTG 

(4) Der Beschluß auf Festsetzung eines Mindest­
lohntarifes ist durch Verlautbarung im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" und durch Anschlag an der 
Amtstafel des Einigungsamtes (Obereinigungs­
amtes) öffentlich kundzumachen. Der Beschluß 
muß durch 30 Tage an der Amtstafel ange­
schlagen bleiben. Der Tag des Anschlags und der 
Abnahme ist auf dem Beschluß zu vermerken. 
Die Kosten der Verlautbarung im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" sind von der Körperschaft 
Zu tragen, auf deren Antrag der Mindestlohn­
tarif festgesetzt wurde. 

(2) Das Verfahren zur Festsetzung eines Min­
destlohntarifes wird auf Antrag eines gemäß 
§ 22 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. Der Antrag 
ist schriftlich zu stellen und hat die zur Beur­
teilung der Notwendigkeit der Festsetzung eines 
Mindestlohntarifes erforderlichen Angaben sowie 
einen Vorschlag über die Höhe der fest­
zusetzenden Mindestentgelte und Mindestbeträge 
für den Ersatz von Auslagen zu enthalten. 

(3) Die Einigungsämter und das Obereinigungs­
amt haben vor der Festsetzung die nach dem 
räumlichen Geltungsbereich des beantragten Min­
destlohntarifes örtlich zuständigen Landeshaupt-~ 
männer zu hören. 

(4) Die Festsetzung eines Mindestlohntarifes 
hat ohne unnötigen Aufschub zu erfolgen. Im 
Mindestlohntarif sind die Mindestentgelte und 
Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen, 
der Geltungsbereich und der Beginn der Wirk­
samkeit des Mindestlohntarifes festzusetzen. 
Wird innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Einlangen des Antrages auf Festsetzung 
des Mindestlohntarifes diese vom Einigungsamt. 
nicht vorgenommen, geht auf Antrag (Abs. 2) 
dif' Zuständigkeit zur Festsetzung an das Ober­
einigungsamt über. 

(5) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 sind auch 
auf das Verfahren wegen Abänderung oder Auf­
hebung eines Mindestlohntarifes anzuwenden. 

(6) § 21 ist sinngemäß anzuwenden. Eine Ab­
schrift des Mindestlohntarifes ist den örtlich zu­
ständigen Landeshauptmännern (Abs. 3) zu über­
mitteln. 
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(5) Der Mindestlohntarif ist einem Kataster 
einzuverleiben; eine Abschrift des Mindestlohn­
tarifes ist beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung vorzulegen. Eine weitere Abschrift 
ist den in Betracht kommenden Landeshaupt­
männern (Abs. 2) zu übermitteln. Die Einigungs­
ämter haben weiters eine Abschrift der von ihnen 
beschlossenen Mindestlohntarife dem Ober­
einigungsamt zuzuleiten. 

§ 17 Berufsausbildungsgesetz 

(2) Liegt für einen Lehrberuf keine kollektiv­
vertragliche Regelung der Lehrlingsentschädigung 
vor, so hat auf Antrag einer kollektivvertrags­
f~higen Körperschaft das Obereinigungsamt die 
Lehrlingsentschädigung festzusetzen. Bei der Fest­
setzung der Höhe der Lehrlingsentschädigung 
ist auf die für verwandte oder ähnliche Lehr­
berufe geltenden Regelungen, sofern solche nicht 
bestehen, auf den Ortsgebrauch Bedacht zu neh­
men. 

§ 17 Berufsausbildungsgesetz 

(3) Beschlüsse des Obereinigungsamtes über die 
Festsetzung der Lehrlingsentschädigung sind in 
einem beim Obereinigungsamt zu führenden 
Kataster aufzunehmen und im "Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung" kundzumachen. Sie treten, falls 
nichts anderes bestimmt ist, mit dem der Kund­
machung folgenden Tag in Kraft. 

Fassung des Entwurfes 

4. HAUPTSTüCK 

FESTSETZUNG DER LEHRLINGS­
ENTSCHÄDIGUNG 

Begriff und Voraussetzungen 

§ 26. (1) Das Obereinigungsamt hat auf Antrag 
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft die 
Lehrlingsentschädigung festzusetzen, wenn für 
den betreffenden Wirtschaftszweig kein Kollek­
tivvertrag wirksam ist. 

(2) Kollektivverträge im Sinne des § 18 Abs. 4 
stehen der Festsetzung einer Lehrlingsentschädi­
gung nicht entgegen. 

(3) Bei Festsetzung der Höhe der Lehrlings­
entschädigung ist auf die für gleiche, verwandte 
oder ähnliche Lehrberufe geltende~ Regelungen, 
sofern solche nicht bestehen, auf den Orts­
gebrauch Bedacht zu nehmen. 

Verfahren 

§ 27. (1) Das Verfahren zur Festsetzung einer 
Lehrlingsentschädigung wird auf Antrag eines 
gemäß § 26 Abs. 1 Berechtigten eingeleitet. Der 
Antrag ist schriftlich einzubringen und hat die 
Zur Beurteilung der Notwendigkeit der Fest­
setzung erforderlichen Angaben sowie einen Vor­
schlag über die Höhe der festzusetzenden Lehr­
lingsentschädigung zu enthalten. § 25 Abs. 4 
erster und zweiter Satz sind sinngemäß anzu­
wenden. 

(2) Die Festsetzung der Lehrlingsentschädigung 
ist durch Verlautbarung im "Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung" im vollen Wortlaut kund­
zumachen. Die Kosten der Kundmachung trägt 
der Bund. Die Festsetzung der Lehrlings­
entschädigung ist einem Kataster einzuverleiben. 

(3) Abs. 1 und 2 sind auf das Verfahren wegen 
Abänderung oder Aufhebung der festgesetzten 
Lehrlingsentschädigung sinngemäß anzuwenden. 

(4) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist eine Ausfertigung der Festsetzung der 
Lehrlingsentschädigung zu übermitteln und das 
Erlöschen derselben mitzuteilen. 
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§ 17 Abs. 3, 2. Satz Berufsausbildungsgesetz 

Kollektivverträge setzen für ihren Geltungs­
bereich Beschlüsse des Obereinigungsamtes über 
die Lehrlingsentschädigung außer Kraft. 

§21KVG 

(2) Die Arbeitsordnung kann nur mit Zustim­
mung der gesetzlichen Betriebsvertretung (Be­
triebsrat, Personalvertretung u. dgl.) erlassen 
und abgeändert werden, soweit sie nicht zwischen 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften (§§ 3 
und 5) vereinbart ist. 

§ 23 KVG 

(1) Die Arbeitsordnung muß im Betrieb an 
sichtbarer und für alle Dienstnehmer zugänglicher 
Stelle angeschlagen sein. 

§ 24 KVG 

Enthält die Arbeitsordnung keine Bestimmung 
über ihren Wirksamkeitsbeginn, so beginnt ihre 
Wirkung mit dem auf den Anschlag folgenden 
Tag. 

§ 23 KVG 

(2) Die Arbeitsordnung ist in Betrieben, die der 
Aufsicht der Arbeitsinspektion unterliegen, spä­
testens acht Tage, bevor sie angeschlagen wird, 
in zwei Gleichschriften dem örtlich zuständigen 
Arbeitsinspektorat vorzulegen; das gleiche gilt im 
Falle einer Anderung der Arbeitsordnung. Das 
Arheitsinspektorat hat, wenn an dem Inhalt der 
Arbeitsordnung nichts zu beanstanden ist, eine 
Gleichschrift mit dem Vermerk über die Einsicht­
nahme dem Dienstgeber zurückzustellen. 

Fassung des Entwurfes 

Rech tswir kungen 

§ 28.(1) Die gehörig kundgemachte Lehr­
lingsentschädigung ist innerhalb ihres räumlichen, 
fachlichen und persönlichen Geltungsbereiches 
unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die festgesetzte Lehrlingsentschädigung 
kann durch Betriebs- oder Einzelvereinbarung 
weder aufgehoben noch beschränkt werden. 
Sondervereinbarungen über die Lehrlings­
entschädigung sind nur gültig, soweit sie für den 
Lehrling günstiger sind. 

(3) Kollektivverträge setzen für ihren Gel­
tungsbereich eine festgesetzte Lehrlingsentschädi­
gung außer Kraft; Satzungen nur dann, wenn sie 
die Lehrlingsentschädigung regeln. Ausgenommen 
von dieser Rechtswirkung sind Kollektivverträge 
im Sip.ne des § 18 Abs. 4. § 24 Abs. 4 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

5. HAUPTSTüCK 

DIE BETRIEBSVEREINBARUNG 

Begriff 

§ 29. Betriebsvereinbarungen sind Verein­
barungen, die vom Betriebsinhaber einerseits und 
dem Betriebsrat (Betriebsausschuß, Zentral­
betriebsrat) andererseits in Angelegenheiten ab­
geschlossen werden, deren Regelung durch Gesetz 
oder Kollektivvertrag der Betrieb~vereinbarung 
vorbehalten ist. 

Form und Wirksamkeitsbeginn 

§ 30. (1) Betriebsvereinbarungen sind schriftlich 
abzuschließen und vom Betriebsinhaber im Be­
trieb an sichtbarer, für alle Arbeitnehmer zu­
gänglicher Stelle anzuschlagen; der Anschlag kann 
auch vom Betri\!bsrat vorgenommen werden. 

(2) Enthält die Betriebsvereinbarung keine Be­
stimmung über ihren Wirksamkeitsbeginn, so 
tritt ihre Wirkung mit dem auf den Anschlag 
folgenden Tag ein. 

(3) Nach Wirksamwerden der Betriebsverein­
barung sind vom Betriebsinhaber dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung, dem öster­
reichischen Statistischen Zentralamt sowie den für 
den Betrieb zuständigen gesetzlichen Interessen­
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer je eine Ausfertigung der Betriebsver­
einbarung zu übermitteln. 
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(3) Der Dienstgeber und die gesetzliche Be­
triebsvertretung haben den Tag des Anschlage~ 
auf zwei Ausfertigungen der Arbeitsordnung 
schriftlich zu bestätigen. Die eine Ausfertigung 
ist für den Dienstgeber, die andere für die gesetz­
liche Betriebsvertretung bestimmt. Sie haben 
diese Ausfertigungen zu verwahren und ihren 
Nachfolgern zu übergeben. 

§ 25 KVG 

(1) Die Bestimmungen der Arbeitsordnung sind 
für ihren Geltungsbereich rechtsverbindlich. Sie 
können durch Dienstvertrag weder aufgehoben 
noch beschränkt werden. 

§ 25 KVG 

(2) Die Geltung der Arbeitsordnung wird 
durch den übergang des Betriebes auf einen 
anderen Betriebsinhaber in ihrer Rechtswirkung 
nicht berührt. 

Fassung des Entwurfes 

Rechtswirkungen 

§ 31. (1) Die Bestimmungen der Betriebs­
vereinbarung sind innerhalb ihres Geltungs­
bereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

(2) Die Bestimmungen in Betriebsvereinbarun­
gen können durch Einzelvereinbarung weder auf­
gehoben noch beschränkt werden. Einzelverein­
barungen sind nur gültig, soweit sie für den 
Arbeitnehmer günstiger sind oder Angelegen­
heiten betreffen, die durch Betriebsvereinbarun­
gen nicht geregelt sind. § 3 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Die Geltung von Betriebsvereinbarungen 
wird durch den übergang des Betriebes auf einen 
anderen Betriebsinhaber nicht berührt. 

Geltungsdauer von Betriebsvereinbarungen 

§ 32. (1) Betriebsveteinbarungen können, so­
weit sie keine Vorschriften über ihre Geltungs­
dauer enthalten und Abs. 2 nicht anderes be­
stimmt, von jedem der Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 
Letzten eines Kalendermonats schriftlich gekün­
digt werden. 

(2) In Angelegenheiten, in denen das Gesetz 
bei Nichtzustandekommen einer Einigung über 
den Abschluß, die Abänderung oder Aufhebung 
einer Betriebsvereinbarung eine Anrufung des 
Einigungsamtes zuläßt, können Betriebs­
vereinbarungen nicht gekündigt werden. 

(3) Ist eine Betriebsvereinbarung durch Kündi­
gung erloschen, so bleiben ihre Rechtswirkungen 
für Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor 
ihrem Erlöschen durch sie erfaßt waren, so lange 
aufrecht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht 
eine neue Betriebsvereinbarung wirksam oder mit 
den betroffenen Arbeitnehmern nicht eme neue 
Einzelvereinbarung abgeschlossen wird. 

(4) Die Beendigung der Betriebsvereinbarung 
ist entsprechend der Vorschrift des § 30 Abs. 1 
im Betrieb kundzumachen. Der Betriebsinhaber 
hat die im § 30 Abs. 3 genannten Stellen vom 
Erlöschen der Betriebsvereinbarung zu verstän­
digen. 
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§lBRG 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten für Betriebe aller Art. 

§ 1 BRG 

(2) Unter die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes fallen nicht 

a) die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 
b) die Behörden, Kmter und sonstigen Ver­

waltungsstellen des Bundes, der Länder 
(Stadt Wien), der Bezirke und Gemeinden, 
sowie die öffentlichen Verkehrsunterneh­
mungen (Eisenbahnen, Straßenbahnen, 
Schiffahrt, Luftverkehr, Post- und Tele­
graph und Kraftfahrlinien), 

c) die öffentlichen Unterrichts- und Erzie­
hungsanstalten, 

d) die privaten Haushalte. 

§ 2 BRG 

(1) Als Betrieb gilt jede organisatorische Ein­
heit, innerhalb deren eine physische oder 
juristische Person oder eine Personengemeinschaft 
allein oder mit Arbeitskräften mit Hilfe von 
technischen oder immateriellen Mitteln die Er­
zielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt 
verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbs­
absicht besteht oder nicht. 

Fassung des Entwurfes 

H. TEIL 
Betriebsverfassung 

1. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Geltungsbereich 

§ 33. (1) Die Bestimmungen des Ir. Teiles gel­
ten für Betriebe aller Art. 

(2) Unter die Bestimmungen des 11. Teiles 
fallen nicht: 

1. die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft; 
2. die Behörden, Kmter und sonstigen Ver­

waltungsstellen des Bundes, der Länder, 
Gemeindeverbände und Gemeinden; 

3. die Post- und Telegraphenverwaltung, der 
Wirtschaftskörper Osterreichische Bundes­
bahnen und Eisenbahnen im Sinne des § 1 
I Z. 1 Eisenbahngesetz 1957, BGBL Nr. 60, 
samt den von diesen betriebenen sonstigen 
Verkehrszweigen (Kraftfahr-, Schiffahrts-, 
Straßenbahnlinien und Seilbahnen); 

4. die öffentlichen Unterrichts- und Erzie­
hungsanstalten, sofern für sie die Bestim­
mungen des Bundespersonalvertretungs­
gesetzes, BGBL Nr. 133/1967, gelten; 

5. die privaten Haushalte. 

Betriebsbegriff 

§ 34. (1) Als Betrieb gilt jede Arbeitsstätte, 
die eine organisatorische Einheit bildet, inner­
halb der eine physische oder juristische Person 
oder eine Personengemeinschaft mit technischen 
oder immateriellen Mitteln die Erzielung be­
stimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, 
ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht be­
steht oder nicht. 

(2) Das Einigungsamt hat auf Antrag fest­
zustellen, ob ein Betrieb im Sinne des Abs. 1 
vorliegt. Die Entscheidung des Einigungsamtes 
hat so lange bindende Wirkung, als sich nicht 
die Voraussetzungen, die für die Entscheidung 
maßgebend waren, wesentlich geändert haben 
und dies in einem neuerlichen Verfahren fest­
gestellt wird. 

(3) Zur AntragsteIlung im Sinne des Abs. 2 
sind bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses 
der Betriebsinhaber, der Betriebsrat, die zustän­
dige freiwillige Berufsvereinigung und die gesetz­
liche Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
sowie mindest doppelt so viele wahlberechtigte 
Arbeitnehmer, als Betriebsratsmitglieder zu wäh­
len wären (§ 55 Abs. 4), berechtigt. Jeder im 
Betrieb bestehende Wahlvorstand hat im Ver­
fahren ParteisteIlung. 

.. 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)112 von 183

www.parlament.gv.at



.. 

840 der Beilagen 113 

Geltendes Recht 

§ 2BRG 

(2) Dienstnehmer im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind alle im Betrieb beschäftigten Per­
sonen einschließlich der Lehrlinge ohne Unter­
schied des Alters und Geschlechtes. 

§2BRG 

(3) Als Dienstnehmer im Sinne dieses Bundes­
gesetzes gelten nicht: 

a) Direktoren und leitende Angestellte, denen 
maßgebender Einfluß auf die Betriebs­
führung zusteht; 

b) Heimarbeiter, soweit sie nicht als gewerb­
liche Hilfsarbeiter gelten, und Zwischen­
meister; 

c) Personen, die nur vorübergehend zu Aus­
bildungszwecken beschäftigt werden. 

Fassung des Entwurfes 

Gleichstellung 

§ 35. (1) Das Einigungsamt hat auf Antrag eine 
Arbeitsstätte, die nicht alle Merkmale eines Be­
triebes im Sinne des § 34 Abs. 1 aufweist, einem 
selbständigen Betrieb gleichzustellen, wenn sie 
räumlich vom Hauptbetrieb weit entfernt ist und 
hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation 
eine Eigenständigkeit besitzt, die der eines Be­
triebes nahekommt. 

(2) Das Einigungsamt hat die Gleichstellung 
auf Antrag für beendet zu erklären, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr gegeben 
sind. 

(3) Antragsberechtigt im Sinne. der Abs. 1 
und 2 sind der Betriebsrat, die zuständige frei­
willige Berufsvereinigung oder gesetzliche Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer sowie minde­
stens doppelt so viele wahlberechtigte Arbeit­
nehmer, als Betriebsratsmitglieder zu wählen 
wären; zur Antragstellung gemäß Abs. 2 ist auch 
der Betriebsinhaber berechtigt. 

Arbeitnehmerbegriff 

§ 36. (1) Arbeitnehmer im Sinne des Ir. Teiles 
sind alle im Rahmen eines Betriebes beschäftigten 
Personen einschließlich der Lehrlinge und der 
Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters. 

(2) Als Arbeitnehmer gelten nicht: 

1. in Betrieben einer juristischen Person die 
Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen 
Vertretung der juristischen Person berufen 
ist; 

2. leitende Angestellte, denen maßgebender 
Einfluß auf die Führung des Betriebes zu­
steht; 

3. Personen, die vorwiegend zu ihrer Er­
ziehung, Behandlung, Heilung oder Wieder­
eingliederung beschäftigt werden, sofern sie 
nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages be­
schäftigt sind; 

4. Personen, die im Vollzug einer verwaltungs­
behördlichen oder gerichtlichen Ver­
wahrungshaft, Untersuchungshaft, Freiheits­
strafe oder vorbeugenden Maßnahme be­
schäftigt werden, sofern sie nicht auf Grund 
eines Arbeitsvertrages beschäftigt sind; 

5. Personen, deren Beschäftigung vorwiegend 
durch religiöse, karitative oder soziale Mo­
tive bestimmt ist, sofern sie nicht auf 
Grund eines Arbeitsvertrages beschäftigt 
sind; 

8 
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§ 21 BRG 

Die Dienstnehmer dürfen in der Ausübung 
ihrer Rechte in der Betriebsversammlung, ihres 
Rechtes zur Wahl des Betriebsrates (Vertrauens­
männer) sowie in der Tätigkeit als Mitglied des 
Wahlvorstandes (§ 9 Abs. 1) nicht beschränkt 
und aus diesen Gründen nicht benachteiligt 
werden. 

§ 3 BRG 

(1) Die Betriebsvertretung ist nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes berufen, 

a) die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheit­
lichen und kulturellen Interessen der 
Dienstnehmer im Betrieb wahrzunehmen 
und zu fördern und 

b) an der Führung und Verwaltung des Be­
triebes mitzuwirken. 

§ 15 BRG 

Die Tätigkeit der Betriebsräte hat sich tunlichst 
ohne Störung des Betriebes zu vollziehen. Der 
Betriebsrat ist nicht befugt, in die Führung und 
den Gang des Betriebes durch selbständige An­
ordnungen einzugreifen. 

Fassung des Entwurfes 

6. Personen, die zu Schulungs- und Aus-
bildungszwecken kurzfristig beschäftigt 
werden. 

Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot 

§ 37. Die Arbeitnehmer dürfen in der Aus­
übung ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Befug­
nisse nicht beschränkt und aus diesem Grunde 
nicht benachteiligt werden. 

Aufgaben 

§ 38. Die Organe der Arbeitnehmerschaft des 
Betriebes haben die Aufgabe, die wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Inter­
essen der Arbeitnehmer 1m Betrieb wahr­
zunehmen und zu fördern. 

Grundsätze der Interessenvertretung 

§ 39. (1) Die Organe der Arbeitnehmerschaft 
des Betriebes sollen bei Verwirklichung ihrer 
Interessenvertretungsaufgaben im Einvernehmen 
mit den zuständigen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitnehmer vorgehen. 

(2) Die Organe der Arbeitnehmerschaft können 
zur Beratung in allen Angelegenheiten die zustän­
dige freiwillige Berufsvereinigung oder gesetz­
liche Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei­
ziehen. Den Vertretern der zuständigen frei­
willigen Berufsvereinigung und der gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist in 
diesen Fällen oder soweit dies zur Ausübung 
der ihnen durch dieses oder ein anderes Bundes­
gesetz eingeräumten Befugnisse sonst erforderlich 
ist, nach Unterrichtung des Betriebsinhabers oder 
seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu ge­
währen. 

(3) Die Organe der Arbeitnehmerschaft haben 
ihre Tätigkeit tunlichst ohne Störung des Be­
triebes zu vollziehen. Sie sind nicht befugt, in 
die Führung und den Gang des Betriebes durch 
selbständige Anordnungen einzugreifen. 

(4) Die den zuständigen freiwilligen Berufs­
vereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer eingeräumten Befugnisse kommen nur 
jenen freiwilligen Berufsvereinigungen zu, denen 
gemäß § 5 Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt 
wurde. 
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§ 7BRG 

(1) In jedem Betrieb, in dem dauernd min­
destens 20 Dienstnehmer beschäftigt sind, ist ein 
Betriebsrat zu wählen; dies gilt auch dann, wenn 
mehrere Betriebe in emem Unternehmen zu~ 

sammengefaßt sind. 

§ 19BRG 

(1) In Betrieben, in denen nach § 7, Abs. (1), 
Betriebsräte nicht zu errichten sind, werden, 
sofern dauernd mindestens fünf Dienstnehmer, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, beschäf~ 
tigt sind, Vertrauensmänner bestellt. 

§3BRG 

(3) Die Organe der Betriebsvertretung sind: 

a) die Betriebsversammlung; 
b) der Betriebsrat (Vertrauensmänner). 

Fassung des Entwurfes 

2. HAUPTSTOCK 

ORGANISA TIONSRECHT 

Organe der Arbeitnehmerschaft 

§ 40. (1) In jedem Betrieb, in dem am Stichtag 
(Abs. 2) und im Durchschnitt des dem Stichtag 
vorangehenden Jahres mindestens fünf stimm­
berechtigte (§ 49 Abs. 1) Arbeitnehmer beschäf­
tigt werden, sind nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen von. der Arbeitnehmerschaft 
Organe zu bilden. 

(2) Stichtag für die Berechnung der Arbeit­
nehmerzahl ist der Tag der Betriebs(Gruppen)­
versammlung zur Wahl des Wahlvorstandes. Bei 
der Berechnung der Arbeitnehmerzahl haben 
Heimarbeiter außer Betracht Zu bleiben. Ab­
weichend von Abs. 1 ist in neuerrichteten Be­
trieben für die Berechnung der Arbeitnehmer­
zahl ausschließlich die Zahl der am Stichtag 
beschäftigten Arbeitnehmer maßgebend. 

(3) Erfüllt sowohl die Gruppe der Arbeiter 
als auch die Gruppe der Angestellten (§ 41 
Abs. 3) die Voraussetzungen des Abs. 1, so sind 
folgende Organe zu bilden: 

1. die Betriebshauptversammlung; 
2. die Gruppenversammlungen der Arbeiter 

und der Angestellten; 
3. die Wahlvorstände für die Betriebsratswahl; 
4. die Betriebsräte der Arbeiter und der Ange-

stellten; 
5. der Betriebsausschuß; 
6. die Rechnungsprüfer. 

(4) Erfüllt nur eine Gruppe die Voraus­
setzungen des Abs. 1, erfüllen sie beide Gruppen 
nur in ihrer Gesamtheit oder beschließen die 
Gruppenversammlungen in getrennten Abstim­
mungen die Bildung eines gemeinsamen Betriebs­
rates, so sind folgende Organe zu bilden: 

1. die Betriebsversammlung; 
2. der Wahlvorstand für die Betriebsratswahl; 
3. der Betriebsrat; 
4. die Rechnungsprüfer. 

(5) Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe 
umfaßt, die eine wirtschaftliche Einheit bilde~ 
und vom Unternehmen zentral verwaltet 
werden, so sind folgende Organe zu bilden: 
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§4BRG 

(1) In Betrieben mit mindestens fünf Dienst­
nehmern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
bildet die Gesamtheit der Dienstnehmer die Be­
triebsversammlung. 

§ 6BRG 

(1) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte zu wählen sind (§ 7 Abs. 4 und 5), bilden die 
einzelnen Gruppen je eine Sektion. Sie ist 
berufen, über Angelegenheiten, die nur die In­
teressen einer Dienstnehmergruppe berühren, zu 
beraten und Beschluß zu fassen. 

§ 4BRG 

(2) Der Betriebsversammlung obliegt: 
1. Entgegennahme von Berichten des Betriebs­

ra tes (V ertra uensmänner) ; 
2. Wahl des Wahlvorstandes (§ 9, Abs. 1); 

03. Beschlußfassung über die Einhebung einer 
Betriebsratsumlage und deren Höhe (§ 23, 
Abs.2); 

Fassung des Entwurfes 

1. der Wahlvorstand für die Zentralbetriebs-
ratswahl; , 

2. der Zentralbetriebsrat; 
3. die Betriebsräteversammlung; 
4. die Rechnungsprüfer. 

(6) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 sind in Betrieben, in denen im Durch­
schnitt des Jahres mindestens fünf jugendliche 
Arbeitnehmer (§ 123 Abs. 2) beschäftigt sind, 
nach den Bestimmungen des 5. Hauptstückes 
Jugendvertretungen zu errichten. 

Abschnitt 1 

Die B e tri e b 5 (G r u p p e n-, B e tri e b s­
hau p t) ver sam m I u n g 

Zusammensetzung und Gruppenzugehörigkeit 

§ 41. (1) Die Betriebs(Betriebshaupt)versamm­
lung besteht aus der Gesamtheit der Arbeit­
nehmer des Betriebes. 

(2) Die Gruppenversammlung der Arbeiter 
besteht aus den Arbeitnehmern, die der Gruppe 
der Arbeiter, die Gruppenversammlung der An­
gestellten besteht aus den Arbeitnehmern, die 
der Gruppe der Angestellten angehören. 

(3) Für die Gruppenzugehörigkeit ist die auf 
Gesetz beruhende arbeitsvertragliche Stellung der 
Arbeitnehmer maßgebend. Zur Gruppe der An­
gestellten gehören ferner Arbeitnehmer, die mit 
dem Arbeitgeber die Anwendung des Ange­
stelltengesetzes sowie des Angestelltenkollektiv­
vertrages, der auf den Betrieb Anwendung fin­
det, zuzüglich einer Einstufung in die Gehalts­
ordnung dieses Kollektivvertrages unwiderruflich 
vereinbart haben. Lehrlinge, die zur Angestellten­
tätigkeit ausgebildet werden, zählen zur Gruppe 
der Angestellten, die übrigen Lehrlinge zur 
Gruppe der Arbeiter. 

(4) Betriebsratsmitglieder gelten als Angehörige 
jener Arbeitnehmergruppe, die sie gewählt hat. 

Aufgaben der Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung 

§ 42. (1) Der Betriebs(Gruppen)versammlung 
obliegt: 

1. Behandlung von Berichten des Betriebsrates 
un~ der Rechnungsprüfer; 

2. Wahl des Wahlvorstandes für die Betriebs­
ratswahl; 

,J 
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4. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Betriebsrates (Vertrauensmänner) (§ 13, 
Abs. 2, lit. d). 

§ 6BRG 

(1) In Betrieben, in. denen getrennte Betriebs­
räte zu wählen sind (§ 7 Abs. 4 und 5), bilden 
die einzelnen Gruppen je eine Sektion. Sie ist 
berufen, über Angelegenheiten, die nur die Inter­
essen einer Dienstnehmergruppe berühren, zu 
beraten und Beschluß zu fassen. 

§ 5 BRG 

(1) Die Betriebsversammlung ist vom Betriebs­
rat (Vertrauensmänner) mindestens einmal in 
jedem Halbjahr einzuberufen. 

§ 5BRG 

(2) Eine Betriebsversammlung ist binnen zwei 
Wochen auch einzuberufen, wenn mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Dienstnehmer 
(Abs. (8» oder die Hälfte der Betriebsratsmitglie­
der (mindestens zwei) die Einberufung verlangt. 

Fassung des Entwurfes 

3. Beschlußfassung über die Einhebung und die 
Höhe einer Betriebsratsumlage sowie über 
die Art und Weise der Auflösung des Be­
triebsratsfonds ; 

4. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Betriebsrates; 

5. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Wahlvorstandes für die Betriebsratswahl; 

6. Wahl der Rechnungsprüfer; 
7. Beschlußfassung über die Enthebung der 

Rechnungsprüfer; 
8. Beschlußfassung über eine Fortsetzung der 

Funktion des Betriebsrates nach Wiederauf­
nahme des Betriebes. 

(2) Der Gruppenversammlung obliegt überdies 
die Enthebung eines Betriebsratsmitgliedes gemäß 
§ 64 Abs. 1 Z. 4 sowie die Beschlußfassung über 
die Errichtung eines gemeinsamen Betriebsrates 
gemäß § 40 Abs. 4. 

(3) Der Betriebshauptversammlung obliegt die 
Behandlung von Berichten des Betriebs­
ausschusses. 

Ordentliche und außerordentliche 
Versammlungen 

§ 43. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung 
hat mindestens einmal in jedem Kalenderhalb­
jahr, die Betriebshauptversammlung mindestens 
einmal in jedem Kalenderjahr stattzufinden. 

(2) Eine Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlung hat außerdem binnen zwei Wochen 
stattzufinden, wenn mehr als ein Drittel der in 
der betreffenden Versammlung stimmberech­
tigten Arbeitnehmer oder ein Drittel der Be­
triebsratsmitglieder, im Falle der Betriebshaupt­
versammlung auch dann, wenn einer der beiden 
Betriebsräte dies verlangt. 

Teilversammlungen 

§ 44. (1) Wenn nach der Zahl der Arbeit­
nehmer, Arbeitsweise oder Art des Betriebes die 
Abhaltung von Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlungen oder die Teilnahme der 
Arbeitnehmer an diesen nicht oder nur schwer 
möglich ist, können Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlungen in Form von Teil­
versammlungen durchgeführt werden. Die Ent­
scheidung über die Abhaltung von Teilversamm­
lungen obliegt dem Betriebsrat (Betriebs­
ausschuß). 
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§ 5 BRG 

(1) Die Betriebsversammlung ist vom Betriebs­
rat (Vertrauensmänner) einzuberufen. 

§ 6BRG 

(3) In Betrieben der in Abs. (1) bezeichneten 
Art ist die Betriebsversammlung von den Ob­
männern (Stellvertretern) der Betriebsräte ge­
meinsam einzuberufen. 

§ 5 Abs. 2, 2. Satz BRG 

Im Falle der Funktionsunfähigkeit (§ 13, Abs. (2), 
:it. b bis d) des Betriebsrates (Vertrauensmänner) 
ist die Betriebsversammlung von dem an Lebens­
jahren ältesten stimmberechtigten Dienstnehmer 
einzuberufen, das gleiche· gilt, wenn ein Betriebs­
rat (Vertrauensmänner) noch nicht besteht. 

§ 5 BRG 

(3) Den Vorsitz in der Betriebsversammlung 
führt der Obmann des Betriebsrates oder sein 
Stellvertreter, in Betrieben der in § 19, Abs. (1), 
bezeichneten Art der Vertrauensmann und, wenn 
zwei Vertrauensmänner bestellt sind, der an 
Lebensjahren ältere Vertrauensmann. Im Falle 
der Funktionsunfähigkeit des Betriebsrates (Ver­
trauensmänner) und wenn ein Betriebsrat (Ver­
trauensmänner) noch nicht besteht, führt den 
Vorsitz in der Betriebsversammlung der an 
Lebensjahren älteste stimmberechtigte Dienstneh­
mer oder der von ihm bestellte stimmberechtigte 
Vertreter. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Für die Ermittlung von Abstimmungs­
ergebnissen in den Angelegenheiten des § 42 
ist die Gesamtheit der in den einzelnen Teil­
versammlungen abgegebenen Stimmen maß­
gebend. 

Einberufung 

§ 45. (1) Die Betriebs(Gruppen)versammlung 
ist vom Betriebsrat, die Betriebshauptversamm­
lung vom Betriebsausschuß einzuberufen. 

(2) Nimmt der Betriebsrat (Betriebs ausschuß) 
entgegen den Bestimmungen des § 43 die Ein­
berufung nicht vor, so kann eine zuständige 
freiwillige Berufsvereinigung oder gesetzliche 
Illteressenvertretung der Arbeitnehmer eme 
außerordentliche Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung einberufen. 

(3) Besteht kein Betriebsrat (Betriebsausschuß) 
oder ist er vorübergehend funktionsunfähig, so 
sind zur Einberufung berechtigt: 

1. der an Lebensjahren älteste Arbeitnehmer; 
2. eine Gruppe von mindestens doppelt so 

vielen Arbeitnehmern, als Betriebsratsmit­
glieder zu wählen sind; 

3. eine zuständige freiwillige Berufsvereinigung 
oder gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer. 

Die Einberufung ist erfolgt, wenn einer der zur 
Einberufung Berechtigten von diesem Recht Ge­
brauch gemacht hat. 

(4) Die Einberufung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung hat unter gleich­
zeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung zu 
erfolgen. 

Vorsitz 

§ 46. Die Vorsitzführung obliegt dem Obmann 
de~ Betriebsrates (Betriebsausschusses), in den 
Fällen des § 45 Abs. 2 und 3 dem Einberufer; 
dieser kann die Vorsitzführung einem Stellver­
treter aus dem Kreis der stimmberechtigten 
Arbeitnehmer übertragen. 
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§ 6 Abs. 3, 2. Satz BRG 

In diesem Falle führen den Vorsitz in der Be­
triebsversammlung (§ 4, Abs. (1» abwechselnd 
die Obmänner (Stellvertreter) der beiden Be­
triebsräte; den Vorsitz in der ersten Betriebs­
versammlung führt der Obmann (Stellvertreter) 
jenes Betriebsrates, der die größere Anzahl von 
Mitgliedern aufweist, bei gleich starken Betriebs­
räten der Obmann (Stellvertreter) des Arbeiter­
Betriebsrates. 

§ 5 BRG 

(7) Wird die Betriebsversammlung innerhalb 
des Betriebes abgehalten, so ist der Betriebs­
inhaber verpflichtet, die erforderlichen Räume 
nach Tunlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die 
Betriebsversammlung ist tunlichst ohne Störung 
der Betriebsarbeiten durchzuführen. 

§ 5 BRG 

(6) Die zuständigen Gewerkschaften und die 
örtlich zuständige Kammer für Arbeiter und 
Angestellte sind berecht~gt, zu allen Betriebs­
versammlungen Vertreter zu entsenden. 

§ 5 BRG 

(5) Der Betriebsinhaber kann auf Einladung 
der Einberufer an der Betriebsversammlung teil­
nehmen. 

§ 5 BRG 

(8) In der Betriebsversammlung ist jeder 
Dienstnehmer stimmberechtigt, der das aktive 
Wahlrecht zur Betriebsvertretung besitzt (§ 8, 
Abs. 3). 

Fassung des Entwurfes 

Zeitpunkt und Ort der Versammlungen 

§ 47. (1) Wenn es dem Betriebsinhaber unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse 
zumutbar ist, können Betriebs(Gruppen-, Be­
triebshaupt)versammlungen während der Arbeits­
zeit abgehalten werden. Wird die Versammlung 
während der Arbeitszeit abgehalten, entsteht den 
Arbeitnehmern für den erforderlichen Zeitraum 
ein Anspruch auf Arbeitsfreistellung. Ansprüche 
der Arbeitnehmer auf Fortzahlung des Entgeltes 
für diesen Zeitraum sind, soweit dies nicht im 
Kollektivvertrag geregelt ist, durch Betriebs­
vereinbarung zu regeln. Dies gilt auch für die 
Vergütung von Fahrtkosten. 

(2) Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)ver­
sammlung kann im Betrieb oder außer halb des­
selben stattfinden. Findet die Versammlung 
innerhalb des Betriebes statt, hat der Betriebs­
inhaber nach Tunlichkeit die erforderlichen 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Teilnahme des Betriebsinhabers und der über­
betrieblichen Interessenvertretungen 

§ 48. Die Betriebs(Gruppen-, Betriebshaupt)­
versammlungen sind nicht öffentlich. Jede zu­
ständige freiwillige Berufsvereinigung und die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer sind berechtigt, zu allen Betriebs­
versammlungen Vertreter zu entsenden. Der Be­
triebsinhaber oder sein Vertreter im Betrieb 
kann auf Einladung des Einberufers an der Be­
triebsversammlung teilnehmen. Der Zeitpunkt 
und die Tagesordnung sind rechtzeitig schriftlich 
mitzuteilen. 

Stimmberechtigung und Beschlußfassung 

§ 49. (1) In der Betriebs(Gruppen-, Betriebs­
haupt)versammlung ist jeder betriebs(gnippen)­
zugehörige Arbeitnehmer ohne Unterschied der' 
Staatsbürgerschaft stimmberechtigt, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat, am Tage der Be­
triebsversammlung im Betrieb beschäftigt ist und 
nicht gemäß §§ 23 und 24 der Nationalrats-Wahl­
ordnung 1971, BGBL Nr. 194, vom Wahlrecht 
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§ 5 BRG 

(9) Zur Besd:tlußfassung in der Betriebsver­
sammlung ist die Anwesenheit mindestens der 
Hälfte der im Betrieb besd:täftigten stimmberech­
tigten Dienstnehmer erforderlid:t. Die Besd:tlüsse 
der Betriebsversammlung werden, soweit im fol­
genden nichts anderes bestimmt wird, mit ein­
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge­
faßt, im Falle des § 4, Abs. (2), Ziffer 4, bedarf 
der Besd:tluß der Zweidrittelmehrheit der abge­
gebenen Stimmen. 

§ 5 BRG 

(10) Ist eine Betriebsversammlung beschlußun­
fähig, so ist innerhalb einer Woche neuerlid:t 
eine Betriebsversammlung einzuberufen, die ohne 
Rücksid:tt auf die Zahl der anwesenden stimm­
berechtigten Dienstnehmer besd:tlußfähig ist, 
diese Bestimmung gilt nid:tt in den Fällen des 
§ 4, Abs. (2), Ziffer 3 u. 4. 

§ 19 Abs. 1, Satz 2 und 3 BRG 

In Betrieben mit fünf bis neun Dienstnehmern 
ist ein Vertrauensmann, in Betrieben mit 10 bis 
19 sind zwei Vertrauensmänner zu bestellen. Die 
Bestimmungen des § 7, Abs. (5) und (6), gelten 
sinngemäß. 

§ 7 BRG 

(2) Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit 
20 bis 50 Dienstnehmern aus drei, in Betrieben 
mit 51 bis 100 Dienstnehmern aus vier Mitglie­
dern. In Betrieben mit mehr als 100 Dienst­
nehmern erhöht sich für je weitere 100 Dienst­
nehmer die Zahl der Mitglieder um eines, in 
Betrieben mit mehr als 1000 Dienstnehmern für 
je weitere 500 Dienstnehmer um eines. Brud:tteile 
von 100, beziehungsweise 500 werden für voll 
gerechnet. 

Fassung des Entwurfes 

zum Nationalrat ausgesd:tlossen ist. Heimarbeiter 
sind nur dann stimmbered:ttigt, wenn sie im 
Sinne des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGB!. 
Nr. 105/1961, regelmäßig besd:täftigt werden. 

(2) Zur Besd:tlußfassung ist die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten 
Arbeitnehmer erforderlich. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. Beschlüsse über die Enthebung 
des Betriebsrates (§ 42 Abs. 1 Z. 4) oder eines 
Betriebsratsmitgliedes (§ 42 Abs. 2) bedürfen der 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen. Abstimmungen über Enthebungen 
haben geheim zu erfolgen. 

(3) Sind bei Beginn der Betriebsversammlung 
weniger als die Hälfte der stimmberechtigten 
Arbeitnehmer anwesend, so ist eine halbe Stunde 
zuzuwarten; nach Ablauf dieser Zeit ist die Be­
triebsversammlung ohne Rücksid:tt auf die Zahl 
der anwesenden stimmbered:ttigten Arbeit­
nehmer beschlußfähig. Diese Bestimmung gilt 
nid:tt in den Fällen des § 42, Abs. 1, Z. 3 bis 5 
und 8. 

(4) Die Beschlußfassung über die Bildung eines 
gemeinsamen Betriebsrates im Sinne des § 40 
Abs. 4 bedarf der Zustimmung der Mehrheit 
der für die Wahl des jeweiligen Gruppenbetriebs­
rates aktiv Wahlberechtigten. 

Abschnitt 2 

Betriebsrat 

Zahl der Betriebsratsmitglieder 

§ 50. (1) Der Betriebsrat besteht in. Betrieben 
(Arbeitnehmergruppen) mit fünf bis neun 
Arbeitnehmern aus einer Person (Betriebs­
obmann), mit zehn bis neunzehn Arbeitnehmern 
aus zwei Mitgliedern, mit zwanzig bis fünfzig 
Arbeitnehmern aus drei Mitgliedern, mit ein­
undfünfzig bis hundert Arbeitnehmern aus vier 
Mitgliedern. In Betrieben (Arbeitnehmergruppen) 
mit mehr als hundert Arbeitnehmern erhöht sich 
für je weitere hundert Arbeitnehmer, in Be­
trieben mit mehr als tausend Arbeitnehmern für 
je weitere dreihundert Arbeitnehmer die Zahl 
der Mitglieder des' Betriebsrates um ein Mit­
glied. Bruchteile von hundert bzw. dreihundert 
werden für voll gerechnet. 

• 
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Geltendes Recht 

§ 7BRG 

(7) Für' die Bestimmung der Mitgliederzahl 
eines Betriebsrates ist die Anzahl der am Tage 
der Ausschreibung der Betriebsratswahlen im Be­
trieb beschäftigten Dienstnehmer maßgebend. 
Eine Änderung der Zahl der Dienstnehmer des 
Betriebes ist auf die Anzahl der Mitglieder des 
Betriebsrates während dessen Tätigkeitsdauer 
ohne Einfluß. 

§ 8 BRG 

(1) Die Betriebsratsmitglieder werden durch 
unmittelbare geheime Wahl für die Dauer von 
drei Jahren berufen; in den Fällen des § 7 Abs. 3 
und 4 ist die Wahl getrennt für die Gruppe der 
Arbeiter und der Angestellten durchzuführen. 

§ 8 BRG 

(2) Die Wahlen sind nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechtes durchzuführen. Dies 
gilt im Falle des § 7 Abs. (3) nicht für eine 
Gruppe, der weniger' als 20 Dienstnehmer ange­
hören; in diesem Falle werden die Betriebsrats­
mitgliede~ mit 'einfacher Mehrheit der abgege­
benen Stimmen gewählt. 

§ 20 BRG 

(1) Die Vertrauensmänner werden durch un­
mittelbare geheime Wahl mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen für die Dauer von 
drei Jahren bestellt. Im übrigen finden auf die 
Wahl der Vertrauensmänner die Bestimmungen 
des § 8 Abs. 3, 4, 6 und 7 sowie des § 9 Abs. 1 
erster Satz, Abs. 2, 3, 4 und Abs. 6 bis 10 An­
wendung. 

§ 8 BRG 

(3) Wahlberechtigt sind alle Dienstnehmer des 
Betriebes ohne Unterschied des Geschlechtes und 
der Staatsbürgerschaft, die am Tage der Aus­
schreibung der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, am Tage der Wahlausschreibung und am 
Wahltage im Betrieb beschäftigt sind, und abge­
sehen von der Staatsbürgerschaft, die Voraus­
setzungen für das Wahlrecht in die gesetzgeben­
den Körperschaften erfüllen. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Die Zahl der Mitglieder eines Betriebs­
rates bestimmt sich nach der Zahl der am Tage 
der Betriebsversammlung zur Wahl des Wahl­
vorstandes im Betrieb beschäftigten Arbeit­
nehmer; bei Berechnung dieser Zahl haben Heim­
arbeiter außer Betracht zu bleiben. Eine spätere 
Änderung der Zahl der Arbeitnehmer ist auf 
die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates ohne 
Einfluß. 

Wahlgrundsätze 

§ 51. (1) Die Mitglieder des Betriebsrates 
werden auf Grund des gleichen, unmittelbaren 
und geheimen Wahlrechtes gewählt. Die Wahl 
hat durch persönliche Stimmabgabe oder in den 
Fällen des § 56 Abs. 3 durch briefliche Stimm­
abgabe im Postwege zu erfolgen. 

(2) Die Wahlen sind nach den Grundsätzen des 
Verhältniswahlrechtes durchzuführen. Die Be­
rechnung der auf die zugelassenen Wahlvorschläge 
entfallenden Mitglieder des Betriebsrates hat nach 
dem System von d'Hondt zu erfolgen. Die Wahl­
zahl ist in Dezimalzahlen zu errechnen. Haben 
nach dieser Berechnung mehrere Wahlvorschläge 
den gleichen Anspruch auf ein~ Mitgliedsstelle, 
so entscheidet das Los. 

(3) Wird nur ein Wahlvorschlag eingebracht, 
so sind die Betriebsratsmitglieder mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu wählen. 

Aktives Wahlrecht 

§ 52. (1) Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer 
ohne Unterschied der Staatsbürgerschaft, die am 
Tage der Betriebsversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, an diesem Tage und am Tage der Wahl 
im Rahmen des Betriebes beschäftigt und nicht 
gemäß §§ 23 und 24 der Nationalrats-Wahl­
ordnung 1971 vom Wahlrecht zum Nationalrat 
ausgeschlossen sind. Heimarbeiter sind nur dann 
wahlberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27 Heim­
arbeitsgesetz 1960, BGBL Nr. 105/1961, regel­
mäßig beschäftigt werden. 

(2) Werden getrennte Betriebsräte gewählt, ist 
für die Wahlberechtigung Gruppenzugehörigkeit 
(§ 41 Abs. 2 bis 4) erforderlich. 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 121 von 183

www.parlament.gv.at



122 840 der Beilagen 

Geltendes Recht 

§ 8 BRG 

(4) Wählbar sind alle wahlberechtigten Dienst­
nehmer des Betriebes, sofern sie die österreichi­
sche Staatsbürgerschaft besitzen, am Tage der 
Ausschreibung der Wahl das 21. Lebensjahr voll­
endet haben und am Tage der Wahl seit minde­
stens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind. 

§ 8 Abs. 4, 2. Satz BRG 

Wählbar sind jedoch nicht Familienangehörige 
des Betriebsinhabers; als solche gelten der Ehe­
gatte des Betriebsinhabers und Personen, die mit 
ihm bis einschließlich zum zweiten Grad ver­
wandt oder verschwägert sind oder zu ihm im 
Verhältnis von Wahlkindern, Mündeln oder 
Pflegekindern stehen. 

§ 8 BRG 

(5) In Betriebsräte von mindestens vier Mitglie­
dern sind auch Vorstandsmitglieder und Ange­
stellte von kollektivvertragsfähigen Berufsver­
einigungen der Arbeiter und Angestellten wähl­
bar, doch müssen mindestens drei Viertel der 
Betriebsratsmitglieder Dienstnehmer des Betrie­
bes sein. Vorstandsmitglieder und Angestellte der 
bezeichneten Berufsvereinigungen können gleich­
zeitig nur einem Betriebsrate angehören. 

§ 8 BRG 

(6) In neu errichteten Betrieben sowie in Sai­
sonbetrieben sind auch Dienstnehmer wählbar, 
die noch nicht sechs Monate im Betrieb beschäf­
tigt sind. 

§ 8 BRG 

(7) Als Saison betriebe gelten Betriebe, die ihrer 
Art nach nur zu bestimmten Jahreszeiten in 
Gang sind oder regelmäßig zu gewissen Zeiten 
des Jahres erheblich verstärkt arbeiten. Nähere 
Vorschriften können durch Verordnung des Bun­
desministeriums für soziale Verwaltung nach An­
hörung der gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Dienstgeber und der Dienstnehmer getroffen 
werden. 

Fassung des Entwurfes 

Passives Wahlrecht 

§ 53. (1) Wählbar sind alle Arbeitnehmer, 
sofern sie am Tag der Ausschreibung der Wahl 
volljährig, seit mindestens sechs Monaten im 
Rahmen des Betriebes oder des Unternehmens, 
dem der Betrieb angehört, beschäftigt sind und 
die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum 
Nationalrat erfüllen. 

(2) Bei getrennten Wahlen kann jede Arbeit­
nehmergruppe auch Angehörige der anderen 
Arbeitnehmergruppe wählen. 

(3) Nicht wählbar sind: 
1. der Ehegatte des Betriebsinhabers und Per­

sonen, die mit dem Betriebsinhaber bis zum 
zweiten Grad verwandt oder verschwägert 
sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl­
oder Pflegekind, Wahl- oder Pflegeeltern 
sowie Mündel oder Vormund stehen; 

2. Ehegatten leitender Angestellter und Per­
sonen, die mit leitenden Angestellten im 
ersten Grad verwandt oder verschwägert 
sind oder zu diesen im Verhältnis von 
Wahl- oder Pflegekind, Wahl- oder Pflege­
eltern sowie Mündel oder Vormund stehen; 

3. Heimarbeiter. 

(4) Sind mindestens vier Betriebsratsmitglieder 
zu wählen, sind auch Vorstandsmitglieder und 
Angestellte einer zuständigen freiwilligen Berufs­
vereinigung der Arbeitnehmer wählbar. Minde­
stens drei Viertel der Betriebsratsmitglieder müs­
sen Arbeitnehmer des Betriebes sein. Ein Vor­
standsmitglied oder Angestellter einer zuständi­
gen freiwilligen Berufsvereinigung der Arbeit­
nehmer kann gleichzeitig nur einem Betriebsrat 
angehören. 

, 
(5) In neu errichteten Betrieben und in Saison­

betrieben sind auch Arbeitnehmer wählbar, die 
noch nicht sechs Monate im Betrieb oder Unter­
nehmen beschäftigt sind. 

(6) Als Saisonbetriebe gelten Betriebe, die ihrer 
Art nach nur zu bestimmten Jahreszeiten arbei­
ten oder die regelmäßig zu gewissen Zeiten des 
Jahres erheblich verstärkt arbeiten. 
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Geltendes Remt 

§ 9BRG 

(1) Zur Durchführung der Wahl des Betriebs­
rates hat die Betriebsversammlung einen Wahl­
vorstand und im Falle der Durmführung ge­
trennter Wahlen für die einzelnen Gruppen je 
einen Wahlvorstand zu bestellen. In Betrieben, 
in denen getrennte Betriebsräte zu wählen sind 
(§ 7 Abs. 4 und 5), bestellt jede Sektion (§ 6 
Abs. 1) ihren Wahlvorstand. 

§ 9BRG 

(2) Der Wahlvorstand besteht aus drei wahl­
beremtigten Dienstnehmern. Wählen Arbeiter 
und Angestellte den Betriebsrat gemeinsam, so 
müssen beide Gruppen im Wahlvorstand ver­
treten sein. 

§9BRG 

(4) Der Wahlvorstand verfaßt die Wählerliste, 
legt sie zur Einsimt der Wahlberemtigten im 
Betriebe auf, smreibt die Wahl in Form einer 
Wahlkundmadlung aus, entsmeidet über die 
gegen die Wählerliste vorgebramten Einwendun­
gen, nimmt die Wahlvorsdlläge entgegen, ent­
smeidet über ihre Zulassung und stellt fest, 
welme Wahlberemtigten gemäß den Bestimmun­
gen des Abs. 7 zur brieflimen Stimmabgabe be­
rechtigt sind. 

Fassung des Entwurfes 

Berufung des Wahlvorstandes 

§ 54. (1) Zur Vorbereitung und Durmführung 
der Wahl des Betriebsrates hat die Betriebs­
(Gruppen)versammlung einen Wahlvorstand 
(Ersatzmitglieder) zu bestellen. In Betrieben, in 
denen ein Betriebsrat besteht, ist der Wahlvor­
stand so remtzeitig zu bestellen, daß der neu­
gewählte Betriebsrat 'bei Unterbleiben einer 
Wahlanfemtung spätestens unmittelbar nam Ab­
lauf der Tätigkeitsdauer des abtretenden Betriebs­
rates seine Konstituierung vornehmen kann. 

(2) Wird die Nimtigkeit einer Wahl festge­
stellt oder die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
vorzeitig beendet, ist unverzüglidl ein Wahlvor­
stand zu bestellen. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus drei Mit­
gliedern. In den Wahlvorstand können wahl­
beremtigte Arbeitnehmer und Vorstandsmitglie­
der oder Angestellte einer zuständigen freiwilli­
gen Berufsvereinigung oder gesetzlidlen Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer' als Mitglieder 
berufen werden. 

(4) Die Wahl des Wahlvorstandes erfolgt durm 
Handerheben der wahlberedltigten Arbeitneh­
mer in der Betriebs(Gruppen)versammlung. Die 
Betriebs(Gruppen)versammlung kann aum be­
smließen, die Wahl des Wahlvorstandes mittels 
Stimmzettels vorzunehmen. Als gewählt gelten 
die Kandidaten jenes Vorsmlages, der die meisten 
Stimmen auf sim vereint. Bei Stimmengleimheit 
entsmeidet das Los. Wird nur ein Vorsmlag er­
stattet, so gelten ohne eine Abstimmung die Kan­
didaten dieses Vorsmlages als gewählt. 

(5) In neu errimteten Betrieben hat zur Vor­
bereitung und Durdlführung der erstmaligen 
Wahl eines Betriebsrates die Betriebs(Gruppen)­
versammlung die Bestellung des Wahlvorstandes 
binnen vier Women nach dem Tage der Auf­
nahme des Betriebes vorzunehmen. 

Vorbereitung der Wahl 

§ 55. (1) Der Wahlvorstand hat nam seiner 
Bestellung die Wahl unverzüglim vorzubereiten 
und innerhalb von vier Women durmzuführen. 

(2) Der Wahlvorstand hat die Wählerliste zu 
verfassen und sie zur Einsidlt der Wahlberem­
tigten im Betrieb aufzulegen. Er hat ferner die 
Wahl in Form einer Wahlkundmadlung auszu­
smreiben, über die gegen die Wählerliste vorge­
bramten Einwendungen und darüber zu entsmei­
den, weldle Wahlberemtigten zur brieflimen 
Stimm abgabe beremtigt sind. Er hat die Wahl­
vorsmläge entgegenzunehmen und über ihre Zu­
lassung zu entsmeiden. 

------ ~~~~~~-
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Geltendes Recht 

§ 9 BRG 

(3) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Wahlvorstand die zur Durchführung der Wahl 
erforderlichen Verzeichnisse der Dienstnehmer 
des Betriebes rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

§ 9BRG 

(5) Die Wahlvorschläge müssen schriftlich ein­
gebracht werden und mindestens von doppelt so 
vielen wahlberechtigten Dienstnehmern unter­
fertigt sein, als Betriebsratsmitglieder zu wählen 
sind; auf die erforderliche Anzahl von Unter­
schriften des Wahlvorschlages werden U nter­
schriften von Wahlwerbern nur bis zur Höhe 
der Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder 
angerechnet. 

§ 9 Abs. 5, 2. Satz BRG 

Der Wahlvorstand legt die zugelassenen Wahl­
vorschläge zur Einsicht der Wahlberechtigten im 
Betriebe auf, bestimmte Zeit und Ort der Wahl, 
leitet die Wahlhandlung und stellt das Wahl­
ergebnis fest. 

§ 9BRG 

(6) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme; 
die Wahl erfolgt mittels Stimmzettels. Das Wahl­
recht ist, unbeschadet des Abs. 7, persönlich aus­
zuüben. 

§ 9BRG 

(7) Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, Karenz­
urlaubs, Leistung des Präsenzdienstes beim Bun­
desheer oder Krankheit am Wahltag an der 
Leistung der Dienste oder infolge Ausübung ihres 
Berufes an der persönlichen Stimmabgabe ver­
hindert sind, sind zur brieflichen Stimmabgabe 
berechtigt. Dasselbe gilt, wenn ein Wahlbt;rech­
tigter durch andere wichtige seine Person be­
treffende Gründe ohne sein Verschulden an der 
Dienstleistung und <;iamit an der persönlichen 
Stimmabgabe verhindert ist. Diese Berechtigung 
hat der Wahlvorstand auf Antrag des Wahlbe­
rechtigten oder einer der wahlwerbenden Grup­
pen oder, sofern ihm die maßgeblichen Umstände 
bekanntgeworden sind, von Amts wegen späte­
stens fünf Tage vor dem ersten Wahl tag festzu­
stellen und durch Ausstellung einer Wahlkarte 
zu bescheinigen. Diese Wahlberechtigten haben 
ihre Stimmzettel in einen Umschlag (Wahlkuvert) 

Fassung des Entwurfes 

(3) Der Betriebsinhaber hat dem Wahlvor­
stand die zur Durchführung der Wahl erforder­
lichen Verzeichnisse der Arbeitnehmer rechtzeitig 
zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Wahlvorschläge sind schriftlich einzu­
bringen und von mindestens doppelt so vielen 
wahlberechtigten Arbeitnehmern zu unterfer­
tigen, als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 
Unterschriften von Wahlwerbern werden auf die 
erforderliche Anzahl von Unterschriften des 
Wahlvorschlages nur bis zur Höhe der Zahl der 
zu wählenden Betriebsratsmitglieder angerechnet. 
Der Wahlvorstand hat die zugelassenen Wahl­
vorschläge zur Einsicht im Betrieb aufzulegen. 

(5) Kommt der Wahlvorstand den im Abs. 1 
genannten Verpflichtungen nicht oder nur unzu­
reichend nach, so kann er von der Betriebs­
(Gruppen)versammlung enthoben werden. In die­
sem Fall ist von dieser Versammlung gleichzeitig 
ein neuer Wahlvorstand zu bestellen. 

Durchführung der Wahl 

§ 56. (1) Der Wahlvorstand hat die Wahl­
handlung zu leiten und das Wahlergebnis festzu­
stellen. 

(2) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Die 
Wahl hat mittels Stimmzettels zu erfolgen. Das 
Wahlrecht ist unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 3 persönlich auszuüben. 

(3) Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, 
Karenzurlaubs, Leistung des Präsenz dienstes oder 
Krankheit am Wahltag an der Leistung der 
Dienste oder infolge Ausübung ihres Berufes 
oder aus anderen wichtigen, ihre Person betref­
fenden Gründen an der persönlichen Stimm­
abgabe verhindert sind, haben das Recht auf 
briefliche Stimmabgabe; diese hat im Postweg 
zu erfolgen. 
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Geltendes Recht 

zu legen, der zu schließen ist und der zur Wah­
rung des Wahlgeheimnisses keinerlei Aufschrift 
oder Zeichen tragen darf, die auf die Person des 
Wählers schließen lassen. Der geschlossene Um­
schlag ist gemeinsam mit der vom Wahlvorstartd 
ausgestellten Wahlkarte in einem zweiten Um­
schlag dem Wahlvorstand im Postwege zu über­
mitteln. 

§ 9BRG 

(10) Die vollzogene Wahl ist dem Betriebsin­
haber, dem nach dem Standort des Betriebes 
zuständigen Einigungsamt, der örtlich zuständi­
gen Kammer für Arbeiter und Angestellte und 
den zuständigen Gewerkschaften anzuzeigen. 

§ 20 BRG 

(1) Die Vertrauensmänner werden durch un­
mittelbare geheime Wahl mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen für die Dauer von 
drei Jahren bestellt. Im übrigen finden auf die 
Wahl der Vertrauensmänner die Bestimmungen 
des § 8 ~Abs. 3, 4, 6 und 7 sowie des § 9 Abs. 1 
erster Satz, Abs. 2, 3, 4 und Abs. 6 bis 10 An­
wendung. 

§ 9BRG 

, (11) Die näheren Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahl werden in einer Wahl­
ordnung getroffen, die das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung durch Verordnung erläßt. 
Die Verordnung kann für die Fälle des § 7 
Abs. 3, erster Halbsatz, sowie für die Wahl der 
Vertrauensmänner (§ 19 Abs. 1) Bestimmungen 
über ein vereinfachtes Wahlverfahren erlassen. 

§ 9BRG 

(8) Die einzelnen Wahlberechtigten und jede 
wahlwerbende Gruppe sind berechtigt, binnen 
Monatsfrist vom Tage der Kundmachung des 
Wahlergebnisses an gerechnet die Wahl beim 
Einigungsamt anzufechten, wenn wesentliche Be­
stimmungen des Wahlverfahrens oder leitende 
Grundsätze des Wahlrechtes verletzt wurden. 

Fassung des Entwurfes 

Mitteilung des Wahlergebnisses 

§ 57. Das Ergebnis der Wahl ist im Betrieb 
kundzumachen und dem Betriebsinhaber,dem 
nach dem Standort des Betriebes zuständigen 
Einig1Jngsamt, den zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigungen und der zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
mitzuteilen. 

Vereinfachtes Wahlverfahren 

§58. Unbeschadet der Bestimmungen des § 51 
Abs. 1 gilt in Betrieben (Arbeitnehmergruppen), 
in denen bis zu zwei Betriebsratsmitglieder zu 
wählen sind, folgendes: 

1. die Betriebsratsmitglieder und die Ersatz­
mitglieder werden mit Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen gewählt; 

2. der Wahlvorstand besteht aus einem wahl­
berechtigten Arbeitnehmer oder einem Vor­
standsmitglied oder Angestellten einer zu­
ständigen freiwilligen Berufsvereinigung 
oder gesetzlichen Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer; 

3. es bedarf keiner Einreichung von Wahlvor­
schlägen im Sinne des § 55 Abs. 4. Wurden 
solche Wahlvorschläge nicht eingebracht, so 
ist für jedes Betriebsratsmitglied und für 
jedes Ersatzmitglied ein gesonderter Wahl­
gang durchzuführen; 

4. erreicht keiner der Wahlvorschläge (Wahl­
werber) die Mehrheit, so ist ein zweiter 
Wahlgang durchzuführen. Im zweiten Wahl­
gang können gültige Stimmen nur für die 
beiden Wahlvorschläge (Wahlwerber) abge­
geben werden, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stim­
mengleichheit entscheidet das Los. 

Anfechtung 

§ 59. (1) Die einzelnen Wahlberechtigten, jede 
wahlwerbende Gruppe, die zuständigen freiwil­
ligen Berufsvereinigungen und die zuständige 
gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer sind berechtigt, binnen Monatsfrist vom 
Tage der Mitteilung des Wahlergebnisses an ge­
rechnet die Wahl beim Einigungsamt anzufech­
ten, wenn wesentliche Bestimmungen des Wahl­
verfahrens oder leitende Grundsätze des Wahl­
rechtes verletzt wurden und hiedurch das Wahl­
ergebnis beeinflußt werden konnte. 
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§ 9 BRG 

(8) Die genannten Anfechtungsberechtigten 
sowie der Betriebsinhaber sind berechtigt, binnen 
Monatsfrist vom Tage der Kundmachung bzw. 
Mitteilung des Wahlerge1:inisses an gerechnet die 
Wahl beim Einigungsamt anzufechten, wenn die 
Wahl ihrer Art oder ihrem Umfang nach oder 
mangels Vorliegens eines Betriebes im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 nicht durchzuführen gewesen wäre. 

§ 9 BRG 

(9) Die Nichtigkeit der Wahl kann jederzeit 
auch durch Antrag auf Feststellung beim Eini-

'gungsamt geltend gemacht werden. Eine Wahl 
ist insbesondere nichtig, wenn sie in einem Be­
trieb durchgeführt wurde, in dem nicht dauernd 
mindestens fünf Dienstnehmer, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, beschäftigt sina. 
Die Entscheidung des Einigungsamtes über die 
Nichtigkeit der Wahl hat bindende Wirkung. 

§ 8 Abs. 1 BRG 

Die Betriebsratsmitglieder werden ... für die 
Dauer von drei Jahren berufen. 

§ 13 BRG 

(2) Vor Ablauf der in Abs. (1) bezeichneten 
Zeit endigt die Tätigkeit des Betriebsrates: 

a) wenn der Betrieb dauernd eingestellt wird; 
b) wenn die Zahl der Mitglieder zusammen 

mit den Ersatzmännern unter die Hälfte 
der im § 7 Abs. (2) festgesetzten Mitglieder­
zahl sinkt; 

c) wenn die Mehrheit der Betriebsratsmitglie­
der den Rücktritt beschließt; 

d) wenn die Betriebsversammlung die Enthe­
bung des Betriebsrates beschließt. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Die in Abs. 1 genannten Anfechtungs­
berechtigten sowie der Betriebsinhaber, dessen 
zuständige freiwillige Berufsvereinigung und die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitgeber sind berechtigt, binnen Monatsfrist 
vom Tage der Mitteilung des Wahlergebnisses an 
gerechnet die Wahl beim Einigungsamt anzufech­
ten, wenn die Wahl ihrer Art oder ihrem Umfang 
nach oder mangels Vorliegens eines Betriebes 
nicht durchzuführen gewesen wäre. 

Nichtigkeit 

§ 60. Die Nichtigkeit der Wahl kann bei Vor­
liegen eines rechtlichen Interesses jederzeit auch 
durch Antrag auf Feststellung beim Einigungsamt 
geltend gemacht werden. Die Entscheidung des 
Einigungsamtes über die Nichtigkeit der Wahr 
hat bindende Wirkung. 

Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 

§ 61. (1) Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Tage der 
Konstituierung oder mit Ablauf der Tätigkeits­
dauer des früheren Betriebsrates, wenn die Kon­
stituierung vor diesem Zeitpunkt erfolgte. 

(2) Erklärt das Einigungsamt die Wahl eines 
Betriebsrates auf Grund einer Anfechtung nach 
§ 59 Abs. 1 oder 2 für ungültig, so führt der 
frühere Betriebsrat die laufenden Geschäfte bis 
zur Konstituierung des neu gewählten Betriebs­
rates, höchstens jedoch bis zum Ablauf von drei 
Monaten ab dem Tag der Ungültigkeitserklärung 
gerechnet, weiter. Dies gilt nicht, wenn die Tätig­
keitsdauer des früheren Betriebsrates gemäß § 62 
vorzeitig geendet hat. 

(3) Die nach Beginn der Tätigkeitsdauer 
(Abs. 1) gesetzten Rechtshandlungen eines Be­
triebsrates werden in ihrer Gültigkeit durch die' 
zufolge einer Wahlanfechtung nachträglich er­
folgte Aufhebung der Betriebsratswahl nicht be­
rührt. 

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer 

§ 62. Vor Ablauf des im § 61 Abs. 1 bezeich­
neten Zeitraumes endet die Tätigkeitsdauer des 
Betriebsrates, wenn 

1. der Betrieb dauernd eingestellt wird; 
2. der Betriebsrat dauernd funktionsunfähig 

wird, insbesondere wenn die Zahl der Mit~ 
glieder unter die Hälfte der im § 50 Abs. 1 
festgesetzten Mitgliederzahl sinkt; 

3. die Betriebs(Gruppen)versammlung die Ent­
hebung des Betriebsrates beschließt; 

4. der Betriebsrat seinen Rücktritt beschließt; 

• 
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§ 20 BRG 

(2) Hinsichtlich der Beendigung der Tätigkeit 
der Vertrauensmänner finden die Bestimmungen 
des § 13, Abs. 1, Abs. 2, lit. a und d, und Abs. 3, 
Anwendung; die Tätigkeit der Vertrauensmänner 
endigt außer in den vorstehend angeführten Fäl­
len auch dann, wenn die Vertrauensmänner zu­
rücktreten und kein Ersatzmann mehr vorhan­
den ist. 

§ 13 BRG 

(3) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt, 
wenn Umstände eintreten oder bekanntwerden, 
welche die Wählbarkeit ausschließen oder wenn 
ein Mitglied des Betriebsrates von seiner Funk­
tion zurücktritt. 

§ 7 BRG 

(6) Für jedes Mitglied des Betriebsrates ist ein 
Ersatzmann zu wählen, der im Falle der Verhin­
derung des Mitgliedes oder des Erlöschens der 
Funktion des Mitgliedes an dessen Stelle zu treten 
hat. 

Fassung des Entwurfes 

5. das Einigungsamt die Wahl für ungültig er­
klärt; 

6. das Einigungsamt die Gleichstellung der 
Arbeitsstätte gemäß § 35 Abs. 2 für beendet 
erklärt. 

Fortsetzung der Tätigkeitsdauer 

§ 63. Nach Wiederaufnahme eines einge­
schränkten oder stillgelegten Betriebes kann die 
Betriebs(Gruppen)versammlung an Stelle von 
Neuwahlen die Fortsetzung der Tätigkeit des 
früheren Betriebsrates bis zur Beendigung seiner 
ursprünglichen Tätigkeitsdauer beschließen, so­
fern die Zahl der im Betrieb verbliebenen und 
wiedereingestellten ehemaligen Betriebsratsmit­
glieder (Ersatzmitglieder) mindestens die Hälfte 
der Zahl der ursprünglichen Betriebsratsmandate 
erreicht. 

Beginn und Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 64. (1) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat 
beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt, 
wenn 

1. die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates endet; 
2. das Mitglied zurücktritt; 
3. das Mitglied aus dem Betrieb ausscheidet; 
4. die Arbeitnehmergruppe, die das Mitglied 

in den Betriebsrat gewählt hat, dieses wegen 
Verlustes der Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe enthebt. 

(2) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt 
für Mitglieder, die gemäß § 53 Abs. 4 gewählt 
wurden, auch mit Beendigung einer Funktion 
oder Anstellung bei der zuständigen freiwilligen 
Berufsvereinigung der Arbeitnehmer. 

(3) Die Mitgliedschaft aller Mitglieder des Be­
triebsrates erlischt, wenn die Konstituierung des 
Betriebsrates nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf der im § 66 Abs. 1 gesetzten Frsit 
erfolgt. 

(4) Die Mitgliedschaft zum Betriebsrat ist vom 
Einigungsamt über Antrag abzuerkennen, wenn 
das Betriebsratsmitglied die Wählbarkeit nicht 
oder nicht mehr besitzt. Zur AntragsteIlung sind 
der Betriebsrat und jedes Betriebsratsmitglied 
berechtigt. 

Ersatzmitglieder 

§ 65. (1) Im Falle des Erlöschens der Mitglied­
schaft oder der Verhinderung eines Betriebsrats­
mitgliedes tritt ein Ersatzmitglied an dessen 
Stelle. Dies gilt nicht bei Erlöschen der Mitglied­
schaft aller Betriebsratsmitglieder gemäß § 64 
Abs.3. 
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§ 11 BRG 

(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte mit 
einfamer Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
einen Obmann und einen Stellvertreter. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Ersatzmitglieder sind die auf einem Wahl­
vorsmlag den gewählten Mitgliedern des Be­
triebsrates folgenden Wahlwerber. Die Reihen­
folge des Namrückens der Ersatzmitglieder wird 
durm die Reihung auf dem Wahlvorschlag be­
stimmt. Verzimtet ein Ersatzmitglied auf das 
Namrücken, so verbleibt es weiterhin als Ersatz­
mitglied auf dem Wahlvorschlag in der ursprüng­
lichen Reihung. 

(3) Wurde der Betriebsrat ohne Erstellung von 
Wahlvorschlägen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewählt (§ 58 Z. 3), so 
tritt das Ersatzmitglied mit der höchsten Stim­
menzahl an die Stelle des ausgeschiedenen oder 
verhinderten Mitgliedes. Bei gleimer Stimmen­
zahl entsmeidet das Los. 

Konstituierung des Betriebsrates 

§ 66. (1) Das an Lebensjahren älteste Mitglied 
des Betriebsrates hat die gewählten Mitglieder 
zur Wahl der Organe des Betriebsrates einzu­
berufen (konstituierende Sitzung). Die Einberu­
fung hat spätestens innerhalb von sechs Wochen 
nach Durmführung der Betriebsratswahl zu er­
folgen. 

(2) In der konstituierenden Sitzung hat der 
Einberufer bis zur erfolgten Wahl des Obmannes 
den Vorsitz zu führen. 

(3) Die Betriebsratsmitglieder haben aus ihrer 
Mitte mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
den Obmann, einen oder mehrere Stellvertreter 
und, falls erforderlich, weitere Funktionäre zu 
wählen. Besteht ein Betriebsratsfonds, ist ein 
Kassaverwalter zu wählen. Die Wahl der Betriebs­
ratsfunktionäre erfolgt für die Tätigkeitsdauer 
des Betriebsrates. 

(4) Vor Ablauf der Tätigkeitsdauer des Be­
triebsrates ist eine Neuwahl eines Funktionärs 
vorzunehmen, wenn 

1. die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder die 
Enthebung eines Funktionars besmließt; 

2. ein Funktionär seine Funktion zurücklegt; 
3. die Mitgliedschaft eines Funktionärs zum 

Betriebsrat erlischt. 

(5) Besteht der Betriebsrat aus Vertretern bei­
der Arbeitnehmergruppen, so dürfen der Ob­
mann und sein Stellvertreter nicht der gleichen 
Gruppe angehören. 

(6) Bei Stimmengleichheit gilt jenes für die 
Obmannstelle vorgeschlagene Betriebsratsmitglied 
als gewählt, das auf jenem Wahlvorschlag kandi­
diert hat, der bei der Betriebsratswahl die mei­
sten Stimmen auf sich vereinigt hat. Im Falle der 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)128 von 183

www.parlament.gv.at



rI 

840 der 'Beilagen 129 

Geltendes'Recht 

§11 BRG 

(2) Die Sitzungen des Betriebsrates sind vom 
Obmann, in dessen Verhinderung vom Stellver-
treter, einzuberufen. ' 

§ 11 BRG 

(3) Der Betriebsrat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder und, wenn 
er nur aus drei Mitgliedern besteht, mindestens 
zwei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse 
werden, soweit in diesem Bundesgesetz und in 
der Geschäftsordnung (Abs. 5) nichts anderes be­
stimmt wird, mit einfacher Mehrheit der abgege­
benen Stimmen gefaßt, bei gleichgeteilten Stim­
men ist die Meinung angenommen, für die der 
Obmann (Stellvertreter) gestimmt hat. 

Fassung'des Entwurfes 

Stimmengleichheit bei der Wahl der übrigen 
Funktionäre findet § 68 Abs. 2 sinngemäß An­
wendung. 

(7) ,Besteht ein Betriebsrat aus zwei Mitglie­
dern, so wird mangels Einigung dasjenige Ob­
mann, das bei der Wahl die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt hat. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet das Los. Wurden die Betriebsratsmit­
glieder auf einem Wahlvorschlag gewählt, so wird 
mangels Einigung das an erster Stelle gereihte 
Mitglied Obmann. 

(8) Der Obmann hat unmittelbar nach Been­
digung der konstituierenden Sitzung das Ergeb­
nis der Wahl der Betriebsratsfunktionäre 
sowie die Reihenfolge der Ersatzmitglieder 
dem Betriebsinhaber, der zuständigen freiwilli­
gen Berufsvereinigung und der zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitneh­
mer sowie dem zuständigen Einigungsamt anzu­
zeigen und im Betrieb durch Anschlag kundzu­
machen. 

Sitzungen des Betriebsrates 

§ 67. (1) Die Sitzungen des Betriebsrates sind 
vom Obmann, bei dessen Verhinderung vom 
Stellvertreter, mindestens einmal im Monat ein­
zuberufen und zu leiten. Die Mitglieder des Be­
triebsrates sind rechtzeitig unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung zu laden. 

(2) Der Obmann hat den Betriebsrat binnen 
zwei Wochen einzuberufen, wenn es die Hälfte 
der Betriebsratsmitglieder, mindestens jedoch 
zwei Mitglieder verlangen. 

(3) Kommt der Obmann seinen Verpflich­
tungen gemäß Abs. 1 oder 2 nicht nach, hat das 
Einigungsamt auf Antrag der gemäß Abs. 2 Be­
rechtigten, eine zuständige freiwillige Berufsver­
einigung oder die zuständige gesetzliche Inter­
essenvertretung der Arbeitnehmer die Sitzung 
einzuberufen. 

(4) Die Sitzungen des Betriebsrates sind nicht 
öffentlich. Der Betriebsrat kann bei Erledigung 
bestimmter Aufgaben auch Personen, die nicht 
dem Betriebsrat angehören, beratend zuziehen. 

Beschlußfassung 

§ 68. (1) Der Betriebsrat ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an­
wesend ist. 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit in diesem 
Bundesgesetz oder in der Geschäftsordnung 
(§ 70) keine strengeren Erfordernisse festgesetzt 
sind, mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die Meinung 
'lngenommen, für die der Obmann gestimmt hat. 
Besteht ein Betriebsrat nur aus zwei Mitgliedern, 
kommt ein Beschluß nur bei übereinstimmung 
beider Mitglieder zustande. 

9 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 129 von 183

www.parlament.gv.at



I 

130 

Geltendes Recht 

840 der Beilagen 

Fassung des Entwurfes 

(3) Der Beschluß über den Rücktritt des Be­
triebsrates bedarf der Mehrheit der Stimmen 
aller Betriebsratsmitglieder. 

Übertragung von Aufgaben 

§ 69. (1) Der Betriebsrat kann im Einzelfall 
die Durchführung einzelner seiner Befugnisse 
einem oder mehreren seiner Mitglieder übertra­
gen. 

(2) Der Betriebsrat kann im Einzelfall die 
Vorbereitung und Durchführung seiner Be­
schlüsse einem Ausschuß übertragen. 

(3) Der Betriebsrat kann in der Geschäfts­
ordnung einem Ausschuß in bestimmten Ange­
legenheiten die Vorbereitung und Durchführung 
seiner Beschlüsse übertragen. 

(4) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit 
mehr als tausend Arbeitnehmern kann der Be­
triebsrat in der Geschäftsordnung geschäftsfüh­
rende Ausschüsse zur selbständigen Beschlußfas­
sung in bestimmten Angelegenheiten errichten; 
In solchen Ausschüssen muß jede wahlwerbende 
Gruppe, die ein MitgHed des Betriebsrates stellt, 
vertreten sein. Die Beschlüsse in diesen Aus­
schüssen haben einhellig zu erfolgen. Kommt ein 
Beschluß nicht zustande, entscheidet der Betriebs­
rat. Das Recht auf Abschluß von Betriebsver­
einbarungen und die Wahrnehmung der wirt­
schaftlichen Mitwirkungsrechte gemäß §§ 108 bis 
112 kann den geschäftsführenden Ausschüssen 
nicht übertragen werden. 

(5) Für die Sitzungen der Ausschüsse gemäß 
Abs. 2 bis 4 ist § 67 Abs. 4 sinngemäß anzuwen­
den. Die Mitglieder des Betriebsrates haben das 
Recht, an allen Ausschußsitzungen als Beobach­
ter teilzunehmen. 

Autonome Geschäftsordnung 

§ 70. Der Betriebsrat kann mit Mehrheit von 
zwei Drittel seiner Mitglieder eine Geschäftsord­
nung beschließen. Die Ges9täftsordnung kann ins­
besondere regeln: 

1. die Errichtung, Zusammensetzung und Ge­
schäftsführung von Ausschüssen im Sinne 
des § 69 Abs. 3 und Abs. 4; 

2. die Bezeichnung der Angelegenheiten, In 

denen geschäftsführenden Ausschüssen das 
Recht auf selbständige Beschlußfassung zu­
kommt; 

3. die Festlegung von Art und Umfang der 
Vertretungsmacht der Vorsitzenden von 
geschäftsführenden Ausschüssen; 

4. die Zahl der Stellvertreter des Betriebsrats­
obmannes und die Reihenfolge der Stellver­
tretung. 

J 
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§ 22 BRG 

Dem Betriebsrat und dem Wahlvorstand sind 
die entsprechenden Räumlichkeiten samt Einrich­
tung, Beleuchtung und Beheizung sowie die 
Kanzlei- und Geschäftserfordernisse, deren sie 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben 
bedürfen, vom Betriebsinhaber auf seine Kosten 
nach Tunlichkeit beizustellen und instand zu 
halten. 

§ 23 BRG 

(1) Zur Deckung der Kosten der Geschäfts­
führung des Betriebsrates und zur Errichtung 
und Erhaltung von Wohlfahrts einrichtungen 
kann von den Dienstnehmern eine Betriebsrats­
umlage eingehoben weiden, die höchstens ein 
Halb vom Hundert des Brutto-Arbeitsverdien­
stes betragen darf. 

§ 23 BRG 

(2) Die Einhebung der Betriebsratsumlage be­
schließt auf Antrag des Betrieb~rates die Betriebs­
versammlung (§ 4 Abs. 2 Z. 3). 

§ 23 BRG 

(3) Die Umlagen sind vom Betriebsinhabei: 
vom Lohn (Gehalt) einzubehalten und gelegent­
lich jeder Lohn(Gehalts)auszahlung an den Be­
triebsra tsfonds abzuführen. 

Fassung des Entwurfes 

Vertretung nach außen 

§ 71. Vertreter des Betriebsrates gegenüber 
dem Betriebsinhaber und . nach außen ist der 
Obmann, bei dessen Verhinderung der Stellver­
treter. Der Betriebsrat kann in Einzelfällen auch 
andere seiner Mitglieder und in Angelegenheiten, 
zu deren Behandlung ein geschäftsführender Aus­
schuß (§ 69 Abs. 4) errichtet wurde, den Vor­
sitzenden dieses Ausschussses mit der Vertretung 
nach außen beauftragen. Die Reihenfolge der 
Stellvertretungen und eine besondere Regelung 
der Vertretungsbefugnisse sind dem Betriebs­
inhaber umgehend .mitzuteilen und erlangen erst 
mit der Verständigung Rechtswirksamkeit. . 

Beistellung von Räumlichkeiten, Dienstleistungen 
und Material 

§ 72. Dem Betriebsrat und dem Wahlvorstand 
sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf­
gaben Dienstleistungen, Räumlichkeiten und son­
stige Sacherfordernisse in einem der Größe des 
Betriebes und den Bedürfnissen des Betriebsrates 
(Wahlvorstandes) angemessenen Ausmaß vom 
Betriebsinhaber unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Desgleichen hat der Betriebsinhaber 
unentgeltlich für die Instandhaltung der bereit­
gestellten Räume und Gegenstände zu sorgen. 

Abschnitt 3 

Betriebsratsfonds 

Betriebsratsumlage 

§ 73. (1) Zur Deckung der Kosten der 
Geschäftsführung des Betriebsrates und zur Er­
richtung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrich­
tungen sowie zur Durchführung von W ohlfahrts­
maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmerschaft 
kann von den Arbeitnehmern eine Betriebsrats­
umlage eingehoben werden. Sie darf höchstens 
ein halbes Prozent des regelmäßigen Brutto­
arbeitsentgeltes betragen. 

(2) Die Einhebung und Höhe der Betriebs­
ratsumlage beschließt auf Antrag des Betriebs­
rates die Betriebs(Gruppen)versammlung; zur 
Beschlußfassung ist die Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der stimmberechtigten Arbeit­
nehmer erforderlich. 

(3) Die Umlagen sind vom Arbeitgeber vom 
Arbeitsentgelt einzubehalten und bei jeder Lohn­
(Gehalts)auszahlung an den Betriebsratsfonds ab­
zuführen. 
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§ 24 BRG 

(1) Die Eingänge aus der Betriebsratsumlage 
sowie sonstige für die im § 23 Abs.l bezeim­
n-eten Zwecke bestimmte Vermögensmaften bil-

. I 
den einen mit Remtspersönlimkeit ausgestatteten 
Fonds (Betriebsratsfonds). 

§ 24 BRG 

(2) Die Verwaltung des Betriebsratsfonds ob­
liegt dem Betriebsrat. Gesetzlimer Vertreter des 
Betriebsratsfonds ist der Obmann des Betriebs­
rates oder dessen Stellvertreter. In Betrieben, 
in denen getrennte Betriebsräte der Arbeiter und 
der Angestellten zu w~hlen sind (§ 7, Abs. 4), 
obliegt die Verwaltung des Betriebsratsfonds 
beiden Betriebsräten gemeinsam; gesetzlime Ver­
treter des Betriebsratsfonds sind in diesem Falle 
die Obmänner (Stellvertreter) beider Betriebsräte. 

§ 24 BRG 

(3) Die Revision der Gebarung des Betriebs­
ratsfonds obliegt der örtlim zuständigen Kammer 
für Arbeiter und Angestellte. 

Fassung des Entwurfes 

Betriebsratsfonds 

§ 74. (1) Die Eingänge aus der Betriebsrats­
umlage sowie sonstige für die im § 73 Abs. 1 
bezeichneten Zwecke bestimmten Vermögen­
smaften bilden den mit Rechtspersönlimkeit aus­
gestatteten Betriebsratsfonds. 

(2) Die Verwaltung des Betriebsratsfonds ob­
liegt dem Betriebsrat, Vertreter des Betriebsrats­
fonds ist der Obmann des Betriebsrates, bei sei­
ner Verhinderung dessen Stellvertreter. 

(3) Die Mittel des Betriebsratsfonds dürfen 
nur zu den in § 73 Abs. 1 bezeimneten Zwecken 
verwendet werden. 

(4) Wird ein Betriebsratsfonds errichtet,hat 
die Betriebs(Gruppen)versammlung eine Rege~ 
lung über die Verwaltung und Vertretung des 
Betriebsratsfonds bei zeitweiligem Fehlen eines 
ordentlimen Verwaltungs- bzw. Vertretungs­
organs zu besmließen. Ein solmer Besmluß hat 
die notwendige Verwaltungstätigkeit zu 
umschreiben, die Höchstdauer der vertretungs­
weisen Verwaltung und das vorgesehene Vertre­
tungs- und Verwaltungsorgan zu bestimmen. 

(5) Hat die Betriebsversammlung einen Be­
schluß im Sinne des Abs. 4 nimt gefaßt, obliegt 
die Vertretung und Verwaltung des Betriebsrats­
fonds für die Dauer des Fehlens eines ordent­
limen Vertretungs(Verwaltungs)organs, hömstens 
aber für einen Zeitraum von sechs Monaten, dem 
ältesten Rechnungsprüfer, wenn keine Rech­
nungsprüfer bestellt sind, der zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer. 
Nach Ablauf von sechs Monaten ist der Betriebs­
ratsfonds aufzulösen. 

(6) Die Revision der Rechtmäßigkeit der Ge­
barung und der Verwendung der Mittel des 
Betriebsratsfonds obliegt der zuständigen gesetz­
limen Interessenvertretung der Arbeitnehmer. 

(7) Der Betri~bsratsfonds ist aufzulösen, wenn 
der Betrieb dauernd eingestellt wird. Die nähere 
Regelung ist durm Beschluß der Betriebs(Grup­
pen)versammlung bei Errimtung des Betriebs­
ratsfonds zu treffen. Spätere Beschlüsse sind gül­
tig, wenn sie mindestens ein Jahr vor der dau­
ernden Betriebseinstellung gefaßt wurden. 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)132 von 183

www.parlament.gv.at



Geltendes Recht 

) 

840 der Beilagen .133 

Fassung des Entwurfes 

(8) Wird wegen Wegfalls der Voraussetzung 
für das Bestehen getrennter Betriebsräte ein 
gemeinsamer Betriebsrat gewählt, so verschmel­
z~n die bestehenden Betriebsratsfonds zu einem 
einheitlichen Fonds. Werden in folge Wegfalls 
der Voraussetzungen für das Bestehen eines ge­
meinsamen Betriebsrates getrennte Betriebsräte 
gewählt, so zerfällt der Betriebsratsfonds in 
getrennte Fonds· für jede Arbeitnehmergruppe. 
Das Vermögen ist nach dem Verhältnis der Zah­
len der gruppenangehörigenArbeitnehmer auf die 
getrennten Betriebsratsfonds aufzuteilen. 

(9) Wird· auf Grund von Beschlüssen der 
Arbeitnehmergruppen ein gemeinsamer Betriebs­
rat (§ 40 Abs. 4) errichtet, ist die Verwendung 
der bestehenden Betriebsratsfonds durch Be­
schluß der jeweils zuständigen Betriebs(Gruppen)­
versammlung zu regeln. 

(10) Die zuständige gesetzliche Interessenver­
tretung der Arbeitnehmer ist vom Beschluß ge­
mäß Abs. 7 und von den Maßnahmen im Sinne 
des Abs. 8 zu vers~ändigen. Sie hat die Durch­
führung der Auflösung, der Zusammenlegung 
und Trennung des Betriebsratsfonds durch einen 
Vertreter zu überwachen. 

(11) Die Durchführung der Auflösung und der 
Vermögensübertragung bei Zusammenlegung und 
Trennung obliegt der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer, wenn 

1. ein Beschluß der zuständigen Betriebs(Grup­
pen)versammlung fehlt; 

2. der Beschluß nicht den in § 73 Abs. 1 ge­
forderten Verwendungszweck vorsieht oder 

3. der Beschluß undurchführbar geworden ist. 

(12) Ein nach Durchführung der Auflösung 
verbleibender Vermögensüberschuß geht auf die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer über und ist von dieser für Wohl­
fahrtseinrichtungen der Arbeitnehmer zu ver­
wenden. 

Rechnungsprüfer 

§ 75. (1) Zur überprüfung der Verwaltung und 
Gebarung des Betriebsratsfonds hat die Betriebs­
(Gruppen)versammlung anläßlich der Beschluß­
fassung über die Einhebung einer Betriebsrats­
umlage aus ihrer Mitte in geheimer Wahl mit 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen, in 
Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit mehr als 
zwanzig Arbeitnehmern zwei Rechnungsprüfer 
(Stellvertreter) zu wählen. Diese dürfen dem Be­
triebsrat nicht angehören. § 58 Z. 4 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell­
vertreter) dauert drei Jahre. Wiederwahl ist zu­
lässig. 
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Geltendes Recht 

§ 11 BRG 

(4) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte zu wählen sind (§ 7 Abs. 4 und 5), haben 
die Befugnisse nach § 14 Abs. 1, zweiter Satz, 
Abs. 2 Z. 4, erster Satz, 7, 11, 12 und 14 und 
Abs. 3 beide Betriebsräte gemeinsam auszuüben. 

§ 11 Abs. 4, 2. Satz BRG 

Zu diesem Zwecke treten beide Betriebsräte zu 
gemeinsamer Beratung und Beschlußfassung unter 
dem Vorsitz eines Obmannes zusammen. Der 
Obmann und dessen Stellvertreter werden aus 
der Mitte der Mitglieder beider Betriebsräte mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge­
wählt; der Stellvertreter ist aus der Mitte der 
Mitglieder jenes Betriebsrates zu wählen, dem 
der Obmann als Mitglied nicht angehört. Im 
übrigen finden die Bestimmungen der Abs. (2) 
und (3) sinngemäß Anwendung. 

Fassung des Entwurfes 

Abschnitt 4 

Betriebsausschuß 

Voraussetzung und Errichtung 

§ 76. (1) In Betrieben, in denen getrennte 
Betriebsräte für die Gruppen der Arbeiter und der 
Angestellten bestehen, bildet die Gesamtheit der 
Mitglieder beider Betriebsräte zur Wahrnehmung 
gemeinsamer Angelegenheiten den Betriebsaus­
schuß. 

(2) Die Sitzung zur Wahl des Obmannes des 
Betriebsausschusses und dessen Stellvertreters ist 
von den Obmännern der Betriebsräte gemeinsam 
einzuberufen. Kommt es innerhalb von zwei 
Wochen zu keiner Einigung, kann ein Obmann 
allein die Einberufung vornehmen. Für die Wahl 
ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder jedes Betriebsrates erforderlich. 

(3) Bis zur Wahl des Obmannes des Betriebs­
ausschusses führt jener Betriebsratsobmann den 
Vorsitz, der die größere Arbeitnehmergruppe 
repräsentiert. Der Obmann des Betriebsausschus­
ses und dessen Stellvertreter werden aus der 
Mitte der Mitglieder beider Betriebsräte mit 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Der 
Stellvertreter ist aus der Mitte der Mitglieder 
jenes Betriebsrates zu wählen, dem der Obmann 
als Mitglied nicht angehört. § 58 Z. 4 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) In Betrieben, in denen für jede Gruppe nur 
je ein Betriebsobmann (§ 50 Abs.l) zu wählen ist, 
gilt mangels Einigung jener als Obmann des 
Betriebsausschusses, der die größere Arbeitneh­
mergruppe repräsentiert. Bei gleicher Gruppen­
stärke entscheidet das Los. 

(5) Der Obmann des Betriebsausschusses und 
dessen Stellvertreter sind neu zu wählen, sobald 
einer der beiden Betriebsräte sich nach Neuwahl 
konstituiert hat. 

Geschäftsführung 

§ 77. (1) Auf die Geschäftsführung des Betriebs­
ausschusses sind, soweit im folgenden nicht an­
deres bestimmt wird,die §§ 67 Abs. 1, 3 und 4, 
68, 69 Abs. 1, 2 und 3, 70 Z. 1 und 4, 71 und 72 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Obmann hat den Betriebsausschuß 
binnen zwei Wochen einzuberufen, wenn mehr 
als ein Drittel der Betriebsratsmitglieder des 
Betriebes oder ein Betriebsrat dies verlangt. 

(3) Werden bei einer Abstimmung sämtliche 
anwesenden Betriebsratsmitglieder einer Gruppe 
überstimmt, bedarf es in einer zweiten Abstim-
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840 der Beilagen 135 

Fassung des Entwurfes 

mung der Mehrheit von zwei Drittel der abge­
gebenen Stimmen. Ist für jede Gruppe nur ein 
Betriebsobmann zu wählen, bedarf es für das 
Zustandekommen eines Beschlusses der überein­
stimmung beider Betriebsobmänner. 

Abschnitt 5 

Betr ie bs r ät e ve rs am ml ung 

Zusammensetzung und Gesruäftsführung 

§ 78. (1) Die Gesamtheit der Mitglieder der im 
1,Internehmen bestellten Betriebsräte bildet die 
Betriebsräteversammlung. Die Betriebsrätever­
sammlung ist mindestens einmal in jedem Kalen­
derjahr vom. Zentralbetriebsrat einzuberufen. 
Den. Vorsitz führt der Obmann des Zentralbe­
triebsrates, bei dessen Verhinderung sein Stell­
vertreter. 

(2) Zur Beschlußfassung über die Fortsetzung 
der Tätigkeitsdauer (§ 82 Abs. 4) und über die 
Enthebung des Zentralbetriebsrates (Abs. 3) kann 
die Betriebsräteversammlung von jedem Betriebs­
rat einberufen werden. In diesem Falle führt der 
Obmann des einberufenden Betriebsrates den 
Vorsitz .. 

(3) Für eine Beschlußfassung über die Ent­
hebung des Zentralbetriebsrates ist die Anwesen­
heit VOn drei Viertel aller Betriebsratsmitglieder 
des Unternehmens und eine Mehrheit von zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Jedem Betriebsratsmitglied kommen so viele 
Stimmen zu, als der Zahl der bei der letzten 
Betriebsratswahl wahlbererutigten Arbeitnehmer, 
geteilt durch die Anzahl der Gewählten, ent­
sprirut. Die Abstimmung hat mittels Stimm­
zettels und geheim zu erfolgen. Im übrigen sind 
die Bestimmungen der §§ 47 Abs. 2, 48, 49 Abs. 2 
und 3 sinngemäß anzuwenden .. 

Aufgaben 

§ 79. Der Betriebsräteversammlung obliegt: 

1. Behandlung von Beriruten des Zentralbe­
triebsrates und der Rerunungsprüfer für den 
Zentralbetriebsratsfonds; 

2. Beschlußfassung über die Einhebung und 
Höhe der Zentralbetriebsratsumlage; 

3. Wahl und Enthebung der Rechnungsprüfer 
für den Zentralbetriebsratsfonds ; 

4. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Zentralbetriebsrates ; 

5. Beschlußfassung über die Fortsetzung der 
Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates (§ 82 
Abs.4). 
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Geltendes Recht 

§ 12 BRG. 

(1) Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe 
umfaßt, die eine wirtschaftliche Einheit bilden 
und vom Unternehmen zentral verwaltet wer­
den, ist in den Unternehmungen zur Behandlung 
und Beschlußfassung gemeinsamer Angelegenhei­
ten ein Zentralbetriebsrat zu errichten. 

(2) Der Zentralbetriebsrat besteht in Unter­
nehmungen bis zu 1000 Dienstnehmern aus vier 
Mitgliedern. In Unternehmungen mit mehr als 
1000 D.ienstnehmern erhöht sich für je weitere 
500 Dienstnehmer die Zahl der· Mitglieder um 
eines, in Unternehmungen mit mehr als 
5000 Dienstnehmern für je weitere 1000 Dienst­
nehmer um eines. Bruchteile von 500 und 1000 
werden für voll gerechnet. 

§ 12 BRG 

(3) Die Mitglieder des Zentralbetriebsrates 
werden von der Gesamtheit der Mitglieder der 
im Unternehmen bestellten Betriebsräte aus ihrer 
Mitte nach den Grundsätzen des Verhältnis­
wahlrechtes gewählt. 

§ 12 Abs. 3, 2. Satz BRG 

pie Stimmabgabe kann auch in der Weise erfol­
gen, daß der Stimmzettel in einem verschlossenen 
Umschlag vom Betriebsratsmitglied im Postwege 
dem Wahlvorstand übermittelt wird; hiefür gel­
ten die Bestimmungen des § 9 Abs. 6 und 7, 
jedoch ohne Beschränkung auf bestimmte Verhin­
derungsgründe, sinngemäß. 

Fassung des Entwurfes 

Abschnitt 6 

Zentralbetriebsrat 

Zusammensetzung 

§ 80. Der Zentralbetriebsrat besteht in Unter­
nehmen bis zu tausend Arbeitnehmern aus vier 
Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder erhöht sich 
für je weitere fünfhundert Arbeitnehmer, in 
Unternehmen mit mehr als fünftausend Arbeit­
nehmern für je weitere tausend Arbeitnehmer um 
jeweils ein Mitglied. Bruchteile von fünfhundert 
und tausend werden für voll gerechnet. § 50 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

Berufung 

§ 81. (1) Die Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates werden von der Gesamtheit der Mitglieder 
der im Unternehmen errichteten Betriebsräte 
aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen des Ver­
hältniswahlrechtes (§ 51 Abs. 2) geheim gewählt. 
Jedem wahlberechtigten Betriebsratsmitglied 
kommen so viele Stimmen zu, als der Zahl der 
bei der letzten Betriebsratswahl wahlberechtigten 
Arbeitnehmer, geteilt durch die Anzahl der Ge­
wählten, entspricht. 

(2) Die Wahl hat mittels Stimmzettels, und 
zwar durch persönliche Stimm abgabe oder durch 
briefliche Stimm abgabe im Postwege, zu erfolgen. 

(3) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf 
eine angemessene Vertretung der Gruppen der 
Arbeiter und Angestellten und der einzelnen 
Betriebe des Unternehmens im Zentralbetriebsrat 
Bedacht genommen werden; 

(4) Der Wahlvorstand besteht aus mindestens 
drei Betriebsratsmitgliedern. Jeder im Unterneh­
men bestehende Betriebsrat hat, sofern zwischen 
den Betriebsräten des Unternehmens keine an­
dere Vereinbarung zustande kommt, eines seiner 
Mitglieder in den Wahlvorstand zu entsenden. 
Der Wahlvorstand hat nach seiner Bestellung die 
\X'ahl unverzüglich vorzubereiten und innerhalb 
von vier Wochen durchzuführen. 

(5) Auf die Berufung des Zentralbetriebsrates 
sind die Vorschriften der §§ 51 Abs. 3, 56 Abs. 1, 
57, 59 und 60 sinngemäß anzuwenden. 
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840 der Bellagen 

Fassung des Entwurfes 

Tätigkeitsdauer 

i37 

§ 82. (1) Die Tätigkeitsdauer des Zentralbe­
iriebsrates beträgt drei Jahre. § 61 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Vor Ablauf der im Abs. 1 bezeichneten 
Zeit endet die Tätigkeit des Zentralbetriebs­
rates, wenn 

1. das Unternehmen aufgelöst wird; 
2. dem Unternehmen nur mehr ein Betrieb 

angehört; 
3. die Zahl der Mitglieder unter drei sinkt; 
4. die Betriebsräteversammlung die Enthebung 

des Zentralbetriebsrates beschließt; 
5. der Zentralbetriebsrat den Rücktritt be­

schließt; 
6. das Einigungsamt die Wahl für ungültig 

erklärt. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Zentralbetriebsrat 
erlischt, wenn 

1. die Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates 
endet; 

2. das Mitglied zurücktritt; 

3. die Mitgliedschaft zum Betriebsrat erlischt. 

(4) Hat in einem Unternehmen die Tätigkeit 
des Zentralbetriebsrates deshalb. geendet, weil 
durch vorübergehende Stillegung von Betrieben 
dem Unternehmen nur mehr ein Betrieb ange­
hört oder die Zahl der Mitglieder des Zentral­
betriebsrates unter drei gesunken ist, und wird in 
der Folge in ·wenigstens einem dieser stillgelegten 
Betriebe die Tätigkeit wieder aufgenommen, so 
können die Mitglieder der Betriebsräte des 
Unternehmens die Fortsetzung der Tätigkeit des 
Zentralbetriebsrates bis zur Beendigung seiner 
ursprünglichen Tätigkeitsdauer beschließen, wenn 

1. in dem Betrieb, der seine Tätigkeit wieder 
aufgenommen hat, ein Beschluß zur Fort­
setzung der Tätigkeitsdauer des Betriebs­
rates (§ 63) gefaßt wurde und 

2. die Zahl der im Unternehmen verbliebenen 
und wieder eingestellten ehemaligen Mit­
glieder (Ersatzmitglieder) des Zentralbe­
triebsrates mindestens die Hälfte der Zahl 
der ursprünglichen Zentralbetriebsratsman­
date erreicht. 

(5) Für den Eintritt von Ersatzmitgliedern ist 
§ 65 sinngemäß anzuwenden. Enthält der Wahl­
vorschlag, dem das ausgeschiedene oder verhin­
derte Mitglied angehört, kein für ein Nachrücken 
in Frage kommendes Ersatzmitglied, so entsendet 
die wahlwerbende Gruppe ein anderes Betriebs­
ratsmitglied in den Zentralbetriebsrat. 
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138 840 der Beilagen 

Geltendes Recht 

§ 12 BRG 

(4) Der Zentralbetriebsrat wählt aus seiner 
Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen einen Vorsitzenden und zwei Stellver­
treter. 

Fassung des Entwurfes 

Geschäftsführung 

§ 83. Auf die Geschäftsführung des Zentral­
betriebsrates sind die Vorschriften der §§ 66 
Abs. 1 bis 3, 6 und 8, 67, 68, 69 Abs. 1 bis 3, 
70 Z. 1 und 4 und 71 sinngemäß anzuwenden. 

Aufwand 

§ 84. (1) Räumlichkeiten, Dienstleistungen und 
sachliche Mittel für den Zentralbetriebsrat sind 
in sinngemäßer Anwendung des § 72 vom Be­
triebsinhaber zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die den einzelnen Mitgliedern des Zentral­
betriebsrates in Ausübung ihrer Tätigkeit er­
wachsenen Barauslagen sind aus dem Zentral­
betriebsratsfonds, ist ein solcher nicht errichtet, 
aus dem Betriebsratsfonds des Betriebes, der das 
Mitglied in den Zentralbetriebsrat entsendet hat, 
zu entrichten. 

Zentralbetriebsratsumlage 

§ 85. (1) Zur Deckung der Kosten der Ge­
schäftsführung des Zentralbetriebsrates und zur 
Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrtsein­
richtungen der Arbeitnehmerschaft des Unter­
nehmens kann eine Zentralbetriebsratsumlage 
eingehoben werden. Sie darf höchstens zehn 
Prozent der Betriebsratsumlage betragen. 

(2) Einhebung und Höhe der Zentralbetriebs­
ratsumlage beschließt auf Antrag des Zentral­
betriebsrates oder eines Betriebsrates die Be­
triebsräteversammlung. Die Zentralbetriebsrats­
umlage ist aus den in den einzelnen Betrieben 
des Unternehmens eingehobenen Betriebsrats­
umlagen zu entrichten. 

(3) Der Arbeitgeber hat die Zentralbetriebs­
ratsumlage von der einbehaltenen Betriebsrats­
umlage in Abzug zu bringen und unmittelbar an 
den Zentralbetriebsratsfonds abzuführen. 

Zentralbetriebsratsfonds 

§ 86. Die Eingänge aus der Zentralbetriebsrats­
umlage sowie sonstige für die im § 85 Abs. 1 
bezeichneten Zwecke bestimmte Vermögenschaf­
ten bilden den mit Rechtspersönlichkeit ausge­
statteten Zentralbetriebsratsfonds, der vom Zen­
tralbetriebsrat verwaltet wird. Die Mittel des 
Zentralbetriebsratsfonds dürfen nur zu den im 
§ 85 Abs. 1 bezeichneten Zwecken verwendet 
werden. 

Verwaltung und Auflösung des Zentralbetriebs­
ratsfonds 

§ 87. Der Zentralbetriebsratsfonds ist aufzu­
lösen, wenn die Voraussetzungen für die Errich­
tung eines Zentralbetriebsrates dauernd wegge­
fallen sind. In diesem Fall ist das Vermögen auf 
jene Betriebsratsfonds des Unternehmens, aus 

I .. 
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Geltendes Recht 

§ 14 Abs. 2 BRG 

1. Er hat die Einhaltung der für den Betrieb 
geltenden Kollektivverträge und sonstiger 
dienstrechtlicher Vereinbarungen zu über­
wachen ... 

§ 14 Abs. 2 BRG 

9. Der Betriebsrat hat das Recht, in die .vom 
Betrieb geführten Lohn- und Gehaltslisten 
und in die zur Berechnung der Löhne und 
Gehälter erforderlichen Unterlagen Einsicht 
zu nehmen, sie zu überprüfen und die Lohn­
(Gehalts)auszahlung zu kontrollieren. 

§ 14 Abs. 2 BRG 

8. Betriebsbesichtigungen durch Organe der 
Arbeits~ oder Bergwerksinspektion oder son­
stige zur überwachung von Arbeitsschutz­
vorschriften gesetzlich berufene Organe sind 
Mitglieder des Betriebsrates beizuziehen. Der 
Betriebsinhaber oder das von ihm beauftragte 
Organ ist verpflichtet, von der Ankunft 
eines Aufsichtsorgans . den Betriebsrat unver­
züglich zu verständigen. 

Fassung des Entwurfes 

deren Betriebsratsumlage Beiträge zum Zentral­
betriebsratsfonds geleistet wurden, aufzuteilen. 
Die Auf teilung erfolgt nach dem Verhältnis der 
Zahlen der zu den einzelnen Betriebsratsfonds 
beitragspflichtigen Arbeitnehmer. § 74 Abs. 2, 
4 bis'6 und 12 sind sinngemäß anzuwenden. 

Rechnungsprjifer für den 
Zentralbetriebsratsfonds 

§ 88. (1) Zur überprüfung der Verwaltung 
und Gebarung des Zentralbetriebsratsfonds hat 
die Betriebsräteversammlung anläßlich der Be­
schlußfassung über die Einhebung einer Zentral­
betriebsratsumlage aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
zwei Rechnungsprüfer (Stellvertreter) zu wählen. 
Diese dürfen dem Zentralbetriebsrat nicht ange­
hören. § 58 Z. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer (Stell­
vertreter) dauert drei Jahre. Wiederwahl ist zu­
lässig. 

3. HAUPTSTüCK 

BEFUGNISSE DER ARBEITNEHMERSCHAFT 

Abschnitt 1 

Allgemeine Befugnisse 

überwachung 

§ 89. Der Betriebsrat hat das Recht, die Ein­
haltung der die Arbeitnehmer des Betriebes be­
treffenden i Rechtsvorschriftenund arbeitsr~cht­
lichen Vereinbarungen zu überwachen. Insbeson­
dere stehen ihm folgende Befugnisse zu: 

1. der Betriebsrat ist berechtigt, in die vom 
Betrieb geführten Aufzeichnungen über die 
Bezüge der Arbeitnehmer und die zur Be­
rechnung dieser Bezüge erforderlichen Un­
terlagen Einsicht zu nehmen, sie zu über­
prüfen und die Auszahlung zu kontrollieren. 
Dies gilt auch für andere, die Arbeitnehmer 
betreffenden Aufzeichnungen, deren Kennt­
nis für den Betriebsrat zur Ausübung seiner 
Befugnisse erforderlich ist; 

2. der Betriebsrat ist allen Betriebsbesichtigun­
gen beizuziehen, die von den zur über­
wachung von Arbeitnehmerschutzvorschrif­
ten gesetzlich berufenen Organen durchge­
führt werden oder an denen diese Organe 
teilzunehmen haben oder teilnehmen. Der 
Betriebsinhaber oder dessen Beauftragter ist 
.verpflichtet, den Betriebsrat von der An­
kunft eines Aufsichtsorgans un:verzüglich zu 
verständigen. 
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Geltendes Recht 

§ 14 Abs. 1, 2. Satz BRG 

Der Betriebsrat . ist berechtigt, bei allen Ange­
legenheiten, die· die Interessen der Diens~nehmer 
des Betriebes betreffen, entsprechende ·Maßnah­
men zu beantragen sowie auf die Beseitigung 
von Mängeln hinzuwirken. 

§ 14 Abs. 1, 1. Satz BRG 

Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem Betriebs­
rat über alle Angelegenheiten, welche die wirt­
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen oder kul­
turellen Interessen der Dienstnehmer des Betrie­
bes beruhren, Auskunft zu erteilen. 

§ 14 Abs. 1, 2. Satz BRG 

Er ist weiters verpflichtet, mit dem Betriebsrat 
mindestens vierteljährlich und auf Verlangen des 
Betriebsrates monatlich gemeinsame Beratungen 
über allgemeine Grundsätze der Betriebsführung 
in sozialer, personeller, wirtschaftlicher und tech­
nischer Hinsicht sowie über die Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen abzuhalten. 

§ 14 Abs. 2 BRG 

11. Der Betriebsrat ist berechtigt, zugunsten der 
Dienstnehmer und ihrer 'Familienangehöri­
gen unter BeaChtung der geltenden gesetz­
lichen Vorschriften Unterstützungseinrich­
tungen sowie sonstige Wohlfahrtseinrichtun­
gen zu erriChten und ausschließlich zu ver­
walten. 

Fassung des Entwurfes 

Intervention 

§ 90. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, in 
allen Angelegenheiten, die die Interessen der 
Arbeitnehmer berühren, beim Betriebsinhaber, 
erforderlichenfalls auch bei den zuständigen Stel­
len außerhalb des Betriebes, entsprechende Maß­
nahmen zu beantragen und die Beseitigung von 
Mängeln zu verlangen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den 
Betriebsrat auf dessen Verlangen in allen Ange­
legenheiten des Betriebes, die die Interessen der 
Arbeitnehmer des Betriebes berühren, anzu­
hören. 

Allgemeine Information 

§ 91. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die 
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen oder 
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer des Be­
triebes berühren, Auskunft zu erteilen und ihn 
über wichtige Angelegenheiten zu informieren. 

Beratung 

§ 92. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 
mit dem Betriebsrat mindestens vierteljährlich 
und auf Verlangen des Betriebsrates monatlich 
gemeinsame Beratungen über laufende Ange­
legenheiten, allgemeine Grundsätze der Betriebs­
führung in sozialer, personeller, wirtschaftlicher 
und technischer Hinsicht sowie über die Gestal­
tung der Arbeitsbeziehungen abzuhalten. 

(2) Betriebsrat und Betriebsinhaber sind be­
rechtigt, an ihre zuständigen kollektivvertrags­
fähigen . KÖrperschaften das Ersuchen zu richten, 
einen Vertreter zur Teilnahme an diesen Bera­
tungen zu entsenden,' sofern über Betriebsände­
rungen oder andere wichtige Angelegenheiten 
beraten werden soll. Betriebsinhaber und Be­
triebsrat haben einander gegenseitig rechtzeitig 
Mitteilung zu machen, um dem anderen Teil die 
Beiziehung seiner Interessenvertretung zu er­
möglichen. 

Errichtung und Verwaltung von Wohlfahrtsein­
'richtungen der Arbeitnehmer 

§ 93. Der Betriebsrat ist berechtigt, zugunsten 
der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
Unterstützungseinrichtungen . sowie sonstige 
Wohlfahrtseinrichtungen ,. zu errichten und aus­
schließlich zu verwalten. 
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§ 14 Abs. 2 BRG 

14. Der Betriebsrat ist berufen, an der Planung 
und Durchführung der betrieblichen Berufs­
ausbildung sowie betrieblicher Schulungs­
und Umschulungsmaßnahmen mitzuwirken. 
Werden, solche Maßnahmen vom Betriebs­
inhaber ,im Zusammenwirken mit den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
durchgeführt, so istdarüher hinaus der Be-

, triebsrat den diesbezüglichen Verhandlungen 
beizuziehen. Der B,etriebsrat ist weiters be~ 
rufen, an der Verwaltung betriebseigener 
Ausbildungs- und Schulungseinrichtungen 
teilzunehmen. Die Art der Teilnahme ist mit 
.dein Betriebsinhaber zu vereinbaren. 

§ 14 Abs. 2 BRG 

11. Der Betriebsrat ist berechtigt, zugunsten der 
Dienstnehmer und ihrer Familienangehörigen 
unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 
Vorschriften Unterstützungseinrichtungen so­
wie sonstige Wohlfahrtseinrichtungen zu er­
richten und ausschließlich zu verwalten. Sind 
solche Wohlfahrtseinrichtungen vom Be-

Fassung des Entwurfes 

Ab s c h ni tt 2 

Mit wir k u n gin S 0 z i ale n A n gel e­
gen h ei t e n 

Mitwirkung in Angelegenheiten der betrieb­
lichen Berufsausbildung und Schulung 

§ 94. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, an der 
Planung und Durchführung der betrieblichen 
Berufsausbildung sowie betrieblicher Schulungs­
und Umschulungsmaßnahmen mitzuwirken. 

(2) Der Betriebsrat hat das Recht, an den 
Verhandlungen zwischen dem Betriebsinhaber 
und den Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung über Maßnahmen der betrieblichen Schu­
lung, Umschulung und Berufsausbildung teilzu­
nehmen. Zeitpunkt und Gegenstand der Beratun­
gen sind ihm rechtzeitig mitzuteilen. 

(3) Der Betriebsrat hat sich an allen behörd­
lichen Besichtigungen. 'zu beteiligen, welche die 
Planung' und Durchführung der betrieblichen 
Berufsausbildung berühren. 

(4) Der Betriebsrat hat das Recht, an der 
Verwaltun~ von betriebs- und unternehmens­
eigenen S<.' ·'lungs- und Bildungseinrichtungen 
und an deI. . ~nung und Durchführung von 
Maßnahmen der betrieblichen Berufsausbildung 
sowie betrieblicher Schulungs- und Umschulungs­
maßnahmen teilzunehmen. Art und Umfang der 
Teilnahme sind durch Betriebsvereinbarung zu 
regeln. Kommt zwischen Betriebsinhaber und 
Betriebsrat über den Abschluß, die Abänderung 
oder Aufhebung einer solchen Betriebsverein­
barung eine Einigung nicht zustande, entscheidet 
auf Antrag eines der Streitteile das Einigungsamt. 

(5) Die Errichtung, Ausgestaltung und Auf­
lösung von betriebs- und unternehmenseigenen 
Schulungs- und Bildungseinrichtungen kann durch 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

(6) Der Betriebsrat kann die Auflösung einer 
betriebs- oder unternehmens eigenen Schulungs­
oder Bildungseinrichtung binnen vier Wochen 
beim Einigungsamt anfechten, wenn sie einer 
Betriebsvereinbarung (Abs. 5) widerspricht oder, 
wenn eine solche nicht besteht, unter Abwägung 
der Interessen der Belegschaft und der wirtschaft­
lichen Lage des Betriebes nicht gerechtfertigt ist. 

Mitwirkung an betrieblichen Wohlfahrtseinrich­
tungen 

§ 95. (1) Der Betriebsrat hat das Recht, an der 
Verwaltung von betriebs- und unternehmens­
eigenen Wohlfahrtseinrichtungen teilzunehmen. 
Art und Umfang der Teilnahme sind durch 
Betriebsvereinbarung zu regeln. Kommt zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsrat über den Ab­
schluß, die Abänderung oder Aufhebung einer 
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triebsinhaber errichtet, so nimmt der Be- solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht 
triebsrat an der Verwaltung dieser Einrich- zustande, entscheidet auf Antrag ~ines der Streit­
tungen teil. Die näheren Bestimmungen wer- teile das Einigurigsamt. 
den durch Verordnung geregelt. 

§ 14 Abs. 2 BRG 

13. Der Betriebsrat hat an der Aufrechterhal­
tung der Disziplin in den Betrieben mitzu­
wirken. Disziplinarmaßnahmen können, falls 
die Arbeitsordnung (Dienstordnung) solche 
vorsieht, nur im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat getroffen werden. 

§ 14 Abs. 2 BRG-

2. Akkord-, Stück- und Gedinglöhne, akkord­
ähnliche und sonstige leistungsbezogene Prä­
mien und Entgelte, die auf Arbeits(Persön­
lichkei ts) bewertungsverfahren, statistischen 
Verfahren, Datenerfassungsverfahren, 
Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgelt­
findungsmethoden beruhen, sowie die maß­
geblichen Grundsätze (Systeme und Metho­
den) für die Ermittlung und Berechnung 
dieser Löhne bzw. Entgelte können, soweit 
sie nicht durch Kollektivvertrag geregelt 
sind, rechtswirksam nur mit Zustimmung 
des Betriebsrates geregelt werden. 

§ 22 KVG 

Die Arbeitsordnung hat insbesondere zu regeln: 

§ 22 KVG 

c) die Arbeitstage, den Beginn und das Ende 
der Arbeitszeit sowie die Dauer und Lage 
der Arbeitspausen; 

§ 22 KVG 

e) die Zeit der Abrechnung und der Aus­
zahlung des Arbeitsentgeltes; 

§ 14 Abs. 2 BRG 

10. Die Urlaubseinteilung oder deren Abände­
rung hat im Einvernehmen mit dem Be­
triebsrat zu erfolgen. 

(2) Die Errichtung, Ausgestaltung und Auf­
lösung betriebs- und unternehmenseigener Wohl­
fahrtseinrichtungen kann durch Betriebsverein­
barung geregelt werden. 

(3) Der Betriebsrat kann die Auflösung einer 
betriebs- oder unternehmenseigenen Wohlfahrts­
einrichtung binnen vier Wochen beim Einigungs­
amt anfechten, wenn sie einer Betriebsverein­
barung (Abs. 2) widerspricht oder, wenn eine 
solche nicht besteht, unter Abwägung der Inter­
essen der Belegschaft und der wirtschaftlichen 
Lage des Betriebes nicht gerechtfertigt ist. 

Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

§ 96. Folgende Maßnahmen des Betriebsin­
habers bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Zustimmung des Betriebsrates: 

1. die Einführung einer betrieblichen Diszipli­
narordnung; 

2. die Einführung von Personalfragebögen, so­
fern in diesen nicht bloß die allgemeinen 
Angaben Zur Person und zu den fachlichen 
Voraussetzungen für die beabsichtigte Ver-·' 
wendung des Arbeitnehmers enthalten sind; 

3. die Regelung von Akkord-, Stück- und 
Gedinglöhnen, akkordähnlichen und sonsti­
gen leistungsbezogenen Prämien und Ent­
gelten, die auf Arbeits(Persönlichkeits)bewer­
tungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder 
ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruhen, 
sowie der maßgeblichen Grundsätze (Systeme 
und Methoden) für die Ermittlung und Be­
rechnung dieser Löhne bzw. Entgelte. 

Betriebsvereinbarungen 

§ 97. (1) Durch Betriebsvereinbarung im Sinne 
des § 29 können folgende Angelegenheiten ge­
regelt werden: 

1. Fragen der Ordnung des Betriebes; 

2. die generelle Festsetzung des Beginns und 
Endes der täglichen Arbeitszeit, der Dauer 
und Lage der Arbeitspausen und der Ver­
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage; 

3. Regelung der Art und Weise der Abrech­
nung und insbesondere von Zeit und Ort 
der Auszahlung der Bezüge; 

4. Aufstellung von Grundsätzen betreffend. 
den Verbrauch des Erholungsurlaubes; 

\ 

tI 
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§ 22 KVG 

g) die Behandlung der Arbeiter und Ange­
stellten im Falle der Erkrankung oder eines 
Unfalles; 

j) die Kündigungsfristen und die Fälle, in 
denen das Dienstverhältnis vorzeitig auf­
gelöst werden kann. 

a) die verschiedenen Arbeiter- und Angestell­
tenkategorien sowie die Art der Verwen­
dung der Frauen, der jugendlichen Dienst­
nehmer und der Lehrlinge; 

Fassung des Entwurfes 

5. Maßnahmen zur Vermeidung von für die 
Arbeitnehmer nachteiligen Folgen emer 
Betriebsänderung ; 

6. Einführung von Kontrollrnaßnahmen, wel­
che die Menschenwürde oder Persönlich­
keit der Arbeitnehmer berühren; 

7. Aufstellung von Einstellungsrichtlinien ; 

8. Richtlinien für die Vergabe von Werk­
wohnungen; 

9. Maßnahmen zur zweckentsprechenden Be­
nützung von Betriebseinrichtungen und Be­
triebs mitteln; 

10. Regelung von Entgeltfortzahlungsansprü­
chen für den zur Teilnahme an Betriebs­
(Gruppen-, Betriebshaupt)versammlungen 
erforderlichen Zeitraum und damit im 
Zusammenhang stehende Fahrtkosten ver­
gütungen; 

11. Einführung von Maßnahmen zur Verhü­
tung von Unfällen und Berufskrankheiten 
und zur humangerechten Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen im Betrieb; 

12. Erstattung von Auslagen und Aufwendun­
gen sowie Regelung von Aufwandsent­
schädigungen ; 

13. Anordnung der vorübergehenden Verkür­
zung oder Verlängerung der Arbeitszeit; 

14. Grundsätze des betrieblichen Vorschlags­
wesens; 

15. Gewährung von Zuwendungen aus beson~ 
deren betrieblichen Anlässen; 

16. Einführung von Systemen der Gewinnbe­
teiligung; 

17. Maßnahmen zur Sicherung der vom Arbeit­
nehmer eingebrachten Gegenstände; 

18. Einführung von betrieblichen Pensions­
und Ruhegeldleistungen; 

19. Maßnahmen der Personalplanung, insbe­
sondere Aufstellung von Richtlinien für die 
innerbetriebliche Ausschreibung und Be­
setzung von Arbeitsplätzen sowie für die 
Versetzung und Beförderung von Arbeit­
nehmern; 

20. Regelung des betrieblichen Beschwerde­
wesens; 

21. Rechtsstellung der Arbeitnehmer bei 
Krankheit und Unfall; 

22. Kündigungsfristen und Gründe zur vor­
zeitigen Beendigung des Arbeitsverhält­
msses; 

23. Bezeichnung der verschiedenen Arbeiter­
und Angestelltenkategorien sowie Art der 
Verwendung der Frauen und der jugend­
lichen Arbeitnehmer einschließlich der 
Lehrlinge. 
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§ 14 Abs. 2 BRG 

4. Arbeitsordnungen (Dienstordnungen nach 
§ 200 Allgemeines Berggesetz) können, so­
weit sie nicht zwischen kollektivvertrags­
fähigen Körperschaften (§§ 3 und 5 des Kol­
lektivvertragsgesetzes) vereinbart wurden, 
nur mit Zustimmung des Betriebsrates er­
lassen und abgeändert werden. 

§ 27 KVG 

(1) Das Eiriigungsamt ist· berufen, einen Aus­
gleich anzubahnen und, wenn erforderlich, eine 
Entscheidung zu fällen: 

a) wenn sich zwischen dem Betriebsinhaber 
und der gesetzlichen Betriebsvertretung 
Streitigkeiten über· die Erlassung oder Ab­
änderung der Arbeitsordnung (Dienstord­
nung nach § 200 des Allgemeinen Berg­
gesetzes) ergeben; 

§ 14 Abs. 2 BRG 

5. Jede Neuaufnahme von Dienstnehmern ist 
dem Betriebsrat vor deren Einstellung in 
den Betrieb, wenn sich dies aber als untun­
lich erweist, spätestens gleichzeitig mit der 
Anmeldung zur Sozialversicherung vom Be­
triebsinhaber mitzuteilen. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Liegt in den in Abs. 1 Z. 1 bis 10 bezeich­
neten Angelegenheiten eine kollektivvertragliche 
Regelung nicht vor, und kommt zwischen Be­
triebsinhaber und Betriebsrat über den Abschluß, 
die Abänderung oder Aufhebung einer solchen 
Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht zu­
stande, so entscheidet auf Antrag eines der Streit­
teile das Einigungsamt. 

Abschnitt 3 

Mitwirkung in personellen 
Angetegenheiten 

Mitwirkung bei der Einstellung von Arbeit­
nehmern 

§ 98. (1) Der Betriebsrat kann dem Betriebs­
inhaber jederzeit die Ausschreibung eines zu be­
setzenden Arbeitsplatzes vorschlagen. 

(2) Der Betriebsrat ist vor jeder beabsichtigten 
Einstellung eines Arbeitnehmers unter Bekannt­
gabe der in Aussicht genommenen Verwendung, 
des vorgesehenen Arbeitsplatzes und der beab­
sichtigten vertraglichen Vereinbarungen zu ver­
ständigen. Auf Verlangen des Betriebsrates ist 
ihm über alle die Person des Bewerbers be­
treffenden Umstände, soweit sie für die Er­
füllung der Aufgabe des Betriebsrates von Be­
deutung sein können, Auskunft zu erteilen. 

(3) Der Betriebsinhaber hat die beabsichtigte 
Einstellung eines Arbeitnehmers dem Betriebsrat 
jener Gruppe, welcher der Einstellungswerber 
angehören würde, ehestmöglich mitzuteilen und 
- sofern der Betriebsrat bis zum Ablauf des der 
Mitteilung folgenden Tages eine Beratung be­
gehrt hat - mit ihm zu beraten. Die Verständi­
gung von der beabsichtigten Einstellung kann 
auch durch den Einstellungswerber erfolgen. 

(4) Der Betriebsrat kann gegen die beabsich­
tigte Einstellung binnen drei Arbeitstagen ab 
Verständigung Einspruch erheben. Wird eine 
Einstellung entgegen dem Einspruch vorgenom­
men, kann der Betriebsrat innerhalb von 8 Tagen 
nach Ablauf der Einspruchsfrist beim Einigungs-
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§ 14 Abs. 2 BRG 

3. Löhne bzw. Entgelte der in Z. 2 ange~ 
führten Art für einzelne Dienstnehmer oder 
einzelne Arbeiten, die kollektiv nicht ver~ 
ein bart werden können, sind, wenn zwischen 
dem Betriebsinhaber und dem Dienstnehmer 
eine Einigung nicht zustande kommt, unter 
Mitwirkung des Betriebsrates festzusetzen. 

§ 14 Abs. 2 BRG 

6. Die dauernde Einreihung von Dienstneh­
mern auf einen anderen Arbeitsplatz bedarf 
der Zustimmung des Betriebsrates, wenn mit 
dem Wechsel des Arbeitsplatzes eine Ver­
schlechterung der Lohn- oder sonstigen Ar­
beitsbedingungen verbunden ist; im Streit­
falle entscheidet das Einigungsamt (§ 26 
lit. c). 

§ 14 Abs. 2 BRG 

13. Der Betriebsrat hat an der Aufrechterhal­
tung der Disziplin in den Betrieben mit­
zuwirken. Disziplinarmaßnahmen können, 
falls die Arbeitsordnung (Dienstordnung) 
solche vorsieht, nur im Einvernehmen mit 
dem Betriebsrat getroffen werden. 

Fassung des Entwurfes 

amt den Antrag auf Ungültigerklärung der Ein­
stellung sowie Unterlassung der Weiterbeschäfti­
gung stellen. 

(5) Der Anfechtung ist stattzugeben, wenn 
1. die Einstellung gegen zwingende gesetzliche 

Vorschriften, den Kollektivvertrag oder eine 
Betriebsvereinbarung verstößt; 

2. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß der in Aussicht genommene Be­
werber durch gesetz- oder sittenwidriges 
Verhalten den Betriebsfrieden stören würde; 

3. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß infolge der Einstellung die Ar­
beitsplätze von im Betrieb Beschäftigten ge~ 
fährdet werden, ohne daß dies aus betrieb­
lichen oder persönlichen Gründen gerecht­
fertigt ist. 

Mitwirkung bei der Festsetzung von Leistungs­
entgelten im Einzelfall 

§ 99. Vereinbarungen über Entgelte der in 
§ 96 Z. 3 bezeichneten Art für einzelne Arbeit­
nehmer oder einzelne Arbeiten, die generell nicht 
vereinbart werden können, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Be­
triebsrates. 

Mitwirkung bei Versetzungen 

§ 100. Die dauernde Einreihung von Arbeit­
nehmern auf einen anderen Arbeitsplatz bedarf 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 
Betriebsrates, wenn mit dem Wechsel des Arbeits­
platzes eine Verschlechterung der Entgelt- oder 
sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden ist. Die 
Zustimmung kann durch Entscheidung des Eini­
gungsamtes ersetzt werden. 

Mitwirkung bei Verhängung von Disziplinar­
maßnahmen 

§ 101. Der Betriebsrat hat an der Aufrecht­
erhaltung der Disziplin im Betrieb mitzuwirken. 
Die Verhängung VOn Disziplinarmaßnahmen im 
Einzelfall ist nur zulässig, wenn sie in einem 
Kollektivvertrag oder in einer Betriebsverein­
barung (§ 96 Z. 1) vorgesehen ist; sie bedarf, 
sofern darüber nicht eine mit Zustimmung des 
Betriebsrates eingerichtete Stelle entscheidet, der 
Zustimmung des Betriebsrates. 

Mitwirkung bei der Vergabe von Werk­
wohnungen 

§ 102. (1) Die beabsichtigte Vergabe einer 
, Werkwohnung an einen im Betrieb beschäftigten 

Arbeitnehmer hat der Betriebsinhaber dem Be-

10 
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triebsrat ehestmöglich mitzuteilen und innerhalb 
der Einspruchsfrist über Verlangen des Betriebs­
rates mit diesem zu beraten. 

(2) Der Betriebsrat kann binnen 6 Arbeits­
tagen ab Verständigung gegen die beabsichtigte 
Vergabe Einspruch erheben. Während der Ein­
spruchsfrist darf die Wohnungsvergabe bei son­
stiger Rechtsunwirksamkeit nicht durchgeführt 
werden. 

(3) Eine entgegen seinem Einspruch vorge­
nommene Vergabe einer Werkwohnung kann der 
Betriebsrat innerhalb von 8 Tagen nach Ablauf 
der Einspruchsfrist beim Einigungsamt anfechten. 

(4) Das Einigungsamt hat der Anfechtung statt­
zugeben und dem Betriebsinhaber aufzutragen, 
die Maßnahme rückgängig zu machen, wenn 

1. die Vergabe der Werkwohnung gegen eine 
Betriebsvereinbarung verstößt; 

2. die Vergabe der Werkwohnung eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Bevorzugung des Ar­
beitnehmers gegenüber anderen Arbeitneh­
mern des Betriebes darstellt, wobei die Inter­
essen des Betriebsinhabers und der Arbeit­
nehmerschaft in gleicher Weise zu berück­
sichtigen sind. 

Mitwirkung bei Beförderungen 

§ 103. (I) Der Betriebsinhaber hat die beab­
sichtigte Beförderung eines Arbeitnehmers dem 
Betriebsrat mitzuteilen und auf Verlangen des 
Betriebsrates mit diesem innerhalb der Ein­
spruchsfrist zu beraten. 

(2) Der Betriebsrat kann gegen die beabsich­
tigte Beförderung innerhalb einer Frist von 
3 Arbeitstagen ab Verständigung Einspruch er­
heben. Eine vor Ablauf der Einspruchsfrist vor­
genommene Beförderung ist rechtsunwirksam. 

(3) Der Betriebsrat kann die entgegen seinem 
Einspruch vorgenommene Beförderung innerhalb 
von 8 Tagen nach Ablauf der Einspruchsfrist 
beim Einigungsamt anfechten. 

(4) Das Einigungsamt hat der Anfechtung 
stattzugeben, die Beförderung für ungültig zu 
erklären und die in Aussicht genommene Ver­
wendung zu untersagen, wenn 

1. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß der in Aussicht genommene Be­
werber durch gesetz- oder sittenwidriges 
Verhalten den Betriebsfrieden' stören würde; 

2. die Beförderung gegen den Personalplan 
oder die Beförderungsrichtlinien (§ 97 Abs. 1 
Z. 19) verstößt; 

3. die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis be­
steht, daß die in Aussicht genommene Be­
förderung den Betriebsfrieden deshalb stö-
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§ 25 BRG 

(1) In Betrieben, in denen Betriebsräte (Ver­
trauensmänner) bestellt sind, hat der Betriebs­
inhaber vor jeder Kündigung eines Dienstneh­
mers den Betriebsrat zu verständigen; bei Ent­
lassung kann die Verständigung auch nachträg­
lich binnen drei Tagen erfolgen. 

§ 25 BRG 

(2) Der Betriebsrat muß innerhalb einer Frist 
von drei Tagen nach erfolgter Verständigung 
dazu Stellung nehmen. Erfolgt keine Stellung­
nahme, gilt dies als Zustimmung. 

§ 25 BRG 

(3) Der Betriebsinhaber darf die Kündigung 
vor Ablauf der in Abs. 2 festgesetzten Frist bei 
sonstiger Rechtsunwirksamkeit nicht aussprechen. 
Wenn der Betriebsinhaber trotz des Widerspru­
ches des Betriebsrates nach Ablauf der in Abs. 2 
festgelegten Frist kündigt, kann der Betriebsrat 
auf Verlangen des gekündigten Dienstnehmers die 
Kündigung innerhalb einer Frist von einer Woche 
nach erfolgter Verständigung beim Einigungs­
amt anfechten, wenn er der Ansicht ist, daß der 
Grund zur Kündigung des Dienstnehmers 

a) in seiner Tätigkeit in Gewerkschaften, 

b) in seiner früheren Tätigkeit als Mitglied 
des Betriebsrates, 

Fassung des Entwurfes 

ren würde, weil dem Bewerber die wesent­
lichen sachlichen Voraussetzungen für die 
angestrebte höhere Verwendung fehlen. 

Nichtigkeit von Kündigungen 

§ 104. Kündigungen, die gegen ein gesetzliches 
Verbot oder die guten Sitten verstoßen, sind 
nichtig. Nichtig sind insbesondere Kündigungen, 
deren Motiv im Beitritt oder in der Mitglied­
schaft des gekündigten Arbeitnehmers zu Ge­
werkschaften, in seiner Tätigkeit in Gewerk­
schaften oder in Ausübung betriebsverfassungs­
rechtlicher Befugnisse, insbesondere auch in der 
Bewerbung um die Mitgliedschaft in Organen 
der Arbeitnehmerschaft oder in seiner früheren 
Tätigkeit in solchen Organen gelegen ist. 

Anfechtung von Kündigungen 

§ 105. (1) Der Betriebsrat ist über beabsichtigte 
Kündigungen, von denen in Betrieben bis 50 Ar­
beitnehmer mindestens 5, in Betrieben mit 51 bis 
200 Arbeitnehmern mindestens 10, in Betrie­
ben mit 201 bis 500 Arbeitnehmern mindestens 
20, in Betrieben mit 501 bis 1000 Arbeitnehmern 
mindestens 40 Arbeitnehmer und in Betrieben 
mit mehr als 1000 Arbeitnehmern mindestens 
fünf Prozent der Arbeitnehmer betroffen sind, 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

(2) Der Betriebsinhaber hat vor jeder Kündi­
gung eines Arbeitnehmers den Betriebsrat zu 
verständigen, der innerhalb von 3 Arbeitstagen 
hiezu Stellung nehmen kann. Die Frist verlängert 
sich bei Kündigungen im Sinne des Abs. 1 um 5 
weitere Arbeitstage. 

(3) Der Betriebsinhaber hat auf Verlangen des 
Betriebsrates mit diesem innerhalb der Frist zur 
Stellungnahme über die Kündigung zu beraten. 
Eine vor Ablauf dieser Frist ausgesprochene 
Kündigung ist nur rechtswirksam, wenn der 
Betriebsrat eme Stellungnahme abgegeben hat. 

(4) Hat der Betriebsrat der beabsichtigten 
Kündigung innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Frist nicht ausdrücklich zugestimmt, so kann 
diese beim Einigungsamt angefochten werden, 
wenn 

1. die Kündigung wegen des Beitrittes oder der 
Mitgliedschaft des Arbeitnehmers zu Ge­
werkschaften, wegen seiner Tätigkeit in Ge­
werkschaften oder wegen Ausübung seiner 
betri:ebsverfassungsrechtlichen Befugnisse, 
insbesondere auch wegen seiner Bewerbung 
um eine Mitgliedschaft in Organen der 
Arbeitnehmerschaft oder einer früheren 
Tätigkeit in solchen Organen erfolgt ist 
oder 

840 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 147 von 183

www.parlament.gv.at



148 840 der Beilagen 

Geltendes Recht 

c) in seiner Bewerbung um die Bestellung zum 
Betriebsrat oder 

d) in seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahl­
vorstandes gelegen ist. 

§ 25 BRG 

(4) Der Betriebsrat kann innerhalb der in 
Abs. 3 festgesetzten Frist von einer Woche die 
Kündigung eines Dienstnehmers, der bereits sechs 
Monate im Betrieb beschäftigt ist, auf dessen 
Verlangen auch dann anfechten, wenn er der 
Ansicht ist, daß die Kündigung für den Dienst­
nehmer eine soziale Härte bedeutet und in den 
Betriebsverhältnissen nicht begründet ist. 

§ 25 BRG 

(5) Der betroffene Dienstnehmer kann aus den 
in den Abs. 3 und 4 angeführten Gründen inner­
halb einer Woche nach Ablauf der in Abs. 3 
festgesetzten Frist von einer Woche selbst die 
Kündigung beim Einigungsamt anfechten, wenn 
der Betriebsrat seinem Verlangen auf Anfechtung 
nicht entspricht. 

Unverändert § 25 Abs. 7 BRG 

§ 25 BRG 

(8) Im Falle der Entlassung kann der betroffene 
Dienstnehmer binnen zwei Wochen vom Zeit­
punkt der Entlassung an gerechnet auf Unwirk­
samkeit der Entlassung klagen, wenn der Be­
triebsrat bescheinigt, daß mit dem Dienstgeber 
die Frage erfolglos beraten worden ist, ob die 
Entlassung eines Dienstnehmers nur zur Um­
gehung der Vorschriften über die Anfechtung 
der Kündigung (Abs. 3, 4 und 5) ausgesprochen 

Fassung des Entwurfes 

2. die Kündigung sozial ungerechtfertigt und 
der gekündigte Arbeitnehmer bereits sechs 
Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem 
der Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial 
ungerechtfertigt ist eine Kündigung, wenn 
sie nicht durch Umstände, die in der Person 
des Arbeitnehmers gelegen sind und die 
betrieblichen Interessen nachteilig berühren 
oder durch betri~bliche Erfordernisse, die 
einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
entgegenstehen, dringend geboten ist. Ergibt 
bei einer betrieblich gebotenen Kündigung 
ein Vergleich sozialer Gesichtspunkte für· 
den Gekündigten eine größere soziale Be­
nachteiligung als für andere Arbeitnehmer 
des gleichen Betriebes und derselben Tätig­
keitssparte, deren Arbeit der Gekündigte zu 
leisten fähig und willens ist, so ist dessen 
Kündigung ~ozial ungerechtfertigt. 

(5) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat 
vom Ausspruch der Kündigung zu verständigen. 
Der Betriebsrat kann auf Verlangen des gekün­
digten Arbeitnehmers binnen einer Woche nach 
Verständigung vom Ausspruch der Kündigung 
diese beim Einigungsamt anfechten. Kommt der 
Betriebsrat dem Verlangen des Arbeitnehmers 
nicht nach, kann dieser innerhalb einer Woche 
nach Ablauf der für den Betriebsrat geltenden 
Frist die Kündigung selbst beim Einigungsamt 
anfechten. Wird eine vom Betriebsrat erhobene 
Kündigungsanfechtung ohne Zustimmung des 
gekündigten Arbeitnehmers zurückgezogen, so 
kann dieser binnen 14 Tagen ab Kenntnis das 
Anfechtungsverfahren selbst fortsetzen. 

(6) Insoweit der Anfechtungsberechtigte im 
Zuge des Anfechtungsverfahrens sich auf einen 
Anfechtungsgrund im Sinne des Abs. 4 Z. 1 
beruft, hat er diesen glaubhaft zu machen. Spricht 
bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahr­
scheinlichkeit für das Vorliegen eines anderen 
vom Arbeitgeber glaubhaft gemachten Kündi­
gungsmotives, ist die Anfechtung abzuweisen. 

(7) Gibt das Einigungsamt der Anfechtung 
statt, so ist die Kündigung rechtsunwirksam. Die 
Entscheidung des Einigungsamtes ist endgültig. 

Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Entlassungen 

§ 106. (1) Entlassungen, die gegen ein gesetz­
liches Verbot oder die guten Sitten verstoßen, 
sind nichtig. 

(2) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat 
von jeder Entlassung eines Arbeitnehmers un­
verzüglich zu verständigen und innerhalb von 
3 Arbeitstagen nach erfolgter Verständigung auf 
Vei:langen des Betriebsrates mit diesem die Ent­
lassung zu beraten. 

J 
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wurde. Die Bescheinigung des Betriebsrates gemäß 
Satz 1 muß dem Gerichte schon in der Klage 
urkundlich nachgewiesen werden. Der Klage ist 
stattzugeben, wenn das Gericht feststellt, daß ein 
Tatbestand der Abs. 3 und 4 vorliegt. 

§ 25 BRG 

(6) In Betrieben, in denen Betriebsräte (Ver­
trauensmänner) zu~rrichten sind, diese Betriebs­
vertretullgen aber nicht bestehen, steht das Recht 
der Anfechtung der Kündigung beim Einigungs­
amt aus den in den Abs. 3 und 4 angeführten 
Gründen dem betroffenen Dienstnehmer inner­
halb einer Frist von einer Woche nach erfolgter 
Kündigung zu. 

§' 14 Abs. 3 BRG 

3. Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat 
Aufschluß zu geben über die wirtschaftliche 
Lage des Betriebes, über die Art und den 
Umfang der Erzeugung, den Auftrags­
bestand, den mengen- und wertmäßigen Ab­
satz, die Investitionsvorhaben sowie über 
sonstige geplante Maßnahmen zur Hebung 
der Wirtschaftlichkeit des Betriebes. 

§ 14 Abs. 3 BRG 

1. Der Betriebsrat ist berufen, dem Betriebs­
inhaber Anregungen zu geben und Vor­
schläge zu erstatten, mit dem Ziele, zum all­
gemeinen wirtschaftlichen Nutzen und im 
Interesse des Betriebes und der Dienstneh­
mer die Wirtschaftlichkeit und Leistungs­
steigerung des Betriebes zu fördern. Dies 
gilt insbesondere bei der Erstellung von 
Wirtschaftsplänen (Erzeugungs-, Investi­
tions-, Absatz- und anderen Plänen); 

§ 14 Abs. 3 Z. 3 2. Satz BRG 

Er hat weiters den Betriebsrat von geplanten 
Betriebsänderungen zum ehestmöglichen Zeit­
punkt in Kenntnis zu setzen. 

Als Betriebsänderungen gelten insbesondere 
a) die Einschränkung oder Stillegung des gan­

zen Betriebes oder von Betrieosteilen; 
b) die Verlegung des ganzen Betriebes oder 

von Betriebsteilen; 
c) der Zusammenschluß mit anderen Betrie­

ben; 

Fassung des Entwurfes 

(3) Hat der Betriebsrat innerhalb der drei­
tägigen Frist der Entlassung nicht ausdrücklich 
zugestimmt, kann diese beim Einigungsamt ange­
fochten werden, wenn ein Anfechtungsgrund im 
Sinne des § 105 Abs. 4 vorliegt und der be­
troffene Arbeitnehmer keinen verschuldeten Ent­
lassungsgrund gesetzt hat. § 105 Abs. 5 und 7 
ist sinngemäß anzuwenden. 

Anfechtung durch den Arbeitnehmer 

§ 107. In Betrieben, in denen Betriebsräte zu 
errichten sind, solche aber nicht bestehen, steht 
das Recht der Anfechtung der Kündigung oder 
der Entlassung dem betroffenen Arbeitnehmer zu. 

Abschnitt 4 

Mitwirkung in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten 

Wirtschaftliche Informations-, Interventions- und 
Beratungsrechte 

§ 108. (1) Der Betriebsinhaber hat dem Be­
triebsrat Aufschluß zu geben über die wirtschaft­
liche Lage des Betriebes, über die Art und den 
Umfang der Erzeugung, den Auftragsstand, den 
mengen- und wertmäßigen Absatz, die Investi­
tionsvorhaben sowie über sonstige geplante Maß­
nahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes. Der Betriebsrat ist berufen, insbeson­
dere im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Wirtschaftsplänen (Erzeugungs-, Investitions-, 
Absatz- und anderen Plänen) dem Betriebsinha­
ber Anregungen zu geben und Vorschläge zu er~ 
statten, mit dem Ziele, zum allgemeinen wirt­
schaftlichen Nutzen und im Interesse des Be­
triebes und der Arbeitnehmer die Wirtschaftlich­
keit und Leistungsfähigkeit des Betriebes zu 
fördern. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den 
Betriebsrat von geplanten Betriebsänderungen 
ehestmöglich in Kenntnis zu setzen und mit ihm 
darüber zu beraten. Als Betriebsänderungen gei­
ten insbesondere 

1. die Einschränkung oder Stillegung des gan­
zen Betriebes oder von Betriebsteilen; 

2. die Verlegung des ganzen Betriebes oder von 
Betriebsteilen; 

3. der Zusammenschluß mit anderen Betrieben; 
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d) Änderungen der Rechtsform oder der 
Eigentumsverhältnisse an dem Betrieb; 

e) Änderungen des Betriebszweckes, der Be­
triebsanlagen, der Arbeits- und Betriebs­
organisa tion ; 

f) die Einführung neuer Arbeitsmethoden. 

§ 14 Abs. 3 BRG 

4. Der Betriebsrat ist berufen, Vorschläge zur 
Verhinderung, Beseitigung oder Milderung 
für die Dienstnehmer nachteiliger Folgen 
von Maßnahmen gemäß Z. 3 lit. abis f zu 
erstatten. Der Betriebsinhaber ist verpflich­
tet, mit dem Betriebsrat über diese Vor­
schläge zu beraten. Hiebei hat der Betriebs­
rat auch auf die wirtschaftliche Notwen­
digkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen. 

§ 14 Abs. 3 BRG 

2. In Handelsbetrieben, Banken und Versiche­
rungsanstalten, in denen dauernd minde­
stens 30 Dienstnehmer beschäftigt sind, in 
sonstigen Betrieben, in denen dauernd min­
destens 70 Dienstnehmer beschäftigt sind, 
sowie in Fabriks- und Bergbaubetrieben hat 
der Betriebsinhaber dem Betriebsrat alljähr­
lich eine Absduift der Bilanz für das ver­
flossene Geschäftsjahr einschließlich des Ge­
winn- und Verlustausweises spätestens einen 
Monat nach Vorlage an die Steuerbehörde 
zu übermitteln und dem Betriebsrat die zum 
Verständnis dieser Unterlagen erforderlichen 
Erläuterungen und Aufklärungen zu geben. 

§ 14 Abs. 3 BRG 

6. In Betrieben, die in Form einer Aktien­
gesellschaft oder einer Kommanditgesell­
schaft auf Aktien geführt werden, wählt der 
Betriebsrat aus dem Kreise der Betriebsrats­
mitglieder, denen das aktive Wahlrecht in 
den Betriebsrat zusteht, zwei Vertreter in 
den Aufsichtsrat. 

Fassung des Entwurfes 

4. Änderungen der Rechtsform oder der Eigen­
tumsverhältnisse an dem Betrieb; 

5. Änderungen des Betriebszweckes, der Be­
triebsanlagen, der Arbeits- und Betriebs­
organisation; 

6. die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 
7. die Einführung von Rationalisierungs- und 

Automatisierungsmaßnahmen von erheb­
licher Bedeutung. 

Der Betriebsrat kann Vorschläge zur Verhin­
derung, Beseitigung oder Milderung von für die 
Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von Maßnah­
men gemäß Z. 1 bis 7 erstatten; hiebei hat der 
Betriebsrat auch auf die wirtschaftlichen Notwen­
digkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen. 

(3) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat 
alljährlich, spätestens einen Monat nach Vorlage 
an die Steuerbehörde, eine Abschrift der Bila.Q.z 
für das verflossene Geschäftsjahr, einschließlich 
des ungekürzten Gewinn- und Verlustausweises 
zu übermitteln. Dem Betriebsrat sind die zum 
Verständnis erforderlichen Erläuterungen und 
Aufklärungen zu geben. 

Mitwirkung im Aufsichtsrat 

§ 109. (1) In Unternehmen, die in der Rechts­
form einer Aktiengesellschaft geführt werden, 
entsendet der Zentralbetriebsrat oder, sofern 
nur ein Betrieb besteht, der Betriebsrat aus dem 
Kreise der Betriebsratsmitglieder, denen das ak­
tive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, für je 
zwei nach dem Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98/ 
1965, oder der Satzung bestellte Aufsichtsrats­
mitglieder einen Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat. Ist die Zahl der nach dem Aktien­
gesetz 1965, BGBl. Nr. 98/1965, oder der Satzung 
bestellten Aufsichtsratsmitglieder eine ungerade, 
ist ein weiterer Arbeitnehmervertreter zu ent­
senden. 

(2) Die Mitglieder des Zentralbetriebsrates 
(Betriebsrates), die auf den Vorschlag einer wahl­
werbenden Gruppe gewählt wurden, haben das 
Recht, durch Mehrheitsbeschluß Arbeitnehmer­
vertreter für die Entsendung in den Aufsichtsrat 
zu nominieren sowie ihre Abberufung zu ver­
langen. Dieses Recht steht für so viele Arbeit­
nehmervertreter zu, wie es dem Verhältnis der 
Zahl der vorschlagsberechtigten Personen zur 

J 
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§ 14 Abs. 3, 2. Satz BRG 

Auf sie finden die Bestimmungen der §§ 86 
Abs. 1, 87, 90 Abs. 1, 2. Satz, und Abs. 2, und 98 
des Aktiengesetzes keine Anwendung. Die Ver­
treter des Betriebsrates üben ihre Funktion 
ehrenamtlich aus; sie haben Anspruch auf Ersatz 
der angemessenen Barauslagen. Im übrigen haben 
die Vertreter des Betriebsrates die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Aufsichtsratsmit­
glieder. Die Mitgliedschaft der Betriebsratsmit­
glieder im Aufsichtsrat endet mit ihrer Funktion 
als Betriebsrat. 

§ 14 Abs. 3 Z. 6 letzter Absatz BRG 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn­
gemäß für den Aufsichtsrat von Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, deren Stammkapital 
mehr als 200.000 S beträgt. 

Fassung des Entwurfes 

Gesamtzahl der Mitglieder des Zentralbetriebs­
rates (Betriebsrates) entspricht. Bei Erstellung der 
Nominierungsvorschläge soll auf eine angemessene 
Vertretung der Gruppen der Arbeiter und Ange­
stellten und der einzelnen Betriebe des Unter­
nehmens Bedacht genommen werden. Der Zen­
tralbetriebsrat (Betriebsrat) ist bei Entsendung 
und Abberufung der Arbeitnehmervertreter an 
die Vorschläge der zur Nominierung berechtigten 
Mitglieder gebunden. Soweit vom Vorschlagsrecht 
nicht innerhalb von drei Monaten Gebrauch ge­
macht wird, entsendet der Zentralbetriebsrat 
(Betriebsrat) die restlichen Arbeitnehmervertreter 
durch Mehrheitsbeschluß in den Aufsichtsrat. 

(3) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
üben ihre Funktion ehrenamtlich aus; sie haben 
Anspruch auf Ersatz der angemessenen Baraus­
lagen. Auf sie finden die Bestimmungen der §§ 86 
Abs. 1, 87, 90 Abs. 1, zweiter Satz und Abs. 2 
und 98 des Aktiengesetzes 1965, BGBl. Nr. 98/ 
1965, keine Anwendung. Im übrigen haben die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gleiche 
Rechte und Pflichten wie die nach dem Aktien­
gesetz 1965 oder der Satzung bestellten Aufsichts­
ratsmitglieder. Ihre Mitgliedschaft endet mit der 
Mitgliedschaft zum Betriebsrat oder mit der 
Abberufung durch die entsendende Stelle. 

(4) Im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, die 
in einem Konzern (§ 15 Aktiengesetz 1965) die 
einheitliche Leitung der Konzernunternehmen 
inne hat oder einen beherrschenden Einfluß auf 
sie ausübt, sind die Arbeitnehmervertreter von 
der Gesamtheit der Mitglieder aller im Konzern 
bestellten Betriebsräte aus dem Kreise der Be­
triebsratsmitglieder, denen das aktive Wahlrecht 
zum Betriebsrat zusteht, nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechtes geheim zu wählen. Die 
Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 54 Abs. 1, 
erster Satz, 55 Abs. 1, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 61 
Abs. 1, erster Satz, 62 Z. 2 bis 5, 64 Abs. 1 Z. 1 
und 2 und Abs. 4, 65 Abs. 1 erster Satz und 
Abs. 2, 78 Abs. 3 sowie 81 Abs. 1, zweiter Satz, 
Abs. 2 und 4 sind sinngemäß 'anzuwenden. Die~ 
gilt nicht für Banken und Versicherungsunter-
nehmen. . 

(5) Die Bestimmungen über die Vertretung 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Aktien­
gesellschaften (Abs. 1 bis 4) sind sinngemäß anzu­
wenden auf Unternehmen, die in der Rechtsform 
einer juristischen Person geführt werden und für 
die nach Gesetz oder Satzung (Gesellschaftsver­
trag, Statuten) neben dem Geschäftsführungsor­
gan ein Aufsichts- oder Kontrollorgan vorgesehen 
ist. 
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§ 14 Abs. 3 Z. 5 BRG 

Abgesehen von den Bestimmungen nach Z. 1 
und 4 kann der Betriebsrat in Betrieben mit 
mehr als 500 Beschäftigten, wenn seine Vor­
schläge nicht berücksichtigt werden und er zur 
Auffassung kommt, daß die Wirtschaftsführung 
des Betriebes den gesamtwirtschaftlichen Inter­
essen widerspricht, durch einen mit Zweidrittel­
mehrheit gefaßten Beschluß über die Landesstelle 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes Ein­
spruch gegen die Art der Wirtschaftsführung er­
heben. Diese Bestimmung gilt in Unternehmen 
der in § 12, Abs. 1, bezeichneten Art dann, wenn 
die Gesamtzahl der im Unternehmen Beschäftig­
ten mehr als 500 beträgt. 

Fassung des Entwurfes 

(6) Ist in einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die persönlich haftender Gesellschafter 
in einer Kommanditgesellschaft (offenen Handels­
gesellschaft) ist, nach Gesetz oder Gesellschafts­
vertrag ein Aufsichtsrat zu bestellen, so sind die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Ge­
sellschaft mit beschränkter Haftung von der 
Gesamtheit der Mitglieder aller in den Unter­
nehmen der Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung und der Kommanditgesellschaft (offenen 
Handelsgesellschaft) errichteten Betriebsrätec aus 
dem Kreise der Betriebsratsmitglieder, denen das 
aktive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, nach 
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes ge­
heim zu wählen. Die Bestimmungen der §§ 51 
Abs. 3, 54 Abs. 1 erster Satz, 55 Abs. 1, 56 Abs. 1, 
57, 59, 60, 61 Abs. 1 erster Satz, 62 Z. 2 bis 5, 
64 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 4, 65 Abs. 1 
erster Satz und Abs. 2, 78 Abs. 3 sowie 81 Abs; 1 
zweiter Satz, Abs. 2 und 4 sind sinngemäß anzu­
wenden. 

Einspruch gegen die Wirtschaftsführung 

§ 110. (1) In Betrieben, in denen im Durch­
schnitt des Jahres mehr als 200 Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, kann der Betriebsrat 

1. gegen Betriebsänderungen (§ 108 Abs. 2) 
oder 

2. gegen andere wirtschaftliche Maßnahmen, 
sofern sie vom Betriebsrat erstattete Vor­
schläge nicht berücksichtigen, 

binnen 3 Tagen ab Kenntnisnahme beim Betriebs­
inhaber Einspruch erheben, wenn er zur Auf­
fassung gelangt, daß ein Einspruchsgrund im 
Sinne des § 111 vorliegt und es sich um eine 
Angelegenheit von gesamtwirtschaftlicher Bedeu­
tung handelt. Diese Bestimmung gilt sinngemäß 
für Unternehmen der in § 40 Abs. 5 bezeichneten 
Art, wenn die Zahl der im Durchschnitt des 
Jahres im Unternehmen beschäftigten Arbeit­
nehmer mehr als 200 beträgt. 

(2) Kommt zwischen Betriebsinhaber und Be­
triebsrat binnen einer Woche ab Erhebung des 
Einspruches eine Einigung nicht zustande, so 
kann über einen binnen weiterer 3 Tage von 
einem der Streitteile zu stellenden Antrag eine 
von den zuständigen kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer paritätisch besetzte Schlichtungskommis­
sion Schlichtungsverhandlungen einleiten. 

(3) Die Schlichtungskommission hat zwischen 
den Streitteilen zu vermitteln und auf eine 
Vereinbarung der Streitteile zwecks Beilegung 
der Streitigkeit hinzuwirken. Die Schlichtungs­
kommission kann zur Beilegung der Streitigkeit 
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§ 14 Abs. 3 Z. 5, 2. Abs. BRG 

Zur Entscheidung über diesen Einspruch ist eine 
beim Bundesministerium für Vermögenssicherung 
und Wirtschaftsplanung zu bildende "Staatliche 
Wirtschaftskommission" zuständig. Den Vorsitz 
führt der Bundesminister für Vermögenssicherung 
und Wirtschaftsplanung oder ein von ihm bestell­
ter Vertreter. Die übrigen Mitglieder werden in 
gleicher Anzahl von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und vom Arbeiterkam­
mertag entsendet. 

§ 14 Abs. 3 Z. 5, 3. Abs. BRG 

Bei geplanten Betriebsstillegungen hat der Ein­
spruch des Betriebsrates bis zur Entscheidung 
der Staatlichen Wirtschaftskommission aufschie­
bende Wirkung, doch muß die Entscheidung der 
Kommission binnen vier W o~en, gerechnet vom 
Tage der Mitteilung des Betriebsinhabers an den 
Betriebsrat, gefällt werden. 

Fassung 'des Entwurfes 

einen Schiedsspruch nur fällen, wenn die bei den 
Streitteile vorher die schriftliche Erklärung ab­
geben, daß sie sich dem Schiedsspruch unter­
werfen. 

(4) Schriftliche Vereinbarungen zwischen Be­
triebsrat und Betriebsinhaber sowie Schieds­
sprüche gelten als Betriebsvereinbarung. 

(5) Kommt innerhalb von zwei Wochen ab 
AntragsteIlung (Abs. 2) eine Einigung oder ein 
Schiedsspruch nicht zustande, kann jeder der 
Streitteile binnen einer weiteren Woche einen 
Antrag auf Entscheidung bei der Staatlichen 
Wirtschaftskommission stellen. Ist eine Schlich­
tungskommission im Sinne des Abs. 2 nicht er­
richtet und kommt zwischen Betriebsrat und 
Betriebsinhaber binnen einer Woche ab Erhebung 
des Einspruchs (Abs. 1) eine Einigung nicht zu­
stande, so kann binnen einer weiteren Woche von 
jedem der Streitteile ein Antrag auf Entscheidung 
bei der Staatlichen Wirtschaftskommission ge­
steIlt werden. 

(6) Bei geplanten Betriebsstillegungen hat der 
Einspruch des Betriebsrates bis zur Entscheidung 
der Staatlichen Wirtschaftskommission, längstens 
jedoch bis 8 Wochen gerechnet vom Tage' der 
Mitteilung des Betriebsinhabers an den Betriebs­
rat, aufschiebende Wirkung. 

(7) Die Staatliche Wirtschaftskommission hat 
zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber zu ver­
mitteln und zum Zwecke des Interessenausglei­
ches Vorschläge zur Beilegung der Streitfragen 
zu erstatten. 

(8) Kommt eine Einigung nicht zustande, hat 
der Betriebsinhaber der Staatlichen Wirtschafts­
kommission alle zur Entscheidung über den Ein­
spruch notwendigen und alle ihm bezeichneten 
Unterlagen zu übermitteln. Wenn es sich um 
eine Maßnahme von gesamtwirtschaftlicher Be­
deutung handelt, hat die Staatliche Wirtschafts­
kommission das Vorliegen der Einspruchsgründe 
(§ 111) festzustellen oder den Antrag abzuweisen. 
Gegen die Entscheidung ist kein Rechtsmittel 
zulässig. 

(9) Hat die Staatliche Wirtschaftskommission 
das Vorliegen eines Einspruchsgrundes im Sinne 
des § 111 Z. 1 oder 2 festgestellt, und beharrt der 
Betriebsinhaber auf den strittigen Maßnahmen, 
so haben die zur' Entscheidung arbeitsrechtlicher 
Streitigkeiten zuständigen Gerichte und Verwal­
tungsbehörden so zu entscheiden, als ob die 
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§ 14 Abs. 3 Z. 5,2. Abs. BRG 

Zur Entscheidung über diesen Einspruch ist eine 
beim Bundesministerium für Vermögenssicherung 
und Wirtschaftsplanung zu bildende "Staatliche 
Wirtschaftskommission" zuständig. Den Vorsitz 
führt der Bundesminister für Vermögenssiche­
rung und Wirtschaftsplanung oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. Die übrigen Mitglieder wer­
den in gleicher Anzahl von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft und vom Arbeiter­
kammertag entsendet. 

§ 14 Abs. 3 Z. ~, 4. Abs. BRG 

Die näheren Bestimmungen über die Berufung 
der Mitglieder, Zusammensetzung und Geschäfts­
führung der Staatlichen Wirtschaftskommission 
werden durch Verordnung des Bundesministe­
riums für Vermögenssicherung und Wirtschafts­
planung im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung und dem Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau er­
lassen. 

Fassung des Entwurfes 

stnttIgen Maßnahmen nicht gesetzt worden 
wären; ihre nachteiligen Folgen treffen ausschließ­
lich den Betriebsinhaber. 

(10) Hat die Staatliche Wirtschaftskommission 
das Vorliegen eines Einspruchsgrundes im Sinne 
des § 111 Z. 3 festgestellt, so hat sie eine Rege­
lung zum Ausgleich der nachteiligen Folgen zu 
treffen, die für die Arbeitnehmerschaft oder ein­
zelne Arbeitnehmer entstehen, wenn der Be­
triebsinhaber auf den strittigen Maßnahmen be­
harrt. Diese Regelung ist innerhalb ihres Gel­
tungsbereiches unmittelbar rechtsverbindlich. 

Einspruchsgründe 

§ 111. Ein Einspruchsgrund ist gegeben, wenn 
eine vom Betriebsinhaber angestrebte oder ge­
troffene Maßnahme 

1. betriebswirtschaftlich, allenfalls nach Durch­
führung anderer vom Betriebsrat oder von 
der Staatlichen Wirtschaftskommission im 
Zuge der Verhandlungen über die Streit­
beilegung vorgeschlagenen Hilfsrnaßnahmen 
vermieden werden könnte oder 

2. durch eine andere Maßnahme ersetzt werden 
könnte, die für die Arbeitnehmerschaft oder 
einzelne Arbeitnehmer mit einer geringeren 
sozialen Härte verbunden wäre oder 

3. vermieden werden könnte, sofern der Be­
triebsinhaber Nachteile auf sich nimmt, die 
ihn weniger hart treffen als die Folgen der 
Maßnahme die Arbeitnehmerschaft des Be­
triebes. 

Staatliche Wirtschaftskommission 

§ 112. Für die im § 4 Abs. 1 Z. 2 des Bundes­
gesetzes vom 16. 12. 1949, BGBl. Nr. 24/1950, 
genannten Betriebe und Unternehmungen ist 
beim Bundeskanzleramt unter dem Vorsitz des 
Bundeskanzlers oder eines von ihm bestellten 
Vertreters, für die übrigen Betriebe und Unter­
nehmen ist beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie unter dem Vorsitz des 
zuständigen Bundesministers oder eines von ihm 
bestellten Vertreters eine Staatliche Wirtschafts­
kommission zu errichten. Die übrigen Mitglieder 
der beim Bundeskanzleramt und beim Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
errichteten Wirtschaftskommissionen werden in 
gleicher Anzahl von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und vom österreichi­
schen Arbeiterkammertag entsendet. 
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§ 11 BRG 

(4) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte zu wählen sind (§ 7 Abs. 4 und 5), haben 
die Befugnisse nach § 14 Abs. 1, zweiter Satz, 
Abs. 2 Z. 4, erster Satz, 7, 11, 12 und 14 und 
Abs. 3 beide Betriebsräte gemeinsam auszuüben. 

§ 14 BRG 

(5) In Unternehmen der in § 12 Abs. 1 bezeich­
neten Art stehen die Befugnisse nach den Abs. 1 
und 3 dem Zentralbetriebsrat zu. Soweit es sich 
jedoCh um Angelegenheiten handelt, die nur die 
Interessen eines Betriebes berühren, sind die Be­
fugnisse nach Abs. 1 und Abs. 3 Z. 1, 2, 3 und 4 
vom Betriebsrat dieses Betriebes auszuüben. Der 
Betriebsrat kann diese Befugnisse dem Zentral­
betriebsrat übertragen. 

Fassung des Entwurfes 

Abschnitt 5 

Organzuständigkeit 

Kompetenzabgrenzung 

§ 113. (1) Die der Arbeitnehmerschaft zuste­
henden Befugnisse werden, soweit nicht anderes 
bestimmt ist, durch Betriebsräte ausgeübt. 

(2) In Betrieben, in denen ein Betriebsausschuß 
(§ 76 Abs. 1) errichtet ist, stehen folgende Befug­
nisse dem Betriebsrat und - soweit die Inter­
essen der gesamten Arbeitnehmerschaft des Be­
triebes berührt sind - auch dem Betriebsaus­
schuß zu: 

1. überwachung der Einhaltung der die Arbeit-
nehmer betreffenden Vorschriften (§ 89); 

2. Recht auf Intervention (§ 90); 
3. Allgemeines Informationsrecht (§ 91); 
4. Mitwirkung an betriebs- und unternehmens­

eigenen Wohlfahrtseinrichtungen (§ 95); 
5. Mitwirkung bei Beförderungen (§ 103); 
6. Mitwirkung am Abschluß, an der Abände­

rung und Aufhebung von Betriebsvereinba­
rungen, sofern nicht anderes bestimmt ist; 

7. Informationsrecht bei Kündigungen 1m 
Sinne des § 105 Abs. 1. 

(3) In Betrieben, in denen ein Betriebsaus­
schuß errichtet ist, stehen folgende Befugnisse 
dem Betriebsausschuß zu: 

1. Beratungsrecht (§ 92); 
2. Wirtschaftliche Informations-, Interventions­

und Beratungsrechte (§ 108); 

3. Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen~ 
heiten gemäß §§ 109 bis 112. 

(4) In Betrieben, in denen ein gemeinsamer 
Betriebsrat (§ 40 Abs. 4) errichtet ist, stehen 
diesem auch die Befugnisse des Betriebsausschusses 
zu. 

(5) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
betriebsrat errichtet ist, stehen die in Abs. 2 
Z. 1 bis 4, 6 und 7 genannten Befugnisse, soweit 
die Interessen der Arbeitnehmerschaft mehr als 
eines Betriebes des Unternehmens berührt sind, 
auch dem Zentralbetriebsrat zu. 

(6) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
betriebsrat errichtet ist, stehen die im Abs. 3 
Z. 1 und 2 genannten Befugnisse neben dem 
Betriebsausschuß auch dem Zentralbetriebsrat zu, 
soweit die Interessen der Arbeitnehmerschaft 
mehr als eines Betriebes des Unternehmens be­
rührt sind. 
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§ 14 BRG 

(5) In Unternehmen der in § 12 Abs. 1 bezeich­
neten Art stehen die Befugnisse nach den Abs. 1 
und 3 dem Zentralbetriebsrat zu. Soweit es sich 
jedoch um Angelegenheiten handelt, die nur die 
Interessen eines Betriebes berühren, sind die Be­
fugnisse nach Abs. 1 und Abs. 3 Z. 1, 2, 3 und 4 
vom Betriebsrat dieses Betriebes auszuüben. Der 
Betriebsrat kann diese Befugnisse dem Zentral­
betriebsrat übertragen. 

Unverändert § 16 Abs. 2 BRG 
§ 16 Abs. 3, 2. Satz BRG 

Für erwachsene Barauslagen gebührt den Mitglie­
dern des Betriebsrates eine Entschädigung aus 
dem Betriebsratsfonds (§ 24). 

§ 16 BRG 

(1) Die Mitglieder des Betriebsrates sind bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit an keinerlei W ~isungen 
gebunden. Sie sind nur der B~triebsversammlung 
verantwortlich. 

§ 16 Abs. 1, 3. Satz BRG 

Der Betriebsinhaber darf die Mitglieder des Be­
triebsrates in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht 
beschränken und sie aus diesem Grund auch nicht 
benachteiligen. 

Fassung des Entwurfes 

(7) In Unternehmen, in denen ein Zentral­
betriebsrat errichtet ist, steht die Mitwirkung 
in wirtschaftlichen Angelegenheiten gemäß §§ 109 
bis 112 ausschließlich dem Zentralbetriebsrat zu. 

Kompetenzübertragung 

§ 114. (1) Durch übereinstimmende Mehrheits­
beschlüsse jedes Gruppenbetriebsrates kann dem 
Betriebsausschuß neben den im§ 113 angeführten 
Zuständigkeiten die Ausübung weiterer dem Be­
triebsrat zustehender Befugnisse übertragen wer­
den. 

(2) Der Zentralbetriebsrat kann emem Be­
triebsrat oder Betriebsausschuß des Unterneh­
mens mit dessen Zustimmung die Ausübung sei­
ner Befugnisse, ausgenommen jene gemäß §§ 109 
bis 112, für einzelne Fälle oder für bestimmte 
Angelegenheiten, die eine Arbeitnehmergruppe 
oder einen Betrieb betreffen, übertragen. 

(3) Der Betriebsrat kann dem Zentralbetriebs­
rat des Unternehmens mit dessen Zustimmung 
die Ausübung seiner Befugnisse für einzelne Fälle 
oder für bestimmte Angelegenheiten übertragen. 

(4) Beschlüsse im Sinne der Abs. 1 bis 3 sind 
dem Betriebsinhaber umgehend mitzuteilen und 
erlangen erst mit der Verständigung Rechtswirk­
samkeit. 

4. HAUPTSTüCK 

RECHTSSTELLUNG DER MITGLIEDER DES 
BETRIEBSRATES 

Grundsätze der Mandatsausübung, Verschwie­
genheitspflicht 

§ 115. (1) Das Mandat des Betriebsratsmit­
gliedes ist ein Ehrenamt, das, soweit im folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, neben den Berufs­
pflichten auszuüben ist. Für erwachsene Baraus­
lagen gebührt den Mitgliedern des Betriebsrates 
Ersatz aus dem Betriebsratsfonds. 

(2) Die Mitglieder des Betriebsrates sind bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit an keinerlei Weisungen 
gebunden. Sie sind nur der Betriebs(Gruppen)­
versammlung verantwortlich. 

(3) Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt 
und wegen dieser nicht benachteiligt werden. 

I ... 
I 
I 
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§ 17 BRG 

Die Mitglieder des Betriebsrates sind verpflich­
tet, über alle ihnen in Ausübung ihres Amtes 
bekanntgewordenen Geschäfts- und Betriebs­
geheimnisse, insbesondere über die ihnen als 
geheim bezeichneten technischen Einrichtungen, 
Verfahren und Eigentümlichkeiten des Betriebes 
strengste Verschwiegenheit zu beobachten. 

§ 16 Abs. 3, 1. Satz BRG 

Den Mitgliedern des Betriebsrates ist unbeschadet 
einer Bildungsfreistellung nach § 16 a die zur 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderliche 
Freizeit unter Fortzahlung des Entgeltes zu ge­
währen. 

§ 16 BRG 

(4) Auf Antrag des Betriebsrates sind in Betrie­
ben mit mehr als 200 Dienstnehmern ein, in 
Betrieben mit mehr als 800 Dienstnehmern zwei, 
in Betrieben mit mehr als 3500 Dienstnehmern 
drei Mitglieder des Betriebsrates und für je wei­
tere 3500 Dienstnehmer ein weiteres Mitglied 
des Betriebsrates von der Arbeitsleistung unter 
Fortzahlung des Entgeltes freizustellen. 

§ 16 BRG 

(5) übersteigt die Gesamtzahl der Dienstneh­
mer solcher Betriebe eines Unternehmens, in 
denen eine Freistellung von Betriebsratsmitglie­
dern gemäß Abs. 4 nicht möglich ist, die Zahl 
400, so ist auf Antrag des Zentralbetriebsrates 
ein Mitglied desselben von der Arbeitsleistung 
unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen. 
Dieses ist tunlichst dem Kreise jener Betriebs­
ratsmitglieder zu entnehmen, die dem nach der 
Zahl der Dienstnehmer jeweils größten Betrieb 
angehören. 

Fassung des Entwurfes 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Betriebsrates sind verpflichtet, über alle in Aus­
übung ihres Amtes bekanntgewordenen Ge­
schäfts- und Betriebsgeheimnisse insbesondere 
über die ihnen als geheim bezeichneten techni­
schen Einrichtungen, Verfahren und Eigentüm­
lichkeiten des Betriebes Verschwiegenheit zu be­
wahren. 

Freizeitgewährung 

§ 116. Den Mitgliedern des Betriebsrates ist, 
unbeschadet einer Bildungsfreistellung nach § 118, 
die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforder­
liche Freizeit unter Fortzahlung des Entgeltes 
zu gewähren. 

Freistellung 

§ 117. (1) Auf Antrag des Betriebsrates sind 
in Betrieben mit mehr als 150 Arbeitnehmern 
ein, in Betrieben mit mehr als 600 Arbeitnehmern 
zwei und in Betrieben mit mehr als 2500 Arbeit­
nehmern drei Mitglieder des Betriebsrates und 
für je weitere 2500 Arbeitnehmer ein weiteres 
Mitglied des Betriebsrates von der Arbeitsleistung 
unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen. 

(2) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs­
räte der Arbeiter und Angestellten zu wählen 
sind, gelten die in Abs. 1 angeführten Zahlen 
für die betreffenden Arbeitnehmergruppen. Die 
Betriebsräte können durch übereinstimmende Be­
schlüsse den Betriebsausschuß für die gesamte 
Arbeitnehmerschaft des Betriebes zur gemein­
samen Antragstellung ermächtigen. 

(3) Erfüllt keine der beiden Gruppen die Vor­
aussetzung der Freistellung nach Abs. 2, so ist 
auf Antrag des Betriebsausschusses ein Betriebs­
ratsmitglied von der Arbeitsleistung unter Fort­
zaehlung des Entgeltes freizustellen, wenn die 
Gesamtzahl der Arbeitnehmer beider Gruppen 
150 übersteigt. 

(4) Sind in Betrieben eines Unternehmens, in 
denen eine Freistellung von Betriebsratsmitglie­
dern gemäß Abs. 1 und 2 nicht möglich ist, mehr 
als 150 Arbeitnehmer beschäftigt, so ist auf An­
trag des Zentralbetriebsrates ein Mitglied des­
selben unter Fortzahlung des Entgeltes von der 
Arbeitsleistung freizustellen. 

(5) Bei Berechnung der Zahlengrenzen gemäß 
Abs. 1 bis 4 haben Heimarbeiter außer Betracht 
zu bleiben. 
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§ 16 a BRG 

(1) Für die Teilnahme an Schulungs- und Bil­
dungsveranstaltungen im Sinne des Abs. 2 hat 
jedes Mitglied des Betriebsrates Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeitsleistung unter Fort­
zahlung des Entgeltes bis zur Dauer von zwei 
Wochen innerhalb der Funktionsperiode. In Aus­
nahmefällen kann bei Vorliegen eines Interesses 
an einer besonderen Ausbildung die Dauer der 
Freistellung bis zu vier Wochen ausgedehnt wer­
den. 

§16aBRG 

(2) Die Freistellung ist für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen zu ge­
währen, die von kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaften der Dienstnehmer oder der Dienst­
geber veranstaltet oder von diesen übereinstim­
mend als geeignet anerkannt werden und vor­
nehmlich die Vermittlung von Kenntnissen zum 
Gegenstand haben, die der Ausübung der Funk­
tion als Mitglied des Betriebsrates dienen. 

§ 16 a BRG 

(3) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber 
mindestens vier Wochen vor der beabsichtigten 
Freistellung in Kenntnis zu setzen. Der Zeitpunkt 
der Freistellung ist zwischen Betriebsrat und Be­
triebsinhaber einvernehmlich festzulegen. Kommt 
ein Einvernehmen nicht zustande, so hat das 
Einigungsamt unter Bedachtnahme auf die Er­
fordernisse des Betriebes einerseits und die Inter­
essen des Betriebsrates und des Betriebsratsmit­
gliedes andererseits zu entscheiden. 

§ 16 a BRG 

(4) Betriebsratsmitglieder, die in der laufenden 
Funktionsperiode bereits nach § 16 b freigestellt 
worden sind, haben während dieser Funktions­
periode keinen Anspruch auf eine Freistellung 
nach Abs. 1 bis 3. 

§ 16 a Abs. 1, letzter Satz BRG 

Rückt ein Ersatzmitglied des Betriebsrates in das 
Mandat eines Mitgliedes des Betriebsrates dau­
ernd nach, so hat es nur dann und insoweit einen 
Anspruch auf Bildungsfreistellung, als das aus­
geschiedene Mitglied noch keine Bildungsfreistel­
lung in Anspruch genommen hat. 

§ 16 b BRG 

(1) In Betrieben mit mehr als 200 Dienstneh­
mern ist neben der Bildungsfreistellung gemäß 
§ 16 a auf Antrag des Betriebsrates ein weiteres 
Betriebsratsmitglied für die Teilnahme an Schu­
lungs- und Bildungsveranstaltungen bis zur 

Fassung des Entwurfes 

, Bildungsfreistellung 

§ 118. (1) Jedes Mitglied des Betriebsrates hat 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeitslei­
stung zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungs­
veranstaltungen bis zum Höchstausmaß von zwei 
Wochen innerhalb einer Funktionsperiode unter 
Fortzahlung des Entgeltes. 

(2) Die Dauer der Freistellung kann bei Vor­
liegen eines Interesses an einer besonderen Aus­
bildung bis zu vier Wochen ausgedehnt werden. 

(3) Die Schulungs- und Bildungsveranstaltun­
gen müssen von kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber 
veranstaltet sein oder von diesen übereinstim­
mend als geeignet anerkannt werden und vor­
nehmlich die Vermittlung von Kenntnissen zum 
Gegenstand haben, die der Ausübung der Funk­
tion als Mitglied des Betriebsrates dienen. 

(4) Der Betriebsrat hat den Betriebsinhaber 
mindestens vier Wochen vor Beginn des Zeit­
raumes, für den die Freistellung beabsichtigt ist, 
in Kenntnis zu setzen. Der Zeitpunkt der Frei­
stellung ist im Einvernehmen zwischen Betriebs­
inhaber und Betriebsrat festzusetzen, wobei die 
Erfordernisse des Betriebes einerseits und die 
Interessen des Betriebsrates und des Betriebs­
ratsmitgliedes andererseits zu berücksichtigen 
sind. Im Streitfall entscheidet das Einigungsamt. 

(5) Betriebsratsmitglieder, die in der laufenden 
Funktionsperiode bereits nach § 119 freigestellt 
worden sind, haben während dieser Funktions­
periode keinen Anspruch auf Freistellung gemäß 
Abs. 1 und 2. 

(6) Rückt ein Ersatzmitglied des Betriebsrates 
in das Mandat eines Mitgliedes des Betriebsrates. 
dauernd nach, so hat es nur insoweit einen An­
spruch gemäß Abs. 1 und 2, als das ausgeschie­
dene Mitglied noch keine Bildungsfreistellung in 
Anspruch genommen hat. 

Erweiterte BildungsfreisteIlung 

§ 119. (1) In Betrieben mit mehr als 150 Arbeit­
nehmern ist neben der Bildungsfreistellung ge­
mäß § 118 auf Antrag des Betriebsrates ein wei­
teres Betriebsratsmitglied für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen bis zum 
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Geltendes Recht Fassung des Entwurfes 

Dauer eines Jahres von der Arbeitsleistung gegen Höchstausmaß eines Jahres gegen Entfall des Ent­
Entfall des Entgeltes freizustellen. § 16 a Abs. 2· geltes von der Arbeitsleistung freizustellen. § 117 
und 3 ist sinngemäß anzuwenden. Abs. 2, 3 und 5 sowie § 118 Abs. 3 und 4 sind 

§ 16 b BRG 

(2) In Dienstjahren, in die Zeiten einer Bil­
dungsfreistellung gemäß Abs. 1 fallen, gebühren 
der Urlaub in vollem Ausmaß, das Urlaubsent­
gelt durch den Dienstgeber jedoch in dem Aus­
maß, das dem um die Dauer der BiIdungsfrei­
stellung verkürzten Dienstjahr entspricht. 

§ 16 b BRG 

(3) Der Dienstnehmer behält in Kalenderjah­
ren, in die Zeiten einer Bildungsfreistellung 
gemäß Abs. 1 fallen, den Anspruch auf sonst:ige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBL 
Nr. 268, in dem Ausmaß, das dem um die Dauer 
der Bildungsfreistellung verkürzten Kalenderjahr 
entspricht. 

Unverändert § 16 b Abs. 4 BRG 

§ 18 BRG 

(1) Ein Mitglied des Betriebsrates darf bei 
sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur nach vorhe­
riger Zustimmung des Einigungsamtes gekündigt 
oder entlassen werden. Das Einigungsamt hat bei 
seiner Entscheidung den sich aus § 16 Abs. 1 er­
gebenden Schutz der Betriebsratsmitglieder wahr­
zunehmen. 

§ 18 BRG 

(4) In den Fällen des Abs. 3 lit. f hat das Eini­
gungsamt die Zustimmung zur Entlassung zu ver­
weigern, wenn sich der Antrag auf ein Verhalten 
des Betriebsratsmitgliedes stütZt, das von diesem 
in Ausübung des Mandates gesetzt wurde und 
unter Abwägung aller Umstände, insbesondere 
im Hinblick auf das vorangegangene VerhaLten 
des .Betriebsinhabers oder dessen Bevollmächtig­
ten, entschuldbar war. 

Unverändert § 18 Abs. 8 BRG 

§ 18 BRG 

(7) Der sich aus den Abs. 1 bis 6 ergebende 
Schutz beginnt mit dem Zeitpunkt der Annahme 
der Wahl durch das Betriebsratsmitglied und 
endet drei Monate nach Ablauf der Tätigkeits­
dauer. 

sinngemäß anzuwenden. 

(2) In Dienstjahren, in die Zeiten einer Bil­
dungsfreistellung gemäß Abs. 1 fallen, gebühren 
der Urlaub im vollen Ausmaß, das Urlaubsent­
gelt jedoch in dem Ausmaß, das dem um die 
Dauer einer BiIdungsfreistellung verkürzten 
Dienstjahr entspricht. 

(3) Der Arbeitnehmer behält in Kalenderjah­
ren, in die Zeiten einer Bildungsfreistellung 
gemäß Abs. 1 fallen, den Anspruch auf sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBL 
Nr. 440/1972, in dem Ausmaß, das dem um die 
Dauer der BiIdungsfreistellung verkürzten KaIen'­
derjahr entspricht. 

(4) Soweit sich Ansprüche eines Arbeitnehmers 
nach der Dauer der Dienstzeit richten, sind Zeiten 
einer Bildungsfreistellung gemäß Abs. 1, während 
der das Arbeitsverhältnis bestanden hat, auf die 
Dauer der Dienstzeit anzurechnen. 

Kündigungs- und Entlassungsschutz 

§ 120. (1) Ein Mitglied des Betriebsrates darf 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur nach vor­
heriger Zustimmung des Einigungsamtes gekün­
digt oder entlassen werden. Das Einigungsamt 
hat bei seiner Entscheidung den sich aus § 115 
Abs. 3 ergebenden Schutz der Betriebsratsmit­
glieder wahrzunehmen. Stützt sich ein Antrag 
an das Einigungsamt auf Zustimmung zur Kün­
digung oder Entlassung eines Betriebsratsmitglie­
des auf ein von diesem Betriebsratsmitglied zu 
vertretendes Verhalten, so hat das Einigungsamt 
den Antrag abzuweisen, wenn dieses Verhalten 
in Ausübung des Mandates gesetzt wurde und 
unter Berücksichtigung dieses Umstandes ent­
schuldbar war. 

(2) Dem Betriebsratsmitglied kommt im Ver­
fahren vor dem Einigungsamt ParteisteIlung zu. 

(3) Der sich aus den §§ 120 bis 122 ergebende 
Schutz beginnt mit dem Zeitpunkt der Annahme 
der Wahl durch das Betriebsratsmitglied und 
endet drei Monate nach Erlöschen der Mitglied­
schaft zum Betriebsrat, im Falle der dauernden 
Einstellung des Betriebes mit Ablauf der Tätig­
keitsdauer des Betriebsrates. 
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§18BRG 

(9) Die Abs. 1 bis 8 gelten sinngemäß: 

Unverändert § 18 Abs. 9 Ht. a BRG 

Unverändert § 18 Abs. 9 lit. b, 1. Satz BRG 

Unverändert § 18 Abs. 9 lit. b, 2. Satz BRG 

§18BRG 

(2) Nach Maßgabe des Abs. 1 kann das Eini­
gungsamt einer Kündigung nur zustimmen, wenn 

a) der Betriebsinhaber im Falle einer vor­
übergehenden Einstellung oder einer Ein­
schränkung des Betriebes oder der Still­
legung einzelner Betriebsabteilungen den 
Nachweis erbringt, daß er das betroffene 
Betriebsratsmitglied ohne Schaden für den 
Betrieb nicht weiter beschäftigen kann, 

Unverändert § 18 Abs. 2 lit. b BRG 

Unverändert § 18 Abs. 2lit. c BRG 

Fassung des Entwudes 

(4) Die §§ 120 bis 122 gelten sinngemäß für 

1. Ersatzmitglieder, die an der Mandatsaus­
übung verhinderte Betriebsratsmitglieder 
dur.ch mindestens zwei Wochen ununterbro­
chen vertreten haben, bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach Beendigung dieser Tätig­
keit, sofern der Betriebsinhaber vom Beginn 
und Ende der Vertretung ohne unnötigen 
Aufschub in Kenntnis gesetzt wurde; . 

2. Mitglieder von Wahlvorständen und Wahl­
werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. 
Bewerbung bis zum Ablauf der Frist zur 
Anfechtung der Wahl; 

3. Mitglieder eines Betriebsrates, der nach Be­
endigung seiner Tätigkeitsdauer die Ge­
schäfte weiterführt (§ 61 Abs. 2), bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach Beendigung 
dieser Tätig~eit. 

Wahlwerber sind Personen, die als Kandidaten 
auf einem Wahlvorschlag aufscheinen. 

Kündigungsschutz 

§ 121. (1) Das Einigungsamt darf einer Kündi­
gung unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 120 nur zustimmen, wenn 

1. der Betriebsinhaber im Falle einer Einstel­
lung oder Einschränkung des Betriebes oder 
der Stillegung einzelner Betriebsabteilungen 
den Nachweis erbringt, daß er das betroffene 
Betriebsratsmitglied trotz dessen Verlangens 
an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unter­
nehmens ohne erheblichen Schaden nicht 
weiterbeschäftigen kann; 

2. das Betriebsratsmitglied unfähig wird, die im 
Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, 
sofern in absehbarer Zeit eine Wiederher­
stellung seiner Arbeitsfähigkeit nicht zu er­
warten ist und dem Betriebsinhaber die 
Weiterbeschäftigung oder die Erbringung 
einer anderen Arbeitsleistung durch das Be­
triebsratsmitglied, zu deren Verrichtung sich 

. dieses bereit erklärt hat, nicht zugem)ltet 
werden kann; . 

3. das Betriebsratsmitglied die ihm auf Grund 
des Arbeitsverhältnisses obliegenden Pflich­
ten beharrlich verletzt und dem Betriebs­
inhaber die Weiterbeschäftigung aus Grün­
den der Arbeitsdisziplin nicht zugemutet 
werden kann. 

(2) Werden die Maßnahmen, welche die Kün­
digung eines Betriebsratsmitgliedes wegen Be­
triebseinstellung rechtfertigen, binnen sechs 
Monaten und innerhalb jenes Zeitraumes, für den 
das Betriebsratsmitglied gewählt wurde, aufge-
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§ 18 BRG 

(3) Nach Maßgabe des Abs. 1 kann das Eini­
gungsamt einer Entlassung nur zustimmen, wenn 
das Betriebsratsmitglied 

§18BRG 

(3) a) bei Abschluß des Dienstvertrages den 
Betriebsinhaber durch Vorweisung falscher 
oder gefälschter Personaldokumente oder 
Zeugnisse hintergangen oder ihn über das 
Bestehen eines anderen, gleichzeitig ver­
pflichtenden und der Verwendung im Be­
trieb abträglichen Dienstverhältnisses in 
einen Irrtum versetzt hat, 

Unverändert § 18 (3) lit. e BRG 

§ 18 Abs. 3 BRG 

b) der Trunksucht verfällt und aus diesem 
Grunde wegen Verstoßes gegen seine Ver­
pflichtungen aus dem Dienstverhältnis wie­
derholt fruchtlos verwarnt wurde, 

c) im Dienste untreu ist oder sich in seiner 
Tätigkeit ohne Wissen des Betriebsinhabers 
von dritten Personen unberechtigt Vorteile 
zuwenden läßt, 

d) ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis ver­
rät oder ohne Eip.willigung des Betriebs­
inhabers ein der Verwendung im Betrieb 
abträgliches Nebengeschäft betreibt, 

§ 18 Abs. 3. BRG 

f) sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver­
letzungen gegen den Betriebsinhaber, des­
sen im Betrieb tätige oder anwesende Fa­
milienangehörige oder Dienstnehmer des 
Betriebes zuschulden kommen läßt. 

Fassung des Entwurfes 

hoben, verliert die Kündigung ihre Rechtswirk­
samkeit mit dem Zeitpunkt, zu dem das gekün­
digte Betriebsratsmitglied seinen Wiedereintritt 
in: das Arbeitsverhältnis erklärt. Diese Erklärung 
muß bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit binnen 
vierzehn Tagen ab-Kenntnis der anspruchsbe­
gründenden Tatsachen, längstens jedoch inner­
halb von zwei Monaten nach Aufhebung der die 
Kündigung rechtfertigenden Maßnahme abgege­
ben werden. 

Entlassungsschutz 

§ 122. (1) Das Einigungsamt kann unter Be­
dachtnahme auf die Bestimmungen des § 120 
und unter Berücksichtigung der Frage der Zumut­
barkeit der Weiterbeschäftigung des Betriebsrats­
mitgliedes unter Abwägung der Interessen des 
Betriebsinhabers und des betroffenen Betriebs­
ratsmitgliedes einer Entlassung nur zustimmen, 
wenn das Betriebsratsmitglied 

1. absichtlich den Betriebsinhaber über Um­
stände, die für den Vertragsabschluß oder 
den Vollzug des in Aussicht genommenen 
Arbeitsverhältnisses wesentlich sind, in Irr­
tum versetzt hat; 

2. sich eines Verbrechens oder aus Gewinnsucht 
eines Vergehens oder einer übertretung 
schuldig machte, sofern die Verfolgung von 
Amts wegen oder auf Antrag des Betriebs­
inhabers zu erfolgen hat; 

3. seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis so 
schwer verletzt, daß auch eine kurzfristige 
Weiterbeschäftigung unzumutbar ist; 

4. sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver­
letzungen gegen den Betriebsinhaber, dessen 
im Betrieb tätige oder anwesende Familien­
angehörige oder Arbeitnehmer des Betriebes 
zuschulden kommen läßt, sofern durch die­
ses Verhalten eine sinnvolle Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsratsmitglied und Betriebs­
inhaber nicht mehr zu erwarten ist. 

11 
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§18BRG 

(5) In den Fällen des Abs. 3 lit. e und f kann 
die Entlassung des Betriebsratsinitgliedes gegen 
nachträgliche Einholung der Zustimmung des 
Einigungsamtes ausgesprochen werden. Stimmt 
das Einigungsamt der Entlassung nicht zu, so ist 
die Entlassung rechtsunwirksam. 

§4JVRG 

(1) In jedem Betrieb, in dem dauernd minde­
stens fünf jugendliche Dienstnehmer beschäftigt 
sind, ist ein Jugendvertrauensrat zu wählen. 

§2JVRG 

Fassung des Entwurfes 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 und 4 kann 
die Entlassung des Betriebsratsmitgliedes gegen 
nachträgliche Einholung der Zustimmung des 
Einigungsamtes ausgesprochen werden. Stimmt 
das Einigungsamt der Entlassung nicht zu, so ist 
sie rechtsunwirksam. 

5. HAUPTSTOCK 

JUGENDVERTRETUNG 

Organe 

§ 123. (1) In jedem Betrieb, in dem am Stichtag 
und im Durchschnitt des dem Stichtag voran­
gehenden Jahres mindestens fünf jugendliche 
Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind folgende 
Organe zu bilden: 

1. die Jugendversammlung; 
2. der Wahlvorstand für die Wahl des Jugend­

vertrauensrates; 
3. der Jugendvertrauensrat. 

§ 40 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

(1) Jugendliche Dienstnehmer sind Dienstneh- (2) Jugendliche Arbeitnehmer im Sinne dieses 
mer im Sinne des BRG, die das 18. Lebensjahr Hauptstückes sind Arbeitnehmer, die das 
noch nicht vollendet haben. 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

§3JVRG 

(1) In Betrieben, in denen dauernd mindestens 
fünf jugendliche Dienstnehmer beschäftigt sind, 
bilden die Gesamtheit der jugendlichen Dienst­
nehmer und die Mitglieder des Jugendvertrauens­
rates, die nicht jugendliche Dienstnehmer sind, 
die Betriebsjugendversammlung. 

Unverändert § 3 Abs. 2 JVRG 

§3JVRG 

Jugendversammlung 

§ 124. (1) Die Jugendversammlung besteht aus 
der Gesamtheit der jugendlichen Arbeitnehmer 
des Betriebes und der Mitglieder des Jugend­
vertrauensrates, die nicht jugendliche Arbeitneh­
mer sind. 

(2) Der Jugendversammlung obliegt: 
1. Behandlung von Berichten des Jugendver­

trauensrates; 

2. Wahl des Wahlvorstandes für die Wahl des 
Jugendvertrauensrates; 

3. Beschlußfassung über die Enthebung des 
Jugendvertrauensrates. 

(3) Die Betriebsjugendversammlung ist vom (3) Die Jugendversammlung ist vom Jugend-
Jugendvertrauensrat mindestens einmal in jedem vertrauensrat mindestens einmal in jedem Kalen-
Halbjahr einzuberufen. derhalbjahr einzuberufen. 

§3JVRG 

(4) Im Falle der Funktionsunfähigkeit des 
Jugendvertrauensrates oder falls ein solcher im 
Betrieb noch nicht gewählt wurde, sind zur Ein­
berufung der Betriebsjugendversammlung berech­
tigt: 

(4) Besteht kein Jugendvertrauensrat oder ist 
er funktionsunfähig, so sind zur Einberufung 
berechtigt: 
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1. der an Lebensjahren älteste stimmberechtigte 
jugendliche Dienstnehmer; 

2. sofern eine Betriebsvertretung besteht, jeder 
Betriebsrat; 

3. jede zuständige Gewerkschaft. 

Unverändert § 3 Abs. 5 JVRG 

§3JVRG 

(6) Im übrigen sind auf die Einberufung und 
Durchführung der Betriebsjugendversammlung 
die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 erster Satz und 
Abs. 3 bis 10 BRG sinngemäß anzuwenden. 

Unverändert § 4 Abs. 2 JVRG 

§4JVRG 

(3) In Betrieben, 'in denen sowohl der Gruppe 
der Arbeiter als auch der Gruppe der Angestell­
ten dauernd mindestens fünf jugendliche Dienst­
nehmer angehören, besteht der Jugendvertrau­
ensrat aus von den jugendlichen Dienstnehmern 
jeder Gruppe getrennt zu wählenden Mitgliedern. 
Die Zahl der zu wählenden Mitglieder ergibt 
sich aus der getrennten Anwendung der Zah­
lengrenzen des Abs. 2 auf die Zahl der jugend­
lichen Gruppenangehörigen. 

Fassung des Entwurfes 

1. der an Lebensjahren älteste stimmberechtigte 
jugendliche Arbeitnehmer; 

2. sofern Betriebsräte errichtet sind, jeder Be­
triebsrat; 

3. jede zuständige freiwillige Berufsvereinigung 
oder gesetzliche Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer. 

(5) Jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
ist berechtigt, durch mindestens einen Vertreter 
mit beratender Stimme an der Jugendversamm­
lung teilzunehmen. 

(6) In der Jugendversammlung sind alle jugend­
lichen Arbeitnehmer (§ 123 Abs. 2) sowie die 
Mitglieder des Jugendvertrauensrates, die nicht 
jugendliche Arbeitnehmer sind, stimmberechtigt, 
sofern sie am Tag der Jugendversammlung im 
Betrieb beschäftigt sind. Heimarbeiter, die 
jugendliche Arbeitnehmer sind, sind nur dann 
stimmberechtigt, wenn sie im Sinne des § 27 
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBL Nr. 105/1961, 
regelmäßig beschäftigt sind. 

(7) Im übrigen sind auf die Einberufung und 
Durchführung der Jugendversammlung die Be­
stimmungen der §§ 43 Abs. 2, 45 Abs. 4, 46 bis 
48 sowie 49 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. 

Jugendvertrauensrat 

§ 125. (1) Der Jugendvertrauensrat besteht, 
soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in Be­
trieben mit 5 bis 10 jugendlichen Arbeitnehmern 
aus einer Person (Jugendvertreter), in Betrieben 
mit 11 bis 30 jugendlichen Arbeitnehmern aus 
zwei Mitgliedern, in Betrieben mit 31 bis 50 
jugendlichen Arbeitnehmern aus drei Mitgliedern, 
in Betrieben mit 51 bis 100 jugendlichen Arbeit­
nehmern aus vier Mitgliedern. In Betrieben mit 
mehr als 100 jugendlichen Arbeitnehmern erhöht 
sich für je weitere hundert jugendliche Arbeit­
nehmer die Zahl der Mitglieder um eines. In 
Betrieben mit mehr als 1000 jugendlichen Arbeit­
nehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder für 
je weitere 500 jugendliche Arbeitnehmer um 
eines. Bruchteile von hundert bzw. fünfhundert 
werden für voll gerechnet. 

(2) In Betrieben, in denen im Durchschnitt 
des Jahres sowohl der Gnippe der Arbeiter als 
auch der Gruppe der Angestellten mindestens 
fünf jugendliche Arbeitnehmer angehören, be­
steht der Jugendvertrauensrat aus von den 
jugendlichen Arbeitnehmern jeder Gruppe ge­
trennt zu wählenden Mitgliedern. Die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder ergibt sich aus der 
getrennten Anwendung der Zahlengrenzen des 
Abs. 1 auf die Zahl der jugendlichen Gruppen­
angehörigen (§ 41 Abs. 3). 
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§ 4 jVRG 

(4) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Jugendvertrauensrates richtet sich nach der Zahl 
der jugendlichen Dienstnehmer am Tag der 
Wahlausschreibung. Eine Änderung der Zahl der 
jugendlichen Dienstnehmer ist auf die Anzahl 
der Mitglieder des Jugendvertrauensrates wäh­
rend dessen Tätigkeitsdauer ohne Einfluß. 

(5) § 7 Abs. 6 BRG ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 5 jVRG 

(1) Die Mitglieder des jugendvertrauensrates 
werden durch unmittelbare und geheime Wahl 
für die Dauer von zwei Jahren berufen. 

§6JVRG 

(5) Die Tätigkeitsdauer des jugendvertrauens­
rates beginnt mit seiner Konstituierung. 

Unverändert § 6 Abs. 1 JVRG 

§6JVRG 

(2) Der Wahlvorstand besteht aus zwei Dienst­
nehmern, die wahlberechtigt (§ 5 Abs. 3) oder 
wählbar (§ 5 Abs. 4) sein müssen und einem vom 
Betriebsrat bei getrennten Betriebsräten 
gemeinsam - entsandten Betriebsratsmitglied. 
Besteht im Betrieb kein Betriebsrat oder macht er 
von seinem Entsendungsrecht nicht oder nicht 
rechtzeitig Gebrauch, so besteht der Wahlvor­
stand aus drei wahlberechtigten oder wählbaren 
Dienstnehmern. In Betrieben, in denen gemäß 
§ 4 Abs. 3 getrennt zu wählen ist, haben dem 
Wahlvorstand je ein wahlberechtigter oder wähl­
barer Dienstnehmer aus der Gruppe der Arbeiter 
und aus der Gruppe der Angestellten anzugehö­
ren. 

§ 5 jVRG 

(3) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen 
Dienstnehmer des Betriebes, die am Tag der 
Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und am Tag der Wahlausschrei­
bung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäf­
tigt sind. 

Unverändert § 5 Abs. 4, 1. Satz jVRG 

Fassung des Entwurfes 

(3) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
jugendvertrauensrates richtet sich nach der Zahl 
der jugendlichen Arbeitnehmer am Tag der 
Wahlausschreibung; bei Berechnung dieser Zahl 
haben Heimarbeiter außer Betracht zu bleiben. 
Eine spätere Änderung der Zahl der jugendlichen 
Arbeitnehmer ist auf die Anzahl der Mitglieder 
des jugendvertrauensrates ohne Einfluß. § 65 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl des 
Jugendvertrauensrates 

§ 126. (1) Die Tätigkeitsdauer des jugendver­
trauensrates beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit 
dem Tage der Konstituierung oder mit Ablauf 
der Tätigkeitsdauer des früheren jugendvertrau­
ensrates, wenn die Konstituierung vor diesem 
Zeitpunkt erfolgte. 

(2) Zur Durchführung der Wahl des Jugend­
vertrauensrates hat die Jugendversammlung einen 
Wahlvorstand zu bestellen. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus zwei Arbeit­
nehmern, die wahlberechtigt (Abs. 4) oder wähl­
bar (Abs. 5) sein müssen, und einem vom Be­
triebsrat - bei getrennten Betriebsräten vom 
Betriebsausschuß - entsandten Betriebsratsmit­
glied. Besteht im Betrieb kein Betriebsrat oder 
macht er von seinem Entsendungsrecht nicht oder 
nicht rechtzeitig Gebrauch, so besteht der Wahl­
vorstand aus drei wahlberechtigten oder wähl­
baren . Arbeitnehmern. In Betrieben, in denen 
gemäß § 125 Abs. 2 getrennt zu wählen ist, 
haben dem Wahlvorstand je ein wahlberechtigter 
oder wählbarer Arbeitnehmer aus der Gruppe 
der Arbeiter und aus der Gruppe der Angestell­
ten anzugehören. 

(4) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen 
Arbeitnehmer des Betriebes, die am Tag der 
Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und an diesem Tag sowie am 
Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. Heim­
arbeiter, die jugendliche Arbeitnehmer sind, sind 
nur dann wahlberechtigt, wenn sie im Sinne 
des § 27 Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 1051 
1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

(5) Wählbar' sind alle Arbeitnehmer des Be­
triebes, die am Tag der Wahlausschreibung das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, am 
Tag der Wahl seit mindestens sechs Monaten 
im Betrieb beschäftigt sind, und, abgesehen vom 
Alter, nicht vom Wahlrecht zum Nationalrat 
ausgeschlossen sind. 

,I 
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Unverändert § 6 Abs. 4 JVRG 

§6JVRG 

(3) Auf die Durchführung und Anfechtung 
der Wahl sind die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 
bis 10 BRG sinngemäß anzuwenden. Zur An­
fechtung der Wahl im Sinne des § 9 Abs. 8 zwei­
ter Satz BRG ist auch jeder im Betrieb bestehende 
Betriebsrat berechtigt. Im übrigen ist § 10 Abs. 2 
und 3 BRG sinngemäß anzuwenden. 

Unverändert § 10 Abs. 1 JVRG 

§10JVRG 

Fassung des Entwurfes 

(6) Für die getrennte Wahl des Jugendver­
trauensrates gemäß § 125 Abs. 2 sind nach der 
Gruppe der Arbeiter und der Gruppe der Ange­
stellten getrennte Wahlvorschläge einzubringen. 
Die Wahl ist jedoch am selben Ort und zur 
gleichen Zeit durchzuführen. 

(7) Auf die Durchführung und Anfechtung der 
Wahl des Jugendvertrauensrates sind die Bestim­
mungen der §§ 51, 53 Abs. 2, 3, 5 und 6, 54 
Abs. 1, 2, 4 und 5, sowie 55 bis 60 sinngemäß 
anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist auch 
jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat berech­
tigt. 

Beendigung der Tätigkeitsdauer 

§ 127. (1) Die Tätigkeit des Jugendvertrauens­
rates endet mit Ablauf der Zeit, für die er ge­
wählt wurde (§ 126 Abs. 1). 

(2) Vor Ablauf der im Abs. 1 bezeichneten (2) Für die vorzeltlge Beendigung der Tätig-
Zeit endet die Tätigkeit des Jugendvertrauens- keitsdauer sind die Vorschriften des § 62 sinn-
rates, wenn gemäß anzuwenden. 

1. der Betrieb dauernd eingestellt wird; 
2. die Zahl der Mitglieder des Jugendvertrau­

ensrates einschließlich der Ersatzmitglieder 
unter die Hälfte der im § 4 Abs. 2 und 3 
festgesetzten Zahl sinkt; 

3. die Mehrheit der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates den Rücktritt beschließt; 

4. die Betriebsjugendversammlung die Enthe­
bung des Jugendvertrauellsrates beschließt. 

§10JVRG 

(3) Die Mitgliedschaft zum Jugendvertrauens­
rat erlischt, wenn 

1. Umstände eintreten oder bekannt werden, 
welche die Wählbarkeit ausschließen, ausge­
nommen die Vollendung des 21. Lebensjah­
res; 

2. ein Mitglied des Jugendvertrauensrates von 
seiner Funktion zurücktritt; 

3. ein Mitglied des Jugendvertrauensrates seine 
Wahl zum Mitglied des Betriebsrates oder 
zum Vertrauensmann annimmt. 

§7JVRG 

(1) Auf die Geschäftsführung des Jugendver­
trauensrates sind, sofern dieser aus mindestens 
drei Mitgliedern besteht, die Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 1 bis 3 BRG sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Jugendvertrauens­
rat erlischt, wenn das Mitglied des Jugendver­
trauensrates eine Wahl zum Mitglied des Betriebs­
rates annimmt. Im übrigen sind für das Erlöschen 
der Mitgliedschaft zum Jugendvertrauensrat die 
Bestimmungen des § 64 Abs. 1 und 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Die Mitgliedschaft zum Jugendvertrauens­
rat ist vom Einigungsamt abzuerkennen, wenn 
das Mitglied des Jugendvertrauensrates, abge­
sehen von der Vollendung des 21. Lebensjahres, 
die Wählbarkeit nicht oder nicht mehr besitzt. 

Geschäftsführung des Jugendvertrauensrates 

§ 128. (1) Auf die Geschäftsführung des Jugend­
vertrauensrates sind, sofern dieser aus minde­
stens drei Mitgliedern besteht, die Bestimmungen 
der §§ 66 Abs. 1, 2, 3 erster Satz, 4, 6 und 8, 
67 Abs. 1, 2 und 4, 68 Abs. 1, 2 erster und 
zweiter Satz und 3, 70 erster Satz sowie 72 sinn­
gemäß anzuwenden. 
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§7JVRG 

(2) Besteht der Jugendvertrauensrat aus zwei 
Mitgliedern, so haben sie, soweit sie nicht die 
Geschäfte untereinander aufteilen, ihre Aufgaben 
gemeinsam durchzuführen. 

§7JVRG 

(3) Zu den Sitzungen des Jugendvertrauens­
rates ist jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
einzuladen. Der Betriebsrat ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Jugendvertrauensrates durch einen 
Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Zu den Sitzungen jedes im Betrieb bestehenden 
Betriebsrates ist der Jugendvertrauensrat einzu­
laden. Der Jugendvertrauensrat ist berechtigt, an 
den Sitzungen des Betriebsrates durch einen Ver­
treter mit beratender Stimme teilzunehmen. 

Unverändert § 7 Abs. 4 JVRG 

Unverändert § 7 Abs. 5 JVRG 

§8JVRG 

(1) Der Jugendvertrauensrat ist berufen, die 
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und 
kulturellen Interessen der jugendlichen Dienst­
nehmer des Betriebes wahrzunehmen. Besteht 
im Betrieb ein Betriebsrat, so hat der J).lgend­
vertrauens rat, sofern Abs. 3 nicht anderes be­
stimmt, seine Aufgaben im Einvernehmen mit 
dem Betriebsrat wahrzunehmen. 

Unverändert § 8 Abs. 2 JVRG 

Fassung des Entwurfes 

(2) Besteht der Jugendvertrauensrat aus zwei 
Mitgliedern, so haben sie, soweit sie nicht die 
Geschäfte untereinander aufteilen, ihre Aufgaben 
gemeinsam durchzuführen. § 66 Abs. 7 und 68 
Abs. 2 dritter Satz sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Vertreter des Jugendvertrauensrates gegen­
über dem Betriebsinhaber und nach außen ist 
der Obmann, bei dessen Verhinderung der Stell­
vertreter, es sei denn, der Jugendvertrauensrat 
beschließt im Einzelfall etwas anderes. 

(4) Zu den Sitzungen des Jugendvertrauens­
rates i~t jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat 
einzuladen. Der Betriebsrat ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Jugendvertrauensrates durch einen 
Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Zu den Sitzungen jedes im Betrieb bestehenden 
Betriebsrates und des Betriebsausschusses ist der 
Jugendvertrauensrat einzuladen.' Der Jugendver­
trauensrat ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Betriebsrates und des Betriebsausschusses durch 
einen Vertreter mit beratender Stimme teilzu­
nehmen. 

(5) Die Beschlüsse des Jugendvertrauensrates 
sind jedem im Betrieb bestehenden Betriebsrat 
Zur Kenntnis zu bringen. Der Betriebsrat hat 
über Beschlüsse des Jugendvertrauensrates und 
über Angelegenheiten der jugendlichen Arbeit­
nehmer in Anwesenheit des Jugendvertrauens­
rates oder VOn diesem entsendeter Mitglieder zu 
beraten. 

(6) In Betrieben, in denen getrennte Betr~ebs­
räte bestehen, und die Mitglieder des Jugend­
vertrauensrates gemäß § 125 Abs. 2 getrennt 
gewählt wurden, ist bei der Entsendung von 
Mitgliedern zu den Beratungen eines Betriebs­
rates gemäß Abs. 4 oder 5 auf die Gruppen­
zugehörigkeit dieser Mitglieder Bedacht zu neh­
men. 

Aufgaben und Befugnisse des Jugendvertrauens­
rates 

§ 129. (1) Der Jugendvertrauensrat ist berufen, 
die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 
und kulturellen Interessen der jugendlichen 
Arbeitnehmer des Betriebes wahrzunehmen. Be­
steht im Betrieb ein Betriebsrat, so hat der 
Jugendvertrauensrat, sofern Abs. 3 nicht anderes 
bestimmt, seine Aufgaben im Einvernehmen mit 
dem Betriebsrat wahrzunehmen. § 39 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

(2) In Erfüllung dieser Aufgabe hat der Jugend­
vertrauensrat den Betriebsrat zu beraten und zu 
unterstützen, der seinerseits verpflidJ.tet ist, dem 
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Unverändert § 8 Abs. 3 Z. 1 JVRG 

Unverändert § 8 Abs. 3 Z. 2 JVRG 

Unverändert § 8 Abs. 3 Z. 3 JVRG 

Unverändert § 8 Abs. 3 Z. 4 JVRG 

§ 8 Abs. 3 JVRG 

5. an den Beratungen zwischen Betriebsrat und 
Betriebsinhaber auf Grund des § 14 Abs. 1, 
Abs. 2 Z. 14 und Abs. 3 Z. 4 BRG durch ein 
Mitglied teilzunehmen; 

§ 8 Abs. 3 JVRG 

6. an den Sitzungen des Betriebsrates gemäß 
§ 7 Abs. 3 und 4 mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 

Unverändert § 8 Abs. 4 JVRG 

§9JVRG 

(1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte und 
Pflichten der Mitglieder des Jugendvertrauens­
rates sind die Bestimmungen der §§ 15, 16 Abs. 1 
bis 3, 17 und 18 Abs. 1 bis 8 BRG, der Ersatz­
mitglieder, Mitglieder des Wahlvorstandes und 
Wahlwerber jene des § 18 Abs. 9 BRG sinn­
gemäß anzuwenden. Das Einigungsamt kann der 
Entlassung eines Mitgliedes oder Ersatzmitglie­
des des Jugendvertrauensrates, eines Mitgliedes 

Fassung des Entwurfes 

Jugendvertrauensrat bei der Wahrnehmung der 
besonderen Belange der jugendlichen Arbeitneh­
mer beizustehen. 

(3) In Wahrnehmung der Interessen der jugend­
lichen Arbeitnehmer ist der Jugendvertrauensrat 
insbesondere berufen: 

1. bei allen Angelegenheiten, die die Interessen 
der jugendlichen Arbeitnehmer des Betriebes 
betreffen, beim Betriebsrat und, sofern ein 
solcher nicht besteht, beim Betriebsinhaber 
entsprechende Maßnahmen zu beantragen 
und auf die Beseitigung von Mängeln hin­
zuwirken; 

2. darüber zu wachen, daß die Vorschriften, 
die für das Arbeitsverhältnis jugendlidler 
Arbeitnehmer gelten, eingehalten werden, 
und über wahrgenommene Mängel dem Be­
triebsrat, dem Betriebsinhaber und erforder­
lichenfalls den zum Schutz jugendlicher 
Arbeitnehmer eingerichteten Stellen Mittei­
lung zu madlen und auf Beseitigung dieser 
Mängel hinzuwirken; 

3. an den Unterweisungen gemäß § 24 des 
Bundesgesetzes über die Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/ 
1948, durch ein Mitglied teilzunehmen; 

4. Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung 
und der beruflichen Weiterbildung jugend­
licher Arbeitnehmer zu erstatten; 

5. an den Beratungen zwisdlen Betriebsrat (Be­
triebsausschuß) und Betriebsinhaber (§§ 92, 
94 Abs. 2, 108 Abs. 2) durch ein Mitglied 
teilzunehmen; 

6. an den Sitzungen des Betriebsrates (Betriebs­
aussdlusses) mit beratender Stimme teilzu­
nehmen (§ 128 Abs. 4 und 5). 

(4) Der Betriebsrat ~nd der Betriebsinhaber 
sind verpflichtet, dem Jugendvertrauensrat die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

Redltsstellung der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates 

§ 130. (1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte 
und Pflichten der Mitglieder des Jugendver­
trauensrates sind die Bestimmungen der §§ 115 
Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 bis 4, 116, 120 Abs. 1 
bis 3, 121 und 122, hinsichtlich der Ersatzmit­
glieder, Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahl­
werber auch jene des § 120 Abs. 4 Z. 1 und 2 
sinngemäß anzuwenden. Das Einigungsamt darf 
der Entlassung eines Mitgliedes oder Ersatzmit-
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des Wahlvorstandes oder eines Wahlwerbers, so-. 
fern diese Personen Lehrlinge im Sinne des Berufs­
ausbildungsgesetzes sind, auch aus den im § 15 
Abs. 3 lit. c und f des Berufsausbildungsgesetzes 
genannten Gründen zustimmen. 

§9JVRG 

(2) Der Ablauf der gesetzlichen oder einer kol­
lektivvertraglichen Frist nach § 18 des Berufs­
ausbildungsgesetzes wird durch die Bewerbung 
um die Bestellung zum Mitglied des Jugendver­
trauensrates, durch die Bestellung zum Mitglied 
des Wahlvorstandes und durch die Wahl zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates gehemmt. Die 
Hemmung dauert für Mitglieder des Wahlvor­
standes und für Wahlwerber vom Zeitpunkt ihrer 
Bestellung bzw. Bewerbung bis zum Ablauf der 
Frist zur Anfechtung der Wahl, für Mitglieder 
des Jugendvertrauensrates vom Zeitpunkt der 
Annahme der Wahl bis zum Ablauf der jeweili­
gen Tätigkeitsdauer. Auf Antrag des Betriebs­
inhabers kann das Einigungsamt einer vorzeitigen 
Auflösung des Dienstverhältnisses auch zustim­
men, wenn ein Tatbestand im Sinne des § 18 
Abs. 2 BRG verwirklicht wurde. 

§9JVRG 

(3) Für die Teilnahme an Schulungs- und Bil­
dungsveranstaltungen im Sinne des § 16 a Abs. 2 
BRG hat jedes Mitglied des Jugendvertrauens­
rates Anspruch auf Freistellung von der Arbeits­
leistung unter Fortzahlung des Entgeltes bis zur 
Dauer von zwei Wochen innerhalb einer Funk­
tionsperiode (§ 5 Abs. 1). § 16 a Abs. 1, letzter 
Satz, 3 und 4 BRG ist sinngemäß anzuwenden. 

§9JVRG 

(4) Die Kündigung eines Dienstnehmers kann 
gemäß § 25 BRG auch mit der Begründung ange­
fochten werden, daß der Grund zur Kündigung 

1. in seiner früheren Tätigkeit als Mitglied des 
J ugendvertrauensra tes, 

2. in seiner Bewerbung um die Bestellung zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates oder 

3. in seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahl­
vorstandes 

gelegen ist. 

§ 14 JVRG 

Die Ausübung von Rechten und die Über­
nahme von Pflichten nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes durch Minderjährige be­
dürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit nicht der Ein­
willigung des gesetzlichen Vertreters. 

Fassung des Entwurfes 

gliedes des Jugendvertrauensrates, eines Mitglie­
des des Wahlvorstandes oder eines Wahlwerbers, 
sofern diese Personen Lehrlinge im Sinne des 
Berufsausbildungsgesetzes sind, auch aus den im 
§ 15 Abs. 3 lit. c und f des Berufsausbildungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, genannten Gründen 
zustimmen. 

(2) Der Ablauf der gesetzlichen oder einer 
kollektivvertraglichen Frist nach § 18 des Berufs­
ausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, wird 
durch die Bewerbung um die Bestellung zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates, durch die 
Bestellung zum Mitglied des Wahlvorstandes und 
durch die Wahl zum Mitglied des Jugendver­
trauensrates gehemmt. Die Hemmung dauert für 
Mitglieder des Wahlvorstandes und für Wahl­
werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw. 
Bewerbung bis Zum Ablauf der Frist zur Anfech­
tung der Wahl, für Mitglieder des Jugendver­
trauensrates vom Zeitpunkt der Annahme der 
Wahl bis Zum Ablauf der jeweiligen Tätigkeits­
dauer. Auf Antrag des Betriebsinhabers kann das 
Einigungsamt einer vorzeitigen Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses auch zustimmen, wenn ein 
Tatbestand im Sinne des § 121 verwirklicht 
wurde. 

(3) Für die Teilnahme an Schulungs- und Bil­
dungsveranstaltungen im Sinne des § 118 Abs. 3 
hat jedes Mitglied des Jugendvertrauensrates An­
spruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
und auf Fortzahlung des Entgeltes bis zur Dauer 
von zwei Wochen innerhalb einer Funktions­
periode. § 118 Abs. 4 und 6 ist sinngemäß anzu­
wenden. 

(4) Die Kündigung eines Arbeitnehmers kann 
gemäß § 105 auch mit der Begründung angefoch­
ten werden, daß der Grund zur Kündigung 

1. in seiner früheren Tatigkeit als Mitglied des 
Jugendvertrauensrates; 

2. in seiner Bewerbung um die Bestellung zum 
Mitglied des Jugendvertrauensrates oder 

3. in seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahl­
vorstandes 

gelegen ist. 

Rechtsausübung durch Minderjährige 

§ 131. Die Ausübung von Rechten und die 
Übernahme von Pflichten nach den Bestimmun­
gen dieses Hauptstückes bedürfen zu ihrer Rechts­
gültigkeit nicht der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters. 
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§ 14 BRG 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 finden keine 
Anwendung auf Betriebe politischer, gewerk­
schaftlicher, konfessioneller, wissenschaftlicher, 
künstlerischer oder charitativer Art, ferner auf 
private Unterrichts- und Erziehungsanstalten, auf 
öffentlich-rechtliche Körperschaften und die 
Oesterreichische Nationalbank. 

§ 7 BRG 

(5) In einem Theaterunternehmen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 des Schauspielergesetzes vom 
1'3. Juli 1922, BGBL Nr. 441, das mehr als 50 
dem Schauspielergesetz unterliegende Dienstneh­
mer umfaßt, sind für diese Personen getrennte 
Betriebsräte des darstellenden und des nichtdar­
stellenden Personals zu wählen, wenn jeder die­
ser Gruppen mindestens 20 dauernd beschäftigte 
Dienstnehmer angehören. In diesem Falle richtet 
sich die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates 
jeder Dienstnehmergruppe nach der Zahl (Abs. 2) 
der Dienstnehmer der betreffenden Gruppe. Auf 
diese Gruppen finden die Bestimmungen des § 7 
Abs. 4 über getrennte Betriebsräte der Angestell­
ten keine Anwendung. 

§18BRG 

(6) In Betrieben, in ,denen berufsüblich Dienst­
verhältnisse mit künstlerischem Personal jeweils 
nur auf bestimmte Dauer abgeschlossen werden, 
endet das Dienstverhältnis eines Betriebsratsmit­
glieds, wenn es dem künstlerischen Personal an­
gehört, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 und des § 13 Abs. 2 und 3 ohne seine Zu­
stimmung nicht vor Ablauf der Spielzeit, inner­
halb der die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates 
(§ 13 Abs. 1) endet. 

Fassung des Entwurfes 

6. HAUPTSTUCK 

VORSCHRIFTEN FÜR EINZELNE 
BETRIEBSARTEN 

Betriebe mit besonderer Zweckbestimmung und 
Verwaltungsstellen juristischer Personen des 

öffentlichen Rechts 

§ 132. Auf Unternehmen und Betriebe, die 
unmittelbar politischen, koalitionspolitischen, 
konfessionellen, wissenschaftlichen, erzieherischen 
oder karitativen Zwecken dienen, ferner auf Ver­
waltungsstellen von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und der Oesterreichischen 
Nationalbank sind die Bestimmungen der §§ 108 
bis 112 nicht anzuwenden. 

Theaterunternehmen 

§ 133. (1) Auf Theaterunternehmen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 des Schauspielergesetzes, BGBL 
Nr. 44111922, sind die Bestimmungen des 11. Tei­
les anzuwenden, soweit sich im folgenden nicht 
anderes ergibt. 

(2) Beschäftigt ein Theaterunternehmen mehr 
als 50 dem Schauspielergesetz unterliegende 
Arbeitnehmer, so sind für diese Personen ge­
trennte Betriebsräte des darstellenden und des 
nichtdarstellenden Personals zu wählen, wenn 
jede dieser Gruppen mindestens 20 Arbeitnehmer 
umfaßt. Innerhalb dieser Gruppen finden die 
Bestimmungen über getrennte Betriebsräte der 
Arbeiter und Angestellten keine Anwendung. 

(3) In Betrieben, in denen berufsüblich Arbeits­
verhältnisse mit künstlerischem Personal jeweils 
nur auf bestimmte Dauer abgeschlossen werden, 
endet das Arbeitsverhältnis eines Betriebsrats­
mitgliedes, wenn es dem künstlerischen Personal 
angehört, ohne seine Zustimmung nicht vor Ab­
lauf der Spielzeit, innerhalb der die Tätigkeits­
dauer des Betriebsrates endet. Die Bestimmungen 
der §§ 62,64 sowie 120 bis 122 bleiben unberührt. 

(4) Werden Bühnendienstverträge im Sinne des 
§ 32 Schauspielgesetz, BGBL Nr. 441/1972, nicht 
verlängert, so ist der Betriebsrat hievon späte­
stens 3 Tage vor Absendung der Benachrichtigung 
von der Nichtverlängerung zu verständigen. 

(5) Die Bestimmung des § 98 Abs. 3 ist auf 
die Einstellung von Arbeitnehmern, die vor­
übergehend zu dem Zweck eingestellt werden, 
um den Ausfall einer Vorstepung zu verhindern, 
nicht anzuwenden. Im übrigen sind in Theater­
unternehmen die Bestimmungen der §§ 40 Abs. 5, 
78 bis 88 und 109 bis 112: nicht anzuwenden. 
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§ 28 KVG 

840 der Beilagen 

Fassung des Entwurfes 

Betriebe mit geringer Beschäftigtenzahl 

§ 134. (1) Bei Berechnung der Arbeitnehmer­
zahl gemäß § 40 Abs. 1 und 2 haben die gemäß 
§ 53 Abs. 3 Z. 1 vom passiven Wahlrecht zum 
Betriebsrat ausgeschlossenen Familienangehörigen 
des Betriebsinhabers außer Betracht zu bleiben. 

(2) In Betrieben, in denen im Durchschnitt 
des Jahres nicht mehr als 50 Arbeitnehmer be­
schäftigt werden, sind die Bestimmungen über 
den Abschluß von Betriebsvereinbarungen betref­
fend 

1. Aufstellung von Einstellungsrichtlinien (§ 97 
Abs. 1 Z. 7); 

2. Richtlinien für die Vergabe von Werkwoh­
nungen (§ 97 Abs. 1 Z. 8) 

nicht anzuwenden. 

(3) In Betrieben, in denen im Durchschnitt 
des Jahres nicht mehr als 20 Arbeitnehmer be­
schäftigtwerden, sind auch die Bestimmungen 
über 

1. den Abschluß von Betriebsvereinbarungen 
betreffend Maßnahmen zur Vermeidung von 
für die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen 
einer Betriebsänderung (§ 97 Abs. 1 Z. 5); 

2. die Anfechtung der Einstellung von Arbeit­
nehmern (§ 98 Abs. 4 und 5); 

3. die Anfechtung der Vergabe von Werkwoh­
nungen (§ 102 Abs. 2 bis 4); 

4. die Anfechtung von Beförderungen (§ 103 
Abs. 2 bis 4) 

nicht anzuwenden. 

(4) In Handelsbetrieben, Banken und Versiche­
rungsanstalten, in denen im Durchschnitt des 
Jahres nicht mindestens 30 Arbeitnehmer be­
schäftigt werden, in sonstigen Betrieben, mit Aus­
nahme der Fabriks- und Bergbaubetriebe, in 
denen im Durchschnitt des Jahres nicht minde­
stens 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind 
die Bestimmungen über die Bilanzvorlagepflicht 
(§ 108 Abs. 3) nicht anzuwenden. 

IU. TEIL 

Behörden und Verfahren 

1. HAUPTSTOCK 

EINIGUNGSXMTER UND 
OBEREINIGUNGSAMT 

Abschnitt 1 

Einigungsämter 

Errichtung von Einigungsämtern 

In jedem Bundesland (Stadt Wien) ist minde- § 135. In jedem Bundesland ist mindestens ein 
stens ein Einigungsamt zu errichten. Die Stand- Einigungsamt zu errichten. Sitz und Sprengel der 
orte und Sprengel der Einigungsämter werden Einigungsämter werden nach Anhörung des zu-
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nach. Anhörung des zuständigen Landeshaupt- ständigen Landeshauptmannes durch Verordnung 
mannes (Bürgermeister der Stadt Wien) durch des Bundesministers für soziale Verwaltung be-
Verordnung bestimmt. stimmt. 

Unverändert § 29 Abs. 1 KVG 

§ 29 KVG 

(2) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter 
werden vom Bundesministerium für Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung nach Anhörung der örtlich 
zuständigen Landeskammernder gewerblichen 
Wirtschaft und Kammern für Arbeiter und Ange­
stellte für unbestimmte Zeit und auf Widerruf 
ernannt. Sie haben, wenn sie nicht schon als 
öffentliche Beamte zur unparteiischen und gewis­
senhaften Ausübung der Amtspflichten verpflich­
tet wurden, dieses Gelöbnis vor dem Bundes­
minister für Justiz zu leisten. Der Bundesmini­
ster für Justiz kann den Landeshauptmann (Bür­
germeister der Stadt Wien) ermächtigen, dieses 
Gelöbnis abzunehmen. 

Unverändert § 29 Abs. 3 KVG 

§ 29 KVG 

(4) Hinsichtlich der Erfordernisse der Bestel­
lung der Mitglieder und Ersatzmänner gelten die 
Bestimmungen des § 11 Abs. 1 des Arbeits­
gerichtsgesetzes vom 24. Juli 1946, BGBL Nr. 170, 
sinngemäß. 

Unverändert § 29 Abs. 5 KVG 

Unverändert § 30 Abs. 1 KVG 

Zusammensetzung 

§ 136. (1) Das Einigungsamt besteht aus einem 
Vorsitzenden und nach Erfordernis aus einem 
oder mehreren Stellvertretern sowie aus der er­
forderlichen Zahl von Mitgliedern und Ersatz­
mitgliedern, die aus den Gruppen der Arbeit­
geber und der Arbeitnehmer unter Berücksichti­
gung der Berufszweige, die für das Einigungsamt 
von Bedeutung sind, bestellt werden. 

(2) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter 
werden vom Bundesminister für Justiz im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung der örtlich zuständi­
gen Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft 
und Kammern für Arbeiter und Angestellte für 
unbestimmte Zeit und auf Widerruf ernannt. 
Sie haben, wenn sie nicht schon als öffentlich 
Bedienstete zur unparteiischen und gewissenhaf­
ten Ausübung der Amtspflichten verpflichtet wur­
den, dieses Gelöbnis vor dem Bundesminister 
für Justiz zu leisten. Der Bundesminister für 
Justiz kann den Landeshauptmann ermächtigen, 
dieses Gelöbnis abzunehmen. 

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder wer­
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
auf Grund von Vorschlägen bestellt, die von den 
zuständigen Kammern oder, wenn solche nicht 
bestehen, von den sonstigen Interessenvertretun­
gen der Arbeitgeber einerseits und der Arbeit­
nehmer andererseits erstattet werden. Wird das 
Vorschlagsrecht nicht binnen zwei Monaten nach 
Aufforderung ausgeübt, so ist der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung bei der Bestellung 
an Vorschläge nicht gebunden. 

(4) Hinsichtlich der Erfordernisse der Bestel­
lung der Mitglieder und Ersatzmitglieder sind 
die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 des Arbeits­
gerichtsgesetzes, BGBL Nr. 170/1946, sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Die Ablehnung der übernahme oder die 
Niederlegung des Amtes ist nur aus wichtigen 
Gründen zulässig. Die Entscheidung hierüber 
trifft der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Amtsdauer der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 

§ 137. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
werden für eine Amtsdauer von fünf Jahren 
bestellt. Sie haben vor Antritt ihres Amtes dem 
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Unverändert § 30 Abs. 2 KVG 

Unverändert § 31 Abs. 1 KVG 

Unverändert § 31 Abs. 2 KVG 

Unverändert § 31 Abs. 3 KVG 

Unverändert § 32 Abs. 1 KVG 

840 der Beilagen 

Fassung des Entwurfes 

Vorsitzenden durch Handschlag gewissenhafte 
und unparteiische Ausübung des Amtes zu ge­
loben. Das Amt von Mitgliedern und Ersatzmit­
gliedern, die innerhalb der allgemeinen fünf jäh­
rigen Amtsdauer bestellt werden, end~t mit deren 
Ablauf. Die infolge des Ablaufes der Amtsdauer 
ausscheidenden Mitglieder und Ersatzmitglieder 
haben ihr Amt bis zur Wiederbesetzung aus zu-

, üben. Wiederbestellung ist zulässig. . 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) seines Amtes 
zu entheben, wenn ein gesetzliches Hindernis 
(§ 136 Abs. 4) bekannt wird oder wenn es sich 
einer groben Verletzung oder einer dauernden 
Vernachlässigung seiner Amtspflichten schuldig 
gemacht hat. Ein Mitglied (Ersatzmitglied) ist 
auch dann zu entheben, wenn in seiner Berufs­
tätigkeit eine solche Anderung eintritt, daß es 
nicht mehr geeignet erscheint, die Interessen jener 
Berufsgruppe wahrzunehmen, zu deren Vertre­
tung es bestellt wurde. 

Verhandlung 

§ 138. (1) Das Einigungsamt verhandelt und 
entscheidet in Senaten, die nach dem Ermessen 
des Vorsitzenden für bestimmte Gruppen von 
Arbeitsverhältnissen oder von Verhandlungs­
gegenständen bestellt werden. 

(2) Der Vorsitzende betraut, soweit er nicht 
selbst den Vorsitz in den Senaten führt, mit dem 
Vorsitz seine Stellvertreter und weist jedem 
Senate je eine gleiche Anzahl von Mitgliedern 
und Ersatzmitgliedern aus der Gruppe der Arbeit­
geber einerseits und aus der Gruppe der Arbeit­
nehmer andererseits zu. 

(3) Das Einigungsamt kann zu den Verhand­
lungen Sachverständige und Auskunftspersonen 
beiziehen. 

Beschlußfassung 

§ 139. (1) Ein Senat ist, soweit im folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, verhandlungs- und 
beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter sowohl aus der Gruppe 
der Arbeitgeber wie aus der Gruppe der Arbeit­
nehmer wenigstens ein Mitglied (Ersatzmitglied) 
anwesend ist. 

(2) Zur Verhandlung und Entscheidung über 
die Festsetzung, Abänderung oder Aufhebung 
eines Mindestlohntarifes (§ 22) ist die Anwesen­
heit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 
und wenigstens von je zwei Mitgliedern (Ersatz­
mitgliedern) aus der Gruppe der Arbeitgeber 
und der Gruppe der Arbeitnehmer erforderlich. 
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Unverändert § 32 Abs. 3 KVG 

Unverändert § 33 KVG 

Unverändert § 34 Abs. 1 KVG 

§ 34 KVG 

(2) Für die Ernennung des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter gelten die Bestimmungen 
des § 29 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß vor der 
Ernennung die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und der Arbeiterkammertag zu hören 
sind; für die Bestellung und Amtsausübung der 
Mitglieder (Ersatzmänner) gelten die Bestimmun­
gen der §§ 29 Abs. 3 bis 5 und 30. 

§ 35 KVG 

(1) Für die Bildung der Senate des Obereini­
gungsamtes gelten die Bestimmungen des § 31 
Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Ein Senat des Obereinigungsamtes ist ver­
handlungs- und beschlußfähig, wenn außer dem 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter je zwei 
Mitglieder (Ersatzmänner) aus der Gruppe der 
Dienstgeber und der Dienstnehmer anwesend 
sind; im übrigen finden die Bestimmungen der 
§§ 31 Abs. 3 und 32 Abs. 3 Anwendung. 

Fassung des Entwurfes 

(3) Sind die Mitglieder (Ersatzmitglieder) einer 
Gruppe in der überzahl, so haben in dieser 
Gruppe die dem Alter nach jüngsten Mitglieder 
(Ersatzmitglieder), soweit sie überzählig sind, 
kein Stimmrecht. Die Beschlüsse werden mit ein­
facher Mehrheit der vom Vorsitzenden und den 
stimmberechtigten Mitgliedern abgegebenen Stim­
men gefaßt; der Vorsitzende gibt seine Stimme 
als letzter ab. 

Ordnungsstrafen 

§ 140. Gegen Mitglieder (Ersatzmitglieder), die 
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der 
Vorsitzende des Einigungsamtes Ordnungsstrafen 
bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Verfügung 
steht innerhalb von 14 Tagen nach der Zustel­
lung die Beschwerde an das Obereinigungsamt 
offen, das endgültig entscheidet. 

Abschnitt 2 

Obereinigungsamt 

Errichtung und Zusammensetzung 

§ 141. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ist ein Obereinigungsamt zu errich­
ten. Es besteht aus einem Vorsitzenden und nach 
Bedarf aus einem oder mehreren Stellvertretern 
sowie aus der erforderlichen Zahl von Mitglie­
dern und Ersatzmitgliedern, die aus den Gruppen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestellt 
werden. 

(2) Für die Ernennung des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter gelten die Bestimmungen des 
§ 136 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß vor der 
Ernennung die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und der Österreichische Arbeiter­
kammertag zu hören sind; für die Bestellung 
und Amtsausübung der Mitglieder (Ersatzmit­
glieder) sind die Bestimmungen der §§ 136 Abs. 3 
bis 5 und 137 ~inngemäß anzuwenden. 

Vorsitz und Beschlußfassung 

§ 142. (1) Für die Bildung der Senate des 
Obereinigungsamtes gelten die Bestimmungen des 
§ 138 Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Ein Senat des Obereinigungsamtes ist ver­
handlungs- und beschlußfähig, wenn außer dem 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter je zwei 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus der Gruppe der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anwesend 
sind; im übrigen sind die Bestimmungen der 
§§ 138 Abs. 3 und 139 Abs. 3 sinngemäß anzu­
wenden. 
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Unverändert § 36 KVG 

§ 38 KVG 
r 

(1) Die Bürogeschäfte der Einigungsämter und 
des Obereinigungsamtes sind durch deren Vor­
sitzende zu leiten. 

§ 38 KVG 

(2) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsführung der Einigungsämter und des Ober­
einigungsamtes werden durch Verordnung erlas­
sen. Hiebei ist unter Rücksichtnahme auf die 
den Einigungsämtern und dem Obereinigungs­
amt obliegenden Aufgaben auf eine möglichst 
zweckmäßige Führung der Geschäfte Bedacht zu 
nehmen. 

Unverändert § 38 a Abs. 1 KVG 

§ 38 a KVG 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmänner der Eini­
gungsämter und des Obereinigungsamtes, die im 
Staats- oder sonstigen öffentlichen Dienst stehen, 
erhalten Reisegebühren nach den für sie gelten­
den Vorschriften; die übrigen Mitglieder und 
Ersatzmänner haben Anspruch auf Ersatz der 
notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten sowie 
auf Entschädigung für Zeitversäumnis nach den 
Bestimmungen und Tarifen, die für Schöffen nach 
dem Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 2/1958, 
gelten. 

§ 38 a KVG 

(3) Die Vorsitzenden der Einigungsämter und 
des Obereinigungsamtes und deren Stellvertreter 
erhalten eine Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung festgesetzt wird. Vorsitzende und Stell­
vertreter, die im Staats- oder sonstigen öffent­
lichen Dienst stehen, erhalten Reisegebühren 
nach den für sie geltenden Vorschriften; die übri-

Fassung des Entwurfes 

Ordnungsstrafen 

§ 143. Gegen Mitglieder (Ersatzmitglieder), die 
sich ihren Amtspflichten entziehen, kann der 
Vorsitzende des Obereinigungsamtes Ordnungs­
strafen bis zu 200 S verhängen. Gegen diese Ver­
fügung steht innerhalb von 14 Tagen nach der 
Zustellung die Beschwerde an das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung offen. 

Abschnitt 3 

Gemeinsame Bestimmungen 

Geschäftsführung 

§ 144. (1) Die Leitung der Einigungsämter 
und des Obereinigungsamtes obliegt, sofern nicht 
die Beschlußfassung Senaten vorbehalten ist, 
deren Vorsitzenden. Im Verhinderungsfalle leitet 
der Stellvertreter des Vorsitzenden das Amt. Mit 
der Führung der laufenden Gesch~fte und der 
Vorbereitung der Verhandlungen unter der Lei­
tung des Vorsitzenden des Obereinigungsamtes 
können Bedienstete des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung betraut werden. Die Kanzlei­
geschäfte des Obereinigungsamtes sind von Orga­
nen aus dem Personalstand des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung, die der Einigungs­
ämter von Organen aus dem Personalstand der 
Geschäftsstelle der Arbeitsgerichte zu besorgen. 

Gebühren und Aufwandsentschädigungen 

§ 145. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
der Einigungsämter und des Obereinigungsamtes 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Einigungsämter und des Obereinigungsamtes, die 
im öffentlichen Dienst stehen, erhalten Reisege­
bühren nach den für sie geltenden Vorschriften; 
die übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder 
haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Ent­
schädigung für Zeitversäumnis nach den Bestim­
mungen und Tarifen, die für Schöffen nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 179/1965, 
gelten. 

(3) Die Vorsitzenden der Einigungsämter und 
des Obereinigungsamtes und deren Stellvertreter 
erhalten eine Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung festgesetzt wird. Vorsitzende und Stellver­
treter, die im öffentlichen Dienst stehen, erhalten 
Reisegebühren nach den für sie geltenden Vor­
schriften; die übrigen Vorsitzenden und Stell-
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gen Vorsitzenden und Stellvertreter haben An­
spruch auf Ersatz der notwendigen Reise- und 
Aufenthaltskosten nach den Bestimmungen und 
Tarifen, die für Schöffen nach dem Gebühren­
anspruchsgesetz, BGBl. Nr. 2/1958, gelten. 

Unverändert § 38 a Abs. 4 KVG 

§ 39 KVG 

Die bei den Einigungsämtern hinterlegten Kol­
lektivverträge sowie die von den Einigungs­
ämtern und dem Obereinigungsamt beschlossenen 
Satzungen können während der Amtsstunden 
von jedermann eingesehen werden. 

Unverändert § 40 KVG 

Unverändert § 41 KVG 

Fassung des Entwurfes 

vertreter haben Anspruch auf Ersatz der notwen~ 
digen Reise- und Aufenthaltskosten nach den 
Bestimmungen und Tarifen, die für Schöffen nach 
dem Gebührenanspruchsgesetz, BGBl. Nr. 179/ 
1965, gelten. 

(4) Die mit der Geschäftsführung der Eini­
gungsämter und des Obereinigungsamtes betrau­
ten Bediensteten sowie das Kanzlei- und Schreib­
personal der Einigungsämter und des Obereini­
gungsamtes erhalten für die Ausübung ihrer 
Funktionen eine Aufwandsentschädigung, deren 
Höhe vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen festgesetzt wird. 

(5) Hinsichtlich der GeItendmachung, der Be­
stimmung und Zahlung der Gebühr nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz finden die Bestimmun­
gen des Gebührenanspruchsgesetzes sinngemäß. 
mit der Maßgabe Anwendung, daß der Vorsit­
zende des Einigungsamtes beziehungsweise des 
Obereinigungsamtes einen geeigneten Bedienste­
ten dieses Amtes mit der Bestimmung der Ge­
bühr beauftragt und daß gegen die Bestimmung 
der Gebühr die Beschwerde an den Vorsitzenden 
des Einigungsamtes beziehungsweise des Ober­
einigungsamtes zulässig ist. Handelt es sich um 
eine Beschwerde des Vorsitzenden, so entscheidet 
hierüber der Stellvertreter des Vorsitzenden. 

Einsichtnahme 

§ 146. Die bei den Einigungsämtern hinter­
legten Kollektivverträge, die von ihnen beschlos­
senen Mindestlohntarife und die vom Obereini­
gungsamt beschlossenen Satzungen, Mindestlohn­
tarife und Lehrlingsentschädigungen können wäh­
rend der Amtsstunden von jedermann eingesehen 
werden. 

Gebührenfreiheit 

§ 147. Die den Einigungsämtern und dem Ober­
einigungsamt überreichten Eingaben und deren 
Beilagen, die im Verfahren aufgenommenen Nie­
derschriften und deren Beilagen sowie die Korre­
spondenzen und sonstigen amtlichen Ausfertigun­
gen der Einigungsämter und des Obereinigungs~ 
amtes sind stempel- und gebührenfrei. 

Amtshilfe 

§ 148. Alle Behörden, die gesetzlichen Interes­
senvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer sowie die Träger der Sozialversicherung 
haben die Einigungsämter und das Obereinigungs­
amt bei Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt­
zen. 
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§ 27 KVG 

(1) Das Einigungsamt ist berufen, einen Aus­
gleich anzubahnen und, wenn erforderlich, eine 
Entscheidung zu fällen: . 

b) in den Fällen, in denen den Einigungs­
ämtern durch Gesetz die EntsdIeidung von 
Streitigkeiten übertragen wird. 

Unverändert § 27 Abs. 3 KVG 

§ 18 KVG 

Die Einigungsämter sind berufen, bei den Ver­
handlungen über den Abschluß oder die Abände­
rung von Kollektivverträgen mitzuwirken, wenn 
ein Antrag dieser Art von einer der beteiligten 
Vertragsparteien (§§ 3 und 5) oder von einer 
Behörde gestellt wird. 

§ 19"KVG 

(1) Bei Streitigkeiten über den AbsdIluß, die 
Abänderung oder über die Auslegung eines Kol­
lektivvertrages haben die Einigungsämter über 
Antrag einer der am Streite beteiligten Parteien 
oder einer Behörde Einigungsverhandlungen ein­
zuleiten. 

Unverändert § 19 Abs. 2, 1. Satz KVG 

§ 20 KVG 

SdIriftliche Vereinbarungen und Schiedssprüche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 gelten als Kollektiv­
verträge (§ 2). 

§ 19 Abs. 2, 2. Satz KVG 

Die Einigungsämter können zur Beilegung der 
Streitigkeiten einen Schiedsspruch nur fällen, 
wenn die beiden Streitteile vorher die schriftliche 
Erklärung abgeben, daß sie sich dem Schieds­
spruch unterwerfen. 

§ 27 KVG 

(1) Das Eiriigungsamt ist berufen, einen Aus­
gleich anzubahnen und, wenn erforderlich, eine 
Entscheidung zu fällen: 

Fassung des Entwurfes 

2. HAUPTSTUCK 

BEHöRDENZUSTÄNDIGKEIT 

Entscheidurigen durch Einigungsämter 

§ 149. (1) In allen Fällen, in denen durch 
Gesetz die Entscheidung von Streitigkeiten Eini­
gungsämtern übertragen wird, haben diese einen 
Ausgleich anzubahnen und, wenn erforderlich, 
eine Entscheidung zu fällen. 

(2) Gegen die EntsdIeidungen der Einigungs­
ämter ist eine Berufung nidIt zulässig. 

Mitwirkung. bei Verhandlungen über kollektive 
Regelungen 

§ 150. Die Einigungsämter sind berufen, bei 
den Verhandlungen über den Abschluß oder die 
Änderung von Kollektivverträgen und Betriebs­
vereinbarungen mitzuwirken, wenn ein Antrag 
dieser Art von einer der beteiligten Vertragspar­
teien gestellt wird. 

Schlichtung bei kollektiven Regelungsstreitig­
keiten 

§ 151. (1) Bei Streitigkeiten über den Abschluß 
oder die Änderung eines Kollektivvertrages oder 
einer Betriebsvereinbarung haben die Einigungs­
ämter über Antrag einer der am Streite beteilig­
ten Parteien Einigungsverhandlungen einzuleiten. 

(2) Die Einigungsämter haben zwischen den 
Streitteilen zu vermitteln und auf eine Verein­
barung der Streitteile zwecks Beilegung der Strei­
tigkeit hinzuwirken. 

(3) Schriftliche Vereinbarungen im Sinne des 
Abs. 2 gelten als Kollektivverträge bzw. Betriebs­
vereinbarungen. 

Schiedssprüche 

§ 152. Die Einigungsämter können zur Beile­
gung der Streitigkeit einen Schiedsspruch nur fäl­
len, wenn die Streitteile vorher eine schriftlidIe 
Erklärung abgeben, daß sie sidI dem Schieds­
spruch unterwerfen. Schiedssprüche gelten als 
Kollektivverträge beziehungsweise Betriebsver­
einbarungen. 

Streitigkeiten um Abschluß, Änderung o<ler Auf­
hebung von Betriebsvereinbarungen 

§ 153. (1) In Angelegenheiten, in denen das 
Gesetz bei Nichteinigung über Abschluß, Ände­
rung oder Aufhebung einer Betriebsvereinbarung 
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a) wenn sich zwischen dem Betriebsinhaber die Entscheidung des Einigungsamtes vorsieht, 
und der gesetzlichen Betriebsvertreturig hat dieses über Antrag eines der Streitteile einen 
Streitigkeiten über die Erlassung oder Ab- Ausgleich anzubahnen und, wenn erforderlich, 
änderung der Arbeitsordnung (Dienstord- eine bindende Regelung zu treffen. 
nung nach § 200 des Allgemeinen Berg-
gesetzes) ergeben; 

§ 26 BRG 

Außer in den Fällen der §§ 18 und 25 sind die 
Einigungsämter berufen, einen Ausgleich anzu­
bahnen und, wenn erforderlich, eine Entschei­
dung zu fällen: 

§ 26 BRG 

a) über Streitigkeiten aus der Bestellung und 
der Geschäftsführung der Organe der Be­
triebsvertretung sowie über das Erlöschen 
ihres Amtes; 

§ 26 BRG 

d) über Streitigkeiten aus der Einhebung oder 
Verwendung der Betriebsratsumlage. 

(2) Eine solche bindende Regelung hat im Rah­
men der Anträge der Streitteile zu erfolgen. Sie 
gilt als Betriebsvereinbarung. 

Erlassung von Mindestlohntarifen 

§ 154. Die Einigungsämter sind berufen, für 
den Bereich ihres Sprengels 

1. nach Maßgabe des 3. Hauptstück.es des 1. Tei­
les dieses Bundesgesetzes Mindestlohntarife 
festzusetzen, abzuändern oder aufzuheben; 

2. einen Kataster der von ihnen beschlossenen 
Mindestlohntarife zu führen. 

Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus der 
Betriebsverfassung 

§ 155. (1) Die Einigungsämter haben über An­
trag eines hiezu Berechtigten einen Ausgleich an­
zubahnen und, wenn erforderlich, eine EntsChei­
dung zu fällen in Streitigkeiten 

1. über den Geltungsbereich der Bestimmungen 
des 11. Teiles dieses Bundesgesetzes; 

2. über die Bestellung und die Geschäftsfüh­
rung sowie die Beendigung der Funktion der 
Organe der Arbeitnehmerschaft; 

3. über die Mitgliedschaft zu den Organen und 
die Rechtsstellung der Mitglieder der Organe 
der Arbeitnehmerschaft; 

4. über den Betriebsratsfonds; 

5. über die Befugnisse der Arbeitnehmerschaft 
und deren Ausübung durch ihre Organe; 

6. mit dem Betriebsinhaber aus der Bestellung 
und der Geschäftsführung des J ugendver­
trauensrates sowie über das Erlöschen seiner 
Funktion; 

7. aus der Geschäftsführung innerhalb der 
Organe der Jugendvertretung. , 

(2) Insbesondere sind die Einigungsämter zu­
ständig zur Entscheidung über 

1. die Feststellung des Vorliegens eines Be­
triebes (§ 34); 

2. die Gleichstellung von Betriebsteilen und 
die Beendigung der Gleichstellung (§ 35); 

12 
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§ 26 lit. c BRG 

c) wenn zwischen Betriebsinhaber und Be­
triebsrat (Vertrauensmänner) ein Streit 
über die Versetzung von Dienstnehmern 
besteht (§ 14 Abs. 1, Z. 6); 

§ 37 KVG 

Das Obereiriigungsamt ist berufen: 
a) über die Kollektivvertragsfähigkeit gemäß 

§ 3 Abs. 2 und 3 zu entscheiden; 

Unverändert § 37 lit. b KVG 

§ 37 KVG 

c) über Einsprüche gegen Beschlüsse der Eini­
gungsämter gemäß§ 15 Abs. 1 zu entschei­
den; 

d) unter Ausschluß der Einigungsämter Be­
schlüsse auf Festsetzung, Ab~nderung oder 
Aufhebung von Satzungen zu fassen, die 
den Wirkungsbereim mehrerer Einigungs-

Fassung des Entwurfes 

3. die Anfechtung einer Wahl (§ 59); 

4. die Feststellung der Nichtigkeit einer Wahl 
(§ 60); 

5. die Aberkennung der Mitgliedsmaft zum 
Betriebsrat (§ 64 Abs. 4); . 

6. die Einberufung einer Betriebsratssitzung 
(§ 67 Abs. 3); 

7. die Anfechtung der Auflösung von Schu­
lungs- oder Bildungseinrichtungen (§ 94 
Abs.6); 

8. die Anfechtung der Auflösung von Wohl­
fahrtseinrichtungen (§ 95 Abs. 3); 

9. die Anfechtung der Einstellung von Arbeit­
nehmern (§ 98); 

10. die Zustimmung zur Versetzung von 
Arbeitnehmern (§ 100); 

11. die Anfechtung der Vergabe von Werk­
wohnungen (§ 102); 

12. die Anfechtung von Beförderungen (§ 103); 

13. die Anfechtung von Kündigungen und Ent-: 
lassungen von Arbeitnehmern (§§ 105 bis 
107); 

14. die Festsetzung des Zeitpunktes einer Bil­
dungs- oder erweiterten Bildungsfreistel­
lung (§§ 118 Abs. 4, 119 Abs. 1); 

15. den Antrag auf Zustimmung zur Kündi­
gung und Entlassung von Betriebsratsmit­
gliedern (§§ 120 bis 122); 

16. den Antrag auf Zustimmung zur vorzeiti­
gen Auflösung des Arbeitsverhältnisses von 
Mitgliedern des Jugendvertrauensrates ge­
mäß § 130 Abs. 2. 

Zuständigkeit des Obereinigungsamtes 

§ 156. Das Obereinigungsamt ist berufen: 
1. zur Entscheidung über die Zuerkennung und 

Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit 
gemäß§ 5; 

2. auf Ersuchen eines Gerichtes oder einer Ver­
waltungsbehörde ein Gutachten über die 
Auslegung eines Kollektivvertrages abzuge­
ben; 

3. unter Maßgabe der Bestimmungen des 2. 
und 3. Hauptstückes des 1. Teiles dieses 
Bundesgesetzes Kollektivverträge zur Sat­
zung zu erklären und für den Bereich meh­
rerer Einigungsamtssprengel Mindestlohn­
tarife festzusetzen sowie dieselben abzu­
ändern oder aufzuheben; 
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ämter berühren; für das Verfahren gelten 
die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 und des 
§ 35 Abs. 2; 

§ 37 KVG 

e) einen Kataster der von ihm selbst und der 
von den Einigungsämtern beschlossenen 
Satzungen (§ 14) zu führen; 

f) über Beschwerden gegen die Verhängung 
von Ordnungsstrafen (§ 33) zu entscheiden; 

Unverändert § 37 lit. g KVG 

§ 27 BRG 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
des § 9 Abs. 3, § 14 Abs. 3 Z. 2 lit. a, § 16 Abs. 4, 
§ 17 und § 23 Abs. 3 und den hiezu erlassenen 
Durchführungsbestimmungen werden, sofern die 
Tat nach anderen Gesetzen nicht einer strengeren 
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungs­
behörde mit Geld bis zu 5000 S oder mit Arrest 
bis zu drei Monaten bestraft. Beide Strafen kön­
nen auch nebeneinander verhängt werden. 

§ 9BRG 

(11) Die näheren Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahl werden in einer Wahl-

. ordnung getroffen, die· das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung durch Verordnung erläßt. 
Die Verordnung kann für die Fälle des § 7 Abs. 3 
erster Halbsatz sowie für die Wahl der Vertrau­
ensmänner (§ 19 Abs. 1) Bestimmungen über ein 
vereinfachtes Wahlverfahren erlassen. 

§6JVRG 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Wahl 
des Jugendvertrauensrates sind durch Verord­
nung des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung zu treffen .. 

Fassung des Entwurfes 

4. für den Bereich eines Einigungsamtssprengels 
Mindestlohntarife festzusetzen sowie diesel­
ben abzuändern oder aufzuheben, wenn die 
Zuständigkeit gemäß § 25 Abs. 4 an das 
Obereinigungsamt übergegangen ist; 

5. zur Festsetzung, Abänderung und Aufhebung 
von Lehrlingsentschädigungen nach Maßgabe 
der Bestimmungen des 4. Hauptstückes des 
I. Teiles dieses Bundesgesetzes; 

6. einen Kataster der von ihm beschlossenen 
Satzungen, Mindestlohntarife und Lehrlings­
entschädigungen zu führen; 

7. über Beschwerden gegen die Verhängung von 
Ordnungsstrafen zu entscheiden (§ 140); 

8. die Aufsicht über die Einigungsämter zu füh­
ren und insbesondere die Gleichartigkeit 
ihrer Geschäftsführung zu überwachen. 

IV. TEIL 

Schluß- und übergangsbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 157. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim­
mungen der §§ 55 Abs. 3, 73 Abs. 3, 85 Abs. 3, 
108 Abs. 3 und 117 Abs. 1 bis 4, sowie des § 98 
Abs. 3, soweit es sich um die Verletzung der 
Beratungspflicht handelt, und den hiezu erlasse­
nen Durchführungsbestimmungen sind, sofern 
die Tat nach anderen Gesetzen nicht einer stren­
geren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S 
oder mit einer Arreststrafe bis zu drei Monaten 
zu ahnden. Beide Strafen können auch neben­
einander verhängt werden. 

Vorbehalt weiterer Vorschriften 

§ 158. (1) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat durch Verordnung insbesondere 
näher zu regeln: 

1. die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl zum Betriebsrat, Zentralbetriebsrat 
und Jugendvertrauensrat; 
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§ 12 BRG 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Wahl' 
und Tätigkeitsdauer der Mitglieder des Zentral­
betriebsrates und über seine Geschäftsführung 
werden durch Verordnung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung getroffen. 

§ 6BRG 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsführung der Betriebsversammlung und der 
Sektionen werden durch eine Geschäftsordnung 
getroffen, die das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung durch Verordnung erläßt. 

§3JVRG 

(7) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsführung der Betriebsjugendversammlung 
sind durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung zu treffen. 

§ 11 BRG 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsführung des Betriebsrates und über die 
Durchführung der gemeinsamen Beratungen nach 
Abs. 4 werden in einer Geschäftsordnung gere­
gelt, die durch Verordnung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung erlassen wird. 

§7JVRG 

(7) Die näheren Bestimmungen über die 
Geschäftsfiihrung des Jugendvertrauensrates sind 
durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung zu treffen. 

§ 24 BRG 

(4) Die näheren Bestimmungen über die Ver­
waltung des Betriebsratsfonds und über die Revi­
sion der Gebarung werden durch Verordnung 
geregelt. 

§ 38 KVG 

(2) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsführung der Einigungsämter und des Ober­
einigungsamtes werden durch Verordnung erlas­
sen. Hiebei ist unter Rücksichtnahme auf die 
den Einigungsämtern obliegenden Aufgaben auf 
eine möglichst zweckmäßige Führung der Ge­
schäfte Bedacht zu nehmen. 

Fassung des Entwurfes 

2. die Entsendung von Arbeitnehmervertretern 
in Aufsichts- und Kontrollorgane von Unter­
nehmen (§ 109); 

3. die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung, des Betriebs­
rates, des Betriebsausschusses, der Betriebs­
räteversammlung, des Zentralbetriebsrates, 
der Jugendversammlung und des Jugendver-

, trauensrates; 

4. die Errichtung, Verschmelzung, Trennung, 
Auflösung und Verwaltung des Betriebsrats­
(Zentralbetriebsrats)fonds, die Revision sei­
ner Gebarung sowie Rechte und Pflichten 
der Revisionsorgane; 

5. die Wahl der Rechnungsprüfer und ihre 
Geschäftsführung; 

6. die Geschäftsführung der Einigungsämter 
und des Obereinigungsamtes. 
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§ 14 Abs. 3 Z. 5, letzter Abs. BRG 

Die näheren Bestimmungen über die Berufung 
der Mitglieder, Zusammensetzung und Geschäfts­
führung der Staatlichen Wirtschaftskommission 
werden durch Verordnung des (Bundesministe­
riums für Vermögenssicherung und Wirtschafts­
planung) im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung und dem (Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau) erlas­
sen. 

Fassung des EntWurfes 

(2) Der Bundeskanzler hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
die Berufung der Mitglieder, die Zusammenset­
zung und die Geschäftsführung der StaatlicheI1 
Wirtschaftskommission beim Bundeskanzleramt 
durch Verordnung näher zu regeln. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung die Be­
rufung der Mitglieder, die Zusammensetzung und 
die Geschäftsführung der Staatlichen Wirtschafts­
kommission beim Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie durch Verordnung 
näher zu regeln. 

Außerkrafttreten von Vorschriften 

§ 159. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes verlieren 

1. § 200 Allgemeines Berggesetz, RGBL Nr. 146/ 
1854; 

2. das Kollektivvertragsgesetz, BGBL Nr. 76/ 
1947; 

3. das Betriebsrätegesetz, BGBL Nr. 97/1947; 
4. das Mindestlohntarifgesetz, BGBL Nr. 156/ 

1951; 
5. § 17 Abs. 2 und 3 Berufsausbildungsgesetz, 

BGBL Nr. 142/1969; 
6. das Jugendvertratiensrätegesetz, BGBL 

Nr.287/1972 
in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes geltenden Fassung ihre Wirksamkeit. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vor­
schriften verwiesen wird, treten an deren Stelle 
die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes. 

Weitergelten des Kollektivvertragsgesetzes 

§ 160. Für Dienststellen im Sinne des Bundes­
personalvertretungsgesetzes, BGBL Nr. 133/1967, 
die bis zum Zeitpunkt -des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes unter den Geltungsbereich des 
Artikels III des Kollektivvertragsgesetzes, BGBL 
Nr. 76/1947, fallen, bleibt dieser weiter in Kraft. 

Weitergelten sonstiger Vorschriften 

§ 161. (1) Der Bestand und die Wirksamkeit 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes geltenden Kollektivverträge, Satzun­
gen, Mindestlohntarife und Lehrlingsentschädi­
gungen werden durch das Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes nicht berührt. 
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Fassung des Entwurfes 

(2) Die innerhalb des Geltungsbereiches des 
11. Teiles dieses Bundesgesetzes im Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens geltenden Arbeitsordnungen 
und Betriebsvereinbarungen bleiben mit den bis­
herigen Rechtswirkungen solange und insoweit 
aufrecht, als sie nicht durch Betriebsvereinbarun­
gen im Sinne des 5. Hauptstückes des 1. Teiles 
dieses Bundesgesetzes ersetzt werden. Dies gilt 
sinngemäß auch für Dienstordnungen nach § 200 
Allgemeines Berggesetz, RGBl. Nr. 146/1854. 

Anhängige Verfahren 

§ 162. (1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes anhängigen Verfahren über 
die Zu- und Aberkennung der Kollektivvertrags­
fähigkeit, über die Erklärung von Kollektivver­
trägen zur Satzung sowie über die Festsetzung 
von Mindestlohntarifen und Lehrlingsentschädi­
gungen sind nach den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes durchzuführen. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Einigungsämtern anhän­
gigen Verfahren über die Erklärung von Kollek­
tivverträgen zur Satzung sind von Amts wegen 
an das Obereinigungsamt abzutreten. 

(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Arbeitsgerichten anhän­
gigen Verfahren auf Unwirksamerklärung einer 
Entlassung (§ 25 Abs. 8 Betriebsrätegesetz, BGBl. 
Nr. 97/1947) sind nach den bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes gelten­
den Rechtsvorschriften durchzuführen. 

Weiterbestehen von Betriebsräten 

§ 163. (1) Der Ablauf der Tätigkeitsdauer (§ 8 
Abs. 1 BRG und § 5 Abs. 1 JVRG) der im Zeit­
punkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
bestehenden Vertrauensmänner, Betriebsräte, 
Zentralbetriebsräte und Jugendvertrauensräte 
wird bis zum Ablauf einer Frist von drei Mona­
ten vom Tage des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes an gerechnet gehemmt. 

(2) Vertrauensmänner, -Betriebsräte, Zentralbe­
triebsräte und Jugendvertrauensräte, die im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen, 
bleiben bis zur Beendigung ihrer Tätigkeitsdauer 
im Amt. Ihre Rechte und Pflichten richten sich 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(3) Für Betriebe von öffentlichen Verkehrs­
unternehmungen, die nunmehr dem Geltungs­
bereich des 11. Teiles dieses Bundesgesetzes unter­
liegen, gilt folgendes: 

1. Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes auf Grund von 
Kollektivverträgen oder Betriebsvereinba-
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§ 29 BRG 

Für die Berechnung und den Lauf der in die­
sem Bundesgesetz festgesetzten Fristen gelten die 
Bestimmungen der §§ 32 und 33 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 172/ 
1950, sinngemäß. 

Fassung des Entwurfes 

rungen ordnungsgemäß bestellten Ver­
trauensmänner, Betriebsräte, Zentralbetriebs­
räte und Jugendvertrauensräte sind die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwen­
den. 

2. Die Tätigkeitsdauer der in Z. 1 genannten 
Organe endet in dem Zeitpunkt, in dem 
für den Betrieb nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes Organe bestellt sind, 
spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Bundes'gesetzes. 

Fristenberechnung 

§ 164. Für die Berechnung und den Lauf der 
in diesem Bundesgesetz festgesetzten Fristen gel­
ten die Bestimmungen der §§ 32 und 33 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, 
BGBl. Nr. 172/1950. 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 165. (1) § 163 dieses Bundesgesetzes tritt mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung, die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 
Ablauf des sechsten, diesem Zeitpunkt folgenden 

, Monats in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtlich 

1. § 159 Abs. 1 Z. 1 und § 161 Abs. 2 zweiter 
Satz der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie; 

2. § 104 und § 136 Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz der Bundesministerfür Justiz; 

3. § 112 in Verbindung mit § 158 Abs. 2 der 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung; 

4. § 112 in Verbindung mit § 158 Abs. 3 der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für soziale Verwaltung; 

5. § 136 Abs. 2 erster Satz der Bundesminister 
für Justiz im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für soziale Verwaltung; 

6. § 145 Abs. 4 der Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Finanzen; 

7. aller übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung 

betraut. 

(3) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er­
lassen werden. 

Diese Verordnungen dürfen frühestens mit 
dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft 
gesetzt werden. 
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